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Vorwort. 
Als der Kirchengeſchichtliche Verein vor zehn Jahren auf 

den Vorſchlag ſeines erſten Vorſitzenden den Entſchluß faßte, 

zur Erinnerung an das Reformationsjahr 1517 den damaligen 
Jahresband in den Dienſt der Erforſchung der Reformations⸗ 
zeit in Baden zu ſtellen und der Anterzeichnete daran ging, für 
die ins Auge gefaßten Themata die wiſſenſchaftlichen Kräfte 

zu gewinnen, da erklärte ſich entgegenkommender Weiſe eine 
Reihe von gelehrten Forſchern bereit, dieſen Plan durchführen 

zu helfen. Das iſt denn auch in vorzüglicher Weiſe gelungen. 
Die Erfahrungen, die wir damals gemacht und die Anerken— 
nungen, die wir gefunden haben, legten es uns nahe, in Zukunft 

von Zeit zu Zeit, wenn beſonders hervorſtechende äußere 
Anläſſe ſich bieten ſollten, im Diözeſan-Archiv bedeutſame 
kirchengeſchichtliche Ereigniſſe durch zuſammenhängende Einzel— 
darſtellungen und Forſchungen feſtzuhalten. Ein ſolcher, 

beſonders ausgezeichneter Anlaß bot ſich auch in dieſem Jubi— 
läumsjahr der Erzdiözeſe Freiburg. Der frühzeitig gemachte 

Vorſchlag des erſten Vorſitzenden, worüber die letzten Jahres— 

berichte die Mitglieder des Vereins unterrichteten, aus dieſem 

Anlaß die Gründungsgeſchichte der oberrheiniſchen Kirchen— 
provinz von der Säkulariſation bis in die Zeit der erſten 

Anfänge der neuen Diözeſen in Einzeldarſtellungen im Diözeſan— 
Archiv zu behandeln und daraus einige beſonders akute Auf— 
ſätze zu einer Feſtſchrift für die Feier des Jubiläums ſelbſt zu 
vereinigen, wurde nicht bloß von dem Vorſtand und den Mit— 

gliedern, ſondern vor allem auch von dem Hochwürdigſten Herrn 
Erzbiſchof, der ſeine Anterſtützung für das geplante Werk in 
Ausſicht ſtellte, und der Kirchenbehörde mit ungeteilter Freude 

aufgenommen und begrüßt. Wie vor zehn Jahren, ſo ſtellten 
ſich auch jetzt auf die Bitte des Anterzeichneten zahlreiche Kräfte 

zur Bearbeitung der vorgeſchlagenen Themata zur Verfügung, 

und zwar nicht bloß aus der Erzdiözeſe, ſondern auch den
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Suffraganbistümern; und wie damals, ſo wuchs auch jetzt der 
Stoff ſo gewaltig an, daß wir ihn auf drei Jahresbände des 

Diözeſan-Archivs verteilen müſſen. Zwar konnte der urſprüng⸗ 
liche Plan einer feſtlichen Separatausgabe zur Feier des Jubi— 
läums, die zweckmäßig, wie der glänzende Erfolg zeigte, nicht 
auf den Herbſt, ſondern auf den ſchönen Maimonat angeſetzt 

wurde, wegen der Kürze der Zeit nicht durchgeführt werden; 
aber das Geſamtergebnis, deſſen erſten Teil wir hiermit unſern 

Leſern unterbreiten, darf wohl als ein durchaus erfreuliches 

bezeichnet werden. Denn es handelt ſich dabei nicht etwa nur 
um kurze Zuſammenfaſſungen deſſen, was ſchon bekannt war, 

ſondern vielfach um tiefgehende, auf neuem Quellenmaterial 
aufgebaute Forſchungen. Manche Arbeiten, ſo der einleitende 

Aufſatz von Dr. Veit und die umfaſſende Weſſenberg-Biographie 

von Mſgr. Dr. Gröber ſprengten den urſprünglich vorgeſehenen 
Rahmen — ſicher nicht zum Schaden des Ganzen. Wenn ich 
ein Wort zu meiner eigenen Abhandlung, die ebenfalls über 

den beabſichtigten Amfang hinausgeht, ſagen darf, ſo möchte ich 
bemerken, daß ich anfänglich die kirchenpolitiſchen Verhand— 
lungen der oberrheiniſchen Staaten mit dem päpſtlichen Stuhle 

bis 1827 verfolgen wollte. Bei der Fülle des Materials, 

geſammelt in den Archiven don Rom und Karlsruhe, ſowie 

im ehemaligen Luzerner Nuntiatur-Archiv, das ich auf der 

Nuntiatur in Bern mit Genehmigung des päpſtlichen Staats— 

ſekretariats und des apoſtoliſchen Nuntius Maglione, wofür ich 

ouch hier meinen Dank ausſpreche, wohl als erſter benutzen 

konnte, ſah ich mich genötigt, das Thema auf die Vorgeſchichte 

der Bulle Provida solersque zu beſchränken. Die Hauptquelle 

bildet übrigens hier das Badiſche Generallandesarchiv, für 

deſſen Benützung ich der dortigen Leitung beſtens danke. Die 

Zeit von 1821—1827 werde ich in einer geſonderten Darſtellung 

behandeln. Neben dem auch für dieſe Jahre reichlich fließenden 

Karlsruher Material werden hier beſonders die Akten des 

päpſtlichen Konſiſtorial-Archivs zur Geltung kommen, die ich 

mit Genehmigung Sr. Eminenz des Kardinals de Lai, welchem 

ich ebenſo, wie der Leitung des Vatikaniſchen Archivs, ebenfalls 

meinen verbindlichſten Dank ausſpreche, (erſtmals) benützen 

konnte. Die in Rom geborgenen und ſchon in der vorliegenden
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Abhandlung von mir herangezogenen Nuntiaturberichte, die 

ich Herrn Domkapitular Mſgr. Dr. Gröber für ſeine Weſſen— 
berg⸗Biographie zur Verfügung geſtellt habe, werden auch für 
die kirchenpolitiſchen Verhandlungen der folgenden Zeit in Frage 

kommen, enthalten aber zugleich auch wertvolles perſonen— 

geſchichtliches Material, das mit den Berner Ouellen gleicher 
Art, darunter beſonders die von deutſchen Informatoren der 
Luzerner Nuntiatur (Speckle, Felder, Hauſer uſw.) ſtammenden 
Briefe, ebenfalls geſondert publiziert werden ſoll. 

Der vorliegende erſte Band dieſer Beiträge zur Grün— 

dungsgeſchichte der oberrheiniſchen Kirchenprovinz enthält außer 

den Darſtellungen über Hermann von Vicari und Weſſenberg 

Abhandlungen zur Geſchichte der Erzdiözeſe Freiburg und der 
Suffraganbistümer. — Fulda ſteht noch aus. Der zweite Band, 

der ebenfalls im Druck ſchon nahezu abgeſchloſſen iſt, wird, 
außzer zwei Fortſetzungen, Studien über Weſſenberg (Baier), 

das Bruchſaler Vikariat (Wetterer), die Vorgänge bei der Weihe 
des erſten Erzbiſchofs in Freiburg (Albert), die Anfänge des 

Prieſterſeminars und theologiſchen Konvikts (Reinhard), die 
Vorgänge bei der Wahl des Erzbiſchofs Demeter (Baſtgen) und 
über Fürſtbiſchof Dalberg (Fleig) enthalten. Er wird, um die 
Koſten zu verteilen, als Jahresband des Diözeſan-Archivs erſt 
zu Anfang 1928 erſcheinen. Weitere in Ausſicht geſtellte, zum 

Teil ſchon vorliegende Beiträge, mit deren Druck ſoeben begonnen 
wird, darunter hochbedeutſame vatikaniſche Quellen zur Geſchichte 

der Wahl Hermanns von Vikari (Baſtgen) und Aufſätze über 

die kirchliche Kunſt dieſer Zeit (Sauer), den Straßburger An— 
teil der Konſtanzer bezw. Freiburger Diözeſe (Claus), die 

theologiſche Fakultät (Schiel) und die Neuorganiſation der 
Diözeſe Fulda in dieſer Zeit (Richter), ſollen als Jahresband 1929 

des Diözeſan-Archivs erſcheinen. — Allen Mitarbeitern ſpreche ich 

den herzlichſten Dank für ihre unverdroſſene, mühſame, aber auch 
erfolgreiche Arbeit aus. 

Die Feſtlichkeiten des Diözeſanjubiläums, das in Gegen— 

wart des apoſtoliſchen Nuntius Pacelli und der um den Erz— 

biſchof von Freiburg geſcharten Biſchöfe der Suffraganbistümer 

und ihrer Vertreter, der badiſchen Regierung, nebſt anderen 

hohen geiſtlichen und weltlichen Würdenträgern ſo glänzend
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gefeiert wurde, ſind vorüber. Die zur Verlebendigung der 

hinter uns liegenden diözeſangeſchichtlichen Vorgänge und des 
kirchlichen Lebens der Erzdiözeſe in den letzten hundert Jahren 
mit großem Geſchick veranſtaltete und viel beſuchte Jubiläums— 
ausſtellung fand heute ihren Abſchluß. Mögen nun auch die 
vom Kirchengeſchichtlichen Verein angeregten wiſſenſchaftlichen 

Veröffentlichungen als Feſtbeitrag zum Jubiläum der Erzdiözeſe, 

das ſie dauernd feſthalten ſollen, wohlwollende Aufnahme finden 
und zu weiteren Forſchungen der Kirchengeſchichte dieſer Epoche, 

der gerade die gegenwärtige Zeit ſich mit beſonderer Vorliebe 
zuwendet, anregen. 

Freiburg i. Br., den 13. November 1927. 

E. Göller.
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Der Zuſammenbruch des Mainzer Erzſtuhles 

infolge der franzöſiſchen Revolution. 

Ein Beitrag zur Geſchichte der Sähulariſation der 
deutſchen Kirche. 

Von Ludwig Andreas Veit. 

Einleitung. 

Der Titel, unter welchem dieſe Schrift den Weg in die 

Sffenlichkeit antritt, läßt auf die Gefühle ſchließen, die den 

Mainzer Verfaſſer beſchlichen, als er daran ging, den kata— 
ſtrophalen Abſtieg des Heiligen Erzſtuhles von Mainz von 

glänzender Höhe mit ſeiner Forſchung zu begleiten. 

Im Gegenſatz zu dem Früher ſteht das Heute der Mainzer 

Kirche in der beſcheidenen Form einer Suffragankirche im 

Verband einer jungen Kirchenprovinz. Dieſe Kirchenprovinz 

begeht in dieſem Jahr die Hundertjahrfeier ihrer Errichtung 
am Sitz des Metropoliten. Trotz der Degradation iſt aber 

Mainz noch immer im Arteil der Gegenwart das goldene Mainz 

der Vergangenheit. 

Die Anregung zu dieſer Studie, die ſich dem Zuſammen— 

bruch des Mainzer Erzſtuhles infolge der franzöſiſchen Revo— 

lution zuwendet, iſt von Seiner Biſchöflichen Gnaden, dem 

Hochwürdigſten Herrn Dr. Ludwig Maria 
Hugo, Biſchofvon Mainz, ausgegangen. Hochderſelbe 

wünſchte zunächſt eine Sammlung von urkundlichen Belegen 

über den Grundbeſitz und die Gerechtſame, welche die katho— 
liſche Kirche bzw. ihre Inſtitute im Bereich des ehemaligen Kur— 
ſtaates Mainz, ſoweit derſelbe in Heſſen aufging, gehabt hatten. 

Aus der gewünſchten Sammlung erwuchs dieſe Schrift. 

Die Frage der Staatsleiſtungen an die Kirche drängt auf 

eine ſtabile Löſung. Was die heſſiſche Regierung bis zur 

Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 1
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Staatsumwälzung im Jahre 1918 in dieſer Hinſicht bot, war 

reine Willkür und entſprach mit nichten der Dotationspflicht, 

welche Recht und Billigkeit forderten. Der Reichsdeputations⸗ 

hauptſchluß vom 25. Februar 1803 hatte zwar die Verwelt— 

lichung des Kirchengutes beſchloſſen, zugleich aber auch beſtimmt, 

daß die neu zu errichtenden Bistümer und Domkapitel mittels 

Konkordat zu ſchaffen und zu dotieren ſeien. Dieſe Dotierung 

ſollte nach dem Willen des Heiligen Stuhles nicht in Renten, 

wie der Reichsdeputationshauptſchluß vorſchlug, ſondern in 

Grund und Boden erfolgen, der den neuen Kirchen zum vollen 

Eigentum zu überlaſſen ſei. Obſchon dieſe Forderung des römi— 

ſchen Stuhles anerkannt wurde, haben ſich die vertragſchließenden 

Staaten einer ſolchen Regelung entzogen. Sie beſchränkten ſich 
auf gänzlich unzureichende Zuſchüſſe zu den Kultusbedürfniſſen 

ihrer reſpektiven Landeskirchen. 

Staat und Kirche ſcheinen nun in Heſſen die gewißz 

ſchwierige Frage der Abfindung an die Kirche in loyaler Zu— 

ſammenarbeit bereinigen zu wollen. Das letzte und entſchei⸗ 

dende Wort, das die heſſiſche Volkskammer in dieſer Sache zu 

ſprechen haben wird, wird der Rechtslage und den Amſtänden 
um ſo beſſer entſprechen, je klarer die Geſchichte des Kirchengutes 

im Zeitalter der Säkulariſation herausgeſtellt wird. Wenn 
unſere Studie dieſen Zweck erfüllt, hat ſie ihre Aufgabe erfüllt. 

Sie ſoll lediglich der ſachlichen Aufklärung dienen, die den 
beiden Parteien nützlich ſein wird. 

Die Materialienſammlung iſt noch keineswegs abgeſchloſſen. 

Gleichwohl hat der Verfaſſer geglaubt, ſchon jetzt die Samm— 

lung unbeſchadet ihrer weiteren Ergänzung in einer Studie ver— 

arbeiten zu ſollen aus der mehr praktiſchen Erwägung, daß eine 

Handreichung wirklich nützt, wenn ſie zur rechten Zeit erfolgt. 

Von der Moinzer Seite aus geſehen, geſtaltet ſich das Bild 

der gewaltſamen Beſitzveränderungen, die um die Wende des 

achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts vor ſich gingen, 
höchſt wirkungsvoll und mächtig. Daher wurden nur Stücke der 

alten Mainzer Archive benützt. Mainz ſelbſt ſoll Rechenſchaft 
ablegen über den Amfang, die Bedeutung und die Wirtſchaft 
des geiſtlichen Beſitzes, der unter dem Zeichen des Mainzer 

Rades gelegen war. Dieſe Betrachtung leitete wie von ſelbſt in



Zuſammenbruch des Mainzer Erzſtuhles 3 

die Anfänge des Niederganges der Mainzer Größe zurück, die 

in den Stürmen der Glaubensſpaltung gelegt wurden. Von da 

führt die Linie ſteter und ſchwerer Sorge um den Beſtand der 

Mainzer Kirche bis zum Antergang. 
Aber den Kurſtaat Mainz am Vorabend und in den Tagen 

der franzöſiſchen Revolution haben K. Bockenheimer und 

W. Herſe beachtenswerte Forſchungen angeſtellt. Franz Aſinger 

widmete dem franzöſiſchen Bistum Mainz eine vorzügliche Ar— 

beit. Dagegen ſind wir von der geſchichtlichen Würdigung der 

Mainzer Kirche am Vorabend der franzöſiſchen Revolution und 

der Säkulariſation noch ein gutes Stück Weg entfernt, denn es 

erſcheint durchaus abwegig, die Geſchichte der Mainzer Kirche 

am Vorabend ihres Antergangs etwa unter den Begriff der 

ſogenannten rationaliſtiſchen Beſtrebungen ihrer Erzbiſchöfe ein— 

zureihen. Schon dieſe Publikation wird dartun, daß die Main— 

zer Kirche nicht an einer inneren Minderwertigkeit, ſondern an 

den Folgen einer Revolution geſcheitert iſt. Napoleon hat 

größere Reiche zertrümmert, aber — und das iſt die deutſche 

Schmach — deutſche Fürſten nahmen aus dieſen unreinen 

Deſpotenhänden deutſches Kirchengut entgegen. 

Die große Frage, welche in Heſſen, wie anderwärts zur 

Entſcheidung ſteht, lautet daher nicht, wie manche verzagte Ge— 

müter meinen: was wird der heſſiſche Staat der katholiſchen 

Kirche auf dem Gnadenwege für ihre Kultusbedürfniſſe jährlich 

in erhöhtem Maße beiſteuern, ſondern: was ſchuldet der Staat 

der Kirche aus den Titeln, die teils in den Forderungen der 

Konkordate, teils in dem Amfang und teils in der wirtſchaftlichen 

Bedeutung der verweltlichten Kirchengüter begründet liegen. 

Tatſache iſt, daß das kleine Heſſenland im erſten Jahrhundert 

ſeiner gegenwärtigen Größe nicht nur aller Schwierigkeiten Herr 

wurde, ſondern auch Anſehnliches auf dem Gebiete der Landes— 

wohlfahrt in weiteſtem Sinne des Wortes ſchaffen konnte. 

Daran haben aber die ehemals Mainzer Antertanen vom ſogen. 

Mainzer Land um die Stadt Mainz bis Gaualgesheim und 

Niederolm, vom Binger Eck, von der Wetterau, der Bergſtraße, 

von Gernsheim, vom Rodgau mit den Städten Dieburg und 

Seligenſtadt und vom Odenwald inſofern einen ſtarken Anteil, 

1*
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als man ihre Steuerkraft heranzog. Die landgräflich⸗-heſſiſche 
Regierung in Darmſtadt wird wohl gewußt haben, warum ſie 

keinen Preis und keine Mühe der Beſtechung unverſucht ließ, 

um die ſchändliche Länderverſchacherungskommiſſion, die ihr An— 

weſen in Paris trieb, den heſſiſchen Wünſchen gefügig zu machen. 

Wie im ſechzehnten, ſo hat die Mainzer Kirche auch im neun— 
zehnten Jahrhundert beitragen müſſen, das nicht gerade goldene 

Heſſenland zu vergolden. Es iſt notwendig, daß dies von Zeit 

zu Zeit in Erinnerung gebracht wird. 

Es iſt ein merkwürdiges Zuſammentreffen, daß die Arbeit, 

die den Zuſammenbruch des Mainzer Erzſtuhles behandelt, in 

der Abſicht, zum finanziellen Aufbau der Mainzer Kirche beizu— 

tragen, in dem Jahre erſcheint, in welchem der altehrwürdige 

Mainzer Dom, das Wahrzeichen der alten Größe von Mainz, 
dank der Anterſtützung von Kirche und Staat in neuer Pracht 

und Solidität erſteht und die junge Metropole Freiburg im 

Breisgau ihr erſtes Säkulum feiert. 

Der Heilige Erzſtuhl von Mainz beſteht nicht mehr. An 

ſeine Stelle wurde die junge Freiburger Biſchofskirche geſetzt. 
Wohin vordem die Mainzer Erzbiſchöfe in ihrer ſtolzen Eigen— 

ſchaft als erſte Fürſten und als Erzkanzler des Reichs mit großem 

Gefolge zu Reichstagen gezogen ſind, dorthin wenden ſich jetzt 
die Blicke der Mainzer als Suffraganen. Das herrliche Frei— 
burger Münſter grüßt die Mainzer als gute Bekannte, denn die 

vormaligen Mainzer Erzdiözeſanen haben auch ihr Scherflein 

zum Bau des Münſters und ſeiner Umgebung beigeſteuert, als 

der große Erzbiſchof Berthold von Henneberg (1485—1504) ſie 

darum bat. 

So laufen die ſtolzen Mainzer Traditionen mit der beſcheide⸗ 

neren Gegenwart zuſammen.



Erſtes Kapitel. 

Gãkulariſierungs⸗Verſuche und⸗Erfolge im Zeitalter 

der Glaubensſpaltung und ihre Rückwirkung auf den 

Mainzer Erzſprengel. 

In der zweiten Novemberhälfte des Jahres 1548 ſahen 
die Kapitelsräume des hohen Mainzer Domkapitels die Ab— 
geordneten der Mainzer Diözeſangeiſtlichkeit in ernſter Sorge 

und Beratung beieinander. Der Kurfürſt-Erzbiſchof Sebaſtian 
von Heuſenſtamm (1545—1555) hatte in ſeiner zweifachen Eigen— 

ſchaft als Oberhirt und Staatshaupt die Geiſtlichkeit um ſich 
geſchart, damit ſie die brennenden Tagesfragen der Aus— 
breitung des Luthertums und der Kirchenreform im Erdzſtift 
beſpreche und, wenn möglich, zur Löſung bringe. 

Programm und Abſicht der Synode! bewegten ſich ganz 
in der Richtung der kaiſerlichen Reformationsformel vom 

9. Juli des gleichen Jahres, welche auf dem Reichstage zu 
Augsburg von den katholiſchen Ständen angenommen worden 
war und nunmehr in Vollzug geſetzt werden ſollte. Auch 
innerhalb der Erzdiözeſe hatte ſich der neue Geiſt eingeniſtet. 

  

1 Die Synode tagte vom 19. bis zum 23. November. Die Acçta et 

decreta derſelben erſchienen noch im gleichen Jahre bei Ivo Schöffer in 

Mainz. Die Protokolle der Synode ſchienen verloren. Dem Finderglück 

der Frau Gräfin Clara von Matuſchka-Greiffenklau auf Schloß Vollrads 

im Rheingau gelang es, die Protokolle aufzuſtöbern. Seit Jahren mit 

der Ordnung des Hausarchivs beſchäftigt, entdeckte ſie in einem Sammel— 

band, der verſchiedenes enthält, die verloren geglaubten Protokolle nicht 

nur dieſer letzten Diözeſanſynode, ſondern auch des 1549 in Mainz ſtatt— 

gehabten letzten Provinzialkonzils. Der Band trägt die Aufſchrift: Ad 

bibliothecam domini L. B. a Greiffenklau 1731. Die Synodalproto⸗ 

kolle unterſcheiden die aula capitularis von der stuba maior und der 

stuba minor (Kapitelſaal, große und kleine Kapitelſtube).
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„Es ſeien viele Geiſtliche in der Erzdiözeſe“, ſo klagt der 
Mainzer Weihbiſchof Helding in der Synodalrede zur Er— 
öffnung der Tagung, „welche die neue Lehre und andere höchſt 

bedenkliche und gefährliche Anſichten auf der Kanzel vor— 
trügen.“ Wie die Geiſtlichen zum Teil in der Praxis dachten, 
zeigt der Amſtand, daß vier verheiratete Geiſtliche aus dem 

Landkapitel Glan erſchienen waren, die Sitz und Stimme als 
Synodalen auf der Tagung begehrten. Ihre Zulaſſung erfolgte 
natürlich nicht?. 

Zu Beginn der Synode ließ der Erzbiſchof zehn Fragen 
oder Kapitel verleſen, in denen ſeine Herzensſorgen und Wünſche 

niedergelegt waren. Was wollte der Erzbiſchof? Vor allem 
wünſchte er, zu erfahren, welche Mittel und Wege einzuſchlagen 
ſeien, um einen beſſeren Einblick in das Vorleben der Prieſter— 

amtskandidaten zu erhalten. Notwendig ſei, daß kein Geiſtlicher 
ohne vorherige Prüfung über ſeinen Wandel auf eine Prälatur 

befördert werde. Die Lage der Kirche verlange, daß die Klöſter 
und Stifter aus ihren Mitteln junge, befähigte und gut beleu— 

mundete Theologen unterhielten, welche auch in der Seelſorge 
mit Nutzen herangezogen werden könnten. Die kaiſerliche 
Neformationsformel verweiſe nicht umſonſt auf die Dring— 
lichkeit, die für eine Prüfung der Agenden, Ritualien und Meß⸗— 
bücher beſtehe. Dringlich ſei auch die Errichtung theologiſcher 
Lektorate an den Kollegiatkirchen und in den Klöſtern. Die 
Synode möge ſich äußern, wie der geiſtliche Haushalt ein— 
zurichten ſei, damit die weiblichen Hilfskräfte entbehrt werden 

könnten. Die Pfründen ſollten ſo beſchaffen ſein, daß eine 
einzige den Inhaber ernähre. Dies gelte vornehmlich von dem 
Pſarrbenefizium. Alle Kleriker ſollten ein wachſames Auge 

haben, damit nicht intrusi, Nachläſſige, Unverbeſſerliche, Simo— 

niſten oder Irrlehrer auf Pfründen kämen und die Oberen nicht 

ſchlechte Regenten ſeien. Zum Zeichen, daß es ihm ſelbſt ernſt 

2 Ebd. Synodus dioecesana Bl. 5 und Bl. 9—12. Auf den Proto⸗ 

kollen der Kölner Diözeſanſynode von 1548 und des Kölner Provinzial⸗ 

konzils von 1549 beruht die Publikation von H. Foerſter, Reformbeſtrebungen 

Adolfs III. v. Schaumburg (1547—1556) in der Kölner Kirchenprovinz in 

Reformationsgeſchichtliche Studien und Texte, Bd. 45 u. 46 (Aſchendorff, 

Münſter 1925). Die Schrift fußt durchgehends auf dem Codex latinus 

10 160 der Pariſer Nationalbibliothek. 
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ſei, werde er eine allgemeine Viſitation der ganzen Erzdiözeſe 

vornehmen, deren Befund Gegenſtand einer zweiten Diözeſan— 

ſynode ſein werde. 
Einſtimmig bekundete die Synode, daß einige der vor— 

getragenen Artikel zu hart und bedenklich wären“. Sie nahm 

daher von einer intenſiven Behandlung der Reformfrage 

Abſtand und wies dieſe ſchwierigere und wichtigſte Seite del 
Tagesordnung dem bevorſtehenden Provinziallonzil zus. 

Mittlerweile ſetzte die Viſitation in der Stadt Mainz ein. 
Im Mai 1549 trat das Mainzer Provinzialkonzil, das 

letzte, das zu Mainz in dem vollen Glanz der alten Metro— 
politanherrlichkeit gefeiert wurde, zuſammen . Anweſend waren 
der Fürſtbiſchof von Eichſtätt als Kanzler der Mainzer Kirche 

und die Vertreter der Suffragane von Worms, Speier, 
Würzburg, Straßburg, Konſtanz, Augsburg, Paderborn und 
Freiſing7'. Auch dieſe Tagung ſtand ganz unter dem Eindruck 

der kaiſerlichen Reformationsformel. Aus den Konſtitutionen 
des Konzils, welche noch im gleichen Jahre gedruckt wurdens, 
erhellt, daß das Konzil in Sachen der Kirchenlehre einhellig 
dachte und gute Arbeit leiſtete. Die Frage der Reform wird 
dagegen in den Konſtitutionen wenig berührt, womit nicht geſagt 

iſt, daß das Konzil dieſe Seite überſehen habe. Sie hat tat⸗ 
ſächlich keine kleine Rolle in den Konzilsverhandlungen geſpielt, 

worüber die neuentdeckten Protokolle genügenden Aufſchluß 

3 Ebd. Protokoll Bl. 94: Articuli in synodo dioecesana Maguntina 
ad deliberandum. Spuren der Viſitation von 1548 und 1549 finden ſich 

bei Joannis, Rerum Mog. VII 675 ff. Die Viſitationsprotokolle ſind zum 

Teil erhalten. 

à Ebd. Bl. 10. 

5 Ebd. 1. C. Das Protokoll der Verhandlungen verfaßte der Notar 

Valentin Dorre. 

eDas Konzil tagte vom 6. bis zum 23. Mai. 

7 Der Biſchof von Hildesheim, Valentin v. Tettleben, befand ſich, aus 

ſeiner Diözeſe verjagt, gerade in Mainz. Er entſchuldigte ſich wegen ſeiner 

geſchwächten Geſundheit und bedauerte, daß er, von allem entblößt, weder 

einen Theologen, ja nicht einmal einen Geiſtlichen bei ſich habe, den er als 

Vertreter ſchicken könne. Am 11. Mai trafen dann noch die Vertreter des 

Biſchofs Johann Albert von Halberſtadt ein. Vgl. Franz Werner, Der 

Dom zu Mainz, 3 Bde. (Mainz 1830 ff) II 409. 

s Gedruckt auch bei Scheppler, Codex ecclesiasticus Moguntinus 

novissimus [Aſchaffenburg 1802) S. 16 ff.
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geben. Weit wichtiger noch erſchien der hohen Verſammlung 

das Problem der überraſchend ſchnellen Ausbreitung der neuen 

Lehre und der damit im Fluß befindlichen Säkulariſation. 
Von Vertretern geiſtlicher Fürſten war dieſe Stellungnahme zu 
erwarten, denn hier handelte es ſich um die Verkürzung und 
Vernichtung einer Gewalt, die dieſen über die exterritorialen 

Kirchen und Gläubigen zuſtand. Wollten und konnten ſie 
dieſen Amſturz ruhig hinnehmen? 

Sowohl Speier“ als auch Mainz ſtellten die Beeinträch— 
tigung der geiſtlichen Jurisdiktion durch die neuerungsfreund— 

lichen weltlichen Fürſten zur Diskuſſion, auf die man um ſo 
lieber einging, als dieſe Klage allenthalben zutraf. Im einzelnen 
wurde die Säkulariſation darin erblickt, daß die weltlichen 

Landesherren Zitationen ihrer Antertanen wegen Nichtzahlung 

von Zehnten, Renten oder anderen Gefällen vor den geiſtlichen 

Richter nicht mehr geſtatteten. Die Laienfürſten nähmen 

ferner das ſtaatliche Beaufſichtigungsrecht über das Vermögen 

der Kirchen und Pfründen in Anſpruch. Die Landdekane 
müßten über den Stand des Kapitelsvermögens, die Kirchen— 
geſchworenen über den ihrer Kirche berichten. An vielen Orten 
wieder würde das Kirchenvermögen einfach ſäkulariſiert und 
von den Landesherren in suos seu indebitos usus verwandt. 
Der Raub, der an dem Kloſter- und Stiftsvermögen begangen 

werde, ſei offenkundig. Präſentationsrechte würden geltend 

gemacht auf Stellen, die ihnen nicht zuſtändig ſeien. Der Ver— 

kehr der fürſtlichen Neuerer mit Geiſtlichen, die entweder 

exkommuniziert oder ſonſtigen Strafen verfallen ſind, ſtehe feſt. 

Wo ſie nicht die Zahlung der Zehnten überhaupt vorenthalten, 
verhindern ſie das Einſammeln derſelben, ſo daß die geiſt— 
lichen Zehntherren gezwungen wären, meiſt zu ihrem ſchweren 

Nachteil und zum Schaden der kleinen Leute, welche den 
Zehnten gepachtet hätten, die Zehnten um einen Spottpreis an 

die Bedränger zu überlaſſen w. 
    

9 Acta des Konzils (zitiert einfach Acta): Bl. 126: Querelae seu 

dubia reverendissimi principis domini Philippi, episcopi Spirensis ad 

hoc deputatis exhibitis 11. Mai. 

10 Ebd. Bl. 127: Gravamina, quibus archiepiscopatus Moguntinus 

per saeculares potestates eiusdem dioecesis in sua spirituali juris- 

dictioni impeditur. Sitzung vom 16. Mai.
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Die Konferenz beriet über die Beſchwerden, kam aber zu 

keinem feſten Entſchluß. An den Schlagbäumen, die in die 

Gebiete fremder Herren führten, hörte eben die materielle 

Macht der Kirche auf. Da ſtand die Macht der Landesherren 

gegen das Recht der Kirche, wo letzteres vor der erſteren 

kapitulierte. Auf dieſem kirchenrechtlichen Territorialismus, den 

die Neuerer zum Geſetz erhoben, beruhte die günſtige Entwicklung 

der Neuerung. Die Kleinen ahmten das Beiſpiel der Großen 

ſelbſtredend mit Vergnügen nach. 

Die Beſchwerden und Verhandlungen des Konzils hinkten 

überdies den Ereigniſſen völlig nach. Schon lange hatten ſich 

die großen und die kleinen Freunde Luthers in ihren Gebieten 

kirchlich neu und häuslich eingerichtet n. Die heſſiſche prote⸗ 

ſtantiſche Landeskirche hat nicht umſonſt in den Oktobertagen 

des Jahres 1926 die Erinnerung an die bekannte Synode 

gefeiert, welche am 21. und 22. Oktober 1526 in dem heſſiſchen 

Städtchen Homberg ſtattgefunden hatte. Auf ihr war der 

bereits faktiſch vollzogene Abergang des Landes zum Luther— 

tum ſanktioniert worden. Zwei Jahre darnach verzichtete der 

Mainzer Kardinalerzbiſchof Albrecht von Brandenburg auf die 

Ausübung jeder geiſtlichen Jurisdiktion in Heſſen und in 

Sachſen. Hierdurch kühn gemacht, folgten Grafen und Ritter 

den Spuren der Großen. Der Graf Schenk Eberhart von 

Erbach beantwortet die Mainzer Beſchwerde wegen Beeinträch— 

tigung der geiſtlichen Jurisdiktion von 1529 dahin, „daß er 

ſeiner priſterſchaft und allen ſeinen untertanen verboten habe, 

von keinerlei obrigkeit eine ſchrift oder eine handlung anzu— 

nehmen, ſondern dergleichen ſachen an ihn zu dirigieren, damit 

er wiſſe, wo etwas in ſeiner Herrſchaft vorgehe“ v. 

11 Walter Sohm, Territorium und Reformation in der heſſiſchen 

Geſchichte 1526—1555 in Arkundliche Quellen zur heſſiſchen Reformations⸗ 

geſchichte, herausgeg. von der Hiſtor. Kommiſſion für Heſſen und Walbdeck 
XI, 1 (Marburg 1915). 

12 Veit, Kirche und Kirchenreform in der Erzdiözeſe Mainz im Zeit— 

alter der Glaubensſpaltung und der beginnenden tridentiniſchen Refor— 

mation, 1517—1618, in Ergänzungen und Erläuterungen zu ZJ. Janſſens 

Geſchichte des deutſchen Volkes, herausgeg. von L. v. Paſtor X, 3 Frei— 

burg 1920) S. 19ff.
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In Heſſen, das uns hier allein intereſſiert, ging die 

Sequeſtration der Klöſter Hand in Hand mit dem Wandel im 

Glauben. Mit einem Schlage wandelte ſich das äußere 

kirchliche Anſehen des Territoriums. Das machte: man ging 

jetzt nicht mehr mit Gebeten allein und Synoden vor, ſondern mit 

landesherrlichen Befehlen . Mit durchgreifender Energie — 

wir folgen hier den Ausführungen des Proteſtanten Sohm!“ —— 

wurde im Verlauf des einzigen Jahres 1527 das geſamte 

heſſiſche Kloſterweſen der Sequeſtration unterworfen. Raſch 

genug wurde das Werk begonnen. Schon am 8. Februar 

finden wir Joſt von Weiters und Johann von Sachſen unter— 

wegs. Schon zuvor hatten ſie die Marburger Klöſter von neuem 

inventariſiert. In weitem Bogen durchreiſten ſie zunächſt das 

Oberfürſtentum. Von Grünberg ging es über Nidda, Wirberg, 

Alsfeld nach Immichenhain, Grebenau und Treyſa, dann 

hinunter in das Niederfürſtentum. Hier ſcheinen die Reiſen— 

den zwei Kreiſe geſchlagen zu haben, den erſten um Kaſſel im 

Weſten, den zweiten im Oſten. Wir ſehen ſie am Mittag des 

Sonntags Oculi (S 24. März) mit vier Pferden in Vacha ein— 

kommen und folgen ihnen am nächſten Mittage wieder zum 

Tere hinaus. Dann näherte man ſich über Kaufungen und die 

Kartauſe Eppenberg wieder dem Oberfürſtentum. Die Nieder— 

grafſchaft wurde nicht beſucht. Im Juni erſt war man in Haina, 

Caldern und Hachborn. ... Wo die den Viſitatoren folgenden 

Prediger erſchienen, fehlte es nicht an Widerſtand. Noch Mitte 

Juni mußte der Befehl, den Ordensperſonen das Evangelium 

und die Nichtigkeit ihrer Gelübde zu verkündigen, für das Ober— 

fürſtentum erneut ausgeſprochen werden. Eine wahrhafte 

Sinnesänderung, bewirkt durchs Predigtamt, allein durchs 

Wort und in aller Freiheit der Gewiſſen, konnte ſomit gerade 

bei den Ernſteren ſchwerlich in allzu naher Zeit erwartet wer— 

den. Trotzdem ward noch in dieſem einen Jahr im weſentlichen 

das Kloſterleben in Heſſen beſeitigt. 
  

13 Sohm S. 31. 

14 Ebd. S. 32 ff. Eine Inventariſation der Kirchen und Klöſter auf 

landgräflichen Befehl hin war ſchon im Frühjahr 1525 anläßlich des 

Bauernkrieges vor ſich gegangen.
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Allein aus den aufgehobenen niederheſſiſchen Klöſtern floß 
der landgräflichen Hofkammer eine jährliche Einnahme von 
29 360 fl., nach heutigem Geldwert nahezu eine halbe Million, 

zu. Mit dieſen, von einem anderen proteſtantiſchen Forſcher 

„gewaltig“ genannten Mitteln, habe Heſſen Tüchtiges für das 
Kirchenweſen, die Schulen und die Armen ſchaffen können!““, 

nur waren dieſe, fügen wir ergänzend zu, eben nicht mehr 
katholiſch, die Nutzung des Kirchengutes nicht den Zwecken ſeiner 
Stiftung gemäß, dieſe Verwendung nur möglich, infolge des 

unſittlichen Eingriffs in fremdes Eigentum. Wieder ein 

anderer proteſtantiſcher Forſcher, der die Säkulariſierung und 
Verwendung der Stifts- und Kloſtergüter in Heſſen-Kaſſel 
unter Philipp und Wilhelm IV. behandelt, will wiſſen, daß 

3 Prozent der Einnahmen aus Kirchengütern zur Belohnung 

treuer Dienſte und 38 Prozent zu den Aufgaben der Hof- und 
Landesverwaltung verwendet worden ſei. Dies ſei gewiſſer⸗ 
maßen der Erſatz für die früheren Leiſtungen der aufgehobenen 

Klöſter und Stifter (an wen?!) geweſen “. 
Dieſe proteſtantiſchen Zeugniſſe über den Raub und die 

Verwendung katholiſchen Kirchengutes ſprechen für ſich ſelbſt. 
Sie ſind der beſte Beweis für die Wahrheit der Klage auf dem 
Mainzer Provinzialkonzil von 1549, daß die weltlichen Neuerer 
das Kirchengut teils für ſich, teils für andere unſtatthafte 
Zwecke verwendeten *. 

Nicht ganz ſo leicht mochte den Neuerern die Entſcheidung 
fallen, wie ſie ſich dem ausländiſchen Kirchengut in ihren 

Gebieten gegenüber verhalten ſollen. Mit Mainz hatte ſich 
Heſſen allerdings 1530 in Königſtein dahin geeinigt, daß man 

den beiderſeitigen Geiſtlichen ihre Gefälle ungeſtört über die 

Grenze folgen laſſen ſolle, allein den heſſiſchen Predigern 
gefiel dieſe lbmachung nichtns. Schon 1533 wurden die Gefälle 

15 Fritz Herrmann, Heſſiſches Reformationsbüchlein für Schule 

und Haus (Marburg 1904) S. 69. 

16 W. Wolff, Die Säkulariſation und Verwendung der Stifts⸗ 

und Kloſtergüter in Heſſen-Kaſſel unter Philipp dem Großmütigen und 

Wilhelm IV. Ein Beitrag zur deutſchen Reformationsgeſchichte (Gotha 

1913). 

17 Acta des Konzils Bl. 127. 
16 Sohm S. 116.
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des Mainzer Landkapitels Friedberg in Friedberg geſperrt, 

ſoweit ſie aus heſſiſchem Gebiet geliefert werden ſollten. Im 
Jahre 1535 begannen die gleichen Schwierigkeiten für das 

Stift Fritzlar. Beidemal, ſo ſagt Sohm, handelt es ſich darum, 
das nach auswärts gehende Kirchengut für das heſſiſche 

Kirchenweſen fruchtbar zu machen: mit den Mitteln des Rural— 
kapitels wollte die Geiſtlichkeit der Grafſchaft Nidda eigene 

Synoden halten: mit den Gefällen des Fritzlarer Domſtifts (ö!) 
ſollten heſſiſche Pfarreien der Amgegend verſehen werden. 

Beidemal läßt ſich aber auch beobachten, wie der Landgraf ſich 
mühte, dem Vertrage mit Mainz gerecht zu werden. Nichts— 

deſtoweniger ſpitzten ſich die Streitigkeiten ſtärker zu. Auf dem 

fruchtloſen Vergleichstage zu Limburg im Jahre 1537 nimmt 

tainz in großer Proteſtſchrift Stellung zur heſſiſchen Refor— 
mation, die ſie in allen Einzelheiten kritiſiert und ablehnt. 
Heſſen antwortete darauf “. Die verluſtbringendere Seite der 

Antwort lag in der weiteren Entziehung des Mainzer Kirchen— 
gutes auf heſſiſchem Gebiet. 

Dem Widerhall der Säkulariſation in Heſſen nach 1537 
begegnet man zunächſt in der Mainzer Beſchwerde auf dem 

Provinzialkonzil, daß die Neuerer das katholiſche Kirchengut 

für ſich ſelbſt oder für unſtatthafte Zwecke benützten, dann aber, 

aufs genaueſte detailliert, in der Beſchwerde, welche der Erz— 
biſchof Sebaſtian 1551 dem Kaiſer im Namen ſeiner Geiſtlich— 
leit vorlegte. Dieſe Spezifikation deſſen, was die Geiſtlichen 
dem Landgrafen von Heſſen an Türkenſteuer, an Landſteuer 
und an anderen Abgaben bis jetzt hätten abgeben müſſen, wirkt 
erſchütternd . 

An den Verluſten ſind das hohe Domkapitel in Mainz, 
die Abtei auf dem Jakobsberg bei Mainz, die Stiftsherren zu 
St. Peter, zu Liebfrauen, zum heiligen Kreuz, zu St. Stephan, 
zum hl. Mauritius, zu St. Alban in Mainz, die Klöſter Alten— 
münſter, Eberbach im Rheingau, Reichklara, St. Agnes in 

19 Ebd. S. 117. In Fritzlar beſtand kein Domſtift, wohl aber ein 

Stift St. Petri. 

20 Bayriſches Staatsarchiv zu Würzburg (unten ſtets als St. A. W. 

aufgeführt): Stifter 2738 K. 739: Spezifikation der mainziſchen geiſtlichen 

Slifts⸗ und Kloſtergüter, ſo von Heſſen eingezogen worden, 1551 der 

kaiſerlichen Majeſtät übergeben.
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Mainz, das Peter und Alexanderſtift zu Aſchaffenburg, die 
Stiftsherren zu St. Viktor in Mainz, die Stiftsherren zum 
hl. Johannes in Amöneburg, die Stiftsherren zum hl. Johannes 

in Mainz und die Stiftsherren zu St. Peter in Fritzlar betei— 
ligt. Der Geſamtverluſt an Fruchtgefällen betrug rund 10 000 

Malter aller Art, und an Geldzinſen rund 3500 fl. 

Dem Erzbiſchof Sebaſtian wird nachgeredet, er habe vor 

ſeiner Wahl dem Landgrafen Philipp von Heſſen unter der 

Hand verſichert, daß er dem Evangelium wohlgeſinnt ſei und 
die Prieſterehe und den Laienkelch einführen wolle x3. Wenn 
dies wirklich zuträfe, ſo haben ihn ſicher die Beſchwerden ſeiner 
Geiſtlichkeit über die Eingriffe des Heſſenfürſten in das Eigentum 
der Kirche und ihrer Inſtitute und die Einblicke in das wahre 
Ziel, das die Neuerer verfolgten, bald eines Beſſeren belehrt 

und ſeine Sinnesänderung bewirkt. Auf den beiden Reform— 

konzilien von 1548 und 1549 erſcheint ſein Religionseifer im 
vorteilhafteſten Licht. Noch mehr gewinnt ſeine Geſtalt durch 

den Verſuch, den ganzen Mainzer Erzſprengel viſitieren zu 
laſſen. Das war nicht nur eine innerkirchliche und kirchlich— 
reformatoriſche, ſondern weit mehr auch eine hochpolitiſche Tat, 
der letzte Appell an die Neuerer zur Rückkehr in die alte 

Glaubensgemeinſchaft. 

Der Mainzer Diözeſanſprengel umfaßte achtzehn Propſteien 
oder Archidiakonatbezirke. Im Anterſchied zu dem Gebiet des 
Kurſtaates, das infolge der Streulage ſeiner Teile außer dem 
Landesherrn kaum etwas gemeinſam hatte ꝛs, erſtreckte ſich das 

Gebiet der Erzdiözeſe geſchloſſen über ganz Mitteldeutſchland. 
Die Propſteibezirke waren folgende?“: 

21 Janſſen-Paſtor, Geſchichte des deutſchen Volkes III, 18. Aufl., 

S 611. 

22 Manfred Stimming, Die Entſtehung des weltlichen Terri— 

torismus des Erzbistums Mainz in Quellen und Forſchungen zur heſſiſchen 

Geſchichte, herausgegeben von der Hiſtor. Kommiſſion für Heſſen (Darm— 

ſtadt 1915). 

23 Der Schematismus der Diözeſe Mainz nimmt deren 18 an. 

Baumgartner, Geſchichte und Recht des Archidiakonats der ober— 

rheiniſchen Bistümer mit Einſchluß von Mainz und Würzburg Stutt— 

gart 1907) nimmt S. 96ff. 22 an.
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1. Der Dompropſt: Archidiakon des oberen Nahegaus mit 

ſechs Dekanaten oder Ruralkapiteln: Sobernheim, Flonheim, 
Glanodernheim, Altenglan, Kirn und Münſter. 

2. Der Propſt von St. Viktor in Mainz: Dekanate Nier— 

ſtein und Kirchheimbolanden. 

3. Der Propſt von Liebfrauen im Felde bei Mainz: De— 

kanat Partenheim. 

4. Der Propſt von St. Peter und Alexander in Aſchaffen— 

burg: Dekanate Montat, Rotgau und Taubergau. 

5. Der Propſt von St. Peter in Mainz: Dekanate Kaſtel 

und Eſchborn. 

6. Der Propſt von St. Mauritius in Mainz: Dekanat 

Rheingau. 

7. Der Propſt von St. Bartholomäus in Frankfurt: De— 
kanat Stadt und Burgbann Frankfurt. 

8. Der Propſt von Liebfrauen zu den Staffeln in Mainz: 

Die Wetterau mit den Dekanaten Friedberg und Roßdorf. 

9. Der Propſt von St. Johann in Mainz: einen Teil des 

oberen Heſſengaus, grenzend im Oſten an die Fulda, im Norden 

an den Archidiakonat Fritzlar, im Süden an den von St. Ste⸗ 
phan in Mainz. 

10. Der Propſt von St. Stephan: der andere Teil des 

Heſſengaus mit den Dekanaten Amöneburg, Keſterberg und das 
Siegener Land. 

11. Der Propſt von St. Martin in Bingen: Stadtbezirk 
Bingen. 

12. Der Propſt von Liebfrauen in Erfurt mit Stadtbezirk 
und ſiebzehn Dekanaten vom Thüringer Wald bis an die Un— 

ſtrut: der größte Archidiakonat der Erzdiözeſe. 

13. Der Propſt von St. Severus in Erfurt: einen Bezirk 
mit den Kirchen in Tüttleben, Ohrdruff, Gotha und UAmgebung. 

14. Der Propſt von Jechaburg im heutigen Schwarzburg— 

Sonderhauſen mit elf Dekanaten, reichend nördlich an das Bis⸗ 
tum Halberſtadt, weſtlich an die Bezirke Heiligenſtadt und Dorla 
und ſüdlich bis in die Nähe von Erfurt. Er umfaßte in vier— 

hundert Städten und Dörfern mehr als tauſend Kirchen und 
Kapellen.
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15. Der Propſt von St. Peter in Fritzlar: Neun Dekanate. 
Der Bezirk grenzt öſtlich an die Diözeſe Würzburg und an die 
thüringiſchen Archidiakonate, nördlich an das Bistum Hildes— 

heim, weſtlich an Paderborn, ſüdlich an den Sprengel von 
St. Stephan in Mainz. Er umfaßte ſomit den größten Teil 

von Niederheſſen und einen Teil des Fürſtentums Waldeck. 

16. Der Propſt von St. Auraeus und Juſtina in Heiligen— 
ſtadt: Die Diſtrikte von Duderſtadt, Allendorf und Witzen— 

hauſen. 

17. Der Propſt von St. Peter und Paul in Langenſalza: 

vier Dekanate. 

18. Der Propſt von St. Martin in Nörthen: einen 
Sprengel, der ſich von der Weſer über Dransfeld, Göttingen 
bis zum Harz erſtreckte. 

Das Einzige, was Erzbiſchof Sebaſtian erreichte, war die 
Viſitation der in den Grafſchaften Büdingen, Hanau, Solms 

und Naſſau-Dillenburg gelegenen Pfarreien, und auch da er— 
kannten die Viſitatoren, daß das Territorialkirchentum mit dem 

katholiſchen Glauben vollſtändig aufgeräumt hatte und eine 

Tätigkeit altkirchlicher Organe nicht mehr duldete. Die Geiſt— 
lichen, melden die Viſitatoren, ſind lutheriſch, ſchismatiſch und 

beweibt. Die Kirchen ſind ohne Sakrament und ohne Geleucht. 
Die Pfarrer lehren zum Teil drei, einige zwei Sakramente, 
leugnen den Wert der Anrufung der Heiligen und der Fürbitte 
für die Verſtorbenen, kommunizieren unter zwei Geſtalten und 
haben die katholiſchen Zeremonien abgeſtellt?“ 

Heſſen ſetzte durch, daß der Erzbiſchof noch vor dem Ab— 

ſchluß des Paſſauer Vertrags am 1. Auguſt 1551 auf die Juris⸗ 

diktion über Heſſen endgiltig verzichtete 2. Die Rechte der geiſt— 

lichen Korporationen auf ihre Güter und Gefälle in Heſſen 

22 Fr. Otto, Berichte über die Viſitation der naſſauiſchen Kirchen 

des Mainzer Sprengels in den Jahren 1548/50 in Zeitſchrift für Kirchen⸗ 

geſchichte (Th. Brieger und B. Beß, Bd. 15, 1895, Heft 3) S. 427—436 und 

Veit, Kirche und Kirchenreform S. 12. 

25 Chr. v. Rommel, Geſchichte von Heſſen, 10 Bde. (Kaſſel 1820 

bis 1858). Die Zeit Philipps auch beſonders erſchienen als: Philipp der 

Großmütige, 3 Bde. (Gießen 1830), III 342.
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blieben jedoch von dieſer zwiſchenſtaatlichen Abmachung unbe— 
rührt. 

Die Erzdiözeſe hatte mit dem Abſchluß des Säkulari— 
ſationsverfahrens etwa ſiebenhundert Pfarreien und alle ex— 
territorialen Klöſter und Stifter eingebüßt?“. Nicht genug an 

der zahlenmäßig nicht zu erfaſſenden materiellen Einbuße, welche 
die Kirche erlitten hatte, kam ihre Organiſation in ihren landes⸗ 

eigenen Gebieten ins Wanken, denn, ſo klagt die Mainzer 

Palliumsgeſandtſchaft, die im Juni 1555 in Rom vorſprach: 
„Curata nemo cupit ex eo, quod populi caritas sit frigida. 

Nihil offertur, pro mercede debitum non solvitur; aufer- 

tur, quod debetur. Vivendi competentia parochis non 
administratur. Odio sunt vulgo. Desolantur curata. Grex 

dei vagatur errabundus.“ 

Als im Jahre 1629 der Mainzer Domherr Johann Lud— 
wig von Frankenſtein in Begleitung des Jeſuiten P. Johann 

Reinhard Ziegler zur Berichterſtattung über den Zuſtand der 
Erzdiözeſe Mainz in Rom erſchien, übergab er ſeine Relation, 
welche in dem lapidaren Satz In statibus archiepiscopi 
Propriis viget religio catholica den Abſchluß des gewaltigen 

Ringens um den kirchlichen Beſitzſtand, der das ganze 16. Jahr⸗ 
hundert durchzittert, zuſammenfaßt 8. Die katholiſche Kirche war 

aqus allen Gebieten verdrängt, wo der Landesherr anderen 

Glaubens war, der Mainzer Erzbiſchof tatſächlich jetzt nur noch 
Landesbiſchof über die Kirche ſeines Staates. 

26 Joſ. Schmidlin, Die kirchlichen Zuſtände in Deutſchland vor 

dem Dreißigjährigen Kriege nach den biſchöflichen Diözeſanberichten an 

den Heiligen Stuhl in Erläuterungen und Ergänzungen zu Janſſens 

Geſchichte des deutſchen Volkes, herausgeg. von L. v. Paſtor (Frei— 

burg 1908) Bd. VII, Heft 1, S. 107 Anm. 4 und S. 108 Anm. 1. 

27 Staatsarchiv zu Darmſtadt: Bodmanniana Bd. VI Bl. 235: 

Instructio commendandorum oratoribus ad Romam nittendis. 

12. Juni 1555. Die Geſandtſchaft erbat das Pallium für den neugewählten 

Erzbiſchof Daniel Brendel von Homburg. 

2s Mainzer Stadtarchiv: Jeſuitenakten, Lade 45 g1: Status archi- 
dioecesis Moguntinae vom 7. November 1629. Die vormals main⸗ 

ziſche Bergſtraße war 1620 aus der pfälziſchen Pfandſchaft an Mainz 

zurückgebracht worden. Ihre Rückkehr zur katholiſchen Kirche erfolgte in 

den folgenden Jahren. 
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Zweites Kapitel. 

Die Erzdiözeſe Mainz nach den Status⸗Berichten von 
1708 und 1748 an den apoſtoliſchen Stuhl. 

Sehr aufſchlußreich, wenn auch nicht in allen Einzelheiten 

befriedigend, ſind die Relationen über den Zuſtand ihrer 

Sprengel, welche die Biſchöfe pflichtmäßig an den apoſtoliſchen 

Stuhl einſchickten?v. Daß dieſe Visitatio liminum in Mainz 

nicht von vier zu vier Jahren vor ſich ging, wie die Konſtitution 

Romanus Pontifex vom 20. Dezember 1585 verlangte, lag an 

den beſonderen Verhältniſſen des Landes, oft auch der Zeit, 

welche unerwartet ſo große Schwierigkeiten mit ſich brachten, 

daß ein Jahrzehnt, manchmal auch mehr, bis zur nächſten Re— 

lation verlief. So geriet die für das Jahr 1700 geplante und 

bereits vorbereitete Visitatio liminum infolge der kriegeriſchen 

Verwicklungen am Rhein ins Stockens'. Erſt im Jahre 1708 

konnte Erzbiſchof Lothar Franz von Schönborn der Pflicht nach— 

kommen. Selbſt nach Rom zu ziehen und Bericht zu erſtatten, 

war den Mainzer Erzbiſchöfen wegen der auf ihnen ruhenden 

Geſchäfte des Erzkanzleramtes unmöglich. Eine Fürſtenreiſe 

würde auch den Staatshaushalt zu ſtark belaſtet haben. Statt 

deſſen ſchickten ſie vertraute Geiſtliche, die auch in Rom gut 

Beſcheid wußten. 

20 J. Pater, Die biſchöfliche Visitatio liminum apostolorum 

in Veröffentlichungen der Görres-Geſellſchaft, Sektion für Sozialwiſſen⸗ 

ſchaft, Heft 19 (Köln 1914) und Joſ. Schmidlin, Die kirchlichen Zuſtände 

in Deutſchland vor dem Dreißigjährigen Kriege, Bd. VII, Heft 1 u. 2 in 

Einleitung II: Visitatio liminum und Relatio status. S. XIV bis 

XXXVIII und Paul Melchers, De canonica dioecesium visitatione 

cum appendice De visitatione sacrorum liminum (Coloniae, Bachem 

1893). 

30 St. A. W.: Mainzer geheime Kanzlei XXIII Nr. 188: Visitationes 

liminum apostolorum 1609 bis 1755, hier: Relatio status vom 

18. April 1708 nebſt Inſtruktion für den Bevollmächtigten. Die Relation 

von 1700 deckt ſich inhaltlich mit der von 1708. Als Geſandter war der 

Domherr v. Baſſenheim vorgeſehen. Der UAmſchlag ſagt aber: Iſt aber 

nicht vor ſich gangen, ſondern ins Stocken geraten. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 2
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Den Bericht von 1708 überbrachte der Neffe des Erz— 
biſchofs Lothar Franz, Graf Johann Philipp Franz von Schön— 

born, Dompropſt zu Mainz und nachmals Fürſtbiſchof von 

Würzburg (1719—1724) 1. Johann Philipp Franz war Zög— 

ling des deutſchen Kollegs und, was für die beſonderen Wün— 

ſche, die er in Sachen der Reſtauration der Mainzer Aniverſität 
nach Rom brachte , ſehr wichtig war, am Heiligen Stuhl be— 
kannt und gelitten. In Rom ſelbſt hatte der rührige Mainzer 
Offizial Anſelm Franz Beſſel der Sendung bereits vorgearbeitet, ſo— 
daß die Reiſe zu den Apoſteln mit den beſten Hoffnungen angetre— 
ten werden konnte *. Im Juni treffen wir den Bevollmächtigten 

in der ewigen Stadt. 

Was die äußere Form der Relation von 1708 angeht, ſo 
iſt ſie gnnz nach dem Schema der älteren abgefaßt s*. Die Re— 

lation vom Jahre 1748 entſpricht dagegen dem Formular, das 
der Heilige Stuhl im Jahre 1725 vorgeſchrieben hatte. Nach 
dieſer neuen Faſſung werden in zehn Kapiteln J Status eccle- 

siae materialis mit 1. Gründung, 2. Grenzen, 3. Vorrechte, 

4. Ortſchaften, 5. Kathedrale und Domkapitel, 6. Kollegiatſtifte, 

7. Pfarr- und andere Kirchen, 8. Klöſter, 9. Klerikalſeminar, 
10. Fromme Anſtalten, 11. andere Stiftungen, II Modernus 
Antistes mit 1. Reſidenz, 2. Viſitationen, 3. Firmung, 4. Syn⸗ 
ode, 5. Predigt, 6. Geldſtrafen, 7. Kanzleitaxe, 8. Hemmniſſe, 
9. Werke, III Clerus saecularis mit 1. bis 5. Pflichten der 

31 A. Steinhuber, Geſchichte des deutſchen Kollegs II 2 S. 56. 

32 Aber die der Relation vom 18. April 1708 beigegebenen Species 

facti über den Zuſtand der Aniverſität zu Mainz vgl. des Verfaſſers 

Studie, Beiträge zur Geſchichte der Erzdiözeſe, der Stadt und Univerſität 

Mainz aus der Zeit des Erzbiſchofes Lothar Franz (1695—1729). 

(Mainz 1918.) (Separatabdruck aus Mainzer Zournal.) 

zs Beſſel war Mainzer Agent in Rom. Aber ſeine römiſche Tätigkeit 

bietet das Wiener Staatsarchiv (St. A. Wien) wertvolles Material: 

Mainzer Archiv unter Geiſtliche und Kirchenſachen Faſz. 42: Acta in causa 

religionis 1715 ff. 

34 Vgl. die Relationen von 1629 und 1659 in St. A. W. I. c. Nr. 23 

ad 3. Beſſel, erzbiſchöflicher Hofkaplan und beider Rechte Doktor wird 

1717 von Erzbiſchof Lothar Franz in gnediger Konſideration ſeiner guten 

Qualitäten, vortrefflichen studia und Wiſſenſchaften, auch in curia Romana 

erworbenen ſonderbaren Praxis zum Geiſtl. Rat ernannt. St. A. Wien 1. c.: 

Faſz. 32: Dekret vom 24. September 1717. 
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Kanoniker, 6. bis 11. Pfarrer (Reſidenz, Pfarrakten, Sakra— 

mente, Predigt, Unterricht, Meßapplikation), 12. bis 14. Weihe— 

kandidaten, 15. Bitten, IV Clerus regularis mit 1. Seelſorgs— 

mönche, 2. ausgetretene Regularen, 3. Klöſterviſitation, 4. Kon⸗ 

flikte, V Moniales mit acht Punkten, VI Seminarium (ſieben 

Punkte), VII Ecclesiae, Confraternitates et loca pia mit 

1. Meßſtiftungen, 2. bis 3. Bruderſchaften und Anſtalten, 
4. Leihhäuſer, 5. Spitäler, VIII Populus mit 1. Sittlichkeit und 

Frömmigkeit, 2. Mißbräuche, und IX Postulata abgehandelt““. 

Auch dieſe Viſitation konnte der Erzbiſchof Friedrich Karl, 

Reichsgraf von Oſtein (1745—1765), nicht in eigener Perſon 

beſorgen, ja er ſandte nicht einmal einen Bevollmächtigten nach 

Rom, da, wie es in dem Begleitſchreiben heißt, die Geſchäfte 

des Reichs und die zunehmenden Schwierigkeiten des Krieges 

mit den Kontributionen ſo drückten, daß er nicht in der Lage ſei, 

ſeinen Vertreter nach Rom zu ſchicken«; er beauftrage daher 

den Mainzer Miniſter in Rom, Franz Fargna, mit der Wahr— 

nehmung dieſes Geſchäftes 7. Es war jene Zeit, in welcher der 

Deutſche, wie ſo häufig, gegen den Deutſchen ſtand und fremde 

Nationen auf deutſchem Boden ſich austobten, eine Zeit, wo 

„alles käuflich war, Miniſter um Geld ihre Gebieter, Fürſten 
ihre Antertanen, Diener ihre Herren verrieten, wo man für 

35 Schmidlin a. a. O. XXXII, Anm. 2. 

36 Eine Folge des bayeriſch⸗öſterreichiſchen Erbfolgekrieges 1742 ff. 

Bei Dettingen wurde die franzöſiſch-bayeriſche Armee unter Broglio und 

Seckendorf von der aus Engländern, Braunſchweigern, Holländern, Heſſen 

und Sſterreichern beſtehenden pragmatiſchen Armee am 27. Juni 1743 

geſchlagen und zum Rückzug über den Rhein gezwungen. Der Kaiſer 

Karl VII. flüchtete aus München, das er nicht halten konnte, nach Frank— 

furt. Im Frühjahr 1744 entbrannte der Krieg von neuem. Frankreich 

erklärte an Sſterreich und England zugleich den Krieg. Auf Seiten des 

Kaiſers Karl traten der Kurfürſt von der Pfalz, der König von Schweden, 

der zugleich Landgraf von Heſſen-Kaſſel war, und der König von Preußen 

zur ſog. Frankfurter Anion gegen Maria Thereſia zuſammen, ſo daß die 

Kaiſerin nunmehr gegen Frankreich und ſeine deutſchen Verbündeten zu 

kämpfen hatte. Schauplatz des Krieges war, wie ſo oft, der Rhein. 

37 St. A. W. 1. c. Nr. 2: Commissorium pro visitatione liminum in 
persona ministri residentis Francisci Fargna vom 13. Februar 1748 

mit Begleitſchreiben vom gleichen Tage. Die Relatio liegt natürlich bei. 

2*
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Geld fremde Truppen kaufen, Feſtungen öffnen und Bundes— 
genoſſen erwerben konnte““. 

In beiden Fällen ſcheint Rom von den Berichten befriedigt 

geweſen zu ſein. Graf Johann Philipp berichtet unter dem 
23. Juni 1708: „Seine Heiligkeit hätte die descriptionem 

status ecclesiae Moguntinae ſelbſt und zwar mit größtem 

Guſto und ſonderbarer Conſolation geleſen und ſei mit dem— 
ſelben ganz zufrieden. Solchem nach habe er ſie dem Monſig— 
nore Pedra, dem Sekretär der Konzilskongregation, zugeſchickt, 
damit ſie regiſtriert und in der Kongregation abgeleſen werde. 

Zu des Werks völliger Kompletierung werde er zukünftigen 
Mittwoch die gewöhnlichen Kirchen ex parte Moguntiae be⸗ 

ſuchen.“““ 

Auch über den Inhalt der Relation vom Jahre 1748 ſprachen 

ſich ſowohl der Papſt als auch der Präfekt der Konzilskongre— 

gation, Kardinal Gentili, in dem Beſcheid vom 20. November 
ſehr anerkennend aus: „nur wünſche der Papſt wegen der an— 
geregten Förderung und Hebung der Studien an der Mainzer 

Aniverſität, die auch ihm am Herzen läge, damit die katholiſche 
Jugend von den häretiſchen Schulen abgehalten werden könne, 

eine beſondere, gut gegründete Bittſchrift, worin der Erzbiſchof 
ausführlicher auseinanderſetzen möge, was er plane. Dem Ge— 

ſuch, der St. Quintinspfarrkirche in Mainz als dem Sitz der 
Erzbruderſchaft vom allerheiligſten Sakrament das Recht zu 
erteilen, in den Tochterkirchen der Bruderſchaft Altäre zu 
privilegieren, das heißt an den Gnaden des altare privilegia- 

tum der Mutterkirche teilnehmen zu laſſen, könne nicht ent⸗ 
ſprochen werden, dum hoc indultum non sit de eorum genere, 
quae aliis per participationem transferantur“ “. 

Inhaltlich decken ſich die beiden Relationen. Der Kern 
der Berichte blieb ja ſtets derſelbe. Als Grundlage der Publi⸗ 
kation diene die Relation von 1748. Wo die Relation von 1708 

mehr ſagt als dieſe, wird das Mehr an der zuſtändigen Stelle 

zs Wilhelm Binder, Geſchichte des philoſophiſchen und revo— 

lutionären Jahrhunderts mit beſonderer Berückſichtigung der Geſtaltung 

der kirchlichen Zuſtände (Schaffhauſen 1845) S. 280. 

30 Ebd. 1. c. Bericht vom 23. Juni 1708. 

40 Ebd. 1. c. Beſcheid vom 20. November 1748.
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zum Wort kommen. Wichtigere oder ſchwierigere Stellen wer— 

den erläutert. 

Der materielle Stand der Mainzer Kirche. 

Das Bistum Mainz iſt eine Gründung des hl. Kres— 

zens, des Schülers des hl. Paulus. Nach der allgemeinen 
Annahme folgten ihm bis zu den Zeiten des Papſtes Zacharias 
vierzig Biſchöfe, welche alle rechtgläubig waren. Papſt 

Zacharias erhob das Bistum zum Erzbistum und berief den 
hl. Bonifatius auf den Stuhl der Kirche von Mainz, welcher 
von dieſer Zeit ununterbrochen der Heilige genannt wird. 

Außerdem führt die Mainzer Kirche den Ehrentitel der beſon— 

deren und wahren Tochter der heiligen römiſchen Kirche. Auf 
Bonifatius folgten ſiebzig Erzbiſchöfe, unter denen Willigis, 

der 57te Biſchof und 17te Erzbiſchof als der erſte Kurfürſt— 

Erzbiſchof anzuſprechen iſt, der dieſe Würde auf alle Nach— 
folger vererbte. Derzeitiger Erzbiſchof iſt Johann Friedrich 

Karl Graf von Oſtein (1708: Lothar Franz von Schönborn), 
72ter Erzbiſchof (1708: 70ter), 112ter Biſchof (1708: 110ter) 
und 56ter Kurfürſt-Erzbiſchof (1708: 54ter). 

Bemerkenswert iſt die Feſtigkeit, mit der der Arſprung 

der Mainzer Kirche aus der Miſſionstätigkeit des hl. Kreszens, 

des Schülers des hl. Paulus behauptet wird. Zwei Diözeſen 
führen ihren Arſprung auf dieſen Apoſtelſchüler zurück: Vienne 

und Mainz un. Die älteſte Mainzer Tradition kannte wohl 
einen Biſchof, der den Namen Kreszens trug, nahm aber an 
keiner Stelle, nicht einmal in den offiziellen Biſchofskatalogen 
Bezug auf den Apoſtelſchüler dieſes Namens. Der Mainzer 
Biſchof Kreszens gehört dem konſtantiniſchen Zeitalter an. 
Zwiſchen dem Biſchof Kreszens und dem hl. Bonifatius ſtehen 
nach den Mainzer Biſchofskatalogen der Mainzer Frühzeit 
fünfzehn Biſchöfe. Erſt im 12. Jahrhundert taucht eine Stimme 

auf, welche den Biſchof Kreszens zum Apoſtelſchüler machte. 
War er das, ſo war die Biſchofsreihe mit vierzehn Namen für 

die lange Zeit zu kurz und ſo erfand der kundige Abt Trithe— 
mius weitere fünfundzwanzig Biſchofsnamen, ſo daß die neuen 

41 Acta S. S. Junii A. V. p. 250 sd. Vgl. J. E. Pölzl, Die 

Mitarbeiter des Weltapoſtels Paulus, 1911, S. 354ff.
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Biſchofskataloge ſich zu vierzig Namen bis Bonifatius aus— 
wuchſen. Dieſer Trithemſche Biſchofskatalog wird daher mit 
Recht und den Regeln der Kritik gemäß von der Forſchung als 
Fälſchung beanſtandet und abgelehnt“. 

Das Prädikat Heilig, das der Mainzer Stuhl beanſpruchte, 

ſoll auf der brieflichen Wendung in einem Schreiben des 
Papſtes Zacharias vom 1. Mai 748 an Bonifatius beruhen: 

„wir erteilen dir den Rat, keineswegs den Sitz der heiligen 
Mainzer Kirche zu verlaſſen““k. Auch dieſer Beweisgang 

zwingt nicht, denn auch die ältere Trierer Kirche nimmt das 
Prädikat für ſich in Anſpruch. Richtig iſt aber, daß die Main⸗ 
zer Erzbiſchöfe ſich des Epithetons für ihren Stuhl ſeit dem 

Ende des 9. Jahrhunderts ohne Unterbrechung und ohne Wider— 
ſpruch zu begegnen, bedient haben. Die Mainzer Kirche führt 

dieſen Titel noch heute als letzte Reliquie einer glänzenden 

Vergangenheit *. 

Anbekannten Urſprungs iſt der weitere Ehrentitel der 
Mainzer Erzkirche als der beſonderen und wahren Tochter der 
römiſchen Kirche lecclesiae Romanae specialis et vera filia). 

Auf den großen Stadtſiegeln von Mainz, die aus dem 13. und 
14. Jahrhundert überliefert ſind, wird er gebraucht. 

Das Gebiet der Erzdiözeſe dehnt ſich weit aus und reicht 
gegen Oſten an das Bistum Würzburg, gegen Süden an 

Worms, gegen Weſten an Trier und gegen Norden an 
Hannover, Brandenburg und Sachſen. 

Mit dem Erzſtuhl iſt die erſte Kurwürde und das Erz— 
kanzleramt des heiligen römiſchen Reichs deutſcher Nation 
verbunden . 

422 Franz Falk, Zur Mainzer Kreszensfrage in Geſchichtsblätter 

f. die mittelrheiniſchen Bistümer (Mainz 1884/85) S. 193 ff. u. 200 ff. 

Dazu Veit, Kritiſches zur Frage: Wie entſtand das Mainzer Diözeſan⸗ 

proprium? in Beiträge zur heſſ. Kirchengeſchichte VI. Darmſtadt 1914, 

S. 62 ff. u. S. 68 ff. Schunk, Reuter und Severus lehnen den Trithem— 

ſchen Biſchofskatalog als Fälſchung ab. 

43 Epistolae s. Bonifatii Ed. Würdtwein Nr. 82, Ed. Jaffee Nr. 66, 

auch bei Joannis, Rerum Moguntiacarum 256. 

u4 Die biſchöflichen Hirtenſchreiben beginnen ſtets mit den Worten: 

N. N., Biſchof des heiligen Stuhles von Mainz. 

45 H. Böhmer, Willigis von Mainz. Ein Beitrag zur Geſchichte 

der deutſchen Kirche und des deutſchen Reichs in der ſächſiſchen Kaiſer—
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Der Mainzer Metropolitanſprengel umfaßt 

zwölf Suffraganbistümer: Worms, Würzburg, Speier, Hildes— 

heim, Straßburg, Halberſtadt, Verden, Konſtanz, Chur, 
Augsburg, Eichſtätt, Paderborn. Die Bistümer Halberſtadt 

und Verden ſind im Beſitz der Häreſie, wenn auch ſpeziell in 

Halberſtadt bis auf den heutigen Tag einige Domherren im 

katholiſchen Glauben verharren““. 
Der Diözeſanſprengel begreift mehrere Städte 

und feſte Plätze in ſich, unter denen die Reſidenz Mainz an 
erſter Stelle zu nennen iſt. Sie liegt am Rhein, iſt von ziem— 

licher Größe und hat über 50 000 () Einwohner, die ſämtlich 
katholiſch ſind. Zu erwähnen ſind weiter die Städte Aſchaffen— 
burg am Main, Heiligenſtadt, Duderſtadt auf dem Eichsfeld, 

Fritzlar in Heſſen und Erfurt in Thüringen“. Anter den nicht— 

territorialen Städten des Sprengels ragt die Stadt Frank— 
furt a. M., berühmt als Wahlort der deutſchen Könige, hervor. 

Einige dieſer Städte liegen in der Pfalz. 
Die Rückkehr der Pfalz unter die geiſtliche Jurisdiktion 

von Mainz war eine Folge der Religionsmiſchung, die um die 

Wende des 17. zum 18. Jahrhundert in der Rheinpfalz mit 
Hilfe Frankreichs und des katholiſchen Pfalz-Neuburger Hauſes, 

zeit in Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geſchichte I. Heft 3 Ceip— 

zig 1895). 

as Am die Mitte des 13. Jahrhunderts gehörten die Bistümer Bam— 

berg, Prag und Olmütz vorübergehend dem Verband an. G. Erler, Der 

Liber cancellariae apostolicae v. J. 1380, und der Stilus abbreviatus 

Dietrichs v. Nieheim (Leipzig 1888) S. 26 ff. Die Biſchofsliſten bei 

K. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I 1198—1431, Monasteri 

1898. Die Zwölfzahl der Mainzer Suffragane wurde zuletzt eine heilige 

Zahl. 

27 Relation von 1708: Die Zahl der Antertanen beläuft ſich auf 

ca. 200 000. Um die Mitte des 18. Jahrh. zählten die Mainzer Lande 

nach J. J. Moſer, Einleitung in das Kurmainzer Staatsrecht [Frank— 

furt 1755, S. 217), auf 125 Quadratmeilen 320 000 Einwohner, mehr als 
Köln und Trier. Sartori, Geiſtliches und weltliches Staatsrecht, Bd. II, 

Teil 1 (Nürnberg 1790) S. 427, berechnet in ſeiner Bevölkerungstabelle 

der geiſtlichen Staaten für Mainz auf 126 Quadratmeilen 318 000 Einwohner 

oder auf jede Quadratmeile 2540 Einwohner gegen Köln mit 130 Quadrat— 

meilen und 260 000 Einwohnern, und Trier mit 120 Quadratmeilen und 

280 000 Einwohnern. Die Stadt Mainz hatte 1801 ca. 21000 Ein⸗ 

wohner.
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das ſeit 1685 in der Pfalz regierte, einſetzte. Die Pfarrpfründen 
wurden ſimultaniſiert, das heißt, zwiſchen den Reformierten und 

Katholiken zu gleichen Teilen aufgeteilt. Man darf wohl 

annehmen, daß es weniger religiöſe als politiſche Intereſſen 
waren, die den katholiſchen Pfalzgrafen Johann Wilhelm und 
den franzöſiſchen König Ludwig XIV. veranlaßt haben, durch 
die Ryswicker Klauſel von 1697 die Aufrechterhaltung des 
Simultaneums und den status quo nunc des Kirchenweſens 

feſtzuhalten!s. Von einer „Gegenreformation“ in der Pfalz 
zu reden“, ſchlägt den Dingen wider den Sinn, denn die 

Pfälzer Reformierten hatten doch nur deswegen den Beſitz— 
ſtand, weil fürſtliche Aſurpatoren ſie im Zeitalter der Glaubens— 

ſpaltung darin eingewieſen hatten. Ein Anſpruch auf katho— 
liſches Kirchengut ſtand ihnen nie zu. An dem Preußenkönig 
Friedrich J. fanden die Pfälzer den erwünſchten Schützer in der 

Weiſe, daß er ſeinen katholiſchen Untertanen die verſchiedenſten 
Friedensſtörungen bereitete, um einen Druck auf den pfälziſchen 
Kurfürſten auszuüben. Der Religionsrezeß vom Jahre 1705 

regelte die Streitfrage ſo, daß die Reformierten im Beſitz von 
„½ des geſamten Kirchengutes blieben, während die Katholiken 

und Lutheraner nur /Ä erhielten. An der kirchlichen Neuord— 
nung, die ſich in der Pfalz vollzog, gingen die Biſchöfe von 

Mainz, Speier und Worms nicht achtlos vorüber. Der Biſchof 
von Worms regte wegen des preußiſch-pfälziſchen Religions— 

traͤktats im Frühjahr 1706 einen Gedankenaustauſch an, „da 

dieſe Regelung der katholiſchen Kirche zum höchſten Präjudiz 
und Verluſt des von Gott in bemeltem letzten Ryswicker 

Friedensſchluß erlangten Vorteils und ſie ſei daher ein Sache, 
die nicht nur hieſiges, ſondern alle benachbarten Erz- und Hoch— 
ſtifter berühre und mithin von ſolcher Wichtigkeit und Konſe— 
quenz, daß vorzuſorgen ſei, damit die katholiſche Kirche durch 

dergleichen einſeitige und privative eingegangenen Religions— 
traktate ungekränkt gelaſſen und wenigſtens in statu quo 

à2s A. Schulte, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und der 

Reichskrieg gegen Frankreich, 1693/97, 2 Bde. (Karlsruhe 1892) I 422 ff. 

Vgl. Hiltebrandt in Quellen und Forſchungen aus italieniſchen 

Archiven XIII (1910) 160. 

20 H. V. Hymmen, Der erſte preußiſche König und die Gegen— 

reformation in der Pfalz (Göttinger Diſſertation 190).
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erhalten werde“s'. Der dieſen Gedankenaustauſch beantragte, 
war kein geringerer als Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein, 

Fürſtbiſchoͤf zu Worms, der nachmals die Stühle von Trier, 

Mainz und Breslau beſtieg. Von Mainz ſcheint man aber 

abgewinkt zu haben. Die Diözeſanrelation von 1708 berichtet 
nämlich: „In einzelnen Orten unſeres Landes mußz der akatholiſche 
Gottesdienſt mit Rückſicht auf die Reichstagsabſchiede und 
beſonders auf das weſtfäliſche Friedensinſtrument geduldet 
werden. Ringsum ſitzen die Fürſten von Sachſen, Braun— 

ſchweig, Heſſen, Schwaben, Idſtein, Somburg und Hanau, die 
ſämtlich Proteſtanten ſind. Wegen dieſer Abermacht der Pro— 

teſtanten kann eine underung darin nicht eintreten, da das 
Jahr 1624, der ſogen. annus decretorius, normativ iſt. Wir 

können daher die Gewiſſen nicht durch Anmögliches oder durch 

Forderungen belaſten, welche die Gefahr größerer Abel in ſich 
ſchließen.“ So ſuchte Erzbiſchof Lothar Franz die aufgeregten 
Proteſtanten nach Möglichkeit zu beruhigen, ja er ſtimmte zu, 

daß trotz des Ryswicker Friedensſchluſſes die angeblichen 

Religionsbeſchwerden derſelben auf dem Reichstage verhandelt 
wurden. Auf der anderen Seite ſchützte er den katholiſchen 
Kultus in der Grafſchaft Leiningen im Jahre 1719 mit Waffen— 
gewalt. Nach außen trat der Zuwachs, den der Mainzer 
Diözeſanſprengel durch die Abernahme der geiſtlichen Juris— 

diktion über die jungen katholiſchen Gemeinden der Pfalz 

50 St. A. Wien: Mainzer Archiv: Geiſtliche und Kirchenſachen Fasz. 

35: Miscellanea vicariatus. Schreiben vom 18. Februar 1706. Ebd. noch 

weitere Aktenſtücke, und in Fasz. 42 eine gedruckte Vorſtellung betr. den 

Status religionis im Bistum Worms oder Gravamina der Römiſch— 

Katholiſchen in dioecesi Wormatiensi contra Protestantes. Ebd. 

Declarationes pastorum catholicorum de salario regis Galliae subsi- 

stentium factae in mense maii 1715. Unter der Aufſchrift Grafſchaft 

Lciningen heißt es: Guntersblum, Ilversheim, Dolgesheim, Mettenheim, 

Kindenheim, Mülheim waren in anno regulativo mit einem vollen 

katholiſchen Gottesdienſt unter dem Schutz der ſpaniſchen Truppen, wie 

auch mit katholiſchen Pfarrern und Schulmeiſtern, dieſe auch mit Kompe⸗ 

tentien gleich anderen Orten diesſeits des Rheins verſehen. Tempore 

reunionis et pacis Ryswicensis waren aber die Kirchen in allen dieſen 

Orten gemeinſchaftlich und darin ein freier, unbeſchränkter katholiſcher 

Gottesdienſt. 

51 J. J. Moſer, Einleitung S. 148.
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erhalten hatte, in den neuerrichteten Landkapiteln Alzei und 
Glan zutage. Das uralte Mainzer Landkapitel Algesheim 
wurde um einige Pfarreien vergrößert. 

Die Mainzer Domkirche iſt dem hl. Martinus 
geweiht. Die Kirche iſt von prächtiger Bauart?s. Am Dom 
beſteht ein Domkapitel mit 5 Dignitären, 24 Kapitularen und 

18 Domizellaren. Alle müſſen ſtatutenmäßig aus adligem 
Blut mit dergleichen 16 Agnaten ſtammen. 37 Domvikare 

beſorgen den Chor- und Gottesdienſt“. 

Das Domkapitel unterhält keine Theologenpräbende. Eine 
ſolche erſcheint wegen des in Mainz beſtehenden Studium 

generale (Univerſität) überflüſſig. Die Jeſuiten, die in den 

öffentlichen Schulen die Humaniora und an der Aniverſität die 

Philoſophie, ſcholaſtiſche Theologie, Moral und Polemik lehren, 
werden von der kurfürſtlichen Hofkammer unterhalten '. Als 

Pönitentiare walten die Dominikaner ihres Amtes, wofür ſie 
das Domkapitel honoriert. 

Neben dem Domkapitel beſteht in Mainz als zweites adlige 
Stift, das Ritterſtift St. Alban. Sogenannte Eeclesiae 
insignes hat die Stadt Mainz vier, die Stadt Frankfurt eines“. 

Von den kleineren Kollegiatſtiftern ſind einige in der Erzdiözeſe, 

52 Vgl. die Pfarreienaufſtellung in der Ordnung für das Ewige 

Gebet, welche Erzbiſchof Lothar Franz im Sahre 1722 in ſeine Diözeſe 

hinausgab. Gedruckt bei Georg Haffner in Mayntz. Eine ausführliche 

Ordnung des Ewigen Gebetes enthält auch der kurmainzer Hof- und 

Staatskalender vom Jahre 1745. 

53 Relation von 1708: Die Domkirche beſitzt einen großen Reliquien⸗ 

ſchatz, der geziemend aufbewahrt und zu gewiſſen Zeiten dem Volk gezeigt 

wird. Die Sakriſtei iſt an Paramenten reich. An die Domkirche ſchließt 
ſich ein Kreuzgang an. 

5 Veit, Mainzer Domherren vom Ende des 16. bis zum Ausgang 

des 18. Jahrhunderts in Leben, Haus und Habe. Mainz Girchheim 

1925) S. 1 ff. 

55 Relation von 1708: Berühmt iſt die Aniverſität. Zu ihrem Ausbau 

hat der Erzbiſchof reiche Einkünfte frei gemacht, damit die Jeſuiten beſſer 

unterhalten werden können. 

56 St. Peter, St. Stephan, St. Viktor und Liebfrauen ad gradus. 

Neben dieſen Großſtiftern exiſtierten in Mainz noch die kleineren St. Mau— 

ritius, St. Gangolf, St. Johann und Heiligkreuz. In Frankfurt: 

St. Bartholomäus.
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darunter eines in Nörthen?“ im Hannoverſchen und eines in 

Nordhauſen »» im Gebiet von Brandenburg. Alle Kollegiat— 
ſtifter haben Dignitäre, Kanoniker und Vikare. Die Letzteren 
beſorgen das heilige Offizium im Stiftschor. Zwei Stiftskapitel 

in Erfurt haben Lektoralpräbenden, deren Inhaber an der Ani— 
verſität die Theologie lehren müſſen'. Neben ihnen lehren 
die Jeſuiten o. Auch in Heiligenſtadt und Aſchaffenburg 

unterrichten die Jeſuiten. Ihr Anterhalt obliegt der kurfürſt— 

lichen Kammer. 
Papſt Sixtus IV. hat die Mainzer Aniverſität 

auf 14 Lektoralpräbenden gegründet, deren Inhaber Theologie, 
beide Rechte und die ſchönen Künſte lehren mußten. Auf Bitten 

des Erzbiſchos Lothar Franz wurden dieſe Präbenden im 
Johre 1717 von Papſt Klemens XI. unterdrückt und ihre Ein— 

künfte zur Dotierung der Profeſſoren der Rechte und der 

Medizin und zum Ausbau der Bibliothek beſtimmt. Das Salär 

der Jeſuiten blieb von dieſer Transaktion unberührt. Sie wur— 
den nach wie vor von der kurfürſtlichen Hofkammer unterhalten. 

Gegen Abernahme einer jährlichen Pauſchſumme von 1400 fl. 
durch die Stifter wurden die Lektoralpräbenden im Jahre 1731 

wieder hergeſtellt. Ans liegt die Reſtauration der ehedem ſo 
blühenden Aniverſität, die für die katholiſche Kirche und die 
Erziehung unſerer Jugend ſo bedeutungsvoll iſt, ſehr am Herzen. 

Wir haben daher die Privilegien derſelben nicht nur erneuert, 
ſondern noch vermehrt und wünſchen, daß an ihr hervorragende 
Lehrer aller Diſziplinen mit ausreichendem Einkommen wirken. 

Die dringend notwendige Profeſſur der Kirchengeſchichte und 
der Exegeſe wurde eingerichtet. Wir hoffen und erbitten von 

Eurer Heiligkeit weitere Gnadenerweiſe zur Hebung der Aniver— 

ſität. Anſere katholiſche Jugend iſt den großen Gefahren des 

57 Kollegiatſtift St. Peter. 

5s Kaiſerlich freies Reichsſtift zum heiligen Kreuz in der Reichsſtadt 
Nordhauſen. 

50 Die Kollegiatſtifter zu unſerer lieben Frau und zu St. Severin. 

60 Nach der Aufhebung des Jeſuitenordens traten die Benediktiner 

und Auguſtiner an deren Stelle. Außer der katholiſch-theologiſchen beſtand 

in Erfurt noch eine theologiſche Fakultät augsburgiſchen Bekenntniſſes. 

Vgl. die Kurmainzer Staatskalender nach 1773 unter Kurfürſtlich-mainzi— 

ſcher Erfurter Staat.
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Studiums an den proteſtantiſchen Aniverſitäten ausgeſetzt, die 
den unſeren magnopere voraus ſind &. 

Die Erzdiözeſe hat 408 Pfarreien, viele Filialkirchen 
und zahlreiche Oratorien, letztere beſonders in den konfeſſionell 
gemiſchten Teilen des Sprengels, wie in der Pfalz und in 
anderen uns territorial nicht zuſtändigen Gebieten 2. In der 

Pfalz dienen zwei Siebtel der ſimultanen Pfarrpfründen zur 
Anterhaltung der katholiſchen Pfarrer. Die Zahl der Geiſtlichen 

genügt aber nicht. Neue Pfarreien werden nötig, da Kon— 
verſionen häuſig ſind. 

Die Fabrik der Domkirche, wie auch die Fabriken der 
Stiftskirchen ſind in guter Verfaſſung. Die Fabriken der in 
unſeren Landen gelegenen Pfarrkirchen werden durch ſorgſame 
Verwaltung täglich kräftiger, ſo daß ſie ihrer Aufgabe genügen. 

Wir laſſen es uns beſonders angelegen ſein, die Fabriken ver— 
armter Kirchen zu beſſern. Dieſem Zwecke dient auch die 
Prüfung der Kirchenrechnungen, welche jährlich von den dazu 

Beauftragten vollzogen wird. In der Pfalz leiſtet die kur— 
fürſtlich-pfälziſche geiſtliche Adminiſtration die Zuſchüſſe für 
katholiſche Kultusbedürfniſſe. 

In der Erzdiözeſe ſind die Orden der Benediktiner, 
Ziſterzienſer, Dominikaner, Karmeliter, Auguſtiner, Antoniter, 

Franziskaner, Kapuziner und der Geſellſchaft Jeſu vertreten. 

Die Arſulinerinnen unterhalten vier Schulen und Erziehungs— 

anſtalten für die weibliche Jugend es. 

1 Aber den Kampf um den Ausbau der Mainzer Aniverſität unter 

Erzbiſchof Lothar Franz von Schönborn vgl. Veit, Aus der Geſchichte 

der Aniverſität zu Mainz 1477—1731 in Hiſtoriſches Jahrbuch der Görres— 

Geſ. Bd. 40 (1920) S. 106 ff. 
62 Relation von 1708: Die Erzdiözeſe hat elf Stifter, über 600 

Pfarreien, 28 Abteien, fünf Jeſuitenkollegien, zwei Karmeliterklöſter, zwei 

Dominikanerklöſter und ein Dominikanerinnenkloſter, je zwei Auguſtiner— 

klöſter, vier Franziskanerklöſter, zwei Minoritenklöſter, zwei Franziskane⸗ 

rinnenklöſter von der ſtrengen Obſervanz, einen Frauenkonvent der Mino— 

riten, zwei Kartauſen, zehn Kapuzinerklöſter und drei Arſulinerinnenklöſter, 

welch letztere Erzbiſchof Johann Philipp von Schönborn berief. In der Zahl 

der Pfarreien 600 bzw. 400 klafft zwiſchen den beiden Relationen minde⸗ 

ſtens ein Mißverſtändnis, das ſich wohl ſo auflöſen läßt, daß der Verfaſſer 

der Relation von 1708 den bevorſtehenden Zuwachs aus der Pfalz zu 

hoch anſetzte. 

63 S. oben.
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Das Prieſterſeminar iſt dem hl. Bonifatius geweiht 

und wurde von unſerem Oheim mütterlicherſeits, dem Erzbiſchof 
Johann Philipp von Schönborn, und ſeinem Domdekan von Saal 
errichtet und fundiert (1708: mediis propriis). Später wurde 

ihm die Pfarrei Bingen einverleibt. Die Leitung des Seminars 
ruht in der Hand der Prieſter vom gemeinſamen Leben. 

30 Alumnen ſind darin untergebracht“. 
Ein eigenes Prieſterhaus dient verdienten oder zu 

beſſernden Prieſtern und Klerikern zum Aufenthalt. Auch dieſe 

Anſtalt ſteht unter den Prieſtern vom gemeinſamen Leben. 

Die Sorge für die dienſt- und arbeitsunfähigen Pfarrer 
war mindeſtens ebenſo wichtig wie die Seelſorge ſelbſt. Das 
erkannt zu haben, iſt ein Verdienſt der mehr landesväterlichen 
Richtung im deutſchen Epiſkopat, die im 18. Jahrhundert ein— 
ſetzte. Die Geiſtlichen pflegten in der Regel auf ihrer Pfründe 
zu ſterben. Eine frühere Löſung des Verhältniſſes war ihnen 

tatſächlich nicht möglich, da die vom kanoniſchen Recht geforder— 

ten Tiſchtitel, auf welchen die Kleriker geweiht wurden, zum 
Leben nicht ausreichten. Dieſelben waren ſo zahlreich, wie die 

Sterne am Himmel und ſo dürftig, wie die Sandkörner am 

Meeresufer. So hielten die Wackeren bis zum harten Ende auf 
ihren Poſten aus oder ſie mußten ihr karges Brot mit einem 
anderen teilen. Bettelnde Prieſter waren daher nichts Seltenes. 

Kardinal von Geiſſel erzählte oft, er habe als kleiner Knabe und 

Student mit einem Sack auf den Schultern in Mußbach 

(Pfalz) bei den Katholiken Frucht für den armen Seelſorger, 
ſeinen lieben Lehrer Eresheim, der penſionierter Ordens— 

mann war, geſammelt. Dieſer Fall ſtand nicht vereinzelt, 

ſondern iſt typiſch für die traurige wirtſchaftliche Lage der 

ea Aus der kleinen Zahl der Alumnen darf man nicht auf mangelnde 

Prieſterberufe in Mainz ſchließen. Viele Kleriker reflektierten auf keine 

Anſtellung in der Seelſorge und für die Seelſorge. Sie verſchwanden in 

dem Heer der Stiftsherren und Vikare mit Inkuratbenefizien. Aber die 

Stiftung des Seminars ogl. H. Schrohe, Joh. v. Heppenheim gen. 

v. Saal (Freiburg 1906) S. 146 ff. Zur Geſchichte des Seminars ſ. Seb. 

Severus, Parochiae Moguntinae intra urbem primores mit an— 

ſchließendem Syllabus superiorum seminarii Moguntini (Aſchaffenburg 

1768). Aber das Inſtitut des ſel. Bartholomäus Holzhauſer, ſ. Joh. Raich 
in Katholik (Mainz 1879) Bd. 2, S. 415 ff.
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Seelſorgsgeiſtlichen, wenn ſie arbeits- und dienſtunfähig wur— 
den »s. Der Biſchof konnte ſelten helfen, da ein großer Teil der 

Diözeſanpfarreien infolge von Inkorporationen, Präſentationen 
und Patronaten ſeiner unmittelbaren Beihilfe entzogen war. 

In Mainz griff endlich Erzbiſchof Franz Ludwig, Pfalzgraf bei 
Rhein, das Problem von der Seite der ſtaatlichen Fürſorge für 

die arbeitsunfähigen Geiſtlichen auf. Zu dieſem Zweck plante 
er die Einrichtung eines Verſorgungshauſes für ſolche Prieſter, 

damit der bettelnde Geiſtliche von der Straße verſchwinde. 
Das Haus ſollte auf dem flachen Lande erſtehen, wo die 

Naturalien wohlfeiler zu haben ſeien. Die Wahl des Ortes 
ſchwankte zwiſchen Walldüirn und Marienborn. Walldürn 
hatte den Vorzug einer volkreichen Wallfahrt, welche den 
Emeriten etwas Betätigung und einen ſicheren Anterhalt 
garantierte. Für Marienborn ſprachen die Nähe von Mainz 
und der beſonders empfehlende Amſtand, daß die Pfarrei ſeit 

1723 dem Znſtitut der Prieſter vom gemeinſamen Leben ein— 

verleibt war. Zuletzt nahm man das Vorteilhafte, was beide 

Plätze boten: man errichtete das Haus in Marienborn und legte 
Beſchlag auf die Wallfahrtserträgniſſe von Walldürn. Letz⸗ 
teres konnte um ſo unbedenklicher geſchehen, als ſchon Erzbiſchof 
Johann Philipp von Schönborn, der Begründer des Mainzer 

Prieſterſeminars, ſeit 1660 jährlich einen Teil des Walldürner 
Opfers für das Seminar in Anſpruch nahm. Allen Pfarrern 
wurde ſodann die jährliche Zahlung eines Gulden als subsidium 

Mariaebornicum auferlegt. Diözeſankollekten ſollten Fehlendes 

erſetzen. Gegenüber gewiſſen falſchen Ausſtreuungen über die Idee 
des Prieſterhauſes hob Erzbiſchof Franz Ludwig in einem Zirkular 

an die Geiſtlichkeit hervor: „Wir ſind darauf bedacht, daß die 

alten, kranken Prieſter, ſo zur Verſehung ihrer geiſtlichen Dienſte 

untauglich ſind, in ihrem Alter prieſterlich unterhalten werden 

und nicht in der Armut verkommen oder gar dem Publikum 

65 Vgl. des Verfaſſers Aufſatz über die wirtſchaftliche Lage der Seel— 

ſorgsgeiſtlichkeit in der Erzdiözeſe Mainz im 18. Jahrhundert, Mainz (Ver⸗ 

lag Falk 1923), S. 19. Hierdurch angeregt, hat Stadtpfarrer Dr. Nicklas 

in Ludwigshafen in Heidelberg mit einer groß angelegten Studie über 

Die wirtſchaftliche Lage der Seelſorgsgeiſtlichkeit in der Diözeſe Speier im 

erſten Jahrhundert ihres Beſtehens promoviert. Die Arbeit konnte leider 

noch nicht der Sffentlichkeit vorgelegt werden. 
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zum Argerniſſe ihr Brot von Haus zu Haus ſuchen müſſen““. 

Auf die Gewährleiſtung des prieſterlichen, das iſt der Prieſter 
würdigen Anterhalts iſt denn auch der Ordo oeconomicus des 

Hauſes eingeſtellt!. Die Schwierigkeiten, die in der Folge 

entſtanden, lagen einesteils in dem unzweifelhaft Anangenehmen, 

das eine Kaſernierung für alte Herren mit ſich brachte und 
andernteils in der Verbindung Prieſterhaus und Beſſerungs— 
haus. Für die alten, würdigen und ruhebedürftigen Herren 
war es daher eine gewiſſe Erlöſung, als Erzbiſchof Emmerich 
Joſeph nach der Aufhebung des Jeſuitenordens das Jeſuiten— 
kolleg in Aſchaffenburg zum Emeritenhaus beſtimmte (19. Nov. 
177. Die Aufnahme wurde jedoch nur auf die titulares 

Moguntini, das heißt auf die Prieſter beſchränkt, die auf den 

Tiſchtitel des Erzbiſchofs von Mainz geweiht waren, nicht auch 
ausgedehnt auf die zahlreichen, in der Erzdiözeſe tätigen Geiſt— 
lichen mit ausländiſchen Tiſchtiteln, die ſog. alumni Fuldenses, 
Herbipolenses, Spirenses, Bambergenses u. a. Deren 

Altersverſorgung war Sorge der Prälaten, die ſie geweiht 
hatten. 

Ho ſpitäler gibt es ſieben in der Stadt Mainz und noch 
einige an anderen Orten und Plätzen des Erzſprengels. Der 

Bruderſchaften und frommen Orte ſind es viele in der Erz— 

diözeſe. Ihre Jahresrechnungen werden genau geprüft's. 
  

se Ebd. S. 5. Die Studie beruht auf Akten des O. A. W. 

67 Ebd. Der Ordo oeconomicus iſt dort abgedruckt. Poſ. 4 beſtimmt: 

Die Tagesſpeiſen der Geiſtlichen ſind mittags eine Suppe, Suppenfleiſch, 

Gemüſe mit einer Beilage, ſodann ein Beieſſen. Statt des letzteren aber 

Dienstags, Donnerstags und Sonntags einen Braten. Faäglich erhält 

jeder ein gewiſſes Quantum Wein. Poſ. 5: Jeder Inſaſſe lieſt wöchentlich 

drei Votivmeſſen. Zwei müſſen für das Haus verrechnet werden. Sonſt 

lieſt jeder nach ſeiner Meinung. 

es Die Relation von 1708: Die Stadt Mainz hat fünf Pfarreien, 

zehn Kollegiatkirchen, acht Männer- und ebenſoviele Frauenklöſter mit Ein— 

ſchluß der außer der Stadt liegenden und zehn von Ordensleuten oder 

Pfarrern geleitete Bruderſchaften, welche an Sonn- und Feiertagen in den 

Kirchen und Oratorien durch Geſang bei der Meſſe und Anhören der 

Predigten die Werke der Frömmigkeit üben. Gepredigt wird im hohen 

Dom, in den Pfarrkirchen und in einzelnen Kloſterkirchen von den Pfarrern 

oder von eigens angeſtellten Predigern. Auch wird regelmäßig katechiſiert. 

Die Relation von 1708 kennt nur vier Spitäler, deren Einkünfte durch die
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Von der Errichtung von ſog. Montes pietatis 

oder Leihhäuſern wurde abgeſehen, da für die Bedürf— 

tigen aus milden Stiftungen geſorgt werden kann und geſorgt 

wird e. 

Der derzeitige Erzbiſchof. 

Der derzeitige Erzbiſchof beobachtet die vom Konzil von 
Trient vorgeſchriebene Reſidenz ſehr genau“. Seit Antritt 

der Regierung hat er ſich noch nicht von der Erzdiözeſe entfernt. 

Nach beendetem Kriege hat er die Pfarreien des oberen 
Erzſtifts (Aſchaffenburg) beſucht und viſitiert. Proku— 
rationen nahm er keine i. Um den verarmten Pfarreien, die 

unter den Nachwehen des Krieges ſchwer zu leiden haben, keine 
Koſten zu verurſachen und die ſchuldigen Prokurationen zu 

ſparen, hat er angeordnet, daß die Viſitation durch die Dekane 

vielen Kriege ſehr geſchmälert ſeien. Nur das von Erzbiſchof Johann Philipp 

v. Schönborn geſtiftete lex proprio aere) Waiſenhaus blühe noch. Die 

Namen der Spitäler ſind: St. Barbara, Heiliggeiſt, St. Alexius, St. Katha⸗ 

rina, St. Johannes und St. Rochus. Ad vocem Bruderſchaften vgl. 

Wagner⸗Schneider, Die vormaligen geiſtlichen Stifte in Heſſen, 

2 Bde. (I. 1873 und II. 1878), S. 400 ff., u. S. 467 ff. 

60 St. A. W.: Mainzer geheime Kanzlei 1. 6.: Schreiben des Vikariats 

vom 30. Aug. 1694 an den Erzbiſchof, worin es die Errichtung eines Mons 

pietatis für unmöglich erklärt. Die Relation von 1708 ſagt: Die Er— 

richtung eines Mons pietatis iſt uns unmöglich, denn das Erzſtift iſt über— 

ſchuldet geweſen und jetzt haben neue Kriege, nachdem kaum mehrere 

100 000 Gulden bezahlt waren, neue Schulden gebracht. Zudem ſind die 

rheiniſchen Teile des Gebiets ſtets Kriegsgebiet und werden bald vom 

Feind, bald von den Freunden in gleicher Weiſe heimgeſucht, während 

das ganze Land unter untragbaren Kontributionen leidet. Erſchwerend 

wirkt auch die große Macht der Proteſtanten, welche darauf ausgehen und 

nichts anderes im Sinne haben, als die geiſtlichen Staaten ſchrittweiſe zu 

untergraben, was Gott verhüten wolle. Das angegebene Schreiben des 

Vikariats bezeichnet den mons pietatis als Stiftung einer großen Summe 

Geldes, aus der die Armen gegen Pfandſchaft in Zeiten der Not, jedoch 

ohne Zinszahlung, Anterſtützung erhalten. Jetzt aber, ſo ſagt das Vi⸗— 

kariat, gingen die debita des Erzſtifts ex justitia denen milden Stiftungen 

vor. Der ſchädigende Krieg war der bayeriſch⸗öſterreichiſche Erbfolgekrieg 

(1740—1748). 

70 Conc. Tridentinum Sess. XXII cap. I de Ref. 

71 Die Frage der Rechtmäßigkeit der Prokurationen führte in den 

achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts zu einem ſchweren Federkrieg in 
Mainz.
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von drei zu drei Jahren ſtattfinde. Nach Bedarf werden die 

Pfarreien auch von beauftragten geiſtlichen Räten zwecks Vor— 
nahme der Viſitation beſucht . 

Wenn immer möglich nimmt der Erzbiſchof die Ponti— 
fikalhandlungen perſönlich vor. So hat er bis jetzt 
30 Prieſter, 38 Diakone und 19 Subdiakone geweiht. 28 Kleri— 
ker erhielten die niederen Weihen und die Tonſur. Die Fir— 
mung ſpendete er an 10959 Perſonen. Geweiht wurden zwei 

Kirchen der Jeſuiten, die Abteikirchen zu Amorbach und zu 
Arnsburg, ferner drei Glocken und acht Fahnen??s. Im übrigen 
werden, da der Erzbiſchof mit den Reichsgeſchäften und der 

Landesverwaltung ſchwer belaſtet iſt, die biſchöflichen Amts— 

handlungen von zwei Weihbiſchöfen vollzogen?:. Deren Be— 
ſoldung obliegt der Hofkammer. 

Die Auflage, Diözeſan- bzöo. Provinzial— 
ſynoden zu halten“, kann wegen der dauernden Kriege und 
der Angunſt der Zeiten nicht erfüllt werden. 

Der Zweck der Synode wird in der Erzdiözeſe inſofern 
erreicht, als ſie in vier geiſtliche Verwaltungsgebiete, 
Kommiſſariate genannt, geteilt iſt, deren Sitze die Städte 
Aſchaffenburg (Oberſtift), Amöneburg in Heſſen, Fritzlar in 
Heſſen und Duderſtadt im Eichsfeld ſind. 

Das Anterſtift mit Mainz unterſteht unmittelbar dem 
Generalvikariat, deſſen Mitglieder bewährte Theologen 
und Kanoniſten ſind. Allwöchentlich verſammeln ſich dieſelben 

zur Beratung über die Maßregeln zur Ausbreitung des Glau— 
bens, über die Verwaltung der Sakramente, die kirchliche Diſzi— 

plin und andere kirchliche Verwaltungsgegenſtände. Die Ver— 

ſügungen des Vikariats unterliegen der Beſtätigung durch den 
Erzbiſchof. 

72 Conc. Trident. Sess. XXIV cap. 3 de Ref. 

7s Vgl. auch Werner, Der Dom zu Mainz III 161, woſelbſt wei⸗ 

tere Angaben. 

71 Ein Weihbiſchof für das ſog. Unter- u. Oberſtift mit dem Sitz in 

Mainz und ein zweiter für das Eichsfeld mit dem Sitz in Erfurt. Vgl. 

Sebaſtian Severus, Memoria propontificum Moguntinorum, Wert— 
heim 1763. 

75 Conc. Trident. Sess. XMXVI cap. 2 de Ref. u. Sess. XXV cap. 

2 u. 10 de Ref, 

Freib. Diöz.⸗Archtv. N. F. XXVIII. 3
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Statt der Diözeſanſynode kommen die Seelſorgsgeiſtlichen 
jährlich wenigſtens einmal mit dem Dekan zur Konferenz 

zuſammen, um über die Angelegenheiten der Seelſorge zu beraten. 

Der Erzbiſchof predigt aus guten Gründen nicht ſelbſt. 
Dagegen iſt er darauf bedacht, daß das Predigtamt von 

eifrigen, geeigneten Welt- und Ordensprieſtern und von beſon— 

deren Miſſionaren geübt wird?“. Das gleiche gilt auch von der 

katechetiſchen Belehrung. Der Erzbiſchof lieſt die heilige Meſſe 
und erbaut durch die Feier der Pontifikalämter an hohen Feier— 
tagen das Volk. 

Die Strafgelder der geiſtlichen Amtsſtellen werden 

zum Anterhalt verdienter und bedürftiger Prieſter benützt. 

Die Taxordnung der geiſtlichen Stellen beſteht ſchon 
ſeit unvordenklichen Jahren und hält ſich in mäßigen Grenzen. 

Der Erzbiſchof iſt eifrig bemüht, die Religions- 
beſchwerden der Katholiken, beſonders der Pfarrer des 

Siegener Landes, das ganz vom Proteſtantismus eingeſchloſſen 
iſt““, friedlich zu erledigen. In dieſem Sinne wirkt er auch auf 

den Kaiſer ein, damit dieſer ſich ſeiner Aufgabe, der Hort und 
  

76 Die Relation von 1708 ſagt: Beſondere Miſſionare entfalten eine 

fruchtbare Tätigkeit, die noch größeren Erfolg verſpräche, wenn der Heilige 

Vater Mittel zum Anterhalt bekehrter akatholiſcher Religionsdiener bei— 

ſteuern könnte. Aber die Sorge der Mainzer Erzbiſchöfe für den Unter— 

halt der proteſtantiſchen Prediger, die zur Kirche zurückkehrten, bgl. Veit, 

Kirchliche Reunionsverſuche am Hofe des Mainzer Erzbiſchofs Johann 

Philipp v. Schönborn (1647/1673) in Katholik (Mainz 1918). Ein be⸗ 

ſonders begnadeter Miſſionar der Mainzer Lande war der ſel. Pater 

Martin v. Cochem. Vgl. J. P. Schunk, Mainzer Beiträge III 295 ff., 

und Joh. Schulte, P. Martin v. C. (1634—1712). Sein Leben und 

ſeine Schriften nach den Quellen dargeſtellt in Freiburger Theologiſche 

Studien, herausgeg. v. Hoberg und Pfeilſchifter (Freiburg 1910), Heft 1. 

Auch in der Leichenrede, welche Pater Göb S. J. in Bamberg auf den 

7 Erzbiſchof Lothar Franz von Schönborn hielt, gedenkt er der Mainzer 

Miſſionen. Mainzer Stadtbibliothek: Gedenkſchriften Nr. 269. Die 

Schrift erſchien 1729 in Bamberg. 

77 Kirchlich gehörte das Siegerland von jeher zu Mainz. Vgl. F. A. 

Hoynck, Geſchichte des Dekanats Siegen (Bistum Paderborn), Pader— 

born 1904. Als das katholiſche Siegerland 1748 in den Beſitz des refor— 

mierten Oraniers kam, war die Lage der katholiſchen Kirche fortwährend 

eine gedrückte. Hoynck S. 6d ff.
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Schutzherr der katholiſchen Kirchen Deutſchlands zu ſein, bewußt 

bleibt. 
Die Tätigkeit des Erzbiſchofs am kaiſerlichen Hof und auf 

dem Reichstag zu Regensburg zum Schutze der Kirche iſt be— 
kannt und von allen Katholiken gerühmt“. 

Ebenſo gerühmt wird ſeine Förderung des Mainzer 
Generalſtudiums, weswegen er die Vorrechte und 
Freiheiten der Mainzer Aniverſität reich vermehrte und dieſe 
drucken und unter großen Feierlichkeiten am 29. Dezember 1747 
verkünden ließ. 

Zur Dotation der Pfarrkirchen und zum Anterhalt alter, 
armer und verdienter Pfarrer trägt der Erzbiſchof aus eigenen 
Mitteln willig bei. Für die Errichtung einer katholiſchen 

Knaben⸗- und Mädchenſchule in der Stadt Frankfurt brachte er 

anſehnliche Mittel auf. 

Die Weltgeiſtlichkeit. 

Der Chordienſt wird ſowohl in der Domkirche, wie in 
den Stiftskirchen pünktlich gehaltenn”. Die Anweſenden erhalten 
die Präſentien. Abweſende ſind vom Bezug derſelben aus— 
geſchloſſens». Die Kontrolle des Beſuchs obliegt dem Chor— 
ſchreiber (Ppunctator). Die vier kleineren Stifter, die in ihren 
Einkünften durch die Angunſt der Zeiten ſehr zurückgegangen 
ſind, ſingen die Matutin und die Laudes nur an den hohen 

Feſten '1. Die tägliche Konventsmeſſe wird jedoch geleſen und 

es wird darin der Stifter und Wohltäter gedacht. Jedes Kapitel 

hat ſeine beſonderen Statuten, über deren Beobachtung ſich der 
Erzbiſchof bei Gelegenheit der Viſitation unterrichtet. 

Am hohen Dom beſorgen die Dominikaner s?, an den 
Nebenſtiften die Kapitularherren oder Vikare, bisweilen auch 
Religioſen, das Amt des Pönitentiars. 

Von den Pfarrern wird die Reſid enz genqau beobachtet. 
Wer ſich länger als drei Tage von der Pfarrei entfernen will, 
bedarf der Erlaubnis des Vikariats oder des Kommiſſariats. 
  

7s Vgl. Hiſtoriſche Sammlung von Staatsarchiven a. a. O. III. 

70 Veit, Mainzer Domherren S. 1 ff. 

80 Conc. Trid. Sess. XXI cap. 3 de Ref. 

81 St. Johann, St. Gangolf, St. Mauritius, Heiligkreuz. 

82 S. oben in Abſchnitt de statu materiali. 

3*
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Die Führung der Pfarrbücher wird ſtrenge überwacht. 

Wo eine Pfarrei mehrere Filialen hat, helfen Kapläne oder 

Regularkleriker in der Seelſorge aus. Predigten und 

Katecheſen werden der Mahnung des Konzils von Trient 

gemäß pünktlich und eifrig gehalten. Die Pfarrer ſind beauf— 
tragt, die niederen Schulen ihrer Pfarrei wöchentlich 

ein- bis zweimal zu beſuchen. 

Die Pfarrer und Kirchenrektoren applizieren Sonn- und 
Feiertags pro populo. 

Zur Vorbereitung auf die Subdiakonats- und Diakonats— 

weihe müſſen die Kandidaten in einem Kloſter oder ſonſt an 
einem kirchlichen Ort achttägigen geiſtlichen Abungen 
obliegen. Keiner wird geweiht, der nicht zuvor das vorgeſchrie— 

bene Examen vor den Synodalexaminatoren abgelegt und 
die von Papſt Alexander VII. angeordnete Leiſtung des Eides 

vollzogen hat. Die in den höheren Weihen Stehenden müſſen 
klerikale Kleidung tragen und erfreuen ſich des Privilegium 
fori nach Cogc. Trid Sess. XXIII cap. 3 de Ref. 

Pfarreien werden nur ſolchen verliehen, welche mit Erfolg 
Moraltheologie ſtudiert und unter der Leitung eines Pfarrers 
die Verwaltung des Pfarramts und die Zeremonien kennen 
gelernt haben. Die Approbation zum Beichthören wird den 
Kuraten von drei zu drei Jahren erneuert, wenn das Appro— 
bationsexamen beſtanden iſt. 

Der Wandel der Weltgeiſtlichkeit entſpricht der Würde des 

Standes. Fehlende werden geſtraft und zum Aufenthalt in das 
domus demeritorum verwieſen. 

Der Regularklerus. 

Die Regularkleriker, welche in der Seelſorge beſchäf— 
tigt ſind, unterſtehen der Auſſicht des Erzbiſchofs in allem, was 
die Verwaltung des Pfarramts angeht. 

Einige Regularen weilen außerhalb ihrer Klöſter, jedoch 
mit Erlaubnis ihrer Oberen, und zwar in Verwaltung von 

Pfarreien oder von Kloſtergütern oder auch des Studiums 

wegen. Beſonders bei den Ziſterzienſern iſt es Brauch, daß 

Ordensbrüder als Beichtväter oder als Güterverwalter bei
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Frauenklöſtern desſelben Ordens wohnen. Es iſt uns nicht 
bekannt, daß in unſerer Erzdiözeſe ein Ordensmann aus ſeinem 
Kloſter verſtoßen worden iſt. Fehlende werden geſtraft nach 

den Regeln, welche das Konzil von Trient in ſeiner Sitzung 
25 c. 14 de Regularibus aufgeſtellt hat. 

Der Verſuch der Orden in früheren Jahren, ſich des Er— 
werbs der Approbation vom Ordinarius zu entziehen, iſt ge— 
ſcheitert. Ordensleute, welche Beicht hören wollen, müſſen ſich 
der in Mainz beſtehenden Obſervanz unterwerfen. 

Die Kloſterfrauen. 

Die Ordensfrauen leben nach ihren Ordenskonſtitutionen, 

jedoch mancherorts nicht mit der vorgeſchriebenen ſtrengen 

Klauſur. Der Erzbiſchof iſt aber ernſt darauf bedacht, die 

ſtrenge Klauſur dort, wo ſie gelockert wurde, wieder einzuführen 
ſowie beſtehende Mißbräuche zu beſeitigen. 

Drei und vier Mal im Jahr wird den Kloſterfrauen ein 
oußerordentlicher Beichtvater angewieſen. 

Die Skonomie der Klöſter befindet ſich in gutem Zuſtande. 

Ihre Rechnungsabſchlüſſe werden jährlich geprüſt. Das Ver— 
mögen der einzelnen Ordensfrauen, das dieſelben vor Ablegung 
der Gelübde in das Kloſter einbringen, wird dem Kloſter zu— 
geeignet. Einige Frauenklöſter haben Verwalter aus dem 

Regularklerus. Deswegen muß die Klauſur ſtrenge gehandhabt 
und, wo ſie gelockert iſt, mit Strenge hergeſtellt werden. Die 

Kloſterbeichtväter, ordentliche und außerordentliche, haben die 

Approbation des Vikariats oder des Kommiſſariats, in deſſen 
Diſtrikt das Kloſter liegt, nachzuſuchen und auf Grund eines 

Examens zu erwerben . Bei Gelegenheit der Viſitation “ der 

Ziſterzienſerinnenklöſter vor zwei Jahren beklagten ſich die 
  

88 Die Aufnahme beſonderer Approbationsexamina ſetzte in der Zeit 

der katholiſchen Reſtauration am Ende des 16. Jahrhunderts ein. Vgl. 

Veit, Kirche und Kirchenreform in der Erzdiözeſe Mainz S. 35 ff. Un— 

gewöhnlich ernſt nahm es damit der Erzbiſchof Johann Philipp von Schön— 

born (1647/1673), für den es Sonderſtellungen innerhalb des Klerus nicht 

gab. Er viſitierte auch das Domkapitel im Jahre 1649. 

82 Aber das Recht der biſchöflichen Viſitation quoad temporalia vgl. 

Franz Joſeph Ignatius von Linden, Domizellar des St. Peter- und
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Nonnen, daß ihnen nur Beichtväter ihres Ordens gegeben 
würden, nie aber ein Weltprieſter oder ein Regulare anderer 

Regel. Die Klöſter tragen in ihrer größeren Zahl kein Beden— 

ken, Abſchriften ihrer Jahresrechnungen, die von ihren Oberen 
geprüft und beglaubigt ſind, an uns einzuſenden. Nur einige 

Klöſter des Ziſterzienſerordens weigern ſich deſſen auf Betreiben 
der Abte von Arnsburgͤ und Eberbachse unter Berufung auf 

ihre Obſervanz. 

Das Prieſterſeminar *. 

Die 30 Alumnen, welche das Seminar unterhält, werden 
in alle, die kirchliche Diſziplin, die Spendung der Sakramente 
und die Rubriken betreffenden Kenntniſſe eingeführt. 

Einige haben ſich in der ſcholaſtiſchen Theologie, in Po— 

lemik, Moral und Kirchenrecht ſo gut ausgebildet, daß ſie die 
zur Promotion vorgeſchriebenen Theſen öffentlich verteidigen 
können und zu akademiſchen Graden gelangen. 

In den Gottesdienſten der hohen Domkirche wirken ſie nicht 
mit. Das Seminar hat eine eigene öffentliche Kirche, in der 

die Alumnen beim Gottesdienſt tätig ſind. 
Der Erzbiſchof überwacht die Leitung des Seminars durch 

ſeinen Generalvikar, der dem Domkapitel angehört. Bei Ge— 
legenheit der Viſitation des Seminars, welche vor einem Jahr— 
zehnt ſtatthatte, wurde eine neue Hausordnung verfaßt, welche 

einesteils den Konſtitutionen der Prieſter vom gemeinſamen 
Leben angepaßt und andernteils eine gute Entwicklung des 
  

Alexanderſtifts in Aſchaffenburg, Dissertatio juridica de jure visitandi 

ecclesias quoad temporalia episcopis Germaniae ex observantia 

competente. Moguntiae 1785. 

8s Arnsburg bei Gießen. 

s6 Eberbach im Rheingau. Den ſtreitluſtigen Abten erging es in 

Anbetracht der Machtverhältniſſe in der Regel ſehr übel, ſodaß ein beſon— 

ders zum Kampf gegen die erzbiſchöfliche Kurie bereiter Abt zuletzt vor 

ſeinem Tod ſeinen Mitbrüdern riet: melius est eum potentioribus humi- 

liter tractare, quam decertare. Hätte er dieſe Wahrheit am Anfang 

ſeiner Abtlaufbahn beherzigt, wären ihm viele harte Jahre und manche 

ſchwere Demütigung erſpart geblieben. 

87 St. A. Wien: Mainzer Archiv: Geiſtliche und Kirchenſachen: 

Faſz. 33: Acta, betr. das erzbiſchöfliche Seminarium ad. s. Bonifatium, 

1743 ff. Der Regens berichtet, daß in seminario alumni studentes
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Seminars in geiſtlichen und zeitlichen Dingen zu gewährleiſten 

geeignet erſcheint. 
Koſtgeld wird von den Alumnen nicht gefordert. Das 

Seminar ruht auf ſeiner Fundation. 

Kirchen, Bruderſchaften und fromme Orte. 

Gemäß dem Dekret Arbans VIII. hängt die Tabelle der 
geſtifteten Meſſen und Jahrtage zur Einſichtnahme in der 

Sakriſtei offen. Den Pfarrern und Kirchenrektoren wird die 
Applikationspflicht ſtrenge ans Herz gelegt. 

Bruderſchafts-, Schul- und andere Stiftungen werden nach 
Möglichkeit im Sinne der Stifter gehalten. Die Rechnungs— 
prüfung findet jährlich ſtatt. Leihhäuſer werden aus dem ſchon 
angegebenen Grunde nicht unterhalten. Die Hilfe erfolgt aus 
den vorhandenen Armenfonds. 

Die Spitalrechnungen werden jährlich abgenommen. Die 
Pfarrer ſind angehalten, die Kranken in den Spitälern zu be— 
ſuchen. 

Das Volk. 

Die Katholiken unſerer Erzdiözeſe leben inmitten einer ganz 
proteſtantiſchen Amgebung, ſodaß ſie nicht ungefährdet ſind. 

Die Arbeit, welche die Seelſorger leiſten, iſt indes ſo gut, daß 
Abfälle vom Glauben äußerſt ſelten ſind. Die Zahl der Kon— 
verſionen zur Kirche iſt größer als der Abgang. 

Bitten. 

Wir bitten, daß der vollkommene Ablaß, der auf dem 
privilegierten Altar in der Pfarrkirche St. Quintin in Mainz, 

dem Sitz der Erzbruderſchaft vom allerheiligſten Sakrament, 
ruht, auf alle Tochterkirchen der Bruderſchaft übertragbar 

werde, ſodaß alle verſtorbenen Mitglieder der Bruderſchaft an 
Ort und Stelle dieſe Gnadenerweiſe genießen. 

29 vorhanden ſeien nebſt 4 Prieſtern, daß alſo lange keiner angenommen 

werden könne, bis locus vacans wäre. Unter den Alumnen ſeien 16, 

welche Koſtgeld zahlen. Außer den 13 Alumnen, die kein Koſtgeld zahlen, 

ſind auch die 4 Prieſter von der Zahlung eines Koſtgeldes frei. Sie 

bleiben ſolange, bis eine Station für ſie vakant geworden iſt.
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Drittes Kapitel. 

Dokumente zum Beſitzſtand der Kirche im Mainzer 

Kurſtaat am Vorabend der Säkulariſation. 

Die Klagen der Antertanen und die raſch folgenden Miß— 
ernten von 1770 und 17718 ſcheinen den um die leibliche 

Wohlfahrt der Seinen ſo eifrig bemühten Erzbiſchof-Kurfürſt 

Emmerich Joſeph bewogen zu haben, die beſtehenden landes— 

herrlichen Amortiſationsverfügungen in einem eigenen Amorti— 
ſationsgeſetzese zu kodifizieren und ſtrenge darauf zu ſehen, 
daß dasſelbe auch beobachtet werde. Unter Amortiſations⸗ 
geſetzen im eigentlichen Sinne des Wortes werden jene 

ſtaatlichen Verordnungen verſtanden, welche der Kirche und 
ihren Inſtituten verbieten, unbewegliches Gut oder Güter über 
einen beſtimmten Betrag hinaus ohne landesherrlichen Konſens 

zu erwerben. Falſch wäre die Auffaſſung, das Amortiſations— 
geſetz als ein Verbot anzuſehen, nach welchem keine geiſtliche 
Gemeinſchaft ein weltliches Gut zu kaufen befugt ſein ſolle. 
Nach den natürlichen und bürgerlichen Rechten können die Geiſt— 
lichen und ihre Stiftungen ebenſo gut Güter erwerben, wie die 

Laien; nur ſteht ihnen das Amortiſationsgeſetz darin entgegen, 
daß ſie dazu der ſtaatlichen Genehmigung bedürfen, weil ander— 

ſeits die Kirche die Anveräußerlichkeit ihres Beſitzes ſtatuiert, 
wodurch dieſe Güter in der Regel nie mehr an Laien zurück— 
lehren. Falſch wäre es auch, anzunehmen, daß dieſe Verbote 
erſt eine Geburt der Aufklärung geweſen ſeien!'“. Für Mainz 

verweiſt ſelbſt das Amortiſationsgeſetz Emmerich Joſephs auf 
eine diesbezügliche landesherrliche Verordnung des Erzbiſchofs 
    

ss Joh. Wolf, Eichsfeldiſche Kirchengeſchichte (Göttingen 1816), 
S. 229. 

8o Ad vocem Amortiſationsgeſetze ſei verwieſen auf Staatslexikon 

(Freiburg, Herder) II (1901) Sp. 1279/82. Sartori, Geiſtliches und 

weltliches Staatsrecht II 2, S. 930 ff. 

d9o Moſer, Staatsrecht, Teil 4, S. 61, wo er einige Beiſpiele gibt, 

daß die Reichsſtädte (Ul!m 1300, Augsburg 1306, Gelnhauſen 1333, 

Eßlingen 1345, Frankfurt 1376) dergleichen Amortiſations-Privilegien von 

den Kaiſern erhalten haben. Vgl. H. Schiller, Bürgerſchaft und 

Geiſtlichkeit in Goslar (1290—1362) in Kirchenrechtl. Abhandlungen, 

herausgeg. von A. Stutz (Stuttgart 1912), Heft 77.
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Adolf II. vom Jahre 1462, der dann im Laufe von drei Jahr— 

hunderten Verfügungen Albrechts II. (1515 u. 1520), Se— 

baſtians (1547), Daniels (1574), Wolfgangs (1598), Johann 

Schweikarts (1615), Johann Philipps (1651, 1652, 1776 und 

1668), Lothar Friedrichs (16740, Lothar Franz (1704, 1705, 

1712), Philipp Karls (1737) und Johann Friedrich Karls 

(1746, 1753 und 1755) gefolgt ſeien, ſämtlich von dem Gedanken 

getragen, zu verhüten, daß das Vermögen des Landes nicht aus 

dem Eigentum des Bürgers, des Handwerkers und des Land— 

mannes in jenes toter Hände verbracht werde *. 

Recht anſchaulich ſpricht ſich das Amortiſationsmandat des 

Kurfürſten Daniel Brendel von 1574 über die Gründe aus, 

welche die ſtaatlicche Geſetzgebung veranlaßten, die Erwerbs— 

möglichkeiten der toten Hand zu beſchränken. „Von Zeit unſerer 

Regierung her haben wir“, ſo leitet Daniel ſeine Verfügung ein, 

„mit beſchwertem Gemüt geſpürt, welchergeſtalt unſeres Erzſtiſts 

Bürger, UAntertanen, Hinterſaſſen und Zugewandten unbeweg— 
  

o1 St. A. W.: Nainzer Regierungsarchiv Stifter 2814 K. 742: 

Akten, betreffend Amortiſation überhaupt, darin Abſchriften: 1501, Sams-⸗ 

tag nach Maria Magdalena: Mandat, daß keiner weltliche Erb- und Güter 

in der Stadt Mainz gefreiten Perſonen verkaufen ſoll; 1515, Dinstag 

nach St. Kilianstag: Mandat, daß keine weltliche Erbhäuſer oder Güter 

an Geiſtliche, Adelige oder ſonſten gefreite Perſonen zu verkaufen ſeien; 

1520, Donnerstag nach nativitatis Mariae: Mandat, daß keine Erbhäuſer, 

Güter, Weingärten, Acker und andere Güter in der Stadt Mainz und der— 

ſelben Burgbann in die Hände gefreiter Perſonen kommen ſollen; 1547, 

Sonntag nach Margaretae: Mandat Sebaſtians; 1574, Samstag nach Neu— 

jahrstag: Mandat Daniels in Druck und in Abſchrift; 1598, Sept. 7.: Mandat 

Wolfgangs; 1660, Juli 3.: Mandat Johann Philipps, daß bürgerliche, ſchoß— 

und dienſtbare Güter weder an Fürſten, noch an Grafen, Herren, Stifter, 

Klöſter, Aniverſitäten, Ritter, Edelleut, Knechte, Kanoniker, Pfarrherren, 

Vikare oder was geiſtlichen oder weltlichen Standes er ſein möge, verkauft 

werden dürfen; 1737, April 5.: Mandat Philipp Karls; 1746, April 18.: 

Mandat Johann Friedrich Karls; 1753, April 18.: Mandat an die kur— 

fürſtliche Regierung in Mainz, einen Fall in Bodenheim betreffend; 1764, 

April 26.: Erneuerung einer Verordnung vom 27. April 1686, daß die 

Geiſtlichen ſich nicht in Temporalſachen weiter einmiſchen ſollen, indem ſie 

ſich ſtatt, daß ſie den Kranken und Sterbenden mit geiſtlichem Troſt zu— 

ſprechen, ſich um die Verfertigung der Teſtamente, Legate u. a. dergl. 

letzten Willen bemühen, woraus hernach allerhand Zwietracht und Streit 

entſteht; 1772, Juni 6.: Amortiſationsmandat Emmerich Foſephs, gedruckt 

in 12 mit 24 SS.
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liche und liegende weltliche Güter an Häuſern, Höfen, Gärten, 
Ackern, Wieſen, Weinbergen und anderen, ſo uns und unſerem 

Erzſtift mit Bethe, Geſchoß, Frohndienſt und Atz, auch Land⸗, 
Reichs- und Türkenſteuern behafft und von alters darin gehörig 

geweſen, und noch, etwan Fürſten, Grafen, Herren und vom 
Adel, auch anderen, geiſtlichen und weltlichen Perſonen ver— 
kauft haben und was dieſelbigen gefreiten Perſonen alſo durch 

Kauf oder andere Kontrakte zu Handen unter ſich bringen, da— 
von keine hergebrachte und gebürliche Dienſtbarkeiten leiſten, 
wieviel weniger bürgerliche Beſchwerden tragen noch einige 

Schatzung, Steuer, Bethe oder Geſchoß geben, ſondern vor 

frei⸗fürſtlich, gräflich und adelich Rittergut einhaben und be— 
halten wollen, daraus folget, daß gemelte unſere bedürftige 

arme Bürger, Antertanen, Hinterſaſſen ihrer beſten Nahrung 
und Güter entzogen werden und von den übrigen geringen die 
bürgerliche Gemeine ſonderbare Beſchwerden allein tragen und 

für diejenigen, ſo die beſten Güter inhaben und ſich vermeinter 
Freiheit anmaßen, Bezahlung und Leiſtung tun müſſen, dadurch 
die armen Untertanen ſampt und ſonder in ſolch Verderben 
geraten, daß ihnen unſer und unſers Erzſtifts herbrachte Dienſt— 

übung und alte Gerechtigkeit lenger zu vollbringen nit möglich, 
wie ſie ſich zum hefftigſten beklagt und gebeten haben, ihrem 
Verderben zuvorzukommen.““ 

An den Steuerprivilegien des Adels und der Geiſtlichkeit 
ſtieß ſich der gemeine Mann im Mainzer Land von alters. 

Das ausgehende Mittelalter hallt von den Beſchwörungen der 

Mainzer Erzbiſchöfe an ihre Geiſtlichkeit wieder, doch die kirch— 
liche Immunität nicht kapitaliſtiſch auszubeuten es. Die Stadt— 
mainzer Geiſtlichkeit ſoll zu Anfang des 16. Jahrhunderts den 

dritten Teil aller Wohnhäuſer in ihrem ſteuerfreien Beſitz 
gehabt haben“ und es mußzte ſchon ſo ſein, da ſie ihre zer— 
  

92 Ebd. J. c. Abſchnitt 3 des Amortiſationsgeſetzes von 1772 erneuert 

das Mandat Daniels, daß auch kein im Beſitz gefreiter Perſonen ſich wirk— 

lich befindendes, der kurfürſtlichen Landesherrſchaft unterworfenes un— 

bewegliches Gut von ſelbigen an tote Hände veräußert werden könne. 

98 Ich verweiſe hier auf die Protokolle des Mainzer Domkapitels, die 

mit 1466 beginnen und in St. A. W. der Benützung zugänglich ſind. 

da Joh. Kißling, Lorenz Truchſeß von Pommersfelen (1473/1543), 

Domdechant von Mainz reiburger theol. Diſſertation 1906) S. 28.
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fallenen Höfe nicht zu erneuern pflegte, ſondern ſtatt dieſer welt— 
liche Höfe von guter Erhaltung und Bauart kaufte, die dann 
wieder gefreit wurden, was, wie Erzbiſchof Ariel von Gemmin— 
gen in einer Verſammlung der Geiſtlichkeit vom 12. Februar 
1513 betonte, gemeiner Bürgerſchaft nachteilig, ſchädlich und 
nicht wohl zu dulden ſei?s. Irgendwelcher Erfolg war jedoch den 

Mahnungen nicht beſchieden. Daher griffen die Erzbiſchöfe zu 

Amortiſationsmandaten, denen es nicht beſſer erging, denn die 

privilegierten Stände wußten die Verbote ſehr gut zu um⸗ 
gehen. 

Erſt gegen Ende des 16. Jahrhunderts ſetzte mit dem 
Erſtarken der katholiſchen Reformation, wie dem bereits er— 
wähnten Mandat des Erzbiſchofs Daniel zu entnehmen iſt, die 

ſchärfere Tonart der Verfügungen ein. Den entſcheidenden 
Schritt zur Rettung des Landes vor der klerikalen und feudalen 
Aufſaugung tat endlich Erzbiſchoͤf Johann Schweikart im 
Jahre 1615, wo er in einer Normalverordnung“ die Mandate 
ſeiner Vorgänger und beſonders Daniels nicht nur erneuerte 

und auf das ganze Erzſtift ausdehnte, ſondern auch alles, was 
inzwiſchen den Mandaten entgegen vorgegangen ſein möchte, 

für rechtswidrig erklärte: die geſetzwidrig aquirierten Güter 

ſeien bis zu einem gewiſſen Termin an ungefreite Perſonen ab— 
zugeben?. So dachte Johann Schweikart, anders dagegen die 

os Protokoll vom 12. Februar 1513. Man darf nicht überſehen, daß 

die Mainzer Pfaffenrachtung von 1435 dem weltlichen Gütererwerb der 

Geiſtlichkeit großen Vorſchub leiſtete. Dieſelbe iſt gedruckt bei Würdtwein, 

Subsidia diplomatica XIII 53 ff. 

os Das Amortiſationsgeſetz Emmerich Joſephs nimmt in Abſchnitt 5 

auf dieſe Normalverordnung ausdrücklich Bezug. Sie erſchien am 

19. Juni 16y15. Sartori 1. c. 933. 

97 Abſchnitt 5 des Amortiſationsgeſetzes von 1772 nimmt auf die 

Normalderordnung von 1615 Bezug, desgl. die Protokolle, Referate und 

Erlaſſe der zur Wahrung des Amortiſationsweſens errichteten Amorti— 

ſationskommiſſion, beſonders das Protokoll vom 26. April 1777 in 

Abſchnitt 2, der eine kurzgefaßte Geſchichte des kurmainziſchen Amortiſations— 

verhältniſſes gibt: St. A. W.: Mainzer Regierungsarchiv Stifter 2815 

K. 742: Die Normalverordnung von 1615 war mit Zuſtimmung des Dom— 

kapitels ergangen. Intereſſant iſt in dem angezogenen Protokoll der Hin— 

weis auf die Amortiſationsgeſetze in anderen Staaten, ſo in 6ſterreich, 

Bayern, Frankreich, Köln, Trier, Kirchenſtaat und auf Nelfeld, Reper— 

torium juridicum sub voce amortisationis pag. 186 und Cramer,
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Geiſtlichkeit, die ſicher mit Hilfe der oft erprobten Gewohnheit, 
Anliebſames zu verſchleppen, die Verordnung unwirkſam machte, 
bis der Eintritt des Dreißigjährigen Krieges die Gedanken der 

Negierung und der Privilegierten auf anderes lenkte. Der 
heimliche Erwerb weltlicher Güter durch die Geiſtlichkeit ging 
auch nach dem Krieg trotz gegenteiliger Verfügung weiter, 

obſchon derartige geſchäftliche Transaktionen nicht ohne Gefahr 
für die Geiſtlichen waren, denn die Erzbiſchöfe ſparten nicht an 
Strafe, wenn ſie hinter ſolche Schliche kamen. In kurzer Zeit 
hatten beiſpielsweiſe die Mainzer Kartauſe und das Kloſter 

Altenmünſter in Bodenheim zuſammen 95 Morgen Ackerfeld 

und Weinberge ohne den geforderten landesherrlichen Konſenz 
erworben. Erzbiſchof-Kurfürſt Johann Friedrich Karl, der 

davon hörte, befahl am 18. April 1753, „daß die Grundſtücke 
ſpezifiziert, öffentlich aufgeſteckt und lediglich an unſere bürger— 

lichen Landseinwohner und Antertanen käuflich überlaſſen 
werden; den beiden Klöſtern werde der Kaufpreis zugeſtellt“. 
„Wir haben“, ſo ſchließt der erzürnte Landesherr, „zu Beginn 
unſerer Regierung die decreta amortisationis unſerer Vor— 

fahren beſtätigt aus der gleichen Sorge wie ſie, damit die ohn— 
beweglichen Grundſtücke in dem gemeinen Weſen erhalten und 

nicht, wie vorhin mit ſo großem Abermaß geſchehen, an die 

Klöſter und Stifter gebracht, mithin auf ſolche Weiſe dem 
publico gleichſam auf ewig entriſſen werden.“ es 

Emmerich Joſeph endlich faßte das Problem der Amorti— 
ſation unter einem neuen Geſichtspunkt an. Er unterſcheidet 
in dem Begriff der toten Hand noch einmal zwiſchen der Stiſts— 
geiſtlichkeit und den Regularen. Den erſteren wird die Mög— 

lichkeit belaſſen, Schenkungen beweglichen Gutes frei anzu— 
nehmen und Güter mit landesherrlichem Konſenz zu erwerben, 
mit der Begründung, daß ihre Einkünfte ſich in ſo und ſo viele 

Ausflüſſe teilen, als Mitglieder ſind und dieſe ſomit immer in 
den allgemeinen Amlauf des geſamten Vermögens des Staates 

Nebenſtunden Pars 43, Nr. 3, pag. 41. Uber den Arſprung der Amorti— 

ſationsgeſetzgebung in Bayern vgl. den gleichlautenden Aufſatz von 

M. Doeberl in Forſchungen zur Geſchichte Bayerns, Bd. X (1908). 

os Ebd. 1. o. Verfügung vom 18. April 1753 an die kurfürſtliche 
Regierung.
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wieder zurückkehren. Auch genöſſen manche bedürftige Neben⸗ 
menſchen oder notleidende weltliche Verwandten das Brod oder 
die Verlaſſenſchaft eines weltgeiſtlichen Freundes und es ſei 
keine tote Hand, welche ſelbige alsdann ergreift und dem 

Wechſel des öffentlichen Gewerbes auf ewig entreißt“. 

Die gleiche Fähigkeit der freien und ungehinderten An— 
nahme von Schenkungen und Vermächtniſſen beweglichen 
Gutes wird auch den Schulen, Pfarreien, Kranken- und Armen— 
häuſern, den Prieſter- und Lehrerſeminarien geſichert, weil 

daraus die geſegnetſten Folgen entſtehen, den Anglücklichen Troſt 

und den Anwiſſenden Belehrung zufließe. Der Erwerb von 

Immobilien wird jedoch an die landesherrliche Zuſtimmung 
gebunden 0. 

Bezüglich der Regularen dagegen wiederholt Emmerich 
Joſeph das Verbot ſeines Vorgängers an die Antertanen, 

irgend etwas von beweglicher Habe, es ſei Geld, Kapitalien, 
Silber, Pretioſen an inländiſche oder auswärtige Abteien, 

Klöſter und Bruderſchaften zu ſchenken und ſolches dem bürger— 
lichen Landesvermögen zu entziehen 5i. Die Schenkgeber ſollten 

ſtatt deren die inländiſchen Pfarreien, Schulen, Armen- und 

Krankenhäuſer bedenken 12. 

Fundamental hebt ſich dann der Satz aus der Verordnung 
heraus: Keinem kurfürſtlichen Antertanen iſt es erlaubt, liegende 

9e Abſchnitt 9 des Geſetzes. 

100 Abſchnitt 10. 

10 Abſchnitt 6. Dazu vgl. St. A. W.: Mainzer Regierungsarchiv, 

Lade 615, H. 797: Domkapitelſche Häuſer- und Güteraquiſition auch 

alienation, 1780 ff.: Darin eine Beſchwerde des Dr. juris Joh. Friedrich 

Wüſtefeld zu Mainz an die kurfürſtliche Landesregierung vom 

8. Januar 1788, worin er ſagt: Im Jahre 1737 wurde zur Aufrecht— 

erhaltung des Bürger- und Antertanenſtandes das äußerſt wichtige Geſetz 

allgemein bekannt gemacht und darin die Veräußerung der in dem kur— 

fürſtlichen territorio gelegenen bürgerlichen Güter an adelige und gefreite 

Perſonen, auch an geiſtliche corpora als eine gemeinſchädliche alienatio 

ad manus mortuas verboten. In dem 1756 publizierten Landrecht, Tit. 24: 

Vom Abtrieb, Recht, Einſtand oder Näherkauf wurde die alienatio bürger— 

licher Güter ad manus mortuas wiederholt verboten und die unabänderliche 

Beobachtung des Geſetzes neu ſanktioniert. 

102 Abſchnitt 6 des Geſetzes S. 9.
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Güter an Abteien, Ordenshäuſer und Klöſter in Beſtand zu 

geben 08. 
Dieſes ſtrikte Verbot neuen Erwerbs liegender Güter an 

dic Orden iſt das Kennzeichnende des Amortiſationsgeſetzes 
vom Jahre 1772. Wir dürfen dem Erzbiſchof ſchon glauben, 
daß es ihm nicht darum zu tun ſei, die Klöſter ärmer zu machen; 
was ſie haben, ſoll ihnen ebenſowenig entzogen werden, wie die 
Wohltaten des menſchlichen Geſetzes und der gemeinen Rechte 

und dergleichen Anordnungen entſtünden nicht aus einem Haß 
gegen die darunter betroffenen corpora. Nur die Rückſicht auf 

den Schaden des bürgerlichen Nahrungsſtandes ſei für dieſe 
Beſchränkung beſtimmend “, denn es gehe nicht an, daß einzelne 

Geſellſchaften im Staat beſtehen, die ſich in ihren Bedürfniſſen 
von dem allgemeinen Verkehr lostrennen und gleichſam einen 
eigenen Staat für ſich ſelbſt bilden. Einige Klöſter fielen dem 
Londmann durch ihren Termin beſchwerlich; andere greifen durch 
Weinſchenken oder eigene Verwaltung ihrer Güter in das welt— 

liche Gewerbe ein; viele Abteien, Ordenshäuſer und Klöſter 

laſſen faſt alle Handwerke in ihren klöſterlichen Mauern aus— 
üben, wodurch dem belaſteten Handwerker in den Städten und 
auf dem Lande Schaden an ſeinem Verdienſt zugefügt werde. 

Dieſen Eingriffen in den bürgerlichen Nahrungsſtand müſſe 
ein Ziel geſetzt werden s. 

Dieſer Staatseudämonismus, der ſich hier in dem An— 
ſpruch der Obervormundſchaft über das geſamte klöſterliche 
Vermögens- und Stiftungsweſen geltend macht, wurde von den 

weltlichen Fürſten und ihren Staatsmännern und Juriſten kon— 
ſequent bis zu dem Ende gedacht, daß das geſamte Kirchengut 
eigentliches Staatsgut ſei, das gegebenenfalls höheren Staats— 

zwecken zu dienen habe. Die Säkulariſation war die uner— 
wartete Folge dieſer Theorie vom ſtaatlichen Obereigentum über 

das kirchliche Vermögen. 

Das Mainzer Amortiſationsgeſetz von 1772 iſt zweifellos 

der beredte Ausdruck einer gutgemeinten Wirtſchaftspolitik, die 

1os Abſchnitt 4 S. 7. 
104 St. A. W. I. c. Stifter 2815 K. 742, Protokoll vom 26. April 1777, 

Bl. 7. 
105 Abſchnitt 11 des Amortiſationsgeſetzes S. 13 f.
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den Wohlfahrtsgedanken ſogar in einer einſeitig gegen die 

Regulargeiſtlichkeit gerichteten Verfügung in umfaſſender Weiſe 

zu verwirklichen ſucht. Für unſere Zwecke liegt die größere 

Bedeutung des Geſetzes bei der Frage über das Wieviel und 
Wiegroß des Kirchengutes, d. h. in den ſtatiſtiſchen Anterlagen, 
welche der Geſetzgeber ſuchte, ehe er das Geſetz erließ. Von 
Aſchaffenburg forderte Emmerich Joſeph am 21. November 1771 
das geheime Staatskabinett auſ, ein Generale an die kurfürſt— 
lichen Beamten zu erlaſſen, daß ſie innerhalb 14 Tagen berich— 
ten ſollten, ob und welche Klöſter in ihren Amtsbezirken mit 

liegenden Gütern, Zinſen, Zehnten und anderen Gefällen 
poſſeſſioniert ſeien und wo dieſelben Kapitalien ausſtehen 

hätten s. Das gewünſchte Generale erging am 25. Novem— 
ber . Pünktlich, wie verlangt, liefen die Berichte im Laufe 

des Dezember ein »v's und was noch erfreulicher iſt, ſind ſie uns 
erhalten geblieben. Ihre Angaben ſind von unſchätzbarem 

Wert für die Geſchichte des Kirchengutes im Mainzer Kurſtaat 
ſo kurz vor ſeinem Ende. 

Der Kurſtaat lag auf beiden Seiten des Rheins. Die 
Provinzverwaltungen ruhten in den Händen der Viztume oder 

Oberamtmänner, welche ſtets dem Adel angehörten. Jedes 
Oberamt hatte wieder ſeine Amtskellereien, an deren Spitze die 

ſogen. Amtskeller ſtanden. So umfaßte das Oberamt Aſchaffen⸗ 
burg die Kellereien Bachgau und Rothenbuch, das Oberamt 

Amorbach die Kellereien Amorbach und Walldürn, Buchen 
und Selgental, das Oberamt Tauberbiſchofsheim die Kelle— 
reien Biſchofsheim und Külsheim, das Oberamt Höchſt 
und Königſtein die Kellereien gleichen Namens und die 
Kellerei Hofheim und Eppſtein im Taunus, das Oberamt 
Kronberg die Kellerei Kronberg, das Oberamt Vilbel die 

Kellerei Rockenberg, das Oberamt Krautheim die Kellereien 
Neudenau und Billigheim, das Oberamt Miltenberg die 

Kellereien Prozelten und Klingenberg, das Oberamt Lohr 

106 St. A. W. I. c. Stifter 2741 K. 739: Berichte der kurmainzer 

Amter über die in ihren Amtsbezirken befindlichen Güter, Zinſen, Zehnten 

oder Gefällen der Klöſter, 1771/72, hier Nr. 1: kurfürſtliches Reſkript vom 
21 November 1771. 

107 Ebd. Nr. 2. 

105s S. unten.
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und Orb die Kellereien Orb und Burgjoß, das Oberamt Lohr 
die Kellerei gleichen Namens, das Oberamt Starkenburg die 

Kellerei gleichen Namens, das Oberamt Steinheim die Kellereien 

Steinheim und Dieburg, das Oberamt Rheingau die Kellereien 
Eltville und Rüdesheim, das Oberamt Amöneburg die Kellereien 
Amöneburg und Neuſtatt, das Oberamt Gernsheim die Kellerei 

gleichen Namens und das Amt Hirſchhorn die Kellerei Hirſch— 
horn. Linksrheiniſch lagen die Oberämter Mainz, Gaualges— 

heim und Neubamberg. Den kurfürſtlich-mainziſchen Erfurter 

Staat und das Eichsfeld können wir außer Betracht laſſen . 

Dem Zweck der Arbeit entſprechend, wird nur das im Bereich 

des Volksſtaates Heſſen liegende ehemalige Mainzer Kirchen— 

gut berückſichtigt. 
Der Leſer findet die Nachweiſe über das territorial main— 

ziſche Kloſtergut rechts und links des Rheins in der erſten 
Beilage des Anhangs zu dieſer Studie. Das liegende Gut der 

Benediktinerabtei Seligenſtadt am Main umfaßte allein 
im jetzigen Heſſen rund 3000 Morgen Ackerland, 2500 Morgen 

Wald und 160 Morgen Wieſen. Im Bereich des Oberamts 

Gernsheim am Rhein beſaß die Ziſterzienſerabtei Eber— 

baſch im Rheingau 1044 Morgen Ackerfeld und 100 Morgen 

Wieſen. Die oberheſſiſchen Klöſter Arnsburg, Ilben— 
ſtadt, Altenburg, Engeltal, Marienſchloß in 

Rockenberg hatten auf mainziſchem Gebiet zuſammen rund 2000 
Morgen Ackerland und 160 Morgen Wieſen. Der Kloſterbeſitz 
an liegenden Gütern links des Rheins umfaßte im Amtsbezirk 

der Stadt Mainz 718 Morgen Acker, Wieſen und Wein— 

berge, im Amtsbezirk Niederolm 5017 Morgen Ackerfeld, 

380 Morgen Wieſen und 202 Morgen Weinberge, im Amts— 
bezirk Algesheim 160 Morgen ucker, 13 Morgen Wieſen, 

50 Morgen Weinberge und 14 Morgen Wald, und im Amts⸗ 

bezirk Neubamberg 160 Morgen Ackerland. 

Die Inventur des Kloſtergutes vom Ende des Jahres 1771 

betraf ſelbſtredend nur die territorial mainziſchen Klöſter und 
deren territorial mainziſchen Güter und Gerechtſame. Die 

Klöſter waren aber auch außerhalb des Kurſtaates begütert. 

100 Vgl. die kurmainzer Staatskalender, die mit den Ortsangaben 

auch das Perſonale der Amter geben.



Zuſammenbruch des Mainzer Erzſtuhles 49 

Dieſen ausländiſchen Kloſterbeſitz feſtzuſtellen, war nicht 

Sache der mainziſchen Amtskeller. Dazu fehlten ihnen auch 
wohl die Anterlagen, denn die fremdländiſchen Ortsgerichte 

würden ſich bedankt haben, die Neugierde der Mainzer Behörden 

zu befriedigen. Die Klöſter ſelbſt zu beſragen, lag nicht in der 
Abſicht des Erzbiſchofs, der ſich aus Gründen der Staatswohl— 
fahrt nur für das ſeiner landesherrlichen Obervormundſchaſt 
unterſtehende Kloſtergut intereſſierte. Als ſicher darf gelten, 
daß die Maſſe des Kloſtergutes im Kurſtaat ſelber lag. Zur 

Abrundung des Bildes ſind natürlich Feſtſtellungen über den 
Amfang des ausländiſchen Kloſterbeſitzes erwünſcht. 

Eine ſolche authentiſche Angabe über erterritoriales 

Kloſtergut liegt aus dem Jahre 1781 vor. Bekanntlich war die 

Mainzer Aniverſität das Schmerzenskind nicht erſt des Kur— 
ſürſt-Erzbiſchofs Karl Friedrich von Erthal, ſondern aller ſeiner 

Vorgänger, unter welchen Lothar Franz von Schönborn ſogar 

den Kampf gegen die Geiſtlichkeit aufnahm, um die ins Hinter— 
treffen geratene Aniverſität zur Blüte zu bringen. Sein Appell 

erging an die Stiftsgeiſtlichkeit. Karl Friedrich von Erthal 
wählte den Weg der Aufhebung dreier Stadtmainzer Klöſter 
zugunſten der notleidenden Aniverſität und erhielt hierzu die 
Zuſtimmung des Heiligen Stuhles. Am 15. November 1781 

wurden die Klöſter Altenmünſter, Reichklara und Kartauſe auf— 

gehoben. Aus dem Geſamtertrag ihrer Liegenſchaften und 
Gefälle ſollte ein Aniverſitätsfonds gebildet werden. 

Die Veräußerung des Kloſtergutes im Kurſtaat bereitete 

keine Schwierigkeiten. Auch die kurpfälziſche Landesregierung 
enthielt ſich jeden Eingriffs in das Verkaufsrecht des Mainzer 

Kabinetts. Das Ingelheimer Gut der Kartauſe erbrachte 
5505 fl. und das Oberhilbersheimer Gut derſelben 4012 fl. 

Insgeſamt wurden von den drei Klöſtern 455 948 fl. und 54 Kr. 
erlöſt ohne die beſtehenden Naturaleinnahmen, Häuſer und 

ſonſtigen Güterwerte. Im Jahre 1856 hatte der Mainzer 
Aniverſitätsfonds einen Grundbeſitz von 3032 Morgen und 
einem Jahesertrag von 37 265 fl. uo. 

210 Das Stadtarchiv zu Mainz verwahrt in ſeiner Abteilung 137 

unter Adminiſtration der aufgehobenen drei Mainzer Klöſter ein Blatt 

aus dem Nachlaß des Generalrezeptors des Aniverſitätsfonds Friedrich Wil— 

Freib. Dibz.⸗Archiv. N. F. XXVIIII. 4
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Was tat aber die landgräflich-heſſiſche Regierung? Sie 
belegt die in der Landgrafſchaft beſtehenden Güter und Ein— 
künfte der aufgehobenen Klöſter mit Sequeſter und hindert die 
Mainzer Beamten an dem Verkauf des Kirchengutes unter der 

Angabe, daß das Gut der Klöſter nach ihrer Aufhebung herren— 

loſes Gut ſei und als ſolches nach den allgemeinen Grundſätzen 
an den Landesherrn falle. Es entſpann ſich ein wüſter litera— 

riſcher Streit. Hätte Mainz die genügende reale Macht gehabt, 
ſo hätte es ſich ſeines Rechtes mit Waffengewalt angenommen. 

So aber mußte es den Weg der Klage betreten, der inſofern 

Erfolg hatte, als der Eindringling zur Herausgabe fremden 
Gutes verurteilt wurde. Die Reſtitution ſelbſt erfolgte jedoch 

nicht, ſondern Heſſen blieb im Beſitz ui. Die Liſte der damals 

enteigneten Güter und Gefälle folgt im Anhang :2. Weg⸗ 
genommen wurden ca. 1500 Morgen Gelände. Der Wert der 

ſonſtigen Nutzungen war ein anſehnlicher. Die Verwendung 
dieſes Raubs iſt jedenfalls eines der übelſten Kapitel in der 

neueren heſſiſchen Geſchichte. 

Das Mainzer Domkapitel hatte ſeine eigenen Güterver— 

waltungen, an deren Spitze domkapitelſche Faktoren ſtanden. 

Sitze der Faktoreien waren die Städte bzw. Flecken Mainz, Bens— 

heim, Bingen, Friedberg, Großwallſtadt, Großoſtheim, Gerns— 

heim, Königheim und Niederheimbach ns. Man wird die Regiſtra— 

turen dieſer Amter über den Amfang und die Größe der dom— 

kapitelſchen Güter und Jurisdiktionalien ſicher nicht vergebens 
befragen. Das Domkapitel intereſſierte ſich ſehr ſtark, nach der 

Anſicht mancher zu ſtark und einſeitig für ſeine Bkonomie. Da 

aber von der Güterwirtſchaft die Exiſtenz der 42 Domherren 

helm Ruland (1856), worauf Ruland die Einnahmen aus Reichklara und der 

Kartauſe ſpezifiziert angibt; dann folgt die obige Geſamtſumme und zuletzt 

der Stand des Aniverſitätsfonds im Jahre 1856. Geſamtreichtum: 

1 Million 387 910 fl. 51 Kr. 

111 K. Bockenheimer, Die Reſtauration der Mainzer Hochſchule 

im Jahre 1784 (Mainz 1884) S. 58 ff. und J. Dieterich, Ein 

Gießener Profeſſor als heſſiſcher Staatsminiſter in Beiträge zur Geſchichte 

der Aniverſitäten Mainz und Gießen (Darmſtadt 1907) S. 469. 

112 Die Liſte nach Bockenheimer S. 58. Siehe im Anhang Nr. II. 

113 Vgl. die Kurmainzer Staatskalender über die Perſonalien.
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abhing, erſcheint die Vorſicht des Domkapitels denn doch 

gerechtfertigt. 
Die Güter wurden in der Regel in Erbpacht gegeben in 

der Weiſe, daß die Erbbeſtänder alle Real- und Perſonallaſten, 
Kontributionen, Brandſchatzungen, gleichviel ob letztere von 

Freundes- oder Feindesſeite aufgelegt würden, zu tragen 
bekamen. Von Heſſen hatte ſich das Kapitel in zwei Verträgen 

von 1583 und 1662 die Zuſicherung geben laſſen, daß ſeine in 
Heſſen gelegenen Güter von allen Landſteuern, ſie mögen einen 

Namen haben, wie ſie wollen, und von aller Schatzung und 
Reichsſteuer befreit blieben . 

Von der Präbendenkammer des Kapitels iſt die Präſenz— 
kammer zu unterſcheiden. Erſtere war das zentrale Wirtſchafts— 
amt des Kapitels und nur des Kapitels, worauf ſchon der Name 

als Präbendenkammer hinweiſt. Letztere war das Stiftungs— 

amt, an deſſen Erträgniſſen und Verwaltung nicht nur die Dom— 
herren, ſondern alle am Dom beſtifteten Geiſtlichen Anteil 

hatten. Demgemäß laufen die Güter entweder unter dem 
Namen Präbendenkammer- oder Präſenzkammergüter. 

Die Präbendenkammer war reich begütert. Dem 

Leſer werden die Einzelheiten, die in der Anlage IIIl des An— 

hangs zu dieſer Studie zu finden ſind, gewiß nicht unwillkommen 
ſein. Bei vielen Gütern ſind nur die Erträgniſſe der Jahres— 

pächte verzeichnet. Aus ihrer Summe läßt ſich jedoch die un— 
geheure Größe des Beſitzes errechnen. Eine Reihe von Gütern 

iſt mit der genauen Morgenzahl aufgeführt, ſo z. B. das große 

ca. 1000 Morgen umfaſſende Gernsheimer Gut, ſodann die 

Güter in Biſchofsheim und Biebesheim mit 185, in Fauerbach 

mit 300, in Gaubiſchofsheim mit 150, in Oberolm mit 400, in 

Niederolm mit 300, in Kempten mit 61, in Bubenheim mit 30, 

und in Planich mit 30 Morgen Ackerland, Weinbergen und 

Wieſen. Die Zehntgerechtſame des Domkapitels rechts des 

114 St. A. W.: Mainzer Regierungsarchiv: Stifter 86/89 K. 662: 

Geſuch des Kapitels vom 19. September 1780 an den Kurfürſten, zu ge— 

nehmigen, daß es ſeinen Hof in Mainbiſchofsheim an den landgräflichen 

heſſiſchen Schulteis daſelbſt, Michael Heſſemer, in eine Erblei begeben 

dürfe. Darin in Abſchnitt 6 der Hinweis auf die Verträge von 1583 und 
1662. 

4*
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Rheins laſſen nach ihrem Ertragswert kapitaliſiert errechnen, 

welche großen Werte an Heſſen fielen. Links des Rheins hatte 

die franzöſiſche Revolution den Zehnten ein jähes Ende 

bereitet. 

Die Erträgniſſe der Präſenzkammergüter kamen. 
wie ſchon hervorgehoben wurde, allen am hohen Dom beſtifteten 

Geiſtlichen zu, wenn ſie den Chor- und Gottesdienſt beſuchten, 

denn nur dadurch verdienten ſie die für den Beſuch ausgeworfe— 

nen bzw. geſtifteten Anweſenheits-Gelder oder Naturalien an 

Brot und Wein. 

Die Domherren hatten ihre Präbende, der Kapitular ſeine 

vollwertige Kapitularpräbende, der Domizellar oder Junkherr 
ſeine magere Domizellarpräbende. Da ſie meiſt an mehreren 
Kirchen zugleich bepfründet waren, ſollte die ſtarke Wahrſchein— 
lichkeit dafür ſprechen, daß dieſe hohen, dem Adel angehörigen 

Herren, auf die Präſentien wenig Gewicht gelegt haben mögen. 
In Wirklichkeit wogen dieſelben auch bei ihnen ſchwer und ſie 
waren daher eifrig bemüht, den Begriff der Anweſenheit ſo zu 

faſſen, daß auch in der Abweſenheit die Anweſenheitsbezüge 
verdient werden konnten. 

Der Domvikar, auf dem die Laſt des Chor- und Gottes⸗ 
dienſtes ruhte, konnte, wenn er fleißig zu Chor ging, jährlich 
ca. 64 Malter Korn, 9“ Malter Weizen, 6 Ohm und 16 bis 
17 Viertel Wein, 100 fl. ſowie 20 fl. in promptis und 24 Maß 

Gratiaswein an Präſentien verdienen. 
Der Jahreseingang belief ſich allein beim Kornamt der 

Präſenz auf durchſchnittlich 5000 Malter. 
Die Zahl der Domvikare ſchwankte zwiſchen 36 und 49 15. 

Die Orte, an welchen die Domſtiftspräſenz begütert war, 

laſſen ſich an der Hand der Zinsregiſter feſtſtellen *. Es beſteht 

aber ein gutes Repertorium des Präſenzarchivs, das in dem 
„Verzeichnis der Renovationes et Locationes bonorum, 

censuum et Gülten“ alle Orte aufzählt, in welchen die 

115 Veit, Mainzer Domherren S. 38. 

116 Die Zinsregiſter beruhen unter den Mainzer Büchern verſchiede— 

nen Inhalts des bayeriſchen Staatsarchivs zu Würzburg. Ebendort ſind 

auch die Protokolle der Präſenzkammer, die mit dem 16. Jahrh. einſetzen, 

von Wert. Sie bieten viel neues Material zur Geſchichte der Präſenz.
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Präſenz Beſitz hatte *. Es ſind die Städte und Orte: Appen— 

heim, Aſchaffenburg, Algesheim n, Aßmannshauſen, Biebes— 

heim, Bubenheim, Biebrich, Born (jetzt Marienborn bei Mainz: 
Hofgut daſelbſt mit Spezifikation deſſen Güter 1441, renovatio 

1484, 1560, 1674, 1689, verpachtet für 23 Malter Korn ), 

Bingen, Bretzenheim, Gaubiſchofsheim, Mainbiſchofsheim 
(daſelbſt ein großes und ein kleines Hofgut: renovatio von 
1593 und 1681), Bacharach, Bleidenſtadt, Bodenheim (daſelbſt 

das ſog. Stollberſche Gut und eine Stiftung von 10 Morgen 
Feld, 1/ Morgen Weinbergen, herrührend von dem Wormſer 
Biſchoſ Heinrich v. Rodenſtein 1653 ⁰, Budenheim, Bürſtadt 

bei Worms, Dexheim (Hofgut daſelbſt ſeit 1699), Gaubickel— 
heim (das ſog, alte Präſenzgut und das freiadelige ſog. Parten— 
heimſche Präſenzgut, letzteres mit 22 Maltern Korn Pachi— 

ertrag *), Kaſtel, Koſtheim, Darmſtadt, Trechtingshauſen, 

Dietersheim (Hofgut daſelbſt: lodatio über 21 Malter Korn 

Binger Maß, das kleine Gut genannt, 1560, 1589, 1592, 1656, 

1675), Dromersheim, Dornheim, Dalheim, Drais, Eſſenheim 

(Hofgut daſelbſt, Weistum von 1542), Eichloch, Elzheim (Hof— 
gut daſelbſt, renovatio 1682), Eltvill, Eddersheim, Kloſter 

Eberbach, Ebersheim, Erbenheim, Engelſtatt, Erenfels, Flörs— 
heim, Finthen (das große und das kleine Hofgut daſelbſt, 

117 Ebd. Mainzer Bücher verſchiedenen Inhalts Nr. 61. 

11s Die Präſenz kauft als plus offerens das Büttnerſche Haus und 

Weingut in Algesheim mit 9 Morgen Weinbergen und zwei kleinen Baum— 

ſtücken um 3000 fl. St. A. W.: Protokolle der Domſtiftspräſenz Bd. VI 

Bi. 389, Prot. vom 29. Mai 1733. Laut Prot. vom 8. Jan. 1734 brachte 

das Gut im erſten Jahr 5 Stück Wein, die Ohm zu 8 fl. 3 Albos berechnet. 

Im Jahr 1767 wurde die Ohm zu 12 fl. angeſchlagen. Ebd. Bd. VIII 

Bi. 181. Der Gotthardaltar der Domkirche hatte in Algesheim 4 Morgen 

Weinberge, die die kurf. Amtskellerei baute. Sie mußte dem Vikar des 

Altars jährlich 10 Ohm, ſpäter 2 Fuder Wein liefern. Ebd. Nr. 61. 

110 Ein Güterverzeichnis des Domſtifts in Marienborn von 1560 

ſ. Heſſiſches Staatsarchiv Darmſtadt unter Rheinheſſen 744 und 74b, 

dazu vgl. St. A. W.: Protokolle der Präſenztammer Bd. VWBl. 208, Prot. 

vom 8. Okt. 1685; der ſog. Töngeshof der Präſenz in Born war zu 

23 Malter Korn pro Jahr verpachtet. 

120 Aber das Präſenzhofgut in B. ſ. Präſenzkammerprot. Bd. VI 

(1716—H748) Bl. 118: Prot. vom 20. Dez. 1720. 

121 St. A. W.: Aſchaffenburger Archivreſte Faszikel 95 Abt. 44, und 

Veit, Mainzer Domherren unter Partenheim.
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renovatio von 1460, 1548, 1654 und 1681), Frauenſtein, 

Gaulsheim, Genſingen, Gonſenheim, Ginsheim Üdas ſog. 
Reiffenberger Gut), Geiſenheim, Harxheim (das große und das 

kleine Hofgut daſelbſt, renovatio von 1655), Hahnheim, 

Heuſenſtamm, Heidesheim, Oberhilbersheim, Hattenheim, 
Hechtsheim (das große und das kleine Hofgut, renovatio von 

1688), Ober- und Niederheimbach, Johannesberg, Igſtatt, 

Kaub, Niederingelheim (Hofgut daſelbſt verpachtet 1384 für 
34 fl.), Lörzweiler (Hofgut daſelbſt), Nackenheim (Hofgut 
daſelbſt), Mombach, Köngernheim, Lorſch (renovatio bonorum 

1583, censuum 1661), Laubenheim, Liederbach, Mosbach, 

Ockenheim, Oppenheim, Oberolm, Groß-Rohrheim, Rüſſels— 
heim, Sulzheim, Sauerſchwabenheim ', Pfaffenſchwabenheim, 
Schweinheim, Schimbsheim, Selzen, Niederolm (großes und 
kleines Hofgut, renovatio 1661 und 1680), Adenheim, Anden— 

heim, Worms, Weſthofen, Kleinwinternheim (großes und 
kleines Hofgut, renovatio von 1654 und 1698), Wiesbaden, 

Weiſenau, Wackernheim und Wörſtadt. 

Dieſe Güter waren vor der Säkulariſation noch da. Die 

in Rheinheſſen gelegenen Erbbeſtandsgüter kehren in den heſſi— 

ſchen Renovationen der aus geiſtlichen Gütern herkommenden 
Staatsrenten aus den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
als alte Bekannte in unſeren Geſichtskreis zurück. In die 
rechtsrheiniſchen hatten ſich die entſchädigungsbedürftigen welt— 
lichen Herren ſchon früher geteilt. 

Von der Ausdehnung und der Streulage des kirchlichen 
Grundbeſitzes erfahren wir aus jeder Kloſter- oder Stifts— 

geſchichte, die neu veröffentlicht wird, neue Einzelheiten. Ein 

Reiſender, der beiſpielsweiſe eine Empfehlung des Abtes von 

St. Manx in Trier vorzeigen konnte, fand in Bingen, Ockenheim, 

Schwabenheim, Eſſenheim, Mainz, Wöllſtein, Fürfeld, Alſenz, 
Albig, Ebersheim uſw. Unterkunft in den Maximiner Höfen 12. 

122 Die Herren Gebrüder von Greiffenklau zu Vollrads leihen von 

der Präſenz 22 000 fl. zu 4% mit Sicherungseintrag auf alle Gefälle ihrer 

Kellerei zu Sauerſchwabenheim. Präſenzkammerprotok. Bd. VII Bl. 123: 

Prot. vom 14. Jan. 1755. 

123 J. Jakob, Chronik des Marktfleckens Fürfeld im Kreiſe Alzey. 

Gau⸗-Algesheim 1909. S. 23.
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Das liegende Stifts- oder Kloſtergut pflegte entweder in 

Erbbeſtand (Erbpacht) oder in Temporalbeſtand (Zeitpacht) ver— 
liehen zu werden. Nur bei den Temporalbeſtandsgütern fand, 
worauf ſchon der Name hinweiſt, eine Verpachtung auf Zeit, 

durchgängig neun Jahre, manchmal auch ſechs, acht und zwölf 
Jahre ſtatt. Die Erbbeſtände gingen von Vater auf Sohn und 
ſo fort über. Um einen Erbbeſtand zu erlangen, mußte ein 

Erbbeſtandsgeld gezahlt und für die Dauer des Verhältniſſes 
jährlich ein Kanon entrichtet werden. Was die Pachtweiſe an— 
geht, dürfte im allgemeinen zutreffen, was von der Pachtweiſe 

der Klöſter in der Wetterau geſagt wird: „Von dreißig Morgen 

entrichtete man in der Regel nicht mehr als den Wert der 
doppelten Saatfrucht nach der Beſtellung der Dreifelderwirt— 
ſchaft. Man hatte darnach für die Arbeit alles, was man über 
das dritte Korn erntete und die freie Benutzung der Brache.“ *“ 

Von einem klerikalen Syſtem der äußerſten Ausnützung des 
Beſitzes kann unter dieſen Amſtänden keine Rede ſein. Dieſe 

Feſtſtellung iſt aber noch von anderer Seite von hohem In— 
tereſſe inſofern, als der Staat durch die Säkulariſation als an— 

geblicher Rechtsnachfolger der kirchlichen Gutsbeſitzer mit den 
oan ihn fallenden Renten die Möglichkeit bekam, dieſe Renten 
zeitgemäß zu erhöhen, das heißt wertbeſtändig zu machen. 

Viertes Kapitel. 

Die Perſpektiven einer allgemeinen deutſchen 
Gäkulariſation im Verlaufe des 18. Jahrhunderts. 

Seit dem Siege des territorialen Abſolutismus in den 

Wehen der Glaubensſpaltung ſtanden die geiſtlichen Staaten 
immer im Brennpunkt feindlicher Gelüſte. So ganz einfach 

war aber ihre Beſeitigung nicht. Der weſtfäliſche Friede, um 

deſſen Zuſtandekommen gerade die Mainzer Diplomatie eifrig 
bemüht geweſen, hatte einen Rechtszuſtand geſchaffen, der die 
deutſche Kirche für die Zukunft vor weiteren Beraubungen 

124 W. Butte, Blicke in die Heſſen-darmſtädtiſchen Lande in Heſſi⸗ 

ſche Volksbücher, herausgeg. von W. Diehl, Friedberg 1913, S. 26.
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rechtlich wenigſtens zu ſchützen verſprach, wenn auch auf der 
anderen Seite dieſe Kodiſizierung des Anrechts das böſe Bei— 

ſpiel in Dauerzuſtand ſetzte ». Wenn es auf den Willen des 
Corpus Evangelicorum ankäme, berichtet die Mainzer Diö— 

zeſanrelation von 1708, würde die katholiſche Kirche in Deutſch— 

land völlig zu Grunde gerichtet. Man traute alſo den Prote— 
ſtanten weitere Attentate auf den Beſitzſtand der katholiſchen 

Kirche in Deutſchland zu. 

Wenn nun gar auch bei katholiſchen weltlichen Reichs— 
ſtänden Säkulariſationswünſche und beſtrebungen in Aufnahme 
gekommen wären, wäre die allgemeine Säkulariſation wohl ſchon 
früher erfolgt. Von ſolchen Beſtrebungen iſt jedoch nichts be— 
kannt, denn der dem Kaiſer Karl VII. zugeſchriebene Gedanke 
einer großen, von katholiſchen Fürſten vorzunehmenden Säku— 

lariſation n*e wurde weder in Frankfurt, noch in Wien, ſondern 

in Berlin erdacht und verfolgt in der Vorausſicht, daß der 

Anfang zum großen Ende führen werde. Der zu treffende 
Schlag verletze ja nur den hohen katholiſchen Klerus, bedeutete 

der Preußenkönig Friedrich II. den Engländern. und auf den 

brauche man keine Rückſicht zu nehmen *. Als Engländer 

waren die Engländer nicht ohne Gewiſſensbedenken über den 

Plan, als Hannoveraner dagegen im Hinblick auf die Bistümer 
Osnabrück und Hildesheim mehr praktiſch als moraliſch ge— 
ſtimmt, weswegen ſie beizutreten erklärten, wenn Sſterreich bei— 

ſtimme ss. Da Maria Thereſia die ihr zugedachte Rolle der 

425 Alber den Münſterer Friedensſchluß urteilt K. A. Menzel 

(Neuere Geſchichte der Deutſchen von der Reformation bis zur Bundes— 

akte, Bd. VIII (Breslau 1844), S. 182: Auch dort war katholiſches Kirchen— 

gut das Tuch, aus dem die Aquivalentien herausgeſchnitten wurden. Aber 

den Anteil der Mainzer Diplomatie an den Verhandlungen ſ. G. Mentz, 

Johann Philipp von Schönborn, 2 Bde. (Jena 1896/89) J 34 ff. 

126 Es liegen darüber umfangreiche diplomatiſche Korreſpondenzen vor, 

beginnend mit dem Februar 1743. Vgl. Hiſtoriſche Sammlung von Staats- 

ſchriften zur Erläuterung der neueſten Welt- und teutſchen Reichsgeſchichte 

unter Kaiſer Karl VII. (Frankfurt 1744 ff.) III 270. Karl regierte von 

1742—1745. 

127 H. Brück, Geſchichte der katholiſchen Kirche im 19. Jahrh., I 2 

(Mainz, Kirchheim 1902), S. 29. 

128 Heinrich Kretſchmayr, Maria Thereſia in Sammlung: Die 

deutſchen Führer, herausgeg. von Erich Brandenburg, Bd. III, S. 66.
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Kirchenräuberin ablehnte, zerſchlugen ſich die Wünſche der 
proteſtantiſchen Säkulariſatoren. Ob wirklich die ſtaatsrechtliche 

Entwicklung Deutſchlands um zwei Generationen, vermutlich 
auch unter minder gewaltſamen Erſcheinungen und ohne Ein— 
wirkung des Auslandes und mit Schonung wenigſtens der 

geiſtlichen Kurfürſtentümer vorweggenommen worden wäre, 

wäre der Gedanke der Säkulariſation damals Wirklichkeit ge— 
worden , iſt ſchwer zu beurteilen. Das ſchamloſe Verhalten 

der deutſchen Fürſten bei der ſpäteren Aufteilung der Kirche 

ſpricht für das Gegenteil. 
An eine gewaltſame Beſeitigung der geiſtlichen Staaten 

war ohne Mitwirkung des Auslandes nicht zu denken. Was 

noch nicht war, konnte aber im Laufe der Zeit werden. Mehr 
denn je zuvor wurden jetzt die geiſtlichen Staaten in den Mittel- 
punkt der Diskuſſion geſtellt. Ihre Freunde und ihre Gegner 

beſchäftigten ſich mit der Frage, warum der Wohlſtand der 
proteſtantiſchen Länder gar ſo viel größer ſei, als der katholi— 
ſchen? Eine gleichlautende Broſchüre, die 1773 mit Erlaubnis 
der Oberen in Salzburg und Freiſing erſchienen war, wurde 

für das Mainzer Gebiet verboten *, als ob die Grenzpfähle 

die Einfuhr dieſer Ware hätten hindern können. Wo die Dis— 

kuſſion nicht öffentlich erfolgte, ging ſie im geheimen vor ſich. 

Daran konnte auch ein Einfuhrverbot nichts ändern. Inſtinktiv 
fühlten die Freunde einer ſachgemäßen politiſchen Aufklärung, 
daß keine, auch nicht die impertinenteſten Außerungen der 

Publiziſtik, imſtande ſeien, nur einen Stein aus dem Gebäude 
des heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation herauszu— 

brechen, wenn nicht ein ſtärkerer Dritter die Schwächeren, in 
dieſem Fall die Geiſtlichkeit, von Haus und Hof vertrieb. Als 

daher der Fuldaer Domherr und Regierungspräſident Freiherr 

von Bibra 1785 die Preisfrage ſtellte, worin die Grundmängel 
der Staatsverfaſſung der geiſtlichen Staaten beſtünden, und wie 
  
120 Ebd. I1. 0. 

130 Archiv des biſchöflichen Ordinariats zu Würzburg (in der Folge 

O. A. W. zitiert): Moguntia Lit. a Nr. 96/503: Akten der geiſtlichen 

Zenſur, hier Beil. Nr. 5: Mitteilung des Hofrats an das Vikariat, daß der 

EB. die nachverzeichneten Schriften in ſeinen Landen verboten habe. 

Darunter befinden ſich alle die Freimaurerei betreffenden Bücher. Ver— 

ordnung vom 3. Juni 1773.
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ſolche zu beſeitigen ſeien, erſchraken die Zeitgenoſſen weniger, 
als manche Forſcher, welche die Preisfrage aus dem Munde 
eines Geiſtlichen beanſtanden r. Die Perſon des Frageſtellers 

und die Frageſtellung ſelbſt laſſen aber keinen Zweifel, daß die 

Frage in der Abſicht geſtellt wurde, aus den zu erwartenden 
Antworten Nutzen für die im Fluß befindliche Reform der 
geiſtlichen Staaten zu ſchöpfen. Gerade in dieſem Augenblick 
war eine Reihe hochgeſinnter deutſcher Kirchenfürſten auf dem 
Wege, für ihre Staaten den Abergang zum modernen Staat zu 

bohnen, indem ſie ſich ſowohl auf dem Gebiete der allgemeinen 

Volksbildung wie in den Bereichen der Rechtspflege und der 
Volkswohlfahrt die geiſtigen Fortſchritte der Zeit zunutze 
machten 82. 

Am dieſe Zeit, die innerhalb der gebildeten Schicht von dem 

Für und Wider die geiſtlichen Staaten erfüllt war, hatte die 

Stadt Mainz einen Pfarrer, der im Gegenſatz zur allzu ängſt— 

lichen erzbiſchöflichen Kurie ganz vom politiſchen Aktivismus er— 

faßt war in der Erkenntnis, daß Fragen und Probleme, welche 
einmal den Weg in die große Sffentlichkeit gefunden haben, zu— 

mal ſolche, welche die katholiſche Kirche und ihre Organiſation 
betrafen, auch katholiſcherſeits eine Antwort erwarteten. Pfarrer 

Ernſt Turin an St. Ignatius, der nachmals unter Erzbiſchof 
Friedrich Karl von Erthal ſo einflußreiche Theologe im geiſt— 

131 Brück 1 S. 35. Die Preisfrage erſchien im zwölften Stück des 

Journal von und für Deutſchland. Otto Meyer, Zur Geſchichte der 

römiſch-deutſchen Frage, Bd. J (Freiburg 1885), S. 138, ſpricht von der 

aus der Geſinnung des wohlmeinenden Aufklärungsbeſtrebens entſtandenen 

Preisfrage. 

132 Friedrich Leitſchuh, Franz Ludwig von Erthal, Fürſtbiſchof 

von Würzburg und Bamberg (Bamberg 1894). G. Zöpfl, Fränkiſche 

Handelspolitik im Zeitalter der Aufklärung in Heft III der von G. Schanz 

herausgeg. bayer. Wirtſchafts- und Verwaltungsſtudien (Erlangen 1894). 

Seb. Merkle, Franz Ludwig v. E. in Archiv f. Kulturgeſchichte XI 

Heft 2. Max Braubach, Max Franz von 6ſterreich, letzter Kurfürſt 

von Köln und Fürſtbiſchof von Münſter (Münſter, Aſchendorff 1925). 

Joh. Rößler, Die kirchliche Aufklärung unter dem Speierer Fürſtbiſchof 

Auguſt von Limburg-Stirum (1770—1797) in Bd. 34/35 der Mitteilungen 

des Hiſtor. Vereins der Pfalz (Speier 1914). J. Wille, Auguſt Graf 

v. L.⸗St. (1918). W. Herſe, Kurmainz am Vorabend der franzöſiſchen 

Revolution (Berlin, Diſſertation 1907). 
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lichen Rat, war der Schrecken der weltlichen und geiſtlichen 
Landesſtellen unter Erzbiſchof Emmerich Joſeph. Wie bereits 
mitgeteilt, hatte Emmerich Joſeph den Vertrieb der Salzburger 
Broſchüre von 1773 im Kurſtaat verboten. Geleſen wurde ſie 

deswegen denn doch. Turin griff das Thema auf und hielt am 
8. Mai 1774 in der Peterskirche eine Gaſtpredigt über die 
Frage: Iſt die katholiſche Religion dem Staat ſchädlich? Die 

Predigt erregte ungeheures Aufſehen. Verſchiedenen Zu— 
hörern erſchien ſie geradezu anſtößig. Sie hörten nämlich 

gewiſſe gegen den geiſtlichen und weltlichen Staat gerichtete 

Stellen heraus. Der kühne Prediger wurde infolgedeſſen des 
Predigtamtes vorläufig enthoben und ein Verfahren von geiſt— 

licher und weltlicher Seite gegen ihn eingeleitet. Turin erklärte, 
daß er die angeblich anſtößige Predigt ausdrücklich zur Verteidi— 
gung und Rechtfertigung der geiſtlichen Regierung wider die 
Läſterungen und Schmähungen derer gehalten, welche behaup— 
ten, daß die Landeswohlfahrt mit einer geiſtlichen Regierung 
nicht beſtehen könne . Die Vernehmung der Zeugen war ein 

veller Erfolg für ihn. Alle wollten nichts Anſtößiges gehört 

haben. Der Vikar des Petersſtifts, Beck, gab zu Protokoll, er 
habe nur gehört, „daß die proteſtantiſche Religion den Staat 

nicht glücklicher mache, als die katholiſche; es ſei doch fraglich, 
ob man proteſtantiſche Länder wegen ihres Wohlſtandes beneiden 
ſolle und ob es ſo preiswert ſei, daß dieſelben dermalen durch 
den Korporalſtock in Bewegung geſetzt würden ſtatt, wie früher, 
durch den Biſchofsſtab; nicht minder ſeien ihre Kinder nicht 
mehr frei, ſich einen Stand zu wählen, ſondern ſie müßten den 

Willen ihres Herrn tun und Soldaten werden; die proteſtanti— 

ſchen Antertanen hätten keinen Nutzen davon, daß die geiſtlichen 
Güter in den Händen ihrer Herren ſeien, die ſie gewaltſam von 
der katholiſchen Kirche an ſich gebracht hätten“. 
  

133 Aus dem Vernehmungsprotokoll ergibt ſich, daß Ernſt Turin 1738 

in Erfurt geboren war. Seine Seminarſtudien machte er in Mainz. 1½ 

Jahr war er Kaplan im Stift zu Nörthen. Die Prieſterweihe hatte er 

1763 erhalten. Er erklärte, daß er jetzt ein Jahr und zehn Monate Pfarrer 

an St. Ignatius ſei. St. A. Wien: Mainzer Archiv: Geiſtliche und Kirchen— 

ſachen Fasz. 37: Acta betr. die von Pfarrer Ernſt Turin in der Kirche zu 

St. Peter dahier gehaltene anſtößige Predigt und die darüber angeſtellte 

Anterſuchung, 1774.
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Dem mutigen Prediger wurden auswärtige Predigten 

überhaupt unterſagt und ihm die weitere Auflage gemacht, ſeine 
Sonn⸗- und Feſttagspredigten jeweils in der Arſchrift dem geiſt— 

lichen Zenſor vorzulegen, weil er mit ſeinen Predigten Anruhe 

ins Volk trage!“. 
Dieſer Pfarrer Turin, der inzwiſchen ſelbſt erzbiſchöflicher 

Zenſor geworden war, hatte die Genugtuung, daß die ſeit Jahren 
von den Feindes der geiſtlichen Fürſtentümer abgehetzte Frage, 
welche Staaten beſſer regiert ſeien, von einem Mitglied der 
deutſchen Kirche ſelbſt zur allgemeinen öffentlichen Diskuſſion 
geſtellt wurde . Aber die Antworten, die erfolgten, urteilt Turin: 

man ſehe das viele ungeſalzene und hie und da impertinente 
Zeug, das da geſchrieben wird, weder als ſtaatsgefährlich noch 

als ſtrafwürdig an. Die Kabinette und Juſtizſtellen ignorieren 
ſolche Druckſchriſten, worin Staatsſachen vorkommen, den Re— 
geln der Klugheit gemäß mit Fleiß oder ſtrafen ſie mit Ver— 
achtung, wodurch der Quark, wie billig, in Vergeſſenheit gerate. 

Feſte Maßregeln ſeien zu ergreifen, wenn dergleichen politiſche 
Kannegießereien in infame Pasquillen gegen Fürſten und RNe— 
gierungen ausarten 6. 

134 Ebd. 1. c. Akt. Nr. 4 vom Jahre 1782. Turin ſcheint demnach 

weitere Predigten über die Zeitfragen gehalten zu haben. Die Strafe 

wurde bald aufgehoben. 

135 Anter den Antworten ſind die Schrift des Juriſten und Politikers 

Friedrich Karl v. Moſer, Uber die Regierung der geiſtlichen Staaten in 

Deutſchland (1786), ferner Freimütige Gedanken ron einem rheiniſchen 

Katholiken in Schlözers Staatsanzeigen IX 385 ff. und Schnauberts Gegen— 

ſchrift gegen Moſers Vorſchläge bemerkenswert. Faſt allen Beantwor— 

tungen der Preisfrage gemein war die Forderung der Säkulariſation, 

namentlich der Klöſter. Den Preis erhielt v. Sartori mit ſeiner Schrift: 

Statiſtiſche Abhandlung über die geiſtlichen Staaten und die Mittel, ihre 

Verfaſſung zu verbeſſern (1787). 

136 St. A. W. 1. c. Gutachten Turins vom 17. Dez. 1788. Turin 

bekämpft darin beſonders die Publiziſten Weckerlin, Schlözer und den 

Herausgeber der Neuwieder Zeitung, den Herrn von Tonder, der ſich in 

Wiesbaden gerühmt hatte, daß ſein Blatt im Mainziſchen am meiſten ge— 

leſen werde. K. K. Hauptmann von Tonder hatte ſich etwa 1782 in Neu⸗ 

wied etabliert. Er ſchrieb die am Rhein und im ſüdlichen Deutſchland ſehr 

bekannte Zeitung: „Geſpräche im Reiche der Toten.“ Durch den Krieg 

wurde er aus Neuwied vertrieben und ſo zog er nach Frankfurt, wo er ſie 

fortſetzte. Sie wurde von da nur uneigentlich noch die Neuwieder Zeitung
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Der Zenſor will mit dieſem Arteil ſagen, daß die geiſtlichen 
Staaten weder von der papiernen Hochflut, welche gegen ſie 

anſtürmte, noch von innen heraus umgelegt werden würden. 

Nur von Außen und gewaltſam konnte den deutſchen Kirchen— 

ſtaaten der Garaus gemacht werden. 

Da kam in Frankreich die Revolution, ein großes politi— 
ſches Ereignis, deſſen Spieler kein einzelner, ſondern ein ganzes 

Volk war. Natürlich rüttelte es auch in Deutſchland die Geiſter 
mächtig auf und entflammte ſie zunächſt in jauchzender Zu— 

ſtimmung: man denke an Klopſtock und Wieland, an Fichte und 
Wilhelm von Humboldt, an Georg Forſter in dem freilich ganz 
beſonders tollen Mainz oder an Joſeph Görres und ſein rotes 

Blatt in Koblenz, aber bei den meiſten folgte unter dem Eindruck 

der Pariſer Schreckenstage ebenſo raſch Abkühlung und Ernüch— 
terung. So radikal und blutig hatten ſich dieſe weltbürgerlichen 
Optimiſten eine Revolution doch nicht vorgeſtellt. Man wurde 
ſich ihrer Gefahr ſür Europa noch nicht bewußt, als Frankreich 

den Kampf mit dem alten Europa aufnahm. Wirklich ſchien 
der Optimismus berechtigt, wenn man den Verlauf der Kaiſer— 
wahl und ⸗krönung in den erſten Junitagen 1792 betrachtete. 

Faſt nie war man ſo einſtimmig als bei dieſer letzten Kaiſer— 
wahl, die den jungen böhmiſchen König Franz II., Kaiſer Leo— 

polds älteſten Sohn, auf den deutſchen Kaiſerſtuhl führte. 
So groß war die Freude des Reichserzkanzlers über die 

zu Tage tretende Solidarität der Fürſten, daß er zu Ehren des 

Mitte Juli in Mainz tagenden Fürſtenkongreſſes eine Pracht 
entfaltete, die alles in dieſer Hinſicht Dageweſene übertraf. 

Treitſchke ſpricht nicht mit Anrecht von dieſen Mainzer Feſtlich— 
leiten als vom Henkersmahl des heiligen Reichs . 

genannt. Einer Nachricht von 1795 zufolge wurde die Neuwieder Zeitung 

auch in Aachen ſtark geleſen. A. Klebe, Reiſe auf dem Rhein, 2. Aufl. 

(Frankfurt a. M. 1806), S. 455, und H. v. Heß, Fortgeſetzte Durchflüge 
durch Deutſchland (Hamburg 1798). Neuwied war damals ein Mittelpunkt 

des rheiniſchen Journalismus. 

137 Werner, Der Dom zu Mainz III 307 ff. Zu dem Fürſten⸗ 

kongreß waren eingetroffen die Erzherzöge Karl und Joſeph, der Kronprinz 

von Preußen, der Herzog von Braunſchweig, der Prinz Auguſt von Eng— 

land, der Landgraf von Heſſen-⸗Darmſtadt mit Familie, der Markgraf von 

Baden, der Herzog von Zweibrücken, der Herzog von Württemberg, die
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Angeſichts dieſer deutſchen Fürſtenverbrüderung gegen 
Frankreich ſollte man nicht annehmen dürfen, daß um dieſe Zeil 

Gerüchte nach Rom gelangten, man wolle einige geiſtliche 

Fürſtentümer ſäkulariſieren. Amgehend antwortete der Kölner 

Nuntius Pacca, daß ihm von neuen Säkulariſationsplänen 

nichts bekannt ſei, ja daß ein Sieg der Verbündeten die Er— 
haltung der geiſtlichen Staaten erhoffen laſſe, indem ſowohl der 

Kaiſer als auch die geiſtlichen Fürſten ein Intereſſe daran hätten; 
ein Sieg der franzöſiſchen Republik dagegen könne nur zu leicht 

zu einer Nachahmung des unglücklichen Beiſpiels des weſt— 
fäliſchen Friedens führen s. 

Ehe ſich die Deutſchen deſſen verſahen, ſtießen die Fran— 
zoſen an den Rhein vor. Am 30. September wurde Speier, 
am 4. Oktober Worms beſetzt. Am 22. Oktober fiel Mainz, 

das noch vor kurzem Zeuge der glanzvollen Fürſtentagung 
geweſen, in die Hand Cuſtines. Glücklicherweiſe war die Be— 
ſetzung eine nur kurze, denn ſchon am 22. Juli 1793 wurde die 

Stadt von den Verbündeten entſetzt. Da verließ der Preußen— 
könig unerwartet das Heer am Rhein. Er machte die weitere 
Mitarbeit auf den Kriegsſchauplätzen von der Regelung der 
Koſtenfrage abhängig. 

Hatte der Heilige Stuhl nicht doch am Ende recht gehört, 
als er den Nuntius befragte, man wolle einige geiſtliche 

Fürſtentümer ſäkulariſieren? Dann war allerdings Pacca 

ſchlecht im Bilde. Schon ſeit Mai wußte das ruſſiſche Kabi— 

nett, daß der Preußenkönig zur Bezahlung ſeiner Kriegskoſten 
mit der Säkulariſation einiger Bistümer rechne. Uber Peters— 

burg hatte er deswegen Fühlung mit Wien genommen. Der 
Kaiſer wies jedoch das Anſinnen entſchieden zurück ⸗o. 

Am ſo mehr war Preußen bedacht, den Anſchluß nicht nach 
der Seite zu verfehlen, die die beſten Eroberungen auf Koſten 
der Kirche zu verſprechen ſchien. Dieſe Seite war Frankreich. 

  

Fürſten von Naſſau-Aſingen, von Saarbrücken, der kaiſerliche General von 

Naſſau, die Kurfürſten von Köln und Trier, der päpſtliche Nuntius Maury, 

die Geſandten von Rußland, Dänemark, Schweden und eine große Anzahl 

hochadeliger franzöſiſcher Emigranten. 

43s Denkwürdigkeiten II 158. 

130 Brück J 42.
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Der König ließ zwar das Gerücht, er wolle ſich durch Annektion 

geiſtlicher Beſitzungen und einiger Reichsſtädte für die auf— 

gewandten Kriegskoſten bezahlt machen, dementieren und er— 
klärte, er ſei ebenſo willig als bereit, die Verfaſſung des Reichs 

aufrecht zu halten und den einzelnen Ständen, weltlichen und 
geiſtlichen, ihre Rechte zu ſichern und zu garantieren. Das 

Dementi hinderte aber nicht, daß er in dem darauf folgenden 
Separatfrieden von Baſel (5. April 1795) mit Frankreich ſich 
geheim das Verſprechen Frankreichs ſicherte, er werde rechts— 

rheiniſch entſchädigt, wenn die Republik ihre Grenzen bis an den 

Nhein ausdehne. Preußen ſollte einen Teil des Bistums 
Münſter mit Recklinghauſen erhalten. Außerdem behielt ſich 
der König vor, noch dasjenige hinzuzufügen, was am ſchicklichſten 

ſcheinen werde, um die Entſchädigung voll zu machen. Preußens 
Beiſpiel reizte zur Nachahmung. Heſſen-Kaſſel, Württemberg 

und Baden ſchieden ebenfalls aus der Koalition aus gegen die 

Zuſage Frankreichs, ſie würden für ihre linksrheiniſchen Ge— 
bietsverluſte durch rechtsrheiniſche Säkulariſationen ent— 
ſchädigt 1. 

Der Säkulariſationsgedanke war alſo auf dem vollen 
Marſch. Nur engſter Zuſammenſchluß der katholiſchen Reichs— 
ſtände auf dem Felde der Ehre und bei dem vorzubereitenden 

Friedensſchluß konnte das drohende Anheil von der deutſchen 
Kirche abwenden. Der Kaiſer mahnte die katholiſchen Reichs- 
ſtände, beſonders die geiſtlichen, ſich der Gefahr, welche in 

ſolchen Plänen der von Preußen abhängigen proteſtantiſchen 
Reichsteile lägen, bewußt zu werden »n er ſelbſt habe die reichs— 

verderblichen Pläne, welche Preußen und Frankreich vorhätten, 
immer verworfen und denke nicht daran, auf Koſten patriotiſcher 
Reichsſtände Entſchädigungen anzunehmen *ri. So ſprach der 

Kaiſer vor Tiſch. Nach Tiſch verfiel auch er in ſeiner Bedräng⸗ 
nis, denn ſein Appell an die katholiſchen Stände hatte ein zu 

ſchwaches Echo gefunden, auf den Ausweg der künftigen Ent⸗ 
ſchädigung, wenn das linke Rheinufer an das ſiegreiche Frank— 

140 Brück 1 43 f. 

141 Meyer 1 141, Reſkript vom 7. Febr. 1797 an den öſterreichiſchen 
Direktorialgeſandten. 

142 Meyer 1 143.
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reich falle. In dieſem Sinne wurden die Friedenspräliminarien 

von Leoben (18. April 1797) zwiſchen Frankreich und dem 

Kaiſer feſtgelegt. Der definitive Abſchluß des Friedens erfolgte 

auf dem Schloß Campo Formio bei Adine in Friaul am 17. No— 

vember. In Anſehung des Reichs wurde beſtimmt, daß ſpäte— 
ſtens binnen einem Monat zu Raſtatt ein allgemeiner Reichs— 
ſriedenskongreß beginnen ſolle. 

Das Diplomatenſpiel des Raſtatter Kongreſſes währte von 
Dezember 1797 bis Ende April 1799. Den Länder verſchenken— 

den Ausländern ſtand eine Deputation gegenüber, in der die 
länderhungrige Seite des deutſchen Fürſtenkollegiums ſtark 

vertreten war *8. Im Hintergrund der aufregenden Verhand— 

lungen drohte das Fragezeichen: geht es nur um eine Entſchädi— 
gung oder geht es um die Säkulariſation der deutſchen Geſamt— 

kirche? Dank der Politik des Kurmainzer Staatsminiſters Albini, 
der immer wieder auſ die Erhaltung der drei geiſtlichen Kur— 

ſtoaten zurückkam, war eine allgemeine Säkulariſation fürs erſte 
ausgeſchloſſen. Auch Napoleon dachte in dieſem Anfangs— 
ſtodium des Entſchädigungsgeſchäftes nur an eine teilweiſe 
Säkulariſation. Seine Frage an Albini, wo denn der Kurfürſt 

von Mainz ſeine Reſidenz aufſchlagen werde, da Mainz für 
ihn verloren ſei n, geſchah nicht ohne Abſicht. Wollte man in 

der Tat nur entſchädigen, ſo reichte eine teilweiſe Säkulariſation 

dazu vollkommen aus, denn auf dem linken Rheinufer gingen 

an nichtgeiſtlichen Territorien nicht mehr als 43 Quadratmeilen 

143 In der Kongreßdeputation ſaßen Kurmainz Kurſachſen, Sſterreich, 

Bayern, Würzburg, Bremen, Heſſen-Darmſtadt, Baden, Augsburg und 

Frankfurt. Werner III 462 ff. Aber die Verhandlungen vgl. 

v. Haller, Geheime Geſchichte der Raſtatter Friedensverhandlungen, 

1799. Dort auch die Broſchürenliteratur über die Rheingrenzenfrage 

S 457, und die über die Sätulariſation S. 454, beide jedoch nicht über 

1798 hinausreichend, und Münch v. Bellinghauſen, Protokolle der 

Reichsfriedensdeputation zu Raſtatt, Raſtatt 1798 ff. in 6 Bänden. Le 

congrès de R. (11 juin 1798—28 avril 1790). Correspondance et docu- 

ments. Publiés p. Montarlot et Pinfand. 3 tomes. Paris 1912—13. 

144 Hubert Baſtgen, Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in 

Deutſchland in Veröffentlichungen der Görres-Geſellſchaft, Sektion für 

Rechts- und Sozialwiſſenſchaft, Bd. 30 (Paderborn 1917), S. 8 ff. Die 

Stadt Mainz war bei Beginn des Raſtatter Kongreſſe: an die Franzoſen 

übergeben worden.
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mit 1 194 900 Einwohnern verloren, und wenn man zur aus— 
gleichsweiſen Entſchädigung vom rechtsrheiniſchen Kirchengut 
ebenſoviel wegnahm, ſo blieben dieſem doch immer noch 668 

Quadratmeilen. Nicht allein Kurmainz, Kurtrier und Kurköln 
hätten alſo entſchädigt werden können, ſondern auch eine ganze 
Anzahl anderer geiſtlicher Fürſten, die hätten bleiben können““. 

Anter Berückſichtigung dieſer und der weiteren Tatſache, daß 

der Kongreß das Prinzip der Entſchädigung durch Säkulari— 
ſationen angenommen hatte, erſcheint das Säkulariſationsprojekt, 
das Albini für Kurmainz hatte ausarbeiten laſſen, worin die 
Verweltlichung der rechts des Rheins gelegenen Klöſter Arns⸗ 
burg, Bronnbach, Schöntal und AIlbenſtadt vorgeſehen war, 
durchaus verſtändlich““, denn ehe ein benachbarter Proteſtant 

dieſe Abteien erhielt, ſicherte er ſie lieber ſeinem Herrn, der 

links des Rheins nichts mehr zu hoffen hatte. Die Bemühungen 

Albinis um ein Territorium für ſeinen Kurfürſten zielten auf 
Erhaltung derjenigen kurmainzer Amter rechts des Rheins, die 
Heſſen⸗Kaſſel und ebenſo Heſſen-Darmſtadt für ſich erſtrebten “. 

Der Ausgang des Raſtatter Kongreſſes iſt bekannt. Er 
löſte ſich reſultatlos am 20. April 1799 auf. Sein Ende war 
für die einen eine Befreiung von ſchwerem Druck, den anderen 
eine bittere Enttäuſchung. Wer würde in dem neuen Waffen⸗ 

gang, der eröffnet wurde, ſiegen: Das Recht oder die ausländi⸗ 

ſchen und heimiſchen Freunde einer allgemeinen Säkulariſation? 

Fünftes Kapitel. 

Mainzer Silhouetten aus den Tagen des Raſtatter 
Kongreſſes. 

(Dezember 1797 bis April 1799.) 

Die Augen Europas waren auf Raſtatt gerichtet. Frank⸗ 

reich richtete ſich inzwiſchen auf dem linken Rheinufer häuslich 
  

145 Meyer 1 143. 

146 K. V. Hertling, Säkulariſationsprojekte aus dem Jahre 1798 

in Hiſtoriſches Jahrbuch der Görres-Geſ. XIII (München 1892), S. 503 

bis 513. 

147 Beaulieu-Marconnay, Freiherr Karl v. Dalberg und 

ſeine Zeit. 2 Bde. (Weimar 1879) I 262. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 5
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ein. Das hielt aber ſpeziell die Mainzer nicht ab, gegen alle 

Hoffnung auf die Befreiung vom fremden Joch und die Rück— 
kehr des Erzbiſchofs nach Mainz zu hoffen. Namentlich die 
Geiſtlichkeit verfolgte den Gang der Verhandlungen in Raſtatt 
mit fieberhafter Spannung, denn ſie litt inmitten einer vom 
Freiheitstaumel befallenen Amgebung unſagbar. Sie erwartete 
zwiſchen Hoffnung und Verzweiflung ſchwankend eine glückliche 

Wendung ihres Schickſals mehr von einem neuen, ſiegreich 
geführten Krieg als von dem tagenden Friedenskongreß, deſſen 
Verlauf die Bewohner des beſetzten linksrheiniſchen Gebietes 

ſeeliſch geradezu zermürbte. Die Franzoſen wußten um dieſe 
Stimmung. „La guerre, la guerre“, heißt es in einem Bericht 

des Präſidenten der Mainzer Munizipalverwaltung vom 16. Aug. 
1798, c'est leur unique ésperance, c'est leur mot de raille- 

ment.“ Die Freude der Geiſtlichkeit über den Sieg Nelſons 

bei Abukir, dem die franzöſiſche Flotte vollſtändig zum 
Opfer fiel, war ſo unverkennbar, daß derſelbe Berichterſtatter 
ſagt: „dans toutes les rues on observait des groupes des 

prẽtres, qui se racontaient cette nouvelle avec une satis- 

faction, avec une joie qui éclatait de toutes leurs mines, 

avec une insolence, qu'ils ne cherchaient plus a déguiser *., 

Alle Verſuche der Franzoſen, die Geiſtlichen in ihr politi— 
ſches Syſtem einzuſchalten, ſchlugen, wenige Freiheitsfanatiker 

ausgenommen, die zu ihnen übergingen, fehl. An der Spitze 
der in Mainz zurückgebliebenen Geiſtlichkeit ſtand eben der 

Mann, dem die heimatlichen, vaterländiſchen, deutſchen Belange 
über alles gingen: Valentin Heimes. Weihbiſchof Heimes ſtand 
dem rocher de bronce gleich in der revolutionären Brandung, 

die ſchon in den Jahren der erſten Beſetzung von Mainz (1792 

bis 1793) die Stadt überflutet hatte. Aus ſeiner Feder floſſen 
die Rundſchreiben, die nach dem Abzug der Franzoſen aus der 
Stadt an die Geiſtlichkeit ergingen, worin das antireligiöſe 

Verhalten der Franzoſen ſcharf gegeißelt und beſonders der Eid 
der franzöſiſchen Konſtitution als ſündhaft verworfen wird. 

Wegen dieſes Auftretens war er den Mainzer Französlingen 
verhaßt, und es zeugt von großem perſönlichem Mut, daß 

147 Franz Uſinger, Das Bistum Mainz unter franzöſiſcher Herr— 

ſchaft (1798—1814). Mainz (Kirchheim) 1912, S. 112.
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Heimes bei Eintritt der zweiten franzöſiſchen Beſetzung nicht 
flüchtete, ſondern auf dem Platz und an der Spitze des Vikariats 

blieb . 
Heimes hat noch keinen Biographen gefunden, obſchon die 

Bedeutung dieſes Prälaten, der faſt zwei Jahrzehnte Sinn und 

Richtung der kirchlichen und kirchenpolitiſchen Arbeit, die in 
Mainz geleiſtet wurde, beſtimmte, eine eingehende Würdi— 

gung rechtfertigen würde. Dieſe Arbeit käme freilich auf eine 

Geſamtwürdigung der kirchlichen Aufklärung in Mainz hinaus, 
deren Seele Heimes war. Wir ſind aber überzeugt, daß die 

ſachliche Forſchung, nachdem ein hundertjähriger Abſtand uns 
von der Perſon des einflußreichen und teilweiſe übelbeleumun— 
deten Prälaten und ſeiner Zeit trennt, das landläufige Arteil 

über Heimes und den Mainzer Kreis weitgehendſt berichtigen 
würde 1. 

Valentin Heimes entſtammte einer wenig begüterten 

Winzerfamilie in Hattenheim im Rheingau. Er wurde 1741 
als dritter Sohn des Chriſtian Heimes geboren. Neun Jahre 

alt kam er in das Haus ſeines prieſterlichen Oheims, des 
Pfarres Jörg in Bieber, der ihn in den Anfangsgründen der 

lateiniſchen Sprache unterrichtete. Dieſe Unterrichtsweiſe war 
die damals geradezu allgemeine. Wenn der Erzbiſchof Friedrich 
Karl im Jahre 1788 eine Mahnung an die Pfarrer der Erz— 
diözeſe hinausgab, ſie möchten doch, wie ihre Vorfahren, ſich des 

Anterrichts talentierter und beſonders armer Knaben annehmen, 
ſo hat der damals allmächtige Weihbiſchof Heimes hierzu den 

14s Außer Uſinger passim vgl. K. Bockenheimer, Die Mainzer 

Geiſtlichkeit während der erſten franzöſiſchen Herrſchaft am Rhein 1792 

bis 1793. Studien aus Kunſt und Geſchichte, Friedrich Schneider zum 

70. Geburtstage. Freiburg (Herder) 1906, S. 251 ff., und H. Schrohe, 

Als die Franzoſen 1792/93 in Mainz waren. Mainz (Mainzer Journal) 

1918. Schrohe ſchildert aktenmäßig den Raub in Mainzer Stiftern und 

Klöſtern. 

140 Eine weſentlich ſachlichere Beurteilung als die Mainzer Hiſtorio— 

graphie und ihre Nachſchreiber ſ. Franz Wetzel, Zur Geſchichte der 

katholiſchen Preſſe in Deutſchland in Hiſt.-polit. Blätter (München 1920), 

Bd. 167, S. 208—216. Werner, Der Dom zu Mainz, Bd. III wurde 

von der ſeitherigen Forſchung zur Geſchichte der kirchlichen Aufklärung in 

Mainz völlig überſehen. 

5*
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Anſtoß gegeben in dankbarer Erinnerung an die glücklichen 

Knabenjahre, die er im Haus des geiſtlichen Oheims verbrachte. 
„Wir bitten und beſchwören euch“, ſo mahnte Friedrich Karl 
die Geiſtlichkeit, „durch die Liebe unſeres Erlöſers, der ſo gern 

und ſo liebreich mit Kindern umging: erweiſet den kleinen 
Armen denjenigen Liebesdienſt, welchen ihr entweder ſelbſt in 
eurer Kindheit empfangen habt oder den ihr euch doch wünſchen 

würdet, empfangen zu haben. ... Häufige Segenswünſche 

werden euch nach eurem Hinſcheiden noch in die Ewigkeit nach— 

folgen. And wenn ihr endlich am Rande des Grabes auf ſo 

manchen jungen Mann hinblicket, dem ihr durch die Anfangs— 

gründe der Tugend und der Wiſſenſchaften ſeine künftige Lauf⸗ 

bahn geöffnet habt, welch ein Troſt wird alsdann eure Seele 

durchſtrömen!“ 5ο as katholiſche Pfarrhaus war ſonach nicht 
nur Grundſchule der Wiſſenſchaft, ſondern auch der Tugend. 

Proteſtantiſche Hiſtoriker können ſich nicht genug tun mit dem 

Lob des Segens, der vom proteſtantiſchen Pfarrhaus unter das 
deutſche Volk gekommen ſei, indem es bedeutende Staats— 
männer, Beamte, Forſcher und Künſtler hervorgebracht habe *. 

Demgegenüber ſcheint das katholiſche Pfarrhaus im Schatten zu 
ſtehen. Von katholiſcher Seite wird aus zu großer Beſcheiden— 
heit verſäumt, die Bedeutung des katholiſchen Pfarrhauſes für 

Kultur, Religion und Geſellſchaft ins Licht zu rücken. Friedrich 

Karl von Mainz und ſein Weihbiſchof Heimes zeigen ein Feld, 

das der katholiſchen Forſchung noch offen ſteht. 
Heimes ſetzte die Humaniora dann in Mainz fort. Im 

Alter von 19 Jahren tritt er in das erzbiſchöfliche Prieſter— 
ſeminar zu Mainz ein, wo er 4% Jahre verweilte. Regens des 

Seminars war Dr. theol. Leonhard Wittmann, gebürtig aus 
Bingen, den ſein Zeitgenoſſe, Pfarrer Sebaſtian Severus in 

Walldürn, in ſeiner Beſchreibung der Stadtmainzer Pfarreien 

nicht nur als zweiten Gründer (oonditor fortunarum] des 

Seminars preiſt, ſondern auch wegen der Rechtſchaffenheit des 

Wandels, der Reife des Wiſſens und ſeiner Frömmigkeit 
  

150 O. A. W.: Mainzer Generalien Bd. II (1786—1790) Nr. 79. 

Verordnung vom 18. Aug. 1788. 

151 P. Drews, Der evangeliſche Geiſtliche in der deutſchen Ver— 

gangenheit (Jena 1905).
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belobt *r. Als Subregens wirkte der aus Erbach im Rheingau 

gebürtige Sebaſtian Franz Horradam in der zweifachen Rich— 
tung des Wiſſens und des Wandels vorbildlich w*. Heimes hatte 

beſondere Vorliebe für das Studium des kanoniſchen und 

zivilen Rechts. Am 4. Oktober 1765 feierte er in der Kirche 

ſeines Heimatortes die erſte heilige Meſſe. Seine erſte An— 
ſtellung fand er in Niedermörlen (Niederolm!). Auf Wunſch 

des Erzbiſchoͤßs Emmerich Joſeph, der zugleich Biſchof von 

Worms war, übernahm der junge Kaplan die Pfarrei Neu— 

haus bei Worms, mit der die Stelle eines Geiſtlichen Rates am 

biſchöflichen Ordinariat in Worms verbunden war. Nach der 

Aufhebung des Jeſuitenordens wurde ihm noch die Leitung 

der wormſiſchen Schulen anvertraut. Dieſe Aufgabe erwies ſich 

als wenig dankbar. Als ihm nun gar noch die Viſitation der 
geiſtlichen Stifter in Worms aufgetragen wurde, wurde die 
Zahl ſeiner ohnehin ſchon zahlreichen Feinde geiſtlichen und 

weltlichen Standes noch größer. Solange Emmerich Joſeph 

lebte, prallten die Intrigen, die gegen Heimes aufkamen, immer 
wieder ab. Da ſtarb der Erzbiſchof (T 11. Juli 1774) und 

Heimes ſchien erledigt. Klugerweiſe verhielt er ſich ſelbſt ganz 

ſtill, ober er mußte doch etwas an ſeiner Perſon haben, das die 

Aufmerkſamkeit der Regierenden erregte. Schriftſtelleriſche 

Leiſtungen aus dieſer Frühzeit ſeines geiſtlichen Wirkens ſind 

nicht bekannt. Seine Perſönlichkeit, die Form des Auftretens 
und wohl auch die Grundſätze, zu denen er ſich bekannte, ſind 
es geweſen, die ihn der Seelſorge entzogen, obwohl er in der 

Folge immer der erſte Seelſorger der Erzdiözeſe geblieben iſt. 

Auf Anregung des kurmainzer Staatsminiſters von Deel kam 
er nach Mainz. Der neue Erzbiſchof Friedrich Karl von 

Erthal (gewählt 18. Juli 1774 ͤ in Mainz und 26. Juli in 
Worms) ernannte ihn zu ſeinem geheimen Referendar in 

Kirchenſachen. Als der Wormſer Weihbiſchof von Scheeben 
1779 ſtarb, wurde Heimes, 35 Jahre alt, ſein Nachfolger. 

Kurz darauf erfolgte ſeine Ernennung zum Staatsrat mit dem 

152 Joannes Seb. Severus, Parochiae Moguntinae intra urbem 

primores. Aschaffenburgi, typis Alexandri Kauffmann, 1768, 

pàg. 240. 

150 Ebd. 1. c. 256. 
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Anfügen, daß er in Mainz Reſidenz halten müſſe. Nach dem 
Tode des Mainzer Weihbiſchofs von Strauß (1783) legte der 

Erzbiſchof auch dieſe Bürde auf die Schulter des Heimes““. 

Hiermit beginnt die beſtimmende und entſcheidende Tätigkeit des 

Heimes auf dem kirchenpolitiſchen und innerkirchlichen Gebiet. 

In ſeiner Eigenſchaft als Geheimreferendar des Erzbiſchofs in 
Kirchenſachen war er nur perſönlicher Berater ſeines Herrn. 

Der Staatsrat Heimes hatte ſchon größeren Einfluß, da er ſeine 

Meinung im geheimen Staatskabinett geltend machen konnte. 

Dagegen war ihm noch die höchſte geiſtliche Zentrale, das 
Generalvikariat, verſchloſſen. Weihbiſchof geworden trat er in 
der doppelten Eigenſchaft des Geiſtlichen Rates und des 
Provikars oder ſtellvertretenden Generalvikars in das Vikariat 

ein, um dieſer Körperſchaft ſein Gepräge aufzudrücken. Er 

konnte dies, denn ſeine Arbeitskraft und Arbeitsfreude ſchienen 

unverwüſtlich zu ſein. Beherrſchend ſtand er über allen 

Fragen und Problemen, welche ſeine Zeit aufwarf. Stöße 

von Gutachten und Referaten gingen aus ſeiner Feder oder 

wenigſtens durch ſeine Hand. Die Begleitnotizen, die er er— 

teilt, ſind markant. Man würde aber vergebens eine Ver— 

fügung ſuchen, die nicht die Anterſchrift ex mandato Emi— 

nentissimi (in der Regel ex mandato): Heimes trüge. 

Auch anderen fiel dieſe Signatur auf. Auf eine Anfrage der 

Mainzer franzöſiſchen Zentralberwaltung vom 22. Auguſt 1798 

an die unterſtellten Munizipalverwaltungen der Kantone, wie 

ſich die Geiſtlichkeit verhalte, antwortete die Zentralmunizipalität 

von Worms, daß das Wormſer Vikariat ſeine Sitzungen noch 

abhalte; es ſtehe nur mit einem gewiſſen Heimes in Mainz in 
Korreſpondenz, qui dés longtemps est le ministre de 

Télecteur et archevẽque pour les affaires ecelésiastiques 

Ce ministre ecclésiastique renvoya ces mémes déliberations 
  

154 A. Amrhein, Valentin Heimes, Weihbiſchof zu Mainz (1741 

bis 1806) in Aſchaffenburger Geſchichtsblätter, Jahrg. 7 Nr. 5 (Aſchaffen⸗ 

durg 1901). A. wiederholt nur die Daten eines Nekrologs auf Heimes. 

der 1812 im Jahrbuch für die Geiſtlichkeit im Großherzogtum Frankfurt 

erſchienen und von Georg Ludwig Kopp verfaßt iſt. Einige neue Daten 

bei A. Diehl, Neues von dem Mainzer Weihbiſchof V. Heimes iv 

Kölniſche Volkszeitung (Literariſche Beil. Nr. 48 vom 28. Nov. 1912).
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au vicariat avec ses observations ou avec une approbation 

tout simple: sa signature est toujours accompagnée de 

cette formule: ex mandato eminentissimi 8. Der Erzbiſchof 
und nicht das Generalvikariat entſcheidet. Verfügungen des 

letzteren ergehen ex mandato eminentissimi. 
Heimes ſoll keinen Stolz gekannt haben. Auch in 

ſeinen hohen Würden und Amtern blieb er den alten 
Freunden Gönner und Freund. Den unvermögenden Eltern, 

deren Stand er ſich nie ſchämte, war er eine treue Stütze, wie 
er überhaupt jedem, der ſeine Hilfe anrief und der Hilfe würdig 

ſchien, gern half. In der Geſellſchaft war er freundlich und 
gefällig. Mit der Gewandtheit ſeines Weſens verband er eine 

feine Weltſitte, die den Ernſt ſeines Charakters milderte. 

Bezeichnenderweiſe lehnte er die ihm angetragene Erhebung in 

den Reichsadelſtand ab . 

Aus den Tagen des Raſtatter Kongreſſes liegen Briefe 
vor, welche Heimes verdeckt und meiſt ohne Namensunterſchrift 

über den Rhein ſandte. Sie zeigen das Bild eines aufrechten 
deutſchen Patrioten und eines Prieſters, dem das unwürdige 

Auf und Ab der Raſtatter Verhandlungen und die lokalen?“ 

Zuſtände in Mainz tief in die Seele ſchnitten. Seine Sorge für 

die Geiſtlichen iſt väterlich und geradezu rührend. Wo er doch 
ſelbſt ſo gar nicht helfen konnte, empfiehlt er ihre gemeinſame 

NRot der göttlichen Vorſehung. 

Der Adreſſat iſt nicht genannt. Die Anrede Euer Wohl— 
geboren läßt jedoch auf einen Laien ſchließen. Er wird unter 

den geheimen Staatsräten zu ſuchen ſein, die mit dem Kurfürſten 

nach Aſchaffenburg übergeſiedelt waren. Heimes gehörte ja 
ſelber dem geheimen Staatskabinett als Mitglied an. 

Auch der Lageort der Korreſpondenz weiſt auf ein Mit— 
glied des geheimen Staatskabinetts hin, denn die Briefe liegen 
in einem Akt der geheimen Hofkanzlei unter dem Kennwort: 

Geiſtliche Gegenſtände, Berichte des Herrn Weihbiſchofs 

Heimes über verſchiedene Gegenſtände von 1798, 1799, 1800 
  

165 Uſinger S. 20. 

156 Amrhein a. a. O. 

157 Hierzu vgl. K. Bockenheimer, Geſchichte der Stadt Mainz 

während der zweiten franzöſiſchen Herrſchaft (1798—1814). Mainz 1890.
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und 18048.. Zwiſchen den Monaten Mai und November 

1798 klafft eine Lücke in der Korreſpondenz, die auf den Ver⸗ 

luſt von Briefen ſchließen läßt. Statt ihrer folgt aus anderen 
Fundorten unten ein Brief des Weihbiſchofs an den Freiherrn 

von Albini nach Raſtatt vom 26. Juli mit beiliegender Bitt⸗ 
ſchrift der Mainzer Auguſtiner «, desgleichen eine Bittſchrift der 

Mainzer Geiſtlichkeit vom 18. September“. Ein Brief vom 

2. Dezember 1798 r und ein hochintereſſantes Schreiben vom 

23. Januar 1799, vermutlich an den in Bamberg weilenden 

Generalvikar Domkapitular Freiherrn Joſeph Kaſimir von 
Redwitz gerichtet, vervollſtändigen die Silhouetten, die Heimes 

von ſeiner Amgebung gibt “*'. Der Leſer wird ſo unmittelbar 

in jene für Deutſchland ſo traurigen Tage eingeführt, daß er 
den Druck, der von Raſtatt ausſtrahlte, mitempfindet. 

Mayntz, den 10. Jenner 1798. 

Hier wird es von Tag zu Tag trüber ““8. Der Himmel 

stehe uns bey. Gestern kamen zwey Chaisen voll Herren 

von allerlei Chalybre bey mir angefahren. Ich ließ diese 
heraufkommen. Der Platzkommandant war dabey 14, Sie 
  

156 St. A. W.: Mainzer geheime Kanzlei Nr. 109: Briefe vom 10., 

22., 25., 31. Januar, vom 2., 13. Februar, 5. April, 16. März, 12. und 

30. November 1798, vom 25. Januar, 16. März, 9., 27. April, 1. Juli, 

3 Auguſt und 23. Dezember 1799. Es liegt ein undatierter Brief des 

geiſtlichen Rats Scheidel an den Erzbiſchof bei, der anſcheinend derſelben 

Zeit angehört. 

159 Ebd. 1. C. Bd. XXIII Nr. 174. 
160 Ebd. J. c. Nr. 175. 

161 Ebd. J. o. Nr. 178: Akten betr. das Stephansſtift, 1798—1801. 

162 Über die Haltung der Mainzer Patrioten in den Jahren 1793 bis 

1798 ovgl. K. Bockenheimer, Die Mainzer Patrioten in den Jahren 

1793—1798 (Mainz 1875), und Darſtellung des Betragens der ſog. Ariſto⸗ 

kraten und Patrioten in Mainz ſeit 1792 in Hinſicht auf die gegenwärtige 

Lage (Mainz 1798), und G. Forſter, Aber das Verhältnis der Mainzer 

gegen die Franken, Mainz 1792. 

163 Der Einzug der Franzosen in die Stadt war am 30. Dez., 17907 

erfolgt. Am 7. Jan. 1708 wurde unter großem Gepränge der Frei— 

heitsbaum auf dem Speisemarkt errichtet. Werner III 476 ff. Die 

Mainzer Zentralverwaltung erließ sofort Verfügungen, die sich gegen 

die Klöster richteten. Usinger S. 13. 

164 General Lefevre, der im Erthaler Hof wohnte.
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begehrten die Vikariatsakten und deposita zu obsignieren. 

Ich erwiederte ihnen, daß ich nichts fremdes, sondern nur 

das meinige im Hausse hätte. Herrschaftliche sachen 

hätten ihren eigenen Platz. Ich ließ es gleich dem Herrn 

vicario generali “s sagen, der alsdann mit ihnen in den 

Erbacher Hoff ging, wo die vicarialia sind. Eine höchste 

Entschliegßung wegen dem Vikariat ist nicht eilend. Doch 

wünsche ich, daß Herrn vicario generali darüber etwas 

gesagt würde. 

Ich empfehle mich und harre 

N. N. 

Mayntz, den 22, Jenner 1708. 

Was zeithero hier geschehen und noch geschieht, er- 

fahren Euer Wohlgeboren durch andere Wege. 

Das alte Haus, das römische Reich, kann noch lange 

stehen, wenn es ohnangetastet und ohnverrückt stehen 

bleibt. Wollen aber die lapides angulares bullae aureae 
davon herausgenommen und anderswohin versetzt werden, 
so fürchte ich, daß es ganz zusammenstürze, Dieses mag 
man wohl jetzt nicht zur Absicht haben Doch könnte 

diese Folge allmählich daraus entstehen. 

Es wird bereits sensus communis, daß Mayntz ver— 

loren gehe. Doch sind wiederum mehrere, die dieses nur 

bis zum englischen Frieden zugeben. Durch den Verlust 

des linken Rheinufers wird nun auch dieses wahr 17, 

Clerus depauperabitur. Inzwischen muß man denken: 

Dominus providebit. 

Herr Generalvikar ließ sich von dem General Hatry 

zu Wiesbaden noch vorm Einzug der Franzosen in Mayntz 

  

165 Domherr Joseph Kasimir Karl Freiherr v. Redwitz. 

166 Die Fortexistenz der geistlichen Kuren, allerdings an anderer 

Stelle, schien erwünscht und wurde stark debattiert. 

167 Bezieht sich auf die Forderung der französischen Gesandten 

in Rastatt, die am 16. Januar zunächst den preußischen Partikular- 

gesandten, Graf Görtz, und am folgenden Tag den Vorsitzenden der 

Reichsdeputation, Freiherrn v. Albini, davon in Kenntnis setzten, 

daß Frankreich den Rhein als Grenze verlange, Prot. 87/88.
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einen Paß geben. Auf diesen erhielt er heute einen von 

der Munizipalität. Morgen geht er von hier ab nach 

Würtzburg 16, 

Ich empfehle mich und harre 
N. N. 

Mayntz, den 25. Jenner 1798. 

Vas es mit uns nun weiter gebe, weiß der liebe Gott! 

Ob vir bald oder überlängst von hier abgehen, etwas mit- 

nehmen dürfen oder alles zurücklassen müssen, müssen 

wir abwarten. 
Heute ging auf einmal eine stille nachricht herum, 

es würden geiseln ausgehoben. Dadurch würde für diese 

das Unglück vermehrt werden. Ich kann es aber nicht 

glauben, weil die Franken das Mayntz besitzen und ohne 

geiseln handeln können; es wäre dann der Fall, daß in 

der großen Politik bald eine Veränderung wegen Mayntz 

vorgehen sollte. 

Herr geistlicher Rat Becker war gestern auf der 

Muninzipalität, uti ipsemet retulit, und begehrte einen Paß 

nach Aschaffenburg. Man gab ihm zur Antwort, es müsse 

erst in der Liste nachgesehen werden, welches aber nicht 
gleich geschehen könne, ob er nicht darauf stünde, indem 

diese keine Pässe bekommen dürfen. Ein hübscher Trost! 

Becker hat bey Eminentissimo, wie er sagte, nach- 

gesucht, daß er von hier abgehen dürfe, Es könnte sein, 

daß er einen Paß erhielt. Es wäre aber nicht gut, wenn 

er abginge. Er ist Professor der Moraltheologie und zur 

Zeit haben die collegia keine Hindernisse. Das Semina- 

rium würde dadurch in seinem Studium ganz sehr ge- 

hemmt werden 18. 

Ich empfehle mich und harre 

N. N. 
  

163 Der Generalvikar reiste später von Würzburg nach Bamberg 

weiter. 

160 Joh. Leonhard B., auch bischöflich wormsischer geistl. Rat. 

Heimes war Präses des Priesterseminars, daher sein Interesse für 

den geordneten Weitergang der Studien daselbst.
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Die hiesige und Wormser Vikariatsprotokolle schicke 

ich brevi manu an die stellen zurück, bis jetzt habe ich 

noch nichts sonderliches daran zu bemerken gefunden. 

Sollte sich etwas remerquables auffwerfen, so werde 

ich es, soviel thunlich aufzuhalten suchen. Starke Pakete 

dermal der post zu übergeben, wird wohl nicht rätlich 

sein. 

Mayntz, den 31. Jenner 1708. 

Ich muß auch vwieder einmal einen laut von mir 

geben, ob uns allen gleich die stimme sehr gefallen ist. 

Die Einquartierungen sind allbereits unerträslich. 
Die armen Vikare fangen schon an, ihre meubles Zzu 

vVerkauffen, und, wenn diese fort, so müssen sie ihre hütten 

verlassen, Wo alsdann die Korporationen selbst die Ein- 

quartierungen der verlassenen Häuser übernehmen sollen 

und keines der hiesigen Stifter hat 20 Gulden in Vorrat. 

Viele weltliche Familien stecken in der nemlichen 

Noth. 

Die vielerley Prätensionen, die jetzt von vielen 

Klubbisten gemacht werden, sind Euer Wohlgeboren 

bekannt. Sie zahlen alles an, um ihre angeblichen Ent- 

schädigungen zu erhalten und dieses soll die hauptursache 

sein, warum sie die meisten Räte nicht entlassen wollen. 

Jeder rechtschaffene Mann wünscht forthin Meyntz 

mit den diesseitigen Appertinentien bey seinem Vaterland 

zu erhalten, aber auch, daß, wenn dieses nicht möglich, 

der endliche Entscheid in Bälde erfolgen möge, um jen- 

seits Ruhe zu suchen und zu finden. 

Bonaparte soll nach den Zeitungen entweder schon 

in Rastatt sein oder nechsten Tagen dahin kommen. Dies 

macht Hoffnung zu einem baldigen Ende. 
Daß Eminentissimus jenseits ihre Kurlande behalte, 

glaubt man hier durchgängig und seit einigen Tagen hoffet 
man wider mehr als vorher, daß auch Meyntz bey Meyntz 

bleiben werde. Gott gebe es. 

Ich empfehle mich 

N. N.
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Mayntz, den 2. Februar 1798, 

Wir sind in einer argen Lage. Jeder Schellenzug 
setzt einen in Angsten. 

Von meinen vielen anno 1703 verlorenen Weinen 

rekuperierte ich nach meiner Rückkehr etwa zwei Stücke. 

Nun kommen jene, an welche ich sie vendirt und gestehen 

zwar ein, daß die Weine mein Eigentum gewesen, die 

Nation aber darüber disponiert habe * Allem Ansehen 

nach muß ich selbe jetzt noch mit Interesse bezahlen. 
Daß man zu Rastatt französischerseits auch replicando 

auf dem linlen Rheinufer bestehe, ist zwar niederschlagend 

für uns, Doch macht das königl. preußische schreiben 

nach Cleve vom 18. Jenner wieder einen guten Eindruck. 

Ich empfehle mich und harre 

N. N. 

Mayntz, den 13. Februar 1708. 

Mein letztes mit einer Quittung ad 215 Gulden 

werden Euer Wohlgeboren mittlerweile erhalten haben. 

Seit drei Tagen amüsierte man sich hier mit einem 
redlichen Frieden, mit einer besseren Tournaise der ge- 

schäfte in Rastatt. Alle diese vagi rumores sind nun 

schon, wie vorzusehen war, wieder verschwunden. Andere 

Nachrichten, die verlässiger sind, und von einem Ge— 

sandten in Rastatt herkommen, lauten ganz anderst. Nach 

diesen ist keine Hoffnung mehr für Mayntz und noch eine 

weitere Zerrüttung auch jenseits zu besorgen. Wenn es 

so beschaffen ist, so müssen wir auch sagen: nicht von 

Rastatt, sondern von oben herab. 

Daß Hoffmann gestern hier angekommen, vwissen Euer 

Wohlgeboren schon. Er soll Receveur general der Fi- 

nanzen von den vier neuen Rheindepartements“ seyn. 
  

170 Daraus geht hervor, daß das Dekret vom 2./4. Nov. 1789, 

wodurch das gesamte Kirchengut für Nationaleigentum erklärt wor- 

den war, auch in den besetzten Gebieten gehandhabt wurde. VIꝗl. 

Usinger S. 9. 

171 Der erste in Mainz wirkende französische Zivilkommissar 

Rudler, ein Elsässer, teilte das linke Rheinufer in vier Depafte- 

ments vom Donnersberg mit Mainz, von der Saar mit Trier, vom
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Er wäre nicht gekommen, sagt man, wenn es mit dem 

linken Rheinuffer nicht gewiß wäre. 
Herr Koadjutor ist also von Würtzburg nach Wien 

gereist 72. 
Ich empfehle mich NN. 

Mayntz, den 5. April “8 1708. 

Die erhaltene Nachricht, daß Herr Kommissar 

Bögner“ seit acht Tagen wegen der Kranlcheit seiner 

Frau Mutter von Aschaffenburg abwesend, macht mich 
besorgen, daß Euer Wohlgeboren mein letztes Gutachten 

wegen dem Anschreiben Serenissimi Coloniensis noch 

nicht empfangen“s, weil ich dasselbe einem Packet ad 

commissariatum beygelegt hatte. Sollte meine Besorgnis 

gegründet sein, und die mittelweitige Kommissariats- 

packeten noch uneröffnet da liegen, so wäre nothwendig, 

daß Euer W. den Kommissariatssekretär Lock kommen 
    

Rhein und von der Mosel mit Koblenz, und von der Roer mit Aachen 

als Hauptstadt ein. In diesen Städten sollten auch die Tribunale 

residieren mit Ausnahme des Roerdepartement, dessen Tribunal 

seinen Sitz in Köln haben sollte. Die Installation der Departements- 

verwaltungen ging am 19. Februar vor sich. Werner III 478 f. 

172 Karl Theodor von Dalberg. Dalberg wollte in Wien son- 

dieren, wie sich der kaiserliche Hof die Neugründung der geistlichen 

Kuren denke. In demselben Sinn arbeiteten der trierische Minister 

Duminique und der kölnische Minister Schall in Wien. Sie lconnten 

alle nichts Bestimmtes erfahren. Braubach, Max Franz S. 3092, 

175 Für die Zeit von Anfang März bis Mitte April sei auf die 

„Neue politische Unterhaltungen am linken Rheinufer“, die in Mainz 

erschienen, verwiesen. Das Heidelberger Antiquariat E. Carlebach 

bot in Nr. 340 seiner Kataloge aus dem Nachlaß des T Max. Huff- 

schmied die Nummern der Zeitung (22, 24, 25, 38, 42 und 45 vom 

4 März bis 19. April an. Inhalt: öffentliche Meinung, Seufzer in 

unserem Donnersberg Departement, Gedichte, Briefe aus Mainz über 

Rastatt und die französische Revolution. 

174 Gottlieb B., Kapitular des Peter- und Alexanderstifts zu 

Aschaffenburg, Propst in Nörthen und erzbischöflicher geistlicher 

Kommissar in A. Kurm. Staatskalender 17903, S. 19 und 51. 

175 Der Kölner Erzbischof Max Franz weilte in Frankfurt im 

Exil. Braubach S. 374. Welche Bewandtnis es mit dem von 

Heimes erwähnten Schreiben des Erzbischofs hatte, ist unbekannt.
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ließen, um diesem hierüber das nöthige wegen Eröffnung 

dieser Packeten zu sagen. 
Hier wird durchgängig wieder vom Kriege gesprochen, 

ohne daß doch jemand sagen kann, wo die gegeneinander 

kriegende Mächte seyn sollen ”e. Wenn dieses zutrifft, 

alsdann ist das Ende nicht abzusehen und von Rastatt 

her, wo den 2. April die Säkularisation sub conditionibus 
nun auch zugegeben:“, nicht zu erwarten. Deus provi— 

debit. 

Herr Hofrat Butzfeld “s hatte mir schon lange Jahre 

meine Quartalsquittungen apud cameram electoralem be- 

sorgt. Ich gebe es ihm diesmal wieder auf; wohin er selbe 

z2u Aschaffenburg addressieret, weiß ich nicht. Sie komt 

Euer W. zu handen. 

Ich empfehle die beliebige Besorgung derselben. 

Man spricht hier von neuen Geißeln. Dieses macht 

mir eine neue bangigkeit. 

Leben Euer W. wohl. U. fehlt. 

Mayntz, den 16, May 1708, 

Seit gestern ist jedermann voller Hoffnung und man 
slaubt nun, eben so wie man stets gewunschen, daß unsere 

alte Verfassung wieder aufleben werde, Freilich finde ich 

noch kein argumentum sufficiens pro certa fide, doch 

liegen solche und soviele judicia in mitten, daß man aller- 

dings darauf etwas gutes hoffen kann “8, 

Ich wünsche propter honorem Eminentissimi und bo- 

num publicum, daß höchstdieselbe ohne Not dem Schu- 

176 S. Anm. 2 zum Briefe vom 16. Mai und Braubach S. 412 

177 Hüffer 1. c. I 491 ff. u. 534 ff. 

178 Konrad Joseph B. gehörte der kurf. Rechnungs-Revisions- 

kommission an und war Kammerrat. K. Staatskalender I. c. S. 147. 

179 Die Hoffnung stützte sich auf eine von Metternich in Rastatt 

herkommende Mitteilung (15. Mai), daß für den Kölner Kurfürsten 

neben dem Bistum Münster und den Uberresten der Kurlande eines 

der beiden Hochstifter Hildesheim oder Paderborn, wahrscheinlich 

das letztere, zur Schadloshaltung bestimmt sei. Zwei Tage darauf 

stellte sich heraus, daß noch nichts über Entschädigungen bestimmt 

sei. Braubach S. 393 f.
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mann die vorhandene nachgiebigkeit nicht angedeihen 

lasse, sondern die Resolution noch anstehen lasse 180. 
Die hiesigen Klubbisten temporisieren wirklich und 

betreiben ihre Prozesse nicht. Virklich habe ich vor 

Schreinermeister Albert Ruhe, dem ich 637 Gulden für 

ein stück meines Weins zahlen soll. 
Ich empfehle mich U. fehlt. 

Mayntz, den 26, Juli 1798. 

Die Niedergeschlagenheit der allhiesigen Geistlichkeit 

ist nun aufs höchste gestiegen, Schon seit drei Wochen 

brachten mehrere Vikariatsmitglieder zur Sprache, das 

Los der Religion und der Geistlichen von seiten des Vika- 
riats auch noch seiner kurf. Gnaden bei dem jetzigen Ent- 

scheidungspunkt untertänigst zu empfehlen. Wenn schon 
hierin alles von selbst geschehen würde, so sei es doch 

des Vikariats ganz gemäß, darüber seine heißen Wünsche 

seiner kurf. Gnaden vorzulegen. 

Die letzte französische Antwort, worin von Religion 

und Geistlichen nicht mit einem Wort Erwähnung ge— 

schieht, hat veranlaßt, daß in gestriger Sitzung obiges 

re proponirt wurde. Ich konnte nicht dagegen sein, daß 

anliegendes Conclusum gefaßt wurde . Euer Wohlgeboren 

ist es nun anheimgegeben, den gutdünklichen Gebrauch 
davon zu machen. 
  

150 Heimes scheint dem Siegler Schumann kein besonderes Ver— 

trauen entgegengebracht zu haben. Noch deutlicher wird dies durch 

einen Brief vom 7. Dez. 1798 an den Erzbischof zum Ausdruck ge- 

bracht. Schumann war dem festeren Heimes vielleicht zu weich 

gegen die Ansprüche der Franzosen. Diese wuſßten um die Stim— 

mung der Geistlichen. Viele Geistliche erwarteten eine Wendung 

ihres Schicksals nur von einem glücklich geführten Kriege. 

181 Das Conclusum des Vikariats fehlt bei den Akten, St. A. W. 

I. c. Nr. 174: Akten betr. den Konvent der Augustiner. Durch Be- 

schluß des Regierungskommissars vom 8. Prairial VI S 27. Mai 

1798) wurden die Artikel 16, 18 und 19 des Gesetzes vom 7 Vende- 

miaire IV für die vier neuen Departements in Kraft gesetzt. Darnach 

waren die Zeremonien aller Arten vom Gottesdienst außerhalb des 

zu ihrer Ausübung bestimmten Gebäudes verboten. Ferner durfte 

niemand öffentlich in den Kleidungen, Zierraten oder Trachten er—
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Der allhiesige Kanonikus ad s. Victorem und Dechant 
zu Köln, Busch 182, kam vor einigen Tagen von serenissimo 

Coloniensi von Frankfurt zurück und hinterbrachte, daß 

Serenissimus mit Eminentissimo eine eigne Absprache 

nehmen werde, ob und was pro religione et clero auf der 

linken Rheinseite erwirkt werden könne. 
Die hiesigen Patres Augustiner haben mir die an- 

liegende Supplik mit der Bitte zugestellt, selbe an seine 

kurf. Gnaden einzubefördern. Belieben Sie selbe dem 

titl. Herrn geheimen Rat von Wallmenich “ͤfgzuliommen 2u 

lassen. 
Wegen des Orts, wohin das Vikariat pro futuro am 

füglichsten verlegt werden könnte, läßt sich noch keine 

Überlegung machen, weil man nicht weiß, was für ein 

Arrangement jenseits getroffen wird. Einige sagen so, 

andere anders. Man muß also noch abwarten, wenn es 

nicht zu lange dauert. 

Ich empfehle mich Heimes 184. 

Anlage zum Briefe vom 26. Juli 1708. 

Supplik der Augustiner. 

Hochwürdigster Erzbischof! 

Gnädigster Kurfürst und Herr! 

In bangster Furcht, das unglückliche Mayntz könne 

durch das widrige Schicksal unter dem eisernen Joch der 

fränldischen Freiheit für die Zukunft bleiben müssen, 

wagen wir es, uns zu den Füßen unseres Landesvaters zu 

scheinen, welche Religionsgebräuchen eigen sind. Vorher war die 

Verkündigung (1. Mai) der Gesetze über den Zivilstand der Bürger 

erfolgt, wodurch den Geistlichen die Führung der Kirchenbücher 

entzogen wurde. Usinger S. 15 u. 18. 

152 Peter von Busch, der heiligen Schrift Doktor, auch Dechant 

zu unserer Il. Frau in Köln und Kapitular in Essen. Kurmainzischer 

Staatskalender 1793 S. 43. 

183 v, W., Anselm Franz, kKkurf. geh. Sekretär, wirkl. Hof-Regie- 

rungs-Revisionsrat. Kurmainzer Staatskalender 1793 S. 100. W. 

War inzwischen zum geh. Staatsrat aufgestiegen. 

184 Adressat ist vermutlich der Hofkanzler Freiherr v. Albini. 

St. A. W. I. c. Nr. 174: Akten betr. den Konvent der Augustiner.
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werken mit der Bitte, uns auch noch fernerhin gnädigen 

Schutz angedeihen zu lassen. 
Wir sind fest entschlossen, unserer Religion, unserer 

Kirche, den erhabenen Vorstehern derselben bis an unser 

Ende getreu zu bleiben, fest entschlossen, uns durch keine 
Art von Versprechung zur fränkischen Regierung ver-— 

führen zu lassen, Wir sind aber überzeugt, daß wir ohne 

Verzug von Kloster und Stadt ausgewiesen werden. Unser 

Los würde auf diese Art das traurigste werden, wenn wir 

alsdann unser Heil in den Klöstern anderer Staaten suchen 

müßten, da man uns wegen den weisesten Verordnungen 

unseres gnädigen Landesvaters, kraft deren alle Landes- 

kinder in höchstdero eigenem Staat wohnen sollten und 

kein dort wohnender Ausländer ohne besondere höchste 

Genehmigung nach Willlür abberufen werden konnte, fast 

allgemein beneidete und einigermaßen haßte 18s, 

Wir sind überzeugt, daß man uns dieses bisher ge-— 

nossene süße Glück auf alle Art vergelten würde. 

In dieser Hinsicht flehen wir höchst dero fortdauernde 

Huld für unseren Konvent an und versprechen, daß wir 

alle uns aufgetragenen Dienste wie bisher nach möglichen 

Kräften verrichten, wenn es uns vergönnt werden sollte, 

auf irgendeine Weise in höchst dero Erzstift untergebracht 

zu werden, 
Eurer kurfürstlichen Gnaden 

untertänigste und gehorsamste 

Prior und Konvent der Augustiner zu Mayntz .86. 

185 Die Vikariatsverordnung vom 25. Okt. 1784 (O.A.W.: Main- 

zer Generalien unter R.] bestimmte, daß alle jungen Religiosen, die 

aus den Kurlanden gebürtig, und dereinst in einem Mainzer Kloster 

zu wohnen willens, ihre philosophisch-theologischen Studien auf der 

Universität zu Mainz machen müssen. Landfremde durften nur mit 

besonderer Erlaubnis des Vikariats in Mainzer Klöstern aufgenommen 

nerden. Im kurf. Amortisationsgesetz vom 6. Juni 1772 wird in 

Pos. 17 unter Bezugnahme auf eine frühere kurf. Verordnung von 

neuem eingeschärft, daß in den im Kurstaat gelegenen Abteien, 

Ordenshäusern und Klöstern nur Landeskinder aufgenommen werden 

dürften. 

186 Prior: Pater Adolf Keimer: Subprior: P. Sebald Rianz. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 6



8⁴ Veit 

Mayntz, den 18, September 1708. 

Bittgesuch der Sekundargeistlichkeit an den Erzbischof, 

Höchst dero Oberamt hat uns gestern eine Resolution 

zukommen lassen, in welcher es sagt: da ihm auf unsere 

Vorstellung bei seiner kurf, Gnaden keine Weisung zu- 

gekommen sei, so bleibe ihm nichts übrig, als unser 

Schicksal zu bedauern, im übrigen müsse es aber, um sich 
nicht selbst den größten Mißhelligkeiten auszusetzen, den 

von der fränkischen Generalität angeordneten strengen 

Mahßregeln ihren Lauf lassen. 

Auf Anordnung des Oberamts ist gestern die mili- 

tärische Exekution wirklich eingetreten. Der Klerus 

secundarius soll nebst 10 Pferden auch 10 Mann täglich 

verköstigen und jeder derselben täglich drei Livres und 

nach Verlauf von drei Tagen das duplum entrichten. 

So soll der Klerus nunmehr auch auf der rechten 
Rheinseite seiner Zernichtung näher gebracht werden. 

Es ist uns unmöglich z. Zeit und selbst die eingelegte 

Exekution kann weiter nichts wirken, als daß die Un- 

möglichkeit täglich höher steigt. 

Der fränkische General, dem wir unsere Not vor— 

gestellt, konnte dieselbe nicht verkennen und erteilte uns 

die Antwort, daß er die Repartition der besseren Einsicht 

des Oberamts überlassen müsse. 
  

187 Betrifft das kurf. Oberamt Höchst und Königstein. Die 

Klage der Mainzer Stiftsgeistlichkeit ist ungerechtfertigt, denn das 

Oberamt war ja selbst den schamlosen Erpressungen, Kontributionen 

und Requisitionen der französischen Generalität auf der rechten 

Rheinseite ausgesetzt. Werner III 488. Das Oberamt konnte 

eben die Kontribution nicht abwenden, sondern nur den Modus der 

Erpressung ändern. Das angebliche Mitgefühl des Franzosen hätte 

die Geistlichkeit nicht darüber täuschen sollen, daß derselbe auf 

der Beitreibung der von ihm verlangten Kontribution bestand. Die 

Beitreibung besorgte das kurf. Oberamt, der Not gehorchend. Die 

Geistlichkeit sollte bald ganz andere Erfahrungen mit deutschen 

RBrüdern rechts des Rheins machen. St. A. W. I. c. Nr. 175, In der 

Stadt Mainz bildete der Klerus der Kollegiatkirchen und die Bene- 

diktiner von St. Jakob den olerus secundarius zum Unterschied vom 

Domkapitel (clerus primarius].
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Es hat also vom Oberamt abgehangen, diese Unmög- 

lichkeit abzuwenden, und es muß um so schmerzlicher 

auffallen, daß wir sehen müssen, daß unser Unglück, 

welches die Franken auf der linken Rheinseite angefangen, 

unsere deutschen Brüder auf der rechten Rheinseite voll- 

enden. Uns bleibt nichts übrig, als den Bettelstab in die 

Hand zu nehmen. 

Mayntz, den 12. November 1798. 

Ich bin wegen der letzten Proklamation in Betreff 

der Höfe 1ss wieder hier, um mich desselben nicht zu kom- 

promittieren, bis ich weiß, wie dieselbe eigentlich zu ver- 

stehen. Inzwischen könne doch, wenn etwas an mich zu 

schicken, dasselbe über Wiesbaden nach Hattenheim fort- 

adressiert werden. Dieser Weg blieb immer noch der 

sicherste, 

Herr geistlicher Rat Kolborn Ws ist vorgestern wieder 

hier angekommen und war gestern bey mir, Euer Wohl- 

geboren belieben dieses Eminentissimo nostro Zzu referieren. 

Unter anderem sagte er mir, es seye die Meynung und 

das Vorhaben zu Rastatt, daß, wenn die franzosen heute 

die hiesigen stiffter aufhebten, morgen gleich auch auf 

die rechtsrheinischen güter derselben beschlag gelegt 

werden sollte. 

Erstlich ist nicht zu erwarten, daß, wenn es auch ins 

friedensinstrument eingerückt wird, die lands- und orts- 

herren, unter welchen solche Güter liegen, diese in eine 

Masse und gemeinschaftliche Administration bringen 

lassen. Ein jeder wird zugreifen und darüber von nie- 

mand anderst disponieren lassen. 

Von seiten Darmstadt ist den beständern schon ein 

winck gegeben worden, mit der lieferung ans St. Viktor- 

    

1ss Der Inhalt der Proklamation ist vorläufig unbekannt. 

189 Karl Joseph Hieronymus K., Doktor der Theologie, Dechant 

des Stephansstifts in Mainz und ebenso in Moxstadt. K. Staats- 

kalender l. c. S. 20 u. 40. 

6*
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stikt, welches sonst keine fruchteinnahme als von daher 

bat, zu zögern wo. 
Sogar hat Herr von Großschlag zu Eppershausen und 

in seinen anderen Ortschaften die gefälle der Geistlichen 

aufnehmen lassen. 
Die Herren werden also die Güter einnehmen und 

keinem geistlichen davon das mindeste wenigstens in 80 
lange geben, bis sie durch Ubereinkunft oder Anruffung der 

Reichsgerichte dazu gezwungen werden und die status 

potentiores werden sich nie dazu zwingen lassen, und bis 
dieses contra minus potentes effektuirt wird, kinnen Jahre 

verlauffen, binnen welchen die geistlichen alsdann von sol- 

chen Herren nichts erhalten. Brotlos werden sie alsdann 

an ihren gnädigsten Erzbischoff rekurrieren, höchst- 

welchem es alsdann äußerst empfindlich seyn wird, ihre 

geistliche ganz hilflos zu sehen- 

Ich setze auch den Fall, der aber gewiß nicht zu- 

treffen wird: alle Herren ließen die jenseitigen Güter in 

eine Masse zusammenwerfen, um daraus Entschädigungen 

und Pensionen bestimmen zu können. Eine solche Ope- 

ration, besonders weil sie eine Communikation unter S0 

vielen Herren erfordert, dauert lange und wird in einigen 

Jahren nicht fertig,. Es tritt alsdann leider der für seine 

kurf. Gnaden unangenehme Fall ein, daß ihre Geistlichen 

mittlerweil von niemand etwas bekommen und alsdann 

nichts anderes übrig haben als höchstselbe zu bitten, 

Dieses würde größtenteils vermieden werden, wenn 

man dann für aufgehobene Korporationen die Admini— 

stration der jenseitigen Güter so lang überließe, bis 

ein völliger status darüber gemacht, und unter den 

sämtlichen Herren, in deren Bezirke die Güter liegen, 

wegen deren lebenslänglichen Unterhalte der Geistlichen 

eine Ubereinkunft getroffen wäre. Ja man sollte sagen, 

190 Die Hessen waren über die französischen Pläne im Bilde, 80 

wie umgekehrt diese den Hessen das Zeugnis ausstellten, daß sie 

die französische Gesandtschaft in Rastatt bei jeder Gelegenheit 

geftördert hätten. Schreiben des französischen Gesandten J. Rober- 

jot vom 4. Febr. 1700. Hüffer III 291 f.
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bey den französischen Gesandten zu Rastadt negocieren, 

daß auch sie auf dem linken Rheinufer den geistlichen 

Körperschaften die Administration ihrer Güter nicht weg— 

nehmen, bis vor der Hand wegen der künftigen Lebens- 

mittel derenselben auf beiden Seiten gesorgt wäre und 

die Franzosen scheinen dazu nicht ungeneigt zu sein, weil 

sie in einer älteren Proklamation schon gesagt, daß die 

Administration den Korporationen in solang beiben 

sollte, bis sie über die Helfte ausgestorben. Dadurch 

würde den ohnausbleiblichen und dringenden Weheklagen 
S0 vieler Geistlicher vorgekommen und seine kurf. Gnaden 

von manchen sehr schmerzlichen Augenblicken befreyet 

werden, die aber gewiß in dem statu medio, wo die güter 

ohne vorläufige Vorsehung in Beschlag genommen, er— 

folgen. 

Ich empfehle mich und harre 

Heimes. 

Mayntz, den 30. November 1798. 

Alle Depeschen erhalte ich über Wiesbaden immer 

richtig, freylich etwas später. Mich hat es ungemein ge- 

freut, aus dem schreiben Euer Wohlgeboren zu ersehen, 

daſß es Eminentissimo nostro nicht unangenehm sei, je- 

weilen durch mich von hier etwas zu vernehmen. Haupt- 

sachen, die in mein fach einschlagen, habe ich immer 

gleich gehorsamst einberichtet. 

Ein unangenehmes Stück wegen Chambion wi werde 

ich nechster Tage noch nachtragen, 
Was die übrigen hiesigen Evenements betrifft, zweif- 

fele ich nicht daran, daß diese gleich durch andere treue 

weltliche Diener zur höchsten wissenschaft gebracht 

werden. 
    

191 Franz Anton Chambion, Priester der Erzdiözese, war am 

23. Juni 1787 auf die Pfarrei Gstrich im Rheingau präsentiert wor— 

den. Gleichzeitig wurde er auch auf das Nikolausbenefizium in der 

dortigen Pfarrkirche präsentiert. Die Investitur auf dasselbe er- 

langte er nicht, weil der Propst von St. Mauritius und sein Stell- 

vertreter wegen des Kriegs Mainz verlassen hatten. In seiner pfarr- 

lichen Verwaltung scheint er nicht klug und glücklich gewesen zu



86 Veit 

Die letzte französische Note hat bey mir auch die 

Hoffnung gegründet, daß die geschichte nun bald zu Ende 

seyn und man finaliter hingewiesen werde, woran man 

seye, und daß man alsdann ungehindert die linke Rhein- 
seite verlassen könne. Allein ich besorge doch, daß wenn 

auch die prima basis pacis berichtiget, unser hiesiger 

status calamitatis noch fortdauere. Prima basis eben non 

facit plenam pacem. 
Die Franzosen werden ihre Hände nicht ablassen, bis 

auch die secunda basis durch ihr Zuthun zustande ist 2. 

Diese wird viele Zeit erfordern, weil sie zu wichtig ist 

und alle Mächte dabey werden influenzieren wollen, Man 

spricht ohnehin schon von einem neuen Kongreß, wozu 
das gestrige Journal de Francfort einen beytrag zu liefern 

scheinet. Wenn die secunda basis, wie doch kaum zZzu 

glauben, dem Reich nicht als ein domesticum über- 
  

sein. Im Jahre 1700 zog er sich eine außerordentliche Visitation Zzu, 

weil er im Verdacht stand, einer freidenkerischen Versammlung 

beigewohnt, manche zweideutige Auſerungen über Gebet und Zere- 

monien getan und bei Einführung des neuen Gesangbuchs einen über- 

großen, aber inkonsequenten Eifer an den Tag gelegt zu haben, der 

zu Störungen in der Kirche führte, 17906 wurde ihm die Pfarrei ent- 

z0ogen, ebenso das Nikolausbenefizium. Das letztere hätte er gern 

zu seinem Unterhalt fortbehalten. Vgl. J. Zaun, Beiträge zur 

Geschichte des Landkapitels Rheingau (Wiesbaden 1870), S. 188. 

Chambion schloß sich dann der Mainzer Revolution an. Laut einem 

Brief des Weihbischofs vom 7. Dez. 1798 (O. A. W.: Miscellanea 

Moguntina: Stifter Nr. 20) ging Chambion klagend gegen das Vi- 

Kariat vor wegen Auszahlung von 7111 fl. Schadenersatz, da er 

ungerechtfertigt seiner Pfarrei und seines Benefiziums enthoben wor- 

den sei. Da Heimes jede Verhandlung ablehnte, forderte der Sekre- 

tär des Departements die Chambionschen Akten an seine Behörde 

ein, was der Vikariatsregistrator Schipp ablehnte, er könne ohne 

Zustimmung des Weihbischofs keine Akten herausgeben. Heimes 

wortete infolgedessen auf die Requisition der Akten und auf die 
Klage Chambions. 

102 Die secunda basis des Friedens sollte die Anerkennung des 

Säkularisationsprinzips zum Zweck der Entschädigung an die links- 

rheinisch depossedierten Fürsten sein. Die Franzosen beharrten auf 
dieser Basis. 

193 In den späteren Verhandlungen des Regensburger Reichstags 

über den Art. 7 des Luneviller Friedens (6. u. 7. März 1801) forderte
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lassen wird, so kann unser hiesiges schicksal noch lang- 

wierig sein. 

Ein wunderliches Ding, daß wo facta legalia für die 

geschehene Abtretung des linken Rheinuffers an Frank- 

reich in Mitte liegen, der sensus communis fortbestehen 

bleibt, die linke Rheinseite werde wieder deutsch. Die 

alten Philosophen hielten immer viel auf den sensum com- 
munen. Er wird aber wohl diesmal keine legalen Tat- 

sachen umwerffen, es müsse denn in der allgemeinen 

europäischen Politik noch ein Evenement verborgen 

liegen, welches den Reichsfriedensresultaten eine andere 

Wendung geben könnte und müsse. Wir wollen und 
müssen also alles geduldig abwarten. 

Ich empfehle mich und harre mit der größten Hoch- 

achtung 

Euer Wohlgeboren ganz erg. 

Heimes. 

Nota: Vorgestern waren zwei preußische Offiziers 

hier und mehrere stunden beym General en chef Jourdan 

im deutschen Hause; bey den Requisitionen für dessen 

Hausgeräte mußte ich auch wieder Haar lassen. 

Mayntz (Ende Januar) 1799. 
.. . zum Novizen anzunehmen u. Allein dieses wird 

dem Supplikanten noch 2z. Z. eben so, wie den Prälaten 

zu Amorbach und Geroda, verweigert werden müssen. 

Man weißt nicht, ob noch eine Abtei stehen bleibt und 

welche, und wenn darin einige in territorio Moguntino 

ihre Existenz behalten, so muß man diese jetzt nicht mit 

neuen leuthen, die keine rechte dazu haben, gravieren, 

der Fürstbischof Wilderich von Walderdorff von Speier, daß die 

Entschädigungssache als res domestica ohne allen fremden Einfluſß 

in Vollzug zu setzen sei. Der Antrag fand keine Beachtung. 

Brück I 62. 

192 Der Brief ging wohl Ende Januar ab. Der Eingang fehlt, 

aber der Zusammenhang ist klar: die Abte von Amorbach und Ge- 

roda wollten Novizen aufnehmen, wogegen sich Heimes unter Be- 

rücksichtigung der kritischen Lage der rheinischen Kirche wendet. 

Die Aufnahme hing in Mainz von der Zustimmung des Vikariats ab. 

Heimes sagt aber ausdrücklich: zur Zeit.
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sondern vielmehr dieselbe zum Unterhalt anderer wirk- 
licher Diözesangeistlichen aufbehalten. 

Die hiesigen Jakobsberger werden wirklich mit 80 

vielen Requisitionen beladen, daß sie wohl bald bonis 

werden cediren und abziehen müssen s. 

Das ist die Abschrift eines Beschlusses vom all- 

hiesigen Wohltätigkeitsausschuß, Wovon Chambion Präsi- 

dent ist. Xhnliche Beschlüsse sind an alle geistlichen 

Vorsteher der hiesigen Hospitäler ergangen “s. 

Vorgestern schickte eben dieser Wohltätigkeitsaus- 

schuß ein Mitglied zum ehemaligen Heyduck Strecker, 

der es mir anzeigte, und ihn befragte, Wo die noch übrigen 

Mahlereyen des Grafen von Eltz sich befänden. Er wich 

aus und wußte von nichts. Assessor Seitz hat dieselben 
in seinem Hause, Ob sie nun diesen darum angehen 

werden, steht zu erwarten 7, NN 

Zum Briefe vom Ende Januar 1700, 

Freiheit. Wohltätigkeit Gleichheit. 

Auszug aus dem Berathschlagungs-Register 

der Kommission über die Civil-Hospizien des Kanton Mainz 

Departements von Donnersberg— 
Mainz, den Oten Pluviose 7. Jahrs der ein- und untheil- 

baren Republik. 

Sitzung vom Sten Pluviose 7. J. 

Nach Ansicht eines Beschlusses der M. V. vom 27ten 

Nevose enthaltend 30 Artikel, wird der ite und 2te Ar— 

tikel den Behörden zu ihrer Bemessung und Darnach- 

achtung mitgeteilt. 

195 Das Kloster der Benediktiner auf dem Jakobsberg bei Mainz. 

196 Die Verfügung folgt unten. 

107 Aus dem oben in Anm. 1 zum Brief vom 30. Nov. 1708 er- 

wähnten Brief vom 7. Dez. ergibt sich, daß der Wohltätigkeits- 

ausschuß auf Veranlassung seines Präsidenten, des gen. Pfarrers 

Chambion,. von Heimes Auskunft über das dompropsteiliche von 

Eltzsche Legat haben wollte. Heimes antwortete: Das Legat stehe 

unter der Jurisdiktion und Administration des Domkapitels seit dem 

Ableben des Testators. Chambion machte die Erbansprüche des 

domus emeritorum zu Marienborn gegen die Eltzsche Verlassen- 

schaft geltend. Vgl. Veit, Domherren S. 132.
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Durch die Kommission der Civil-Hospizien: 

Copie de I“ Article 1. La bonne intention, qu'ont eu 

les fondateurs des Meßes à dire dans les hospices civils 

ne pouvant pas etre mieux remplis, qu'en employant cet 

depense à la regeneration des finances des maisons de 

bien faisane, quie sous léconomie la plus parfaita sont 

menacèes d'un entier delabrement. 
Ces meßes ne seront plus payées de fonds des 

hospices Article 2. II n'ya, par le méme motis plus de 

Curés propres et soldés pour les hospices Civils. 

Pour Copie et Expedition Conforme 

Chambion, President 

L. S.) Macke, Secretaire. 

Mayntz, den 25. Jenner 1709. 

Wie die Kasseler Post nun von seiten des Kkayser- 

lichen Oberpostamts selbst in neue und engere schranken 

versetzt worden, wird seiner kurf. Gnaden von anderstwo 

schon unterthänigst einberichtet sein. Ich habe gegen- 

wärtigen brief der hiesigen Post übergeben, weil der Post- 

halter zu Kassel vom dortißen Pfarrer keine Briefe mehr 

annimmt, wann er sie nicht mit seinem Pettschaft sigil- 

lieret und mit eigener Hand die Adresse darauf gesetzt 

kat. Annehmen darf ebengedachter Pfarrer noch alle 

Briefe, Wwenn sie an ihn unmittelbar addressiert sind. Ich 

meine das beste pro futuro wäre, wenn Euer Wohlgeboren 

alles, was an mich gelangen soll, dem Kommissar Böger 

simpliciter zuschicken. Dieser läßt ein Couvert darüber 

machen, das Paket mit dem Kommissariatssiegel belegen 

und die dem Kommissariat an Pfarrer gewöhnliche 

Adresse daraufsetzen. Darüber kann in jedem Fall nie- 

mand ombrage fassen, weil dermal auch das Kasseler 

Landkapitel unter der Kommissariatsjurisdiktion steht. 
Der schon vorhin angegebene Weg über Wiesbaden nach 

Hattenheim ist auch gut, aber aufhaltender. Meine Briefe 

nach Aschaffenburg will ich also noch sehen, wie ich sie 

fort dahinbringe.
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Die Stagnation zu Rastatt macht endlich alles stag- 

nieren. Sie dauert mir zu lange, wenn denn doch die 

secunda basis pacis berichtigt werden soll. 
Ich empfehle mich N. N. 

Nota: Ich habe am Ende für gut befunden, diesen 

brief einem Packet ad commissariatum beizulegen. 

Mayntz, den 2. Dezember 1708. 

Als die hiesigen Stifter vor etwa sechs Monaten an- 

gehalten wurden, die Liste ihrer sämtlichen an- und ab- 

wesenden Mitglieder einzuschicken “8, bemerkten die- 

selben bei den abwesenden Jubilaren?““e und dem in 

actuali servitio?oe stehenden Hofkaplan Gracher 2, daß 

Jubilare und dienende Hofkapläne vi statutorum et ob-— 

servantiae nie pro absentibus gehalten werden Kkönnen. 
Vor drey Wochen kam ein arreté, die Portiones absentium 

an den Receveur Bonaventure einzuschicken “e. Nun 

machten die Stifter eine abermalige Repräsentation wegen 

der Jubilare und dem Hofkaplan Gracher und suchten 

dieselbe mit allen dafür streitenden Gründen zu unter- 

stützen. Darauf kam die in vitioser Abschrift hier an- 

liegende Antwort. Es wird zwar den Jubilaren und dem 

ios Die Franzosen unterwarfen die rheinische Geistlichkeit einer 

scharfen Kontrolle in der richtigen Erkenntnis, daß dieselbe, die 

noch immer l'éstime, considération et respect aux yeux des crojants 

besaß, der größte Gegner der Neuordnung der Dinge sei und sein 

müsse. Usinger S. 17 u. 110, 

100 Eine vierzigjährige Zugehörigkeit zum geistlichen Kollegium 

einer Stiftskirche berechtigte zur Feier des Jubiläums. Der Jubilar 

war von der Residenz bei der Kirche befreit. 

200 Der Erzbischof hatte das Recht, aus den Mitgliedern der 

Mainzer Stifter je z¾Wei Hofkapläne zu ernennen, die nicht für ab- 

sent gehalten wurden, wenn sie in actuali dienten. 

201 Joh. Christoph Joseph Franz Gr., Kapitular an St. Johannes, 

Kantor an Liebfrauen ad gradus und Hofkaplan. K. Staatskalender 

1793 S. 34 u. 36,. 

202 Mit anderen Worten: die Republil nahm die Gefälle der 

Abwesenden für sich in Anspruch. Dazu vgl. die Verordnung des 

Mainzer Regierungskommissars Rudler vom 26 Ventose VI 

F 16. März 1798), daß alle bewegliche und unbewegliche Güter, 

welche herren- und erblos erscheinen, den Staatseinnehmern als 

Nationaleigentum zu überweisen seien. U!singer S. 14.
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Hofkaplan G. dadurch ein geringer Schaden zuwachsen, 

weil kaum vorzusehen, daß die französischen Gewalit- 

haber force anwenden werden, um die Bauern zur Liefe- 

rung rückständiger oder laufender Pächte zu vermögen, 

wenigstens ist bis jetzt noch nichts eingekommen und die 

Bauern, an die eine diesfallsige Forderung geschehe, 

deklarierten schon, sie würden und könnten nichts geben. 
Diese Arreté, wodurch die Jubilare und Gr. ausgeschlos- 

sen werden, trifft freilich nur die linke Rheinseite, allein 

auch auf der rechten Rheinseite, Wovon jubilarii und 

Gracher auch partizipieren würden, kommt ebenso nicht 

das mindeste von Pächten ein; die Bauern sagen, sie seien 
durch Kontributionen, Requisitionen und Einquartierungen 

erschöpfet. Heimes. 

Mayntz, den 23. Jenner 1709. 

Ich hatte neulich versehen, die Supplik des Sies- 
lers Schumann?“s wegen seines Quartalsgelds Zzurück- 

zuschicken. Hier liegt dieselbe bei. Auch füge ich noch 

ein Billet Schumanns an mich an, worauf ich ihm geant- 

Wortet, ich würde dem vicario Rösseler, der sein Schrei— 

ben ꝛ204 vpohl auch hätte unterlassen können, darüber das 

nötige sagen. 

Wedekind?“s konnte seine Rede in der Peterskirche 

nicht halten. Die Munizipalität habe ihm schon vorher 

zu erkennen gegeben, er solle das Redenhalten bleiben 

lassen, weil seine Figur, sein Gesicht, seine Stimme, sein 

Akzent und auch das, was er sagt, nichts heiße. Ita 

Schall. 

203 Der Siegler Schumann trat nach der Verbannung des Weih- 

bischofs an dessen Stelle und versah sie bis zum Jahre 1802, Ihm 

Wwaren die gesamten linksrheinischen Mainzer Besitzungen unter— 

stellt, auch diejenigen, die nicht zum Departement Donnersberg 

gehörten. Usinger S. 22 ff. 

204 Siehe die nachfolgende Anlage. 

205 Uber W. vgl. Werner III 482: Oftmals wurden auch in der 

nahegelegenen Peterskirche gotteslästerliche Reden gehalten und s0 

die heilige Stätte auf die ärgerlichste Weise profaniert. Bekannt- 

lich war der König von Frankreich am 21. Januar 1791 hingerichtet 

worden, daher die Feier dieses traurigen Jahrtags.
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Gleichwohl bestieg er die Kanzel. Als er droben war, 

ließ der General die Trommel zum Abmarsch geben und 

Wedekind mußte, ohne zu reden, wieder abtreten. Doch 

lasse er sie drucken. Es war dieses Jahr am 21. Jenner 

bei weitem das Lermen nicht, wie voriges Jahr. 

Ich empfehle mich und verbleibe allzeit 

Heimes 2, 

Anlage zum Briefe vom 23. Jenner 1709, 

Meyntz, den 9. Nivose VII ( 29. Dezember 1798). 

Bürger! 

Auf Ihre heutige Einladung dient zur Nachricht: 
Die Nation, die sonst sich so gerne die große heißt, 

scheint bei Errichtung des Wohltätigkeitsausschusses in 

Meyntz eine Hauptbemerkung vergessen zu haben, näm—- 

lich, dem Verdienstlosen Verdienst zu verschaffen. Im 

Gegenteil macht sie täglich noch mehrere brotlos und so- 

mit unglückliche Menschen. Die lebenden redenden Bei- 

spiele gehen hier in Menge herum, Sie anzuführen, wäre 

Zeitverlust. Nicht allein der Bettelarme leidet jetzt Not, 

sondern vorzüglich der Mittelstand, wozu viele Geistliche 

gehören und diese sollen jetzt durch ihr Ansehen, wel- 

ches man ihnen durch viele falsche Vorspiegelungen und 

Schimpfworte geraubt hat, ihre selbstbedürſtige Mitbürger 

zum Frommen einer Klasse von Leidenden in Kontribution 

setzen, Dazu finde ich mich nicht tauglich, denn ich bin 
kein so großer Redner, um meinen bedrängten Mitbürgern 

einen blutigen Kreuzer aus dem Sacke zu schwätzen. 

Dies eröffnen Sie dem Wohltätigkeitsausschuß oder 

ihrer Stelle. Roessler, 

vicarius ad gradus b. Mariae. 

Mayntz, den 16. März 1709. 

Vor etwa vierzehn Tagen wurde mir gesagt, daß ver- 
schiedene Prediger, besonders Turin?“ und ein Kapuziner, 

in der stadt beschuldiget würden, in ihren predigen an- 

206 St. A. W. I. c. Nr. 178 mit Beilage, deren wortgetreue Ab- 
schrift der Polizeikommissar Dibelius bestätigte- 

207 Pflarrer Turin war den Franzosen schon lange verdächtig 

wegen einer Predigt, die er 1703 nach ihrem Abzug aus Mainz ge-
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slöbige Kuſzerungen gegen das französische Gouverne- 

ment gethan zu haben; es seye auf dem Departement 

schon davon geredet worden und es könnten sroße Ver— 

drießlichkeiten daraus entstehen. Ich ließ den Dompfarrer 
zu mir kommen und sagte ihm, er möge mit den predigern 

disfalls sprechen, damit sie in ihren künftigen predigen 
prudent und vorsichtig sein mögten. Als er zu Turin kam, 

sagte dieser: gehen Sie zum Kapuziner; dieser bedarff 
einer solchen Erinnerung. Als er zum Kapuziner?“s Kkam, 

sagte dieser: gehen Sie zu Turin hinüber, bey dem eine 

solche Monition wohl angebracht ist. 
Vor einigen Tagen wurde nun anliegende Verordnung 

angeheftet und publiziert, die durch oberwehntes stadt- 

gerücht veranlasset worden zu sein scheint. Es sind frey- 
lich schon ältere gesetze der Republik; sie werden aber 

auch nach und nach in den neuen Departements so, wie 

man Anlaß dazu zu finden glaubt, bekannt gemacht 2e, 

Gestern abend wurde mit brennenden Fackeln und 

unter Trompetenschall auf den Hauptstraßen ein brief 

proklamiert und abgelesen, worin der General en chef 
Jourdan dem General Bernadotte meldet, daß er die Kayser- 

lichen in graubündten wirklich geschlagen, 4600 Mann, 

worunter den General von Stauffenberg und mehrer obere 

officiers gefangen genommen, 20 Kanonen und 6 Fahnen 

erbeutet habe. Wenn dem so, wie doch allerdings glaub- 

lich 2o, So ist dies ein schöner Anfang des neuen Feld-— 

halten hatte. Auch der Domprediger Hober, der Dompfarrer 

Scheuer und der Exeget der Universität, Johann Kaspar Müller (die 

Franzosen nennen ihn le fameux professeur M), standen deswegen 

vom Jahre 1793 auf der schwarzen Liste. Usinger S. 110 f. 

20s Der beanstandete Kapuziner war der Guardian des Mainzer 

Klosters, Pater Honorat Wagmüller, der ebenfalls 1793 eine Predigt 

über den Abzug der Franzosen gehalten und hatte drucken lassen. 

O. A. W.: I. c. Nr. 95. 

209 Die Anlage fehlt bei den Akten. Usinger sagt treffend und 

mit Heimes übereinstimmend, daß die Franzosen in der Anwendung 

und Durchführung der Revolutionsgesetze eklektisch verfahren seien. 

Usinger 8S. 8. 

210 An Falschmeldungen fehlte es damals nicbt. Besonders der 

Herausgeber des in Köln erscheinenden „Welt- und Staatsboth“, der
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zuges, der doch dazu dienen kann, daß der friede desto 

ehender erfolgen wird. 
Ich empfehle mich. N. N. 

Mayntz, den 27. April 1709. 

Euer Wohlgeboren hatte ich neulich von der saisie. 

die ad falsa narrata auf meine meubles gelegt worden, 

Nachricht gegeben und zugleich, wenn ich nicht irre, 

bemerkt, daß eine Opposition cum effectu temporario 

dagegen gemacht und dem Hergen habe vorlesen lassen. 
sein falsches Angeben zu erweisen oder. u, Gestern 

wurde nun darüber plädirt und das Tribunal sprach, dahß 

meine Opposition gerecht, die saisie aufzuheben und 

beliebtesten Zeitung am Niederrhein, hatte immer wieder gute 

Nachrichten für sein Publilcum, wenn schon alles verloren schien. 

Er ließ ͤstets ungeheure Armeen von Russen, Preußen, Gsterreichern 

und Türken marschieren, die Engländer bald da bald dort landen 

und schlug die Franzosen, wo er sie fand. Mochten seine Nach- 

richten noch so ungereimt und unwahrscheinlich sein: man glaubte 

diese erfreulichen Lügen doch gern, weil man sie wünschte. Ubri— 

gens verstand ihr Verfasser, Herr Colignac, weder teutsch noch 

französisch. Sein Mitarbeiter, der ehemalige Postmeister Pauli, 

wurde während des Krieges wegen seiner antifranzösischen Ge— 
sinnung und Rußerungen einigemal arretiert. Vgl. Klebe, Reise 

auf dem Rhein S. 555. 

211 Im Brief vom 9, April, der nur Persönliches bietet und daher 

nicht zum Abdruck kommt. Die Pfändung erfolgte auf Antrag der 

Engelbert Hergen und Jean Simon. Heimes wohnte im Haus Lit. B. 

Nr. 287 in der Gräbergasse. (So laut Pfändungsvollzug, der bei— 

liegt): „da Valentin Heimes, Bischof zu Verona und kurf, geh, Rat, 

auf flüchtigen Fuß sich zu setzen gedenkt und die besten Bestand- 

teile seines Mobiliarvermögens heimlich verbringt, so bitten wir um 

einen provisorischen Arrest.“ Wie obiger Brief dartut, hatte der 

Einspruch des Weihbischofs gegen die Pfändung Erfols. Aus einem 

Briefe vom 1. Juli geht hervor, daß Hergen in der kurfürstlichen 

Zeit 10 Monate hatte in Arrest sitzen müssen, weshalb er jetzt 

einen nach dem anderen der in Mainz verbliebenen Mainzer Räte 

anfaßte. Heimes wundert sich selbst, daß Herges in den 10 Mo— 

naten der Haft nur einmal vernommen worden sei, wenn dieses 

Gerücht wahr sei. Der Brief vom 1. Juli ist von Frankfurt datiert. 

Hergens Entschädigungsansprüche waren nicht nur gegen den Weih- 

bischof, sondern auch gegen dessen Bruder Heinrich Joseph, Direk- 

tor des Mainzer Vizedomamt, gerichtet.
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Hergen in alle Unkosten zu kondemniren seye. Dies ist 

schon recht, allein die Verdrusse und die Argernisse hat 

man im Leibe, die nie wieder gut gemacht werden 

können. 
Jetzt ist die Zeit hier, daß jeder Böse ungestraft 

ehrliche Leute kränken kann. 
Das Wetter ist zwar schlecht, doch werde ich heute 

von hier noch weggehen, weil man seit gestern stark von 

Geiseln spricht. Die Klubbisten sind ganz unruhig und 

wollen sicherheit haben. 
Der Sensus communis, den ich schon einigemal in 

meinem Schreiben erwehnt habe, gewinnt von Tag zu Tag 

bey den hiesigen Einwohnern mehr kraft. Sie lassen sich 

nicht benehmen, daß wir wieder werden, was wir waren. 

Eminentissimo und uns allen wünschte ich diese wech- 

selseitige Freude. Sie wäre gewiß eine der größten, die 

hier noch erlebt worden. 
Ich meines orths glaube nun auch daran, daß diser 

unser allgemeiner Wunsch erfüllet werde, wenn Preußen 

auch zur Koalition insgeheim getreten oder noch tritt oder 

sich wenisstens aufrichtig neutral hält. Daran habe ich 

aber noch einen Skrupel, weil den Protestanten hart fallen 

wird, die so schöne Gelegenheit, abermal zu säkulari- 

sieren und dadurch das, was per pacem nicht erzielet 

werden konnte und per basim secundam schon zugestan- 

den war, fahren zu lassen. 

Doch ist dieses schon gewonnen, daß die Abtretung 

des linken Rheinufers wieder aufgehoben und nun doch 

erst wieder ein anderes gemacht werden müsse, 

Ich empfehle mich indessen und harre, Heimes. 

Sechſtes Kapitel. 

Das Ende des Mainzer Erzſtuhles. 

Die franzöſiſche Säkulariſation deutſchen Kirchengutes. 

Die Mainzer und mit ihnen alle gutgeſinnten Rheinländer 
hofften, zu werden, was ſie waren: deutſche Staatsbürger unter 
deutſchen Staatshäuptern. „Le peuple de ce département,“
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klagt ein franzöſiſcher vertraulicher Bericht vom 3. Juni 1801, 
„est en general bon et docile, mais il est froid et il 

n'est pas encore francais.“2 War dieſe Hoffnung nicht zu 

kühn, um ſich zu verwirklichen? Weihbiſchof Heimes, der in— 

zwiſchen mit dem Vikariat nach Frankfurt übergeſiedelt war ns, 

teilte zwar nicht den Optimismus ſeiner Landsleute, wünſchte 

aber ſich und ſeinem Herrn dieſe wechſelſeitige Freude der Rück— 

kehr, die gewiß eine der größten ſein würde, die hier noch erlebt 

worden. Er blieb ſich zu ſehr der großen, von den deutſchen 
Proteſtanten drohenden Gefahr für den Fall bewußt, daß die 

franzöſiſche Republik auch über die zweite gegen ſie zu Feld 
begriffene Koalition ſiegreich ſein werde. Daran, ſo ſchließt er 

ſeinen Brief vom 27. April 1799, habe ich eben noch einen 
Skrupel, weil den Proteſtanten hart fallen wird, die ſo ſchöne 

Gelegenheit, abermal zu ſäkulariſieren, fahren zu laſſen. Nur 

wenn Preußen der Koalition beitrete oder ſich aufrichtig neutral 
verhalte, glaubte er die Gefahr gebannt. 

Was die deutſche Kirche von ſeiten der ſäkulariſierungs— 

luſtigen deutſchen Fürſten zu erwarten haben würde, war ſo recht 

nach der Annahme des Säkulariſationsprinzips (12. Dezember 

1798) in Raſtatt offenbar geworden. Dieſe Annahme kenn— 

zeichnete ſich als Signal zur Plünderung der Kirche ꝛ*. Jeder 

größere Stand machte ſich einen Plan, irgendein Bistum oder 

einen Fetzen davon, jeder kleinere irgendeine Abtei, der geringſte 

Edelmann irgendeinen Schafhof davon zu tragen. Es regnete 

Liquidationen des Schadens, den jeder am linken Rheinufer 

erlitten haben wollte — Heſſen-Darmſtadt gar eines Schadens, 

den es auf 90 Millionen Gulden anſchlug, was ſelbſt der fran— 
  

212 Aſinger S. 121, Bericht des Präfekten Jeanbon St. Andre. 
213 Während die Briefe des Weihbiſchofs vom Ende April noch aus 

Mainz ausliefen, iſt der in der Mappe liegende folgende Brief aus Frank— 

furt datiert. Laut Brief vom 9. April lag ſein Geſuch um die Ausreiſe⸗ 

bewilligung bei dem Departement ſeit einiger Zeit vor: Vom Departement 

habe ich auf meine Paß-Petition noch keine Antwort erhalten; morgen 

werde ich dieſelbe erneuern. Ende April wurde er gepfändet (ſ. Brief 

vom 27. April) unter Angabe der Klage, er gedenke ſich auf flüchtigen Fuß 

zu ſetzen und habe die beſten Beſtandteile ſeines Mobiliarvermögens heim— 

lich fortbringen laſſen. 

214 S. Brief des Heimes vom 12. Nov. 1798 und Brück J 52.
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zöſiſche Geſandte Jean de Bry unſinnig fand ꝛi' — mit Be⸗ 
zeichnung der Objekte, die er dafür wünſche, und die er durch 

ſeine Negotiationen bei den drei Geſandtſchaften von Frankreich, 

Sſterreich und Preußen durchzuſetzen ſtrebte n“. 

Fürs erſte waren die Pläne der deutſchen Säkulariſatoren 
ad acta gelegt: „Doch iſt dieſes“, meldet Heimes in dem an— 

gezogenen Brief vom 27. April 1799 voll Freude, „ſchon ge— 

wonnen, daß die Abtretung des linken Rheinufers wieder auf— 
gehoben und nun doch erſt wieder ein anderes gemacht werden 
müſſe.“ Wenn die Verbündeten ſiegten, ſo ſchloß der Sensus 

communis der Rheinländer, werde die Frage der Neugeſtaltung 

Deutſchlands vermutlich in die Geheimfächer der Kanzleien 

reponiert. Sie ſollten ſchwer enttäuſcht werden. 

Napoleons Sieg bei Marengo (14. Juni 1800) über die 
Sſterreicher in Oberitalien und wieder bei Hohenlinden (3. De— 

zember) über dieſelben ließ keine Hoffnung mehr. Im Frieden 
von Luneville (9. Februar 1801) erfolgte die endgültige, völker— 
rechtliche Vereinigung des linken Rheinufers mit Frankreich. 

Die reichsſeitige Genehmigung der Friedensbeſtimmungen war 

mittels Reichsgutachtens am 7. März, die kaiſerliche Zuſtimmung 

zum Reichsgutachten am 9. März ergangen. Durch Geſetz vom 

9. März wurden die rheiniſchen Departements als Teile des 

franzöſiſchen Reiches erklärt. 

Sonach iſt der 9. März 1801 der Todestag des Mainzer 

Erzſtuhles. 

Für Mainz, die Stadt des Erzkanzlers des heiligen römi— 

ſchen Reichs deutſcher Nation, beginnt mit dem Anfall an 

Frankreich eine neue, zunächſt franzöſiſche Epoche. Auch der 

Heilige Stuhl ſtellte ſich auf den Standpunkt der vollendeten 
Tatſachen, die in den ſchwebenden Konkordatsverhandlungen 
mit Napoleon anerkannt wurden *. Sämtliche Biſchöfe Frank— 

215 Protokoll IIIL 227. 

216 Menzel XII 275 f. Graf Lehrbach im Berichte vom 11. Dez. 

1798. 

217 Der Heilige Stuhl ratifizierte das Konkordat durch die Bulle 

Ecclesia Christi vom 15. Auguſt 1801. Vom gleichen Tage datiert das 

Breve, das den franzöſiſchen Epiſkopat zur Demiſſion auffordert. St. A. W.: 

Mainz geh. Kanzlei Bd. XXVIII Nr. 204: Akten betr. die Verzicht— 

leiſtung auf Teile der Erzdiözeſe Mainz und der Diözeſe Worms, und 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 7
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reichs, desgleichen auch die Biſchöfe der gewonnenen deutſchen 

Gebiete, wurden von Papſt Pius VII. zur Demiſſion aufgeſor— 

dert. Friedrich Karl Joſeph von Erthal, der letzte in der langen 

Reihe der in Mainz reſidierenden Erzbiſchof-Kurfürſten, legte 

die geſorderte Reſignation am 11. Dezember 1801 dem Heiligen 

Stuhl vor s. Schon am 2. April 1802 wird Mainz Sitz eines 
neuen Bistums, deſſen Grenzen ſich mit denen des Departement 

Donnersberg deckten. Als erſter Biſchof hält der von Napoleon 

am 6. Juli ernannte Straßburger Domprediger Joſeph Ludwig 
Colmar ſeinen Einzug in Mainz, ſeſt entſchloſſen, aus den 
Trümmern, die er antraf, einen neuen Gottesſtaat zu ſchaffen 2. 

Erzbiſchof Friedrich Karl ſtarb hochbetagt am 25. Juli in 

Aſchaffenburg und wurde daſelbſt auch beſtattet. Seine Perſon 
iſt ſtark umſtritten?s. Hatte er in Aberſpannung ſeiner kirchen— 

politiſchen Wünſche und Beſtrebungen geſehlt, ſo hat er ander— 

ſeits das ſchwere Schickſal, das ſeiner am Ende einer glanzvollen 
Fürſtenlaufbahn wartete, mit Manneswürde und gottergeben 

getragen. An ſeinem Grab trauert die Aurea Moguntia des 

alten Reichs. 

Die Durchführung der kirchlichen Neuorganiſation in 

Frankreich bedeutete allerdings kein Einlenken der Republik in 
der Säkulariſationsfrage. Im Gegenteil: Papſt Pius VII. hatte 

zugeben müſſen, daß alle Kirchengüter in Frankreich, alſo auch 

in den franzöſiſchen Rheinlanden, dem Staat gehören ſollten, wo— 

gegen dieſer die Beſoldung der Geiſtlichen übernahm ꝛ1. Dieſe 

Säkulariſation erfolgte durch Konſularbeſchluß vom 9. Juni 

Korreſpondenz in der Sache mit Speier, Straßburg und Konſtanz. Das 

Breve Pius VII. liegt bei den Akten. Vgl. auch Aſinger S. 40. Die 

Neuorganiſation des Religionsweſens in Frankreich lag in der Hand des 

Kardinallegaten Caprara, der mit den weitgehendſten Vollmachten aus— 

geſtattet war. 

21s Ebd. Arkunde vom 11. Dez. 1801. 

210 Aber Colmar ſ. Aſinger und H. Schrohe, Biſchof Colmar von 

Mainz, Ein Erinnerungsblatt an ſeinen hundertjährigen Todestag (15. Dez. 

1818), Pastor bonus (Trier 1920ſ%1), Jahrg. 33. 

220 Gerecht wird ihm der von der jungen Mainzer Geſchichtſchreibung 

zu wenig beachtete, ungemein ſachlich und ruhig urteilende Mainzer Dom— 

dekan Werner in ſeinem Werke: Der Dom zu Mainz, Bd. III und Vorrede 

zu Bd. III. 

221 Braubach S. 440 Anm. 4.
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1802. Die diesbezüglichen Beſtimmungen des Konſular— 

beſchluſſes lauten: 
Art. 1: Les ordres monastiques, les congrégations 

régulièrres, les titres et établissements ecclésiastiques, 
autres que les évechés, les cures, les chapitres cathẽdraux 
el les séminaires établis ou à établir conformément a la loi 

du 18 germinal dernier, sont supprimés dans les quatres 

départements de la Sarre, de la Roer, de Khin et Moselle 

et du Mont-Tonnere. 

Art. 2: Tous les biens de quelque espèce qu'ils soient 

appartenent tant aux ordres, congrégations, titres et 

Etablissements supprimés qu'aux évechés, cures, chapitres 

cathédraux et séminaires dont la loi du 18 germinal der— 
nier ordonne ou permet l'établissement, sont mis sous lſa 

main de la nation 222. 

Dem Generalkommiſſar der vereinigten Departements 

wurde aufgetragen, auf beſagte Effekten die Siegel anlegen zu 

laſſen, um jeder Entziehung derſelben zuvorzukommen, und zwar 
durch Kommiſſäre, deren Operationen er in der Weiſe regeln 

wird, daß die Anlegung der Siegel überall an dem nämlichen 
Tage und in derſelben Stunde ſtattfinde. Die Verwaltung der 

benannten Güter iſt von dieſem Augenblick an der National— 
Domänenregie anvertraut und ihre Einkünfte fließen in ihre 
Kaſſe 7rs. 

Werner, dem wir hier als Gewährsmann folgen, ſchreibt 

über den Vollzug der Säkulariſation in der Stadt Mainz: „Zu 
Mainz war keinem Geiſtlichen etwas von dem erlaſſenen Dekret 
bekannt. Man lebte in ſorgloſer Sicherheit dahin, viele ſogar 
ſchmeichelten ſich mit der törichten Hoffnung von anders werden. 

Schrecklich enttäuſchte ſie der 4. Juli. Es war gerade ein Sonn— 

tag, an deſſen Morgen um 9 Ahr die beauftragten Kommiſſarien 
ganz unerwartet in den Sakriſteien der ſämtlichen Stifts- und 

Kloſterkirchen erſchienen, die dem Gottesdienſt obliegenden 
Geiſtlichen aus dem Chor beriefen und denſelben ihr künftiges 

Schickſal verkündeten. Hierauf wurde auf ſämtliche Kirchen— 

222 Aſinger S. 44, Für die Rheinlande; ſ. Hashagen, Rhei— 
niſche Kirche S. 302. 

223 Werner III 513.
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gerätſchaften mit Ausnahme einiger wenigen Anentbehrlichkeiten 
für den Pfarrgottesdienſt die Siegel angelegt und den Stifts— 

gliedern bedeutet, daß ihre Funktionen nunmehr aufhörten und 

ſie künftig eine Penſion erhalten würden. So gehäſſig ein 

ſolcher Auftrag war, ſo muß man den franzöſiſchen Behörden 

mit Ruhm nachſagen, daß ſie das Herbe desſelben durch ein 
humanes und nachſichtsvolles Benehmen ſehr zu mäßigen be— 
fliſſen waren. Man überließ Mönchen und Nonnen, was nur 
möglich war, ſtellte keine Nachforſchungen an und begnügte ſich 
mit dem, was man gutwillig gab. So bemühten ſich einzelne, 

die Strenge des Geſetzes zu mildern. Nirgends ſah man em— 
pörende Exzeſſe, wie in ſo manchen benachbarten Staaten. Am 

Ende des Juli mußten Mönche und Nonnen die Klöſter räu— 
men. Den diesſeits geborenen Geiſtlichen wurde nach den 

Grundſätzen der Gleichheit, nicht aber der Gerechtigkeit, dem 
begüterten Prälaten wie dem ärmſten Laienbruder eine Penſion 

von 500 Franken zugeſagt, die jenſeits Geborenen aber mit 
einem Reiſegeld von 150 Franken auf die rechte Rheinſeite 

gewieſen. Die Häuſer der Stiftsgeiſtlichen wurden im Septem— 

ber in Miete verſteigert, ſpäter aber in Eigentum an den Meiſt— 
bietenden veräußert. Da ihre Zahl ſehr groß und wegen der 
eingeführten Grund- und Fenſterſteuer, auch wegen der immer— 

währenden Einquartierungen ihr Wert ſehr geſunken war, ſo 
wurden die ſchönſten Gebäude um ſehr geringe Summen erſtanden. 

Schrecklich war nun die Lage der Mitglieder der auf— 
gehobenen Stifter und Klöſter. Ein Glück war es für ſie, daß 

ſie ſchon ſeit einer langen Reihe von Jahren her an Mangel 

und Kummer gewöhnt das Harte ihres Geſchickes nicht in ſeinem 

ganzen Amfang empfanden. Höchſt bedrückend war es jedoch 
für manche alte, gebrechliche und größtenteils unbegüterte 

Männer. Troſt und Hilfe hatten ſie von keiner Seite zu er— 
warten, weder von der franzöſiſchen Regierung noch von der 
rechten Rheinſeite, auf welcher manche geiſtliche Körperſchaft 

noch bedeutende Güter hatte, von deren Genuß ſie aber nach den 
aufgeſtellten Grundſätzen ausgeſchloſſen wurden. Der Rhein 

war die unüberwindliche Grenze, unüberſteigbar für jeden An— 

ſpruch auf Rückſicht und Billigkeit.“ 

2 Werner III 313/14.
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So war denn das große Werk der Kirchenberaubung auf 

beiden Seiten des Rheins in vollem Gange. Während die 
Franzoſen diesſeits ſchon im Zuge waren, ſaßen rechts des 

Rheins die deutſchen Fürſten unter franzöſiſcher Führung in 
Regensburg ꝛ an der Aufteilung. 

Die Verluſte, welche die Mainzer Erzkirche rechts des 
Rheins erlitt, ſind im großen bekannt ». Was von Kloſtergut 

und von domkapitelſchen Gütern und Gerechtſamen an Heſſen 
fiel, wird der Leſer im dritten Kapitel dieſer Studie nachleſen 
können. 

Weniger gut waren wir über den Amfang des Kirchen— 
gutes unterrichtet, das an Frankreich fiel. Auch dieſe Lücke 

beſteht, was das Kloſtergut und die Beſitzungen des Domkapitels 

angeht, jetzt nicht mehr. Wir müſſen uns aber von dem all— 

gemein verbreiteten Glauben, daß nun die Franzoſen das 

geſamte Kirchengut zu Geld gemacht hätten ?”', ſodaß den in den 

Beſitz nachfolgenden Heſſen wenig oder nichts übrig geblieben 
wäre, frei machen. 

Die franzöſiſche Landesverwaltung hatte ein freies Ver— 
fügungsrecht nur über die Temporalbeſtandsgüter und die Juris— 

diktionalien des vormals geiſtlichen Beſitzers. Sie konnte daher 

dieſe Güter freihändig verkaufen oder verſteigern. Inwieweit 

ſie davon Gebrauch machte, wäre einer beſonderen Unterſuchung 

wert und es iſt zu bedauern, daß Franz Aſinger, der Verfaſſer 

des Buches „Das Bistum Mainz unter franzöſiſcher Herrſchaft“, 

die in Ausſicht geſtellte Publikation über die franzöſiſche 

Säkulariſation aus dienſtlicher Verhinderung nicht hat bewerk— 
ſtelligen können. Gütergeſchichtlich ſind jedenfalls die Pacht— 

225 Die außerordentliche Reichsdeputation tagte in Regensburg vom 

24. Aug. 1802 bis zum 25. Febr. 1803. 

226 Gaſpari, Der Deputationsrezeß 2 Bde. (Hamburg 1803), der 

eine gute Aberſicht über die Verluſte der einzelnen Reichsſtände und deren 

Entſchädigungen gibt. Brück 1 106. 

227 Derſelbe Glaube herrſchte bezüglich des Mainzer Domſchatzes, 

über deſſen wahren Ausgang ich mich im Mainzer Zournal in einer Serie 

von Artikeln (1919) an der Hand von Archivalien des Domkapitels ver— 

breitet habe. Der Domſchatz verſchwand unter den Händen der ihn auf— 

teilenden Domherren, nachdem er in eiliger Flucht nach Prag gebracht, 

dort zu Gunſten des Frankfurter Bankhauſes Bethmann verpfändet und 

zuletzt nach Regenburg gebracht worden war.
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und Güterveräußerungsprotokolle, welche jede Bürgermeiſterei 
aus dieſer zweiten Franzoſenzeit noch beſitzt, von großem Wert. 

So ließ die franzöſiſche Nation im Auguſt 1810 in dem Sitzungs⸗ 

ſaal der Binger Mairie folgende Nationalgüter durch den Ein— 

nehmer der Nationaldomänen, Schlick, auf drei, ſechs und neun 

Jahre verpachten: 1. den Zehnthof in Ockenheim, herrührend 
vom St. Stephansſtift zu Mainz; 2. den ſogen. Pfarracker 
(8S ar und 79 qm) ebenda, herrührend von der Pfarrei Rüdes— 

heim; 3. den ſog. Weyershof in Bingen, herrührend von einem 

Herrn v. Weyer ꝛrs. 

In der kleinen Gemeinde Fürfeld bei Bingen und Um— 
gebung beſtand das Nationalgut aus: 1. dem ſog. Morſchheimer 

Gut in Fürfeld mit 63“ Morgen, vordem dem Kloſter 

St. Maximin in Trier gehörig; 2. dem ſog. Naſſau-Weilburger 

Gut, herrührend von den Fürſten von Naſſau-Weilburg; 3. dem 

Beſtallungsgut des kurfürſtlich mainziſchen Amtskellers in Neu— 

bamberg, das vom Mainzer Kurfürſten herkam und in Haus, 
Hof, Garten und 41 Morgen Ackerland und 77“ Morgen Wie— 

ſen beſtand; 4. dem Kloſter Dahlheimer Gut in Siefersheim; 
5 dem Heyenheimer Gut mit Haus und Skonomiegebäulich— 
keiten, und 94 Morgen Feld und 10 Morgen Wieſen, herrührend 

vom Fürſten Salm und Salm-Kirburg; 6. dem Hofgut des 

Kloſters Ruppertsberg bei Bingen in Volrxheim mit 81“ Mor— 

gen Ackerland; 7. dem ſog. kurfürſtlichen Acker (2 Morgen) in 

Volxheim, und 8. den ſog. Mainzerbündengütern mit zuſammen 
66 Morgen und dem Vogteigut in Wöllſtein. 

Der rheinheſſiſche Landwirt iſt heute durchweg begütert. 

Die beſonders großen unter ihnen verdanken dies dem Grund— 

ſtückserwerb eines ihrer Vorfahren, der die Tage der franzöſi— 
ſchen Herrſchaft ausnützte. An Gelegenheiten zum Pachten und 

zum Kaufen hat es jedenfalls damals nicht gefehlt. So ſollte 
das St. Maximinerhofgut in der Fürfelder Gemarkung Winter— 

horn, das als Nationalgut eingezogen war, öffentlich verſteigert 
werden. Der ſeitherige Pächter kam dem Akt zuvor und kaufte 

das Gut aus freier Hand, erwarb dazu noch 86 Morgen benach— 
barten öden und vernachläſſigten Geländes, den Morgen zu nur 

15 fl., und wirtſchaftete dann ſo vortrefflich auf ſeinem nun— 

d2s g. gakob, Chronik von Fürfeld S. 96.
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mehrigen Eigentum, daß in einem Jahre alle Koſten gedeckt 

werden konnten 2»s. Würden die Güterverkehrsprotokolle der 

einzelnen Gemeinden aus dem erſten Jahrzehnt des 19. Jahr— 

hunderts planmäßig durchforſcht, ſo bekäme man den gewünſch— 

ten Aberblick über den Amfang der Verſteigerung von Gütern, 

welche vorher in adeligem oder kirchlichem Beſitz waren, zu— 

gleich auch den Einblick in die vollſtändig veränderte Struktur 

des Wirtſchaftslebens, denn die, die früher Pächter waren, 

ſitzen jetzt als Eigentümer auf freier Erde und bilden wirtſchafts— 

ſtark und begütert die Stärke des neuen heſſiſchen Staates, 

an den ſie 1815 aus der franzöſiſchen Hand übergingen?““'. So 

beruht die Macht der modernen, mit Hilfe Frankreichs vielfach 

aus dem Nichts geſchaffenen deutſchen Staaten letzten Endes 

auſ dem uſurpierten Kirchengut. 

Die große Maſſe der Erbbeſtandsgüter war vor dem Zu— 

griff der franzöſiſchen Nation geſichert. Dieſe Güter ſtanden 

nämlich den Inhabern quaſi eigentümlich zu. Die Erbbeſtänder 

zahlten ihren jährlichen Kanon an Erbpacht. Andere An— 

ſprüche hatte der Obereigentümer nicht an ſie. Der Leſer 

bemühe ſich, zum dritten Kapitel dieſer Arbeit zurückzuſchlagen und 

er wird finden, daß bei weitem die größere Zahl der von den 

Kirchen vergebenen Güter Erbbeſtandsgüter waren, die damit 

dem Zugriff der Franzoſen entzogen waren. Nur die Erbpächte 

floſſen in die Domänenkaſſe. 

Als das ehemals maäinziſche Gebiet links des Rheins 

heſſiſch wurde, erinerten ſich die Heſſen dieſer noch beſtehenden 

Erbbeſtandsgüter kirchlicher Provenienz und man beauftragte 

beſondere Renovatoren, welche von Gemeinde zu Gemeinde 

fortſchreitend die aus den Erbbeſtandsgütern kirchlicher Herkunft 
  

225 J. Jakob S. 22. 

230 Vgl. H. Bechtolsheimer, J. Dieterich und K. 

Strecker: Beiträge zur rhein-heſſiſchen Geſchichte (Mainz 1916). Ent⸗ 

hält 1. Die Provinz Rheinheſſen in den beiden erſten Jahrzehnten ihres 

Beſtehens, 2. Heſſen-Darmſtadt auf dem Wiener Kongreß und die Er— 

werbung Rheinheſſens, 3. Die Gegend zwiſchen Rhein, Nahe und Donners— 

berg im Jahre 1787. Ferner: J. K. Dahl, Statiſtik und Topographie der 

mit Heſſen vereinigten Lande des linken Rheinufers (Darmſtadt 1816). 

Mit Karte und 4 Tabellen.



104 Veit 

herrührenden Staatsrenten von neuem aufnahmen und eigene 

Renovationsurkunden darüber verfertigten. 

Dieſe Renovationsurkunden aus den zwanziger Jahren des 

19. Jahrhunderts ſind die authentiſchen Belege für die baren 

und die Naturalnützungen, welche Heſſen außer dem gewaltigen 
territorialen Zuwachs an Grund und Boden und an Antertanen 
aus den noch beſtehenden Nationalgütern zog. Einige Beiſpiele 
mögen dieſe ungemein wichtige Tatſache erhärten: 

In der Gemeinde Lörzweiler bei Mainz wünſchte der 

heſſiſche Renovator der aus geiſtlichen Gütern herſtammenden 

Staatsrenten in der Provinz Rheinheſſen von der Ortsbehörde 

Aufſchluß über folgende nachweisbare Kirchengüter 281. 

1. Renovation eines Erbbeſtands von der ehemaligen 

Abtei St. Jakobsberg bei Mainz mit 5 Maltern Korn 
aus 12/ Morgen Ackerfeld. 

2. Erbbeſtand des Kloſters Maria Kron mit 45% Kr. 
Zins, 24 Maltern /, 2 Kumpfen Korn aus ca. 80 Mor⸗ 
gen Feld, 594 Morgen Weinbergen, * Morgen Wieſen 

und Hofraithen. 
3. Erbbeſtand des Katharinenſtifts mit 20 Maltern Korn, 

2 Ohm 17 Viertel Wein, 3 fl. 28 Kr. Geldzins und 
28 Pfund Gl. 

4. Erbbeſtand von demſelben aus ca. 320 Morgen Feld 

mit 88 Maltern 1 Viernſel 2 Kümpfen Korn. 

5. Erbbeſtand vom hohen Domſtift mit 235 Maltern Korn 

aus ca. 109 Morgen Feld, 4 Morgen Wieſen mit Haus 

und Hofraiten. 

6. Erbbeſtand vom St. Johannisſtift zu Mainz mit 21“ 

Maltern Korn aus 73 Morgen Feld mit Haus und Hof—⸗ 
raite. 

7. Erbbeſtand vom St. Stephansſtift mit 9 Maltern Korn 

aus 35 Morgen Feld. 

231 Gütige Mitteilung des Herrn Pfarrer Schmitt in Lörzweiler, dem 

dafür beſonders gedankt ſei. Als Renovator der Staatsrenten zeichnet 

ein Georg Schildius, Werrſtadt, den 11. Dez. 1828. Die Renovation ſelbſt 

fand am 27. Jan. 1829. Die Oberfinanzkammer in Darmſtadt genehmigte 

die Renovation am 17. Nov. 1829, gez. Sciopp. Das Renovations— 

inſtrument befindet ſich in Bd. IX des Lörzweiler Gemeindearchivs.
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Erbbeſtand von demſelben mit 26 Maltern Korn, 10 

Maltern Hafer, 10 Maltern Weizen aus 109 Morgen 

Feld mit Haus und Hofraite. 

Erbbeſtand vom Liebfrauenſtift zu Mainz mit 100 Mal— 

tern Korn aus vier Gütern: dem 50 Maltergut mit 

202 Morgen, dem 32 Maltergut mit 180 Morgen, dem 

12 Maltergut mit 23 Morgen und dem 6 Maltergut 

aus 14 Morgen Feld. 

Schuldigkeit ſämtlicher: 252 Malter 1 Simmer 

3 Kümpfe, rektifiziert auf 247 Malter aus ca. 1200 

Morgen. 

In der Gemeinde Finthen bei Mainz intereſſierte ſich 

der Renovator der heſſiſchen Staatsrenten, Georg Schlüſſel, der 

den Kanton RNiederolm betreute, für die nachgenannten 

Renten 252. 

1. 

1
 

vom ehemaligen St. Agneſenkloſter mit 5 Maltern, 

3 Kümpfen, 5 Mäschen Korn alten Mainzer Maßes 

aus 33% Morgen Feld und 2 Morgen Wald. 

Erbpacht vom Weißen Frauenkloſter mit 23 Maltern, 

3 Viernſeln, 1 Kumpf und 27/10 Mäschen Korn aus 112 

Morgen Feld, 874 Morgen Wald und Haus und Hof. 

Erbpacht vom St. Johannisſtift mit 20 Maltern, 

3 Viernſeln, 1 Kumpf und 7“ Mäschen Korn aus 103 

Morgen Feld und 6“ Morgen Wald. 
Erbpacht vom St. Petersſtift mit 28 Maltern, 1 Viern— 

ſel, 1 Kumpf und 71/10 Mäschen Korn aus 12474 Mor⸗ 

gen Feld, 18 Morgen Wald und 5 Morgen Gelände, 

darauf Häuſer, Höfe, Scheuern und Gärten ſtehen. 

Erbpacht vom St. Stephansſtift mit 9 Maltern, 2 Viern— 
ſel 265/200 Mäschen Korn aus 614 Morgen Feld und 

6 Morgen Wald. 

Erbpacht von demſelben mit 8 Maltern, 1 Viernſel 

3 Kümpfe Korn aus 48 Morgen Feld, 554 Morgen 

Wald und 1 Hofraite in der Prunkgaſſe. 

232 Das Renovationsinſttrument vom 23. Jan. bzw. 2 Febr. 1826 

iſt im Beſitz des Verfaſſers.
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Erbpacht von der Präſenz des St. Stephansſtifts mit 

15 Maltern 2 Viernſel 3 Kümpfſen 1 55/0 Mäschen 
Korn aus 109½ Morgen Feld, 3 Morgen Wieſe, 14“ 

Morgen Wald. 
8. Erbpacht vom Kloſter Dalheim bei Mainz mit 50 Mal— 

ter, 3 Kümpfen und 7 11/16 Mäschen Korn aus 257 

Morgen Feld und 15 Morgen Wald mit Häuſern in der 

Frankreichsgaſſe, Borngaſſe, Kirchgaſſe, im Anterdorf, 
Oberdorf. 

9. Erbpacht vom Domſtift mit 35 Maltern 1 Viernſel und 

3 Kümpfen aus dem Großgut mit 647 Morgen und 

dem Kleingut mit 22 Morgen und dem St. Kilians— 
altargut mit 74 Morgen Feld. 

10. Erbpacht von der Abtei Eberbach mit 27 Maltern 

2 Kümpfen aus 135 Morgen Feld, 21 Morgen Wald, 
1 Morgen Wieſe und Haus und Hof. 
Schuldigkeit ſämtlicher: 230 Malter aus ca. 1200 

Morgen. 

Aus der Gemeinde Ebersheim bei Mainz liegt die 

Renovation vom 8. Januar 1825 vor. Dieſelbe beſtätigt als noch 

vorhanden: 6 Malter Korn vom St. Stephansſtift zu Mainz, 

12 Malter Korn der ſog. Roßgülte von demſelben, 7 Malter 

Korn vom Mauritiusſtift in Mainz, 6 Malter Korn von der 
ehemaligen Maria-Kronſchaffnerei in Oppenheim, 8 Malter 

Korn vom Liebfrauenſtift zu Mainz, 20“ Malter Korn vom 

Stephansſtift zu Mainzo*s. Davon waren zur Franzoſenzeit 

abgelöſt insgeſamt 1 Malter 1 Viertel, 1 Kumpf und 22/4 

Mäschen pro 2 Jahre, das iſt jährlich 2 Viertel, 2 Kümpfe und 
3% Mäschen, bleiben ſomit: 59 Malter 1 Kumpf und 17/16 

Mäschen ꝛ8l. 

233 Freundliche Mitteilung der Herren Pfarrer A. Singer und 

Bürgermeiſter Fuchs in Ebersheim. 

234 Laut Arkunde vom 10. und 12. März 1823 waren dem Rentner 

Stephan Gillig, vormals Domänenempfänger zu Riederingelheim, eine 

Rente von zuſammen 39 Maltern, 2 Viernſeln Korn, herrührend aus 

6 Maltern Korn vom Mauritiusſtift, 3 Maltern Korn vom Mainzer 

Petersſtift, 8 Maltern Korn vom Kloſter Jakobsberg, 21 Maltern Korn 

vom Kloſter St. Agnetis und 1 Malter und 2 Viernſel Korn vom Dom— 

ſtift, in Eigentum verkauft worden. Gemeindearchiv Ebersheim Bd. II 

—
4
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Schon während der Verhandlungen des Kongreſſes in 
Raſtatt hatte Heſſen, wie einem Briefe des Weihbiſchofs Heimes 

vom 12. November 1798 zu entnehmen iſt, in der feſten Vor— 

ausſicht, daß das linke Rheinufer verloren gehe und die Fürſten 

für ihre Verluſte rechtsrheiniſch auf dem Wege der Säkulari— 

ſation des Kirchengutes entſchädigt würden, den Beſtändern von 
Mainzer Stifts- und Kloſtergütern bedeutet, bis auf weiteres 

keine Gefälle nach Mainz zu liefern. Die landgräflich heſſi— 

ſche Regierung konnte dies um ſo unbedenklicher tun, als die 
Beſtänder der in ihrem Gebiet liegenden Stifts- und Kloſter— 

güter Proteſtanten waren, die den Wink verſtanden. Ein Herr 
von Großſchlag in Eppertshauſen ließ ſogar vorſorglich eine 

Beſtandsaufnahme aller geiſtlichen Gefälle ſeines Beſitztums 

vornehmen. Daraus ſchloß Heimes mit Recht: „Dieſe Herren 

werden alſo die Güter einnehmen und keinem Geiſtlichen davon 

das Mindeſte inſolang geben, bis ſie durch Ubereinkunft oder 

Anrufung der Reichsgerichte dazu gezwungen werden und die 
status potentiores werden ſich nie dazu zwingen laſſen, und 

bis dieſes oontra minus potentiores effektuiert wird, können 

Jahre verlaufen, binnen welchen die Geiſtlichen alsdann von 

ſolchen nichts erhalten. Sie werden brotlos ſein.“?s⸗ 

Als Heimes dieſe Charakteriſtik der proteſtantiſchen Für— 

ſten niederſchrieb, dachte er ſicher an das fkandalöſe Vorgehen 

des heſſiſchen Landgrafen im Jahre 1781288. Er urteilte auch 

tatſächlich zutreffend. Der Heſſe, den die Erfahrung von 1871 

belehrt hatte, daß der Angreifer im Vorteil ſei und dem 

Schwächeren gegenüber via facti ſogar einen Arteilsſpruch 

unwirkſam machen könne, wiederholt das Verfahren im Jahre 

1802. Durch Konſularbeſchluß vom 9. Juni wurden alle geiſt— 

lichen Fundationen auf der linken, jetzt franzöſiſchen, Rheinſeite 

der Renovationen. Das Domkapitel hatte zwei Präſenzgüter in E., ein 

ſog. 7 Maltergut mit 31½ Morgen und ein ſog. 1½ Maltergut mit 

13 Morgen Feld. Der Renovationsakt vom 16. März 1688 liegt vor in 

St. A. W.: Mainzer Regierungsarchiv Lade 606 H 329: Akten betr. dom⸗ 

kapitelſche Güter in E. und Streit, ob dieſe Güter dem Kapitel gültbar 

oder zinsbar ſeien. Darin auch die Kopie des Ebersheimer Güterankaufs 

vom 11. Dez. 1325. 

235 Kapitel 5. 

236 Kapitel 3.
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aufgehoben. Was nun mit den Vermögensſtücken der auf— 

gehobenen Klöſter, Stifter und ſonſtigen geiſtlichen Stiftungen, 

die rechts des Rheins lagen? Würden die Franzoſen auch 
darauſ die Hände legen? Die Frage war ſchon zwiſchen den 
Beteiligten beſprochen und geregelt. Heſſen-Darmſtadt, Heſſen— 
Kaſſel und Naſſau-Aſingen wieſen ihre umter an, die in ihren 

Gebieten befindlichen Liegenſchaften und Gefälle der links— 
rheiniſch aufgehobenen Stiftungen, mit Ausnahme der Zehnten 

und Gefälle des Domkapitels, mit Arreſt zu belegen . Damit 

kamen ſie der zu erwartenden Verfügung der kurfürſtlich main— 
ziſchen Regierung über den künſtigen Verbleib der Güter zuvor. 

Wirklich traf eine mainziſche Verfügung am 2. Juli ein, daß 
alle Güter der linksrheiniſch aufgehobenen Stifter und Klöſter, 

die rechts des Rheins lägen, mit Sequeſter belegt würden und 
zu deren Verwaltung eine gemiſchte Adminiſtrationskommiſſion 
aus geiſtlichen und weltlichen Räten beſtimmt werde. Zu dieſer 

Verordnung, eine der letzten, welche der von Mainz entthronte 

Erzbiſchof Friedrich Karl erließ, bemerkte Karl Theodor in 
einem Erlaß, die Einrichtung der Kommiſſion betreffend, vom 

8 Auguſt: „es geſchieht dies nur aus der landesväterlichen 

Abſicht, die unglücklichen, auf dieſe Rheinſeite verwieſen wer— 

denden Individuen davon, ſoweit möglich, zu unterſtützen“?“. 

And die Wirkung dieſer menſchlichen Verfügung? Die heſſen— 

darmſtädtiſchen Amter zu Wallau und Rüſſelsheim geben An— 

weiſung, daß jetzt auch die ſämtlichen Zehnten, Pächte und an⸗ 

dere Gefälle des Domkapitels, welche ſeither vom Arreſt ver— 
ſchont geblieben waren, für die Landesherrſchaft einzuziehen 
ſeien. Dies geſchah. In der Sitzung des Domkapitels vom 
27. Auguſt wird berichtet, daß die Verſteigerung der Zehnten 

237 St. A. W.: Mainzer Corridor Lade 618 H 1112: Akten betr. die 

Beſchwerde des Dom apitels, daß Darmſtadt ſeine im darmſtädtiſchen 

habenden Zehnten und andere Gefälle mit Arreſt belegt habe (1802). 

Verhandlungen vor dem Kongreß in Frankfurt a. M. Bericht des Dom— 

dekans Freiherrn von Dienheim vom 16. Juli 1802. 

ꝛas Ebd. Mainzer geheime Kanzlei Nr. 187: Der Kommiſſion gehörten 

an die geiſtlichen Räte v. Schmitz, Scheidel und Tautphöus, und von welt— 

lichen die Hof- und Regierungsräte v. Roth und v. Münch. Am 18. Aug. 

erging eine gleichlautende Verfügung auch für Worms an den geiſtlichen 

Rat Mittnacht und den Hofrat Göbel, beide in Lampertheim.
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von Heſſen via kacti vorgenommen worden ſei. Zn dieſer 

Situation konnte der Hinweis des Kapitels, daß das Dom— 
kapitel ein mit ſeinem Erzbiſchof-Kurfürſt beſtehendes und in 
der Landesverfaſſung verwebtes Corpus ſei und ſomit nicht wie 

andere Kollegiatkapitel behandelt werden könne?', nur den 

theoretiſchen Wert der rechtzeitig eingelegten Beſchwerde haben. 

An einen Erfolg glaubten die Domherren ſelbſt nicht. Was 

die Heſſen hatten, ließen ſie nicht mehr los. Die heſſiſche Re— 

gierung teilte dem Kapitel am 15. November mit, daß nach 

einem Beſchluß des fürſtlichen Kammerkollegiums alle dom— 
kapitelſchen Revenuen in Sequeſter bleiben müßten?“. Man 

ging ſogar noch weiter. So weit, heißt es in einem Bericht des 
Mainzer Bevollmächtigten Hofrat Anſelm Franz von Wall— 

menich am Frankfurter Kongreß vom 22. April 1803, treibt 

Heſſen-Darmſtadt ſeine Gewalttätigkeit, daß es nicht nur die 

Gefälle der domkapitelſchen Faktoreien, welche in Darmſtadt und 
in altdarmſtädtiſchem Gebiet liegen, nicht verabfolgen läßt, ſon— 

dern ſogar die Gefälle im Auslande, beſonders in dem Solms— 
Rödelheimſchen Ort Fauerbach 21. So ſetzte ſich das kleine 

Heſſen nach dem berüchtigten Vorbilde der Großen rechts des 

Rheins ſchon vor der Ratifikation des Reichsdeputationshaupt— 

ſchluſſes (25. Februar 1803) in den Beſitz der Gebiete und 

Nutzungen, welche es noch heute beſitzt. 
  

230 Ebd. I. . Memorial des Domdekans S. 5. 

240 Ebd. Lade 615 H 791. Schreiben vom 15. Nov. 1802, gez. von 

Stockhauſen. 

241 Ebd. Nr. 28 und Kapitel 3 dieſer Arbeit.
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Schluß. 
Dalbergs Status⸗Bericht vom 28. Oktober 1802 über den 

Zuftand der deutſchen Kirche an den Heiligen Stuhl. 

Man hat von einer Seite, die ſonſt Maß im Arteil zu halten 

ſich bemüht, den Verdacht ausgeſprochen, daß die päpftliche 

Kurie ihren Anwillen über die ſtattgehabten Säkulariſationen 

und ihre Ohnmacht, die Zurückgabe zu erzwingen, verborgen 

habe, indem ſie ſich nichts zu wiſſen ſtellte 2»:2. Nun trifft aller— 
dings zu, daß der Heilige Stuhl erſt nach dem Fiasko des Wiener 

Kongreſſes in der deutſchen Kirchenfrage durch den damals in 

Wien weilenden Kardinalſtaatsſekretär Conſalvi feierlich vor 

aller Welt Proteſt gegen den Kirchenraub eingelegt hat. Doch 
ſteht, ebenſo feſt, daß ſchon im März 1803 ein Proteſtbreve zur 

Abfertigung bereit lag und daß es nur den verſchiedenen Winkel— 

zügen des öſterreichiſchen Miniſters Grafen Cobenzl zuzuſchreiben 

iſt, wenn die Publikation des Breves unterblieb *8. 

Anderſeits ſpricht die Möglichkeit dafür, daß die abgeſetzten 

katholiſchen Reichsſtände ein feſteres Eingreifen des Heiligen 

Stuhles erwartet haben. Das Schreiben, welches Papſt 

Pius VII. am 2. Oktober 1802 an Dalberg richtete ?“,klingt doch 

faſt wie Rechtfertigung vor dem deutſchen Epiſkopat: „Wir 

können Dir nicht genug ausdrücken, in welcher Betrübnis Wir 

uns befinden, ſeitdem Wir als gewiß erfahren haben, was bei 

Gelegenheit der Entſchädigungen, die zu Gunſten der weltlichen 
Fürſten in Deutſchland verabredet wurde, gegen die Intereſſen 

und Rechte der geiſtlichen Fürſten und Biſchöfe unternommen 

werden wird. Da Wir in unſerem Geiſte ſchon lange die Ge— 

fahren vorhergeſehen haben, welche die katholiſchen Angelegen— 

heiten bedrohten, haben Wir es weder an Bitten zu Gott noch 

an Vermittelungen bei den Menſchen fehlen laſſen. And nach 

dem Beiſpiel unſerer Vorgänger haben Wir uns mit aller Kraft 

bemüht, zu bewirken, daß die Angelegenheiten der Kirche in 

Deutſchland keinen Nachteil erleiden. Wir haben daher 
beſchloſſen, neue Anſtrengungen mit Deiner Hilfe, ehrwürdiger 

Bruder, zu machen. Wir erſuchen Dich, daß Du Unſere 
großen Beſorgniſſe bekannt macheſt und bei 

242 Menzel XII à 339; Brück 1120. 243 Ebd. 122. 244 Ebd. 120.
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denen, die dazu beitragen können, mit allem Eifer dahin zu 

wirken trachteſt, daß die Intereſſen der Kirche gewahrt bleiben 

und dieſelbe im Beſitz der Rechte, der Freiheit und Sicherheit 
bleibe, deren ſie bis auf dieſe Zeit ſich erſreuet hat. Wenn 

irgend etwas gegen die Rechte der Kirche geſchähe, ſo könnte es 

in keiner Weiſe von Ans gebilligt werden.“ 
Als der Heilige Stuhl ſeinen großen Beſorgniſſen in dieſer 

bewegten Sprache Ausdruck verlieh, war das Schickſal der 

deutſchen Kirche im ganzen beſiegelt. Der Raub am Kirchengut 

hatte bereits eingeſetzt. Dalberg ſcheint in der Weiſe geant— 
wortet zu haben, daß er über den derzeitigen Zuſtand der 

deutſchen Kirche an der Hand des Tatſächlichen nach Rom 

berichtete. Von der Hand des oſt genannten Weibbiſchofs 
Heimes liegt nämlich unter dem Datum Aschaffenburgi die 

28 Octobris 1802 ein Dokument vor, das die Aufſchrift trägt 
„Modernus Status ecclesiae Germanicae ab infrascripto in 

brevissima puncta redactus“, “ Heimes ſchildert die Lage der 

Kirche in ſechzehn Abſchnitten, alles Dinge, die jedem Deutſchen 

bekannt waren. In Rom waren die Zuſtände zweifellos mehr 

geahnt als gekannt. Der Wortlaut des päpſtlichen Schreibens 

vom 2. Oktober beweiſt dies, denn der Papſt ſpricht noch davon, 

es könnte in keiner Weiſe von Ans gebilligt werden, wenn irgend 
etwas gegen die Rechte der Kirche geſchähe. Der Raub hatte 

doch ſchon begonnen. 

Heimes beginnt mit der Feſtſtellung, daß die deutſche 

Kirche durch die mit Zuſtimmung des Heiligen Stuhles vor ſich 

gegangene Angliederung des linksrheiniſchen Teiles an die 

fränkiſche Kirche ſehr verkleinert worden ſei. 

Infolge der Aufhebung aller Domkapitel, Kollegiat— 
ſtifter und Klöſter auf der linken Rheinſeite durch die Franzoſen 

ſeien die linksrheiniſch geborenen Geiſtlichen, welche den 

genannten Korporationen angehörten, auf eine Jahrespenſion 
von 500 fres. geſetzt. Die Geiſtlichen über ſechzig Jahren erhal— 

ten 600 fres. Die rechtsrheiniſch Geborenen wurden mit einem 

einmaligen Viaticum von 150 fres. über den Rhein gewieſen. 

das St. A. W.: Mainzer geheime Kanzlei Nr. 187: Akten betr. geiſtliche 

Gegenſtände, hier linke Rheinſeite: Die Aufhebung der Orden, Stifter und 

Korporationen. Beſonders: Statusbericht vom 28. Oktober 1802.
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Den weltlichen Fürſten, die auf der linken Rheinſeite 

Gebiet verloren, habe der Luneviller Frieden eine gewiſſe Ent— 

ſchädigung (ndemnisatio), und zwar auf dem Wege der Säku— 

lariſation der rechtsrheiniſchen Kirche verſprochen. Zur Durch— 

führung dieſer Indemniſation hätten ſich die beiden Großmächte 

Frankreich und Rußland auf einen Entſchädigungsplan geeinigt, 

der im Auguſt dieſes Jahres zur Beratung und mit Friſt von 

zwei Monaten zur Annahme an die Reichsdeputation weiter— 
gegeben worden ſei n“. 

Auf Grund dieſer Deklaration ſind alle Erz- und Bis— 

tümer und ihre Domkapitel zu Gunſten der Erbfürſten auf— 

zuheben. Nur das Erzbistum Mainz bleibt beſtehen. Dem 

Erzkanzler wird eine Jahresrente von einer Million Gulden 

geſichert als Erſatz der Verluſte, die er links des Rheins 

erleidet. Er behält ferner den Teil des alten Kurſtaates, der 

rechtsrheiniſch liegt und bekommt dazu das Gebiet des Fürſt— 

bistums Regensburg und einige Abteien. 

Dann beſpricht Heimes die Wahl der Reichsdeputation und 

den Verlauf ihrer ſeitherigen Beratungen, bis die beiden 

Mittlermächte Frankreich und Rußland eine zweite definitive 
Deklaration vor etwa vier Wochen der Reichsdeputation vor— 
gelegt hätten, die die proteſtantiſchen Fürſten ſichtlich begünſtige. 

Da dieſe zweite Deklaration definitiven Charakter habe, 
hätten die Fürſten die ihnen durch dieſelbe zugewieſenen 

Gebiete ſofort militäriſch beſetzt. Die Abernahme der Zivil— 

verwaltung folgte auf dem Fuß. 

An der Annahme der Deklaration ſei nicht zu zweifeln. 

Für dieſen Fall habe der Erzbiſchof (Dalberg) den 

Mainzer Bevollmächtigten in Regensburg angewieſen, die 

Autorität und die Rechte des Heiligen Stuhles ausdrücklich 

geltend zu machen, wenn die Reichsdeputation in eine Beratung 
über eine kirchliche Neuordnung (innovatio) in Deutſchland 

eintreten oder gar beſchließen wolle. Der Erzbiſchof ſei tiefſt 
[penitus) überzeugt und durchdrungen, daß eine Neuordnung 
  

246 Einige Tage vor der Bildung der Reichsdeputation am 18. Auguſt 

überreichte der ruſſiſche und franzöſiſche Geſandte dem Reichstage einen 

Entſchädigungsplan mit zwei gleichlautenden Noten. Brück J 98 ff.
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der deutſchen Kirche ohne Mitwirkung des Heiligen Stuhles 

weder geſchehen dürfe noch könne. 

Dieſer Vorbehalt bleibt allein noch übrig. Der Mainzer 

Bevollmächtigte wird ihn zuſammen mit den Deputierten er— 

heben, die darin mit ihm eins ſind. Die Vertreter der beiden 

Mittlermächte forderten nicht nur die Annahme, ſondern auch die 
unverzügliche Ausführung ihrer Deklaration, ſie prieſen auch 

die Regelung der kirchlichen Ordnung in Frankreich, die allein 

von der weltlichen Gewalt vorgenommen und dann nachträglich 

vom Oberhaupt der Kirche genehmigt worden ſei. 

Wir müſſen jetzt abwarten, was in Regensburg und ander— 

wärts bezüglich der Organiſation des Reichs und der Kirche 

beſchloſſen wird. 

Es geht allerdings das Gerücht öffentlich um, daß ver— 
ſchiedene proteſtantiſche Fürſten, welche jetzt in den Beſitz weiter 
katholiſcher Gebiete gelangt ſind, eigene Landesbiſchöfe lepis— 

copos regionarios) vom Heiligen Stuhl erbitten oder darauf 

ontragen wollten, daß ihre katholiſchen Antertanen einem Erz— 

biſchof bzw. Biſchof unterſtellt werden. Die Wünſche der 

Fürſten ſcheinen jedoch noch nicht feſtzuſtehen. 

Soweit die offizielle Mainzer Meinungsäußerung zur all— 

gemeinen Lage während der Tagung der Reichsdeputation in 

Regensburg. 

Von höchſtem Intereſſe iſt die Feſtſtellung, daß die Fran— 

zoſen und Ruſſen die Richtung innerhalb des deutſchen Fürſten— 

kollegiums ſteiften, welche an eine ſelbſtherrliche Organiſation der 

Kirchen ihres Landes nach dem Muſter Frankreichs dachte. Wie 

die Vorverhandlungen, die nach langen Taſtverſuchen zu Kon— 

kordaten führten, in der Folge zeigten, war dieſe Richtung die in 
Deutſchland herrſchende. Rom ſollte möglichſt ausgeſchaltet 

werden und bleiben. Es entbehrt aber nicht einer gewiſſen 

Jronie, daß gerade von der Mainzer Seite, und zwar von dem 

Mann ausgehend, der bei Abfaſſung der Emſer Beſchwerden 

gegen die Kurie im Jahre 1786 die Feder geführt hatte, ein 

ſtarker Proteſt vorgeſehen war für den Fall, daß die Löſung der 

deutſchen Kirchenfrage ohne Mitwirkung des Heiligen Stuhles 

verſucht werden ſolle. Ob der Proteſt noch in Regensburg ſelbſt 

notwendig wurde, iſt nicht zu erkennen! 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVVIII. 8



Anhang 
Nr. I. 

Territorial mainziſches Kloſtergut. 

J. Rechts des Rheins. 

Oberamt Aſchaffenburg: Amtskellerei Bachgau. 

Stadt Seligenſtadtꝛ4:: 

1. Der Abtei eigentümliche Güter, die ſie mit eigenem Pflug anbaut 

ſamt Wieſen: ca. 339 Morgen. 

2. Güter, welche in Erbbeſtand an hieſige Bewohner verliehen ſind: 

ca. 546½ Morgen und 29 Ruthen: Summa S. 885½ Morgen und 
29 Ruthen. 

3. Der Abtei-Anteil an dem Forſtwald iſt: 2500 Morgen. 

4. Gefälle: Von den Erbbeſtandsgütern jährlich 109 )½ Malter Korn 

und 4 Malter Hafer. 

Von eigentümlichen, aber der Abtei zinsbaren Gütern jährlich: 

18 Malter Korn. 

Von der Mainfähre jährlich: 5/ß Malter Korn. 

An Geldzins: 26 fl. 

Die Abtei zieht den großen und kleinen Zehnt, item die Zehntlämmer, 

das Beſthaupt von jedem hier ſterbenden Bürger, wobei ſogar die Aus— 

ländiſchen, hier ſterbenden, begriffen werden 24s. 

Zent Seligenſtadt: 

1. Zellhauſen: Allhier hat die Abtei den großen und den kleinen 

Zehnt, der zu 1 der gräflichen Familie von Schönborn übertragen iſt. 

247 St. A. W.: J. c. Mainzer Regierungsarchiv Stifter und Klöſter 
2741 K. 739: Bericht des Kellers Anton Schmuck vom 17. Dezember 1771 
mit beiliegender designatio derjenigen Güter, Zinſen, Zehnten und ſonſti⸗ 
gen Gefälle, welche die Abtei Seligenſtadt in der Stadt und Zent 
Seligenſtadt zu fordern hat. Aber die Aufhebung der Vogtei und Abtei 
Seligenſtadt im Jahr 1802 ſ. H. Reichert im Archiv für heſſiſche 
Geſchichte und Altertumskunde, Bd. X (Darmſtadt 191). 

2as Bericht des Seligenſtädter Ortsvogts J. Gerlach an den Keller 
vom 1. Dezember 1771.
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An Pacht fallen jährlich: 22 Malter Korn und 6 fl. Zins. 

Jeder Antertan muß an die Abtei 11 Eier und ein altes Huhn 

liefern 240. 

2. Mainflingen: Hier haben die Frankfurter Dominikaner 

10 Malter, das Liebfrauenſtift daſelbſt 2 Simmer Zinskorn. 

3. Klein-Welzheim: Allhier hat die Abtei Seligenſtadt den 

großen und den kleinen Zehnt, ſodann 14 Beſtandsgüter, welche in der 

Morgenz. 523 Morgen 14 Ruthen haben. Von dieſen Gütern fallen jährlich 

77 Malter 2 Simmer Korn, 26 Malter 8 Simmer Hafer, 5 Gänſe und 

18 Sommer- und Winterhühner. 

Von eigentümlichen Gütern: 3 Malter 3 Simmer Korn und 22 Kr. 

Geldzins 250. 

4. Klein⸗Krotzenburg: Dahier hat die Abtei Seligenſtadt den 

großen und den kleinen Zehnt, ferner ein Temporalbeſtandsgut von 

214 Morgen Feld und 19½ Morgen Wieſen. Hiervon fallen an Pacht: 

60 Malter Korn, 20 Malter Hafer und 400 fl. Geldzins nebſt verſchiedenen 

ſtipulierten Fuhren. 

Von eigentümlichen Gütern gehen ein 12 Malter Zinskorn und 

2 Malter Zinshafer 251. 

5. Froſchhauſen: Es hat die Abtei allda den großen und den 

kleinen Zehnt, ferner ein Erbbeſtandsgut, das zehntfrei iſt, von 

98 Morgen und 6 Ruthen, davon an Pacht fallen 17 Malter Korn und 

5 Malter Hafer. 

Ein Acker von 4 Morgen und 7 Ruthen gibt 1 Malter Korn und 

1 fl. Geldzins. 

Von eigentümlichen Gütern fallen 44 Malter Kümpfe Zinskorn. 

6. In der Stadt und Zent Seligenſtadt hat die Abtei an 

Kapitalien ausſtehen: 2000 fl. 252. 

Oberamt Steinheim: Kellerei Steinheimꝛsa: 

I. Status summarius des Beſitzes der Prälatur 

Seligenſtadt: 

11 Höfe mit 92634 Morgen Ackerland und 139½ Morgen Wieſen. 

Pachtzins: 214 Malter Korn ſtändig und 389 Malter unſtändig; 

36 Malter 3 Simmer ſtändigen Haferzins, 47 Malter unſtändig; 76 Malter 

Gerſte; 18 fl. ſtändigen und 400 fl. unſtändigen Geldzins. 

249 Ebd. In Zellhauſen hatte das Kloſter Schmerlenbach an Gefällen 
jährlich 5 Malter Korn, 1 Simmer und 53“ Kümpfe Korn und 12 fl. 
Geldzins, die Frankfurter Dominikaner 18 Malter Kornzins. 

250 Ebd. Das Kloſter Schmerlenbach hat hier ein Erbbeſtandsgut von 
73% Morgen Ackerland, davon fallen 11 Malter Korn. 

251 Ebd. An die Frankfurter Dominikaner fallen jährlich 13 Malter 
und an das Jungfrauenkloſter daſelbſt 9 Malter Korn. 

252 Ebd. Die Frankfurter Dominikaner haben in der Stadt und Zent 
Seligenſtadt 800 fl., das Kloſter Schmerlenbach 1175 fl. ausgeliehen. 

253 Ebd. Bericht des Oberamtmanns von Boß und des Kellers Franz 
Wentz vom 12. Dezember 1771. Die Angaben des Kellers tragen das 
Datum des 8. Dezember. Der Keller berichtet zugleich auch über die 
Einkünfte der Pfarrer. 
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Il. Spezifitation des Beſitzes: 

1 Stadt Steinheim: Die Abtei hat hier den Fruchtzehnt, 

welcher zu mittlerem Anſchlag jährlich 50 Malter Korn beträgt. Sie hat 

ferner den Tabakszehnt bei mittlerem Anſchlag mit 60 fl. 254. 

2. Nieder-Steinheim: Das Kloſter Seligenſtadt hat hier 

116 Morgen Feld, 3½ Morgen Wieſen, die in Erbbeſtand gegeben ſind 

und jährlich 14 Malter Korn, 5 Malter Hafer und 1½ Kr. Geldzins 

ertragen. Sie hat den Fruchtzehnt bei mittlerem Anſchlag mit 30 Maltern 

Korn, den Tabakszehnt bei mittlerem Anſchlag mit 30 fl. 255. 

3. Dietersheim a. Main: Die Abtei Seligenſtadt hat hier an 

ſchatzungsfreien Gütern 10 Morgen Feld. Die Gemeinde liefert jährlich 

an den Abtshof nach Mühlheim 1 Malter 3 Simmer Korn und 1 fl. 

14 Kr. Geldzins 2386. 

4. Mühlheim a. Main: Die Abtei Seligenſtadt hat hier den 

zehnt- und ſchatzungsfreien Hof mit 2 Häuſern und 105 Morgen Feld und 

25 Morgen Wieſen, die in Erbbeſtand gegeben ſind für jährlich 30 Malter 

Korn und 20 Malter Hafer. Von dieſem Hofgut muß die Abtei jährlich 

3 fl. an die Gemeinde zahlen. Das Kloſter hat ferner zwei Mühlen, 

davon es jährlich 16 Malter Beſtandkorn bezieht. Die Gemeinde gibt 

jährlich 7 Malter 2 Simmer Zinskorn und 10 fl. Geldzins. 

5. Bieber: Die Frankfurter Karmeliter haben hier 11 Malter 

ſtändigen Kornzins. 

6. Lämmerſpiel: Das Kloſter Seligenſtadt hat von der hieſigen 

Mühle jährlich 4 Malter Korn Pacht und an Giütern, die frei ſind, 

8 Morgen Wieſen. 

7. Klein-Auheim: Das Kloſter Seligenſtadt hat hier an ſchatz— 

baren Gütern, ſo in Erbbeſtand gegeben ſind, 131½ Morgen Ackerland, 

17 Morgen Wieſen, die jährlich 25 Malter Korn, 6 Malter Hafer und 

54 Kr. Geldzins ertragen. Das Kloſter Seligenſtadt iſt decimator uni— 

Versalis bei mittlerem Anſchlag mit 154 Malter Korn, 30 Malter Hafer, 

50 Malter Gerſte. Der Tabakszehnt iſt annue mit ca. 120 Kr. anzu— 

ſchlagen. 

8. Hainſtadt: Das Kloſter Seligenſtadt hat daſelbſt jährlich von 

verſchiedenen Gütern an ſtändigem Pacht 6 Malter Korn. Das Kloſter 

iſt decimator universalis, bei mittlerem Anſchlag: 70 Malter Korn, 

252 Ebd. Der Pfarrer hat den ſog. Gallenzins mit 2 Malter 3 Simmern 
Korn, den kleinen Zehnt, wie Flachs, Kraut, Rüben mit ca. 5 fl. An— 
ſchlag, ferner an Gütern, ſo er in partem salarii genießt, 534 Morgen 
Feld und 134 Morgen Wieſen. Ferner bekommt er von der Abtei 
Seligenſtadt 30 Malter Korn und 10 Ohm Wein zur Beſtallung. 

255 Ebd. Der Pfarrer hat an Gütern 35 Morgen Feld und 2½¼ 
Morgen Wieſen, ferner den kleinen Zehnt mit ca. 2 fl. Anſchlag. 

256 Die Frankfurter Dominikaner haben hier einen Erbbeſtand von 
9 Morgen Feld mit 2 Maltern Korn Pacht. Die Frankfurter Karmeliter 
haben einen Erbbeſtand von 267 Morgen Feld mit 1½ Malter Korn 
Pacht und 10 Kr. Geldzins.
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17 Malter Hafer, 6 Malter Gerſte. Der Tabakszehnt erträgt ca. 40 fl. 

Die Frankfurter Dominikaner haben hier aus 22½ Morgen Ackerland 

3 Malter Kornzins. 

9. Weiskirchen: Das Kloſter Seligenſtadt hat hier von der 

Obermühle jährlich an Pacht 3 Malter Korn. Es beſitzt an ſchatzbaren 

und in Erbbeſtand gegebenen Häuſern und Liegenſchaften 3 Häuſer, 

1249% Morgen Ackerland, 15½ Morgen Wieſen mit jahrlich 18 Maltern 

Simmern Kornpacht. Die Prälatur Arnsburg hat hier an ſtändigem 

Geldzins 5 fl. 

10. Hainhauſen: Das Kloſter Seligenſtadt hat an ſchatzbaren 

und erblich verliehenen Gütern mit 3 Häuſern, 1243‘ Morgen Feld, davon 

fallen 14 Malter Korn und 1 fl. 20 Kr. Geldzins. 

11. Rembrücken: Das Kloſter Seligenſtadt empfängt hier von 

4 Huben (= 120 Morgen) Feld und 10½ Morgen Wieſen, die ſchatzbar 

und erblich verliehen ſind, jährlich 16 Malter Kornpacht. 

12. Jügesheim: Das Kloſter Seligenſtadt hat an ſchatzbaren und 

in Erbbeſtand gegebenen Gütern 72 Morgen Feld, 7%½% Morgen Wieſen, 

davon an Pacht eingehen 10 Malter und 30 Kr. Geldzins. 

13. Oberroden und Niederroden: nichts. 

14. Groß-Auheim: Das Kloſter Seligenſtadt an Gütern 111 

Forgen Feld, 22 Morgen Wieſen. 

15. Kahl: Das Kloſter Seligenſtadt an Gütern 23% Morgen Feld, 

3% Morgen Wieſen. 

Oberamt Steinheim: Kellerei Dieburg: 

Bericht des Amtskellers Merkel vom 13. Dez. 1771, daß ſich außer 

dem Kapuzinerkloſter in Dieburg kein anderes Kloſter im Bezirk befinde. 

Das genannte Kloſter beſitze weiter keine Güter als einen Garten, der 

3% Morgen groß ſei. Sodann bezieht es die Zinſen aus 300 fl., die zur 

ewigen Ampel in der Kloſterkirche fundiert ſeien. 

Oberamt Gernsheim am Rhein: Kellerei Gernsheimss': 

1. Gernsheim: Die Abtei Erbach im Rheingau hat hier ein 

Haus, Hof mit drei Scheunen, Stallung und Zubehör im ſogenannten 

Schafviertel. An Ackern hat ſie das ſog. Frenkenfeld mit 921 Morgen, 

dann das beſondere Hofgut mit 93 Morgen und noch ein Gut, die Birken 

genannt, mit 30 Morgen. Summa S. 1044 Morgen. 

An Wieſen jenſeits des Rheins: das ſog. Steinswerk mit 95 Morgen 258 

und ein Wäldchen, deſſen Inhalt nicht bekannt iſt. 

Sonſtige Kloſtergüter gibt es hier nicht. 
2. Wattenheim und Rodau: Hier beſtehen keine Kloſtergüter. 

  

257 Ebd. Amtsbericht des Kellers Huberti vom 4. Dezember 1771 mit 
Verzeichnis der liegenden Güter und Gefälle, ſo das Kloſter Erbach im 
Rheingau in der Gernsheimer Gemarkung liegen und zu ziehen hat. 

258 Ebd. Von den Wieſen zahlt das Kloſter jährlich an die Pfarr— 
tirche 2 fl. 11 Weispf., 2% Kr.
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Amt Hirſchhorn a. Neckar: Amtskellerei Hirſchhorn: 

Summariſches Verzeichnis. 

Das Karmeliterkloſter in Hirſchhorn hat: 

1. Hirſchhorn: 2 Häuſer, 237 Morgen Gärten, 53 Morgen 

Wieſen. Gefälle: 10 Malter Korn, 5 Malter Spelz, 9 Malter Gerſte, 

3 Malter Hafer, 14 Malter Heidenkorn. Kapitalien: 1004 fl. Den ganzen 

Zehnt (groß und klein) 250. 

2. Igelsbach: 8 Malter Korn, 8 Malter Hafer (Zehnt: groß und 

klein). 

3. Eſchelbach: Die Hälſte des Frucht- und Weinzehnten. Einen 

Keller. 2/ Morgen 15 Ruthen Feld und 7 Ruthen Wieſen. Gnädigſte 

Herrſchaft hat dahier den ſogen. Schlüpferſtätter Hof, welcher beſtehet in 

300 Morgen Ackerfeld, 20 Morgen Wieſen, 130 Morgen Wald. Hiervon 

haben die Karmeliter die Hälfte mit gnädigſter Herrſchaft und iſt das Hof— 

gut an die hieſigen Bürger auf 12 Jahre verliehen zu 30 Maltern Korn, 

74 Maltern Spelz, 54 Maltern Hafer. Hiervon gebührt den Karmelitern 

die Hälfte. Die Karmeliter haben das Viertel des großen und kleinen 

Zehnt von gedachtem Hofgut mit 5 Maltern Korn, 7 Maltern Spelz, 

2 Maltern Hafer und 20 fl. für den kleinen Zehnt. 

In der Gemarkung Eſchelbach haben die Karmeliter den großen 

Frucht- und Weinzehnten gemeinſam mit den Herren von Aberrück zu 

Rotenſtein, davon jährlich fallen zur Halbſcheid 15 Malter Korn, 50 Malter 

Spelz, 15 Malter Hafer und 12 fl. aus dem Kartoffelzehnt. Der Wein— 

zehnt iſt unbeſtändig. Kapitalien: 1817 fl. ausgeliehen 260. 

4. Anterſchönmattenwag: Die Karmeliter haben hier / 

des großen und kleinen Zehnt mit durchſchnittlich 40 Maltern Korn, 2 Mal— 

tern Spelz, 2 Maltern Gerſte, 14 Maltern Hafer, 26 Maltern Heidekorn 

und 24 Maltern Kartoffeln. Das ſogen. Reitſche Hofgut mit Haus und 

ca. 50 Morgen Feld 261. 

5. Hirſchhorn: Der Zehnt beträgt: 4 Malter Korn, aus Hack— 

wald, ca. 6 Malter Korn, 9 Malter Gerſte, 5 Malter Spelz, 3 Malter 

Hafer, 14 Malter Heidekorn 262. 

Amt Vilbel bei Frankfurt: Kellerei Vilbelsss: 

1. Die Abtei Ilbenſtadt hat hier ein großes Hofgut, welches in 

10 oder 12 Huben = 360 Morgen) Ackerland, Wieſen und Weinbergen 

beſteht, wobei auch noch ein ſchöner Eichenwald und eine große Hofraithe 

mit einem ſchönen großen Wohnhaus und großem Gemüſegarten für den 

259 Ebd. Bericht des Amtskellers Stephan Joſ. Dorſch vom 24. Nov. 
1771 mit Verzeichnis. Die Designatio iſt vom 10. Dez. 1771 datiert und 
von zehn Ratsperſonen unterzeichnet. 

260 Ebd. Beilage Nr. 2, Bericht des Schulteiſen Joh. Chriſtoph Röß— 
ler vom 10. Dez. 1771. 

261 Ebd. Beilage Nr. 4, Bericht des Schulteiſen Georg Adam Becker 
vom 10. Dez. 1771. 

262 ſ.ĩ Anm. 259. 

263 Ebd. Bericht des Kellers Joh. Peter Kirn vom 30. Dez. 1771.
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Pater OSconomus, eine beſondere Wohnung für das Geſind, zwei große 

Scheunen, Pferdeſtälle, Ochſenſtälle, Kuhſtälle, Schafſtälle, Schweineſtälle, 

ein Backhaus, ein Brauhaus, eine Branntweinbrennerei, und ſind alle 

dieſe Gebäude aus purem Stein aufgeführt. Dabei iſt auf dieſem Hof 

eine beſondere Herde Kühe, Schweine, Schafe neben dem Zugvieh. 

Ferner hat die Abtei einige Stücke Land, den Hoppenrain genannt, 

welches Land an einige Antertanen erblich verliehen iſt gegen Zahlung 

von 1 fl. 36 Kr. Dieſer Hoppenrain iſt nicht ausgemeſſen. 

2. Das Dominikanerkloſter in Frankfurt hat eine Hube oder 30 Mor— 

gen Land dahier, davon die possesores jährlich 4 Malter Pacht geben; 

ausgeliehen hat es 400 fl. 

Amt Vilbel bei Frankfurt: Amtskellerei Rockenberg: 

J. Status summarius 2064; 

1. Das Zungfrauenkloſter Marienſchloß hat im Kellereibezirk 

505 Morgen Ackerland, 114½ Morgen Wieſen. Davon ſind 270 Morgen 

Ackerfeld, 100 Morgen Wieſen und 3y) Morgen Weinberge unter 

eigenem Pflug. 235 Morgen Feld, 14½ Morgen Wieſen ſind in 

Temporalbeſtand gegeben, wovon jährlich 69/½ Malter Korn, 23½ Malter 
Gerſte, 2 Malter Hafer und 4 fl. 33 Kr. Geldzins fallen. 

Der Zehntanteil beträgt 3 Malter Weizen, 42 Malter Korn, 72 Mal— 

ter Gerſte, 11 Malter Hafer. 

2. Das Kloſter Arnsburg hat im Bezirk 532 ½½ Morgen Ackerfeld, 

29% Morgen Wieſen, die in Temporalbeſtand gegeben ſind gegen Liefe— 

rung von 140 Maltern Korn, 5 Maltern Gerſte und 6 fl. 13 Kr. Zins. 

3. Das Kloſter Altenburg hat 45 Morgen Feld, 1 Morgen 

Wieſe, davon jährlich fallen 22 Malter Korn und 1 fl. 33 Kr. Zins. 

4. Das Kloſter Engeltal nimmt einen Geldzins von 36 Kr. ein. 

5. Das ſäkulariſierte Kloſter Thron bei Wehrheim hat 118 7 Mor—⸗ 

gen Feld, 9 Morgen Wieſen, davon jährlich 26% Malter Korn fallen. 

Summan des Beſitzes: 1200%½ Morgen Ackerland, 154 Morgen 

Wieſen. 

Rockenberg, Datum wie oben. 

In fidem: 

gez.: Fliege, Gerichtsſchreiber. 

II. Spezifikation des Beſitzes. 

1. Das Kloſter Marienſchlo ß 26s: 

Zu Rockenberg: 422 Morgen Feld, 114½ Morgen Wieſen, 

davon in Eigenbau: 270 Morgen Feld und 100 Morgen Wieſen. 

Zu Oppershofen: 83 Morgen Ackerland und 3 Morgen 

Weinberge, die in Erbbeſtand gegeben ſind. 

  

264 Ebd. Bericht des Kellers Joh. Jak. Neumann vom 6. Dez. 1771, 
gez. Rockenberg, Datum wie oben. In fidem: Fliege, Gerichtsſchreiber. 

265 Ebd. Beilage Nr. 1: gez.: Neumann.
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Summa: 505 Morgen Ackerland, 114½ Morgen Wieſen, 3/ Mor- 

gen Weinberge. 

Das Kloſter bekommt jährlich: 8 fl. für eine geſtiftete Tonne Heringe, 

52 Mark Holz aus hieſigem gemeinſchaftlichem Markwald, jede Mark zu 

6 fl. — 312 fl., ferner von der zu Oppershofen gelegenen Mühle jährliches 

Beſtandskorn 44 Malter, ferner 1 Metze Kornzins. 

2. Das Kloſter Arnsburgsss: 

Zu Rockenberg: 192½ Morgen Feld, 12½% Morgen Wieſen, die 

in Temporalbeſtand gegeben ſind, davon jährlich 52 Malter Korn, 4 Malter 

Gerſte und 2 fl. 16 Kr. Geldzins fallen. 

Zu Oppershofen: 186 Morgen Ackerland, 11/2 Morgen Wieſen, 

die in Temporalbeſtand gegeben ſind und jährlich 51 Malter Korn, 1 Malter 

Gerſte und 1 fl. 20 Kr. Geldzins ertragen. 

Zu Nieder-Mörlen: 94 Morgen Feld, 1½ Morgen Wieſe, 

die in Temporalbeſtand gegeben ſind und 25 Malter Korn und I fl. 

40 Kr. Zins. 

Zu Ober-Mörlen: 60 Morgen Feld, 4½ Morgen Wieſen, die 

in Erbbeſtand gegeben ſind, gegen Lieferung von 12 Malter Korn und 

56 Kr. Geldzins. 

Summa: 532½ Morgen Ackerland, 297½ Morgen Wieſen. 

Debenten ans Kloſter: 

Die Gemeinde Rodenberg.... 3000 fl. 

Joh. Chr. Schmittet. 100 

Oberſchulteis Nauheineer... 100 

Konrad Strddtbdʒedo.. 200 „ 

Konrad Dietz in Oppershofen.. 150 „ 

3550 fl. 

Hühnergeld in N.-Mörlen — 50 Kr. 

dto. O.-Mörlen — 30 „ 

3. Das jungfräuliche adelige Kloſter Altenberg267: 

Zu Ober-Mörlen: 14 Morgen Feld, davon fallen 12 Malter 

Korn, 56 Kr. Geldzins. 

Zu Nieder-Mörlen: 31 Morgen Feld, 1 Morgen Wieſe, 

davon fallen 10 Malter Korn und 36 Kr. Zins. 

Summa: 45 Morgen Feld, 1 Morgen Wieſe. 

4. Das Kloſter Engeltal ꝛ6s: 

Zu Ober-Mörlen: 36 Kr. Geldzins. 

5. Das ſäkulariſierte Kloſter Theron260: 

Zu Rockenberg: 12½ Morgen Feld, Morgen Wieſe, die in 

Temporalbeſtand gegeben ſind zu 7½% Malter Korn. 

266 Ebd. Beilage Nr. 
267 Ebd. Beilage Nr. 
26s Ebd. Beilage Nr. 
260 Ebd. Beilage Nr. *

 
ο
ο
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Zu Oppershofen: 8 Morgen Feld, ½ Morgen Wieſe, ver— 

pachtet zu 2% Malter Korn. 

Zu Nieder-Mörlen: 2 Morgen Feld, 2 Morgen Wieſe, ver— 

pachtet zu 1½ Malter Korn. 

Zu Ober-Mörlen: 96 Morgen Feld, 6 Morgen Wieſe, ver— 

pachtet zu 16 Malter Korn. 

Von dieſem Kloſter wird der Pacht nach Wehrheim geliefert, wovon 

die Hälfte Kurtrier und die andere Hälfte der Fürſt von Dillenburg 

bezieht. 

Oberamt Königſtein: Amtskellereibezirk Königſteinꝛ70: 

Verzeichnis der Gefälle: 

Oberwöllſtadt: Das Kloſter Altenburg bei Wetzlar hat 

hier ein Beſtandsgut von 5 Huben (— 150 Morgen) Land. Davon ent— 

fallen jahrlich 30 Malter Korn und 27 Kr. Güterzins. 

Das Kloſter Arnsburg hat ein Beſtandsgut von 67 Huben 

(S= 195 Morgen) Ackerland, davon jährlich 46 Malter Korn Pacht fallen. 
Das Kloſter Ilbenſtadt hat hier am Zehnt / und einen Güter— 

zins von 25 Kr. Ferner hat es ausgeliehen beim Kirchenbau 800 fl. und 

or Heinrich Feuerbach 200 fl. 

Das Jungfrauenkloſter Nieder-Ilbenſtadt hat einen Wieſen— 

zins von 54 Kr. 

Oberamt Starkenburgz: Amtskellerei Bensheim ꝛ171: 

1. Biblis: Die Wormſer PP, Karmeliter haben hier 18 Morgen 

Ackerland und Wieſen, davon jährlich an Pacht fallen 4 Malter Korn und 

4 Malter Hafer. 

2. Bürſtadt: Hier gehört den PP. Jeſuitis zu Worms ein Gut 

von 28 Morgen, davon pro canone temporali 28 Malter Korn fallen. 

Die Wormſer Dominikaner haben hier 350 fl. ausgeliehen. In den 

anderen mir anvertrauten Ortſchaften haben keine Klöſter dergl. Güter und 

Gefälle. 

Territorial mainziſches Kloſtergut. 

II. Links des Rheins. 

Oberamt Stadt Mainz: Außenbezirk außerhalb der Stadtꝛꝛ: 

1. Kaſtel: 107% Morgen Ackerland des Kloſters Altenmünſter, 

20% Morgen des Kloſters der hl. Agnes in Mainz, 14% Morgen der 

Mainzer Karmeliter, 50 Morgen der Kartauſe, 17 Morgen der Domini— 

  

270 Bericht des Oberamtmanns Anton Freiherrn von Bettendorf vom 
19. Dezember 1771. Die Anterlagen ſtellte der Keller W. A. Scheppler 
nach den Berichten des Schultheiſen. Die Beglaubigung beſorgte 
A. B. Schlün, Amtsſchreiber. 

271 Ebd. Bericht des Amtskellers Geiger vom 18. Dezember 1771 mit 
designatio der Gefälle und Güter in Biblis und Bürſtadt. 

272 Ebd. 1. c. Amtsbericht vom 13. Dezember 1771, gez. Adam Frei⸗ 
Fel von Riffen, Mainzer Viztum. Die Anterlagen lieferte Amtskeller 

ettinger.



122 Veit 

kaner, 11131 Morgen der Abtei der Benediktiner auf dem Jakobsberg bei 

Mainz: Summa S.: 330½% Morgen Ackerland 223. 

2. Koſtheim: 164½ Morgen des Kloſters Altenmünſter 254, 

1 Morgen der Karmeliter, 3½ Morgen der Dominikaner, 18/½ Morgen 

der Benediktiner 275, 23) Morgen der Abtei Ilbenſtadt, 6½% Morgen 

Weinberge des Mainzer Noviziats der Zeſuiten, 4 Morgen Weinberge des 

Reichklarakloſters und 5 Morgen der weißen Frauen in Mainz: Summa S.:: 

64 Morgen Ackerland. 

3. Weiſenau: 15½% Morgen des dortigen Kloſters, 3 Morgen der 

Kartauſe, 26 Morgen der Abtei Jakobsberg, 37 Morgen Weinberge der 

weißen Frauen, 11134 Morgen des Noviziats der Mainzer Zeſuiten: 

summa s.: 159% Morgen Acker und Weinberge. 

4. Stadt Mainz: Summe der Grundzinſen: 312 fl. 24½ Kr.; 

Summe des Hauszinſes: 410 fl. 

Status summarius im Bezirk des Mainzer Vizedomamts: 

718 Morgen Feld und Weinberge, 28 fl. Fruchtzins und 1023 fl. 

52 ½ Kr. ausgeliehenes Kapital, dazu von Mainz 312 fl. 24½ Kr. Grund— 

zins und 410 fl. Hauszins. 

Oberamt Niederolm: Amtskellerei Niederolm 2⸗6: 

I. 

Status summarius der Güter und Gefälle: 

1. Weinberge: 2023½ Morgen 

2. Acker: 5017 „ 

3. Wieſen 380 „ 

4. Geldzinſen: 198 fl. 11 Kr. 

5. Zinswein: 1 Fuder 5 Ohm 

6. Zinskorn: 110 Malter 

7. Zinsgerſte: 34 „ 

8. Zinsſpelz 98½ „7„ 

9. Zinshafer: 100 „ 

10. Kapitalien: 15 120 fl. 

273 Ebd. Den Bericht aus Kaſtel erſtattete der Schultheiß Müßig am 
12. Dezember. 

274 Das Kloſter Altenmünſter hatte nach dem Bericht ferner das 
Beſtandsgeld der Mainfähre mit 150 fl., an Fahrkorn jährlich 10 Malter 
und war decimator universalis. 

275 Die vorgenannten Güter werden als Appertinenzſtücker der Kaſteler 
Kloſtergüter bezeichnet. 

276 Ebd. 1. c. Bericht des Amtskellers Herzog mit ſummariſcher 
Tabelle über die den Klöſtern im hieſigen Oberamt zuſtehenden liegenden 
Gütern, Zehnten und ſonſtigen Gefällen, auch ausgeliehenen Kapitalien. 
Das Oberamt Niederolm erſtreckte ſich über die Orte Ebersheim, Gau— 
biſchofsheim, Nackenheim, Laubenheim, Hechtsheim, Marienborn, Drais, 
Ealbbehnn⸗ Oberolm, Klein-Winternheim, Niederolm, Zornheim und 

ulzheim.
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Auf die einzelnen Klöſter verteilt: 

1. Die Abtei Jakobsberg: in Eigenbau: 33 Morgen Weinberge 

und 22 Morgen Ackerland; in Erbpacht: 12 Morgen Weinberge, 

532 ½ Morgen Ackerland; Fruchtzins: 255 Malter Korn, 20 Malter Spelz; 

Geldzins: 15 fl. 12½ Kr. 

2. Die Mainzer Kartauſe: in Eigenbau: 5½% Morgen Weinberge, 

13 Morgen Feld; in Beſtand gegeben: 12 Morgen Weinberge, 478 ½ Mor— 

gen Feld, 12 Morgen Wieſen; Pacht: 43 Malter Korn, 16 ½ Malter 

Spelz, 3½ Malter Hafer und 51 fl. 53% Kr. Geldzins; Kapitalien: 

4575 fl. zu 57% und 800 fl. zu 4%. 

3. Das Noviziat der Mainzer Jeſuiten: in Eigenbau: 10½% Mor— 

gen Weinberge, 334 Morgen Feld, 50 Morgen Wieſen; in Beſtand: 

5 % Morgen Weinberge, 214 Morgen Feld, 3 Morgen Wieſen; Pachtzins: 

44 Malter Korn und 1 fl. 12 Kr.; Zehnt: ca. 25 Malter Korn, 20 Malter 

Gerſte, 12 Malter Spelz, 8 Malter Hafer; Kapitalien: 2900 fl. zu 57%. 

4. Die Mainzer Auguſtiner: in Eigenbau: 2½ Morgen Wein— 

berge; Geldzins: 18 fl. 37% Kr.; Fruchtzins: 27 Malter Korn; Kapitalien: 
510 fl. 30 Kr. 

5. Die Karmeliter zu Mainz: in Eigenbau: 7 Morgen Wein— 

berge; in Beſtand: 9 Morgen Feld; Pacht: 4½%½ Malter Korn; Kapitalien: 
2830 fl. zu 5%. 

6. Das Kloſter Dalheim bei Mainz: Beſtandsgut: 3 Morgen Wein— 

berge, 198 Morgen Ackerland, 1/ Morgen Wieſen; Pacht: 99/% Malter 

Korn und 12 fl. 10 Kr. Zins. 

7. Das Agneſenkloſter zu Mainz: in Eigenbau: 7 Morgen 

Feld, in Beſtand: 85/ Morgen Feld und 1 Morgen Wieſe; Pacht: 

58 Malter Korn; Kapitalien: 535 fl. zu 5%. 

8. Das Kloſter zu Weiſenau: in Eigenbau: 8 Morgen Feld; 

in Beſtand: 137 Morgen Feld, 57 Morgen Wieſen; Pacht: 58 Malter 
Korn; Kapitalien: 110 fl. 

9. Die Mainzer Dominikaner: in Beſtand: 11 Morgen Feld zu 

2 fl. 21 Kr. Zins; Zinskorn: 18 /½ Malter; Kapitalien: 420 fl. zu 5%. 

10. Das Reichklarakloſter zu Mainz: in Beſtand gegeben: 

9 Morgen Weinberge, 930/ Morgen Ackerland, 33/ Morgen Wieſen; 

Zinskorn: 163 Malter; Geldzins: 27 fl. 1574 Kr.; Zinsſpelz: 30 Malter; 

Zinshafer: 50% Malter; Kapitalien: 100 fl. zu 577 und 1500 fl. zu 47%; 

Zinswein: 2 Ohm. 

1. Das Armenklarakloſter zu Mainz: in Eigenbau: 7½ Mor— 

gen Weinberge. 

12. Das Weißenfrauenkloſter zu Mainz: in Eigenbau: 

13 Morgen Weinberge; in Beſtand: 3373 Morgen Feld, 3 Morgen 

Wieſen; Pacht: 80 )½ Malter Korn, 1½ Malter Hafer, 1 fl. 6 Kr. 

Geldzins. 

13. Das Kloſter Gottestal im Rheingau: in Eigenbau: 50 Morgen 

Ackerland, 4 Morgen Wieſen, 2 Morgen Weinberge; in Beſtand: 

44 Morgen Feld, 4 Morgen Wieſen.
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14. Das Kloſter Altenmünſter zu Mainz: in Eigenbau: 

17½ Morgen Weinberge, 50 Morgen Feld; in Beſtand: 481 Morgen Feld, 

46 Morgen Wieſen, 61 Morgen Weinberge; Pacht: 70 Malter Korn, 

12 Malter Gerſte, 16 Malter Spelz, 7 Malter Hafer; Zinskorn: 19 Malter; 

Zinsgerſte: 2 Malter; Zinsſpelz: 1 Malter; Geldzins: 33 fl. 26 Kr.; 

Kapitalien: 200 fl. zu 577/. 

15. Das Mainzer Jeſuitenkolleg: in Eigenbau: 6/½ Morgen 

Feld und 6 Morgen Wieſen; in Beſtand: 5 Morgen Weinberge, 66 Mor— 

gen Acker, 1 Morgen Wieſe; Pacht: 20 Malter Korn; Kapitalien: 

400 fl. zu 5% 

16. Das Kloſter Eberbach im Rheingau: in Beſtand gegeben: 

14 Morgen Weinberge, 1046% Morgen Feld, 126½ Morgen Wieſen; 

Pacht: 115 Malter Korn, 4 Malter Spelz; 34 fl. 17 Kr. Geldzins; 

Kapitalien: 30 fl. zu 5%/. 

II. Spezifikation der Güter und Gefälle nach den Individualtabellen 

der Ortſchaften. 

1. Ebersheimer Spezifikation vom 7. Dez. 1771 277: 

Die Abtei Jakobsberg: Ein Beſtand von 7 Morgen Weinberge, 

156½½ Morgen Ackerfeld; Pacht: 44 Malter Korn und 3 fl. Geldzins; 

Kapitalien: 50 fl. zu 577)/. 

Die Kartauſe: 825 fl. zu 57%/. 

Das Noviziat 8S. J. 1550 fl. zu 5%. 

Die Auguſtiner: In Eigenbau: 2 ½ Morgen Weinberge; Kapi— 

talien: 385 ½ fl. zu 5%. 

Die Karmeliter: 200 fl. zu 577. 

Kloſter Dalheim: Beſtandsgut von 3 Morgen Weinberge, 165 

Morgen Feld, 1/ Morgen Wieſen; Pacht: 44 Malter Korn; Geldzins: 

4 fl. 

Das Agneſenkloſter: Beſtandsgut von 8024 Morgen Feld; 

Zinskorn: 21 Malter; Kapitalien: 125 fl. zu 5%. 

Das Kloſter Weiſenau: 110 fl. zu 5. 

Summa: In Eigenbau: 2½ Morgen Weinberge. In Erbpacht: 

10 Morgen Weinberge, 402 ½½ Morgen Ackerfeld, 1 Morgen Wieſen. 

Pacht: 109 Malter Korn und 7 fl. Geldzins. 

2. Gaubiſchofsheimer Spezifikation vom 6. Dez. 1771 278: 

Die Abtei St. Jakob: 6 Malter Kornzins. 

Die Mainzer Dominikaner: 4 Malter dergl. 

Das Agneſenkloſter: 4 Malter dergl. 

  

277 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 1: Daß vorſtehendes Verzeichnis dem 
Befund nach pflichtmäßig aufgenommen worden, wird gerichtlich atteſtiert. 
Datum wie oben. Joh. Peter Schmitt, Schulteis. Jak. Kronenberger, 
Joh. Becker, Joh. Peter Wagner des Gerichts. In fidem: E. Severus, 
Gerichtsſchreiber. 

278 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 2: gez.: Philipp Beckheimer, Schulteis. 
ſchreiben ach. Joh. Koch des Gerichts. In fidcem: Thomas, Gerichts— 

reiber.
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3. Nackenheimer Speziſilation vom 6 Dez. 1771 77ö0: 

Die Nonnen S. Clarae auf dem Flachsmarkt: Ein Beſtand: 

9 Morgen Weinberge, 312½ Morgen Ackerland, 19/½ Morgen Wieſen. 

Angabe über Pachtertrag fehlt. Geldzins: 25 fl. 577 Kr.; Zinskorn: 

3 Malter 

Die armen Nonnen S. Clarac zu Mainz: In Eigenbau: 7½/ Morgen 

Weinberge. 

Die Abtei JZakobsberg: In Eigenbau: 29/½ Morgen Wein— 

berge, 3 Morgen Wieſen. In Erbpacht gegeben: 33½/ Morgen Feld. 

Die Weißen Frauen zu Mainz: In Eigenbau: 13 Morgen Wein— 

berge. 

Das Noviziat der Jeſuiten: ca. 50 Morgen Wieſen auf der Au. 

Das Kloſter Gottestal im Rheingau: 2 Morgen Weinberge, 

44 Morgen Feld, 4 Morgen Wieſen. 

4. Laubenheimer Spezifilation vom 6. Dez. 1771 280: 

Die Mainzer Auguſtiner: 18 fl. 37½ Kr. Geldzins, 5 Malter 
Korn. 

Die Mainzer Dominikaner: Ausgeliehen 420 fl. zu 5%. 

Die Mainzer Benediktiner: 4 Morgen Acker. 

Die Mainzer Karmeliter: Ausgeliehen 730 fl. zu 57/. 

Das Noviziat der Jeſuiten: 93 Morgen Weinberge. 

Das Agneſenkloſter: Pacht aus 43½ Morgen Feld und 1 Mor— 

gen Wieſen. 

Das Kloſter Altenmünſter: ca. 50 Morgen Wieſen. 

Die Kartauſe: 2 Morgen Feld, 9 Morgen Wieſen in Pacht. 

5. Hechtsheimer Spezifikation vom 6. Dez. 1771 281;: 

Das Kloſter auf dem Zakobsberg: In Selbſtbau: 3/½ Morgen 

Weinberge, 19 Morgen Feld. In Beſtand gegeben: 266½ Morgen Feld, 

12 ½ Morgen Wieſen; Kornzins: 4 Malter; Geldzins: 49½ Kr. 

Die Kartauſe: In Selbſtbau: 15 Morgen Feld. In Beſtand: 

292 ½ Morgen Ackerland, 253 Morgen Wieſen; Geldzins: 10 fl. 

53/½ Kr.; Kapitalien: 1280 fl. zu 577)/. 

Das Agneſenkloſter: In Selbſtbau: 7 Morgen Feld, Kapi— 
talien: 60 fl. zu 57%. 

Das Kloſter Altenmünſter: In Selbſtbau: 1½ Morgen Feld. 

Das Jeſuitenkolleg: In Selbſtbau: 6) Morgen Feld und 

1% Morgen Weinberge, 

Das Kloſter zu Weiſenau: 8 Morgen Feld in Selbſtbau. 

Das Kloſter der weißen Frauen: 17½ Morgen Ackerland. 

279 Ebd. J. c. Beilage Nr. 3: Paul Hardt, Schulteis. Philipp Mann, 
Jak. Kertz, Paul Haerdt des Gerichts. In fidem: Franz Zoſ. Thomas, 
Gerichtsſchreiber. 

280 Ebd. J. c. Beilage Nr. 4: gez. Jak. Malinger, Schulteis. Seb. 
Schneider. Peter Schneider. Ad. Winternheimer. Jak. Elert des Ge— 
richts. In fidem: Thomas, Gerichtsſchreiber. 

281 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 5: gez.: Joh. Martin Kerz, Schulteis, 
Joh. Ad. Wilh. Klein, Nik. Kopp, Joh. Heinr. Klein, Pankraz Lehr des 
Gerichts. In fidem: J. M. Versbach, Gerichtsſchreiber.
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Das Kloſter Dalheim: Ausgeliehen 50 fl. In Selbſtbau: 4 Mor— 

gen Weinberge, 57 Morgen Feld. Verpachtet: 57634 Morgen Feld, 

36 Morgen Wieſen. Pacht: 134 Malter Korn; Geldzins: 12 fl. 33 Kr.; 

Kapitalien: 1340 fl. 

6. Marienborner Spezifikation vom 10. Dez. 1771 282: 

Das Kloſter der weißen Frauen: In Beſtand gegeben: 200 
Morgen Acker; Pacht: 35 Malter Korn. 

Das Kloſter Dalheim bei Mainz: 33 Morgen Feld; Pacht: 8 Mal— 

ter Korn; Geldzins: 3 fl. 

Die Mainzer Karmeliter: 9 Morgen Feld, 4% Morgen Korn. 

Die Mainzer Kartauſe: 5 Malter Korn. 

7. Drayſer Spezifikation vom 6. Dez. 1771 283: 

Das Noviziat der Zeſuiten: In Selbſtbau: 334 Morgen Feld. 

In Beſtand gegeben: 85 Morgen Feld; Zinskorn: 21 Malter; Geldzins: 

1 fl. 12 Kr.; Zehnt: 25 Malter Korn, 20 Malter Gerſte, 12 Malter Spelz, 

8 Malter Hafer; Kapitalien: 1354 fl. zu 57/. 

Das Reichklarakloſter: In Beſtand: 270 Morgen Feld; Pacht: 

60 Malter Korn, 30 Malter Spelz, 10 Malter Hafer; Geldzins: 1 fl. 
18 Kr. 

8. Heidesheimer Spezifikation vom 5. Dez. 1771 ꝛ82: 

Die Abtei Eberbach: Erbbeſtand: 14 Morgen Weinberge, 600 

Morgen Ackerland, 100 Morgen Wieſen; Pacht: 79 Malter Korn. 4 Mal— 

ter Spelz und 34 fl. Geldzins, 2 Ohm Zinswein; Kapitalien: 50 fl. zu 

55. 

Die Kartauſe: 20 Morgen Feld, 2 Morgen Wieſen 40 fl. Zins; 

Kapital: 850 fl. zu 5%. 

Die Auguſtiner: 22 Malter Zinskorn, 125 fl. zu 57. 

Die Dominikaner: 14½ Malter Zinskorn, 1 fl. 16 Kr. Geld— 

zins, 1½ Ohm Zinswein. 

Das Kloſter Altenmünſter: Beſtand: 3 Morgen Weinberge, 

170 Morgen Ackerland, 26 Morgen Wieſen; Zehnt: 70 Malter Korn, 

12 Malter Gerſte, 16 Malter Spelz, 7 Malter Hafer; Zinskorn: 6 Malter; 

Geldzins: 20 fl. 

Das Kloſter Gottestal: 50 Morgen Acker, 4 Morgen Wieſen. 

Das Jeſuitenkolleg: 6 Morgen Wieſen, 200 fl. zu 5½. 

Das Reichklarakloſter: 100 fl. zu 5%. 

Nota: Die Abtei Eberbach bebaut ein Drittel ihrer Güter durch ihre 

Hofleute mit 6 Pflügen und erzielt daraus durchſchnittlich 200 Malter 

282 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 6, gez.: Kaſpar Schwalbach, Schulteis, 
Heinrich Kroſt, Kaſpar Raier des Gerichts. In fidem: Jakob Schwalbach, 
Gerichtsſchreiber. 

283 Ebd. J. c. Beilage Nr. 7, gez.: J. Matthäus Stenner, Schulteis. 
Jak. Stenner. Nik. Schabel des Gerichts. 

284 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 8: gez.: Hornig, Schulteis. Matthäus 
Berg. Konrad Lulay. Martin Auer, alle des Gerichts. In fidem: 
Joh. Ludwig, pro tempore Gerichtsſchreiber. Das Bürgermeiſterarchiv in 
F. beſitzt Güterrenovationen der Jahre 1808 und 1809. Freundliche Mit— 
teilung des dortigen Arkundenpflegers, Herrn Gutsbeſitzers Ernſt Krebs. 
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allerhand Früchte ohne obbemelte Pächte. Das Kloſter Altenmünſter läßt 

die Hälfte ſeines Gutes durch einen Hofmann bauen, der ca. 130 Malter 

allerhand Früchte gibt. 

9. Oberolmer Spezifikation vom 5. Dez. 1771 285: 

Die Abtei Eberbach: Beſtand: 380 Morgen Ackerland, 25 Mor— 

gen Wieſen; Kornzins: 20 Malter; Geldzins: 67 Kr. 

Die Abtei Jakobsberg: 100 Malter Korn. 

Die Dominikaner: 11 Morgen Feld, 1 fl. 15 Kr. Zins. 

Die Kartauſe: 2 Morgen Feld, Morgen Weinberge, ½ Mor— 

gen Wieſe. 

Die Jeſuiten: 250 fl. zu 5%. 

Das Kloſter Dalheim: 47 Malter Korn, 4 fl. 20 Kr. 

Das Kloſter Weißen Frauen: 22½ Malter Korn, 1 fl. 6 Kr., 

12 Morgen Feld, 4 Morgen Wieſen. 

Das Kloſter S. Agnetis: 24 Malter Korn. 

Das Kloſter Altenmünſter: p fl. 56 Kr. 

Das Reichklarakloſter: 2 Ohm Wein. 

10. Klein-Winternheimer Spezifikation vom 6. Dezember 

1771 286: 

Das Kloſter Jakobsberg: 10 fl. Geldzins. 

Das Kloſter Eberbach: 467 Morgen Feld, davon 8 Malter Korn 

Pacht. 

Die Kartauſe: 3 Morgen Weinberge, 49 Morgen Feld, Mor— 

gen Wieſe; Zehnt: 17 Malter Korn, 8½½ Malter Spelz, 8½ Malter 

Hafer; Kapitalien: 250 fl. zu 57/. 

Die Weißen Frauen: 8½ Morgen Weinberge, 114 Morgen 

Feld, 3½ Morgen Wieſen in Beſtand gegeben für 21 Malter Korn. 

Das Kloſter Weiſenau: 124 Morgen Feld, 1 Morgen Wieſen; 

Pacht: 58 Malter Korn. 

Das Kloſter S. Agnetis: 1012 fl. zu 5%. 

Summa s.: In Erbpacht: 11 Morgen Weinberge, 3419½% Morgen 

Feld, 6 Morgen Wieſen; Pacht: 104 Malter Korn, 8½ Malter Spelz, 

8½% Malter Hafer; Geldzins: 10 fl. 11 Kr. Ausgeliehen: 1262 fl. 

zu 5%. 

11. Niederolmer Spezifikation vom 5. Dez. 1771 287: 

285 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 9: Daß ſich's alſo verhaltet, wird andurch 
atteſtiert: J. Peter Metzler, Schulteis. Jak. Limberger. Barth. Stenner. 

105 Abam Greilich, alle des Gerichts. In fidem: M. Bar, Gerichts— 
reiber. 

286 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 10: Wird hiermit urkundlich von Gerichts— 
wegen atteſtiert: Andres Spiſel, Schulteis. Joh. Ad. Becker. Jak. Hel— 
wig. Joh. Baer. Ad. Schneider, Gerichtsſchreiber. — Nota: Der Zehnt 
wird von hier in die Dompropſteizehntſcheuer nach Oberolm geführt. 

287 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 11: Heinrich Hofmann, Schulteiß. Bern— 
hard Noll. Eberhard Kleybert, Jak. Seger und Joh. Schmitt, alle des 
Gerichts. In Niederolm hatte die Präſenz des Domſtifts noch das Güt⸗ 
lein des Altars S. Magni mit 11½ Morgen Ackerland, das freigeiſtlich 
und zu 3½% Maltern Korn verpachtet war. St. A. W.: Korridor Lade 
605 H264: Acta, betr. Beſtandsgüter in Niederolm. Nr. 1: Memorial
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Die Abtei Jakobsberg: 83 Malter Korn 

Das Kloſter St. Agnes: 9 Malter Korn und 350 fl. zu 57/. 

12. Zornheimer Spezifikation vom 9. Dez. 1771 288: 

Die Abtei Jakobsberg: Beſtand von 5 Morgen Weinbergen, 

72 Morgen Feld; Pacht: 22 Malter Korn, 10 Malter Spelz; Geldzins: 

1 fl. 12½ Kr. 

Die Kartauſe: Eigenbau: 5½ Morgen Weinberge. Beſtand von 

114½ Morgen Feld, 6 Morgen Wieſen; Pacht: 21 Malter Korn, 8 Mal— 

ter Spelz, 24 Malter Hafer; Geldzins: 1 fl.; Kapitalien: 1170 fl. zu 5%, 

800 fl. zu 4% 

Das Kloſter Altenmünſter: 49 Morgen Feld; Pacht: 12 Mal— 

tei Korn. 

Das Reichklarakloſter: 348 Morgen Feld, 14 Morgen Wie— 

ſen; Pacht: 100 Malter Korn, 40 Malter Hafer; Kapitalien: 1500 fl. 

zu 4%. 

Die Weißen Frauen: 37 Morgen Weinberge, 6% Morgen 

Feld; Pacht: 1½ Malter Korn, 1ö Malter Hafer. 

Das Jeſuitenkolleg: 5 Morgen Weinberge, 66 Morgen Feld, 

1 Morgen Wieſe; Pacht: 23 Malter Korn. 

Summa s.: 5½ Morgen Weinberge im Selbſtbau. In Beſtand: 

19 Morgen Weinbau, 784½ Morgen Ackerland, 24 Morgen Wieſen; 

Pacht: 1993½ Malter Korn, 18 Malter Spelz, 657 Malter Hafer; Kapi— 

talien: 1170 fl. zu 59), 2300 fl. zu 4%. 

des Kiſtenmeiſters Gerhard Weinreich vom 31. Januar 1670 betr. das 
Altargütlein S. Magni. Ferner hatte die Domſtiftspräſenz dort ein 
großes und ein kleines Präſenzgut. Angabe der Morgenzahl fehlt. Der 
Schulteis und die Gemeinde bitten, daß die ihnen entzogenen Erbbeſtands— 
güter S. Magni, des St. Alexiusſpitals, des Heiligkreuz und des Viktoria— 
ſtifts und das Domſtiftspräſenzgroßgut wieder gegeben und nicht dem 
Fremden Mathias Stenner werden. Ebd. Nr. 4: Bittſchrift vom 25. Sept. 
1687. Die Relation des Praſenzamtmanns Joh. Wiltberger vom 30. Jan. 
1688 ſpricht von dem ſog. 6 Maltergut aus 24 Morgen Feld, womit wohl 
das kleine Präſenzgut gemeint iſt. Ebd. Nr. 3: Das St. Viktorſtift hatte 
ein ſog. 12 Maltergut, beſtehend in 45 Morgen Feld, Weinbergen und 
Wieſen. Ebd. Nr. 11: Amtsprotokoll vom 14. April 1687. Das eilig— 
kreuzſtift in Mainz hatte ein 9 Maltergut. Ebd. Nr. 10: Protokoll vom 
14. Febr. 1688. 

288 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 12: gez.: Joh. Philipp Gläſſer, Schulteis. 
Joh. Georg Siben. Joh. Martin Darmſtadt. Joh. Martin Stohr. Georg 
Michel. Lorenz Knußmann, alle des Gerichts. In fidem: B. Severus, 
Gerichtsſchreiber. In einer von Herrn Pfarrer H. Singer in Zornheim 
im Mainzer Journal (Nr. 265 vom 13. Nov. 1926) veröffentlichten 
Designatio des Altmünſtergutes in Zornheim werden 99, genau 987/ 
Morgen aufgeführt. Dieſe Angabe ſcheint der obigen zu widerſprechen. 
Das Gut beſtand aber tatſächlich aus 98 Morgen. Davon bezog das 
Kloſter 12 Malter Korn aus 49 Morgen. Der Ertrag der übrigen 
490 Morgen war, wie Singer angibt, zwiſchen dem Pfarrer des Orts 
mit 8 Maltern für eine Wochenmeſſe in der Kapelle und 4 Malter Korn 
für die Anterhaltung der Kapelle ss. Philippi et Jacobi verteilt. Singer 
erwähnt elf Erbſtammgüter in Zornheim: Bus Frittenheimer, Altmünſter, 
Margareta, Dalberger, Petersherren, Stockheimer, Jeſuiter, Groß Kröner, 
Klein Kröner, Magdalenen und Dexheimer Gut.



Zuſammenbruch des Mainzer Erzſtuhles 129 

13. Sulzheimer Spezifikation vom 7. Dez. 1771 289: 

Die Abtei Eberbach: 20 Morgen Acker, 1½ Morgen Wieſen; 

Pacht: 8 Malter Korn. 

Das Kloſter Altenmünſter: 58 Morgen Weinberge, 262 Mor— 

gen Feld, 20 Morgen Wieſen; Pacht: 143 Malter Kornund 7 fl. 30 Kr.; 

Zehnt: 1 Malter Korn, 2 Malter Gerſte, 1 Malter Spelz; Kapitalien: 

200 fl. zu 5. 
Die Mainzer Karmeliter: 2400 fl. zu 4%. 

Die Abtei Jakobsberg: 290 fl. zu 57/. 

Summa s.: 58 Morgen Weinberge, 282 Morgen Feld, 21½'ͤ Morgen 

Wieſen; 151 Malter Korn Pacht; 7 fl. 30 Kr. Zins; 1 Malter Korn, 

2 Malter Gerſte, 1 Malter Hafer Zehnt; 2890 fl. Kapitalien. 

Oberamt Gau⸗Algesheim: Kellerei Algesheim ꝛ50: 

Summariſche Tabelle der Güter und Geſfälle: 

1. Algesheim: Kloſter Eberbach: Beſtandsgut von 30½ 

Morgen Ackerfeld, 3 Morgen Wieſen, 10 Morgen Wald; Pacht: 9% Mal⸗— 

ter Korn, 3 Ohm Zinswein, 1 fl. 

Kloſter 8S. Clarae in Mainz: Beſtandsgut, beſtehend in einem 

Haus, 9/ Morgen Weinberg, 21½ Morgen Ackerland, 9 Morgen Wie— 

ſen, 1 Morgen Wald; Pacht: 12 Malter Korn. Ausgeliehenes Kapital: 

2100 fl. Das Gut iſt ſchatzbar. Geldzins: 11 fl. 52 Kr. 

Kloſter S. Agnetis in Mainz: Beſtandsgut beſtehend in Haus, 

14 Morgen Weinbergen, 20% Morgen Feld, 1 Morgen Wieſe, 3 Morgen 

Wald: Zins: 5 fl. 28 Kr. 

Kongregation zu Mainz: 1 Haus, 87 Morgen Weinberg, 

8 Morgen Feld; Pacht: 3 Malter Korn. Ausgeliehenes Kapital: 100 fl. 

Auguſtiner zu Mainz: Ausgeliehen 2000 fl. 

2. Ockenheim: Das Kloſter Eberbach: Ein Beſtandsgut mit 

Haus, 60 Morgen Ackerland, 8/½ Morgen Weinberg, die ſchatzbar ſind; 

Pacht: 34 Malter Korn, 39 Ohm Zinswein und 7 fl. 5 Kr. 

Das Kloſter S. Clarae in Mainz: 2 Morgen Weinberg. 

Die Auguſtiner in Mainz: Ausgeliehen 340 fl. 

3. Algesheim: Das Kloſter Altenmünſter in Mainz: Geld— 

zins: 2 fl. 38 Kr. 

Das Kloſter Diſibodenberg: 4 Morgen Feld; Geldzins: 8 fl. 

Das Kloſter Engeltal: 3 fl. Geldzins und 8 Malter Korn Frucht— 

zins. 

Das Kloſter Rupertsberg-Eibingen: 5 fl. Geldzins und 

18 ½ Malter Kornzins. 

4. Dietersheim: Das Kloſter R. Eibingen: 14 Morgen Feld: 

3 Malter Korn Pachtzins. 

289 Ebd. 1. c. Beilage Nr. 13: Welches hiermit von gerichtswegen 
konfirmiert wird: Abraham Karſt, Schulteis. Michael Ohl. Joh. Adolf 
Schneider. Joh. Ballof. Joſ. Wolf. Joh. Schneider. In fidem: 
M. Schühler, Gerichtsſchreiber. 

290 Ebd. 1. c.: Bericht des Amtskellers Dralach vom 19. Dez. 1771, 
beglaubigt von Vogel, Aktuar. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 9
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Amt Neubamberg: Amtskellerei Neubambergeor: 

1. Wöllſtein: Die Karmeliter zu Kreuznach haben hier 

an Jahresgefällen 2 Malter Zinskorn. 

2. Siefersheim: Die löbliche Congregatio b. Mariae 

virg. zu Mainz hat hier das ſogen. Schellartſche Erbbeſtandsgut mit 

44½% Morgen Feld, davon die Erbbeſtänder Joh. und Heinrich Möbus 

20 Malter Korn Kreuznacher Maß fjährlich entrichten. 

Die Kanonie oder das Kloſter Pfaffenſchwabenheim hat 

19 Morgen Ackerland in Erbbeſtand verliehen für 10 Malter 7 Simmer 

Korn. Dieſelbe erhält von der Gemeinde 11 Malter 7 Simmer Korn. 

Das Kloſter Dalheim bei Mainz hat ein Erbbeſtandsgut von 

17% Morgen und 20 Ruthen Ackerfeld, davon jährlich 8 Malter Korn 

fallen. 

3. Volrheim: Das hochadelige Kloſter Eibingen hat hier ein 

Hofgut von 80 Morgen Feld, ſo Herr Joh. Pilger temporaliter hier 

beſitzt gegen Lieferung von 20 Malter Korn. Sodann /s aus ½ des 

Zehnt, ſo ſich auf ca. 27 Malter Frucht belaufen kann, desgleichen 6 Malter 

Zinskorn, alſo in Summa 53 Malter allerhand Frucht Binger Meſſung. 

Nr. II. 

Verzeichnis 

deren von den aufgehobenen drey Klöſtern Kurfürſtlicher Aniverſität anheim— 

gefallenen Güthern, Zinſen und ſonſtigen Revenuen in Fürſtlich Darm— 

ſtädtiſchen Landen gelegen. 

Prius Altenmünſter. 

1. J3gſtatt: Ein Temporal-Beſtandsguth von 221 Morgen, 23/ 

Viertel Aecker, 56 Morgen 23¾5 Viertel Wieſen. Gefallen hievon jähr— 

lich 76 Malter Korn. 

Ein Erbbeſtandsgut, beſtehend in einem Hausplatz und anſehnlichem 

Garten, 3 Viertel 11 Ruthen Weingarten, 72 Morgen 25%8 Viertel Beker, 

5 Morgen 3½/20 Viertel Wieſen; erträgt jährlich 23 Malter Korn. 

Von der Erbbeſtands-Mühl daſelbſt gefallen jährlich 13 Malter Korn. 

Von einer Wieſen daſelbſt gefallet jährlich eine handreichende Gült 
von 2 Malter Erbſen. 

An Grundzinſen gefallen jährlich 9 fl. 9 ½ Kr. 

2. Keltersbach: Werden aus dortiger Fürſtlichen Kellerey wegen 

einem ehemaligen Hofguth daſelbſt jährlich geliefert 18 Malter Korn. 

3. Rüſſelsheim: Werden aus der Fürſtlichen Kellerey wegen einem 

ehemaligen Hofguth daſelbſt jährlich geliefert 36 Malter Korn. 

4. Mechtildishäuſer Hof bey Coſtheim: Daſelbſt gefallet der 

ganze Fruchtzehend. 

5. Das ſog. Delkheimer Stück bey Coſtheim: Daſelbſt gefallet der 

ganze Fruchtzehend. 

6. Das ſog. Erbenheimer Stück, zum Häuſerhof bey Coſtheim 

gehörig: Hievon gefallet der Zehende. 

201 Ebd. 1. c.: Bericht des Amtskellers Heimbach vom 27. Dez. 1771: 
Spezifikation der Güter und Gefälle.
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Prius Karthauß. 

1. Diedenbergen: Die Hälfte von 11 Teilen Fruchtzehendtens 

auf dem Haarbacher Zehenddiſtrikt. 

9 Viertel Wieſen in 2 Stück, welche verliehen ſind um 10 fl. 

2. Langenhain: 6 Viertel Wieſen, welche zeither verliehen geweſen 

jährlich um 5 fl. 

27 Morgen beyläufig an Waldung, von Eichen und Buchen unter— 

miſcht. 

3. Leheim, Gerau, Dornheim und Poppenheim: Ein 

Guth, beſtehend in 49½ Morgen Acker und Wieſen, ſo verliehen um jähr— 

lich 50 fl. 

4. Maſſenheim: Daſelbſt geſallen von ohngefehr 43 Morgen 

Acker 18 Malter Korn handreichend. 

5. Nordenſtadt: Gefallet daſelbſt eine handreichende Gült von 

15 Malter 3 Simmer 2 Kümpfe Korn. 

6. Trebur: 4 Morgen prius Wieß modo Ackerfeld allda, ſeynd 

verliehen jährlich per Morgen 1 fl. 40 Kr. 

Noch eine Wieß daſelbſt ad 3/ Morgen, ſo man zeither ſelbſt be— 

nutzt hat. 

Prius St. Clara. 

1. Bauſchheim: Ein Hofraithsplatz ſamt 2 Gärten ad 383 Ru— 

then 2 Schuhe, ſo verliehen jährlich für 3 Malter Korn und 3 fl. an Geld, 

dann die Halbſcheid Obſtwachſes. 

Ein Hofguth daſelbſt von 739 Morgen 2½/ Viertel Acker und Wieſen 

ſamt 6 Ruthen 12 Schuhe Pflanzgarten, welches ausſchließlich jedoch deren 

folgenden Poſten verliehen iſt für jährliche: 66 Malter Korn, 25 Malter 

Gerſte, 10 Malter Waitz, 1 Malter Magſamen, 30 Pfund Flachs, 2000 

Krauth, 16 000 Pflanzen, 400 Gebund Stroh, 200 Eyer, 24 fl. Wachs⸗ 

geld, 100 Pfund Butter und 8 Gänſe. 

7 Morgen des vorbemelten Hofguth, ſo verliehen ſind um jährliche 

3% Malter Korn. 

220 Ruthen, die Wahlwies, ſo zu beſagtem Hofguth gehörig, auch zum 

Tbeil Ackerbau iſt und gedrittelt wird, ertragt beyläufig jährlich 4 Malter 

Gerſt und 10 Zentner Heu. 
160 Ruthen noch eine Wies auf der Hörth daſelbſt, ſo in der Frohnd 

gebauet wird, ergibt beyläufig jährlich 15 Zentner Heu. 

Gefallen daſelbſt an Grundzinſen jährlich 25 fl. 4 Kr. 

2. Trebur: 37% Morgen Acker, welche verliehen und jährlich er— 

geben 37 fl. 55 Kr. 

3. Weiterſtatt: Ein handreichender Erbpacht von jährlich 65 

Malter Korn. 

An Geldzinſen gefallen jährlich 20 fl. 

Ein Hofguth von 266 Morgen 1 Viertel 31½ Ruthen, worunter bis 

18 Morgen Waldungen ſind, ſamt Haus, Hof, Scheuer und Stallung, 

nebſt dem Sehenden von 19 Morgen 3 Vierteln 3 Ruthen, verliehen um 

einen jährlichen Geldpacht ad 200 fl., dann 50 Pfund Hanft. 

9*
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Verzeichnis 

deren von denen drey aufgehobenen Klöſtern Kurfürſtlich Mainziſcher Ani— 

verſität anheim gefallenen Capitalien, ſo in Hochfürſtlich Heſſen-Darm— 

ſtadtiſchen Landen ausſtehen. 

Prius Altenmünſter. 

Igſtatt: Bey Conrad Schab 200 fl.; Heinrich Herber 100 fl.; 

Conrad Herber 100 fl.; Georg Peter Habel 300 fl.; Johann Georg Habel 

200 fl.; Nikolaus Klöß 86 fl. 30 Kr. 

Brekenheim: Bey Johann Peter Heiß 275 fl. 

Nordtenſtadt: Bey Henrich Adam Heußner 200 fl. 

Prius Karthauß. 

Diedenbergen: Bey Georg Heinrich Kleber 110 fl. 

Prius St. Clara. 

Bauſchheim: Bey Philipp Krein auf eine Handſchrift 125 fl. 

Verzeichnis 

deren von denen aufgehobenen drey Klöſtern uſw. anheim gefallenen Gü— 

thern, Zinnſen und ſonſtigen Revenuen in Fürſtlich Homburgiſchen Landen 

gelegen. 

1. Gonzenheim vor der Höhe: Ein Hofguth von 181 Morgen 

36 Ruthen Acker und Wieſen, welche verliehen ſind und dafür nebſt allen 

Zehend-Frohnden jährlich geliefert werden: 44 Achtel Korn, 9 Achtel 

Gerſt, 10 Achtel Haber und 4 fl. 

Gefallen daſelbſt an jährlichen Grundzinſen 5 fl. 18 Kr. 

Der dritte Teil des Fruchtzehendts. 

2. Homburg: Daſelbſt gefallet der dritte Teil des Fruchtzehendts. 

3. Mitterſtätten: ½ Zehendts in dem Mittelſtetter Niederfeld 

Homburger Terminey. 

Daß vorſtehende Güther und Gefällen von mir aus denen Original 

Arkunden, Lagerbüchern und Rechnungen getreulich ausgezogen ſeyen, 

beurkunde kraft meiner eigenen Handunterſchrift und beigedruckten Signets. 

Mainz, den 10ten im Auguſt 1782. 

(L. 8.) Johann Baptiſt Karl Fortunat Renard, 

Kurfürſtlich Mainziſcher Aniverſitäts— 

General-Receptor. 

Nr. III. 

Präbendkammergüter des Mainzer Domkapitels. 

Rechts des Rheins. 

Domkapitelſche Faktorei Gernsheim ꝛ02: 

202 Ebd. 1. c. Mainzer Lade 612 H 625: Akten betr. die Domkapitel⸗ 
ſchen Landgüter, 1764. Das Domkapitel fordert von dem Kammeramt— 
mann Krohmann am 5. Oktober 1763 eine designatio ſeiner Güter an. 
Das Verzeichnis traf mit einer ſtarken Verſpätung (25. Jan. 1764) ein, 
erſchien aber dem Kapitel ſo wichtig, daß es in der Sitzung vom 1. Febr. 
1764 beſchloß, ſie zum künftigen dienſtſamen Gebrauch wohlberwarlich 
ad archivium zu reponieren.
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A. Güter. 

1. Gernsheim a. Rhein: Ein Beſtandsgut don 541% Morgen 

Aclerland, wovon jährlich 180 Morgen brach liegen. Von den übrigen 

361 Morgen müſſen die 28 Beſtander, deren 24 je 20 Morgen, einer 26 .½ 

Morgen, einer 15 Morgen und zwei je 10 Morgen unter dem Pfluge 

haben, den dritten Haufen unentgeltlich in die Scheuer einliefern. Sie ſind 

ferner ſchuldig, die in der Bensheimer und Gernsheimer Faktorei ein— 

gehenden Früchte auf ihre Koſten an das Waſſer, auch das Geſtroh zu 

führen, desgleichen alle zur Faktorei und Pfarrhofgebäuen erforderlichen 

Vaufuhren zu leiſten. 

Der Beſtand hat 1760 angefangen und endigt 1767. 

Die allda ſich befindenden 20 Morgen Wieſen ſind in 1763 auf ſechs 

Jahre an Jak. Kindhäuſer und Konſorten um 176 Gulden Zins verliehen, 

mithin endigt der Beſtand 1769. 

2. Kleinrohrheim (mainziſch): Ein Beſtandsgut von 11 Mor— 

gen Ackerland, das um 4 Malter Korn und 6 Malter Hafer auf neun 

Jahre (1759/69) verpachtet iſt. 

3. Mainbiſchofsheim (darmſtädtiſch): Ein Beſtandsgut von 173 

Morgen Ackerfeld und ein unbebauter Hausplatz von 70½6 Ruthen auf 

ſechs Jahre (1761 ff.) verpachtet für 46 Malter Korn, 30 Malter Weizen, 

39 Malter Hafer und 7 fl. und 15 Kr. Geldzins. 

4J. Biebesheim (darmſtädtiſch): Ein Beſtandsgut von 12 Morgen 

Ackerfeld, verpachtet auf neun Jahre (1763,71) um 10 Malter Korn und 

15 Malter Speltz. Der Pächter braucht im dritten Jahre keinen Pacht zu 

zahlen, weil in dieſem Jahre die Felder brach liegen bleiben. 

B. Jurisdiktionalien und Gefälleſ288: 

1. Gernsheim: Das Domkapitel hat den großen und kleinen 

Zehnt in der ganzen Gemarkung, auch vom Neurott, außer einem kleinen 

Diſtrikt, die neuen Stücker genannt, ferner den Blutzehnt zu Gernsheim 

und auf den umliegenden Höfen, ferner 1/½ Malter Korn und 4 fl. von 

zwei Morgen geweſenen Weinbergen, und 8 Kümpfe Korn und 2 Kümpfe 

Speltz jährlichen Erbzins vom ſog. Zollacker. Von den Cüntzeriſchen zwei 

Erbhöfen, die langen und Placken genannt, müſſen jährlich ohne Nachlaß 

50 Malter Speltz und 75 Malter Hafer in die Faktorei geliefert werden. 

An Grundzins gehen 11 fl. 7 Weispf. und 2 Pf. ein. 

2. Groß-Rohrheim (darmſtädtiſch): 1˙3 des großen und kleinen 

Zehnt. 

3. Klein-Rohrheim (mainziſch): 1ù desgl. und des Blutzehnt. 

4. Langwaden (darmſtädtiſch): / desgl. ohne Blutzehnt. 

5. Biebesheim (darmſtädtiſch): 10 Malter Korn vom Paſtorei— 

gut und 15 Malter Hafer; im dritten Jahr wird der Pacht nicht geliefert. 

202 St. A. W.: Mainzer Regierungsarchiv Lade 612 H 640: Acta 
betr. die Beſchreibung der Jurisdiktionalien und Gefälle der domkapitel⸗ 
ſchen Faktoreien, 1762. Bericht des Faktors Franz Zoſ. Hensler vom 
27. Nov. 1762.
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Domkapitelſche Faktorei Bensheim ꝛ04: 

A. 

1. Güter: Das hohe Domkapitel beſitzt außer dem hieſigen Fak— 

toreihaus und dem Hof zu Heppenheim keine Ortſchaften, Höfe oder ſonſt 

eigentümliche Güter. 

2. Gefälle: Es beſitzt zu 

Bensheim: ½ des Wein und ¼ des Fruchtzehnten und ¼ des ſog. 

Eckzehnt. 

Fehlheim: ½ des Zehnten. 

Heppenheim: ½ des Weinzehnt und ¼ des Fruchtzehnt, im Neurot 

die Hälfte. 

Anterhambach: ¼ des Wein⸗ und Fruchtzehnt, im Neurot die 

Hälfte. Ebenſo in Oberhambach, Kirſchhauſen, Sonderbach, Wald— 

erlenbach, Erbach, Tröſel und Flockenbach, Löhrbach. 

In Hembsbach, Auerbach, Hochſtätten, Zell, Kronau, Reichenbach, Hohen— 

ſtein, Gadernheim, Lautern, Reidelbach, Elms- und Wilmshauſen, 

Schönberg, Knoden und Tannenbach, Breidenwieſen, Igelsbach, 

Mittershauſen, Schlierbach item ½, jedoch nichts vom Neurott. In 

Heppenheim außerdem Zinswein von verſchiedenen Gütern mit 14 

Vierteln, 3 Maß und 1 Schoppen. Hauszins mit 2 fl. 5 Kr. von 

verſchiedenen Häuſern. 12 Kapaunen und eine Gans oder ſtatt letz— 

terer 20 Kr. 

B Spezifikation des ganzen Fruchtzehnten aus dem 

Jahre 1778. 

Ort: Korn Gerſte Speltz Hafer 

Malter — — — 

1. Bensheim 42 59 212 109 

Eckzehnt allda 1 1 33 11 

2. Heppenheim 31 34 47 47 

3. Fehlheim 4 4 58 (8 K.) 13 

4. Unterhambach 2 2 12 (8 K.) 13 

5. Oberhambach 1 — 4 7 (4K.) 

6. Kirſchhauſen 3 — 15 18 

7. Sonderbach 1 — 6 (8 K.) 7 (8K.) 

8. Walderlenbach 1 — 4 8 

9. Tröſel und Flockenbach 14 — — 45 

10. Erbach 1 — 7 10 (4 K.) 

11. Hembsbach 18 23 46 — 

12. Auerbach 16 14 4¹ 37 
  

135 137 485 (24) 325 (16K.) 

294 Ebd. 1. c. Bericht des Faktors Adam König vom 11. Dez. 1762 
und des G. Schmuck aus dem Jahre 1778. Karl Hattemer, Der Aber— 

gang der Mainzer Amter an der Bergſtraße an Heſſen, 1802—1803, in 

Archiv f. heſſ. Geſchichte und Altertumskunde N. F. Bd. VII (Darmſtadt 

1910). 
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Ort: 

Abertrag: 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Hochſtätten 

Zell 

Kronau 

Reichenbach 

Hohenſtein 

Gadern 

Laudern 

20. Reidelbach 

21. Elms und Wilmshauſen 

22. Mittershauſen 

23. Knoden 

24. Breidenwieſen 

25. Igelsbach 

26. Schannenbach 

27. Schlierbach 

28. Schönberg 

Summa des gemeinen Zehnts: 

Zehnt aus dem Neurott: 

Ort: 

Heppenheim: 

auf den Ebenen 

auf den Bergen 

Anterhambach 

Oberhambach 

Kirſchhauſen 

Walderlenbach 

Erbach 

Sonderbach 

Eichelberger Hof 

Löhr⸗ und Flockenbacher 

Hutweide 

10. Kunzenbach Gorxheim 

11. Löhrbach 

Summe des ZSehnt vom Neurott: 

Summa des ganzen gemeinen 
Zehnt: 

οσο
 

ασ
 

? 
ο 
‚
 

ο
ο
 

135 

  

  

Korn Gerſte Speltz Hafer 

Malter — — — 

135 137 485 (24) 325 (16K.) 

1 (8 K) 1 (8 K.) 3 (5) 3 (5 K.) 

4 3 11 10 

2 4 14 7 

2 — 8 2² 

— — — 11 

1 — 2 35 

— — 12 

1 — — 25 

2 1 16 17 

— — — 9 

— — 10 

— — —— 9 

— — — 8 

— — — 8 

— — — 5 (8 K.) 

2 — 6 11 

150 146 545 527 

(8 K.) (8 K.) 9 K.) (29 K.) 

Korn Gerſte Speltz Hafer 

Malter — — — 

3 18 45 46 (4 K.) 

2 — 15 21 

— — 2 9 (4K.) 

— — — 7 (4K.) 

1 — — 8 

1 — — 5 (8 K.) 

1 — 6 6 (4K.) 

1 — — 6 (4 K.) 

1 — — 3 

1 — — 6 (8 K.) 

(8S K.) — — 19 

1 — — 11 

12 (8 K.) 18 68 147 (36K.) 

162 (8) 164 (8) 613 (29) 674 (65 K.) 

Bensheim, den 20. Zuli 1778. 

In fidem: 

G. Schmuck, Faktor.
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C. Spezifikation, 

wie hoch und an wen die einem hochwürdigen Domkapitel zuſtändigen 

Fruchtzehnten in der Bergſtraße pro 1762 ſind verliehen worden 298. 

1. Bensheim: Der Zehnt wird hier kolligiert Der ſog. Eckzehnt 

iſt an Adam Steinberger für 4 Malter Korn, J Malter Gerſte, 18 Malter 

Speltz und 18 Malter Hafer verpachtet. 

2. Heppenheim: Die Zehntfrüchte werden hier kolligiert 286 

Korn Gerſte Speltz Hafer Weizen 

Malter Malter Malter Malter Malter 

  

3. Fehlheim: 6 6 20 8 — 

4. A.⸗Hambach: 5 5 13 15 — 

5. O.-Hambach: 1 — 2 9 — 

6. Kirſchhauſen: 4 — 16 19,8 — 

7. Sonderbach: 1 — 4 7 — 

8. Erlenbach: 2 — 3 6 — 

9. Tröſel und 

Flockenbach: 15 — — 43 —— 

10. Erbach: 2 — 5 8,8 — 

11. Lohrbach: 11 — 20 — 

12. Hembsbach: 22 16 510 6 — 

13. Auerbach: 20 15 13 26 — 

14. Hochſtätten: 2 — 3 5 — 

15. Zell: 3 3 20 19 — 

16. Kronau: 3 6 11 — 

17. Reichenbach: 8 — 20 36 — 

18. Hohenſtein: 1 — — 11 

19. Gadern: 5 — 6 21¹ — 

20. Lautern: 3 — — 18 — 

21. Elms und 

Wilmshauſen 4 3 13 11 — 

22. Reidelbach: 3 — 1 26 — 

23. Mittershauſen: — — 12 — 

24. Knoden: 1 — — 7 — 

25. Breidenwieſen: 1 — — 7 — 

26. Igelsbach: 1 — — 10 — 

27. Schauerbach: 1 — 7 — 

28. Schierbach: — — 9 — 

29. Schönberg: 2 4 11 — 

Summa des verliehenen 

gemeinen Zehnten: 131 53 247 410 — 

293 Ebd. 1. c. Lade 612 H 641: Acta betr. Ertrag der Früchte und 
Fruchtpreis. 

296 Dazu vogl. St. A. W. 1. c. Lade 20 H195: Unterſuchung über 
Betrügereien, welche die Mainzer Untertanen an der Bergſtraße, in Nieder— 
olm und an anderen Orten bei Bezahlung der dem Domkapitel gebühren— 
den Weinzehnten begangen haben, 1626—1680.
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An Novalzehnten: 
In Heppenheim werden ſie auf dem ebenen Feld kolligiert verliehen, 

Korn Gerſte Speltz Hafer Weizen 

Malter Malter Malter Malter Malter 

  

Auf dem Berg: 3 — 9 11 — 

A.⸗Hambach: 1 — 6 5 —— 

O.⸗Hambach 1 — 1 6,8 — 

Kirſchhauſen: 3 7 11 — 

Erlenbach: 1 — 2 5 — 

Erbach: 1 — 2 5 — 

Sonderbach: 2 — 2 5 — 

Eichelberger Hof: 2 — — 2 — 

Löhrbach: — — — 2 — 

Kunzenbach: — — — 

Gorrheim: — — — 

Flockenbach: 8 — — 8 — 

Summe: 1/,8 — 27 54 

Summe des ganzen Zehnten: 145 Malter 8 Kümpfe Korn, 33 Malter 

Gerſte, 274 Malter Speltz, 164 Malter Hafer. 

Bensheim, den 19. Juli 1762. Adam König, pro tempore factor. 

Domkapitelſche Faktorei Friedberg 257: 

1. Anſehnliche Hubengüter zu Fauerbach, eine Stunde von Fried— 

berg, in der Friedberger Gemarkung, Solms-Rödelheimſchen Gebiets, die 

unter dem Namen das Menzer Erbe bekannt ſind und laut Renovation 

vom Jahre 1537 11 Huben S 330 Morgen, nach der letzten Renovation 

von 1769 nur noch 283 Morgen Ackerland ausmachten. Der von dieſen 

Hubengütern jährlich abzureichende Kanon ſoll nach der Hubgerichtsord— 

nung in 80 Achteln oder 80 Maltern Weizen Friedberger Maß beſtehen; 

er beträgt aber z. Zt. infolge der verminderten Morgenzahl nur noch 73 

Malter 4 Maſen 6% Geſcheide, und wenn das Malter nach dem gewohn— 

lichen Preis zu 8 fl. angeſetzt wird, eine Jahresrente von 588 fl. und 

50 Kr., zu 3% kapitaliſiert S 19 000 fl., zu 4% 14 721 fl. 

2. Ein Wald, die ſogen. Mainzer Hecke, der ebenfalls 11 Huben oder 

330 Morgen umfaßt. Er beträgt aber z. Zt. nach der jetzigen Ausmeſſung 

nur noch 290½ Morgen. Er liegt ebenfalls im Ausland, denn er liegt 

weder in der Stadt Friedberger, noch in der Oberroßbacher Gemarkung, 

welche heſſen-darmſtädtiſch iſt. Der Wald liegt auf der Höhe zwiſchen der 

Oberroßbacher und der Ockſtätter Gemarkung. Dermalen hat das Dom— 

kapitel in dieſem Wald die forſtliche Obrigkeit, die Koppeljagd und die 

Hälfte des wenig ertragenden Ruggeldes 

Die Hubengerichtsordnung und der Vergleich vom 22. Sept. 1779 be— 

ſagen, daß die Hübner dieſe Hubengüter unter Strafe der Verwirkung nicht 

297 St. A. W. I. c. Lade 615 H 791: Acta bett. die domkapitelſchen 
Beſitzungen, Zehnten und Gefälle und Gerechtſame; 1802,1825: hier 
Promemoria vom 11. Nov. 1805, gez. Will, Beil. Nr. 1: Die domkapitel— 
ſchen Hubgüter, Waldungen und Hubgerichte in der Wetterau.
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veräußern, nicht verpfänden, nicht zerſtückeln dürfen. Sie müſſen jährlich 

von einem jeden Morgen einen Simmer Weizen Friedberger Maßes ab— 

eben. 

Das Domkapitel hatte das Hubengericht jährlich auf St. Markustag 

in ſeiner Faktorei zu Friedberg halten laſſen. 

gez. Hepp, Faktor. 

Spezifikationenꝛ5s: 

Geldanſchl. Kapitalanſchl. 

zu 39) 
1. Friedberg: Das Fattoreihaus ſamt ll. 

allem Zubehör, Taxrke. .. 30 000.— 

Das dazu gehörige Gut in der Nauheimer 

und Ockſtätter Gemarkung gelegen S 11 Mor— 

gen 37 Ruthen Acker und Wieſen, davon jähr— 

lich 27 Malter Korn Pacht fallen . .. 104 fl. 47 Kr. 3 493.— 

bzw. 13% Malter 4200.— 

Ein Erbbeſtandsgut S. Alban mit 287 

Malter Korn... 4 450.— 

Ein ſtändiger Hoſpitalzins: 274 fl.. 138.— 

2. Fauerbach: Die Hubengüter SS 283 

Morgen mit 98 ½ bzw. 73 Malter Weizen: 

464 fl. 11 Kr. S 15 473 fl. zu 3777. (zu 27) 29 475.— 

3. Girbelheim: Den Zehnten: 6 Mal— 

ter Weizen, 35%½ Malter Korn, 11 Malter 

Gerſte, 16% Malter Hafer... 8 100.— 

4. Harheim: Ein Temporolbeſtand: 

120 fl. ‚ãͤq··· 4000.— 

Den Zehnten 7½% SHaufen ſtändig und 

6 Haufen alternatittene. 682.— — 22 733.— 
5. Holzhauſen: Den Zehnten mit 

/ ◻ν 5 Malter Weizen, 32½ Malter Korn, 

11 Malter Gerſte, 11½ Malter Hafer .. 7 166.40 

6. Kalbach: den ganzen Zehnt ad 3½ 

Gebund — 490 flI111lilllli.. 16 566.40 

7. Münzenberg: Ein Temporal-— 

beſtand mit 150 Morgen Feld. Pacht: 

70 Malter Korn, 10%½ Malter Gerſte, 3½ 

Malter Hafeeeennnnnnnnn¶ 10 616.40 

8. Nauheim: Ein Erbbeſtand von 14 

Maltern KRKounknunnnn 2 800.— 

/ des Zehnten — 570 fl.. .. .. 19 000.— 
  

Abertrag: 150 638.20 

208s Ebd. 1. c. Lade 612 H 633: Auszug aus der Aberſicht des Ertrags 
und Kapitalanſchlags der domkapitelſchen Beſitzungen, und ebd. Lade 611 
H 606: Status zur domkapitelſchen Faktorei Friedberg gehörigen Be— 
ſitzungen und Gefälle. Der Bericht datiert Friedberg, den 12. März 1803.
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Geldanſchl Kapitalanſchl 

Abertrag: 150 638.20 

9. Niedermörlen: Gebäude (neu 

erbauty) 25 000.— 

Ein Temporalbeſtand: 117⁹ Malter Korn 1533.20 

Den ganzen Zehnt — 57% Malter Weizen, 

134%% Malter Korn, 70 Malter Gerſte, 

18 % Malter Hafer, 63 fl. 29 366.40 

10. Niedereſchbach: ½ des Zehnten 

— 7 Malter Weizen, 116½% Malter Koirn, 

48 Malter Gerſte, 27½ Malter Hafer. .. 26 633.20 

Ein Haus • 2 3000.— 

11. Niederwöllſtadt: Ein Tem— 

poralbeſtand: 45 Malter Korn. 900.— 

12. Obererlenbach: Ein Temporal⸗ 

beſtand: 4 Morgen (12 fl.)j) 400.— 

13. Oberwöllſtadt: Desgl. mit 

11% Malter Korn, 4½ Malter Gerſte. .. 1983.20 

14. Ockſtatt: den ganzen Zehnt S 

834 Malter Weizen, 130½ Malter Korn, 

79 Malter Gerſte, 98 Malter Hafer und 18 fl. 34 183.20 

15. Rehborn: Ein Zehntdiſtritt 

8% Malter Weizen, 56 Malter Korn, 

17 Malter Gerſte, 15 Malter Hafer... 11 523.20 

16. Rockenberg: Ein großes Temporal— 

beſtandsgut: 49% Malter Korn, 18 ½% Malter 

Gerſte 8 383.20 

17. Steinfurt: den ganzen gebnt — — 

25% Malter Weizen, 80½ Malter Korn, 

43 Malter Gerſte, 39½ Malter Hafer, 60 fl. 22 766.40 

18. Atphe: ½ bzw. des Zehnten — 

in den dazu geh. kleinen Ortſchaften 
21 Malter Weizen, 77 Malter Korn, 

  

52 Malter Gerſte, 16½ Malter Hafer, 39 fl. 20 433.60 

19. Wombach: ½ des Zehnt und in 

Bergheim den ganzen Zehnt — 389 fl. 12 966.— 

Summa 8. 349 709.80 

II. 

Links des Rheins. 

Domkapitelſche Faktorei Mainz 206: 

1. Gaubiſchofsheim: Das ſogen. Mollſchweinſche Gut von 

107½% Morgen Ackerfeld und 6 Morgen Wieſen. Das ſogen. Beunengut 

von 30 Morgen Ackerfeld und 63 Morgen Wieſen. Das ſogen. kleine 

Beunengut von 127 Morgen Feld. Die Güter ſind auf 6 Jahre verpachtet 

200 Ebd. 1. c. Mainzer Lade 612 H. 625. Siehe oben unter Faktorei 
Gernsheim. Anm. 1. 
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gegen Lieferung von 48 Malter 1 Simmer Korn, 20 Malter Hafer, ein 

Ohm Wein und 150 Gebund Stroh (Hächter: Chriſtoph Bruckner und Zak. 

und Adam Becker). Ferner müſſen dieſelben Heftſtroh, Pfähle, Reisling 

und leere Fäſſer an die herrſchaftlichen Weingartsleute hinausführen, desgl. 

3 Fuhren zum Bauweſen. 

2. Oberolm: Ein Beſtandsgut von 179 Morgen Ackerfeld, die nach 

Mainz zu liegen, ferner 216 Morgen, die nach Eſſenheim zu liegen, welche 

Güter mit dem hohen Erzſtift gemeinſam und auf 12 Jahre verpachtet ſind 

für 80 Malter Korn, 18 Malter Gerſte, 53 Malter Spelz diesſeitigen 

Anteils (alſo zuſammen: 160 Malter Korn, 36 Malter Gerſte und 

106 Malter Spelz). Ferner haben die Pächter 60 Kr. Beſſerung nach 

Gaubiſchofsheim zu führen. 
3. Niederolm: Ein Beſtandsgut von 222 Morgen, 16 Ruthen 

und 5 Schuhen Ackerfeld; 14 Morgen, 2 Ruthen Wieſen; 12%½ Morgen 

Weinbergen — das ſogen. große Präbendgut — verpachtet auf 12 Zahre 

(1762/74) gegen Lieferung von 68 Malter Korn, 8 Malter Gerſte, 6 Malter 

Hafer und 32 Karch Beſſerung, die nach Gaubiſchofsheim zu fahren ſind 

und 3 Fuhren zum Bauweſen allda. 

Item das kleine Präbendgut von 64 Morgen Ackerland: 4 Morgen, 

6 Ruthen, 8 Schuhen Wieſen; 1½ Morgen, 15 Ruthen Weinbergen ver— 

pachtet auf 12 Jahre um 23 Malter Korn, 3 Malter Hafer und 8 Karch 

Beſſerung nach Gaubiſchofsheim. 

4. Mommenheim Ldalbergiſch): Ein Beſtandsgut von 317 Mor⸗ 

gen Feld, 23 Morgen Wieſen auf 6 Jahre verpachtet um 9 Malter Korn. 

Domlapitelſche Faktorei Bingen 300: 

1. Kempten: Das ſog. Präbendgut nebſt dem Stammgut von 61 

Morgen, darunter 1/½ Morgen, 22 Ruthen Weinberg im Herrenberg und 

3½% Morgen Wieſen mitbegriffen ſind, iſt auf 6ö ZJahre ab 1761 begeben 

um 25 Malter Korn, 5 Malter Gerſte vom erſten Gut, 4 Malter, 5 Sim— 

mer, 3½ Seſter Korn vom zweiten Gut, ½ vom Ertrag des Weinbergs 301. 

2. Bubenheim (turpfälziſch): Ein Beſtandsgut von 30 Morgen 

Ackerfeld, 4 Morgen Klauer, 47 Morgen Wieſen, 17 Morgen Wein— 

bergen, verpachtet 1759 ͤ auf 8 Jahre um 15 Malter Korn, 3 Malter 

Hafer. 

3. Planich: Ein Beſtandsgut von 24 Morgen Ackern, 8 Morgen 

Wieſen, verpachtet 1761 auf 6 Jahre gegen Lieferung von 11 Malter 

Korn Binger Maß, 15 fl. und 3 Kr. Geldzins. 

300 Ebd. J. c. für die unter Nr. 1—4 angeführten Orte. 
301 In Kempten hatte das Domkapitel durch Tauſch mit dem Ritter— 

ſtift St. Ferrutius in Bleidenſtadt 1538 deſſen Rechte und Gerechtigkeiten 
erworben. Vom Erzſtift erhielt es 1553 durch Erzb. Sebaſtian die Vogtei 
mit allen Gerechtigkeiten, jedoch mit dem Vorbehalt der landesherrlichen 
Obrigkeit und des 20 Pf. zur Einbringung der erzbiſchöfl. Konfirmation 
und des Palliums, mit Vorbehalt auch der Heeresfolge und der Steuer, 
worüber das Kapitel einen Revers ausſtellt. O. A. W.: Moguntina: Akten⸗ 
ſtück vom Ende des 18. Jahrh. betr. Nachricht aus dem kurf. Archiv über 
Bingen und andere nunmehr domkapitelſche Orte.
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4. Böckelheim (kurpfälziſch): Ein Beſtandsgut von 3—4 Morgen 

Ackerfeld, 1 Morgen Wieſen, verpachtet ab 1761 bis 1766 um 7 fl. 

5. Dietersheim (mainziſch): Ein Temporalbeſtand, verpachtet an 

29 Beſtänder für 64 Malter Korn, 4 Malter Gerſte, 1 Malter Speltz und 

5 fl. — Ferner: ½ des Zehnten mit 30 Malter Korn, 2 Malter Weizen, 

6 Malter Gerſte und 4 Malter Speltz; / des Weinzehnten mit ca. 8 fl. 

Geldanſatz. 

6. Gaubickelheim (mainziſch): Ein Temporalbeſtand an 20 Päch— 

ter gegen Lieferung von 30 Malter Korn, 4 Malter Gerſte, 31 Malter 

Speltz und 30 fl. Geldzins. — Eine Mahlmühle in Erbbeſtand mit 7 Mal— 

ter Korn Pacht. 

7. Genſingen (kurpfälziſch)j: : des Zehnten mit 70 Maltern 

Korn, 16 Malter Weizen, 26 Malter Gerſte; / des Weinzehnten mit 
28 fl. Anſchlag. 

8. Ockenheim (mainziſch): Ein Erbbeſtand mit 11 Maltern Korn 

Pacht. 

9. Pfaffenſchwabenheim (kurpfälziſch): Ein Erbbeſtand mit 

12 Maltern Korn Pacht. 

10. Zozenheim kkurpfälziſch): Desgleichen mit 7 Maltern Korn 

Pacht. 

11. Appenheim ckkurpfälziſch): Ein Erbbeſtand mit 8 Maltern 

Korn Pacht. 

12. Aſpisheim ckurpfälziſch): Ein Erbbeſtand: Pacht 15 Malter 

Korn 302. 

302 Die sub 5 bis 12 genannten Orte verzeichnet St. A. W. 1. 6 
Lade 612 H 640: Bericht des Faktors vom 12. Dez. 1762 mit der tabula 
designationis der Gefälle.



Verzeichnis der benützten Archivalien. 
J. Mainz: Stadtarchiv: Jeſuitenarchiv Lade 45 g 1: Status archi— 

dioecesis Moguntinae, 7. November 1629; ferner einzelne Stücke, 

betreffend Kloſtergüterverzeichniſſe aus dem Jahre 1771. 

II. Wien: Staatsarchiv, vormals Haus-, Hof- und Staatsarchiv (bez. 

St. A. Wien): Aus den Beſtänden des Mainzer Archivs, Abteilung: 

Geiſtliche und Kirchenſachen: Faſzikel 32, 33, 35, 37 und 42. 

IIll. Würzburg: 1. Archiv des Biſchöflichen Ordinariats (bez. O. A. W.): 

Moguntina: Lit. àa Nr. 96/513: Akten betreffend die Mainzer geiſt— 

liche Zenſur. — Mainzer Generalien: Bd. J (1784—1786; Bd. II 

(1786-1790). Miscellanea Moguntina: Stifter Nr. 20. 

2. Bayeriſches Staatsarchiv (bez. St. A. W.): 

a) Mainzer Bücher verſchiedenen Inhalts Nr. 61: Repertorium des 

Domſtiftspräſenzkammerarchivs; 

b) Protokolle der Domſtiftspräſenztammer Bd. V-VIII. 

c) Aſchaffenburger Archivreſte: Faſz. 95, Abt. 443 

d) Mainzer geheime Kanzlei: XXII Nr. 188: Visitatio liminum 

apostolorum, 1609—1755; ferner Rr. 187; 

e) Mainzer Regierungsarchiv: Lade 611 H 606, Lade 612 II 625, 

I 633, H 640, H 644; Lade 615 H 791 und H 797, Lade 20 

H 195, ferner Stifter Nr. 86/89 K 662; 2814 K 742, 2741 K 739, 

) Mainzér Corridor: Lade 605 H 264 und Lade 618 H 1112. 

IV. Schloß Vollrads im Rheingau: Greiffenklauſches Familien— 

archiv: Ein Band: Protocolla synodus dioecesanae 1548 und con- 

cilii provincialis Moguntini 1549. 

V. Verſchiedene Gemeindearchive. 

VI. Gelegentlich benützte Aktenſtücke ſind in den Anmerkungen angeführt.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida 
SOlersque“. 

Von Emil Göller. 

Die gewaltige Kataſtrophe, die infolge der franzöſiſchen 
Revolution und der Napoleoniſchen Eroberungen, des Auf— 

klärungsgeiſtes und der gallikaniſchen Kirchenrechtsdoktrinen 

über die katholiſche Kirche zu Anfang des letzten Jahrhunderts 

hereinbrach, hat am ſtärkſten den Katholizismus in Deutſchland 

getroffen. Die Bedeutung dieſer Vorgänge tritt erſt richtig in 
die Erſcheinung, wenn man ſich die Lage der Kirche in der vor— 

ausgehenden Zeit vergegenwärtigt. Zwar konnten die religiös— 

lirchlichen Kraftquellen, die im Zeitalter der katholiſchen Reſtau— 

ration und des Barock nach dem Tridentinum den Katholizismus 
zunächſt vor allem in den romaniſchen Ländern verjüngt und zu 

großer Blüte geführt hatten, Deutſchland erſt nach dem dreißig— 

jährigen Kriege ſtärkeren Zufluß bringen, zu einer Zeit alſo, wo 

dort die erſten Spuren des Niederganges am Horizont ſich ab— 

zeichneten; der Wiederaufbau vollzog ſich bereits unter den 

Hemmungen der Zerfallserſcheinungen auf der einen und der ſich 

allmählich immer ſtärker vordrängenden neuen Zdeen auf der 

anderen Seite. Und doch wird man bei näherem Zuſehen er— 

kennen und anerkennen müſſen, daß die aus tauſend Wunden 

blutende Kirche Deutſchlands in den hundert Jahren nach dem 

weſtfäliſchen Frieden geradezu Erſtaunliches geleiſtet hat. Sie 

hatte ihre Aufmerkſamkeit naturgemäß zunächſt auf die Wieder— 

erneuerung und Befeſtigung des religiöſen Lebens richten, ſich 

alſo in erſter Linie den praktiſchen Fragen der Seelſorge und 

kirchlichen Diſziplin zubenden müſſen. Dazu kam die Sorge um
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den Wiederaufbau der Ruinen im buchſtäblichen Sinne des 

Wortes. Die Tätigkeit, die die Kirche nach beiden Richtungen 

hin entfaltete, führte zu einem großen Aufſchwung. Dieſe Ent— 

wicklung vollzog ſich unter dem für dieſe Zeit charakteriſtiſchen 

Einfluz der Orden und religiöſen Genoſſenſchaften im engſten 
Anſchluß an das Zentrum der Kirche, unter Ablehnung der außer 
ihr liegenden religiöſen Richtungen und geiſtigen Strömungen. 

Dem entſprach auch, daß die Theologie ſich im Rahmen der 
neuſcholaſtiſchen Spekulation hielt und noch zu Beginn des 

18. Jahrhunderts, worauf neueſtens hingewieſen wurde, kaum ein 

Einfluß zeitgenöſſiſcher ödeen auf die katholiſche Dogmatik be— 

merkbar wurde, die ſcholaſtiſche Methode alſo ſich eines faſt 

unangefochtenen Beſitzes erfreute . Sehen wir jedoch ab von der 

praktiſchen Theologie, vor allem dem Gebiete des Kirchenrechts, 

wo Deutſchland dem Zeitalter ſeine Führer gab, ſo kam 

die wiſſenſchaftliche Theologie nicht über das Mittelmaß 

hinaus, zumal die epochemachenden Fortſchritte der franzöſiſchen 

hiſtoriſchen Forſchung in Deutſchland erſt gegen den Ausgang 

dieſer Epoche, am intenſivſten in St. Blaſien, zum Durchbruch 

kamen. Worauf es aber für die Geſamtbeurteilung ankommt iſt 

dies, daß das wiſſenſchaftliche Leben, vorläufig im großen und 

ganzen noch unberührt von den modernen Geiſtesſtrömungen, 

die den Proteſtantismus ſchon früher erfaßten, im Einklang mit 

der religiöſen Denkrichtung ſtand. Wenn es wahr iſt, daß die 
Architektur am ſinnfälligſten die geiſtige Struktur einer Zeit 

widerſpiegelt, ſo ſind die glanzvollen Baudenkmäler des Barock 
der ſprechendſte Ausdruck dieſer ſeeliſchen Geſamthaltung des 

deutſchen Katholizismus, die rund bis zur Mitte des 18. Jahr— 
hunderts anhielt. „Bewunderungswürdig iſt“, ſagt Dehio?, „wie 

an der Hand der Kirche die Barockkunſt, ariſtokratiſch und 
fremdländiſch in ihrem Arſprung, doch es verſtand, in die Volks— 

ſeele einzudringen. . .. Hätte der katholiſche Süden nicht ſeine 

bildende Kunſt gehabt, ſo wäre der beſte Teil ſeines Innenlebens 

ſtumm geblieben.“ Der Katholizismus hatte ſich ohne Zweifel — 

darauf deuten auch die Anionsbeſtrebungen und Konverſionen 

1 Vgl. A. Reatz, Reformverſuche in der katholiſchen Dogmatik 

Deutſchlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Mainz 1917) S. 6ff. 

2 Geſchichte der deutſchen Kunſt (Berlin u. Leipzig 1926) III, 277f.
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jener Tage hin — in verhältnismäßig kurzer Zeit auch auf deut— 

ſchem Boden zu einer anſehnlichen Höhe und einflußreichen 

Stellung im Reiche emporgearbeitet, die Kirche verfügte trotz der 

ehemaligen Verluſte im Reformationszeitalter über einen bedeu— 

tenden Beſitz; zahlreiche Klöſter, Gotteshäuſer und Wohltätig— 

keitsanſtalten waren neu erſtanden; das religiös-kirchliche Leben 

ſchien gefeſtigt. 
Da kam der Umſchwung, nicht plötzlich, aber doch ſo, daß im 

Laufe eines Menſchenalters das Geſamtbild ſich änderte. Auf 

den Barock folgte der Rokoko, die Betonung des inhaltlich Be— 

deutſamen wich dem Spiel mit dem formal Peripheriſchen, die 

Geſchloſſenheit der Auffaſſung dem zerſetzenden Einfluß indivi— 

dualiſtiſcher Gedankengänge. Eine neue Welle ſeeliſcher Diffe— 
renzierung und Zerſetzung ging über die Welt. Als philoſophiſch 

geiſtige Strömung kam ſie von England über Frankreich, als 
rechtliche vom Gallikanismus, der den Febronianismus gebar. 

Die neuen Naturrechtsideen ſchufen in Verbindung damit den 
Joſephiniſchen Staat. Die Emſer Punktation, die einer Auf— 

lehnung der höchſten kirchlichen Würdenträger gegen den päpſt— 

lichen Stuhl gleichkam, war eines der bedenklichſten Zeichen des 
neuen Geiſtes, der bald auch die breiten Schichten des Volkes 

erfaſſen ſollte. Wiederum erlebte die Kirche ähnliche Vor— 

gänge wie im Zeitalter der Spätſcholaſtik und der Re— 
naiſſance, wenn auch unter ganz anderem Aſpekt. Es iſt hier 

nicht der Ort, die Geiſtesſtrömungen, die man unter dem 
Begriff der Aufklärung zuſammenzufaſſen pflegt, in ihren 

Komponenten auseinanderzulegen und deren Einwirkung auf den 

Katholizismus zu kennzeichnen. Aber darauf möge hingewieſen 
werden, daß die Wandlungen, die ſich innerhalb des letzteren voll— 

zogen, zunächſt nicht im Rationalismus der Aufklärung, ſondern 
in der Vorſtellungswelt des Gallikanismus und ſeiner Aus⸗ 

wirkungen im Febronianismus und Joſephinismus ihre Wurzeln 

hatten. Dort ſtand der Gottesbegriff, hier der Kirchenbegriff zur 

Debatte. Beides iſt klar zu ſcheiden. Es hat manche ſog. Auf— 

klärer im katholiſchen Lager gegeben, die im Grunde nicht an der 

Göttlichkeit des Chriſtentums zweifelten, aber irrigen Auf— 

faſſungen über das Verhältnis von Epiſkopat und Primat, Staat 

und Kirche huldigten. Daneben gab es freilich auch im katholi⸗ 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 10
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ſchen Lager Rationaliſten von reinſtem Waſſer, die nur äußerlich 

der Kirche angehörten; dazwiſchen eine Reihe von Abſtufungen. 

Jedenfalls hatte ſich zur Zeit, als im Gefolge des Friedens von 

Lunéville der Reichsdeputationshauptſchluß durch das mit der 
größten Brutalität in den folgenden Jahren durchgeführte Säku— 

lariſationsdekret die katholiſche Kirche in Deutſchland in ihrem 
Leben und Beſitz bis ins Mark erſchütterte, die neue Geiſtes— 

richtung, die zunächſt die oberen Schichten erfaßt und von dort 

im Volke Platz gegriffen hatte, ſo ſehr der Gemüter ſich bemäch— 

tigt, daß an einen geſchloſſenen wirkſamen Widerſtand, ſo bitter 

man auch die furchtbare Wendung des Schickſals empfands, 

nicht zu denken war. Niemand hat dieſe Entwicklung klarer 

durchſchaut und treffender gekennzeichnet, als Pius VII., der, 

ſelbſt aufs tieſſte erſchüttert, hinter dieſem furchtbaren Ereignis 

die rächende Hand Gottes erblickte und im Hinblick auf den 

ſtändigen Kampf, den man in den letzten Jahren in Deutſchland 

gegen die Rechte des Apoſtoliſchen Stuhles geführt habe und den 
diejenigen, die ſich wie Mauern ſchützend vor das Haus Iſrael 
hätten ſtellen ſollen, zur Empörung des Erdkreiſes begünſtigt und 

gefördert hätten, in einem Breve an den Fürſt-Primas Dalberg 

auf deſſen Schilderung der troſtloſen Lage der Kirche 1814 die 

3 Wie bitter man ſelbſt in febronianiſch-joſephiniſch gerichteten Kreiſen 

den Einfluß der Fürſten und die Wucht des weltlichen Arms empfand, zeigt 

die von H. Baſtgen (Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutſch— 

land, Paderborn 1917, S. 79 u. 310) veröffentlichte, geradezu erſchütternde, 

von Geiſtl. Rat Kolborn entworfene Denkſchrift des Kurerzkanzlers Frhr. 

von Dalberg, die dieſer 1804 im Namen der deutſchen Biſchöfe und Katho— 

liken dem Hl. Vater unterbreitete. Vgl. dazu auch das bekannte Urteil von 

Weſſenberg bei H. Maas, Geſchichte der katholiſchen Kirche im Großher— 

zogtum Baden (Freiburg 1891) S. 2, und H. Lauer, Geſchichte der 

katholiſchen Kirche im Großherzogtum Baden (Freiburg 1908) S. 38. Dazu 

auch die Schrift: „Ideen zu der Organiſation der teutſchen Kirche“ (Frank— 

furt 1814) S. 3ff., die den Frankfurter Geiſtl. Rat Kopp zum Verfaſſer 

hat. Dalberg beginnt in der angeführten Denkſchrift ſeine Darlegungen: 

Ecclesia Germaniae catholica antiquae suae dotationis ceterarumque 

  

praerogativarum politicarum privationem fert ea cum resignatione, 

quam divinae providentiae decretis debet, quae autem ad episcopatus 

a Christo instituta iura seu potius munera tam impedienda quam 

penitus annihilanda occasione huius catastrophae complures Imperii 

Status moliuntur, negligere sine proditionis crimine non potest.
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furchtbare Anklage erhob: „So iſt es ohne Zweifel gekommen, daß, 

indem man die Autorität des Apoſtoliſchen Stuhles der Ver— 

achtung preisgab, die Kirchengeſetze verletzte und unheilvollen 

Neuerungen die Zügel ſchießen ließ, die verwerfliche Anhäufung 
der Irrtümer und die ohne Maß traurige Verwirrung aller 

kirchlichen Dinge ſelbſt die vordem der katholiſchen Religion er— 
gebenſten Provinzen Deutſchlands zu Grunde gerichtet hat.““ 

Um ſo ſchwieriger war, da dieſe Zeitumſtände infolge der Aus— 
wirkungen der Säkulariſation, deren Einzelheiten hier voraus— 

geſetzt werden können, und der Verwaiſung der Bistümer, von 

denen zur Zeit des Wiener Kongreſſes nur noch fünf beſetzt 

waren, jeglicher Verſuch, in den neubegründeten Territorien 

einigermaßen geordnete Zuſtände zu ſchaffen. Kirche und 

Katholizismus, aufs tiefſte innerlich geſchwächt, verloren zugleich 

mit dem Verluſt ihres Beſitzſtandes, dem Antergang der geiſt— 

lichen Fürſtentümer und dem Zuſammenbruch des heiligen römi— 

ſchen Reiches ihren äußeren Rückhalt. Das Kräfteverhältnis 
der Konfeſſionen verſchob ſich, zumal nunmehr ſämtliche Gebiete 

am Ober⸗ und Riederrhein proteſtantiſchen Fürſten zufielen, 
immer mehr zu Angunſten des Katholizismus s. „UAnd was“, ſagt 

ein neuerer Forſchers, „von Rom aus geſehen, noch ſchlimmer 

war: in dieſem Klerus und Kirchenvolk trat eine geiſtig führende 

Schicht mit Deutſchlands höchſtem Kirchenfürſten, dem Fürſt— 

primas von Dalberg, und ſeinem Konſtanzer Generalvikar 

von Weſſenberg an der Spitze gegen die Kurie in Schranken und 

proklamierten gemäß den Ideen der Aufklärung, des Febronianis— 

mus und Epifkopalismus, des Territorialismus und Joſephinis— 

mus ... die Zuſammenfaſſung des deutſchen Katholizismus zu 

einer geſchloſſenen Nationalkirche, die unter einem deutſchen Pri— 

mas aus eigener Kraft und nach germaniſchem Rechte leben 

à Vgl. dazu 8. von Longner, Beiträge zur Geſchichte der ober— 

rheiniſchen Kirchenprovinz (Tübingen 1863) S. 31 ff. 

5 Im einzelnen ogl. dazu außer obigen Werken: H. Brück, Geſchichte 

der katholiſchen Kirche in Deutſchland im 19. Jahrhundert J1 (Mainz 1902) 

S. 23ff. Dazu von den älteren Werken das noch immer brauchbare Buch 

von Gams, Kirchengeſchichte des 19. Jahrbunderts, und M. Lieber, 

In Sachen der oberrheiniſchen Kirchenprovinz (Freiburg 1853). 

6 E. Ruck, Die römiſche Kurie und die deutſche Kirchenfrage auf dem 

Wiener Kongreß (Baſel 1917) S. 5f. 

10*
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ſollte, in freundſchaftlichem Einvernehmen mit dem Staate, in 
nur loſem Zuſammenhang mit Rom.“ Dazu kam, daß die 

wiederholt aufgenommenen Verſuche, eine Neuordnung der 

kirchlichen Verhältniſſe in Deutſchland herbeizuführen, immer 

wieder ſcheiterten und erſt nach faſt einem Menſchenalter zum 
Ziele führten. Die Hinderniſſe ſchienen unüberwindbar, mochten 

ſie nun verurſacht ſein durch die fortdauernden Kriegswirren mit 

all ihren Folgen und das gewalttätige Auftreten Napoleons gegen 

den Hl. Stuhl, oder durch die Machtgelüſte der Fürſten und die 

Anmöglichkeit, die dem katholiſchen Geiſte zuwiderlaufenden 

Forderungen der von joſephiniſch gerichteten Geiſtlichen unter— 

ſtützten Kabinette zu erfüllen. Daß die Verhältniſſe am Ober⸗ 

rhein beſonders ſchwierig lagen, iſt bekannt. Nicht nur, daß 

deſſen altehrwürdige Metropole Mainz einſchließlich des Worm— 
ſer Gebietes infolge der Abtrennung des linksrheiniſchen 

Teiles auf zwei rechtsrheiniſche Vikariate reduziert wurde “, 
und Konſtanz, das nach der Lostrennung der Schweizer 

Kantone (1814) und der württembergiſchen (1817) und 

öſterreichiſchen Teile (1819) auf das kleine badiſche Gebiet 
zuſammenſchrumpfte, dem Untergang ganz geweiht war, 

— hier war auch der Hauptherd der neuen Geiſtes— 

richtung. Man bräuchte dabei nicht einmal in erſter Linie an 

Dalberg und Weſſenberg zu denken, wenn nicht ihre führende 

Stellung den Ausſchlag geben würde. Es gab im Süden eine 

ganze Anzahl einflußreicher Männer von noch ſchärferer Ton— 

art, wie Koch in Naſſau, Brunner, Häberlin und Schäfer in 

Karlsruhe, Jaumann und Werkmeiſter in Stuttgart, denen 

gegenüber uns Weſſenberg noch als gemäßigt erſcheinen 

möchte. Schwierig lagen die Verhältniſſe hier auch des— 

halb, weil vor allem Baden — in Württembergs? iſt die 
  

7 Vgl. dazu die grundlegende, mit reichem Quellenmaterial aus— 

geſtattete Darſtellung von Baſtgen a. a. O. S. 1 ff. 

s Für die Säkulariſation und die daran anſchließende Geſchichte der 

kirchlichen Verhältniſſe in Württemberg, vgl. außer Longners und Brücks 

Darſtellung und den verſchiedenen Veröffentlichungen von Stengele im 

Diözeſanarchiv für Schwaben 1885, 1886, 1888: Beck, Die Säkulariſation 

in Württemberg ebd. Bd. 19, 20, 22 u. Hiſt. pol. Blätter Bd. 130; 

Mejer, Die Konkordatsverhandlungen Württembergs vom Jahre 1807 

(Stuttgart 1859); Wittichen, Zu den Verhandlungen Württembergs mit
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Situation ähnlich — durch die zahlreichen Gebietsanteile, die 

ihm aus ſechs bzw. ſieben Diözeſen und fürſtbiſchöflichen 
Territorien zufielen, die denkbar bunteſte Zuſammenſetzung 
aufwies. Sie wurde allmählich nur dadurch etwas vereinfacht, 

daß Bruchſal, der Sitz des letzten Speierer Biſchofs 
Wilderich von Walderdorf, auch nach deſſen Tod (1810) als 

Generalvikariat eine zweite Zentrale für das Unterland bildete«, 

ſo daß der Fürſtprimas, wenn auch nicht als Biſchof, ſo doch als 

Metropolit dieſe Gebiete in ſeiner Abhängigkeit hielt. Die 

Wahl Weſſenbergs zum Bistumsverweſer in Konſtanz und deren 

Verwerfung durch den Hl. Stuhl, die trotz ſeiner perſönlichen 

Anterhandlungen in Rom erfolgte, führte zu dem bekannten 
Konflikt, der noch dadurch verſchärft wurde, daß Weſſenberg, 
geſtützt von der badiſchen Regierung, auf ſeinem Poſten blieb. 

Der Klerus war in zwei Lager geſpalten. Einer definitiven 
Diözeſaneinteilung und Neuordnung der kirchlichen Verhältniſſe 

war nun nicht mehr auszuweichen. Sie erfolgte auf Grund der 

Frankfurter Konferenzen mehrerer deutſcher Staaten, wobei 

Württemberg und Baden die Znitiative ergriffen. Sie ſtellten 

die beiden Geſandten zu den Verhandlungen mit dem päpfſtlichen 

Stuhle im Jahre 1819, deren ſchließliches Ergebnis zunächſt die 
Bulle „Provida solersque“ vom Jahre 1821 war. 

Die Vorgeſchichte dieſer Bulle, insbeſondere die kirchen— 

politiſchen Verhandlungen der oberrheiniſchen Staaten mit der 

päpſtlichen Kurie von 1819—21, und von da bis zur Bulle 

„Ad Dominici gregis custodiam“ (1827) ſind ſchon oft behan— 
delt worden, ohne daß jedoch das römiſche und badiſche Quellen— 

der Kirche im Jahre 1808 (Quell. u. Forſch. aus ital. Archiven V); 

v. Funk, Zur Vorgeſchichte der Diözeſe Rottenburg (Württemb. Viertel— 

jahrshefte 1890); derſelbe, Die Sendung Kellers nach Paris (ebd. 1892); 

M. Erzberger, Die Säkulariſation in Württemberg (1902); Beck, 

König Friedrichs Verſuche einer Neuordnung der katholiſchen Kirche in 

Württemberg (Diöz.-Arch. für Schwaben 1906); Lobmiller, Der Staat 

und das katholiſche Ordensweſen in Württemberg ſeit der Säkulariſation 1 

(Rottenburg 1914)) Sägmüller, Der Rechtsanſpruch der katholiſchen 

Kirche in Deutſchland auf finanzielle Leiſtungen ſeitens des Staates (Frei— 

burg 1913). 

sa Vgl. dazu unten den Aufſatz von Dr. Wetterer.
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material genügend herangezogen wurde“. So dürfte eine noch— 

malige Darſtellung nicht ungerechtfertigt erſcheinen, der hier je— 

doch ein Aberblick über die badiſchen Konkordatsprojekte in der 

vorausgehenden Zeit vorangeſtellt werden ſoll“. 

J. 

Badiſche Konkordatsprojekte vor dem Wiener Kongreß. 

Es mochte als ein Vorteil erſcheinen, daß, wie wir geſehen, 

die aus ſechs Diözeſen ſtammenden Gebiete durch eine kirch— 

liche Inſtanz in dem Metropoliten Dalberg zuſammengehalten 

wurden, an die man ſich bei Verhandlungen über eine Neuord— 

nung zunächſt wenden konnte; aber auf der anderen Seite mußten 

ſich Schwierigkeiten dadurch ergeben, daß, während die deutſchen 

Fürſten das Landeskirchentum begünſtigten, Dalberg in Verbin⸗ 

dung mit der Primatialidee den Gedanken eines deutſchen 

Patriarchats zäh verfolgte. 

„Die badiſche Regierung verfuhr bei ihren Verſuchen, die 

Verfaſſung der katholiſchen Kirche im Großherzogtum neu zu 

ordnen, durchaus nach den Lehren des territorialiſtiſchen Kirchen— 

rechts und knüpfte mit vollem Bewußtſein an die joſephiniſche 

Geſetzgebung an, welche ſie im Breisgau vorfand. Sie hielt ſich 

9 Vgl. außer der oben zitierten Literatur (Longner, Maas, Brück, 

Lauer) beſonders O. Mejer, Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage, 

3 Bde. (Roſtock 1871 u. Freiburg 1885), ohne Zweifel eine ſehr bedeutſame 

Darſtellung. Nun teilt zwar Mejer im Vorwort III, 2 mit, daß er auch das 

badiſche Material benützt habe; offenbar hatte er nur einen Teil in der 

Hand, ſonſt wären die unten behandelten Berichte Türkheims von ihm 

herangezogen worden. Für die ältere Zeit ſei hier auch hingewieſen auf 

die intereſſante, anonym erſchienene Schrift: (Mone), Die katholiſchen Zu— 

ſtände in Baden (Regensburg 1841); dazu unter demſelben Titel die Ant— 

wort von Nebenius (Karlsruhe 1842). 

da Mit Rückſicht auf die Beſchränktheit des Raumes werde ich die 

Geſchichte der Verhandlungen mit dem päpſtlichen Stuhle von 1821 bis 

1827 geſondert hiervon zur Darſtellung bringen. Den Direktionen des 

Vatikaniſchen und des Karlsruher Archivs, dem päpſtlichen Staatsſekretariat, 

ſowie dem hochwürdigſten Herrn Nuntius Maglione, der mir die Benützung 

der Akten der Berner Nuntiatur geſtattete, ſpreche ich an dieſer Stelle 

meinen verbindlichſten Dank aus.
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daher berechtigt, die ſtaatlichen Hoheitsrechte gegenüber den an— 
erkannten Kirchen, und beſonders der katholiſchen, im voraus ein— 

ſeitig zu beſtimmen.“ 
Ohne zunächſt mit den höchſten kirchlichen Inſtanzen zu 

unterhandeln, hat Karl Friedrich durch die bekannten Edikte, und 

zwar zunächſt durch das 3. Organiſationsedikt vom 11. Februar 

1803 „über Religionsübung und Religionsduldung“ die kirch— 

lichen Verhältniſſe zu ordnen geſucht; dazu kommen einzelne Be— 

ſtimmungen anderer Edikte dieſes Jahres, vor allem auch des 

erſten, wodurch eine Katholiſche Kirchenkommiſſion mit einem 

Direktor und mehreren Räten, darunter zwei konſultierenden 

geiſtlichen Räten, mit dem Sitz in Bruchſal „für die Verwaltung 
aller Staatsrechte in Kirchen- und Schulſachen“nmin beiden Land— 

bezirken am Rhein eingeſetzt wurde. Wichtig war vor allem 
auch das 4. Organiſationsedikt über die Stifter und Klöſter, 

ſowie das 13. über „die Organiſation der gemeinen und wiſſen— 
ſchaftlichen Lehranſtalten“. 

Mit der Errichtung des Großherzogtums erwieſen ſich dieſe 

Edikte als unzureichend. Maßgebend war von jetzt an das am 
14. Mai 1807 erſchienene Konſtitutionsedikt, das Karl Friedrich 

„in Kraft einer pragmatiſchen Sanktion und eines ewigen Grund— 

geſetzes“ erließ 2x. Die herrſchenden ſtaatskirchlichen Grund— 

ſätze der Zeit kommen darin in allen Einzelpunkten zur 

Geltung, beſonders in den Beſtimmungen über die „Ver— 

waltung der katholiſchen Kirchengewalt“ (20) und die 

„Kirchenherrlichkeit des Staates“ *. Die weltliche Kirchen— 
  
10 Sämtliche Edikte zuſammengeſtellt in: Organiſation der badiſchen 

Lande (1803). 

11 Aber die Stellung Karl Friedrichs zur Schule bis 1803 vgl. jetzt 

F. S. Hochſtuhl, Staat, Kirche und Schule in den badenZbadiſchen 

Landen unter Markgraf Karl Friedrich (1771—1803) in: Abhandl. z. oberrh. 

Kirchengeſch., herausg. v. E. Göller, 5. Bd. (Freiburg 1927). Zur Ver⸗ 

waltungsgeſchichte in der Markgrafſchaft vgl. die Werke von Lenel (1913) 

und Windelband (1916). 

12 Separat gedruckt Karlsruhe (Macklot 1807). 

13 Es iſt bemerkenswert, daß ſich Dalberg bereits in ſeiner Denkſchrift 

an den Papſt wiederholt auf die Geſetzgebung Karl Friedrichs beruft, den 

er gegenüber andern Fürſten hervorhebt: Saepe iam laudatum elec- 

torem Badensem, qui in citatis edictis aequitatis et observantiae 

regulam vix non ad amussim secutus est. Baſtgen qa. a. O. S. 316.
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herrlichkeit ſollte hiernach nicht mehr durch die katholiſche 
Kirchenkommiſſion, ſondern durch die Regierungen der Pro— 

vinzen verwaltet werden. Die Kirchenherrlichkeit des Staates 

umfaßt u. a.: „die Kenntnisnahme von allen Gewaltshandlungen 

in ihrem Innern; das Recht, zu allen öffentlichen Verkün— 

dungen .. „, ingleichen zu allen Dienſternennungen ... das 

Staatsgutheißen (Plazet) zu erteilen oder nach Befinden zu ver— 
ſagen ..., das Recht, für dergleichen kirchliche Ernennungen 

ſolchen Perſonen den Ausſchluß zu geben, deren Aufſtellung für 

dieſen Poſten in Staatshinſicht bedenklich erſcheint; das Recht, 

Geſellſchaften und Inſtitute .. . zuzulaſſen oder nicht zuzulaſſen“ 

oder gegebenenfalls wieder aufzuheben; ferner „das Recht, aus 

denen von der Kirche fähig erkannten Gliedern zu beſtimmten ein— 
zelnen Kirchendienſten denjenigen zu benennen, der ſie erhalten 
ſoll“; dazu kommt „das Recht, an allen entſtehenden Klagen, Be⸗ 

ſchwerden oder Anſtößigkeiten, die aus einem Mißbrauch der 

Kirchengewalt oder aus einem rechtswidrigen Verfahren der— 

ſelben entſtehen, Einſicht zu nehmen und das zu deſſen Verhinde— 

rung nach Befinden der Amſtände Geeignete vorzukehren“. 

Wir ſehen davon ab, dieſe dem gallikaniſch-joſephiniſchen 

Repertorium entnommenen Sätze in ihrer Anwendung 
auf die Pfarr-, Schul-, Ehe- und Kirchenvermögensſachen 
weiter zu verfolgen. Die ſtaatliche Eheordnung vom 15. Juli 

1807, das Kirchenlehenherrlichkeitsedikt vom 24. März 1808 

ſowie das Bauedikt vom 26. April 1808 ſind auf dieſen 

Grundſätzen aufgebaut. Dazu kam dann als zentrale In— 

ſtanz der Leitung kirchlicher Angelegenheiten durch den Staat 

kraft Verfügung des Organiſationsreſkriptzs vom 16. No⸗ 
vember die Schaffung eines beſonderen „Katholiſchen kirchlichen 

Departements“ als Unterabteilung im Miniſterium des Innern, 
das im Jahre 1812 durch die „Kath. Kirchenſektion“ erſetzt wurde. 

Soweit nun aber auch die Geſetzgebung Karl Friedrichs ganz 
im Geiſte der ſtaatlichen Kirchenhoheit in die kirchliche Sphäre 

hineingriff, ſo blieben doch noch mancherlei Fragen zu ordnen, 
die ein gegenſeitiges Einvernehmen zwiſchen Staat und Kirche 

erheiſchten. Hierzu gehörte vor allem die Gründung eines neuen 

Diözeſanverbandes und der Aufbau der äußeren Organiſation. 

Es bedurfte alſo einer Konvention mit dem Hl. Stuhle.
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Bereits das dritte Organiſationsedikt von 1803 ſtellt Artikel 

22 im Hinweis auf § 62 des Reichsdeputationshauptſchluſſes 
„die Einrichtung einer eigenen Diözeſanverfaſſung“ in Rechnung. 

Deutlicher ſpricht ſich Karl Friedrich im Konſtitutionsedikt von 
1807 aus, wenn er in § 20 ſagt, daß die Kirchengewalt nur „durch 

einen im Lande ſeinen ſtändigen Sitz habenden Biſchof“ aus— 

geübt werden könne, der alle katholiſchen Kirchſpiele des Groß— 

herzogtums unter ſich vereinige, mit keiner Sorge auswärtiger 

Kirchſpiele beladen ſei und zu ſeiner Regierung den erforderlichen 

geiſtlichen Rat, die untergeordneten geiſtlichen Kommiſſariate 

und „die in ſchicklichen Einteilungen zu beſtellenden Dekanate zur 

Mitbeſorgung der Polizey in Kirchenſachen aufgeſtellt habe“, und 

dann fortfährt: „Das nähere über die Sazung, Verfaſſung und 

grundgeſetzmäßige Würkſamkeit dieſer Verwalter der katholiſchen 
Hierarchie bleibt dem Konkordat mit dem römiſchen Hof vor— 

behalten“; einer Vereinbarung mit dem Römiſchen Hof habe er 

bisher vergebens entgegengeſehen, ſei dazu aber noch immer 
bereit. 

Hieraus kann man entnehmen, daß man ſich in Karlsruhe 

ſchon bisher mit der Frage eines Konkordats beſchäftigte. Was 

wiſſen wir darüber? Die badiſchen Verſuche zu einer Einigung 

mit dem Hl. Stuhle gehen zuſammen mit den allgemeinen Kon— 
kordatsbeſtrebungen jener Zeit. Im Vordergrund ſtehen hier 

die Wiener Konferenzen vom Jahre 1804, die zwiſchen dem 

geheimen Rat Kolborn als Vertreter Dalbergs, dem Reichs— 
referendar Frank als Vertreter des Kaiſers und dem Nuntius 
Severoli ſtattfanden“, aber ſich zerſchlugen. Ende Oktober 

1804 verſtändigte ſich Dalberg mit dem Nuntius della Genga 
in Regensburg über einen Konkordatsentwurf, „der nach 

Dalbergs eigenen Verſicherungen den landesherrlichen Inter— 
eſſen gerecht zu werden ſuchte“ *a. Dalberg zielte damals 
  

14 Vgl. zu den Verhandlungen dieſer Zeit außer Brück beſonders: 

O. Mejer, Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage I 206 ff.; Frantz, 

Das Projekt eines Reichskonkordats und die Wiener Konferenzen von 1804 

Kiel u. Leipzig 1892); Leo König, Pius VII., die Säkulariſation und das 

Reichskonkordat (Innsbruck 1904), und zuletzt beſonders auch Baſtgen 

a. a. O. S. 44 ff. 

15 Baſtgen S. 55 A. 

.V. 

3. 

154a Obſer, P. S. XXVI.
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wie ſpäter auf ein Reichskonkordat, was auch der Kaiſer 
und der päpſtliche Stuhl wünſchten, während die deutſchen 

Fürſten, Preußen voran, Sonderabmachungen bevorzugten. 

Der Markgraf von Baden hatte bereits im Januar 1803 Dal— 

berg verſtändigt, daß er und die übrigen deutſchen Fürſten keine 

andere Abſicht hätten, als bloß eine territorial-katholiſche Kirche 

und Territorialkirchenverfaſſung nach dem Geiſte der franzö— 

ſiſchen Anordnungen in Kirchenſachen zu erhalten. Napoleon 

unterſtützte dieſe Beſtrebungen, bis ihm der Abſchluß des Rhein— 

bundes eine andere Haltung nahelegte. Die Wiener Verhand— 
lungen führten nicht zum Ziele, nicht etwa, weil die Kurie nicht 

ernſthaft wollte, — hatte doch Pius VII. ſeinen Wunſch in dem 

bekannten Briefe an Napoleon ausdrücklich kundgegeben —, 

ſondern weil der von Frank ausgearbeitete deutſche Konkordats— 

entwurf auf rein febronianiſch-joſephiniſchem Grundſatze auf— 

gebaut war und unmöglich die Billigung des Hl. Vaters finden 

konnte. Auch die weiteren Verſuche Dalbergs, durch Vermittlung 

Napoleons und perſönliche Rückſprache mit dem Papſte in 

Paris, anläßllich der Kaiſerkrönung, etwas zu erreichen, gingen 
daneben. Wichtig aber iſt, daß damals Kolborn als Anterlage 

für Dalbergs ins Auge gefaßte Konkordatsverhandlungen mit 

dem UAditore des Wiener Nuntius, Grafen Troni, einen zweiten 

Entwurf ausarbeitete, nach dem in der dem Primas zugedachten 

Regensburger Provinz, die neben der preußiſchen und öſter— 
reichiſchen darin vorgeſehen war, 11 Bistümer, darunter Bruch— 

ſal für Baden, Ellwangen für Württemberg und Limburg für 
Naſſau vorgeſchlagen waren“. Hiſtoriſch bedeutſam iſt ferner die 

erwähnte Denkſchrift, die von Kolborn für Dalberg zur Be— 

leuchtung der deutſchen Kirchenverhältniſſe ausgearbeitet und 

von dieſem dem Papſte unterbreitet wurde. Sie ſagt es unum— 

wunden heraus, daß die Kirche, faſt aller Subſiſtenzmittel beraubt, 

zur Magd der Staaten geworden war. Warum fand ſie trotz— 
dem, zumal ſie in warm kirchlichem Ton abgefaßt war, nicht das 

Ohr des Hl. Vaters? Aus drei Gründen, wie Baſtgen aus— 

führt: Einmal, weil Dalberg die außer dem Konkordat erforder— 

lichen Beſtimmungen über die Ordnung der kirchlichen Ver— 

16 Baſtgen S. 77. Obſer ebda.
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hältniſſe von Kaiſer und Reichstag getroffen wiſſen wollte; dann 

weil er eine nationale Grundlage für die kirchliche Organi— 

ſation empfahl und ſchließlich, weil er als Norme des Ver— 

hältniſſes zwiſchen Kirche und Staat die 
badiſche Geſetzgebung Karl Friedrichs, alſo 

deſſen Organiſationsedikte, anſah. 

Im Zuſammenhang mit den Wiener Verhandlungen 
gewinnen wir den Ausgangspunkt für die kirchenpolitiſchen 

Aktionen Badens“, das bereits vor dem Deputationsrezeß ſich 

mit dem Gedanken getragen hatte, den Sitz von Konſtanz mehr 

nach der Mitte des Landes zu verlegen, wobei Biſchof Franz 

Xaver von Neveu als Bewerber genannt wurde. Schon im 

Frühjahr 1803 beſchäftigte ſich Karl Friedrich mit der Abſicht, 

ein Bistum zu gründen, wovon auch bereits der päpfſtliche 

Nuntius unterrichtet war, wie wir einem Schreiben des 

badiſchen Geſandten Frh. von Gemmingen an Edelsheim vom 

13. April 1803 entnehmen v. Der Nuntius habe damals 

Gemmingen erklärt, wie ſehr der Papſt durch die ihm bekannt 
gewordenen Geſinnungen des durchlauchtigſten Markgrafen ge— 

tröſtet ſei und ſich freue, daß er auf die Religioſität dieſes, wenn 
ſchon proteſtantiſchen Fürſten, ſoviel vertrauen könne. Er 

legte beſonders Gewicht darauf, dem Wunſche Ausdruck zu ver— 

leihen, daß die Dotation des künftigen Bistums nicht in Geld— 

17 Für die folgende Aberſicht habe ich die betr. Bände des Großh. 

Haus⸗ und Staatsarchivs, III. Staatsſachen; Religions- und Kirchenſachen 

Faſz. 113, 110 und 114 herangezogen. Eine erſchöpfende Darſtellung iſt hier 

nicht beabſichtigt, zumal W. Andreas für den 2. Band ſeiner Geſchichte 

der badiſchen Verwaltungsorganiſation und Verfaſſung (1802—1818) die 

Beziehungen zwiſchen Staat und Kirche in dieſer Zeit vom verwaltungs— 

geſchichtlichen Standpunkt aus darzuſtellen gedenkt, und wir wohl auch von 

E. Ruck eine Geſamtdarſtellung der Geſchichte der oberrheiniſchen Kirchen— 

provinz zu erwarten haben. Vgl. dazu auch K. Obſer, Politiſche Korre— 

ſpondenz Karl Friedrichs von Baden Bd. 4 und 5. 

is Obſer, P. C. IV., Einl. S. LVII. und nr. 470, S. 384. 

19 In einem Schreiben vom 20. April überſandte Gemmingen der badi— 

ſchen Regierung ein päpſtliches Breve, das der Fürſtbiſchof von Baſel, 

Frhr. von Neveu, der kurz zuvor in Wien eingetroffen war, erhalten hatte, 

worin die Worte ſtanden: Laudamus tamen Serenissimi Marchionis 

Badensis curas ac in dolore nostro gaudemus, quo ille sit animo in 

catholicos, agnoscere. P. C. IV nr. 471, S. 385, Vgl. ebd. V S. XXIII. 
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renten beſtehe. Am 7. Juni erſtattete Gemmingen ausführ— 

lichen Bericht an den badiſchen Geheimen Rat über den Gang 

der Wiener Konkordatsberatungen. Er bemerkte dabei, daß 

man dort die kurfürſtlichen Organiſationsedikte mit großem 

Beifall aufgenommen habe und man ſich in dem Vorſchlag 

zum Konkordat darauf beziehen wolle, und bat, einige Fragen 

des Patronatsrechts und der Beſetzung der Stellen ſtreifend, 

um entſprechende Inſtruktionen. Es gehe das Gerücht, 

fügte er hinzu, „als ob Se. Kurfürſtliche Durchlaucht 
geſonnen wären, Ihr Landesbisthum nebſt dem dazu 

gehörigen Domcapitel zu ſtiften“??“. Die Antwort erfolgte 

bereits am 29. Juni “ in Form einer bedeutſamen Inſtruktion 

des Geh. Rats, die dadurch ihre beſondere Bedeutung erhält, 

daß der Schöpfer der Organiſationsedikte, der Geh. Rat 

Brauer?', den man geradezu als den Geſetzgeber Badens be— 

zeichnet hatꝛ's, ſie entworfen hat. So kann es nicht wundern, 

daß hier wie dort, die gleichen ſtaatsrechtlichen Gedanken auf— 

treten. Obſer hat treffend das darin ausgeſprochene Pro— 

gramm kurz dahin formuliert?“: Regelung des Verhältniſſes der 

deutſchen Kirche zur römiſchen Kurie im Geiſte der Emſer 

Punktationen und Wahrung der ſtaagatlichen Rechte gegenüber 
der kirchlichen Gewalt in allen wichtigen Fragen. Das badiſche 

Intereſſe bei den Konkordatsverhandlungen wird darin betont; 

doch müſſe man ſich vorerſt auf einige Grundlinien, auf die die 

Regierung Wert lege, beſchränken. Als die Hauptpunkte wer— 

den kurz fkizziert: Das Verhältnis des römiſchen Hofs zur 

deutſchen Kirche, der Metropoliten zu den Bistümern, der 

Biſchöfe zu den Landesherren, der Domgeiſtlichkeit, der Land— 

dechanten, der Pfarrer und Hilfsgeiſtlichen, der Geiſtlichkeit über— 

20 P. C. IV nr. 483, S. 391 f. 

21 Ebd. nr. 485, S. 395. 

22 Aber die Perſönlichkeit und Stellung Brauers vgl. außer Schen— 

kel in den Bad. Biographien beſonders Andreas a. a. O. S. 387 f. 

und passim; über ſeine kirchenpolitiſchen Anſichten auch Hochſtuhl a. a. O. 

S. 31 ff. 

25 Th. Ludwig, Alrtenſtücke zur Geſchichte der badiſchen Konkordats— 

beſtrebungen in der Zeit Napoleons J. in: Deutſche Zeitſchrift für Kirchen— 

recht XII (1902) S. 173. 

22 A. d. O. S. LVII.
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haupt, der Laien zur Kirchengewalt und der milden Stiftungen. 

Der Geiſt des Emſer Kongreſſes zeigt ſich hier beſonders in den 

Erörterungen über das Verhältnis zu Rom; das landesherrliche 

Plazet wird für päpſtliche, wie nachher auch für biſchöfliche, 

Erlaſſe ausdrücklich hervorgehoben. Es iſt beachtenswert, daß 

die hierauf gehenden Forderungen gleich zu Eingang als weſent— 
lich für das landesherrliche Intereſſe bezeichnet werden, während 

der Streit über die Admiſſion der Nuntien für das Intereſſe der 

weltlichen Macht „für viel weniger wichtig“ erachtet wird. Es 

wird die Aufſtellung eines Landesbiſchofs gefordert, die Kumu— 

lation der Benefizien verboten, die Dotierung des Bistums zu— 
geſagt und bereits die Höhe des Gehaltes für den Biſchof 

(12 000 fl.) und die Domherren feſtgeſetzt. Der Biſchof ſoll, falls 

das landesherrliche Nominationsrecht nicht zugeſtanden wird, 

durch einen Dreiervorſchlag des Domkapitels, ſo daß der Landes— 

herr einen Kandidaten daraus wählen kann, ernannt werden, oder 

auch ſo, daß das Domkapitel einen aus drei vom Landesherrn vor— 

geſchlagenen Kandidaten wählt. Die Synoden kann der Landes⸗ 

herr durch einen katholiſchen Kommiſſär beſchicken, der berechtigt 
iſt, in Sachen der Sitte und Diſziplin in allen das Staatsrecht 

betreffenden Gegenſtänden das landesherrliche Plazetum oder 

Veto auszuüben. Wir wiſſen nicht, welche Wirkung dieſe In— 

ſtruktion in Wien ausgelöſt hat. Für die folgende Zeit erhielt ſie 

inſofern Bedeutung, als Brauer in der gleichen Frage ſpäter 
wieder zu Wort kam. 

Die Konkordatsfrage beſchäftigte auch, wenn freilich ohne 
greifbare Ergebniſſe, in der nächſten Zeit die badiſche Regierung. 

Auf die Mitteilungen des württembergiſchen Staatsminiſters 

Wintzingerode vom 4. November 1804 28s über den unter Leitung 
des Kurerzkanzlers Dalberg bereits bis auf die vorläufige Ge— 

nehmigung des Kaiſers und Papſtes zur baldigen Vorlage an 

die Reichsverſammlung vollendeten Konkordatsentwurf ant⸗ 
wortete das kurbadiſche Geheime Ratskollegium in einer länge— 
ren Darlegung und ſchlug u. a. vor, daß die weltlichen, beſonders 

die evangeliſchen Landesherren, ſich vertraulich über die hierüber 

am Reichstag zu führende Sprache vereinbarten, und legte die 

258 Vgl. hierfür wie die im Folg benützten Akten: Haus- u. Staatsarch. III. 

Religions- u. Kirchenſachen, Faſz. 113. Vgl. auch Obſer V S. XXVI. 
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dem Geſandten in Wien gegebene Inſtruktion zur Kenntnis— 

nahme bei. Dieſe wurde auch an die kurfürſtlich-heſſiſche Regie— 

rung, die in der gleichen Sache ſich am 22. Januar 1805 nach 

Karlsruhe gewandt hatte, am 31. Januar überſandt. 
Der gewaltige Zuwachs an Gebietsteilen, den Baden nach 

dem Preßburger Frieden weiterhin erhielt, führte ſeit 1806 zu 

einer ſtärkeren Inangriffnahme der Aufgaben, die dem neu be— 

gründeten Großherzogtum unter Karl Friedrich in kirchlichen 

Dingen erwuchſen. Die hierauf gerichteten Beſtrebungen ſetzten 

ſchon im Januar 1806 ein. Sie ſtanden zunächſt noch im Zu— 
ſammenhang mit den Wünſchen Napoleons, daß das Konkordat 

mit dem Römiſchen Hofe in Bälde zuſtande kommen möge. 

Napoleon drängte damals auf ein Konkordat mit Deutſchland. 

Es war die Zeit, wo er ſich in ſeinem bekannten Schreiben vom 

7. Januar an Pius VII. als Nachfolger Karls d. Gr., Schützer 

der Kirche und des Hl. Stuhles aufſpielte und in dem gleich— 

zeitigen Briefe an ſeinen Onkel, Kardinal Feſch, Rom den Vor— 

wurf machte, „es laſſe die Religion in Deutſchland zugrunde 

gehen; auf ihn wolle man nicht hören“ ?. Auch Dalberg, der ſich 
damals ganz Napoleon ausgeliefert hatte und ſeinem Zauber 

erlag, griff den Gedanken eines Konkordats nach ſeiner Rück— 

kehr aus München erneut wieder auf und konferierte anfangs 
Februar mit dem Aditore Troni, der ſich in Regensburg einfand 
und dem Grafen Stadion den Wunſch der Kurie nach einem all— 

gemeinen Reichskonkordat ausſprach“. Auf die Wünſche 

Napoleons Bezug nehmend, beauftragte der Kurfürſt durch 

Kabinettsordre vom 27. Januar den Geheimen Rat Brauer, 

einen doppelten Konkordatsentwurf, allenfalls in lateiniſcher 

Sprache, auszuarbeiten, und zwar unter der zweifachen Rück— 

ſicht, je nachdem von dem künftigen Landesbiſchof die geiſt— 

lichen Sachen entweder an einen deutſchen Metropoliten, oder 
aber von erſterem unmittelbar an den päpſtlichen Stuhl nach 
Rom gebracht werden. Brauer unterzog ſich dieſer Aufgabe in 

einem umfaſſenden Entwurf, den er bereits am 14. Februar 1806 
vorlegen konnte 2s. Die Sache drängte, da der Entwurf dem 

26 Baſtgen S. 150 f. 

27 Ebd. S. 155 f. 

28s Der Entwurf iſt veröffentlicht von Th. Ludwig a. a. O. S. 178.
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Freiherrn von Reitzenſtein für etwaige Anterhandlungen in 

Paris zur Verfügung geſtellt werden ſollte. Er erhielt ihn ſchon 
am 26. Februar zunächſt zu gutachtlicher Außerung. Der Ent— 

wurſ, den Brauer in deutſcher Sprache abgefaßt hat, da er ſeit 
dreißig Jahren in der lateiniſchen Sprache zu ſchreiben außer 

Abung ſei, und ihm eine Abertragung zuviel Zeit koſten würde, iſt 

in 16 Artikel eingeteilt. Die Hauptgeſichtspunkte ſind voran— 

geſtellt: „Der Aufſatz iſt“, bemerkt Brauer gleich zu Eingang, 

„dahin gerichtet, daß der Kur-Erzkanzler Metropolitan bleibe, 
welches auch bei weitem das Wünſchenswerteſte ſein dürfte, da 

man alsdann zwiſchen ihm und dem Römiſchen Hof ſeine Politik 

beſſer machen kann, als wenn man es mit letzterem allein zu tun 

hat.“ Der Entwurf iſt deshalb unter dieſem Geſichtspunkt ver— 

faßt. Am aber dem Wunſche des Kurfürſten zu entſprechen, 

nämlich den Fall eines exemten Bistums zu berückſichtigen, wolle 

er ein beſonderes Projekt noch beilegen, das lediglich in einer 

teilweiſe abweichenden Faſſung des Artikels II beſtand, der von 

den „Verhältniſſen der badiſchen Diözes zur allgemeinen Kirche“ 
handelt. Zugleich macht er, was für den ſpäteren Gang der 

Verhandlungen wichtig iſt, den Kurfürſt darauf aufmerkſam, daß 
er vermöge ſeiner erlangten Souveränität nun in der Lage ſei, 

ſein Konkordat unabhängig vom Reichstag und einem allge— 

meinen Reichs-Konkordat zu betreiben. Deshalb geſtaltete er, 

wie ſchon Ludwig hervorhob, ſeinen Vorſchlag zu einem badiſchen 

Sonderkonkordat. Er will die Sache beſchleunigt haben. Je 

länger man ſie hinziehe, „deſto mehr werde der Römiſche Hof 

wieder Fuß und franzöſiſche Unterſtützung gewinnen, mithin 

deſto ſchlechter das Konkordat für Baden ausfallen“. 

Im erſten Artikel handelt Brauer über „Amfang der 

katholiſchen Landeskirche des badiſchen Kurſtaates“ und ſtellt 

folgenden Satz an die Spitze: „Die Katholiſche Religion 
wird in allen denen Landen und Orten des Kurſtaates, wo ſie 

dermahlen eine öffentliche Religionsübung mit pfarrlichen Rech— 

ten hat, zu ewigen Tagen bey ihrer freyen Religionsübung er— 

halten und geſchützt, ohne daß in ihren Kirchen, Schulen oder 

milden Stiftungen jemals andere Religionsverwandte zum Mit— 

gebrauch und Mitgenus derſelben zugelaſſen werden dürfen.“ 

Das Bistum, deſſen Sitz noch offen gelaſſen wird, fällt mit der
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Landesgrenze zuſammen und „wird nach der Verfaſſung der 

katholiſchen Kirche unter Zugrundelegung der in Deutſchland 

angenommenen Concilien, Päbſtlichen Conſtitutionen und deut— 

ſchen Concordaten, auch ſonſtigen Reichs-Kirchen-Rechte von 

den geeigneten Biſchöfen der katholiſchen Hierarchie regiert 

werden“. Im zweiten Artikel, der „von dem Verhältnis der 
badiſchen Diöces zur allgemeinen Kirche“ handelt, wird der 

Biſchof dem Kurerzkanzler als Metropoliten unterſtellt und des 

letzteren Gewalt umſchrieben. Der dritte Artikel beſpricht in 

12 Punkten das Verhältnis der Kirche zum Staat. Gleich im 

erſten werden alle päpſtlichen Bullen, Mandate und Proviſionen 
wie alle Syndonal- und Metropolitanats-Anordnungen der 

landesfürſtlichen Genehmigung unterſtellt. Dasſelbe gilt von 

allen biſchöflichen Verfügungen, die für die ganze Diözeſe oder 

einen Bezirk derſelben beſtimmt ſind. Die Geiſtlichen, vom 

Biſchof an, haben bei Abernahme ihres Amtes dem Landesherrn 

den vorgeſchriebenen Eid zu leiſten. „Die Geiſtlichkeit wird von 

ihrer Perſon niemals, von ihrem Pfründ- oder Vermögens— 

einkommen, aber auch von den Liegenſchaften, die ihrer Pfründ 

angehören, ordentlicherweiſe und in Friedenszeiten nicht vom 
Staat zur Beſteuerung gezogen werden.“ Das Aſylrecht fällt 

weg. Dem Kirchenbann kommt keine Wirkung auf die bürger— 

lichen Verhältniſſe zu, wenn nicht zuvor „das landesherrliche 

Gutheiſſen ausgewürkt worden wäre“. In allen Mißbrauchs— 

fällen vonſeiten der kirchlichen Obern ſteht jeder Perſon der 

Rekurs an den Geheimen Rat zu. Sehr eingehend handelt 

Brauer in Artikel 4—5 „von den Biſchöfen“ und „von dem 

Domkapitel“. Der Biſchof wird hier in ſeiner ganzen Stellung 

bis zur landesherrlichen Genehmigung von „Form und Inhalt 

der Siegel“ vom Staate abhängig gemacht. Seine „Berufung 

wird vorbereitet durch einen Vorſchlag des Domcapitels, ein— 

geleitet durch die landesherrliche Ernennung, bewerkſtelligt durch 

Päbſtliche Einſetzung und anerkannt durch Legitimation bey dem 
Landesherrlichen Miniſterio und dem Domdechanten“. Der 

Landesherr ernennt aus den ſechs von den Domherrn vor— 

geſchlagenen Kandidaten denjenigen, der ihm nach allen Hinſichten 
der beſte dünkt. Der Biſchof „wird einen Generalvicar und 

nach näherer Vereinbarung mit dem Landesherrn zwey,
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höchſtens drey Officialen für die verſchiedenen Bezirkseintheilun— 

gen ſeiner Diöces haben dürfen“. Er kann Synoden, ſo oft er 

es nötig findet, abhalten, wenn er vorher den Beratſchlagungs— 

punkt der Landesherſchaft vorgelegt und durch ihr Gutheiſſen ſich 

verſichert hat, daß Zeit und Gegenſtand von ihr nicht ſtaats— 

bedenklich gefunden werde; ſie beſtellt zur Auſſicht ihre geiſtlichen 

Räte“. Die Reglements des biſchöflichen Seminars unterſtehen 

der landesherrlichen Gutheißung. Der biſchöfliche Stuhl wird 

als erledigt angeſehen, wenn der Biſchof weltliche Gerichtsbar— 

keit über Land und Leute ſuchen und annehmen würde. Das 

Domkapitel ſoll aus dem Domdechanten, einem Domſcholaſter 
und ſechs „Amtsdomherren“ ſowie acht Ehrendomherren be— 

ſtehen, wovon der Landesherr den Domſcholaſter und die Hälfte 

der Amts- und Ehrendomherren, der Biſchof den Domdechanten 

und die andere Hälfte nebſt den Vikarien ernennt. Deren 

Befugniſſe werden näher umſchrieben; die Bedingungen ihrer 

Aufnahme werden feſtgeſtellt. Ihre Statuten bedürfen der 

landesherrlichen Genehmigung. Im 6. Artikel über die Aus— 

ſtattung der Domkirche wird dem Biſchof neben der Wohnung 
ein Gehalt von 12 000 fl. angeſetzt. Auch die Gehälter der 

Domherren (1500—2400 fl.) werden vorgeſchlagen. Wieweit 
nach der Auffaſſung Brauers die landesherrliche Gewalt reicht, 

zeigt der Abſchnitt über den Gottesdienſt. Der Staatsgeneh⸗ 
migung bedürfen und der landesherrlichen Aufſicht unterſtehen 

demgemäß: Die Einführung von Feſttagen, von beſonderen 

Andachten, neuen Bittgängen, die Stiftung von Hauskapellen und 

Pripatbethäuſern, die Erhebung von Filialkirchen zu Pfarreien 

und die Einführung eines neuen kirchlichen Geläutes. Die 

Landesherrſchaft ordnet öffentliche Freuden- oder Trauertage und 

Gebete an, überläßt aber dem Biſchof den Vollzug und ſchreibt 
die Gebetsformel für den Landesherrn vor. Der Biſchof wird 

ohne erlangte Regierungsgutheißung keine kirchliche Verordnung 

verkünden laſſen, wie auch Staatsverfügungen, die unmittelbar 

Religion und Sitten berühren, zur Verkündigung gelangen, wenn 

der Biſchof, dem ſie zur Publikation zugehen, bei deren Ver— 

kündigung keine Bedenken findet. Die Grundſätze der landes⸗ 

herrlichen Kirchenhoheit kommen naturgemäß auch in den 

folgenden Artikeln — über die Ehepolizei, Schulweſen, 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIIII. 11
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Pfarreien, Kirchenvermögen und Kirchengebäude etc. — zur 

Geltung. Andererſeits treffen wir auch Beſtimmungen, die 

die religiöſen Forderungen betonen. Das gilt vom höheren 

und niederen Schulweſen, wenn geſagt wird: „Niemand wird 

in den öffentlichen Schulen der katholiſchen Kirchſpiele als Lehrer 

oder Lehrgehilfe zugelaſſen, auch niemand als Lehrer der Theo— 

logie oder Religion auf höheren Schulen, welcher Art ſie ſeyen, 
er ſey denn zuvor in Abſicht auf die kirchlichen Beziehungen 
ſeiner Lehrpflichten von der biſchöflichen Behörde geprüft und 

mit dem Zeugnis der Rechtgläubigkeit und Tüchtigkeit verſehen.“ 

Der Brauerſche Entwurf hat zunächſt keine unmittelbare 

Aktualität erlangt. Man darf aber annehmen, daß bei den 

immer wieder in der folgenden Zeit aufgenommenen Konkor— 

datsprojekten er richtunggebend war, wobei noch ausdrücklich 

hervorgehoben werden darf, daß Brauer in manchen Punkten 

bei Betonung der Kirchenhoheit des Staates nicht ſo weit ging, 

als einzelne geiſtliche Räte der folgenden Zeit. Wie er ſpäter 

ſelbſt hervorgehoben hat, waren dieſe ſeine früheren Projekte 

in mancher Beziehung hinfällig geworden durch die völlig neue 

Situation, die mit der Gründung des Rheinbundes am 1. Aug. 

1806 und dem Antergang des alten Reiches mit der Nieder— 

legung der Kaiſerkrone durch Franz II. am 6. Auguſt gegeben 

war. Der Plan eines Reichskonkordats?', den der Nuntius 

Hannibal della Genga, der am 26. Juni 1806 in Regensburg 

eingetroffen war, zu verwirklichen ſuchte, — ſchon bis dahin 

trotz aller Verſuche undurchführbar — konnte nun nicht mehr 

in Frage kommen. Vor allem galt das von Bayern, das ſchon 

im Jahre 1802 ſich in Separatverhandlungen mit Rom ein— 

gelaſſen, im November 1803 in der Perſon des Weihbiſchofs 

Caſimir Frhr. von Häffelin einen eigenen Geſandten nach Rom 
abgeordnet hatte, und erſt recht, nachdem der Friede von Preß⸗ 
burg dem dortigen Kurfürſten die Königswürde gebracht hatte, 

auf ſeinem Separatprogramm beſtand. Es nahm im Sommer 

1806 die Unterhandlungen mit dem Nuntius della Genga⸗ 

wieder auf, freilich auch dieſes Mal ohne Erfolg. Nach Ab⸗ 

29 Vgl. zum Folgenden Brück J S. 267 ff. 

30 Er unterſchreibt: de La Genga.
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bruch der Verhandlungen im Sommer 1807 begab ſich der 
Nuntius nach Stuttgart, wo er am 25. September die ausſichts⸗ 

vollen Verhandlungen begann, die plötzlich, dem Abſchluß nahe— 

gebracht, durch das Dazwiſchentreten Napoleons abgebrochen 

wurden. 
Schon bevor der Nuntius in Verhandlungen mit Württem⸗ 

berg ſich einließ “, am 3. Auguſt 1807, hatte er ſich an den 

badiſchen Staatsminiſter Frhr. von Gayling gewandt, indem er 

ihm, auf die Nachricht von dem Erlaß des Konſtitutionsedikts 

Bezug nehmend, mitteilte, daß er von Sr. Heiligkeit beſtimmt 

ſei, mit Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog und deſſen 

Miniſtern zu unterhandeln und einen ſicheren und feſten Plan 
aufzuſtellen, nach dem die kirchlichen Angelegenheiten für die 

Zukunft in ſeinen Staaten geregelt werden ſollten. Er ſpricht 

die Hoffnung aus, ſich zu dieſem Zweck bald bei Sr. Königlichen 

Hoheit einfinden zu können. Vorerſt bittet er deshalb den Mi— 

niſter, dazu beizutragen, daß die weitere Publikation der Exe⸗ 

kution des erwähnten Edikts ſuspendiert werde. Er hofft be⸗ 

ſtimmt, daß man es vorziehen werde, eher ſeinem Wunſche zu 

willfahren, als die katholiſchen Antertanen Bedrängniſſen aus⸗ 
zuſetzen, „lorsque l'autorité Spirituelle de concert avec 
le Souverain a établi l'ordre et la marche de ces affaires 

Ecclésiastiques.“ Schon in der Sitzung des Polizeideparte⸗ 

ments vom 11. Auguſt wurde die von deſſen Direktor Geh. Rat 

Brauer entworfene Antwort beſchloſſen: „Es ſeye ſehr ver⸗ 

gnügllich) zu vernehmen, daß er bald hierher kommen werde, 

um wegen des Koncordats nähere Unterhandlungen anzu— 

knüpfen, da man hierorts überzeugt ſey, daß zwar die Natur 

der Sache richtige Principien zur Beſtimmung der Sphäre der 

weltlichen und geiſtlichen Gewalt gebe, daß aber in deren An— 

wendung immer Fälle von verſchiedener Beſtimmbarkeit in Rück⸗ 

ſicht der blos geiſtlicheln) Gegenſtände mit einliefen, wo es zum 

beiderſeitigen Wohl gereiche, wenn ſie mit gemeinſamem Ein— 
verſtändnis erörtert würden. In der Konſtitution ſei bereits 

der Wunſch einer ſolchen Vereinbarung niedergelegt. Die Ver— 

31 Zu den Verhandlungen Württembergs vgl. die oben S. 148 zitierte 

Literatur. 

11*
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kündigung der Konſtitution aber könne nicht rückgängig gemacht 

werden. Der Miniſter brachte dieſe Gedanken in ſeiner fran— 

zöſiſch redigierten Antwort zum Ausdruck. Zn der gleichen 

Departementsſitzung wurde beſchloſſen, dem Großherzog das 

Schreiben des Nuntius vorzulegen mit dem Antrag, es möge 

den Geheimen Räten Graf von Benzel-Sternau und Oehl? 

der Auftrag erteilt worden, „unter Leitung des diesſeitigen 

Departements“ ſich unter Zugrundelegung der Kirchenkonſti— 

tution wegen des Konkordats in Unterhandlungen mit dem 

Nuntius einzulaſſen, jedoch ohne Vollmacht des Miniſters 

nichts abzuſchließen. 

Wie ſehr man im Miniſterium mit dem bevorſtehenden 

Beginn von Verhandlungen rechnete, zeigt ein weiterer Proto— 

kolleintrag vom 15. Auguſt, wonach auf ein Schreiben des 

Speieriſchen Fürſtbiſchofs Wilderichss aus Waghäuſel in 

Sachen der dem Alumnus Merſy verweigerten Ordination 

beſchloſſen wurde, der Kirchenkommiſſion eine Abſchrift mit dem 

Anfügen zu übermachen, daß man die Sache nicht zu betreiben 

gedenke, da bereits ein päpſtlicher Nuntius Unterhandlungen 

über ein Kirchenkonkordat angekündigt habe, durch welche alle 

derartigen Differenzen beſeitigt würden. Am 22. Auguſt wurde, 

nachdem der Großzherzog den gewünſchten Auftrag erteilt hatte, 

Benzel mit der Sache betraut, einen Inſtruktions-Entwurf vor— 

zulegen. Benzel hatte ihn am 10. Oktober fertiggeſtellt. Da— 

mals wandte ſich auf ſeine und Oehls Anregung das Polizei— 

departement an das Staatsdepartement, nähere Erkundigung 

über die Ankunft des nach den öffentlichen Blättern ſchon vom 

König von Württemberg empfangenen Nuntius und die eben— 

falls in den Zeitungen berichtete Vorbereitung eines Konkordats 

in Paris, wohin zu dieſem Zweck bereits der Kardinal Bayane 

32 Das Polizeidepartement ſetzte ſich am 10. Mai 1807 nach dem 

Großh. Bad. Regierungsblatt W (1807) S. 52 zuſammen aus: dem Direktor 

Geh. Rat Brauer, den Geh. Räten Graf von Benzel-Sternau und Oehl, 

den Geh. Referendären Eichrodt und Herzberg (derzeitigem Kirchenrats— 

direktor), aus einem noch zu ernennenden Referendär, und dem Regierungs— 

rat Geheimſekretär Winter nebſt dem Kanzleipraktikanten Roth und einem 

geh. Expeditor. 

3s Das Original H. u. St.⸗A. III. Staatsakten, Rel.⸗ u. Kirchenſ. 

Faſz. 113 (p. 127).
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abgereiſt ſei, einzuholen. Am 14. Oktober legte Benzel ſeine 

Anſichten über „das künftige Konkordat des Großherzogthums 
Baden mit dem Römiſchen Stuhl“ in einem Entwurf von 
65 Paragraphen vor. Er kommt nach einem längeren Exkurs 

über die Geſchichte der Konkordate zu dem Ergebnis“, daß die 

Großzh. Kirchenkonſtitution vom 14. Mai 1807 die grundgeſetz— 

liche Norm des neu abzuſchließenden Konkordats abgebe, von 

der in keinem Punkte abgewichen werden dürfe und mit dem 

alle zu treffenden Beſtimmungen in Einklang ſtehen müßten. 

„Das Konkordat entſteht als Staatsvertrag über die Frage 
quomodo zwiſchen Sr. Königl. Hoheit und Sr. Päpſtl. Heilig— 

keit; das ſolches zu publizirende Geſez geht von Sr. Königlichen 

Hoheit allein aus.“ Das Konkordat iſt demgemäß ganz ein— 
ſeitig beſtimmt: eine „übereinkunft der unabhängigen Staats— 

gewalt mit dem ... Centralpunkt der katholiſchen Kirche über 

die Art und Weiſe, wie jene Rechte ausgeübt werden ſollen, 
welche die ſouveräne Staatsgewalt durch ihr Kirchengrundgeſetz 

der Cathol. Landeskirche und ihrem geiſtlichen Oberhaupt ein— 

geräumt hat“. In Konſequenz hievon, meint Benzel, ſei „dem 

katholiſchen Kirchen-Einheitspunkte jeder eigentliche Geſetz— 

gebungsantheil verſagt. Er habe lediglich zu dem Vertrage, 

welcher den Stoff des Geſetzes beſtimmt, mitzuwirken; die geſetz— 

liche Form aber der im Staatsverhältniſſe verbindlich machen— 

den Verkündigung gehört der Staatsgewalt allein an.“ 

Dieſe Auffaſſung, die nach den Grundſätzen des Terri— 
torialismus aufgeſtellt, den ausgeſprochenſten Standpunkt der 

ſog. Legaltheorie in der Frage der Verträge mit dem Hl. Stuhle 

vertritt und den Einheitspunkt der Kirche, wie man ſich 

in dieſer Zeit gern nach febronianiſchem Muſter ausdrückt, zum 
bloßen Statiſten herabdrückt, iſt grundlegend und bedeutſam für 

die ganzen Verhandlungen der folgenden Zeit bis zum Zu— 

ſtandekommen der Bulle „Provida solersque“. 

Am Rom gegenüber das Abergewicht zu erhalten, weiſt 
Benzel auf das franzöſiſche Beiſpiel beim Abſchluß des Konkor— 

dates hin. Er verſpricht ſich Erfolg von dem etwaigen Beiſtand 

Napoleons. Die Biſchöfe ſollen zu den Verhandlungen nicht 

34 Vgl. dazu auch Th. Ludwig ea. a. O. S. 174.
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herangezogen werden; wohl aber einige geiſtliche Räte im 

landesherrlichen Dienſt, wie Brunner, Galura , Schäfer und 

Dreher. Auch „der verehrungswürdige Veteran im Dienſte 

der deutſchen katholiſchen Kirche, Geh. Rat Gärtler““«, werde 
ſich wohl dieſer Aufgabe nicht entziehen. Als Redakteur „der 

gelehrten Vorarbeit“ wird der geiſtliche Referendär und 

Kirchenrat Rothenſee empfohlen. 
Der Entwurf Benzels fand bis zu § 50 in ſeinem Haupt— 

beſtande den vollen Beifall des Geh. Rats Oehl. Dieſer glaubt 

aber ausdrücklich betonen zu müſſen, daß das franzöſiſche Kon— 

kordat wohl in den Generalia, nicht aber für die ſpeziellen 
Verhältniſſe Badens in Frage komme. Dazu fänden ſich ſchon 

in der vorausgehenden Zeit Spuren in den Akten, wie eigentlich 

in der Sache verfahren werden ſolle. Er denkt wohl an die 

Entwürfe Brauers. Demgemäß behandelt er in den von ihm 

nun ausgearbeiteten Entwurf in langen Ausführungen zunächſt 

die Geſchichte der älteren Konkordate bis zu den zuletzt getroffe— 
nen Vereinbarungen mit Frankreich und Italien. Er kenn— 

zeichnet dann den Standpunkt, von dem ausgegangen werden 

müſſe. Was hier geſagt wird, iſt nicht ohne Intereſſe für die 

Stimmung, die in dieſen Kreiſen gegenüber der Kurie herrſchte. 

Schon nach dem Reichsdeputationshauptſchluß, meint er, ſei es 

an der Zeit geweſen, daß der Römiſche Hof ſich um das Zu— 

ſtandebringen eines neuen Konkordats hätte bemühen können, 

„wenn es ihm wahrhaft angelegen geweſen wäre“. Dieſer 

unberechtigte Vorwurf, der auch in der Bemerkung des Konſti⸗ 

tutionsedikts von 1807, man habe einer Vereinbarung mit dem 

Römiſchen Hofe bisher vergebens entgegengeſehen, durchklingt, 
wurde namentlich auch von Napoleon immer wiederholt. Zur 
Form, wird dann weiter geſagt, ſei auch der Graf della Genga duf 
den Reichstag nach Regensburg geſandt worden „pour faire les 
cerémonies“. Nach dem Preßburger Frieden und der 1806 er⸗ 
folgten Auflöſung der Reichsverfaſſung habe dieſer Auftrag ein 

Ende gehabt. Seine Sendung ſei nun an die drei Höſe in 

München, Stuttgart und Karlsruhe umgeſchrieben worden. 

3s Aber Galuraevgl. Bad. Biogr. und zuletzt Reatz a. a. O. S. 9 ff.; 

über Brunner und Schäfer ſ. unten. 

26 Vgl. unten.
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Aus den durch den Nuntius mit Bayern eingeleiteten, aber 

zerſchlagenen Verhandlungen ergebe ſich, „daß es die Römer zu— 
erſt noch mit den proteſtantiſchen Fürſten verſuchen wollten, 

welche ſie nachgiebiger glaubten“. Im Grunde ſei es ihnen 

noch nicht voller Ernſt, vielmehr hofften ſie auf einen günſti— 

geren Zeitpunkt. Dasſelbe gelte auch von den deutſchen Bi— 
ſchöfen, da ſie glaubten, die Sache könne ſich noch einmal zu 

ihren Gunſten wenden. „In dieſem Zwiſchenraum ſchlug nun 

für die weltlichen Fürſten die Stunde.“ Der Neſtor unter 

ihnen, Großherzog Karl Friedrich, ſei allen, damit der Stillſtand 

nicht in geiſtliche Anarchie oder Auflöſung ausarte, mit ſeinem 

Beiſpiel durch ſeine Geſetzgebung vorangegangen. Sein 
Konſtitutionsedikt der kirchlichen Verfaſſung vom 14. März ſei 

ein Muſter religiöſer Duldung und Mäßigung. Von dieſem 
könne — Oehl ſpielt auf das Schreiben dell.a Gengas an — 
nicht abgegangen werden. In ſeinem dritten Teile über „Gegen— 

ſtände des Konkordats“ ſchlägt Oehl einen dem Hl. Stuhle 

unmittelbar unterſtellten Biſchof vor, der vom Landesfürſten 

ernannt und ſeinen Sitz in Baden-Baden, oder falls der Groß— 

herzog das nicht wollte, in Freiburg haben ſolle. Oehl ver— 

breitet ſich dann über Einkommen und Fakultäten des Biſchofs, 

über das Domkapitel mit dem Propſt an der Spitze, der zu— 
gleich Weihbiſchof ſein kann, dem Dekan, der Generalvikar 

werden muß, und Scholaſtiker, der als Provikar zu fungieren 
hat, und 6 Domherren oder Konſiſtorialräten . Dazu kommen 
höchſtens 9 Vikarien; ferner über die Einteilung der Diözeſe, 

über Diözeſanverſammlungen, den Prieſtereid vor der welt— 
lichen Obrigkeit, das landesherrliche Plazet für alle vom Biſchof 

und Ordinariat ausgehenden Verordnungen ſowie die päpſt⸗ 

lichen Erlaſſe, über die Verwaltung der Stiftungen, die Offi⸗ 
zialate und geiſtlichen Kommiſſariate, ſchließlich über die Form 

der Unterhandlung. Abgeſehen von den Fakultäten glaubt 

Oehl, daß alle anderen Punkte mehr oder weniger leicht durch⸗ 

geſetzt würden. Am 8. November 1807 faßte das Polizei⸗ 

departement Beſchluß, entworfen von Brauer, in dem Sinne, 

37 Er berechnet die Geſamtauslagen auf 29—30 000 fl., indem er für 

den Biſchof 12 000, den Propſt 3000, den Domdekan 2200, den Scholaſter 

1800, jeden Domherr 1200 und die Vikare je 500 fl. anſetzte.
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daß man allerdings die Kirchenkonſtitution den Anterhandlungen 

zu Grunde legen und im weſentlichen nicht davon abweichen, 

aber dieſe Intention aus diplomatiſchen Gründen nicht gerade 

erklären und vorausſtellen ſolle. Man könne nicht abſolut 

vorausſagen, daß der Nuntius nichts vorbringen könnte, wo— 

durch man ſelbſt zur Aberzeugung gelangen könnte, „daß hier 

und da einer Modifikation ſtattgegeben werden ſolle“. Als 

wichtigſter Punkt, als Grundbedingung der Anterhandlungen 

ſei die Errichtung nur einer Landesdiözeſe voranzuſtellen; das 

franzöſiſche Konkordat ſei allerdings ins Auge zu faſſen und als 

Anterſtützungsgrund zu benützen, nimmermehr aber könne es 
als Baſis irgend einer Art dienen, weil man ſonſt jene Punkte, 

wo das badiſche Intereſſe von dem franzöſiſchen abweiche, nicht 

durchſetzen könnte '. Es ſei deshalb „ein Aufſatz eines Konkor— 

dats, wie man es wünſche“, zu machen, und zur näheren Ent— 
ſchließung vorzulegen; jedoch ſeien zur Vorbereitung über jene 

Punkte, die zugleich in das Religiöſe, nicht bloß das Politiſch— 

Kirchliche einſchlügen, der Geh. Kirchenrat Rothenſee und die 

Geiſtl. Räte Brunner, Schäfer und Häberlin, letzterer in Freiburg, 

zu konſultieren . Bezüglich des Sitzes ſei Sr. Königl. Hoheit 

nahezulegen, daß Konſtanz wegen der Abgelegenheit und Frei— 

burg „wegen dem zu ſtarken Einflus auf die Aniverſität“ nicht 

angeraten werden könnten, und man daher nur Offenburg oder 

Ettlingen vorzuſchlagen wiſſe. Inzwiſchen ging am 22. Oktober 

dem badiſchen Geſandten in Stuttgart, Geh. Legationsrat 

von Haynau, die Weiſung zu, ſich über die Abſichten und Er— 

folge della Gengas zu erkundigen. Desgleichen wurde dem 

Geſandten in Paris, Geh. Legationsrat von Dalberg, dem 

Neffen des Primas, aufgetragen, ſich zu erkundigen, inwieweit 

die Blätternachrichten bezüglich eines in Paris abzuſchließenden 

Konkordats auf Richtigkeit beruhten. Schon am 24. Oktober 

ſchickte Frhr. von Haynau den erſten Bericht ein, dem drei 

weitere noch bis zum 30. Oktober folgten!“. Der Geſandte 

38 Z. B. landesherrliches Patronatsrecht. 

30 Vgl. unten. 

40 H. u. St.⸗A. III., Religions- u. Kirchenſachen 113. Der zweite Be— 

richt Haynaus fehlt hier.
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berichtete, er habe bei einer Anterredung mit dem Staatsſekretär 

Grafen von Taube von dieſem erfahren, daß man auch in Stutt— 

gart folgende drei Punkte als die Hauptgrundlagen des Kon— 

kordats anſehe: 1. Die Präſentation des Biſchofs durch den 
ſouveränen Landesherrn, 2. die Beibehaltung der Patronats— 

rechte, 3. die Adminiſtration der Kirchenfabriken. Würde ſich 
wider Erwarten die Negotiation zerſchlagen, ſo bleibe, habe 

Taube verſichert, Sr. Majeſtät nichts übrig, „als ſich zum 

Pontifex in Ihren Staaten zu erklären“. Ein Reichskonkordat 

würde von Württemberg nie anerkannt werden. Es heiße aber 

allgemein, der Nuntius werde in kurzer Zeit nach Paris gehen, 

um mit dem Fürſt-⸗Primas wegen eines Konkordats mit ganz 

Deutſchland zu unterhandeln. 

Bereits am 28. Oktober konnte von Haynau mitteilen, daß 

das Konkordat zwiſchen dem Nuntius und dem Miniſter 

von Mandelslohe abgeſchloſſen worden ſei. Seit verfloſſenen 

Sonntag habe der König auf die Beendigung des Konkordats 

gedrungen, „indem der Nuntius aus Paris den beſtimmten 

Befehl erhielt, dorthin zu kommen, um das Concordat für 

Deutſchland zu beendigen“. Haynau, der den Abſchluß für ein 

wenig übereilt anſieht, teilt dann mit, der Nuntius habe ihm 
geſagt, der Papſt habe mit dem größten Vergnügen durch den 

Geſchäftsträger Sr. K. H. in Rom erfahren, daß der Groß— 

herzog ein Konkordat abzuſchließen wünſche k. Die Verhand⸗ 

lungen mit Bayern hätten ſich zerſchlagen, da dieſes, nachdem 

es in der Adminiſtration der Kirchenfabriken nachgegeben, die 

Pfarreien ohne Patronat als königliche Patronatsſtellen er— 

klärt habe. In Stuttgart, wohin er ſich dann zu Anterhand— 
lungen begeben, habe er ganz kürzlich und in dem Augenblick, 

als die Anterhandlungen ſchon im Gange waren, den päpſt⸗ 

lichen Befehl zur Abreiſe nach Paris erhalten. Er habe 

41 Die wichtige Stelle lautet in dem Bericht: „Er ſeye hierauf hierher 

nach Stuttgard gegangen und habe plötzlich von dem Kardinal Caprara die 

Nachricht bekommen, daß der Miniſter Champagny mittelſt einer Note dem 

Legat bekannt gemacht habe, der franzöſiſche Kaiſer wünſche, daß ihn der 

Papſt mit der gehörigen Vollmacht verſehe, um in Paris ein Koncordat 

für Teutſchland abſchließen zu können.“ Zur Charakteriſtik des gern im 

Trüben fiſchenden Herrn von Haynau vgl. W. Andreas, Baden nach 

dem Wiener Frieden 1809 (Heidelberg 1912) S. 18. 
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geſucht, die Verhandlungen in Stuttgart „ſchnell zu beendigen 

und es habe ihm ſoweit geglückt, daß er nur die Ratification 
des Königs erwarte“. Sei das Konkordat in Paris beendigt, 

werde er nach Karlsruhe kommen. 
Der Geſandte glaubt, der Päpſtliche Hof ſei mit dem 

Entſchluß des franzöſiſchen Kaiſers nicht zufrieden; er ver— 

mutet den Fürſt⸗-Primas Dalberg im Hintergrund. Der 

Nuntius ſcheine zu wünſchen, dort mit den Miniſtern der be— 

teiligten Staaten Einzelkonkordate abzuſchließen. Er habe 

dieſen verſichert, daß Se. K. H. es gewiß bedauern werde, daß 

er jetzt nicht nach Karlsruhe kommen werde. Wenn der Fürſt— 

Primas zuviel Einfluß in Paris gewönne, könnte man es viel— 

leicht beim päpſtlichen Stuhl, mit dem der Primas nicht gut 

ſtehen ſolle, dahin bringen, „daß er einem vom Großherzog 
ernannten Landesbiſchof die Päpſtliche Weihe erteile, wodurch 

man die Abſchließung des Concordats verzögere und endlich 

überhoben ſein würde“. Schon zwei Tage ſpäter, am 30. Okto⸗ 

ber, lief ein weiterer Bericht des Freiherrn von Haynau aus 

Stuttgart ein. Er hatte inzwiſchen am 29. Oktober „abends 

nach der Cour“ bei einer mündlichen Anterredung mit dem 

Aditore des Nuntius, Grafen Troni, die Hauptbedingungen 

der württembergiſchen Konvention erfahren, die er in 14 Punk⸗ 

ten nun mitteilt“?. Alle übrigen richteten ſich nach den Wün⸗ 

422 Dieſe Hauptpunkte der von O. Mejer ſchon behandelten Kon⸗ 

vention ſind nach der Mitteilung Haynaus kurz folgende: 1. Stiftung einer 

oder mehrerer (in Wirklichkeit 2) Bistümer mit Kapitel und Seminar und 

Dotierung mit liegenden Gründen. 2. Beſetzung des Biſchofsſtuhls gemäß 

Abereinkommen. 3. Vergebung der vor 1802 von den Biſchöfen vergebenen 

Pfarreien durch den Biſchof, jedoch an dem Staat genehme Perſonen. 

4. Beſetzung der durch aufgehobene Korporationen damals vergebenen 

Pfarreien durch Dreier-Vorſchlag des Biſchofs, aus dem der Staat dann einen 

wählen muß. 5. Ernennung der Kapitelsmitglieder auf gleiche Weiſe. 6. Er⸗ 

nennung der Vicarien und Räte des Biſchofs durch dieſen. 7. Anterſtellung des 

Seminars unter den Biſchof, der allein Verordnungen gibt und die Aufſicht 

führt. 8. Der Biſchof erkennt allein in geiſtlichen Sachen (oausae eccles.)] 

und hauptſächlich bezüglich der Gültigkeit der Ehe. 9. Er kann die Ordi⸗— 

nation verweigern und geben, wem er will. 10. Er allein erkennt die Straf⸗ 

barkeit der Geiſtlichen. 11. Angehinderter Verkehr des Biſchofs mit ſeiner 

Diözeſe und dem Hl. Stuhle. 12. Biſchöfliche Aufſicht über die Jugend⸗ 

unterweiſung, Kanzel und „geiſtliche Profeſſors“. 13. Aberlaſſung der Ad⸗
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ſchen und Einrichtungen der einzelnen Staaten, in die ſich der 

päpſtliche Hof billig finden werden laſſe. Der König, der zwei 

Biſchöfe für ſein Land verlangt haben ſolle, habe (geſtern) an 

den Papſt die Bitte gerichtet, dieſe mit ſeinem Nuntius ab— 

geſchloſſene Konvention zu ratifizieren. Der Nuntius habe 

ſich gewundert, daß nie ein badiſcher Geſandter ſowohl in 

Regensburg als in München trotz wiederholter geſellſchaftlicher 

Verbindung etwas von der Abſchließung eines Konkordats 
geſagt habe. Der päpſtliche Hof habe hiernach, zumal nach der 

Herausgabe des Edikts glauben müſſen, daß der Großherzog 

einen andern Entſchluß gefaßt habe. Tatſächlich waren in dem 

württembergiſchen Projekt, das übrigens auch in den badiſchen 
Akten in Abſchrift ſich findet, zwei exemte Bistümer vorgeſehen. 

Was die Außerung des Nuntius über Baden betrifft, ſo darf 

allerdings daran erinnert werden, daß der Nuntius Severoli 

über die Abſichten Karl Friedrichs, ein Konkordat abzuſchließen, 

unterrichtet war. 

Wenn Haynau Zweifel über das Zuſtandekommen eines 

Konkordats mit Württemberg unter den gegebenen Verhältniſſen 

äußerte, ſo gab ihm der weitere Verlauf der Dinge Recht. Am 
7. November teilte ihm Taube den Abbruch der Verhandlungen 

infolge der Abreiſe des Nuntius mit und legte zur Orientierung 

des Großherzogs die Abſchrift eines Berichtes über den Verlauf 

der ganzen Verhandlungen bis zu dem für die württembergiſche 

Regierung peinlichen Abbruch infolge höherer Weiſung bei. 

Die Dinge ſind bekannt und brauchen hier nicht wiederholt zu 
werden. 

„Die Urſache lag in der prinzipiellen Anderung der Hal— 

tung Napoleons. Der Kaiſer dachte im Herbſt 1807 an einen 

weiteren Ausbau des Rheinbundes, wozu Dalberg an ſeinen 

Hof berufen wurde. Damit vertrug ſich der früher von ihm 

begünſtigte Abſchluß von Landeskonkordaten nicht länger; in— 
    

miniſtration der Kirchenfabriken an den Staat (doch werde hier nur nach— 

gegeben, wenn man ſonſt annehmliche Bedingungen für den päpſtlichen 

Stuhl eingeht). 14. Die Dispenſationen gehören allein dem Biſchof („hier 

haben,“ fügt Haynau hinzu, „die Württemberger bis heute noch unter— 

handelt, um zu erlangen, daß ſie durch den König dem Papſt verlangt 

werden. Ich glaube, daß man mit gewiſſen Modulationen nachgeben wird“).
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dem Napoleon einigermaßen an die Stelle Franz' II. trat 

adoptierte er hierin von ſelbſt auch deſſen Geſichtspunkte. Er 
wollte daher jetzt ein gemeinſames Konkordat des geſamten 

Rheinbundes, und zwar jedenfalls in enger Anlehnung an das 

franzöſiſche; dieſe Verhandlung aber ſollte unter ſeinen Augen 
geführt werden.“ 2. Am württembergiſchen Hof entlud ſich 

der Arger auf den Nuntius und die päpſtliche Kurie; er hätte 

Napoleon gelten ſollen, der weitere Separatverhandlungen 

nicht haben wollte. 

In Karlsruhe verlor man aber trotz dieſer Vorgänge die 

Konkordatsangelegenheiten nicht aus dem Auge. Die Grund— 
lage verſchob ſich jetzt inſofern, als der Fall einer Anterhand— 

lung mit dem Nuntius wegfiel und die Augen auf Paris 

gerichtet waren. Berichte aus Paris ließen nichts Gutes er— 

hoffen. Der badiſche Geſandte in Paris drückte das, auf die 

Bayaneſche Aktion Bezug nehmend, aus mit der lakoniſchen 
Wendung: „J'ai l'intime conviction qu'on ne finira 

rien“ *. Die Frage war jetzt die: Welche Anwendung oder 

Ausdehnung kann das franzöſiſche Konkordat vom Jahre 1801 

auf die deutſchen bzw. oberrheiniſchen Verhältniſſe finden? 

In dieſem Sinne äußerten ſich zunächſt am 18. bzw. 23. Novem- 
ber wiederum Oehl und Benzel-Sternau““. „Zum Behufe der 

nunmehr, wie es ſcheine, einer definitiven Beſtimmung in 

Paris ſich nähernden Anterhandlungen eines Concordats für 

die katholiſche deutſche Kirche“, beſchloß das Polizeideparte— 

ment am 24. November, an Se. K. H. den Antrag zu richten, 

zu beſtimmen, wohin der Sitz des Landesbistums zu legen ſei. 

43 Ludwig a. a. O. S. 174. 

4 Über die Vorgänge in Paris, die Sendung des Kardinals de Bayane 

und deſſen Vermittlungsaktion zwiſchen Pius VII. und Napoleon dorthin 

(1807—1808) vgl. jetzt die abſchließende, mit reichen Vatikaniſchen Doku⸗ 

menten verſehene Veröffentlichung von E. Ruck in den Abhandlungen der 

Heidelberger Akademie d. W., Phil.⸗-hiſt. Kl. 1. (Heidelberg 1913). Am 

Schluß Geſamturteil: Bei der Führung ſeiner Geſandtſchaft hat ſich Bayane 

als lauteſter Charakter, als ausgeprägter Pflicht- und Gewiſſensmenſch er— 

probt und dazu ſpiegeln ſeine Berichte in ihrer prägnanten Klarheit und 

ihrem logiſchen Aufbau den Mann von ſcharfem Verſtande und geſundem 

politiſchen Arteil. 

4 H. u. St.⸗A. III Religions- u. Kirchenſachen Faſz. 113.
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Vorgeſchlagen wird, aus ähnlichen Gründen wie früher, 

Offenburg oder Ettlingen. Zu Offenburg könnte der Biſchof 

und ſeine Kanzlei in dem dortigen Landvogtsgebäude paſſende 

Wohnung finden und das Seminar im Minoritenkloſter unter— 

gebracht werden. Dem Staatsdepartement ſei zu eröffnen, 

daß die bbeigelegten) Vorträge von Oehl und Benzel 

inſofern von einander abwichen, als u. a. Benzel gegen die 

Auffaſſung Oehls ſei, daß man zur Baſis der abzuſchließenden 
Konkordate die alten Baſeler Dekrete und die deutſchen Fürſten— 
konkordate nehme. Das habe aber Oehl nur für den Fall eines 

Abſchluſſes an Ort und Stelle geſagt. In Paris ſei auch nach 
ſeiner Auffaſſung nicht darauf zurückzugehen“. Da man, 

wenn auch das franzöſiſche Konkordat dem deutſchen zur Baſis 

dienen werde, die etwaigen Modifikationen des franzöſiſchen 

Kaiſers nicht kenne, ſei es ſchwer, dem badiſchen Geſandten eine 

entſprechende Inſtruktion zu erteilen. Die Sache ſei auch 
deshalb ſchwierig, weil der Geſandte ein Neffe des Primas ſei. 

Man könne nichts Beſſeres anraten, als daß dem Geſandten 
ein Verzeichnis der Hauptpunkte, „worauf zur Wahrung des 
Badiſchen Staatsintereſſe, unter welchem man jenen der Ge— 

habung eines eigenen Landesbiſchofs und der zweckmäßigen Feſt⸗ 

ſtellung ſeiner Lage gegen den hl. Stuhl zu Rom und gegen 
den Erzbiſchof, ſowie der Beibehaltung der Patronatsrechte 

für die Hauptſache halte, Rückſicht zu nehmen ſey, nebſt der 

gedruckten und womöglich durchaus zu handhabenden Kirchen— 

conſtitution, die ſelbſt in Rom für billig erachtet worden ſeyn 

ſolle“, in die Hände zu legen“. Dafür werde die angeſchloſſene 

Beilage A als geeignet erachtet. Es ſollen ihm ferner die Be⸗ 

trachtungen über das franzöſiſche Konkordat und was daraus 

dem Staatsintereſſe des Großherzogtums gemäß oder wider— 

ſprechend ſei, zugeſandt werden, wozu man einen weiteren 

Entwurf unter dem Buchſtaben B anſchließe. Um dieſe Be— 

46 Vgl. dazu auch Th. Ludwig a. a. O. S. 174: Benzel⸗Sternau 

wünſchte möglichſt engen Anſchluß an das Muſter des franzöſiſchen Konkor⸗ 

dates, während Shl die deutſchen ſog. Concordata principum und die 

Emſer Punktation als beſte Grundlage anſah. 

47 Das war nicht richtig.
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trachtungen noch zu ergänzen und zu vervollkommnen, ſolle 

man ſie „den bereits hierzu vorgeſchlagenen Geheimen Kirchen— 

und reſp. geiſtlichen Räthen, Rothenſee, Brunner und Haeberlin 

zuſtellen“, um aus ihren Gutachten das, was noch beizufügen 

oder wegzulaſſen rätlich ſei, zu entnehmen. In einem Nach— 

trag am Rand wird noch von Generalſekretär Walther in dem 

Genehmigungsvermerk vom 14. Dezember 1807 beigefügt, daß 
man auch den Geh. Rat Gärtler zu Bruchſal bei Bearbeitung 

der Konkordatsangelegenheit heranziehen ſolle. 

Wir müſſen hier davon abſehen, die beiden Anlagen, von 

denen die mit B bezeichnete in doppelter Faſſung vorliegt, die 

beiden Anlagen ausführlich zu beſprechen. Von Intereſſe ſind 

beſonders die Bemerkungen, in denen die 17 Artikel des fran— 

zöſiſchen Konkordats und daran anſchließend die 77 organiſchen 

Artikel der Reihe nach zuſtimmend, ablehnend oder modi— 

fizierend beſprochen werden. Es iſt wohl nicht zu verwundern, 

daß beſonders die organiſchen Verfügungen des Konkordats, 

ſoweit ſie die gallikaniſchen Grundſätze zum Ausdruck bringen, 

mit Bemerkungen wie: „vollkommen adäquat“, „durchaus zweck— 
mäßig“, „vollkommen anwendbar“ zumeiſt verſehen werden. 

Das gilt ſowohl von der Forderung des ſtaatlichen Plazet für 

päpſtliche Erlaſſe, Synoden, Synodaldekrete, wie der Be— 
tonung des Recursus ab abusu, von der Staatsgenehmigung 

für die Seminar- und Kapitelsorganiſation wie der Ein— 

führung neuer Feſte und der Errichtung von Hauskapellen uff. 

Die Erklärung des franzöſiſchen Klerus vom Jahre 1682, 

meint der Verfaſſer, „wäre geradezu auf die diesſeitige Landes— 

diöces zu übertragen“ 8. 

Am 8. Dezember wurde nach Auszug des Geheimrats— 

Protokolls im Polizeidepartement beſchloſſen, die mit dem 

Buchſtaben B bezeichneten zwei Entwürfe dem Staatsdepar⸗ 

tement und in vierfachen Abſchriften dem Geh. Rat Gärtler 
und Geh. Kirchenrat Rothenſee in Bruchſal, dem Kirchenrat 
  

as Was die Forderung einheitlicher Liturgie und Katechismen betrifft, 

betont er: „Zu Ausarbeitung beider wäre ſogleich unſern geiſtlichen Räthen 

und angemeſſen zu wählenden Gehülfen der Auftrag zu geben, dabei aber 

franzöſiſche Liturgie und Katechismen, die beide große Verdienſte haben, 

vor Augen zu behalten.“
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Brunner in Karlsruhe und dem Geiſtl. Rat Häberlin in 

Freiburg, zur Erſtattung von Gutachten in dem gewünſchten 

Sinn zu überſenden. Zugleich wurde dekretiert, durch den Geh. 

Referendär Wielandt über den Wohnſitz des Biſchofs die Ent— 

ſcheidung des Großherzogs zu erwirken. Ein Nachtrag zu 

dieſem Protokoll teilt dann auch unter dem 28. Dezember 1807 

mit, daß Se. K. H. „zum Sitz des künftigen Fandesbiſchofs 

die Stadt Offenburg zu beſtimmen“ geruht habe. Inzwiſchen 

war nach einer Mitteilung des Staatsminiſters Freiherrn 

von Edelsheim an das Polizeidepartement vom 21. Dezember 

ein Bericht des Geſandten von Dalberg vom 11. Dezember 

aus Paris eingetroffen, wonach er präparatoriſche Bemer— 

kungen über das demnächſt abzuſchließende Konkordat dem 

Fürſt⸗Primas vertraulich gemacht und hierauf „die in Ab— 

ſchrift hier angebogene ſchriftliche Rückäußerung“ von dieſem 

erhalten habe. Dieſe in ſechs Punkten gehaltene Rückäußerung 

rief in Karlsruhe keine geringe Aufregung hervor, wie wir aus 

der von Brauers Hand entworfenen Mitteilung des Polizei— 

departements vom 22. Dezember an das Staatsdepartement 

erſehen. Man nahm zu den einzelnen Punkten Stellung und 

eröffnete jenen, daß man „über die Behandlung und über die 

Lage dieſer Konkordatsſache ſehr betroffen“ ſei. Sie zeige 

„diejenige Prudenz gar nicht, die man in dieſer ſo wichtigen 

Sache hätte wünſchen ſollen“, und rechtfertige die frühere Be⸗ 

merkung, wie wenig dieſer Gegenſtand geeignet ſei, durch die 

Geſandtſchaft in Paris behandelt zu werden. 

Die Sachlage ſehe man aber deshalb für ſehr traurig an, 

weil man zu bemerken glaube, daß der Kaiſer Napoleon in der 

deutſchen Konkordatsſache mehr durch den Fürſt-Primas als 

durch eigene Grundſätze geleitet werden würde, wenn ſeine 

Entſchließungen mit denen des Primas übereinſtimmen ſollten, 

„indem man nur unter etwas gefälligeren Formen in eine nicht 

lindere, ſondern ſtrengere Dependenz vor der Hierarchie als— 

dann kommen werde“. In Berückſichtigung der im einzelnen 

nun hier angeführten und dem Geſandten, in Paris mit— 

zuteilenden Punkte beſchloß das Staatsdepartement am 
29. Dezember, dein Geſandten, dem die Bemerkungen zum fran— 

zöſiſchen Konkordat nebſt dem Konſtitutionsedikt und der Ehe—
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ordnung überſandt werden ſollten, zu erkennen zu geben, es ſei 

nicht die Abſicht geweſen, daß er die ihm zugeſtellten vorläufigen 

Bemerkungen vollinhaltlich dem Fürſten Primas vorlege, da 

der darin ausgeſprochene Wunſch der Unterordnung des Landes— 

biſchoͤßs unter den Metropoliten dieſem anſtößig erſcheinen 

müſſe, und auch ſonſt, wo das Intereſſe des Kirchenvorſtehers 

von dem des Landesherrn verſchieden ſei, eine Zuſtimmung zu 

den ausgeſprochenen Deſiderien nicht leicht erwartet werden 
könne. Dieſe Mitteilungen habe Dalberg nicht nur an den in die 

Sache eingeweihten Geſandten von Heſſen, ſondern auch an 
diejenigen von Bayern, Sachſen und Württemberg weiter— 

zugeben, damit ſie, falls die Behandlung eines Konkordats 

Napoleon vorbehalten bleibe, gemeinſchaftlich mit Erfolg vor— 

gehen könnten. 

Am 30. Januar teilte das Staatsdepartement dem Polizei— 

departement folgenden bedeutſamen Auszug eines Berichtes des 
Pariſer Geſandten vom 23. Januar mit: „L'affaire du Con- 
cordat parait indéfiniment rémise. Jai eu l'honneur 

demander, que de vives altercations regnaient avec le 

Pape. L'Empereur vient de faire connaitre, que le car- 

dinal Bayanne et M. Genga n'avaient qu'a retourner 

a Rome. M. Genga est déja parti et M. Bayanne a obtenu 

la permission de rester ici jusque à la bonne saison.“ 

Darauf fragte das Polizeidepartement am 4. Februar an, ob 

man unter dieſen Amſtänden noch Hoffnung auf ein ſeparat mit 

dem Papſt abzuſchließendes Konkordat haben könne, oder ob 

ein diesbezüglicher Verſuch unrätlich ſei. Eine Antwort liegt 

nicht vor, kann aber aus der Lage der Verhältniſſe erſchloſſen 

werden. 

Inzwiſchen hatten die vier geiſtlichen Räte ihre umfang⸗ 

reichen Gutachten fertiggeſtellt. Geh. Rat Oehl, dem die 

Durcharbeitung oblag, hat zu jedem einzelnen ſeine Bemer— 
kungen gemacht und dann mit zuſammenfaſſendem Referat vom 
31. Januar 1808 ſie dem Polizeidepartement vorgelegt“. Dies 

49 Die 4 Gutachten alle in dem erwähnten Faſzikel des Haus⸗ und 

Staatsarch. III Religions- u. Kirchenſachen 113. Vgl. dazu auch Th. Lud⸗ 

wig (S. 176 f.), der das von Rothenſee entworfene Konkordat ebd. S. 287 ff. 

veröffentlicht hat.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 177 

bemerkt dazu unter dem 2. April durch die Hand Brauers, es ſei 

nun alles ſo vorbereitet, daß es nur eines gemeinſamen Ab— 

ſchluſſes über dieſe Materie bedürfe, der jedoch nicht eher in 

Propoſition geſtellt werden könne, bis man wiſſe, wo und wie 

Konkordatsverhandlungen ſtattfinden könnten, da die Verhand— 

lungen zu Paris auf unbeſtimmte Zeit abgebrochen ſeien, und 

unter den jetzigen Verhältniſſen keine Hoffnung zu weiteren 

Anterhandlungen vorerſt beſtehen. Somit gehe alles einſt— 

weilen ad acta. Aus Paris war eine Depeſche vom 8. April 

eingetroffen des Inhalts: „Les rapports avec la cour de 

Rome sont loin d'amener la conclusion d'un Concordat. 

On vient de rompre avec les communications officielles et 
M. le Cardinal Caprara a recu des passeports à moins, 

que lui ne préférat de séjourner ici la personne“. 

Die Herren geiſtlichen Räte werden wohl angeſichts der 

ſchweren Arbeit, die ſie ſich aufgeladen, wenig von dieſem 

Ausgang der Dinge erbaut geweſen ſein. Ihre Gutachten 

mußten vorläufig ad acta gelegt werden. Waren ſie deshalb 

überflüſſigs Wir werden ſehen, daß nach vorübergehender 

Anterbrechung die Frage aufs neue wieder zur Beſprechung 
kam, wo man Gelegenheit hatte, auf dieſe Akten zurückzugreifen. 

Sie im einzelnen ausführlich zu beſprechen, liegt außerhalb des 

Rahmens dieſer Aberſicht. Aber ſie ſind ohne Zweifel von 

höchſtem Intereſſe für die Beurteilung der Denkweiſe 

ihrer Verfaſſer. Zugleich ſind ſie von Bedeutung als Maß⸗ 

ſtäbe für die Beurteilung Dalbergs und Weſſenbergs, denn 

ſie ſtehen alle, obwohl darunter zwei kirchlich geſinnte Männer 

ſind, mehr oder weniger auf dem Boden der ſtaatskirchlichen 

Auffaſſung, weichen aber in ihrer Grundeinſtellung weſentlich 

voneinander ab. Faſſen wir zunächſt das an letzter Stelle 

ſtehende Gutachten des Geh. Rats Gärtler ins Auge, dem 

Rothenſee in ſeiner Denkweiſe naheſteht. über Gärtler ſind 

wir durch die neueſten Forſchungen Wetterers gut unterrich— 
tet“d. Er war geboren am 7. Mai 1731 in Aſchaffenburg, 

ſtudierte in Mainz Theologie, wurde Profeſſor der Rhetorik 

5⁰ Joh. Adam Gärtler, Prediger und Kanonikus an der Stiftskirche 

in Bruchſal, in: Der Katholik 98 (1918) S. 245 ff. u. 327 ff. und 99 (919) 

S. 440, 101, 180 ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 12 
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in Bingen, Subregens am Prieſterſeminar zu Mainz und 1764 

Pfarrer in Bingen; 1782 erhielt er Stiftsprädikatur und Kanoni— 

kat in Bruchſal. Lange Zeit von dem ſpeieriſchen Biſchof Lim— 

burg⸗Stirum mißtrauiſch behandelt, erlebte er unter deſſen Nach⸗ 
folger Wilderich von Walderdorf ſeit 1797 beſſere Tage und er— 

ſtattete noch in dieſem Jahre auf deſſen Aufforderung ſein Gut— 

achten über Seminar- und Schulweſen, Pfarr- und Studenten⸗ 

ſchulen. Anfangs Mai 1803 ernannte ihn nach dem Anfall des 
rechtsrheiniſch-ſpeieriſchen Gebietes an Baden Karl Friedrich zum 

Kurfürſtlichen Geheimen Rat dritter Klaſſe und zum Direktor 
der neu gegründeten katholiſchen Kirchenkommiſſion, offenbar 

um damit bei der katholiſchen Bevölkerung einen guten Eindruck 

zu machen. Zu ſeiner Anterſtützung wurden dem 70jährigen 

Manne in Rothenſee und Brunner zwei Hilfskräfte beigegeben. 

1807 wurde er penſioniert. Noch im gleichen Jahre wurde 

auch die Kirchenkommiſſion aufgehoben. Aber Gärtler ver— 

folgte auch in den nächſten Jahren mit Aufmerkſamkeit die 
Ereigniſſe der Zeit und entfaltete bis zu ſeinem Tode 1818 eine 
eifrige literariſche Tätigkeit. Gärtler wird zu den Geiſtlichen 

ſtreng kirchlicher Auffaſſung gerechnet und iſt als Gegner der 

aufkläreriſchen Richtung beſonders durch ſeine dem Bruchſaler 

Vikariat am 15. Dezember 1815 überreichte Anzeige gegen 

Weſſenberg hervorgetreten, den er für die zuſtimmende 

Rezenſion über Coopers Briefe im Konſtanzer Paſtoralarchiv 

verantwortlich machte. So wurde er zum Verteidiger des 

päpſtlichen Primats und der Anfehlbarkeit der Kirche. In 
ſeinen jüngeren Jahren vertrat er, ſagt Wetterer, kirchenrecht— 

liche Anſchauungen, die zum Febronianismus gezählt werden 

mögen. In ſeinem Alter habe er einer paſttreuen Geſinnung 
von vorbildlicher Feſtigkeit gehuldigt. Das werden wir 

ihm ſubjektiv gewiß zubilligen dürfen, aber das von ihm im 

hohen Alter geſchriebene Gutachten verrät doch, daß er auch 
damals noch dem Staatskirchentum weitgehendſte Zugeſtändniſſe 
machte und von febronianiſchen Vorſtellungen nicht frei war. 

Gleich eingangs bemerkt er, daß er den 17 Artikeln des fran— 

zöſiſchen Konkordates weder etwas zuſetzen noch davon weg— 

nehmen möchte. Es liege in der Natur einer religiöſen Geſell— 

ſchaft, daß ſie der Polizei des Landes, in dem ſie lebe und Schutz
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genieße, unterworfen ſei und das jus circa sacra des ge⸗ 

bietenden Landes reſpektiere. Er billigt die Ernennung der 

Biſchöfe durch die Regierung. Wenn die Domlapitel in 

Zukunft nur aus Männern von ausgezeichneten Verdienſten 

beſtehen ſollten, wenn die Wahl von der Genehmigung der 

Landesherren und die Gültigkeit der Kirchen⸗ 

geſetze von deſſen „Placiti“ abhängig ge— 

macht werde, ſo könnte der Staat nicht gefährdet, die 

Ausſuchung der würdigſten Perſon aber erleichtert werden. 

Ja er ſpricht von dem „häßlichen Anſehen“ der jura stolae 

und dem „Anweſen der Meßſtipendien“. Er hält dafür, daß 

der Recursus ad principem heilſam und 

notwendig ſei, ſteht alſo in weſentlichen Fragen des 

Plazets und der Appellation vom kirchlichen an das weltliche 

Gericht ganz auf joſephiniſchem Standpunkt. Er iſt, abgeſehen 

von den Kathedralkirchen und Seminarien, mit der Auf⸗ 

hebung aller religiöſen Inſtitute einver⸗— 

ſtanden, tritt für die deutſche Liturgie ein, an der ſeit 

zwanzig Jahren mit ſichtbarem Nutzen von kenntnisvollen 

Männern gearbeitet werde, und ergeht ſich zum Schluß in 

leidenſchaftlicher Schärfe gegen die Quinquennalfakultäten, 

die ſchon anzunehmen für den Biſchof eine Schande ſei“, und 

ebenſo — was bei dem Freunde des Bruchſaler Jeſuiten 

Doller doch auffallen muß — gegen die Jeſuiten ꝛꝛ. Auch zum 

51 „Mir liegt beſonders am Herzen, daß unſer Biſchof wahrer Biſchof 

ſeye, und von der Schande frei bleiben möge, die oben genannten kacultates 

auch nur anzunehmen.“ 

52 Im Zuſammenhang mit den Quinquennalfakultäten nimmt er in fol⸗ 

gender Weiſe Stellung zu der Diskuſſion auf dem Tridentinum über die 

Frage der potestas derivata der Biſchöfe: „So ſind die 22 Fakultäten 

beſchaffen und ſie ſind wahrhaft nichts anderes als Corollaria, die aus der 

ſophiſtiſchen Rede des Jeſuiten-Generals Lainez in concilio tridentino her- 

geleitet ſind, in welcher er behauptete, daß die biſchöfliche Gewalt nicht 

unmittelbar von Gott, ſondern vom Papſt herkomme. Da nun nach dieſem 

Konzil die Jeſuiten alle theologiſche und kanoniſtiſche Katheder einnahmen, 

da ſie die Höfe der Regenten, ihre Räthe und deren Weiber regierten, ſie 

beſonders in Oſterreich und Bayern als das vom Himmel gefallene Palla— 

dium gegen die Ketzer angeſtaunt wurden, da durch ſie nicht nur die biſchöf— 

lich⸗fürſtlichen Höfe mit ihren Lehrern und Beichtvätern angefüllt, ſondern 

auch die Consistoria mit Schülern aus ihren Schulen verſehen wurden, da 

12²
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Konſtitutionsedikt nimmt er in eigenartiger Weiſe Stellung. 

Da es ein von der ſouveränen höchſten Herrſchaft ausgegangenes 

und verkündetes Geſetz enthalte, ſo ſtehe es einem Antertanen, 
dem nur „gloria parendi“ überlaſſen bleibe, nicht zu, darüber 

zu raiſonnieren. — „Haben“, ſo fährt er fort, „die aus den vori— 
gen Zeiten beſtehende Herren Biſchöfe gegen den einen oder 

den andern Punkt Erinnerungen zu machen, ſo mögen ſie dieſe 

ihre Nothdurft, wo es gilt, in geziemender Ordnung beſorgen.“ 

Für Baden wünſcht er mehrere Biſchöfe; Weihbiſchöfe möchte er, 

obwohl er ſolche kennt, die er aufrichtig verehrt, nicht haben: 

„ein Biſchof, der ſeine Diöces auf der Landkarte ſuchen muß“, 

iſt in ſeinen Augen „ein leeres Null“. 

Andererſeits aber möchte er bei Ernennung des Biſchofs 

durch einen proteſtantiſchen Fürſten dem Domkapitel, wenn auch 

nicht das Recht, ſo doch die Möglichkeit gegeben wiſſen, „ein Sub— 

jekt zu empfehlen oder auch dagegen Einwände vorzubringen“. Er 

kann ſich ferner, wie er ſagt, noch immer nicht von ſeiner in den 

Kirchenkommiſſionsakten niedergelegten Aberzeugung losringen, 

„daß den Biſchöfen die Beſetzung der Pfarreien aus den älteſten 

Zeiten her aus der Natur des biſchöflichen Amtes und aus dem 

Weſen des Pfarramtes zuſtehe“, was er in hiſtoriſchen Aus— 

führungen zu begründen ſucht. Er will alſo nichts von dem 

ſog. landesherrlichen Patronatsrecht wiſſen und verlangt außer— 

dem, daß dem Biſchof die Beſetzung aller Kaplaneien zu— 

geſprochen werde. Auch kann er ſich nicht enthalten, zu der 

Frage der Abſchaffung der Stolgebühren gewiſſe Bedenken zu 

äußern und ſein Bedauern auszudrücken, „daß gerade um die 

Zeit, wo es in den Klöſtern Licht ward, wo die Aemulation ſo 

noch über das die exzentriſche Einbildung in den Köpfen der Hierarchen 

feſſelte, daß man das Jus canonicum nur in Rom, beſonders im Collegio 

germanico lernen könne, da durch dieſe Lehrlinge der Stylus curiae 

romanae mit Leib und Seele in die deutſchen Vikariate eingeführt wurde, 

da unſere deutſche junge Baronen und Grafen, aus welchen die Erzbiſchöfe 

und Biſchöfe gebildet wurden, ſich um Theologie und Jus canonicum nicht 

bekümmerten, oder, wenn ſie es thaten, dieſe Wiſſenſchaften zu Rom im 

Collegio germanico-hungarico erlernten, ſo konnte es anders nicht kommen, 

als daß die Laineziſche Jeſuitiſche Lehre in allen deutſchen Hochſtiften all— 

gemein gäng und gebe werden mußte.“
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manches Genie in der Kutte weckte, wo ſo viele Prälaten und 

Vorgeſetzte ihre alte Sitten ... ablegten und mit ſoliden Wiſſen— 

ſchaften der Kirche und dem Staat Ehre und Nutzen brachten, 
der Sturm der Zeiten all dieſe ſchönen Anſtalten umwarf“. 

Deshalb macht er den Vorſchlag, zum Erſatz ein Inſtitut zu 
etablieren, in welchem Männer, nicht Jünglinge — Benedik— 

tiner und andere Geiſtliche — die zum Zölibat ſich berufen fühlen, 
zu einer Kommunität ſich verſammeln, mit vereinten Kräften 

ſtudieren und ihre Ausbeute der Welt mitteilen könnten: eine 

Nachahmung von Port royal in Paris ohne Nonnenkloſter! 

An zweiter Stelle iſt hier der Entwurf Rothenſees zu 

nennen. Johann Friedrich Ludwig Rothenſee aus Nienſtadt (1759 

bis 1834), ſeit 1785 Hofkaplan des Biſchofs von Speier und 

Mitglied des dortigen Ordinariats, ſeit 1807 als Geh. Kirchen— 
rat Mitglied der badiſchen Kirchenkommiſſion, nach deren Auf— 

hebung dem Polizeidepartement als Geh. Referendär zugeteilt, 

war ſeit 1811 Direktor des Generalvikariats zu Bruchſal. Lite— 
rariſch bekannt durch ſeine Verteidigung der katholiſchen Abend— 

mahlslehre gegen Henhöfer, hat er ſich vor allem durch ſein 

dreibändiges, von Räß und Weiß nach ſeinem Tode heraus— 

gegebenes Werk: „Der Primat des Papſtes in allen chriſtlichen 

Jahrhunderten (Mainz 1836)“, ein Denkmal geſetzt, worin er 

ſeiner Anhänglichkeit an die Kirche und den Hl. Stuhl mit den 

Worten Ausdruck verlieh: „Ich bin in redlicher überzeugung mit 

Herz und Mund Katholik. Ich fühle mich durch dieſe Arbeit 

in meiner durch Studium und Nachdenken gewonnenen Über— 

zeugung geſtärkt ... Mir iſt der Papſt mit ſeinem Primat der 

lebendige Mittelpunkt der Einheit in der Heilslehre und der 

weſentlichen Verfaſſung.“ Dieſe Gedanken führt er weiter aus. 

Am ſo auffallender ſind einzelne Ausführungen ſeines Gut⸗ 

achtens. Stellung nehmend zu der vorgelegten Frage, meint er, 

daß die ihm abſchriftlich mitgeteilten Bemerkungen ihm wenig zu 

ſagen übrig ließen. Er iſt für die Errichtung eines Landesbistums 

mit landesherrlicher Nomination und Konfirmation durch den 

Papſt, zweifelt aber, da er die Geſinnungen des Fürſtbiſchofs 

Wilderich von Speier kenne, ob die Fürſtbiſchöfe auf die ihnen 

zugehörenden Parzellen freiwillig Verzicht leiſten würden. 

Dem Landesherrn (Souverän) ſolle der Biſchof allerdings „eine
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angemeſſene Huldigung ablegen“; der „famoſe Eid der Biſchöfe“ 

dem Papſte gegenüber dürfe aber ferner nicht geduldet werden. 

Rothenſee möchte zwar „den Römern“, wie er ſich immer wie— 

der gerne ausdrückt, da und dort Konzeſſionen machen, er be⸗ 

kennt ſich aber ausdrücklich zu den joſephiniſchen Theorien und 

gallikaniſchen Artikeln und betont beſonders nachdrücklich die 
älteren Konkordatsbeſtimmungen im Sinne der Libertas ecele- 

siae Germanicae, worüber er ſich lange verbreitet, und fährt 

dann, charakteriſtiſch für ſeine Geſamtauffaſſung, fort: „Die 

deutſchen Kanoniſten lehren ſchon lange, daß die Gewalt des 

Pabſtes ſich nicht über temporalitatem erſtrecke, datz er nicht 

Tronen nehmen und geben, daß er die Anterthanen nicht vom Eid 
der Treue entbinden kann; daß der Pabſt unter der Authorität 
eines allgemeinen, die ganze Kirche repräſentierenden Concilii 

ſtehe, daß in Glaubensſachen das Artheil des Pabſtes als Provi— 
sorium alle Folgſamkeit verdiene, daß ſolches aber erſt durch die 

Beſtimmung der zerſtreuten Kirche irreformabel werde. Mich 

deucht, es ſei überflüſſig, die Vorſteher und Lehrer im künftigen 

Seminario zur Diction dieſer Lehre ausdrücklich zu verpflichten. 
Würde einer das Gegentheil lehren, ſo wäre er als ignorant und 

zum Vorſteher eines geiſtlichen Erziehungshauſes als unfähig 

zu amovieren“. Seinem Gutachten vom 31. Dez. 1807 legte 

er einen in 95 Paragraphen abgefaßten Entwurf zum Abſchluß 

eines Konkordates bei, in dem ſeine allgemeinen Ideen konkret 

formuliert werden, und wobei er von der „pragmatiſchen Sank— 

tion vom 14. May 1807“, alſo vom Konſtitutionsedikt Karl 

Friedrichs ausgeht '. Durch dieſen ganzen Entwurf zieht ſich 
die immer wieder zur Geltung gebrachte Staatsaufſicht der 

Kirche bis in ihre innerſten Lebensäußerungen. Wenn alſo 

Th. Ludwig meinte, daß er „zu den Joſefinern eingentlich“ nicht 

gehörte, im Dogma ſtreng katholiſch, aber „zu Reformen in den 

Rußerlichkeiten des Kultus wohl geneigt war“, ſo belehrt uns 

doch ſein Gutachten, daß auch er von der ſtaatskirchlichen Auf— 

faſſung vieler ſeiner Zeitgenoſſen ſich nicht losmachen konnte. 

Doch kann von ihm wie Gärtler geſagt werden, daß ſeine Vor— 

ſchläge ſich immer noch in einem gewiſſen ſachlichen Rah— 

53 Dieſes veröffentlicht von Th. Ludwig a. a. O. S. 287ff.
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men halten, während die beiden anderen Gutachten der geiſt— 

lichen Räte Brunner und Häberlin ſich als ausgeſprochene 

Kampfſchriften gegen den päpſtlichen Stuhl und die römiſche 

Kurie erweiſen. 

Philipp Joſeph Brunner aus Philippsburg (1758—1829), 
Prieſter ſeit 1783 und Repetent am Theologiſchen Konvikt in 

Heidelberg, ſeit 1787 Pfarrer in Tiefenbach, wurde, wie bereits 
bemerkt, 1803 in die Katholiſche Kirchenkommiſſion berufen. 

Bei der Neuorganiſation 1809 zum Wirklichen Rat des katho— 

liſchen kirchlichen Departements ernannt, wurde er 1813 der 

Katholiſchen Kirchenſektion im Miniſterium des Innern zu— 

geteilt. Literariſch eifrig tätig, vertrat er ſeine freie, rationaliſti— 

ſche Auffaſſung in mehreren Schriften. Sein Standpunkt kommt 
beſonders auch in ſeinem Gutachten zur Geltung. Er drückt darin 

ſeine Beſorgnis aus gegen die Anwendung des franzöſiſchen Kon— 

kordats auf deutſche Verhältniſſe. Warum? „Die deutſche Kirche 
war wenigſtens in ihrer Aufklärung über die Prinzipien des 

Kirchenrechts ſeit den Zeiten Febrons und des Emſer Kongreſſes 

um ein Merkliches vorgeſchritten, und in der öſterreichiſchen 

Monarchie ſowohl — unter der glorreichen Maria Thereſe und 
dem unſterblichen Kaiſer Joſef II. — als in einigen anderen 

kleineren Staaten kamen dieſe reineren Grundſätze auch in 

Ausübung und ſind es zum Theile hie und da noch.“ Die alten 
Konkordate hatten als Bruſtwehr gedient — „gegen die römiſche 

Kurie, deren unerſättlicher Geiz unaufhörlich und wüthend über 

die Alpen herausſtürmte, um die deutſche Kirche zu plündern und 

ihrer Rechte und Freiheiten zu berauben“. Er rät, bei Ab⸗ 

ſchluß eines Konkordats die „nötige Vorſicht beſonders dahin 
zu richten, daß mit dem römiſchen Hofe weiter über nichts als 

über deſſen Verhältniſſe zur deutſchen Kirche und zu deutſchen 
Souveränen, dann zu dem deutſchen Epiſkopat im allgemeinen nur 

Abereinkunft getroffen, die Organiſierung und Einrichtung der 

Landeskirche“ aber, und alles deſſen, was dahin gehören mag, der 

Anordnung des Staatsregenten in Abereinſtimmung mit dem von 

ihm ernannten Landesbiſchofe... vorbehalten werde. Je 

weniger das Päbſtliche Konkordat ins Detail eingeht, deſto mehr 

bleibt in der Ausführung und Anwendung dem Staate übrig. 

Es erübrigt ſich bei dieſen Vorausſetzungen, auf die Einzelvor—
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ſchläge Brunners einzugehen, der ſelbſt von den krankenpflegen— 

den Orden und der weiblichen Erziehung durch die Orden nichts 
wiſſen will, außer ſie wären „nach den berühmten Grundſätzen 

der heutigen Erziehungskunſt gebildet“, und gegen „das in der 

erſten Kirche ganz unbekannte, unnatürliche und empörende 

Coelibatsgebot“ eifert, da ohne dieſe Maßnahme eine radikale 

Verbeſſerung des Klerus unmöglich ſei. Erwähnt ſei nur noch, 

daßz nach ſeiner Auffaſſung die Entſcheidung über die Heterodoxie 

eines Geiſtlichen weder dem Papſte oder dem Erzbiſchofe noch 

dem Landesbiſchofe allein zu übergeben, ſondern der Miteinſicht 

des Landesherrn durch Beiordnung eines oder mehrerer katholi— 

ſcher Geiſtlichen zu „untergeben“ ſei, „damit nicht rechtſchaffene 
und hellerdenkende Männer ... durch das odium theologicum 
(das grimmigſte von allen „odia“) verkezert, verfolgt und das 

Opfer der Ignoranz, der Prieſterkabale und des blinden Phana— 
tismus werden“. Wenn der Primas fortbeſtehe, wäre eine 

unmittelbare Anterſtellung unter den Papſt weder tunlich noch 
rätlich. Es dürften aber nur ſehr wenige Fälle dem Primas 

vorbehalten ſein und dürfte die Perſon des Biſchofs der landes⸗ 

herrlichen Gerichtsbarkeit nicht entzogen werden. Das Landes— 

bistum einem franzöſiſchen Metropoliten zu unterſtellen, gefalle 

ihm ſchon deshalb nicht, „weil der franzöſiſche geiſtliche Kultur— 

ſtand hinter dem deutſchen weit zurück ſei und daher zu befürch— 
ten wäre, daß der franzöſiſche Erzbiſchof in näherer Connexion 

mit dem päpſtlichen Stuhle dem Fortſchreiten deutſcher Auf— 
klärung mächtige Hinderniſſe in den Weg legen würde“. 

Eine noch ſchärfere Tonart als Brunner ſchlägt ſein Ge— 

ſinnungsgenoſſe Biſchöflich Geiſtlicher Rat Johann Baptiſt 

Ignaz Häberlin aus Horb (1760—1827) an, der 1784 zum 

Prieſter geweiht, ſeit 1788 Stadtpfarrer von St. Martin in 

Freiburg, Biſchöflicher Kommiſſar für den Breisgau, ſeit 1810 

geiſtlicher Miniſterialrat“ und bis vor kurzem vor allem 

bekannt war durch ſeine 1812 erſchienene Trauerrede auf Kaiſer 

Leopold II. und ſeine Schrift „An die Souveraine der rheiniſchen 

Konföderation etc.“, die mehrere Entgegnungen erfuhr. 

54 Vgl. über ihn und Brunner auch die betr. Artikel in den Bad. 

Biogr.; ferner beſ. O. Mejer J 386 ff. 
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Häberlin bittet in einem Begleitſchreiben zu ſeinem Gut— 

achten vom 20. Januar 1808, „ihm doch ſeine Freimüthig- und 

Weitläufigkeit nicht ungnädig aufzunehmen“. Es ſei alles wirk— 

lich von Herzen, aus Aberzeugung und vieljähriger Erfahrung, 

aus Wahrheits- und Vaterlandsliebe und im Vertrauen nieder— 

geſchrieben“. Er will beſonders beherzigt wiſſen, was darin 

von den Annaten, von dem dem Papſte abzulegenden Biſchofs— 

eid, von den ewigen Gelübden, über die Frage, welchem Erz— 

biſchof der neue Biſchof untergeordnet werden ſoll und über die 

Dispenſen geſagt iſt. „Denn ſo wie es jetzt in Eheſachen 

geht, kann es einmal ohne unbeſchreiblichen Nachteil für das 

Intereſſe der Fürſten und das Wohl der Bürger nicht fort— 

gehen“. Er hält eine Anwendung des franzöſiſchen Konkor— 

dats auf deutſche Verhältniſſe nicht für tunlich. Volk und Kle— 

rus ſeien fortſchrittlicher wie in Frankreich. Bei einem Konkor— 

dat müſſe man „von denjenigen gereinigten katholiſchen Grund— 

ſätzen ausgehen, welche hier öffentlich gelehrt, von einer Menge 

aufgeklärter Seelſorger in Ausübung gebracht und von einem 
großzen Teil des Volkes in ihren Handlungen dargeſtellt wer— 
den“. Würde die joſephiniſch politiſch-geiſtliche Geſetzgebung, 
beſonders in Eheſachen, auch auf die ehemaligen Reichsanteile 

des Großherzogtums ausgedehnt, und auf derſelben, „ohne auf die 

Stimme römiſcher Obſkuranten und der Politik zu achten“, wie 

es ſchon durch das Konſtitutionsedikt vom 14. Mai und die 

Eheordnung vom 25. Juli 1807 geſchehen ſei, weiter fortgebaut 
werden, ſo würde man eine kirchliche Konſtitution erhalten, die 

die Ausländer bewunderten. Durch die Realiſierung der von 

ihm (ad 54) über die Ehedispenſen gemachten Vorſchläge ſeines 

Gutachtens, das ſich „auf die Grundſätze der hohen Schulen und 
die ſchon durch ſo viele Jahre beſtehenden Joſephiniſchen Ehe⸗ 

geſetze gründe“, ſei „allem ab- und ſowohl dem Staate als den 

Anterthanen geholfen“. Dem entſprechen ſeine zum Teil 
geradezu radikalen Ausführungen im einzelnen. Er ſpricht von 

der Ernennung des Biſchofs durch den Landesherrn; die Be— 

ſtätigung der Biſchöfe durch die Päpſte führt er auf das 

14. Jahrhundert zurück; die Konfirmationstaxen bezeichnet er 

als Gelderpreſſungen und Simonie; den dem Landesherrn zu 

leiſtenden Amtseid der Geiſtlichen hält er für begründet, das
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dem Papſte aber, wie er irrtümlich meint, ſeit dem 11. Jahr⸗ 
hundert zu leiſtende iuramentum fidelitatis et oboedientiae, 

das er in Abſchrift beilegt, untergräbt in ſeinen Grundſätzen 

„alle Pfeiler einer wohlbeſtellten Staatsverfaſſung“. Die Bi⸗ 

ſchöfe ſollen nach dem Eide die Regalien, die Rechte und Privi⸗ 

legien des hl. Petrus ſchützen. „Regalien des hl. Petrus! 

Armer Fiſcher, guter ehrlicher Prediger des Evangeliums und 

Apoſtel Jeſu Chriſti, wie kamſt du zu Regalien? ... Worin 

beſtehen die Rechte, die Privilegien und die Vorzüge des römi— 

ſchen Stuhls? Sind es nicht die Reſervationen, Exemtionen, 

Dispenſationen, Proviſionen, Exſpektativen, Annaten, Pallien, 
Indulgenzen, Kanzleytaxen und tauſend Kunſtgriffe, aus der 

ganzen Chriſtenheit Schätze zu ſammeln? — Wenn nun ein 
Fürſt, der ſeine Rechte und Pflichten kennt, ſein Volk von 

dieſem Joche befreyen, die Aſurpationen der römiſchen Kurie 

abſchaffen und die verſchiedenen Geldkanäle an die päbſtliche 

Kammer verſtopfen will, was läßt ſich da von den Biſchöfen 

erwarten? ... Kurz, der ganze Eid iſt eine Quinteſſenz der 

abſcheulichen in Austriaco ſchon ſeit dem Jahre 1781, wie die 

Bulle „Unigenitus“, verbotenen Nachtmahlsbulles und ver— 

räth nicht den Geiſt Jeſu Chriſti, ſondern einen Geiſt, der die 

Religion ſchändet und eine Kirchenverfaſſung, die dem Staate 

nicht anders als äußerſt nachtheilig und verderblich ſeyn kann.“ 

Es iſt die Sprache des 16. Jahrbunderts, die wir hier hören; 
eines nicht mehr innerlich mit der Kirche verwachſenen Mannes. 

In dieſem Tone geht es weiter. Daß Häberlin das „ius 
placiti“ beſonders betont, iſt nicht zu verwundern. 

Als eines „der wichtigſten und heilſamſten Rechte erſcheint 

ihm der ſog. „Recursus ab abusu“ „auch für die nicht ſeltenen 
Fälle der Mißzhandlung, welche die ſubordinierte Kleriſey von 

Seite der biſchöflichen Konſiſtorien zu erfahren hat“, von den 

Konſiſtorialräten, dieſen „meiſtens unerfahrenen und oft jungen, 
dieſen ehe- und eben deßwegen gefühlloſen Menſchen“. Die 

ganze Abgeſtumpftheit und Verſtändnisloſigkeit dieſes Mannes 

gegenüber den kataſtrophalen Wirkungen der Säkulariſation auf 

das katholiſche Leben zeigt der Satz: „Es giebt für Religion 

55 Aber die Geſchichte der Bulla in coena Domini vgl. meine Dar— 

ſtellung in: Die päpſtliche Pönitentiarie J 242 ff., II 192ff.
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und Staat keine größere Wohlthat als die Aufhebung ſowohl 

der bisherigen Domkapitel, als der von ihrer urſprünglichen Regel, 

ganz abgewichenen Mönchsorden und hauptſächlich der noch 
beſtehenden Bettelmönche, Sansculotte, welche das ganze Land in 

Contribution ſetzen und ſich meiſt durch Beförderung des Aber— 

glaubens ernähren.“ So kann man ſich auch nicht wundern, wenn 

er den zukünftigen Biſchof einem gemeinſchaftlichen Erzbiſchof 

des ganzen oder des ſüdlichen Teiles des rheiniſchen Bundes, 
nicht aber unmittelbar dem päpſtlichen Stuhl oder einem „mit 
Württemberg und den bigottiſch katholiſchen Cantonen der 

Schweitz gemeinſchaftlichen“ oder gar einem franzöſiſchen Erz— 
biſchof unterſtellt haben will, mit der Begründung, daß es — 

und das beweiſe u. a. „die auf einem Märchen oder Traum des 

hl. Konrad beruhende und aus allen Ländern Geld ziehende 

Einſiedler Wallfahrt“ — wenigſtens „bei dem Pöbel und größten 

Theile des Schweizer Klerus mit den Religionsbegriffen ſo finſter 
ausſehe als in Frankreich“. Hier ſei unter dem Einfluß der 

Kleriſei das franzöſiſche Volk, wie man höre, „wieder völlig auf 
das Alte zurückgekommen“ und habe „das aufgehobene Kind in 

das vorige unreinliche Bad wieder aufgenommen“. () Doch 
genug davon. Was Höäberlin an poſitiven Vorſchlägen bei 

dieſen Vorausſetzungen zu ſagen hat, iſt nicht von Bedeutung. 

Er fordert entſprechend der Größe des Landes zwei oder drei 
Bistümer und eine Vermehrung der Pfarreien. Seine Ge— 

danken hierüber hat er in dem noch zu erwähnenden, von 
Th. Ludwig »a veröffentlichten Gutachten vom Jahre 1813 eben⸗ 
falls ausgeſprochen ss. 

554 A. a. O. S. 307 ff. 

56 Erwähnt ſei noch, daß er in Eheſachen folgenden Artikel auf⸗ 

genommen haben will: „Die Geiſtlichkeit ſoll in keinem Falle, wo der 

Staat die Ehen einzugehen erlaubt, folglich kein Hindernis vorhanden iſt, 

oder wo über ein Hindernis die Staatsbehörde dispenſieret und den Ehe— 

kontrakt als bürgerlich erklärt hat, den betroffenen Theilen nicht den 

mindeſten Anſtand und Aufenthalt des prieſterlichen Beyſtandes machen“, 

außer wo ein Teil wegen religiöſer Unwiſſenheit oder ſchlechtem Lebens⸗ 

wandel des Sakramentes unwürdig wäre.“ Häberlin will ferner alle Wall— 

fahrten, den „jüdiſchen Anterſchied“ der Speiſen und den Zölibat, „dieſes 

widernatürliche und heilloſe Geſetz“, aufgehoben wiſſen.
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Durch den Abbruch der Pariſer Verhandlungen waren alle 

dieſe Gutachten gegenſtandslos geworden. Wichtig aber für 

Baden war, daß nun Württemberg erneute Anſtrengungen zum 

Abſchluß eines Konkordates machte, indem es den geiſtlichen 

Rat ZJ. B. von Keller im November dieſes Jahres nach Rom 

ſandte “, deſſen Name uns in dieſem Zuſammenhange erſtmals 

begegnet und der mit der Gründungsgeſchichte der Freiburger 

Kirchenprovinz, wie wir ſehen werden, aufs engſte verknüpft iſt, 

wenngleich vorerſt ſeine Verhandlungen mit dem Hl. Stuhle 
infolge der Gefangennahme und Wegführung Pius' VII. durch 

die Franzoſen ſich zerſchlugen. Aber dieſe Sendung Kellers 

hatte der badiſche Geſandte in Stuttgart bereits im Oktober 

dem Staatsminiſter Frhr. von Edelsheim Mitteilungen zugehen 
laſſen. Am 23. Dezember ergänzt er, hierauf Bezug nehmend, 

dieſe. Württemberg habe den gegenwärtigen Augenblick für 

günſtig gehalten, weil man gehört hatte, daß der bayeriſche Ge— 

ſandte in Rom, Biſchof Häffelin, zu Ende September oder zu 

Anfang Oktober eine Konvention zuſtande gebracht habe, nach 
der ein Erzbistum und fünf Bistümer dort errichtet werden 

ſollten. Keller, berichtet der Geſandte, ſolle unter Häffelin, 

dem mit Zuſtimmung Bayerns die Leitung der württembergi— 

ſchen Geſchäfte übertragen worden ſei, die Verhandlungen führen. 
Als Grundlage ſolle das im vorhergehenden Jahre von 

della Genga abgeſchloſſene, aber nicht ratifizierte Konkordat 

gelten. In Karlsruhe ſchenkte man der Sache die nötige Auf— 

merkſamkeit. Sie verlief jedoch im Sand. Zwiſchenhinein iſt 

nicht ganz unintereſſant, aus einem in die Akten des Mini— 

ſteriums des Innern eingehefteten Originalſchreiben der Stadt 

Baden zu entnehmen, daß dieſe, mit dem Oberbürgermeiſter 

an der Spitze, eine Immediateingabe an den Großherzog am 

28. Dezember 's machte und ihm die Bitte vortrug, den Sitz des 

zukünftigen Bistums nach Baden-Baden zu verlegen. Sie 

begründete dies mit den Verluſten, die die Stadt durch die Auf— 

hebung des Kapuzinerkloſters, „das eine Menge Leute zu ver— 
  

57 Vgl. hierzu Brück S. 282 f.; Mejer, Concordatsverhandlungen 

S. 76; ferner die Schrift: J. B. Keller, erſter Biſchof von Rottenburg, eine 

biographiſche Skizze (Regensburg 1848) S. 11f. 

5s H. u. St.⸗A. III Rel. u. Kirchenſ. Faſz. 113.
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ſchiedenen Zeiten“ dorthin zog, und vor allem des Kollegiat— 

ſtifts, des Lyceums und Schulpräparandeninſtituts erlitten 

babe . 

In der unmittelbar folgenden Zeit kam die Konkordatsfrage 

zum Stillſtand, um vorübergehend im Frühjahr 1810, nachdrück— 

licher aber im Sommer 1811 wieder aufgenommen zu werden. 

Im März 1810 rechnete man nach den zugegangenen Nach— 
richten im Kabinetts-Miniſterium damit, „daß eine Propoſition, 

das franzöſiſche Konkordat mit dem päbſtlichen Stuhl und den 

Rheiniſchen Bundesfürſten gemeinſchaftlich zu machen, erfolge“ 
und legte dem Miniſterium des Auswärtigen nahe, in einem 

von ihm erwarteten Gutachten hauptſächlich darauf Rückſicht 

zu nehmen, „daß die Biſchöſe unmittelbar dem römiſchen Stuhl 

unterworfen werden dürften““»'. Im Zuſammenhang damit 

ſteht offenbar ein neues umfangreiches Gutachten, das wiederum 

Staatsrat Brauer am 5. April 1810 abgab. Es ſind: „Be⸗ 

merkungen über das franzöſiſche Konkordat hinſichtlich auf 

deſſen Annehmbarkeit für Baden“, ganz in der Art der von den 

genannten geiſtlichen Räten 1808 abgegebenen. Wir ſehen 

von den Einzelheiten hier ab. Beachtenswert iſt aber, daß 
Brauer am Schluſſe ſeiner Bemerkungen zum Inhalt des 

Konkordats glaubt, beſonders den Blick auf das richten zu 

müſſen, was nicht darin enthalten ſei. Denn nach der natür— 

lichen Rechtsregel: „was nicht geändert wird, dauert fort“, 

werde der Römiſche Stuhl alle alten Prätenſionen für fort— 

beſtehend, ja gar für ſtillſchweigend beſtätigt anſehen, welche 

ihm nicht abgeſprochen würden. Er denkt dabei an Zehntſachen, 

Patronatsrecht, Pfründſtreitigkeiten, Immunitäten, Wahlkapitu— 

lationen u. dgl., Fragen, die ihm im weſentlichen durch das 

50 „Die Gelegenheit wäre hiezu“, wird darin geſagt, „hier die beſte; 

die verlaſſenen Wohnungen des Stiftsgeiſtlichen, das öde Lyzeums-Gebäude 

würde zu den trefflichſten Wohnungen des Biſchofs und ſeines Vikariats 

dienen; das einzurichtende Pfarrſtift würde ſehr zweckmäßig mit dem 

Vikariats-Perſonale vereinigt werden können und damit ein würdiger Glanz 

auf der erhabenen Ruheſtätte der alten Fürſten verbreitet ſein.“ 

60 H. u. St.⸗A. III Rel. u. Kirchenſ. Faſz. 114, hier zum Jahre 1813 

nebſt dem folgenden Gutachten Brauers eingeheftet. (Dieſer Aktenband im 

Folgenden benutzt.)
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Konſtitutionsedikt gelöſt erſcheinen, aber doch bei einem Konkor— 

dat beſonders zu beſprechen ſeien. Den bisherigen Gang über— 

ſchauend, erinnerte er an ſeinen erſten Entwurf vom Jahre 1809 

und die Gutachten anderer Staatsräte. Von dieſen Arbeiten 

ſei wenig mehr brauchbar, „weil ſie auf ganz veränderte 
Supposita gebaut waren, nämlich auf Fortbeſtand des Deutſchen 

Reiches, auf Fortdauer der weltlichen Indepedenz des römiſchen 

Hofs, auf Verhältniſſe zu einem deutſchen Erzkanzler und geiſt— 

lichen Primas uſw.“ Er bedauert, daß er die früheren Gut— 

achten nicht habe heranziehen können und ſpricht die Vermutung 

zum Schluſſe aus, „daß auch dieſe Arbeit gleich den vorigen 

über den nemlichen Gegenſtand unbenützt werde veralten 

müſſen“. Er könne ſich nicht denken, wie ein Anſchluß an das 

franzöſiſche Konkordat ohne den einzigen legitimen Kompazis— 

zenten, den Papſt, in Antrag kommen könne, ehe dieſer mit 
dem franzöſiſchen Hof ausgeſöhnt ſei. Die Vermutung traf 

auch zu. Erſt im Sommer 1811 wurde die Erörterung dieſer 

Frage wieder aufgenommen, und zwar im Zuſammenhang mit 

dem Pariſer Konzil, das Napoleon am 25. April 1811 berufen 

hatte, um mit deſſen Hilfe ſeine Forderungen ohne den Papſt 

zu verwirklichen. Präſident war Kardinal Feſch. Dalberg, 

den der Weihbiſchof Kolborn begleitete — auch Weſſenberg hat 

ſich nachher eingefunden —, nahm daran teil, nachdem er die 
Biſchöfe des Rheinbundes zur Teilnahme aufgefordert hatte. 

Seinem dort vorgetragenen Wunſche, daß auch der deutſchen 

Kirche mit geeigneten Mitteln geholfen werde, wurde aus— 

weichend geantwortet, aber ſeine Anweſenheit auf dem Konzil 

führte zu neuen Schritten einzelner mit Beſorgnis wegen der 
Ordnung der kirchlichen Verhältniſſe erfüllten Fürſten. Vor 

allem Württemberg, das damals den Weihbbiſchof Keller nach 

Paris ſandte *, da der König den Plan hatte, neben einem Erz⸗ 

bistum zwei dem Papſte unmittelbar unterſtellte Bistümer zu 

errichten. Dalberg, der noch immer an dem Gedanken eines 

Konkordates für alle Rheinbundſtaaten feſthielt, wollte davon 

nichts wiſſen, und ſagte nur bedingter Weiſe ſeine Verzicht— 

leiſtung zu. 

61 Vgl. Brück S. 288, Mejer, Röm. deutſch. Fr. S. 378 f.
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Auch Baden richtete damals ſeine Blicke nach Paris, um 

ſich noch, wie es in einem Beſchluß des Miniſteriums der aus— 

wärtigen Angelegenheiten, das ſich zur Gegenäußerung an das 

Miniſterium des Innern bzw. das K. Kirchendepartement am 
2. Juli wandte , heißt, „während dem Lauf des Conciliums 

einigen Einfluß in den Gang der Sache zu verſchaffen“. Es 

ſollten dabei diejenigen Punkte, die man für das Staatsintereſſe 

ratſam erachtete, herausgeſtellt werden. Als ſolche ſehe man an: 
1. die Erlangung eines eigenen Landesbiſchofs; 2. das Recht, 

„in deſſen Ernennung eine ſchickliche Einwirkung“ zu haben, wo⸗ 

bei weder eine Kapitelswahl, noch eine landesherrliche Nomi— 

nation, ſondern ein „ſchicklicher Ausweg“ in der Weiſe ins 

Auge zu faſſen ſei, daß „von den demnächſt gehörig zu organi— 
ſierenden Landkapiteln Subjekte, etwa 12, in Vorſchlag gebracht, 
daraus von dem Souverän drei wechſelweiſe ernannt, und von 

dem Confirmator einer dieſer dreyen zur Confirmation aus— 
gewählt werde“; 3. die unmittelbare Anterordnung des Biſchofs 

unter den Römiſchen Stuhl, oder wenn nicht anders möglich, 

unter einem deutſchen, nicht aber franzöſiſchen Metropoliten; 

4. die Beibehaltung der in Frankreich unterdrückten landes— 

herrlichen Patronatsrechte; 5. „die Entfernung aller weiteren 

in die Staatsregierung eingreifenden Beſtimmungen aus dem 

Concordat mit dem oberſten Hierarchen, um ſolche nach er— 

richtetem Landesbisthum mit dem Biſchof concordieren zu 

können“. Die Sache wurde durch Beſchluß vom 8. Juli dem 

Katholiſch⸗kirchlichen Departement zur Begutachtung vom 

Generaldirektorium übergeben, das ſich in der Hauptſache in 
zuſtimmendem Sinne äußerte 's. Zuvor hatte“ Miniſterialrat 

Dühmig in einem ausführlichen Referat vom 13. Juli 1811 

zu den einzelnen Punkten Stellung genommen, wobei er mit 

vorwiegend geſchichtlichen Gründen das Nominationsrecht ent— 

gegen der Auffaſſung des Miniſteriums als durchaus berechtigt 

und auch für das Konzil als annehmbar zu erweiſen ſuchte. 

Es will aber nur „drei Subjekte“ dem Landesherrn vor— 

geſchlagen haben, aus dem dieſer eines auswählt und dem 

62 H. u. St.-A. III Rel. u. Kirchenſ. Faſz. 14. 
6s Ebd. 

64 Ebd., langes Gutachten. 
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Konfirmator zur Inſtitution vorſtellt. Der Vorſchlag des 

Außenminiſteriums ſei deshalb nicht gangbar, weil ſonſt „dem 

Konfirmator ein größeres Recht, als derſelbe je beſeſſen, ein— 

geräumt werde“. 
Was den dritten Punkt betrifft, ſo zieht das K. Kirchen— 

departement die Anterordnung unter einen deutſchen Metropoliten 

vor, kann ſich aber mit der unmittelbaren Anterordnung unter den 

Hl. Stuhl nicht befreunden, zumal, wie ſchon Dühmig angedeutet 

hatte und nun auch hier — man erkennt deutlich ſeine Hand — 

hinzufügte »», künftig „aller Wahrſcheinlichkeit nach der Pabſt 

aus der franzöſiſchen Geiſtlichkeit gewählt werden“ würde. 

Auch mit dem letzten Punkte iſt man einverſtanden. Hierüber 

batte ſich Dühmig ausführlich geäußert. Die in Frage kommen— 

den Punkte ſind dieſelben, denen man auch in früheren Refe— 

raten begegnete. Dühmig rechnet dazu: die im erſten Kon— 

ſlitutionsedikt aufgenommenen Beſtimmungen über die äußeren 
Verhältniſſe der Kirche im allgemeinen und der katholiſchen im 

beſonderen; ferner Ort und Art des Informativpprozeſſes, 

Ausſchluß eines Weihbiſchofs, Ernennung mehrerer General— 

vikare, Errichtung von Kapitel und Seminar, gleichförmige Ein— 

führung deutſcher Liturgie und eines eigenen Katechismus, 

Taxbeſtimmungen und Aufhebung der Indulten-, Spolien- und 

Kommendengelder, Organiſierung von Ruralkapiteln und Kon— 

ferenzen. Zum Schluß ſpricht er ſich gegen die Quinquennal— 

fakultäten aus, und zwar wie man deutlich erkennt, im An— 

ſchluß an Gärtler. In Berückſichtigung der Vorſchläge des 
kirchlichen Departements antwortete das Generaldirektorium 

des Innenminiſteriums““e dem Miniſter der auswärtigen An— 

gelegenheiten am 29. Juli in den meiſten Punkten in zu— 
ſtimmendem Sinne. „Wie die Dinge liegen, werde man eine 

von der päpſtlichen oder kaiſerlichen Seite ausgehende Be— 

ſchränkung des proteſtantiſchen Souveräns hinſichtlich des 
Nominationsrechtes nicht zu fürchten haben. Wenn aber doch, 

ſo ſei der beſte Ausweg in den Vorſchlägen des K. Departements 

zu ſuchen. Was die im dritten Punkt betonte unmittelbare 

Anterordnung unter den päpſtlichen Stuhl angehe, ſo ſei die 

65 Ebd. 66 Ebd.
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Abſicht Napoleons, einen Papſt aus der franzöſiſchen Geiſtlich— 

keit mit dem Sitz in Frankreich zu erhalten, zu erwägen. 

Deſſen ungeachtet ziehe man dieſes Verhältnis der Antergebung 

unter eine Archidiözes eines deutſchen Souverains immer noch 
vor.“ Man erkennt hier deutlich die Spitze gegen Dalberg. 

Vorerſt ſolle man den Gang der Pariſer Konzilsverhandlungen 
und die Folgen der erhofften Vereinbarung zwiſchen Kaiſer und 

Papſt abwarten. An dem Patronatsrecht will auch das 
Generaldirektorium feſtgehalten wiſſen. Wichtig iſt die zu— 

ſtimmende Außerung zum letzten Punkte, „daß alle weiteren 

Beſtimmungen, welche in die Staatsregierung eingreifen, aus 

dem Konkordat mit dem oberſten Hierarchen entfernt zu halten 

und hierüber mit dem Landesbiſchof ſich einzuverſtehen, dabei die 

in dem erſten Konſtitutionsedikt enthaltenen Beſtimmungen zum 

Grunde zu legen, und auch auf die weiteren in dem referen— 
tiſchen Vortrag enthaltenen Momente Rückſicht zu nehmen ſein 

möchte.“ 

Auch dieſe Vorſchläge waren, zunächſt jedenfalls, ohne 

praktiſche Wirkung, nachdem die ganze Aktion des Pariſer 
Konzils ohne weiteren Erfolg, wie vorauszuſehen war, ihren 

plötzlichen Abſchluß gefunden hatte. Zwei Jahre darauf ſollte 

noch einmal — und zwar, was für dieſe ganzen, mit umſtänd— 

licher Breite immer wieder aufgenommenen Beratungen und 

Entwürfe charakteriſtiſch iſt, — wiederum unter dem Druck 

äußerer Verhältniſſe zu dem Problem Stellung genommen 
werden. 

Am 25. Januar 1813 waren die Präliminarien zu einem 
neuen Konkordat von Pius VII. unter dem Zwang der Ver— 

hältniſſe in Fontainebleau unterzeichnet worden, wobei der 

Papſt auf den Kirchenſtaat verzichtete und die bekannten Zu— 
geſtändniſſe bezüglich der Ernennung der Biſchöfe Napoleon 

machte, was er aber auf die Vorſtellungen der Kardinäle am 

24. März widerrief. Schon am 29. Januar“ ging die Mel⸗ 

dung hiervon von Frankfurt nach Karlsruhe mit dem Bemer— 

ken, daß dieſe Abereinkunft wohl auch eine weitere Ausgleichung 

der deutſch⸗katholiſchen Angelegenheit mit dem päpſtlichen 
  

e Abſchrift ebd. 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 13
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Stuhl zur Folge haben werde. Das Miniſterium des Innern 

bzw. das K. Kirchendepartement gibt am 19. Februar“ 1813 

Mitteilung von einer Entſchließung des Großherzogs Karl vom 
16. Februar, worin er die Hoffnung ausdrückt, daß der 

frühere Konſtanzer Weihbiſchof und Domdekan, ſeit 1813 

Dompropſt in Waizen, Graf von Biſſingen““e, der die liturgi⸗ 

ſchen Reformen Weſſenbergs hinderte, ſeine Dienſte auch 
fernerhin „der hierländiſchen katholiſchen Kirche“, die deren 

ſo nötig bedürfe, widmen werde, und dann hinzufügt, es ſei 

einſtweilen, „bis der Inhalt des zwiſchen dem Kaiſer in Frank— 

reich und dem Pabſt geſchloſſenen Konkordats bekannt werde, 

vorbereitlich zu berathſchlagen, wie die Berichtigung der Hier— 

archie für die hieſige katholiſche Landeskirche demnächſt ein— 

zuleiten ſein möchtel. Er kam am 23. Februar noch einmal 
darauf zurück. Aber erſt im Sommer kam es zu weiteren 

Schritten, wie wir aus einem zweiten Referat des Miniſterial— 

rats Dühmig vom 4. April 1813 erſehen; und zwar ſah ſich das 

badiſche Gouvernement am 15. reſp. 27. Juli“ nach der Ent— 

laſſung des Weihbiſchofs Grafen von Biſſingen veranlaßt, zu 
verordnen, „vorbereitlich zu beratſchlagen, wie die Berich— 

tigung der Hierarchie für die (hieſige) katholiſche Landeskirche 

demnächſt einzurichten ſein möchte“. Zwei Punkte will Dühmig 

hier beſprechen: 1. das mit dem Papſt abzuſchließende Konkordat 

und 2. die Anſtellung eines Landesbiſchofs, auch die Ernennung 

eines Generalvikars. Zum erſten Punkte verweiſt er auf das 

erwähnte Gutachten des Staats- und Kabinettsrats Brauer 

und ſein eigenes früheres Referat, deſſen Hauptgedanken er her— 
ausſtellt. Im zweiten handelt er nach kurzer Erörterung der 

Frage, ob der Fürſt⸗Primas gegebenenfalls Verzicht leiſten 

werde, von der Zahl der aufzuſtellenden Biſchöfe, ihrem Wohn— 

ſitz und Gehalt. Er führt die Gründe an, die ihn beſtimmen, 
einen Erzbiſchof und Biſchof vorzuſchlagen, erſteren mit dem 

Sitz in Freiburg, letzteren mit dem in Bruchſal. Sollte nur 

einer in Frage kommen, da ſei Raſtatt in der Mitte des Landes 

der geeignete Ort. Nach den Vorſchlägen in Württemberg 

6s Ebd. 
60 Vgl. Lauer S. 89; Brück J, 458. 

70 Ebd. 
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beſtimmt er für den Erzbiſchof ein Gehalt von 18—20 000 fl., für 

den Biſchof ein ſolches von 12—15 000 fl. In gleicher Weiſe 

äußert er ſich über die Gehilfen der Biſchöfe, ihre Zahl und ihr 

Gehalt. Er ſetzt voraus, daß keine Domherrnſtellen errichtet 

werden, und meint, daß der Biſchof ſeine Geſchäfte mit einem 

Generalvikar, 5 Räten, 3 oder 4 Vikaren und dem Kanzlei— 
perſonal führen könne. Wegen der Größe der Diözeſe ſei es 

noch nötig, Kommiſſariate einzuführen, die vom Biſchof aus⸗ 

gedehnte Vollmachten erhalten ſollen. Die Frage ihrer Be— 

ſoldung wird im Anſchluß daran erörtert, kann aber hier über— 
gangen werden. Anter Bezugnahme auf einen Erlaß des 

Riniſteriums des Auswärtigen und einer höchſten Ent— 

ſchließung vom 15. Juli über die unzureichende Hierarchie in 

der katholiſchen Landeskirche beſchloß das Katholiſche Kirchen⸗ 

departement, ſich bis ins einzelne an die Vorſchläge Dühmigs 

anſchließend, „dem Großh. Generaldirektorium unter Anlegung 

des Referentiſchen Vortrags und ſämtlicher dießen Gegenſtand 

betreffenden Acten geziemend vorzutragen“ *: 
„Man ſeie hinſichtlich der Beſtimmung der Zahl der 

Landesbiſchöffen, des Amfang ihres Sprengels und ihres Sitzes 
der einſtimmigen Meinung, daß a] die gegenwärtige Stellung 

des Großherzogtums Baden, ſein bedeutender, mit Katholiken 
zum größten Teil bevölkerter Amfang, die Würde und Souve— 

renität ſeines Regenten und ſelbſt das von Bayern und Würt— 

temberg gegebene Beiſpiel die Etablierung eines Bißthums und 

eines Erzbisthums als Grundlage einer Selbſtändigen badi— 

ſchen Katholiſchen Territorialkirche erfordere.“ 
b) „Die beide biſchöfliche Sprengel würden durch die Kinzig 

am zweckmäßigſten geſchieden und ihre Size am geeignetſten 

nach Freiburg und Bruchſal verlegt werden können.“ 
„Die Münſterkirche in Freiburg, welche einen ſehr reichen 

Fabrikfond und ſieben andere zur Beſoldung der künftigen Vi— 

karien geeignete Fundationen hat — würde die erzbiſchöfliche 

Cathedral-Kirche bilden, während das ſchöne, nahe bei dem 

Münſter ſtehende Gebäude, worin das Hofgericht dermalen 

ſeine Sizungen haltet, eine ſehr geeignete Wohnung für den 

71 Von hier an H. u. St.⸗A. III Rel. u. Kirchenſ. Faſz. 110. 

13*
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Erzbiſchof darbietet. Mit dießen für die Etablierung eines 

biſchöflichen Sizes in Freiburg ſehr günſtigen Verhältniſſen ver⸗ 

einiget ſich noch der Vortheil eines dort beſtehenden Theologi— 

ſchen Studiums und der leichten Errichtung eines Biſchöflichen 
Seminariums in den dazu geeigneten Gebäuden des ehemaligen 

Franziskaner-Kloſters und Jeſuitenkollegiums oder des der— 

maligen Franziskanerkloſters der St. Martinspfarrei.“ 

Es iſt dann von den für den Erzbiſchofsſitz notwendigen Ge— 

bäuden die Rede und werden die Gehalts- und Rangverhältniſſe 
beſprochen, dem Biſchof 12 000, dem Erzbiſchof 18 000 fl. zu— 

gedacht nebſt freier Wohnung und unter der Bedingung der 

unentgeltlichen Vornahme der biſchöflichen Viſitationen und des 

Wegfalls von Taxen und Sporteln. 

Die Gehilfen des Biſchofs werden unterſchieden in ſolche 

für die oberſte Aufſicht: Generalvikar, Räte, Sekretär etc. 
und ſolche für die Pontifikalgeſchäfte. Was die an vierter Stelle 

erwähnte Quelle der Dotation angeht, ſo wird u. a. geſagt, daß 
für die Beſoldung der biſchöflichen Räte und Vikare „durch reich 
dotierte Pfarreien und Präſenzſtiftungen am Münſter in Frei— 

burg genügend geſorgt“, weshalb „die Staatskaſſe in Erfüllung 

ihrer reichsdeputationsſchlußmäßigen Verbindlichkeit dadurch 

ſehr weſentlich erleichtert“ ſei und derſelben nur noch die Do— 

tation des Biſchofs und einiger ſeiner Gehilfen nebſt der Be— 
ſtreitung der Bureaukoſten aufliege. 

Die Bezeichnung der Grenzen und des Amfangs der bi— 

ſchöflichen Gewalt, wird ſchließlich an fünfter Stelle geſagt, werde 
ein Hauptgegenſtand der mit dem Primas, dem Großherzog 
von Frankfurt, über die Errichtung des badiſchen Landesbistums 

zu pflegenden Verhandlungen werden. 

Im Zuſammenhang biermit ſteht ein kurzes Gutachten 
Brauers“' vom 24. Auguſt 1813, in dem er vor allem ſich gegen 

die Notwendigkeit der Errichtung eines erzbiſchöflichen Stuhles 

ausſpricht: „Vom Primat des Kirchenoberhauptes kann keine 

katholiſche Kirche loskommen, die nicht ſchismatiſch werden will:; 

bleibt dieſer, ſo iſt es einerley, ob er durch einen Erzbiſchow auf 

den biſchöwlichen Sprengel desſelben und auf den ſeines 

72 Ebd.
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Suffraganbiſchofs oder durch einen Biſchow unmittelbar ein— 

wirkt.“ Es wurden noch weitere Gutachten eingeholt. Am 
28. Auguſt* beſchloß nämlich das Kirchendepartement, es ſei 

der „ſchriftliche Vortrag des geiſtlichen Rats Häberlin zum 
Beyvortrag zuzuſtellen, wobei derſelbe ſich auf die Nomination 

des Landesbiſchofs und die Beſtimmung der Grenzen der 

biſchöflichen Gewalt gutächtlich zu verbreiten habe“. Dieſen 
Beyvortrag über die biſchöfliche Diözeſaneinrichtung für die 
katholiſche Landeskirche hat Häberlin am 16. Oktober 1813 er⸗ 
ſtattet?'. Man war alſo mitten in der Arbeit, als am 16. Okt. 

1813 Großherzog Karl „aus Anlaß einer über die beſorg— 

liche Lage der katholiſchen Kirche in Baden ſeitens des Fürſt— 

Primas ergangenen Eröffnung“ das Miniſterium des Innern 

durch Brauer an ſeinen „zu wiederholten Malen er— 

forderten Antrag über ein Konkordat erinnern ließ, um 
auf alle Fälle eines für die katholiſche Kirche ... ent— 

ſtehenden Nachtheils desfalls vorwurfsfrey zu ſein“. Hierauf 

wie auf die Gutachten Brauers und Häberlins Bezug nehmend, 
beſchloß die Kath. Kirchenſektion am 30. Oktober, ſämtliche 

Akten den geiſtlichen Räten Brunner und Schäfer?s zum 
baldigen Gutachten zu übermachen.“ 

Was nun das Gutachten Häberlins betrifft, ſo iſt hier noch 

eine Bemerkung vorauszuſchicken. Er war inzwiſchen an die 

Sffentlichkeit getreten, und zwar durch ſeine Schrift „An die 

Souveräne der Rheiniſchen Conföderation, über das Recht, 

ihren Staaten eigene Landesbiſchöfe und eigene Diözeſaneinrich— 

tung nach Gutfinden zu geben““e. Die viel beſprochene Schrift 

braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. Häberlin, der 

73 Ebd. 

74 Ebd. Gedr. von Th. Ludwig a. a. O. S. 

78 Geiſtl. Rat Schäfer, der uns hier zum erſten Mal begegnet, 1767 in 

Buchen geboren, nach ſeiner Prieſterweihe bei der gräflichen Familie 

Stadion Hofmeiſter, ſeit 1805 Subregens und Profeſſor am biſchöflichen 

Seminar in Meersburg, wurde 1807 als geiſtlicher Regierungsrat in Schul— 

und Kirchenſachen zur Regierung in Mannheim, 1810 in das Reckarkreis— 

direktorium und am 25. Auguſt 1813 in die Kath. Kirchenſektion in Karls⸗ 

ruhe berufen; er ſtarb am 4. November 1823. F. Köſſing in Bad. 

Biogr., dazu unten. 

76 Ein patriotiſches Wort zu ſeiner Zeit, von H. (Karlsruhe 1812).
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darin an Dalbergs Schrift: „Vom Frieden der Kirche in den 

Staaten der rheiniſchen Konföderation“ anknüpft, läßt auch hier 
ſeinem Radikalismus die Zügel ſchießen, indem er, anſpielend 

auf die Erfolgloſigkeit der bisherigen Konkordatsverſuche und 

das Pariſer Konzil, gleich eingangs den Satz an die Spitze 

ſtellt: „Allein, Deutſchland bedarf weder eines Konkordats, noch 

eines Konziliums, ſondern es hängt blos von dem Willen und 

von der Dispoſition der Souveräne ab, ihren Staaten eigene 

Landesbiſchöfe und eine biſchöfliche Diözeſan-Einrichtung nach 

Gutfinden zu geben, ohne dem Katholizismus zu nahe zu treten.“ 
Seine hiſtoriſchen Ausführungen über das Verhältnis von 

Kirche und Staat, die Konkordate, die, wie er ſagt, zum Glück 

nicht mehr beſtehen, und den Einfluß der Fürſten auf die Be— 

ſetzung der biſchöflichen Stühle bewegen ſich in extrem galli— 

kaniſch-joſephiniſchen Gedankengängen und ſpitzen ſich zu dem 

Satze zu: „Jeder Souverän der rheiniſchen Konföderation kann 
und ſoll nun ſeine geheiligten Majeſtätsrechte ungehindert 

ausüben, nämlich die oder den biſchöflichen Sprengel in ſeinen 

Staaten ſelbſt beſtimgmen, den Biſchof ernennen und ihn vom 

Metropoliten beſtätigen und einweihen laſſen, wovon dem 

Papſte bloße Nachricht gegeben werden muß.“ Es be— 

darf alſo keiner päpſtlichen Konfirmation. Die Prieſter ſind 
„dem Biſchof, dieſer ſeinem Erzbiſchof, alle aber dem Papſte 

ſtufenweiſe, und ja nicht nach dem Syſtem des Schurken () * 

Iſidor unmittelbar unterzuordnen. Ganz kann alſo der Papſt 

nicht ausgeſchaltet werden. Aber man muß — nach febroniani— 

ſchen Grundſätzen — „die weſentlichen von den zufälligen oder 

uſurpirten Primatsrechten“ unterſcheiden. „Jene ſind kurz bey— 

ſammen.“ Seine Gewährsmänner ſind nicht die Kanoniſten 

Schmier, Schmalzgruber, Reiffenſtul, Wießner, Pichler etc., 
  

77 Häberlins Schrift hat verſchiedene Entgegnungen gefunden (szgl. 

O. Mejer 1 389; beſonders zu erwähnen iſt die unter dem gleichen 

Titel erſchienene Antwort (Bamberg und Würzburg 1813) des Geiſtl. 

Rats und Profeſſors Andreas Frey zu Bamberg (ogl. Brück I 336), 

der ähnlich wie Weihbiſchof Zirkel nach Aberwindung ſeiner früheren 

febronianiſchen Ideen ein Hauptvorkämpfer der katholiſchen Sache wurde. 

Am Schluß (S. 80 ff., §S 45) ſtellt Frey die Hauptprinzipien für den Ent⸗ 

wurf eines künftigen Konkordats auf.
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ſondern die Gallikaner und Joſephiniſten, die franzöſiſchen wie 

die deutſchen, unter letzteren die Barthel, Riegger, Eybel, Ober— 
hauſer, Gmeiner, Rautenſtrauch, Pehem, Sauter, Michl etc. 

Nach ihren Grundſätzen, die er zum Teil noch überbietet, will 

er auch das Eherecht geſtaltet wiſſen mit der Anterſcheidung 

zwiſchen Kontrakt und Sakrament, der Forderung, daß die 

kanoniſchen Hinderniſſe des Ehekontrakts, „welche die Kirche 
bisher nur aus Vergünſtigung der Landesfürſten verordnet 

hatte“, aufhören müſſen, und der Behauptung, daß die Kirche 

nur aufſchiebende Ehehinderniſſe aufſtellen könne, ete. Ganz 

entſprechend ſeinen früher gekennzeichneten Anſchauungen und 

ſie wiederholend, verbreitet er ſich auch über den vom Biſchof 

dem Papſt zu leiſtenden Eid, über den er die ganze Schale 
ſeines Ingrimms ausgießt. Wie eine blutige Jronie klingt der 

in dieſem „patriotiſchen Wort zu ſeiner Zeit“ niedergeſchriebene 

Satz: „Ihr Könige und Fürſten Deutſchlands! Kaiſer Napoleon 
der Große, der Einzige, macht Euch zu Regenten mit allen 

Souveränitäts- und Hoheitsrechten. Ihr habt nun freie 

Hände ... Es wäre Pflichtverletzung, ſich zum Ruin der 

Völker und Staaten durch neue Traktaten, Konkordate und Ver⸗ 

träge mit der Geiſtlichkeit die Hände wieder binden zu laſſen.“ 

Wolle der Papſt der nach „dieſen ächt und alt katholiſchen 
Grundſätzen“ von den Souveränen getroffenen Neuordnung der 

kirchlichen Verhältniſſe ſeine Zuſtimmung verſagen, ſo habe man 

nach dem Beiſpiel der Atrechter Kirche zwiſchen katholiſcher 

Kirche und päpſtlichem Stuhl zu unterſcheiden. Die Schrift 

klingt alſo aus in der Aufforderung zum Schisma. 

Die Gedanken, die Häberlin in ſeinen früheren Schriften 

ausgeſprochen hat, kehren naturgemäß nun auch in ſeinem Gut— 

achten von 1813 wieder. Aber er berührt hier auch Fragen, zu 

denen er dort keine Stellung genommen hat. Heben wir, für 

das übrige auf den publizierten Text verweiſend, einige Sätze 
heraus. Höberlin fordert auch hier, daß nach dem Antrag des 

früheren Kath. Kirchendepartements im Großherzogtum, 

„welches wenigſtens ein halbes Dutzend italieniſcher Bistümer 

gäbe, zwei Bistümer, und zwar ein Erzbistum in Freiburg und 

ein Bistum in Bruchſal errichtet würden, zumal dadurch den 

Geldausflüſſen in ein fremdes Land geſteuert und die päbſtliche
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Einwirkung ſo ziemlich beſchränkt“ werde. Denn obgleich die 

Vereinigung jeder deutſchen Kirche mit dem Papſt als all— 
gemeinem Kirchenoberhaupte und deſſen Einfluß auf ſie nicht 

gänzlich vermieden werden kann, ſei es doch nicht einerlei, ob 

dieſer Einfluß wie bei einem exemten Biſchof vielleicht alle 
Jahre, oder, wie bei der Metropolitanverfaſſung, alle 20 
und 30 Jahre ſtattfinde. Von der Aufſtellung von Weih— 

biſchöfen will er, ſich an Gärtler anſchließend, nichts wiſſen. 

Die Ernennung der Biſchöfe durch den Regenten auf etwaiges 

Gutachten ſeiner katholiſchen Räte verſteht ſich von ſelbſt. 

Häberlin verflüchtigt die Kirche zu einem religiöſen geſellſchaft— 

lichen Verband, der die zu ihrem Zweck erforderlichen Mittel 

anwendet: „Den Gliedern der Geſellſchaft angemeſſene Sta— 
tuten zu geben — Geſetze hat nur der Staat zu geben — ſie dar— 

nach zu leiten, unterſuchen und unterſcheiden, ob ihre Handlungen 
den Vorſchriften entſprechen; durch konſequente Verfügungen gegen 

jene Glieder zu verfahren, welche den Anordnungen entgegen— 

handeln, ſind nothwendige Mittel zum Zwecke und autoriſieren 

die kirchliche Vereinigung nach dem Maßftabe ihres unter— 

geordneten Verhältniſſes zum Staate zur Befugnis einer an— 

ordnenden, aufſehenden, entſcheidenden, exekutiven und ſtrafen— 

den Gewalt.“ Wie dieſes Verhältnis aufzufaſſen iſt, das wird 
nun im einzelnen dargelegt. Es wird unterſchieden zwiſchen 

innerem und äußerem Kult als Gegenſtänden der Kirchen— 

gewalt. Der erſtere begreift in ſich die „Religionslehrſätze“. 

Hier behauptet die Kirche eine gewiſſe relative Autonomie in 

Ausübung der von ihrem Stifter ſich herleitenden Rechte, aber 
auch hier „die Anterordnung vorausgeſetzt, in der ſich die Kirche 

vom Staate befindet“. Dementſprechend gibt der Landesherr 

ſchon vorhandenen Lehrſätzen und weſentlichen Einrichtungen, 

„ohne in das Innere derſelben einzugehen“, Beſtimmungen, 

wie ſie im Verband der Religion zum Beſten des Staates 

wirken. Neue Lehrſätze („oder vielmehr nähere Beſtimmun— 

gen derſelben“) und Anordnungen der Kirche, Bullen, Breven, 

Reſkripte „oder was immer für Ausführungen, jede Verände— 

rung ihrer Katechismen oder ſonſtigen Religionsbücher, jede 

Vermehrung ihrer Dogmen können ohne Autoriſierung der 

weltlichen Regierung in Vollzug geſetzt werden“. And warum
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ſind ſie der landesherrlichen Prüfung und Genehmigung unter— 

worfen? Man höre: nicht um über die Lehre zu entſcheiden, 
ſondern das Anſchädliche für den Staat und das für die öffent⸗ 

liche Wohlfahrt fließende Reſultat zu bemeſſen. Aber noch 
mehr: Der Regent „ſchützt die Kirche gegen Irrthümer und 

Trennung, wacht für die Erhaltung der Reinheit der Lehre 

und die Beobachtung zweckmäßiger Kirchenſatzungen. Er 

beruft die innerhalb der Grenzen des Staates exiſtierenden 

Kirchenvorſteher, veranſtaltet Synoden unter dem Vorſitze ſeiner 

Abgeordneten, bewirkt theologiſche Anterredungen, läßt über 

entſtandene Religionsſtreitigkeiten entſcheiden, exequirt die 

Reſultate, trifft Verfügungen gegen unnütze, tumultuariſche, dem 
Staate gefährliche Dispute und ſucht auf kirchliches und bürger— 

liches Wohl im gleichen Maaße zu wirken“. Mit Emphaſe 

betont, dieſen Punkt abſchließend, Häberlin: „Alle dieſe Rechte 
hura majestatica circa sacra] liegen unſtreitig in der Terri— 

torialgewalt des Landesherrn; ſie ſind weſentliche, unveräußer— 

liche Dinge ſeiner Regierungsrechte, die ihm durch kein Geſetz, 

kein entgegenſtehendes Herkommen entzogen werden können“. 

Ganz entſprechend wird demgemäß die Staatsgewalt auch in 

Sachen des „äußeren Kultus“, der „liturgiſche Gegenſtände, 

Rituale, Zeremonien und Diſziplinarſachen“ umfaßt, betont. 

Zwar ſind die Objekte des äußeren Kultus der Beſtimmung 
der Kirche überlaſſen, „allein die höchſte Aufſicht des Regenten 

erſtreckt ſich über die ganze äußere Kirchenverfaſſung“. Er 

kann kirchliche Anordnungen abſchaffen, wenn ſie dem Geiſt der 

Zeit nicht mehr angemeſſen ſind, wie er auch das Recht hat, 

„auf neuen kirchlichen Einrichtungen zu beſtehen, wenn ſolche 

nicht dem wahren Verhältniſſe der Kirche und ihrer weſentlichen 

Konſtitution widerſprechen“. In dieſem Sinne äußert ſich die 

Wirkung der landesherrlichen Gewalt „auf Abſtellung unzeiti— 

ger, nicht zweckmäßiger Anſtalten, auf Prozeſſionen und Wall— 

fahrten, auf geiſtloſe, die Religion herabwürdigende, dem 

Aberglauben fröhnende Gebräuche, auf zu häufige, der Induſtrie 
des Landes ſchädliche Feyertage, auf das den Beutel und die 

Geſundheit der Anterthanen berührende, jüdiſche Fleiſch⸗ 
ſpeiſenverbot — das ſcheint Herrn Häberlin beſonders nahe 

gegangen zu ſein — hebt geiſtliche Verbindungen und Bruder—
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ſchaften auf, unterwirft die ganze kirchliche Einrichtung ihrem 

umfaſſenden Blicke und dehnt ſich über geiſtliche Rechte, Sachen 

und Anſtalten, über geiſtliche Perſonen, Güter und Orte 
aus“. Daßz bei dieſen Vorausſetzungen für den Biſchof 

und die Kirche wenig mehr übrig blieb, liegt auf der 

Hand. Nach Häberlin äußern ſich die Rechte der Kirche durch 

die anordnende und aufſehende Gewalt. Sie kann Statuten 

geben, Dispenſationen erteilen und das kirchliche Polizeirecht 

ausüben, jedoch ſteht nur dem Biſchof, nicht dem Papſte ordent⸗ 
licher Weiſe das Dispenſationsrecht zu. Alle päpſtlichen Reſer— 

vationen und Inhibitionen, auch wenn ſie in der kanoniſchen 

Rechtsſammlung enthalten ſind und bisher geübt wurden, ſind 

ungültig. Als Kirchenſachen werden bezeichnet: Das Lehramt 

und der religiöſe Volksunterricht, Form und Feier des Gottes— 

dienſtes, Adminiſtration der Sakramente, geiſtliche Amts— 

führung, Kirchendiſziplin, Ordination und Approbation der 

Kirchendiener, Einweihung und Gebrauch der dem Gottesdienſt 

gewidmeten Gebäude und Geräte, auch der Kirchhöfe. Die 

Kirche überſchreitet dieſe Schranken, wenn ſie ſich mit außer 

dieſem Geſichtspunkt liegenden Objekten beſchäftigt; ſo in Sachen 

der Ehedispenſationen, da nach Häberlin im Sinne der joſephini— 

ſchen Kanoniſten „die Ehe als Kontrakt, die Feſtſetzung diri— 

mirender Ehehinderniſſe und die Dispenſation darüber allein 
unter der weltlichen Geſetzgebung ſteht“, während die Geiſtlich— 
keit nur mit den Vorſchriften zum Empfang des Sakramentes 

zu tun und bei Ehetrennungen auch bloß ihr Vermittlungs— 

recht auszuüben hat. In der Ausübung der aufſehenden Ge— 

walt, beſonders gegenüber geiſtlichen Perſonen, hat er bei An— 
ordnung von Viſitationen die vorläufige Genehmigung und das 

Plazet der Regierung zu den zu erlaſſenden Verfügungen ein— 

zuholen und Bericht darüber zu erſtatten. Wie hier iſt die 

Kirche auch in der dann von Häberlin beſprochenen Ausübung 
der „entſcheidenden oder richterlichen“, der vollziehenden und 
ſtrafenden Gewalt ganz vom Staat abhängig. Der Biſchof hat 

über Geiſtliche und Laien keine andere Gerichtsbarkeit, als bloß 

„in geiſtlichen oder kirchlichen Gegenſtänden“. Alle Sachen, 

die ihrer Natur nach nicht geiſtlich ſind, als: „die Beſtimmun⸗ 

gen über liegende Güter, fahrende Habe, Renten, Rechte der
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Kirchen und kirchlichen Perſonen, dann Ehekontrakts- und Ehe— 
trennungs⸗, Schwägerungs-, Alimentations-, Eides⸗, Zehend⸗, 
Patronats- und Benefizialgegenſtände, auch Kirchen⸗, Pfarr- und 

Schulgebäulichkeiten“ gehören vor das ausſchließliche weltliche 
Forum. Demgemäß unterſtehen die Geiſtlichen „ſowohl in 

Civil⸗ als Criminalhandlungen einzig der weltlichen Gewalt, 

nur über „die eigentlichen Amtshandlungen, die Lehr- und 

Zuchtangelegenheiten der Geiſtlichen“ hat der Biſchof zu er— 

kennen; aber nur „ſolange die Vergehungen als bloße Uber— 
tretungen der Prieſterpflichten zur inneren Zucht gehören“. 

Bei der vollziehenden und ſtrafenden Gewalt darf die Kirche 

keine körperlichen Strafen anwenden, da die phyſiſchen Zwangs— 

mittel der Staatsgewalt vorbehalten ſind, ſich mit dem ſanften 

Geiſte des Chriſtentums nicht vertragen und den Zweck der 

Kirche verfehlen. Der Regent „trifft in Hinſicht der Pfarreyen 

und Schulen im Lande angemeſſene Einrichtungen, reguliert die 

Beſoldungen auf eine zweckmäßige Art, beſtimmt ſimple Bene— 
fizien zur Seelſorge, giebt zweckloſen Stiftungen 
eine nützliche Exiſtenz, entfernt oder duldet geiſtliche 

Geſellſchaften und ſonſtige Inſtitute, giebt ihnen beſſere Be— 

ſtimmungen, auch in Hinſicht der Gelübde, auch 

organiſiert er geiſtliche Bildungs-, Verpflegs⸗ und Straf⸗ 

anſtalten“. Die Bildung junger Geiſtlichen kann dem Biſchof 
allein nicht überlaſſen und der ſpeziellen Aufſicht des Regenten 

nicht entzogen werden. Ihm ſind die Vorleſebücher, aus welchen, 
und überhaupt „die Grundſätze“, nach welchen die Geiſtlichen 
gebildet werden, zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

In der Frage der Beſetzung der Pfründen iſt nach Häber— 

lin das landesherrliche Ernennungsrecht die Regel, das freie 

biſchöfliche Kollationsrecht aber, wenn es erwieſen iſt, höchſtens 
als Ausnahme aufzuſtellen. „Eigentlich hat über die Einkünfte 

der Pfründen und hiemit auch ihre Verleihung als bloß zeit— 

liche Gegenſtände Niemand ein Recht als der Regent.“ Ihm 
ſteht es kraft des Oberaufſichtsrechtes zu, die Eigenſchaften der 

Pfarrer und Kuratbenefiziaten zu normieren und ſich von deren 

intellektuellen und moraliſchen Bildung zu überzeugen, was in 

Sſterreich durch die vorgeſchriebene Generalkonkursprüfung 

geſchieht.
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Acquiſitionen jeglicher Art (Fundationen, Dotierungen) 

können nur mit Genehmigung des Staates in das Eigentum 
der Kirche übergehen. Was nicht zur Exiſtenz und notwendigen 

Erhaltung der Kirche gehört, iſt als Staatsgut anzuſehen. 

„Aber Güter der Kirchen und milden Stiftungen ſtehen dem 
Regenten die Rechte der höchſten Aufſicht, der Vormundſchaft 

und des Obereigentums zu. So wie er in dieſen Hinſichten 

für die Erhaltung, ordentliche Verwaltung und zweckmäßige 

Verwendung zu ſorgen hat, ohne der Kirchenbehörde darüber 
Rechenſchaft geben zu müſſen, ſo ſezt er der übermäßigen, zweck— 

widrigen und gemeinſchädlichen Vermehrung des Kirchen— 

vermögens Schranken, erläßt Amortiſationsgeſetze, bindet jede 
Erwerbung und Veräußerung der Kirchengüter, jede Expor— 

tierung der Einkünfte außer den Gränzen des Landes, auch die 

Nichtbeſteuerung kirchlicher Güter an ſeine Bewilligung und 

iſt berechtigt, ſie bey dringenden Ereigniſſen, bei ſteigender Noth 

und Gefahr des Landes zum Wohl des Staates zu verwen— 

den.“ Desgleichen hängt jede Beſchränkung oder Aufhebung 
der örtlichen Immunität von der weltlichen Macht ab, da das 

Aſylrecht in ihr gründet. 

Mit dieſen Sätzen erreicht das Syſtem der völligen Aus— 

lieferung der Kirche an den Staat ſeinen Höhepunkt. Die Art, 
wie hier die Entrechtung und Beraubung der Kirche im Säku— 

lariſationszeitalter durch einen einflußreichen Geiſtlichen im 

Staate auf der Baſis der joſephiniſchen Ideen förmlich legiti— 
miert wird, könnte nicht mehr überboten werden. Ein Abgrund 

tat ſich hier gegenüber den im Weſen der Kirche begründeten 

Forderungen auf, der nicht mehr zu überbrücken war. Was 

bedeutete hier noch die Kirche und ihre Hierarchie? Häberlin 

glaubt zum Schluß auch hierüber ſich noch kurz äußern zu 

ſollen, indem er noch „die beſonderen Amtsverhältniſſe des 

Biſchofs, des Metropoliten, des Papſtes zu einander und gegen 

den Regenten, wie er ſich ausdrückt, beſpricht. 

Der Papſt wird als das unter dem Generalkonzil ſtehende 

Oberhaupt der Kirche und Mittelpunkt „der kirchlichen Einig— 
keit“ reſpektiert „und demſelben die Ausübung aller zu deren 
Erhaltung nöthigen oder weſentlichen Primatsrechte geſtattet“. 

Kein Erlaß darf jedoch ohne Placet der Fürſten promulgiert
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werden. Auch die verbindliche Kraft „angenommener Bullen“ 

hängt von ſeiner Genehmigung ab. Biſchof und Metropolit 
werden vom Regenten, dem ſie den Treueid „etwa juxta 

formulam austriacam vom 16. Sept. 1782“ zu leiſten haben, 

ernannt, und der erſtere gratis vom Metropoliten, dieſer vom 

Papſte beſtätigt, wobei die Konfirmationstaxen ſowie die Ab— 
legung „jenes famoſen Dekretal-Eides“ gänzlich unterſagt ſind, 

und nur eine Kanzleitaxe von höchſtens 50 Scudi geſtattet 

wird. Den Informationsprozeß nimmt der Konſekrator vor, 

doch iſt „zum Beweiſe der Anhänglichkeit an den Mittelpunkt 

der Kirche“ Nachricht zu geben, „welchem die Biſchöfe auch 
reverentiam et obedientiam canonicam verſprechen, salvis 

tamen legibus politicis patriae et juramento fidelitatis 

principi praestito“. Der Biſchof kann in der Ausübung ſeiner 

Rechte nicht von Rom beſchränkt werden. „Alle bisherigen 
römiſchen Privilegien, Exemtionen, Reſervationen und Be— 

ſchränkungen durch das privilegium quinquennale fallen 
weg. Biſchöfe und Erzbiſchöfe, die ohne Konſens des Landes— 

herrn beim Papſt oder Nuntius um irgendwelche Fakultäten 

nachſuchen oder ſolche von dort annehmen, oder aus dieſem An— 

laß Geld an die Kurie ſenden, werden für ihre eigene Perſon 

und Sprengelsangehörigen verantwortlich gemacht. Auch der 

Erzbiſchof iſt in der Ausübung ſeiner Rechte (Berufung von 

Synoden, Viſitationen, Annahme von Appellationen etc.) vom 
Regenten abhängig. Wo der Papſt noch anzurufen iſt, muß er 

ſein Entſcheidungsrecht an deutſche Richter übertragen, „wie 

es nicht nur Kaiſer Joſeph für ſeine Staaten, ſondern auch 

ſchon das Konzilium von Baſel zum Geſetze machte“. Der 

Biſchof erhalte nicht vom Papſte oder Erzbiſchof, ſondern 

unmittelbar von Gott alle Gewalt. Deshalb kann niemand 
kirchlicherſeits, ſolange er ſein Amt gehörig verwaltet und nicht 

von der Einheit und den allgemeinen Kirchenvorſchriften ab— 

weicht, ſich Eingriffe erlauben; wohl aber bleibt er der landes— 

herrlichen Oberauſſicht und Gerichtsbarkeit unterworfen. Der 

Landesherr kann ſich bei einer Anterſuchung des Biſchofs die 

Miteinſicht zueignen, „damit nicht rechtſchaffene und heller 

denkende Geiſtliche das Opfer einer Kabale, des Bigotismus 

oder der Ignoranz werden“. Bei der Entſcheidung ſollen „die
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liberalſten und aufgeklärteſten Theologen“ um ein Gutachten 

erſucht werden. 
Indem Häberlin noch auf die Notwendigkeit der Fort— 

dauer der allgemeinen Staatszenſur hinweiſt, ſchließt er — 

offenbar in der Beſorgnis, noch nicht genug die Staatsomni⸗ 

potenz betont zu haben — ſein Gutachten mit den Worten: 
„Salvis alüis juribus regiis circa Sacra quibuscunque; denn 

die landesherrliche Machtvollkommenheit iſt es, die alles das— 

jenige unter ſich begreift, was in der Kirche nicht von gött— 

licher, ſondern nur von menſchlicher Erfindung und Einſetzung 

iſt, und das, was es iſt, allein der Einwilligung oder Gut— 

heißung der oberherrlichen Gewalt zu verdanken hat. — So 

ſprach einſt Fürſt von Kauniz zu dem in Wien präſidierenden 
päbſtlichen Nuntius Garampi, und er ſprach recht. Ita salvo 
meliori.“ 

Was Häberlin hier ausgeſprochen hat, ſind zum großen 
Teil keine neuen Gedanken. Im weſentlichen ſind es die 

Ideen des joſephiniſch-aufkläreriſchen Zeitalters. Aber ſie 
werden mit einer unerhörten Schärfe und Zuſpitzung, zugleich 

mit einer verblüffenden Selbſtändigkeit und Einſeitigkeit vor— 

getragen, die in Staunen ſetzen muß. Ihre beſondere Bedeu— 

tung aber erhalten ſie durch ihre unmittelbare Beziehung zu 
einem in Ausſicht genommenen Konkordat. Wie man aller— 

dings von dieſer Seite aus noch mit dem Hl. Stuhle zu einer 

Einigung zu gelangen glaubte, iſt uns heute unerklärlich. Das 
gilt auch von allen jenen, die zwar gemäßigtere Forderungen 

aufſtellen, aber doch im Grunde die zeitgenöſſiſchen ſtaatsrecht— 

lichen Forderungen vertreten. Zu ihnen gehört auch der aus 

Buchen im Odenwald ſtammende, am 25. Auguſt 1813 in die 

Katholiſche Kirchenſektion berufene Geiſtliche Rat Schäfer, der 
in einem umfangreichen Expoſee, das nicht weniger als 

86 Paragraphen umfaßte, am 3. September 1814 dem Mini⸗ 

ſlerium ſeine Gedanken unter dem Titel darlegte: „Über die 

Errichtung einer katholiſchen Landes-Kirche im Großherzogtum 

Baden und das hierüber zu ſchließende Konkordat.“ 

Es war inzwiſchen offenbar unter dem Eindruck der großen 

Ereigniſſe auf den Schlachtfeldern in der weiteren Verfolgung 

der Konkordatsprojekte ein Stillſtand eingetreten, durch die Be⸗
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zwingung Napoleons und den erſten Pariſer Frieden war eine 

neue Situation geſchaffen. Offenbar im Hinblick auf den bevor⸗ 

ſtehenden Wiener Kongreß, darauf deutet Schäfer ausdrücklich 

hin, tauchte die Beratung der wichtigen Frage wieder auf. So 
entſtand dieſes neue Gutachten, dem er, wie wir ſehen werden, 

noch einen kürzeren Entwurf unter dem gleichen Datum an— 

fügte. Schäfer war ohne Zweifel eine ruhigere, konziliantere 
und gemäßigtere Perſönlichkeit als Häberlin und Brunner. 

Doch ſtand auch er auf dem Boden der joſephiniſchen Kirchen— 
rechtsdoktrin. Die Denkweiſe des Verfaſſers kommt gleich in 

den erſten Zeilen zum Ausdruck. Es ſeien eine Reihe ſo treff⸗ 

licher Gutachten über dieſen Gegenſtand erſchienen und ſo wich— 

tige, der Staatsverfaſſung und dem allgemeinen Wohl ent— 

ſprechende Grundſätze ausgeſprochen worden, daß man es be— 
dauern müßte, „wenn die dem Römiſchen Hofe ſo ſehr günſtige 

Veränderung in den Anterhandlungen mit demſelben eine Nach— 

giebigkeit veranlaſſen ſollte, die, ſo gering ſie auch ſeyn mag, 
dem Römiſchen Kurialſyſtem eine neue Bahn eröffnet, welche 

die Römiſche Politik mitten unter den Anterhandlungen zu er— 
weitern bemüht und fein genug ſeyn wird“. Die „früher zu Wien 
und nach Errichtung des Rheiniſchen Bundes in Regensburg 
und München, in Stuttgardt und ſpäter in Paris gepflogenen 

Anterhandlungen“ zeigten zur Genüge, „daß der Römiſche Hof, 

indem er eine ſcheinbare Annäherung und Nachgiebigkeit zeigte, 

immer nur Zeit zu gewinnen ſuchte, um unter glücklicheren Am⸗ 

ſtänden ſeine alten Axiome und Anſprüche wieder hervorzu— 

ſuchen und als verjährte Rechte geltend zu machen“. Schäfer 

macht zwar eine Verbeugung vor der ehrwürdigen Perſon 
Pius' VII., meint aber, ſein perſönlicher Charakter deute auf eine 

ſtandhafte Behauptung der alten Anſprüche. Um ſo weniger 

ſtehe es der deutſchen Nation, welche, um nichts von den 

Fürſten⸗Konkordaten zu ſagen, die Baſeler Detrete für ſich habe, 

und den deutſchen Souveränen zu, „eine Nachgiebigkeit ſich 

gefallen zu laſſen, welche die unerhörten Bedrückungen der Vor⸗ 

zeit in größerem oder geringerem Maße allmählich wieder 

herbeyführen könnte“. 

Nach dieſer in der grundſätzlichen Einſtellung ſehr deutlichen 

Einleitung disponiert Schäfer ſein Thema in der Beantwortung
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folgender drei Fragen: 1. Soll die Landeskirche nur einen Bi⸗ 
ſchof erhalten, oder ſoll ſie in zwei Sprengel, einen biſchöflichen 

und erzbiſchöflichen, eingeteilt werden. 2. Auf welche Rechte 

wäre die geiſtliche oder kirchliche Gewalt zu beſchränken. 

3. Auf welche Grundſätze oder Grundzüge wäre das mit dem 

Römiſchen Hof zu ſchließende Konkordat zu bauen und ſelbſt 

einzuſchränken? ... 

Die erſte Frage wird von ihm mit Häberlin dahin beant— 

wortet, daß man auf der Einrichtung eines Erzbistums in Frei— 
burg und eines Bistums in Bruchſal beſtehen ſolle. Die 

Gründe ergeben ſich ihm aus der Lage des Großherzogtums und 

dem Verhältnis zu den übrigen deutſchen Staaten und zum 

Römiſchen Hofe. Es iſt ihm wichtig mit Häberlin zu betonen, 

daß ein Weihbiſchof nicht wünſchenswert iſt, daß aber durch die 

Aufſtellung eines Erzbiſchofs „die Verbindung mit Rom nicht 

ſo nahe, ſondern entfernter gehalten wird“, als durch die Errich— 

tung eines exremten Bistums. Auch würde dadurch dem Ein— 

fluz irgend einer Nuntiatur mehr vorgebeugt werden. — Dies, 

wenn die einzelnen Länder ſelbſt die Neuordnung der kirchlichen 
Verhältniſſe herbeiführen. „Im Falle das deutſche katholiſche 

Kirchenweſen, welches ohne Zweyfel bei dem Wiener Kongreſſe, 

auf welchem die Angelegenheiten Deutſchlands geordnet und ins 

Reine gebracht werden ſollen, gemeinſam geordnet werden 

ſollte, ſo wäre es um der Einheit willen, d. i. um eine katho— 
liſch-deutſche Kirche darzuſtellen, möglich, daß ein 
deutſcher Erzbiſchof zum Primas der deutſchen Kirche 

erhoben werden ſollte, um unter demſelben alle übrigen deut— 

ſchen Erz- und Biſchöfe zu vereinigen.“ Schäfer meint, eine 

ſolche Primatie ſei, abgeſehen von anderen Gründen, auch des— 

halb zu begrüßen, weil ſie geeignet ſei, zur Zeit des Schismas 

die deutſchen Kirchen zuſammenzuhalten, und er finde ein 

Schisma „bei den Prätenſionen Roms ſo gar weit nicht entfernt“, 
— es ſchwebt ihm alſo Häberlins Gedanke vor — ſie ſei vor 
allem auch geeignet, um die wegen Wiedereinführung des 

Nuntiaturweſens zu erwartenden Römiſchen Anſprüche zu 

balancieren; es müſſe aber auf einem Wechſel der Primatialſtelle 

nach dem Ordinations- oder Konfirmations-Alter der Erz— 

biſchöfe beſtanden werden. Es ſei wohl nicht anzunehmen, daß
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Rom darauf eingehen werde. „Annehmbar dürfte demnach 

dieſe Errichtung dem Römiſchen Hofe dadurch gemacht werden, 

daß der Primas, wie ehemals die Erzbiſchöfe von Maynz, 
Kölln, Trier und in specie der von Salzburg den Titel eines 

apoſtoliſchen Legaten hatten, dieſe Würde in ſich vereinige.“ 

Dem Primas ſollte das Konfirmationsrecht zugeſprochen werden. 

Was den zweiten Hauptpunkt angeht, ſo verbreitet ſich 

Schäfer darüber in 88 15—85. Generell kann geſagt werden, 

daß die von ihm aufgeſtellten Forderungen unter Zugrunde— 

legung des Konſtitutionsedikt von 1807 auf den joſephiniſchen 
Grundſätzen aufgebaut, aber nicht entfernt ſo radikal ſind, wie 

diejenigen ſeines Amtskollegen Häberlin. Wie antirömiſch 

auch er eingeſtellt iſt, das zeigt die einleitende Bemerkung: „So 

grotz übrigens die Schwierigkeiten ſeyn mögen, welche die An⸗ 

maaßungen des Römiſchen Hofes der Errichtung der deutſchen 

Landeskirchen entgegenſtellen dürften, um ſo mehr werden ſich 

dieſelben häufen, wenn die Sprache von den Grenzen der 

Kirchengewalt ſein wird“. Wie er die Sache praktiſch auffaßt, 
zeigt ſein Hinweis auf den Proteſt der Kurie, die zuerſt im Kon— 

kordat von 1801 Nachgiebigkeit gezeigt habe, gegen die „organi⸗ 

ſchen Geſetze des franzöſiſchen Gouvernements“, weshalb man 

ganz beſtimmte Grundſätze über das Verhältnis mit Rom auf— 

ſtellen müſſe. „Am ſicherſten“, meint er, „wird man dabey gehen, 

wenn man die bereits beſtehenden Landesgeſetze mit dem 

K. Sſterreichiſchen Kirchenrecht, welches in Verbindung mit dem 

Centro unitatis fortbeſteht, vergleicht und darnach etwa modifi⸗— 

ziert.“ Tatſächlich ſpielen nun in den folgenden Sätzen das Kon— 

ſtitutionsedikt und der Joſephinismus eine entſcheidende Rolle. 

Das Plazet wird nachdrücklichſt betont; die Staatsgenehmigung 
wird für die excommunicatio maior gefordert. Die Notwendig— 

keit einer „beſonders angemeſſenen Vorbereitung“ und eine 

„gewiſſe Abſonderung“ der Kandidaten des Prieſteramts wird 
gegenüber den ihnen bevorſtehenden Opfern und großen Gefahren 

verlangt und auf das Trid. Sess. 23 cap. 18 doch Bezug ge— 

nommen. Doch vertrage es ſich nicht mit der Kultur Deutſch— 

lands und den verſchiedenen Konfeſſionsverhältniſſen, daß dem 

Biſchof die Bildung ſeiner Geiſtlichen allein und ohne weitere 

Staats-Einſicht und -Aufſicht überlaſſen werde. Zweckmäßig 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 14
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ſei es allerdings, die dem geiſtlichen Stand zuſtrebenden Jüng— 

linge früher ſchon, ehe ſie noch das theoretiſche Studium der 

Theologie vollendet haben, in einem Konvikt oder Seminarium 

„unter einer liberalen Aufſicht zu verſammeln“, beſonders im 

Intereſſe der Gleichförmigkeit der Bildung, die den Zeſuiten 

ehemals ſehr zuſtatten gekommen ſei. Das ſei nicht möglich bei 

nur einjährigem Seminaraufenthalt, wie jetzt in Baden und 

Württemberg. Die Leitung ſoll nach einem von der Staats— 

genehmigung abhängigen Plan erfolgen und unter Staatsauf— 
ſicht der Kirchengewalt überlaſſen ſein. Schäfer unterſcheidet 

alſo hier zwiſchen dem Seminar für die praktiſche Ausbildung 

der Kandidaten des geiſtlichen Standes, alſo dem Prieſter— 

ſeminar, und dem für die theoretiſche Bildung beſtimmten 

„landesherrlichen Seminar oder Konvikt“. Er weicht alſo hier 

von den Vorſchlägen ſeiner Kollegen und anderer Gutachten 

ab, indem er immerhin — wenn auch unter Staatsaufſicht — 

nicht bloß ein Prieſterſeminar, ſondern auch ein Konvikt für die 

Theologen prinzipiell zugeſteht. Wegen der damit verbundenen 

Koſten ſollen beide jedoch nicht ſofort errichtet, ſondern jenes zu 

dieſem allmählich erweitert werden. Für das Studium der 

Theologie iſt in Freiburg durch die Aniverſität hinreichend 
geſorgt; in Bruchſal ſollen wenigſtens fünf neue Lehrſtühle 

(nämlich zwei für Dogmatik und Moral ſowie Paſtoral, Kate⸗ 

chetit und Homiletik, zwei für orientaliſche Sprachen, Exegeſe 

und bibliſche Hilfswiſſenſchaften, einer für Kirchengeſchichte und 

Kirchenrecht errichtet werden. „Die Ernennung der Profeſſoren 

der Theologie zu Freyburg ſteht ohne Einmiſchung des Biſchofs 

dem Landesherrn zu. Es iſt kein Grund vorhanden, davon abzu— 

gehen. Dem Biſchof genügt es, wenn er mit Grund keine Ein— 

wendungen gegen ihre Orthodoxie machen kann.“ Das Recht der 

Ernennung der Bruchſaler Profeſſoren durch den Landesherrn 

„iſt gegründet durch die neue Dotation, welche er dieſer Anſtalt 
giebt“, was natürlich einer ſtreng rechtlichen Auffaſſung der aus 

der Säkulariſation erwachſenen Pflichten nicht entſpricht. Die 

Prüfungen ſind von einer gemiſchten Kommiſſion aus landes— 

herrlichen und biſchöflichen Räten abzunehmen. Schäfer ver— 

breitet ſich dann weiter über die Anſtellung der Hilfsprieſter, 
Vikare, Kapläne, Verweſer vakanter Pfarreien, die er dem
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Biſchoſ zuſpricht. Er erhalte damit mehr, als er bisher gehabt; 

um ſo feſter werde man eben darum auf dem landesherrlichen 

Vergebungsrechte bei Pfarreien und ſonſtigen Pfründen be— 

ſtehen bleiben können. Mit Ausnahme der Familienbenefizien 

hören alle beſonderen Patronatsrechte auf. Es wird auf die 

Beſetzungsrechte des letzten Speierer Biſchofs Wilderich (auf 

vier Pfarreien) und des Konſtanzer Biſchofs nach erfolgter 

Säkulariſation Bezug genommen. Wie es auch damit ſei, ſo 

ſei das landesherrliche Patronatsrecht das allgemeine und „unter 
den wenigen bemerkten, ſelbſt ſtrittigen Ausnahmen, das ein— 

zige im Lande“. Die Biſchöfe, die nach der Säkulariſation 
Proteſt eingelegt hätten, hätten ſich beruhigt. Dem Biſchof 
bliebe ja immer noch das Recht, UAntüchtigen oder Anwürdigen 

die kanoniſche Inſtitution zu verſagen. „Es iſt“, fährt Schäfer 

bemerkenswert dann fort, „nicht zu leugnen, daß die Kirchen— 

gewalt oder der Biſchof ein unmittelbares Intereſſe daran hat, 

daß die vakanten Pfarreien und ſonſtigen Pfründen mit tüch— 
tigen und würdigen Männern beſetzt werden. Auch iſt nicht zu 

verkennen, daß er, vermöge ſeines Berufes, genauere Notizen 

ſammeln und erhalten muß, um die Perſonen zu kennen und die 

Pfründen nach ihren Lokalitäten zu beurteilen. Es kann daher 

nicht unzweckmäßig erſcheinen, dem Biſchof zur Beſetzung der 

vakanten Pfarreyen die Subjekte vorzuſchlagen, aus denen 

dann der Landesherr oder ſeine Behörde nach Ermeſſen eines 
auswählt und präſentiert.“ Schäfer äußert ſich dann über die 

gleichmäßig zu geſtaltende Einſetzungsform der Geiſtlichen, über 
die biſchöfliche Aufſicht und die Immunität, die Zivilſachen und 

Kriminalfälle der geiſtlichen Perſonen. Zur Wahrung des 

geiſtlichen Standesintereſſes ſolle ein biſchöflicher Kommiſſar der 
erſten Anterſuchung beiwohnen können. Das privilegium fori 

könne nicht mehr aufrecht erhalten werden, wiewohl von den 

Geiſtlichen inſofern Gewicht darauf gelegt werde, „als ſie nicht 
gerne unter dem Bezirksbeamten ſtehen“, der manchmal ſeine 

Superiorität in nicht ſehr delikater Weiſe fühlbar mache; auch 

ſei es nicht zu verkennen, daß dieſe Anterordnung nachteilig auf 

den gemeinen Mann wirke. Anzweideutig bringt Schäfer ſeine 

Anſicht über „die Mönche und Nonnen“ zum Ausdruck, die 
man nach dem bisherigen Syſtem allmählich abgehen laſſen ſoll. 

14*
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Die noch beſtehenden Nonnenklöſter können als Lehrinſtitute bei— 

behalten werden. Was den Gottesdienſt betrifft, ſo werde der 

Satz unbeſtritten ſein: „Der Kirchengewalt ſteht die innere An— 

ordnung und Leitung des Gottesdienſtes zu, jedoch unter Berück— 

ſichtigung der Polizeygeſetze, welche von dem Staate aus— 

gehen“ s. Das Schulweſen iſt der landesherrlichen Anordnung, 

Leitung und Aufſicht vorzubehalten. Es genügt den Zwecken 

der Kirchengewalt, den Religionsunterricht unter ihre beſondere 

Aufſicht zu nehmen. Jede Anregung, den Jeſuitenorden wieder 

einzuführen und ihm den Jugend-Anterricht zu überlaſſen, iſt 

abzuweiſen. Eingehend verbreitet ſich Schäfer auch über die 

„Meßmer⸗(Sigriſten-)ſtellen“. Ausſicht auf Trennung dieſer 

Stellen vom Schulamt, ſo ſehr er es wünſchte, ſei aus finan⸗ 

ziellen Gründen nicht vorhanden. Anſtellungsanſprüche der 

Kirche kommen nicht mehr in Frage. Wie in allen bisher be— 

ſprochenen Materien kommt beſonders auch, ganz dem joſephi— 

niſchen Geiſt entſprechend, in den Vorſchlägen über das Ehe— 

recht die landesherrliche Gewalt beſonders zur Geltung mit der 

den Joſephinern und vor allem auch Häberlin entſprechenden 

Auffaſſung, daß der Ehekontrakt als ſolcher der bürgerlichen 

Gerichtsbarkeit unterworfen ſei, woraus ſich das Recht 

zur Aufſtellung trennender Ehehinderniſſe und die ent— 

ſprechende Dispensbefugnis ergebe. Der Kirche komme 

ihrerſeits — und nur darauf bezögen ſich die entſprechenden 

Beſtimmungen des Konzils von Trient () — das Recht 

zu, hinſichtlich des Ehe-Sakraments Hinderniſſe zu 

ſtatuieren. Auf der bürgerlichen Ehegeſetzgebung, inſoweit ſie 

mit der öſterreichiſchen übereinſtimme, ſolle beſtanden werden. 

Des weiteren kommt Schäfer zu dem Ergebnis, „daß in der 

Ehegeſetzgebung inſofern nachgegeben werde, um die katholiſchen 

Ehen nicht anders als durch den Tod des einen Eheteils auf— 

lößbar zu erkennen“. Dieſe Nachgiebigkeit ſolle aber gemiſchte 

Ehen nicht hindern und hinſichtlich des proteſtantiſchen Eheteils 

die Geſetzgebung, ſoweit deſſen Recht, auf Trennung vom Bande 

zu klagen, nicht ändern. Eingehend verbreitet ſich ſchließlich 

Schäfer über das Kirchenvermögen. Wie auch hier die ſtaats— 

zs Am Rand: Hiermiten ſind die polizeylichen Anordnungen wegen 

Prozeſſionen, Wallfahrten, Feyertagen begriffen.
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kirchlichen Grundſätze überall zum Durchbruch kommen, zeigen 

die von ihm zum Abſchluß eines Konkordats aufgeſtellten Sätze: 
„Das Kirchengut oder Vermögen der einzelnen Kirchen wird, 

wie bisher, von den aus den Gemeinden gewählten Kirchen— 

vorſtänden unter dem Beyzuge und reſpektiven Vorſitze des 

Pfarrers und unter Staatsaufſicht verwaltet, ſo daß der Kirchen— 
gewalt die gehörige Einſicht geſtattet und bei Veränderungen 

von der Staatsbehörde mit ihr zur Wahrung des kirchlichen 

Intereſſes kommuniziert wird. Die Verwaltung des Fonds 

geſchieht unter Leitung der Staatsbehörde ohne weiteren Ein— 

fluß der Kirchengewalt. Alle Real-Immunität hört auf; die 

Kirchen unterliegen mit ihren Gütern und Einkünften der Be— 

ſteuerung, jedoch mit Rückſicht auf ihre Bedürfniſſe und die 

Kompetenz der Pfarrer. Die Kirchen und andere Stiftungen 

können liegende Güter erwerben und durch neue Stiftungen 

ſich vermehren, jedoch nur nach den Amortiſationsgeſetzen des 

Staates.“ Von beſonderem Intereſſe ſind die Grundſätze 

Schäfers, die er in Sachen der ſäkulariſierten Güter aufſtellt. 

Jedes Gefühl für die Rechtswidrigkeit der Beſchlagnahmung der 
Kirchengüter durch den Staat ſcheint den Männern von ſeiner 

Richtung verloren gegangen zu ſein. Hören wir, was er in 8 74 
ſeines Entwurfes hierüber ſagt: 

„Die bevorſtehende Einrichtung der deutſchen Kirche oder 

des deutſchen Epißkopats, die Wiederherſtellung des Jeſuiten— 
Ordens und die Ankündigung von der künftigen Wiederher⸗ 

ſtellung aller Mönchsorden läßt nicht zweifeln, daß Rom den 

Verſuch machen werde, die eingezogenen Güter derſelben zu 
reclamieren. 

Die ſäculariſirten Kirchengüter kommen dem Staate recht— 

lich zu; ſie ſind Entſchädigungs-Objekte eines Friedensſchluſſes. 

Die Güter anderer Klöſter ſind jure saecularisationis, welches 

dem Staate zuſteht, eingezogen. 

Von Wiederherſtellung kann keine Rede ſeyhn. Der Staat 

thut genug, indem er die Landeskirche fundirt und für die Mittel 
zur Jugendbildung ſorgt oder ſchon geſorgt hat. 

Meine Anregung iſt, daß dießer Punkt eingegangen werde, 

da die angeführten Säkulariſationen der päpſtlichen Beſtätigung 
einer Seits nicht bedürfen, dieſe anderer Seits in der neuen
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Einrichtung der Landeskirche ſtillſchweigend enthalten iſt. Was 

daher die Wiederherſtellung des Jeſuiten- und anderer Mönchs— 

orden betrifft, ſo kann ſie auf das Grosherzogthum inſoferne, 

als das landesherrliche Placetum der päbſtlichen Bulle nicht 

ertheilt wird, keinen Einfluß haben.“ Wie die Real-Immunität, 

hört auch das Recht der Aſyle auf. Zuletzt wird die Aufhebung 

der Taxen beſprochen. 
Zum dritten Punkte bemerkt Schäfer, daß die Grundzüge, 

auf welche das Konkordat gebaut werden ſolle, in den vorliegen— 
den Ausführungen ziemlich vollſtändig enthalten ſeien. Sie 

müßten zur leichten Aberſicht zuſammengeſtellt werden, was in 

der Anlage geſchehe. Vorläufig erlaubt er ſich aber noch fol— 

gende intereſſante Bemerkungen: 
1. „Das Konkordat mit dem Römiſchen Hofe darf nur die 

Hauptumriſſe und Hauptgrundſätze, auf welche die Landeskirche 
konſtituiert wird, enthalten. 

2. Die innere Organiſierung derſelben iſt mit Rückſicht auf 

das Konkordat und deſſen Hauptgrundſätze Sache des beſtellten 
Biſchofs, der dazu das landesherrliche Placetum einzuholen hat.“ 

„Ich glaube nicht, daß es gut iſt, ſich mit den Römern ſehr 
ins Detail einzulaſſen; ſie benützen es zu leicht, um ihren Einfluß 

zu vermehren und beſchränken dadurch den Landesbiſchof, der 

die Landeskirche unmittelbar zu leiten hat. — In dieſer Be— 

ſchränkung des Biſchofs liegt gleichfalls eine für den Staat ſelbſt, 

der die Pflicht und das Recht hat, das Schutzrecht der von ihm 
aufgenommenen Kirche, das der Oberaufſicht und ſeiner Geſetz— 

gebung ungeſchmälert zu erhalten und zu behaupten.“ 

Die berührte Anlage findet ſich in einem anderen Akten— 
faſzikel?» und iſt bereits von Th. Ludwig veröffentlicht worden. 

Sie beſteht aus 43 Paragraphen. Schäfer behandelt hier in 

Kürze die Fragen der Errichtung der Landeskirche in zwei Diö— 
zeſen, die Beſetzung der biſchöflichen Stühle durch landesherr— 

liche Ernennung und päpſtliche Beſtätigung, die damit zuſammen⸗ 

hängenden Fragen (Eidesleiſtung, Konſekration, Kompetenzen in 

Geld und Materialien bis zu 18 bzw. 12 000 fl., die Errichtung 

und Zuſammenſetzung der Domkapitel, die Ernennung der Dom— 

70 H. u. St.⸗A. III Rel. u. Kirchenſ. Faſz. 114 (ohne Datum, gehört 

aber zu obigem vom 3. Sept. 1814).
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herren (5 Mitglieder), das Ordinariat, das biſchöfliche Seminar 
nach Vollendung der theologiſchen Studien (Konkursprüfung), 

Beſuch der Aniverſität, Beſetzung der theologiſchen Lehrſtühle 

(wobei dem Erzbiſchof es zuſteht, über die Orthodoxie des Anter— 

richts zu wachen), die Beſetzung der Pfarreien und ſonſtigen 

Pfründen, die Gerichtsbarkeit über die geiſtlichen Perſonen 

(Wegfall des privilegium fori), das Schulweſen, die kirchliche 
Verwaltung und Aufſicht (Verwaltung der Stiftungen durch den 

Staat, Wegfall der Realimmunitäten), Abgabenweſen (Wegfall 

der Taxen mit Ausnahme des Cathedraticum und Semina— 

risticum), Inſtanzenzug bei Appellationen (Forderung von 
iudices in partibus). Der letzte § (43) lautet: „Alle Miß⸗ 

verſtändniſſe, welche über gegenwärtige Abereinkunft entſtehen 
können, werden durch freundſchaftliche Ausgleichung gehoben.“ 

Auch die von Ludwig nicht abgedruckten Anmerkungen 

Schäfers enthalten manche intereſſante Notiz, ſo wenn zu § 12 

(Viſitationskoſten des Biſchofs) bemerkt wird, daß dieſer Punkt 

nicht in das Konkordat aufgenommen werden ſoll, ſondern „in 

die organiſchen Geſetze für die Landeskirche gehöre, oder wenn 

er zu § 8 ſagt: „Die Römer werden ohne Zweyfel das Devo— 

lutions-Recht behaupten und nicht beſchränken laſſen wollen. 

Aber es iſt herabwürdigend für den Landesherrn, da es aus 

einer bloßen Vernachläſſigung des Patrons, welche der Pabſt 
jure divino zu verbeſſern befugt ſeyn ſoll, abgeleitet wird.“ 

Bei § 22 beruft er ſich auf ſeinen Vortrag. 

Dieſer letztere Entwurf Schäfers war offenbar darauf be— 

rechnet, alle prinzipiellen Fragen des Verhältniſſes von Staat 

und Kirche, Primat und Epiſkopat möglichſt auszuſchalten und 

nur die notwendigſten Geſichtspunkte der Errichtung der Diö— 

zeſen und ihre Ausſtattung in den Vordergrund zu ſtellen. Es 

iſt der ſachlichſte von allen bisherigen Entwürfen, der ſich von 

Polemik und Kritik freihält. Wohl kommt die Kirchenhoheit des 

Staates ausreichend zur Geltung, aber in dem Entwurf finden 

ſich doch manche Vorſchläge, über die man reden könnte. Tat⸗ 

ſächlich ſind einzelne dieſer Vorſchläge in gleicher oder ähnlicher 

Form ſpäter wieder aufgetaucht und akzeptiert worden. 

In ſeinem längeren Entwurf deutet Schäfer bereits auf den 

kommenden Wiener Kongreß hin, auf dem außer ſämtlichen
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europäiſchen Staaten mit Ausnahme der Türkei auch Papſt 

Pius VII. vertreten war, und zwar durch ſeinen inzwiſchen 

wieder ernannten Staatsſekretär Conſalvi, beraten und unter— 

ſtützt durch den Nuntius Severoli. Von kirchlicher Seite in 

Deutſchland hatte Dalberg als Vertreter Weſſenberg dorthin 

entſandt, den er auch in Wien hielt, nachdem er auf ſeinen die 
ſchlimme Lage in Deutſchland ſchildernden Brief an Pius VII. 

von dieſem aufgefordert worden war, ſeinen in dem Schreiben 

beteuerten Gehorſam nicht nur durch die Zuſtimmung zur Ab— 

trennung der Schweizer Teile des Konſtanzer Bistums, ſondern 

auch durch die Entlaſſung des Generalvikars Weſſenberg zu be— 

kunden. Nach wie vor vertrat dieſer, die Politik Conſalvis 

durchkreuzend, die alten national⸗-kirchlichen, im Rahmen des 

deutſchen Bundes erſt recht unerfüllbaren Träume Dalbergs, ein 

Zeichen, daß er, wie ſein Auftraggeber, kein gewiegter Real— 

politiker war. Eine dritte kirchliche Vertretung bildeten die drei 

ſog. Oratoren, die zwar kein ſpezielles Mandat hatten — von 

ihrer Legitimation weiß man nichts Klares — aber unter der 

Protektion Conſalvis ſtanden und mit Nachdruck die kirchlichen 

Intereſſen vertraten. Wir können hier den Verhandlungen im 
einzelnen nicht nachgehen. Conſalvi, deſſen kirchenpolitiſche Be⸗ 

mühungen auf dem Kongreß neueſtens E. Ruck in einer bedeut— 

ſamen, auf dem Vatikaniſchen Quellenmaterial beruhenden 

Studie glänzend beleuchtet hat, erreichte zwar, daß die kirchen— 

ſtaatlichen Gebiete, allerdings ohne Avignon, Venaiſſin und das 

an Sſterreich gefallene Gebiet Ferraras, wieder zurückgegeben 

wurde; die von ihm und den Oratoren wie von Weſſenberg auf— 

geſtellten Forderungen blieben unerfüllt. Die einzige in die 

Bundesakte aufgenommene, die kirchliche Sache berührende 
Beſtimmung war Artikel XVI über die bürgerliche Gleichſtellung 

der chriſtlichen Konfeſſionen: „Die Verſchiedenheit der (drei) 

chriſtlichen Religionsparteien kann in den Ländern und Gebieten 

des Deutſchen Bundes keinen Anterſchied im Genuſſe bürgerlicher 

und politiſcher Rechte begründen.“ So blieb für die Neuordnung 

der kirchlichen Verhältniſſe in Deutſchland nur noch der Weg zu 

Sonderverhandlungen der einzelnen Staaten mit dem Hl. Stuhle. 
(Fortſetzung folgt.)



Aus der Vorgeſchichte des Bistums Limburg. 
Von Wilhelm Nicolay. 

1. Kapitel. 

Konfeſſioneller Miſchmaſch in Naſſau. 

Nach der Bulle Provida sollersque vom 16. Auguſt 1821 

hat die biſchöfliche Kirche zu Limburg zum Diözeſanſprengel das 

ganze Herzogtum Naſſau und die freie Stadt Frankfurt mit 
ihrem Gebiet. Das Herzogtum Naſſau, welches 1806 aus den 

naſſauiſchen Erblanden und dem Gebiete von 27 geiſtlichen und 

weltlichen Fürſten gebildet worden war, zeigte eine ſo ſtarke 

Miſchung der Konfeſſionen, wie ſie in keinem der damals ent— 
ſtandenen Staaten vorhanden geweſen ſein dürfte. In Naſſau 

war es ſo weit gekommen, daß Katholiken abwechſelnd zur Pre— 

digt des proteſtantiſchen Pfarrers gingen und Proteſtanten die 

Predigt des katholiſchen Pfarrers beſuchten, daß ein katholiſcher 

Pfarrer in derſelben Kirche nach dem proteſtantiſchen Geiſt— 
lichen predigte und daß katholiſche und proteſtantiſche Pfarrer 
ſich recht häufig gegenſeitige Aushilfe leiſteten“. Die Re— 

gierung hatte eine Anion zwiſchen Reformierten und Luthera— 
nern herbeigeführt und hoffte in abſehbarer Zeit auch die Katho⸗ 

liken dieſer einheitlichen Konfeſſion zuführen zu können. Im 

Sinne der Regierung arbeitete Oberkirchen- und Schulrat 
Dr. Koch zu Wiesbaden, deſſen Händen der Staat 1815 die 

Leitung der Kirchen- und Schulangelegenheiten anvertraut 

hatte. Die naſſauiſche Regierung, die ſich um das Schulweſen 
große Verdienſte erworben hat — durch ihre Bemühung waren 
z. B. innerhalb zehn Jahren 193 Schulgebäude erbaut und 206 

gründlich verbeſſert worden — hatte 1809 alle katholiſchen 
  

1 Schmelzeis in Wetzer und Weltes Kirchenlexikon 7. Bd. 

S. 2054.
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Pfarrer aufgefordert, ausführliche Gutachten über das katholiſche 

Schulweſen zu erſtatten, welche Mitte April 1810 in Wies— 

baden einliefen; die Antwortſchreiben der Pfarrer Orth in 

Rüdesheim, Euler in Eltville, Brand in Weißkirchen und 

Corden in Limburg zählten zu den umfangreichſten und den 

umſichtigſtens. Als die naſſauiſche Regierung Orth 1809 

gebeten hatte, zur zweckmäßigen Einrichtung des katholiſchen 
Schulweſens einen Plan auszuarbeiten, wollte der Pfarrer 

von Rüdesheim einen Anterrichtsplan herausgeben, in welchem 

der Religionsunterricht beſeitigt werden ſollte, um dadurch die 

Kinder ſo wenig wie möglich an den Anterſchied der Kon— 
feſſionen zu erinnern. Allein dieſer Rat Orths, den man „ſonſt 

gern erbeten und gehört“ hattes, wurde nicht angenommen, da 

die Regierung keine religionsloſen Schulen einrichten wollte und 
es auch nicht durfte. Erklärte doch Fürſt Friedrich Wilhelm 
von Naſſau in dem Beſitznahmepatent vom 18. Dezember 
1802, — die Fürſten von Naſſau-Weilburg und Naſſau⸗Aſin⸗ 

gen erhielten für die im Frieden von Lunöéville abgetretenen 

linksrheiniſchen Gebiete reichliche Entſchädigungen aus main— 
ziſchem, kölniſchem und heſſiſchem Beſitz — daß er die „neuen 

Geiſtlichen-, Civil- und Militär-Dienerſchaft und Anterthanen 
im Ganzen und einen jeden in Sonderheit 

bei ihren wohlhergebrachten Gerechtſamen 

im Geiſt⸗und Weltlichenerhaltenundſchützen, 

üblerhaupt mit landesväterlichem Ernſte, 
Sorgfalt und Milde behandeln und regieren 

werde“. Dieſelbe Verſicherung wiederholte Fürſt Friedrich Wil— 

helm in einem Schreiben an den letzten Kurfürſten von Trier, 

Clemens Wenzeslaus, am 15. Januar 1803. Der Erzbiſchof 
von Trier hatte ſich auf Veranlaſſung des Generalvikariates zu 

Limburg! — der trieriſche Generalvikar Joſeph Ludwig Beck in 

Limburg, ein frebronianiſch denkender Geiſtlicher, übte bis zum 

Tode des erwähnten Biſchofs von Trier (F 1812) Zurisdiktion 
aus über die Katholiken in den 51 Pfarreien, welche bis zu Be⸗ 

2 Vgl. Firnhaber, Die naſſ. Simultanvolksſchule (Wiesbaden 1881) 

1 221, 229 und 317. 

3 Ebd. II 434. 

à Zu Limburg beſtand ſeit 1794 eine kirchliche Zentralverwaltung.
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ginn des 19. Jahrhunderts zum Erzbistum Trier gehört hatten 

— an Fürſt Friedrich Wilhelm zu Naſſau gewandt wegen des 
Eides, den die naſſauiſche Regierung von den Geiſtlichen forderte. 

Der Fürſt ſchreibt dem Erzbiſchof von Trier, daß er die Ausübung 

des Erz- und Biſchöflichen Amtes nicht hindern werde, „inſofern 
ſie auf anerkanntes Staats- und Kirchenrecht gegründet iſt“. 
Bei allem, was die Erhaltung von Religion und Kirche und die 

Nechte der Geiſtlichen betrifft, will er ſich dem nicht entziehen, 

was darüber der Weſtfäliſche Friede und der Reichsdeputations— 

hauptſchluß beſtimmten. Im Gegenſatz zu dieſen feierlich ab— 

gegebenen Verſprechungen führte die herzoglich-naſſauiſche Re— 

gierung — die naſſauiſchen Vettern vereinigten im Jahre 1806 

ihre Länder zum Herzogtum Naſſau, 1816 wurde Wilhelm von 

Naſſau⸗Weilburg alleiniger Herzog — im Schuledikt vom Jahre 
1817, deſſen erſter Entwurf von Oberſchulrat Koch ſtammte, 
den ſogenannten allgemeinen Religionsunterricht in der Volks— 
ſchule ein. Der allgemeine Religionsunterricht findet ſich in den 

Philanthropinen der Aufklärungszeit des 18. Jahrhunderts und 

namentlich in Peſtalozzis Anſtalten. Von hier verpflanzte ihn 

der evangeliſche Theologe Gruner nach Frankfurt a. M., wo er 

1804 auf dem Lehrplan der Muſterſchule zum erſtenmal er— 

ſcheint und erſt 1863 beſeitigt werden konnte. Der Peſtalozzia— 

ner Gruner übernahm 1817 die Leitung des Idſteiner Lehrer— 
ſeminars, einer ſimultanen Lehranſtalt, an welcher alle katholi— 

ſchen Lehramtskandidaten ihre berufliche Ausbildung erhielten, 
ehe das Lehrerſeminar in Montabaur errichtet wurde, das die 
berechtigten Forderungen der Katholiken nach jahrzehntelangem 

vergeblichen Hoffen und Harren erfüllte. Erſt 1844 ſchwand 
der allgemeine Religionsunterricht aus den Schulen Naſſaus 

dank der Bemühungen des Biſchofs Blum. Das hundert— 

jährige Gedächtnis des Todestages von Johann Heinrich Peſta— 

lozzi im Jahre 1927 rechtfertigt es, wenn wir noch ein wenig 

uns mit dem allgemeinen Religionsunterricht beſchäftigen. Im 

Jahre 1809 eröffnet Joh. de Laspée in Wiesbaden eine private 

Elementarſchule nach Peſtalozzis Grundſätzen, in der wir eben— 

falls den allgemeinen Religionsunterricht finden. Der berühmte 

Peſtalozzianer war der erſte Katholik, der in Naſſau die Erlaub— 

nis zur Errichtung einer Privatſchule erhielt. Der Lehrplan der
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naſſauiſchen Elementarſchulen charakteriſiert den Religions— 
unterricht ähnlich wie Peſtalozzi: Religion iſt das Höchſte der 
Menſchenbildung, ſie iſt nicht bloß Sache des Verſtandes, ſon⸗ 

dern auch des Gefühls, welches in höheren Ahnungen gegründet, 

lebendig angeregt werden muß, um kräftig auf den Willen zu 

wirken. Durch Naturbetrachtung, Geſchichte, beſonders bibli— 

ſche und religiöſe Muſik ſoll der Religionsunterricht ſein Ziel zu 

erreichen ſuchens. Noch 1831 wurde am Gymnaſium kein kon— 

feſſioneller Religionsunterricht erteilt, und der erſte Biſchof von 

Limburg beklagte ſich darüber erfolglos in der Deputierten— 

kammer. Man muß nur einmal die jetzt verſtorbenen Geiſt— 

lichen von ihren Studien an der für die Theologen Naſſaus ſo— 

zuſagen allein in Frage kommenden theologiſch-katholiſchen Fakul⸗ 

tät zu Gießen erzählen gehört haben, und man erkannte ſofort, 

daß den zukünftigen Geiſtlichen hier in einer faſt ganz prote— 

ſtantiſchen Stadt wenig Anregung geboten wurde. 

Gewiß kann man auch in anderen Staaten zur Zeit der 

Aufklärung eine uns erſchreckende Weitherzigkeit in religiöſen 

Dingen beobachten, über welche gläubige Katholiken gar nicht 

verſchiedenen Sinnes ſein können. Die Weſſenberg, Jaumann, 

v. Wreden, Burg u. a. fanden es ganz ſelbſtverſtändlich, daß die 

katholiſche Kirche nach den Grundſätzen des Staatskirchenrechtes 

regiert werde. Aber es dürfte ſchwer fallen, ein Land zu nennen, 

in dem der konfeſſionelle Miſchmaſch einen ſolchen Amfang an— 

nahm, wie das in Naſſau der Fall war. Die genannten Geiſt— 

lichen, ſo weitherzig ſie in Sachen des Glaubens und der Diſzi⸗— 

plin auch waren, ſie wollten doch katholiſch ſein und nicht mit der 

Kirche brechen. Der Berater der naſſauiſchen Regierung in 

Kirchen⸗ und Schulſachen, Oberſchulrat und Kirchenrat Koch, 

welcher als Vertreter der naſſauiſchen Regierung bei den ſeit 

1818 in Frankfurt abgehaltenen Konferenzen proteſtantiſcher 

Höfe zur Regelung der katholiſchen kirchlichen Angelegenheiten 

in hervorragendem Maße mitwirkte, daß manche in ihm den 

zukünftigen Landesbiſchof glaubten erblicken zu können, ein katho— 

liſcher Geiſtlicher, verheiratete ſich am 15. Januar 1821 mit 

5 Vgl. Firnhaber II 113 f. 
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Suſette Reiſert von Damen bei Aſchaffenburg und trat bald 

darauf zum Proteſtantismus über'. 

2. Kapitel. 

Das Bistum Limburg in dem von Dalberg geplanten 
Reichskonkordat. 

Der Plan, für die katholiſche Bevölkerung Naſſaus in Lim⸗ 
burg an der Lahn ein Bistum zu gründen, tritt zum erſtenmal 
im Jahre 1803 auf. 

§ 62 des Reichsrezeſſes vom 25. Februar 1803 beſtimmt, 

daß die Diözeſen „in ihrem bisherigen Zuſtand verbleiben ſoll— 
ten, bis eine andere Diözeſaneinrichtung auf reichsgeſetzliche Art 

getroffen ſein wird, wovon dann auch die Einrichtung der künfti⸗ 

6 Koch, geboren am 1. November 1772 zu Niederklein bei Amöneburg, 

Bezirk Kaſſel, abſolvierte das Gymnaſium zu Mainz und ſtudierte dort 

Theologie. Nach Empfang der Prieſterweihe, Herbſt 1798, wirkte er einige 

Jahre in der Seelſorge als Kaplan in Aſchaffenburg und als Pfarrer in 

Kirdorf bei Homburg, dann war er bei Dalberg als Sekretär und Aſſeſſor 

am geiſtlichen Gericht in Aſchaffenburg tätig; nachdem er einige Jahre die 

Rechtswiſſenſchaft zu Würzburg ſtudiert und ſich die Würde eines Doctor 

juris erworben hatte, fand er als Profeſſor des Kirchenrechts, der Kirchen— 

geſchichte und der Kanzelberedſamkeit Anſtellung an der von Mainz nach 

Aſchaffenburg verlegten Aniverſität. Mit Dalberg reiſte er 1811 nach 

Paris zur Taufe des Königs von Rom. 1814 gab er heraus „Verſuch 

einer ſyſtematiſchen Darſtellung von dem teſtamentariſchen Erbrecht nach 

dem Code Napoléon.“ Auf Veranlaſſung Dalbergs ſchrieb er 1815 „Kirchen— 

rechtliche Unterſuchung über die Grundlage der künftigen katholiſchen kirch— 

lichen Einrichtungen in Deutſchland.“ Im Jahre 1819 veröffentlichte er 

auf Veranlaſſung der Teilnehmer an den Frankfurter Konferenzen ſein 

„Ausführliches Rechtsgutachten über das Verfahren des römiſchen Hofes in 

der Angelegenheit der Konſtanzer Bistumsverwaltung des Kapitelvikars 

Freiherrn von Weſſenberg.“ Nach Kochs ÜGbertritt zum Proteſtantismus 

wurde er natürlich von den Frankfurter Konferenzen abgerufen und als 

geheimer Regierungsrat in einer anderen Stellung verwandt, aber noch oft 

in Kirchen⸗ und Schulangelegenheiten zu Rate gezogen. In höherem Auf⸗ 

trag verfaßte er 1841 ein Rechtsgutachten über die gemiſchten Ehen und 

machte Vorſchläge über einen Ausgleich der darüber entſtandenen Schwierig⸗ 

keiten. Aus der ihm 1837 übertragenen Stelle eines Oberbibliothekars an 

der Landesbibliothek zu Wiesbaden ſchied er freiwillig 1851 aus, trat in 

den Ruheſtand und ſtarb daſelbſt am 2. Mai 1863. Vgl. die Beteiligung 

der freien Stadt Frankfurt an der Stiftung des Bistums Limburg von 

Nikolay S. 20 f.
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gen Domkapitel abhängt.“ Schon 1803 hatte der aus Nieder— 
walluf im Rheingau ſtammende geheime Rat Dalbergs, Kol— 

born?, einen Konkordatsentwurf aufgeſtellt. Am 6. Februar 
1804 fanden darüber zu Wien Konferenzen ſtatt zwiſchen Nun— 

tius Severoli zu Wien, dem Vertreter des Kaiſers, Reichs— 
referendar Frank, und Dalbergs Vertrauensmann, Kolborn. 

Von den Entwürfen, die ausgearbeitet wurden, gefiel in Rom 

Kolborns Arbeit, die mit wenigen Anderungen angenommen 

wurde. Obwohl Dalberg wußte, daß er bei der Kaiſerkrönung 

Napoleons zu Paris im Jahre 1804 nichts zu tun hatte, war er 
doch der Einladung Napoleons gefolgt, um bei dieſer Gelegen— 

heit mit dem Papſte über die deutſche Kirchenverfaſſung zu ver— 

handeln. Dabei wollte er betreffs der Konkordatsverhandlungen 
den Entwurf, den Aditore Troni von der Wiener Nuntiatur 

in Gemeinſchaft mit Kolborn in 17 Artikeln über die kirchliche 
Einteilung Deutſchlands aufgeſtellt hatte, benutzen. Danach 
waren drei Kirchenprovinzen vorgeſehen: die öſterreichiſche, die 

preußiſche und die regensburgiſche, welch letztere Dalberg allein 

unterſtellt war. In dieſer hatte man an folgende Bistümer 

gedacht: 1. Paſſau für Ober⸗, 2. Freiſing für Niederbayern, 

3. Kempten für das bayriſche, 4. Ellwangen für das württem⸗ 

bergiſche, 5. Bruchſal für das badiſche, 6. Konſtanz für das 
fürſtenbergiſche Schwaben. 7. Würzburg und 8. Bamberg für 

Franken, 9. Limburg für Naſſau, 10. Düſſeldorf für 
Berg, 11. die Diözeſe Regensburg für das Gebiet des Kur⸗ 
erzkanzlers. 

Die Grenzen dieſes geplanten Bistums Limburg deckten ſich 
natürlich keineswegs mit denen, welche die Bulle Provida 

Kolborn ſollte auf Wunſch Dalbergs nach dem Tode des Weihbiſchofs 
Heimes deſſen Nachfolger werden, lehnte aber mit Rückſicht auf die unge⸗ 

klärten kirchlichen Verhältniſſe ab, nahm aber doch ſchließlich auf das 

Drängen Dalbergs an; dieſer verſprach ihm die Entſchädigung der erſten 

Einrichtung zu zahlen. Baſtgen erwähnt in Dalbergs und Napoleons 

Kirchenpolitik in Deutſchland S. 58, Anm. 6, zwei Arteile über Kolborn. 

Der badiſche Geſandte in Wien, Freiherr von Gemmingen, kennt Kolborn 

ſchon längſt als einen ſehr geſchickten und ſehr gewandten Mann, einen ſehr 

eifrigen und klugen Verteidiger der hierarchiſchen Anſprüche; der bayeriſche 

Geſandte beim Reichstag, Rechberg, erblickt in Kolborn den aufgeklärteſten 

Geiſtlichen Deutſchlands und den ausgeſprochenen Gegner Roms. ÜGber das 

Konkordat ebd. 77 f., 79 f. und den Entwurf des Konkordats 306 ff.
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sollersque im Jahre 1821 feſtſetzte. Kein Menſch dachte im 

Jahre 1803 in Mainz daran, daß die Pfarreien des Rhein- und 

Maingaus — 58 an der Zahl — die 1821 von Mainz-Regens⸗ 
burg an das Bistum Limburg kamen und den größten Teil der 
neuen Diözeſe bildeten, in abſehbarer Zeit von der Erzdiözeſe 

getrennt werden ſollten. Wäre der Plan Dalbergs betreffs des 
Reichskonkordates erfüllt worden, hätte es wohl kaum je eine 

oberrheiniſche Kirchenprovinz gegeben. Betreffs des deutſchen 
Konkordates fanden in Paris einige Konferenzen mit den Kardi— 
nälen ſtatt und es wurde beſchloſſen, den nach Regensburg zu 

entſendenden Nuntius entſprechend zu inſtruieren. Man kann 
es dem Papſte nachfühlen, daß er in Paris nicht über kirchliche 

Angelegenheiten Deutſchlands verhandeln wollte. Ein Reichs— 

konkordat wollte er gern für Deutſchland abſchließen. Das 

wußzte auch Dalberg, der die Kurie und den Kaiſer als Bundes— 

genoſſen und die deutſchen Fürſten als Gegner anſah, die durch 

Aufſtellung von Landesbiſchöfen der Suprematie des aller— 
höchſten Reichsoberhauptes auch in geiſtlichen Dingen ſich ent— 
ledigen und die Metropolitanrechte möglichſt einſchränken wollten. 

Daß das Reichskonkordat, das der Papſt noch auf dem Wiener 
Kongreß für Deutſchland erhoffte, andere Geſtalt angenommen 

hätte, wie das von Dalberg geplante, bedarf keiner Erörterung. 

Erreicht wurde zu Paris, daß der biſchöfliche Stuhl von 

Mainz kanoniſch auf Regensburg übertragen wurde, was durch 

die Bulle vom 1. Februar 1805 erfolgte. Die Behauptung 
Napoleons, daß Dalberg als Erzbiſchof von Mainz den Titel 

einer Kirche führe, die in Frankreich lag und konkordatsmäßig 
einen eigenen Biſchof beſaß, war natürlich nur ein Vorwand, 
welcher die Beſtrebungen des franzöſiſchen Hofes, in Deutſch⸗ 

land auch auf die geiſtlichen Behörden Einfluß zu gewinnen, 

ſchlecht verdeckte. Wenn auch Kurmainz erloſchen war, ſo war 
aber der Kurerzkanzler gerettet, der in dem Reichskonkordat noch 

im Jahre 1806 einen allgemeinen Geſichtspunkt für das Deutſche 

Reich, wenigſtens in geiſtlicher Hinſicht glaubte zu erhalten. 

Dalberg war ſogar Reichserzbiſchof geworden, wenn ihm auch 

die öſterreichiſchen und preußiſchen Diözeſen nicht unterſtellt 

waren. Metropolitanrechte übte Dalberg aus über die früher 

kurtrierſchen Gebiete auf der rechten Rheinſeite, die Landkapitel
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Dietkirchen, Engers und Kamp, die zunächſt der Verwaltung des 
Generalvikars Beck in Limburg unterſtellt waren. Nach deſſen 
Tod am 3. März 1816 verwaltete ein aus den drei Land⸗ 
dechanten gebildetes Kollegium, an deſſen Spitze Dechant Hubert 

Arnold Corden zu Limburg ſtand, die kirchlichen Angelegen— 
heiten, die Beck allein zu erledigen hatte, bis Pius VII. Corden 

im Jahre 1817 zum Apoſtoliſchen Vikar der rechtsrheiniſchen, 

früher kurtrieriſchen Landkapitel mit 87 Pfarreien ernannte. 

Anmittelbar unterſtanden Dalberg die ehemalig mainziſchen 
Landkapitel auf der rechten Rheinſeite: die Kapitel Rheingau, 

Höchſt und Königſtein; für dieſe Landkapitel hatte Dalberg das 

Aſchaffenburger Generalvikariat ins Leben gerufen, dem alle 
ehemalig mainziſchen Landkapitel auf der rechten Rheinſeite, 

darunter auch die auf naſſauiſchem Gebiet gelegenen, unter— 
ſtanden. Das Generalvikariat führte nach dem Tode Dalbergs 

(1817) die Geſchäfte weiter bis zum Erlaß der Bulle Provida 
sollersque im Jahre 1821. Als Dalberg am 28. Mai 1806 
Kardinal Feſch zum Koadjutor ernannte, rechtfertigte er ſeinen 

Schritt, der faſt überall lauten Widerſpruch fand, als notwendig 

auch im Intereſſe der kirchlichen Verfaſſung Deutſchlands. Nur 
durch Napoleons Dazwiſchenkunft konnten die deutſchen Fürſten 

veranlaßt werden, „zur Wiederherſtellung einer kirchlichen Ver— 

faſſung und Notdurft mitzuwirken“. Die Hoffnung erwies ſich 
ebenſo trügeriſch wie Dalbergs wiederholtes Bemühen nach 

Gründung des Rheinbundes, den Abſchluß eines Konkordates 

herbeizuführen. Als dann das Großherzogtum Frankfurt ge— 

ſchaffen wurde, hatte Napoleon mit Dalberg am 16. Februar 

1810 den Vertrag geſchloſſen, daß der Stuhl von Regensburg 

nach Frankfurt übertragen werde. Der „Prälat“ des Groß— 

herzogtums Frankfurt ſollte von den Landesfürſten ernannt wer⸗ 

den. Der Ausdruck „Prälat“ macht den erzbiſchöflichen Charak⸗ 

ter des Nachfolgers Dalbergs unſicher. Wenn Napoleons 
Stiefſohn, Eugen Beauharnais, Dalberg als Großherzog von 

Frankfurt nachfolgen ſollte, ſo war damit auch die Exiſtenz des 

letzten geiſtlichen Territoriums vernichtet, zu deſſen Erhaltung 

Dalberg vergebens ſeine demütigende Politik eingeſchlagen hatte. 

Dalberg hoffte auf dem Wiener Kongreß auf die Wieder— 

herſtellung alter Verhältniſſe. Wie Kardinalſtaatsſekretär
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Conſalvi die Herſtellung der geiſtlichen Fürſtentümer verlangte, 

ſo war daſelbſt Dalbergs Bevollmächtigter Weſſenberg für den 
Fürſtprimas tätig. Aber ebenſowenig wie auf dem Wiener 

Kongreß wurde vom Bundestag zu Frankfurt, der Fortſetzung 

des Wiener Kongreſſes, die deutſche Kirchenverfaſſung geordnet. 

3. Kapitel. 

Die letzten Verhandlungen des Aſchaffenburger Generalvikariates 
mit dem Senat der freien Stadt Frankfurt in den Jahren 1816/17 

betreffs Regelung der kirchlichen Verhältniſſe. 

Von großer Bedeutung für die Katholiken Frankfurts 

wurde der Artikel 46 des Wiener Kongreſſes, welcher Frankfurt 

den Charakter einer freien Reichsſtadt verlieh und den Katho— 

liten wie den Reformierten gleiche Rechte mit den Lutheranern 

zubilligte. Nach den Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens 

war in der lutheriſchen Reichsſtadt Frankfurt die Ausübung der 

katholiſchen Religion nicht unbeſchränkt und auch nicht öffentlich 

geſtattet, ſondern durfte nur in den katholiſchen Stiften und 
Klöſtern ſtattfinden. In den zu Frankfurt gehörenden Dörfern 
war weder öffentlich noch privat die Ausübung des katholiſchen 

Gottesdienſtes erlaubt. Kein Katholik durfte in Frankfurt in 

eine Zunft aufgenommen werden, auch war ihnen der Eintritt in 
den Rat wie der Zugang zu jedem anderen öffentlichen Amte 

verwehrt. Der Reichsdeputationshauptſchluß ließ den lutheri— 

ſchen Charakter Frankfurts beſtehen und ſprach der Stadt als 

Entſchädigung für die Dörfer Soden und Sulzbach die katholi— 

ſchen Stifte und Klöſter innerhalb ihres Gebietes als Eigentum 

zus. Eine proviſoriſche Regelung der kirchlichen Verhältniſſe 

fand gleich nach der Säkulariſation zwiſchen den Vertretern des 

Senates und des Erzbiſchofs von Mainz ſtatt, wonach dem 
katholiſchen Gottesdienſt erhalten blieben: die St. Bartholomäus⸗ 
kirche (Dom), an der der Stadtpfarrer die Pfarrfunktionen für 
  

s Die Geſchichte der Frankfurter Säkulariſation harrt immer noch einer 

ſelbſtändigen Darſtellung, ſo wertvolle Vorarbeiten hierfür auch Jſidor 

Kracauer, der Geſchichtsſchreiber der jüdiſchen Gemeinde zu Frankfurt, 

geliefert hat. — Stadtpfarrer Münzenberger berechnet im Jahre 1880 den 

Wert der von der Stadt eingezogenen Güter auf 8 000 000 Mark. 

Freib. Diöz.⸗Archtiv. N. F. XXVIII. 15
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die ganze Gemeinde ausübte, die Liebfrauenkirche und die 

St. Leonhardskirche, in welchen ein geiſtlicher Direktor den 
Gottesdienſt leitete, und die Deutſchordenskirche, wo ein Pfarr— 

verweſer angeſtellt wurde. Kapläne unterſtützten überall die 

hauptamtlich angeſtellten Seelſorger. Als Dalberg 1806 ſeinen 

Einzug in Frankfurt hielt, gewährte der Fürſtprimas den ein— 
zelnen Bekenntniſſen Religionsfreiheit, die aber nach deſſen 

Sturz wieder aufgehoben werden ſollte. Vergebens hatte der 

Vorſtand der katholiſchen Gemeinde am 22. Februar 1814 den 

Senat um Regelung der die Katholiken benachteiligenden An— 
gelegenheiten gebeten. Derſelbe wies in ſeinem Antwortſchreiben 

vom 25. Februar die berechtigten Forderungen der Katholiken 
zurück und ſprach ſogar dem Vorſtand der katholiſchen Gemeinde 

das Recht ab, die Belange der Katholiken Frankfurts zu ver⸗ 

treten. Die politiſche Anklugheit des Frankfurter Senates ver— 

anlaßzte den Vorſtand der katholiſchen Gemeinde, Geheimrat 

Weckbecker als Vertreter nach dem Wiener Kongreß zu entſen⸗ 
den, um hier das Recht zu finden, welches der Senat zu Frank— 

furt nicht gewähren wollte. Die dem Kongreß überreichte Denk— 
ſchrift ſtammte von Rat Fritz Schloſſer, welcher damals gerade 
in Wien in den Schoß der katholiſchen Kirche zurückgetreten war. 

Die öſterreichiſchen und preußiſchen Staatsmänner erkannten 

aus dieſer Arbeit Schloſſers die Notwendigkeit beſtimmter 

Schutzregeln für die chriſtlichen Minderheiten zu Frankfurt, und 
aus dieſen Erwägungen ſtammte Artikel 46 der Wiener Kongreß⸗ 

akte vom 9. Juni 1815. Von der Verfaſſung der Stadt, um 

deren Einzelheiten die europäiſchen Staatsmänner ſich nicht 

kümmern konnten, heißt es in dem erwähnten Artikel: 
„Ihre Einrichtungen werden gegründet 

ſein auf dem Grundſatz einer vollkommenen 

Gleichheit der Rechte unter den verſchiede— 

nen Bekenntniſſen derſchriſtlichen Religion. 

Dieſe Gleichheit der Rechte wird ſich aus— 

dehnen auf alle bürgerlichen und politiſchen 

Rechte und wird beobachtet werden in allen 

Beziehungen der Regierung und der Ver⸗ 

waltung.“ Geſtützt auf Artikel 46 des Wiener Kongreſſes 

bemühte ſich das Aſchaffenburger Generalvikariat in den Jahren
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1816/17, die Belange der Katholiken Frankfurts mit dem Senat 

der freien Stadt zu ordnen. Das Frankfurter Stadtarchiv beſitzt 

die Akten von den Verhandlungen, welche zwiſchen den Depu— 

tierten des Senates der Stadt und dem Bevollmächtigten des 

Aſchaffenburger Generalvikariates, Geiſtlichem Rat Kopp“, ge⸗ 
pflogen wurden, deren Veröffentlichung bei den Konkordats— 
verhandlungen der Gegenwart ebenſo von Intereſſe ſein dürften 

wie für die Geſchichte des Bistums Limburg, dem bald darauf 

nach dem Scheitern der Verhandlungen die Frankfurter Katholi— 
ken zugeteilt wurden. 

o Georg Ludwig Karl Kopp (geb. am 25. (15.2) März 1774 zu Aſchaffen⸗ 

burg und geſtorben am 1. Oktober 1834 zu Eichſtätt) vollendete ſeine Gym⸗ 

naſialſtudien in ſeiner Vaterſtadt, widmete ſich philoſophiſchen Studien zu 

Fulda, in Mainz theologiſchen und in Würzburg juriſtiſchen Studien; nach 

dem Beſuch der Aniverſitäten Wien und Salzburg empfing er am 20. April 

1799 die Prieſterweihe, war aber bereits 1786 Präbendat des Kollegiat⸗ 

kapitels zu Aſchaffenburg geworden; dort erhielt er 1801 ein Aſſeſſorat am 

geiſtlichen Gerichte, 1804 eine wirkliche Ratſtelle am Vikariat und 1806 die 

eines Mitgliedes der großherzoglichen Oberſchulinſpektion zu Frankfurt am 

Main, begleitete 1807 als Hofkaplan Dalberg nach Paris, 1813 nach Kon⸗ 

ſtanz und in die Schweiz, war 1812 Direktor der Normalſchule und Viſi⸗ 

tator der Schulen im Departement Aſchaffenburg, 1813 Geheimrat und 

Ritter des Konkordienordens geworden. Bei der Aufhebung des Ordi— 

nariates (1821) wurde er quieſziert, am 10. Januar 1831 von König Ludwig 

von Bayern zum Domdekan von Eichſtätt ernannt. „Kopp gehörte zu jenen 

Geiſtlichen, welche eine Reform des Schulweſens, des Klerus, der kirch⸗ 

lichen Verwaltung in einer den modernen Bedürfniſſen entſprechenden Weiſe 

und ganz beſonders die Selbſtändigkeit der Biſchöfe gegenüber der Kurie 

anſtrebten.“ (v. Schulte, Allgemeine deutſche Biographie, Leipzig 1882, 

Bd. 16 S. 680 f.) Das „modern“ im Sinne Schultes iſt in Wirklichkeit 

mit aufgeklärt gleich zu ſetzen. Den Gedankengängen der Aufklärung gab 

Kopp in verſchiedenen Schriften Ausdruck: „Ideen zur Organiſation der 

deutſchen Kirche. Ein Beitrag zum künftigen Konkordate“ (Frankfurt 181). 

„Das bairiſche Konkordat mit dem römiſchen Stuhle, erläutert nach den 

Grundſätzen des Kirchenrechts und der Bedürfniſſe der Landeskirche“ (1817). 

„Die katholiſche Geiſtlichkeit im 19. Jahrhundert“ (1817). „Die katholiſche 

Kirche im 19. Jahrhundert und die zeitgemäße Umgeſtaltung ihrer äußeren 

Verfaſſung mit beſonderer Rückſicht auf die in dem ehemaligen Mainzer, 

ſpäter Regensburger Erzſtift hierin getroffenen Anſtalten und Ordnungen“ 

(Mainz 1830). Das Buch wurde am 17. September 1833 von der Index⸗ 

kongregation zenſuriert. Kopp mißbilligte und verwarf alles, was in dem 

Buche von den Grundſätzen der katholiſchen Kirche abweicht. 

15⸗⁵
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Verſchiedene Gründe veranlaßten die freie Stadt Frankfurt, 

mit dem Aſchaffenburger Generalvikariat Verhandlungen einzu— 

leiten. Bei der Säkulariſation waren die kirchlichen Verhältniſſe 

Frankfurts nur proviſoriſch geregelt worden. Mehrere Katho— 

liken der Stadt waren über die Art und Weiſe, wie die kirch— 

lichen Güter eingezogen worden waren, und über die Benach— 

teiligung in ihren Rechten ſo empört, daß ſie ſich beſchwerde— 

führend an Napoleon gewandt hatten. Die Geiſtlichen der Stadt 

weigerten ſich eine Zeitlang, öffentliche Gebete für die neue 

Obrigkeit zu verrichten. Wenn auch die Katholiken unter Dal— 
bergs milder Regierung Zutritt zu den öffentlichen Amtern und 

Gleichberechtigung mit den Lutheranern erhalten hatten, ſo fühl— 
ten ſie ſich nach Dalbergs Sturz durch die neue Verfaſſung in 

ihren Rechten derartig benachteiligt, daß ſie ſich zu dem amt— 

lichen Frankfurt in ſcharfen Gegenſatz ſtellten. Als daher das 

Generalvikariat zu Aſchaffenburg dem Senat der freien Stadt 

Frankfurt ſeine Anſicht kundgab, daß die gegenwärtigen Zeiten 

die vollſtändige Einrichtung des katholiſchen Gottesdienſtes und 

der katholiſchen Kirchenverfaſſung zu Frankfurt ermöglichen, und 

den Geiſtlichen Rat Kopp am 12. November 1816 zum bevoll— 

mächtigten Unterhändler ernannte, beſtimmte der Senat ſeiner— 

ſeits ſeine Mitglieder von Guaita, von Meyer und Wüfſtefeld 
am 19. November 1816 zu Kommiſſaren, die mit Kopp die Ver— 
handlungen führen ſollten. 

Den Inhalt ſeines Auftrags gibt Kopp in einem Schreiben 

an die Senatsdeputation vom 27. November 1816 folgender— 

maßen an: Da es ſich um die definitive Organiſation des katholi— 

ſchen Kultus in Frankfurt handelt, ſind feſte Zuſicherungen er— 

forderlich über die nötigen Kirchen, ihre künftige Erhaltung, 

Beſtimmungen über die Zahl der Seelſorger, ihrer Gehilfen 
und über das Kirchenperſonal, über den landesherrlichen Tiſch— 
titel der Geiſtlichen, über eine angemeſſene und zeitgemäße 

Dotation und den Gehalt der Geiſtlichen. „Die Mittel zur 

Dotation und zur Anterhaltung des Kultus in Frankfurt beruhen 

bekanntlich vorerſt auf dem Vermögen der geiſtigen Güterfonds.“ 

Die Sorge für die religiöſe Jugenderziehung wird als eine der 

wichtigſten Pflichten der biſchöflichen Behörden bezeichnet. — 

In dem Schreiben vom 9. Dezember 1816 hält Kopp eine ein—
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zige Pfarrei für Frankfurt, in der ein Pfarrer und zwei bis drei 

Kapläne die Seelſorge ausüben, für etwa 7000 Katholiken “ für 

vollſtändig unzureichend. 
Bei der 1803 getroffenen Einrichtung der Kirchendirektoren 

von St. Liebfrauen und St. Leonhard dachte man gar nicht an 

eine dauernde Einrichtung, weil das katholiſche Kirchenrecht eine 

Kirche ohne Pfarrſprengel gar nicht kennt. Die geiſtlichen Hirten 

ohne Herden, nach Kopp ein „augenblickliches Surrogat“, darf 

nicht von Dauer ſein. 

In ſeiner Eigenſchaft als Souverän und Erzbiſchof hat 

Dalberg in der Arkunde vom 28. Juni 1808 die Errichtung von 

drei Pfarreien ſanktioniert und damit der katholiſchen Gemeinde 

ein Recht auf die Pfarreien gegeben. Da deren Errichtung nur 

von dem geiſtlichen Wohl der Gläubigen bedingt wird, ſo gehört 

dieſe Angelegenheit zur Kompetenz des erzbiſchöfl. Ordinariats, 

die der Senat zu beſchränken nicht beabſichtigen wird. 

Am das ehrwürdige Denkmal der ecclesia matrix in 

Frankfurt zu erhalten, ſoll die Domkirche die Hauptkirche und 

⸗pfarrei bleiben und das allgemeine Kirchenbuch für die katholi— 

ſche Bevölkerung führen. 

Am 14. Dezember 1816 beſpricht Kopp die Gehaltsverhält⸗ 

niſſe der Frankfurter Geiſtlichen. Der Pfarrer am Dom ſoll 

2400 fl., die beiden anderen Pfarrer an Liebfrauen und an 

St. Leonhard 1800 fl. und jeder Kaplan 700 fl. jährlich an Ge⸗ 

halt beziehen. Das größere Einkommen des Dompfarrers wird 

mit dem größeren UAmfang der Pfarrei, ſeiner höheren Würde 

und mit der größeren Ausgabe begründet, die demſelben durch 

den Anterhalt eines dritten Kaplans erwächſt. 

10 In Wirklichkeit betrug die Seelenzahl der Frankfurter Katholiken 

3000; die von Erzbiſchof Dalberg im Jahre 1803 nach der Einziehung des 

Kirchenvermögens nach Frankfurt geſandten geiſtlichen Bevollmächtigten 

Kolborn und Chandelle motivierten ſachlicher die Notwendigkeit von drei 

Kirchen in ihren Verhandlungen mit dem Rate, indem ſie auf die Eigen— 

tümlichkeit des katholiſchen Gottesdienſtes hinwieſen und auf die katholi— 

ſchen Bewohner der umliegenden Dörfer aufmerkſam machten, welche ihre 

religiöſen Bedürfniſſe in der Stadt zu befriedigen pflegten. Auf ihren 

Einſpruch hin bewilligte der Rat den Frankfurter Katholiken drei Kirchen, 

während man anfangs bloß zwei einräumen wollte.
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Der Bericht vom 17. Dezember 1816 erörtert die Diffe— 
renzen, die in einer konfeſſionell gemiſchten Stadt zwiſchen den 

einzelnen Kofeſſionen vorkommen können: der Parochialnexus 

und die gemiſchten Ehen. Beide Angelegenheiten ſind nach dem 

Geiſte des neueſten Kirchenrechtes und mit Rückſicht auf die 

Wiener Kongreßakte in die Punktation aufgenommen. Die 
Parochialität wird nach dem neueſten Kirchenrecht durch die 
Konfeſſion begründet, die Ehe iſt als Sakrament der katholiſchen 

kirchlichen Behörde zu überlaſſen. Dieſen humanen Beſtim— 

mungen iſt der Wiener Kongreß beigetreten, welcher für die 

Stadt Frankfurt eine vollſtändige Gleichheit der Rechte den ein— 

zelnen chriſtlichen Konfeſſionen zuſicherte. 
Am 20. Dezember 1816 kommt Kopp auf die die Katho— 

liken am Gymnaſium angehenden Intereſſen zu ſprechen; er 

überläßt es der katholiſchen Gemeinde, ob dieſe die Wieder— 
errichtung des von 1790 bis 1812 beſtandenen katholiſchen Gym— 

naſiums beantragen will oder ſich mit dem unter Aufſicht des 

lutheriſchen Konſiſtoriums ſtehenden Gymnaſium begnügen will. 

In letzterem Fall wird der katholiſche Lehrer der Religion von 

der Frankfurter katholiſchen Kirchen- und Schulkommiſſion im 

Einverſtändnis mit dem erzbiſchöflichen Vikariat ernannt; über 

das religiöſe Amt dieſes Lehrers werden die beiden genannten 

Stellen die Aufſicht führen. 

Den Tiſchtitel behandelt Kopp in dem Schreiben vom 

25. Dezember 1816, erklärt deſſen Weſen und iſt davon überzeugt, 

daß die Stadt, ebenſowenig wie alle benachbarten Fürſten, die 

Mittel für den Anterhalt der katholiſchen Geiſtlichen verweigern 

wird. Die Anterhaltungspflicht der katholiſchen Geiſtlichen 

Frankfurts wird wegen deren geringer Zahl praktiſch von keiner 
großen Bedeutung ſein und nur in ſeltenen Fällen eintreffen. 

Ein Formular, welches Naſſau bei ſeinen Tiſchtitulanten benützt, 
iſt dem Brief beigefügt. 

In mehreren Sitzungen hatten die beiderſeitigen Kommit⸗ 

tenten eine Abereinkunft, Punktation genannt, abgeſchloſſen und 

dann an den Senat gelangen laſſen. Die Frankfurter Depu⸗ 

tierten erläutern in ihrem Bericht an den Senat vom 14. Januar 

1817 die einzelnen Paragraphen. So wird betreffs der Zahl 

der Pfarreien darauf hingewieſen, daß die drei Pfarreien nicht
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bloß von Dalberg geplant waren, ſondern auch in der Natur 
der Sache begründet ſind. Die Befreiung der Katholiken auf 

dem Lande aus dem proteſtantiſchen Pfarrnexus iſt eine Folge 

der veränderten Zeitverhältniſſe. 
Am 13. März 1817 baten die katholiſchen Senatoren 

Guaita, Penſa, Vogt, Franz Brentano und Wüſtefeld um bal⸗ 

dige Erledigung der Angelegenheit. 

Der Senat hatte unterdeſſen die durch die beiderſeitigen 

Kommittenten abgeſchloſſene Punktation den Syndikern zur 

Außerung vorgelegt. Ehe wir das Arteil der Juriſten über dieſe 

Angelegenheit hören, ſei zuerſt die Punktation ſelbſt mitgeteilt. 

Nachdem vonſeiten eines hochwürdigen Erzbiſchöflichen 

Vikariats zu Aſchaffenburg wegen Einrichtung der hieſigen 
katholiſchen Kirchenverfaſſung der hier unterzeichnete erzbiſchöf— 

liche geiſtliche Rat Kopp mit Vollmacht anhergeſandt, hingegen 

von Einem hochedeln Rath der freien Stadt Frankfurt die gleich⸗ 

falls unterzeichneten Senatoren v. Guaita, v. Meyer und 
Dr. Wüſtefeld unterm 19. Nov. d. J. zu Kommiſſarien ernannt 

und unterm 5. d. M. mit Vollmacht verſehen waren: ſo traten 

die beyderſeitigen Beauftragten zuſammen und wurde nach— 

ſtehende Veabredung entworfen und vorbehaltlich der Ratifi⸗ 

kation beyder Gewaltgeber unter heutigem abgeſchloſſen: 

§ 1. 
Es ſollen dem katholiſchen Gottesdienſt in der freien Stadt Frankfurt 

die 3 Kirchen ad S. Bartholomaeum, die Liebfrauen- und die St. Leonhards⸗ 

Kirche zum ungetheilten Beſitz und Gebrauch für immer verbleiben. 

§ 2. 

Jede dieſer 3 Kirchen wird für die Stadt und die dazu gehörigen Höfen 

und Ortſchaften der in der Anlage beſtimmte Pfarr-Sprengel angewieſen, 

dem ein eigener Pfarrer mit den erforderlichen Pfarr-Fakultäten vorſteht. 

Die künftig in allen 3 Pfarreien einzuhaltende allgemeine Kirchen-Ordnung 

wird Einem hochedlen Rath in der weiteren Anlage zur Kenntnis mit⸗ 

getheilt. 

Die Hauptpfarrei ad S. Bartholomaeum wird neben den Pfarr— 

regiſtern der einzelnen drei Pfarreien das allgemeine Kirchenbuch über die 

Taufe⸗, Ehe⸗ und Sterbefälle aller Katholiken in Frankfurt und dazu 

gehörigen Ortſchaften führen. 

§ 3. 

Die Katholiſchen pfarrlichen Funktionen werden in Folge der vorderen 

Beſtimmungen auf die zur freien Stadt Frankfurt gehörigen Ortſchaften der⸗
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geſtalt ausgedehnt, daß die daſelbſt wohnenden Katholiken von allem prote— 

ſtantiſchen Pfarrnexus und den dafür zu zahlenden Gebühren für die Folge 

befreit ſind. Doch ſoll der katholiſche Pfarrer verbunden ſein, zur Ver— 

vollſtändigung der Orts-Kirchenbücher dem proteſtantiſchen Ortspfarrer, dem 

die Führung dermalen obliegt, ſchriftliche Mitteilung von den vorgekomme— 

nen Tauf-, Kopulations- und Sterbfällen zu machen. 

§4. 

Der hieſigen erſten Pfarrei ad S. Bartholomaeum werden drei, jeder 
der zwei anderen Pfarreien aber zwei Gehilfen oder Kapläne beigegeben, 

die im Hauſe des Pfarrers wohnen und unter deſſen Leitung ſtehen. Sollte 

ſich finden, daß die obige Zahl nicht hinreiche, ſo wird in Gefolge früherer 

Beſtimmungen einer oder der andere oder auch jeder Kirche noch ein 

weiterer Gehilfe zugetheilt werden. 

§ 5. 

In jeder der drei Pfarreien beſtehet zur Beſorgung der niederen 

Kirchendienſte ein Glöckner mit einem Gehilfen oder Unterglöckner, ein 

Organiſt und ein Kalkant. 

§ 6. 

Dem zeitlichen erſten Pfarrer ad S. Bartholomaeum wird ein jährlich 

ſtehender Gehalt von zwei Tauſend vierhundert Gulden, den beiden übrigen, 

jedem ein Gehalt von Ein Tauſend acht hundert Gulden in 24/Fuß ver⸗ 

ſichert, welcher demſelben in “ jährigen Raten anticipando beym An— 

fang eines jeden Quartals wie bisher bezahlt werden, und zwar ohne wei— 

tere Remuneration für die ihnen reſppe. obliegenden Funktionen bey der 

katholiſchen Kirchen- und Schul⸗Commiſſion. 

§ 7. 

Jeder Pfarrey wird ein eigenes Pfarrhauß angewieſen und verſpricht 

ein hochedler Rath, jeder derſelben binnen längſtens zwei Jahren ein an— 

ſtändiges, in der Nähe der reſpve. Kirchen gelegenes, hinreichend geräumiges 

Wohnhaus auszumitteln, deren Unterhaltung oder etwaige, das Grund— 

eigenthum treffende Steuern und Real-Laſten können niemals den Pfarrern 

zur Laſt fallen. 

§ 8. 

Für jeden der bei den drei Pfarreien angeſtellten jeweiligen Kapläne 

wird den Pfarrern für die ganze anſtändige Verpflegung, Logis und 

Heitzung vierhundert fünfzig Gulden jährlich bezahlt; jeder Kaplan erhält 

für ſich ein eigenes jährliches Honorarium von 200 fl. ebenfalls in 24/Fuß 

und in Quartal-Raten anticipando zahlbar. 

§ 9. 
Dem Glöckner an der Hauptpfarrey ad S. Bartholomaeum wird jähr— 

lich vierhundert fünfzig Gulden nebſt freier Wohnung unter ſeinen bis— 

herigen Obliegenheiten, dem Gehilfen daſelbſt jährlich zweihundert Gulden, 

dem Organiſten ebenfalls 200 fl. und dem Kalkant 40 fl. ausgeworfen. Der
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Glöckner zur L. Frau Pfarrei erhaltet vier hundert Gulden jährlich, der 

Gehilfe oder Anterglöckner 150 fl., der Organiſt 200 fl. und der Kalkant 40fl. 

Der Glöckner zu St. Leonard hat an jährlichem Gehalt 400 fl. unter 

der Bedingniß, den nöthigen Gehilfen auf ſeine Koſten zu halten, der 

Organiſt jährlich 200 fl., der Kalkant 40 fl. zu empfangen. 

§ 10. 

Vorſtehende und überhaupt ſämtliche übrige auf dem ſtädtiſchen Arar 

haftenden Koſten für den katholiſchen Gottesdienſt, nicht minder die unten 

näher zu beſtimmenden Schulanſtalten, ſowie die Er- und Anterhaltung der 

katholiſchen Kirchen-, Pfarr-, Schulhäuſer und Schullokale werden zunächſt 

und namentlich aus dem hiezu beſtimmten separat verwalteten geiſtlichen 

Güterfonds in ſo lang beſtritten, bis anderweitige verfaßungsmäßige An⸗ 

ordnungen eintreten werden; bis dahin wird das Adminiſtrationsamt die 

Ausgaben für die Kirchenbedürfniſſe jeder der drei Kirchen wie bisher jähr— 

lich fortbezahlen. 

§ 11. 

Sollten Legaten oder ſonſt fromme Stiftungen an die katholiſchen 

Kirchen dahier oder zu ſonſt kirchlichen Zwecken gemacht werden, ſo werden 

ſolche von dem katholiſchen Kirchenvorſtand als Privatvermögen jeder Kirche 

unter Autoriſation eines hochedlen Raths und unter Zuſtimmung des Bi— 

ſchofs angenommen und vom genannten Kirchenvorſtand verwaltet. 

§ 12. 
Bei der bevorſtehenden Beſetzung der beiden neuen Pfarreien zu Lieb— 

frauen und zu S. Leonhard ſowie bei allen künftigen Vacaturen einer der 

drei Pfarrſtellen dahier ſchlagt das Ordinariat drei taugliche Subjekte dem 

Senat zur Auswahl eines derſelben vor. Das Ordinariat wird hierbei 

vorzügliche Rückſicht auf ſolche Geiſtliche nehmen, die den Frankfurter 

Tiſchtitel genießen, über welchen unten weitere Verabredung folgt. Der 

Senat zeigt rückantwortlich die getroffene Wahl durch die Anlage der 

Präſentationsurkunde an, worauf das Erzbiſchöfl. Vikariat die Pfarr— 

kommende erteilen wird. 

Die Einführung geſchieht demnächſt gemeinſchaftlich durch die katholi— 

ſche Kirchen- und Schulkommiſſion und durch einen biſchöflichen Kommiſſa— 

rius, der die Vorſtellung in der Kirche übernehmen wird. 

§ 13. 

Die Kapläne wird die biſchöfliche Behörde jedoch dergeſtalt anſtellen, 

daß ſie an die Frankfurter Titularen, ſoweit ſolche vorhanden und fähig 

ſind, gebunden iſt, ſie ſetzet den Senat von jeder ſolchen Ernennung alsbald 

in Kenntnis, damit derſelbe durch die katholiſche Kirchen- und Schul— 

kommiſſion dem regierenden Herrn Bürgermeiſter vorgeſtellt werde und 

die herkömmliche Verpflichtung übernehme. 

§ 14. 
Am der katholiſchen Gemeinde die Verſicherung zu verſchaffen, daß es 

niemals an der erforderlichen Zahl würdiger Seelſorger mangeln werde,
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verſpricht Ein hochedler Rath, von Zeit zu Zeit nach Erforderniß, fähigen 

und geprüften katholiſchen Kandidaten, vorzüglich ſolchen, die dahier 

geboren ſind, den titulum mensae zu ertheilen. Hiedurch übernimmt Ein 

hochedler Rath die Verbindlichkeit, den Titularen während der zu ſeiner 

Bildung erforderlichen Zeit in dem biſchöflichen Seminar gegen das in 

dieſer Anſtalt feſtgeſetzte Koſtgeld zu unterhalten und nach der dortigen 

Entlaſſung bis dahin, wo er in ein geiſtliches Amt eintritt, ihm den nöthigen 

ferneren UAnterhalt, der jedoch nie das Doppelte der Seminariumskoſten 

überſchreiten darf, zu verabreichen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dieſe 

Penſionierung vom Eintritt ins Seminar nur bis zur wirklichen Anſtellung 

Platz greifen kann, und daß derſelbe bis dahin verpflichtet iſt, ſich zu den 

ſeiner geiſtlichen Beſtimmung angemeſſenen Dienſtleiſtungen im Kirchen— 

oder Schulfache verwenden zu laſſen. Das Ordinariat verſpricht dagegen, 

die Frankfurter Titularen ins Seminarium gegen das dort herkömmliche 

Koſtgeld aufzunehmen und ſich dafür vorzüglich zu verwenden, daß die 

hieſigen geiſtlichen Stellen auch in Ermangelung hieſiger Titularen ſtets 

mit würdigen und tüchtigen Perſonen beſetzt werden können. 

§8 15. 

Den angeſtellten Pfarrern und Kaplänen wird, wenn ſie Alters oder 

Krankheits wegen erweißlich und ſtändig dienſtuntauglich werden, eine 

lebenslängliche Penſion zugeſichert, die bey den Pfarrern nicht unter 900 fl., 

bei den Kaplänen nicht unter 600 fl. ſein darf. Auch für den nicht zu 

erhoffenden Fall, daß ein Frankfurter Titularis wegen kanoniſchen und 

moraliſchen Gebrechen auf längere oder kürzere Zeit dienſtunfähig würde, 

ſoll für deſſen notdürftige Erhaltung geſorgt werden. 

§ 16. 

Sollte in der Folge die Geiſtlichkeit der anderen Konfeſſionen ein 

forum privilegiatum in Civil-Sachen erhalten, ſo wird dem katholiſchen 

Klerus ebenfalls dieſer privilegierte Gerichtsſtand zugeſichert. 

§ 17. 

Bei Sterbefällen von Geiſtlichen iſt ein biſchöflicher Commissarius bei 

der Obsignatur, reservation und inventur zuzulaſſen, der hierbei alle pfarr⸗ 

und geiſtlichen Literalien, Gefäße, Schlüſſel, Bücher uſw. von dem welt⸗— 

lichen Nachlaß abſondern und in Empfang nehmen wird. Das Erzbiſchöfl. 

Vikariat wird zu dieſem Endzweck einen beſtändigen Kommiſſarius aus der 

hieſigen Geiſtlichkeit ernennen und Einen hochedlen Rath hievon in Kennt⸗ 

nis ſetzen. 

§ 18. 

Die Proklamations- und Kopulationsſcheine für blos katholiſche 

Brautleute werden in Zukunft von der katholiſchen Kirchen⸗- und Schul⸗ 

kommiſſion ausgefertigt, und die Proklamation ſelbſt geſchieht allein in der 

katholiſchen Kirche. 

Verlobte von verſchiedenen Konfeſſionen erhalten jedes für ſeinen 

Theil obige Scheine von dem Konſiſtorium und von der katholiſchen
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Kirchen- und Schulkommiſſion, und die Proklamationen werden in beider— 

ſeitigen Kirchen vollzogen. 

§ 19. 

Dem Erzbiſchöfl. Vikariat bleibt die Ertheilung der Diſpenſen in 

den kanoniſchen Ehehinderniſſen für katholiſche Eheverlobte unbenommen, 

den von Seiten des Staates zu ertheilenden bürgerlichen Dispenſen unbe— 
ſchadet. 

§ 20. 

Ein hochedler Rath iſt nicht entgegen, daß bei gemiſchten Ehen die 

Kopulation von den Pfarrern beyder Theile vorgenommen werde, inſofern 

dießß zur Gewiſſens-Beruhigung eines oder des andern Theils verlangt 

wird. Die Brautleute gemiſchter Konfeſſion ſind in jedem Falle ver— 

bunden, die zur Kopulation erforderlichen pfarrlichen Dimißorialien bey der 

einſchlagenden reſpektiven Religions-Behörde zu erwirken; übrigens hat 

nach geſchehener Kopulation der trauende proteſtantiſche Pfarrer dem 

Pfarrer des katholiſchen Theils, ſowie umgekehrt der katholiſche Pfarrer, 

wenn er die Trauung vollzogen, zur allgemeinen Kirchenbuchs-Expedition 

die vollſtändige Mitteilung über die Trauungshandlung abgeben zu laſſen. 

§ 21. 
Das Begraben in gemiſchten Ehen geſchieht nach der Weiſe jener 

Kirche, zu der der Verſtorbene ſich bekannt hat. 

§8 22. 
Eheſcheidungs⸗ und zeitliche Trennungs-Klagen zwiſchen ganz katholi— 

ſchen Eheleuten gehören der biſchöflichen Behörde zur Entſcheidung und 

wird das Erzbiſchöfl. Vikariat zum Verſuch der Güte und Prozeß⸗Inſtruie⸗ 

rung eine ſtändige Kommiſſion dahier ernennen und hierüber Einem hoch— 

edlen Rath Nachricht geben. In den nemlichen Klagen zwiſchen Eheleuten 

gemiſchter Konfeſſion ſteht die Entſcheidung, wenn der Beklagte katholiſch 

iſt. dem Erzbiſchöfl. Vikariat, und wenn der Beklagte proteſtantiſch iſt, dem 

proteſtantiſchen Ehegericht zu; jedoch bleibt es den reſpektiven Partien 

unbenommen, nach entſchiedenem Prozeß vollſtändige Akten⸗-Abſchrift zu 

ihrem etwaigen weiteren Gebrauch zu verlangen, womit ihnen an Hand 

gegangen werden ſoll. Alle Civil⸗Punkte, die bey allen und jeden Ehe⸗ 

ſcheidungsklagen vorfallen können, gehören lediglich an die weltliche ein⸗ 

ſchlagende Behörde. 

§ 23. 
Einem hochedlen Rath der freien Stadt Frankfurt werden die Rechte 

der Staats-Oberaufſicht ſowie alle der weltlichen Gewalt über die katholiſche 

Kirche und Güter zuſtehende Rechte und Befugniſſe feierlich ebenſo vor⸗ 

behalten wie dem Erzbiſchöfl. Vikariate alle ihm gebührende geiſtliche Rechte 

zugeſichert werden. 

§ 24. 
Die Eintheilung in 3 Pfarreien ſoll nicht zugleich die Errichtung 

3 beſonderer Schulen in den verſchiedenen Pfarr-Sprengeln zur Folge
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haben, doch wird der Religionsunterricht in den betreffenden Schulen unter 

die 3 Pfarreien eingetheilt, und ſind die Kapläne ſchuldig, ſich dazu ohne 

Anſpruch auf beſondere Remuneration verwenden zu laſſen. 

§ 25. 

Außer den nöthigen Schulanſtalten für Knaben ſollen die bisherigen 

Inſtitute für die Bildung und beſonders für die religiöſe Erziehung der 

weiblichen Jugend bis zu ihrer etwaigen Vereinigung in eine Anſtalt fort— 

beſtehen, und die ihnen gewidmeten Fonds ſowohl jetzt als dann zu dieſem 

Endzweck geſichert bleiben, ſo daß deren Verwaltung der katholiſchen 

Kirchen- und Schulkommiſſion zugetheilt wird. 

§ 26. 

Inſofern der katholiſche Religions Theil dahier das allgemeine Gym— 

naſium für die Bildung ihrer Jugend vorziehen ſollte, ſo wird ein eigener 

Lehrer der Geſchichte und Religion für die katholiſchen Schüler angeſtellt; 

der Religionslehrer wird auf den Vorſchlag der katholiſchen Kirchen- und 

Schulkommiſſion vom hochedlen Rathe einvernehmlich mit dem Erzb. 

Vikariat ernannt, ſo wie letzterem auf den Antrag der katholiſchen Kirchen⸗ 

und Schulkommiſſion die Beſtimmung des Religions Lehrbuches vorbehalten 

bleibt. Die katholiſche Kirchen- und Schulkommifſion wird übrigens beſorgt 

ſein, daß die erforderlichen Stunden zu dem katholiſchen Religionsunterricht 

in jeder Schule gewidmet, ſowie, daß auf die Sonn- und Feſttage der katho⸗ 

liſche Gottesdienſt mit einer angemeſſenen Homilie und Katacheſe für die 

kotholiſche Jugend angeordnet werde. 

§ 27. 

Da gegenwärtige Regulierung der künftigen definitiven katholiſchen 

Kircheneinrichtung in der freien Stadt Frankfurt die Beſtimmung mehrerer 

tranſitoriſchen Verfügungen und einiger ſolchen Anordnungen nöthig macht, 

welche erſt für die Folge in Wirklichkeit treten können, ſo wurde deshalb 

folgendes feſtgeſetzt: 

Zur Erſparung von Koſten vertritt 

a) der bisherige Cooperator Canonikus Frank von der Liebfrauenkirche 

vorläufig die Stelle eines daſelbſt erforderlichen Kaplans. 

b) Profeſſor Frank wird man an die St. Leonhardskirche anſtellen, der 

ebenfalls einen für dieſe Kirche beſtimmten Kaplan vertreten wird. 

c) Der bisherige Cooperator Staud wird von der Leonhardskirche in 

gleicher Weiſe der St. Bartholomäuskirche überwieſen, wodurch bis zur 

Anterkunft eines dritten Kaplans im Pfarrhaus einſtweilen geſorgt iſt. 

Der Rat wird nach eingeholtem Gutachten der katholiſchen Kirchen— 

und Schulkommiſſion einen jeden derſelben angemeſſen beſolden. 

Die übrigen als Gehilfen zum Meſſeleſen angeſtellten Geiſtlichen ver— 

bleiben unter der bisherigen Verbindlichkeit an den Kirchen, an welchen 

ſie bisher angeſtellt waren. 

Die beiden ehemaligen Vikare ad. S. Barthol. Vogt und Habermann, 

die an dieſer alleinigen Pfarrkirche das Recht und die üblichen Emo—
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lumente der Kondukten Begleitung hatten, wird ſolches auf ihre Lebenszeit 

bei den drei Pfarrkirchen in demſelben Umfang wie bisher belaſſen 1. 

Arkundlich deſſen haben die Eingangs erwähnten beiderſeitigen 

Kommiſſionen gegenwärtige, in zweifacher Arſchrift ausgefertigte Urkunde 

unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer reſpektiven Committenten eigen— 

händig unterzeichnet und beſiegelt. 

So geſchehen zu Frankfurt a. M., den 31. Dezember 1816. 

George Friedrich von Guaita, L. 8S. 

Johann Friedrich von Meyer, L. 8S. 

Kaſpar Joſeph Wüſtefeld, L. 8S. 

Georg Ludwig Karl Kopp, L. 8. 

Durch Senatsbeſchluß vom 21. Januar 1817 wurde die 

Punktation den Syndikern zugeſtellt, welche ihre Bedenken dazu 

äußern ſollten v2. Am ausführlichſten nimmt Syndikus Bach⸗ 

mann zu dieſer Frage Stellung. Er wie ſein Kollege Schmid 

wollen von einer Regelung der kirchlichen Angelegenheit der 

Frankfurter Katholiken mit Aſchaffenburg nichts wiſſen. Die 

Teilung der 3000 Seelen zählenden katholiſchen Gemeinde zu 

Frankfurt in drei Pfarreien bekämpfen beide, da auch die 
Lutheriſchen und Reformierten in Frankfurt nur je eine 

Pfarrei bilden und leicht zwiſchen mehreren Pfarreien Reibe— 
reien entſtehen können. Die Regelung der katholiſchen An— 

gelegenheiten müßte auch die Dotation der proteſtantiſchen 
Gemeinde nach ſich ziehen, was zur Zeit gar nicht möglich iſt. 

Das Patronatrecht an der Bartholomäuskirche ging mit dem 

Stift durch einen beſonderen Rechtstitel auf die freie Stadt 

über; § 12 der Punktation will der Stadt bei den drei Kirchen 

das Patronatsrecht, das dieſe nach naſſauiſchem Vorbild * im 

Einverſtändnis mit dem Aſchaffenburger Vikariat ausübte, 
nehmen. 1803 fundierte die Stadt einen cultum publicum 

  

11 Wir haben dieſe vorübergehenden Beſtimmungen nicht wörtlich an— 
geführt, bemerken noch, daß wir von den Anordnungen betreffs der niederen 
Kirchendiener und der Pfarrhäuſer keine weitere Notiz nehmen. 

12 Die Syndiker, meiſtens auswärtige Juriſten und Verwaltungsbeamte, 

hatten den Rat in juriſtiſchen und in adminiſtrativen Angelegenheiten zu 

beraten und die Beſchlußfaſſung der vielköpfigen Ratsverſammlung vor— 

zubereiten. Je ſchwieriger und verwickelter die Geſchäfte der höchſten 

Regierungsbehörden wurden, um ſo mehr ſtieg der Einfluß der Syndiker. 

13 § 27 des Reichsdeputationshauptſchluſſes. 

14 Verfügung vom 31. Auguſt 1803.
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catholicum, einen wahren Parochial- und Volksgottesdienſt, 

der infolge eines Mißverſtändniſſes ſeitens Dalbergs bloß provi— 
ſoriſchen Charakter erhielt. Die damals getroffenen Einrichtungen, 
denen Dalberg nach 1812 Beifall geſpendet hatte, können nicht 

ſchon nach einigen Jahren als unpraktiſch aufgehoben werden. 

Als Bachmann von den Verhandlungen der Stadt mit Aſchaf— 

fenburg Kunde erhielt, glaubte er, daß die 1803 nicht geregelten 

Punkte geordnet werden ſollten. Daß die damals getroffene 

Vereinbarung jetzt geändert werden ſollte, konnte er nicht er— 

warten. Betreffs der Gerichtsbarkeit der Stadt Geiſtlichen 

gegenüber hatte ſich Dalberg ſchon 1802/03 widerſetzt. Bach— 

mann macht folgenden Vorſchlag: Geiſtliche bleiben in Sachen 
der kirchlichen Diſziplin dem geiſtlichen Gericht allein unter— 

worfen; in allen übrigen Dingen ſind ſie wie alle anderen Bür— 

ger dem weltlichen Richter verantwortlich. 

Mit den Vorſchlägen in betreff der Eheſachen iſt er ein— 
verſtanden; ſo ſei es ſeit der primatiſchen Zeit herkömmlich. 

Ein Konkordat für ganz Deutſchland iſt nach dem Wiener 

Kongreß nicht mehr zu erwarten; daß Frankfurt in Deutſchland 

allein vorgehe, hält er nicht für klug; dagegen empfieht er, ſich 
mit der Darmſtädter Regierung ins Benehmen zu ſetzen. Frank— 

furt möge ſich dem für Heſſen zu gründenden Bistum, aber 

keinem in Bayern wohnenden Diözeſan anſchließen. Die Sache 

mit Aſchaffenburg möge man liegen laſſen. Dieſem am 

15. Februar abgefaßten Bericht fügt er am 14. April einen 

Nachtrag bei. Darnach hält er nach dem mittlerweile erfolgten 
Tode Dalbergs das Aſchaffenburger Vikariat nicht mehr für 

berechtigt, Verhandlungen mit Frankfurt abzuſchließen. 

Aus dem Votum des Syndikus Büchner, das er am 
26. März 1817 erſtattete, heben wir folgendes hervor: Das 

Staatsrecht des vormaligen Deutſchen Reiches und das Frank— 

furter haben ſich notoriſch geändert. Der Weſtphäliſche Friede 
und der Reichsdeputationshauptſchluß können in gegenwärtiger 

Frage nicht in Betracht kommen. Der Erzbiſchof von Mainz 
beſitzt nicht mehr die ihm nach dem Entſcheidungsjahr zuſtehende 

Gerechtſame über die kath. Geiſtlichkeit und Bürger Frankfurts; 

aber es ſind auch alle ſtaatsrechtlichen Ausflüſſe des vormaligen 

reichsgeſetzmäßig evangeliſchen Charakters der Stadt verſchwun—
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den. „Ich kann mir nicht einmal einen vernünſtigen Streit über 
Beſitz, über Mein und Dein mit der hieſigen katholiſchen Ge— 

meinde vorſtellen, weil das hieſige Stadtärarium die Verbind— 

lichkeit übernommen hat, alles, was der katholiſche Religions⸗ 

kultus erfordert, fortwährend zu leiſten. Aus welchem Stadt⸗ 

ſäckel dieſes genommen wird, iſt ganz gleichgültig, obſchon auch 

ich einen beſonderen Anſpruch der katholiſchen Gemeinde auf 
das, was der hieſigen Stadt titulo quam maxime oneroso 

durch Reichsdeputationshauptſchluß 1803 zur Entſchädigung an⸗ 

gewieſen iſt, nie zugegeben habe, noch zugeben kann.“ 

Das Prinzip der Religionsgleichheit darf man nicht rein 
numeriſch auffaſſen. 

Im allgemeinen darf die Stadt das nicht bewilligen, was 
ſelbſt katholiſch aufgeklärte Regierungen der geiſtlichen Ober— 

behörde nach neueren Grundſätzen des Staats- und Kirchen⸗ 

rechts nicht einräumen. Die katholiſche Bürgerſchaft, die durch 

katholiſche Senatoren und die katholiſche Kirchen- und Schul⸗ 

kommiſſion in der Regierung der Stadt hinlänglich vertreten 

erſcheint, hat noch mehr als der proteſtantiſche Teil der Bevölke⸗ 

rung das größte Intereſſe, daß der katholiſchen auswärtigen 

Oberbehörde nichts über Gebühr eingeräumt werde. Die hieſi⸗ 

gen katholiſchen Bürger, denen gleicher Anteil an der ſtädtiſchen 

Hoheit eingeräumt iſt, befinden ſich erſt dann auf dem rechten 
Standpunkt, wenn ſie ſich, frei von allen anderen Rückſichten, 

in das Verhältnis einer rein katholiſchen ſtädtiſchen Regierung 

gegen die geiſtliche Oberbehörde verſetzen. Ferner müſſen ſie 

den Anterſchied beherzigen zwiſchen der Lage eines katholiſchen 

Souveräns eines großen Landes und dem Verhältnis einer ein⸗ 

zelnen Stadt zu einem auswärtigen Biſchof; jener kann „ſeinem 

im Subjektionsverhältnis gegen den Souverän und den Staat 

ſtehenden Biſchof ſchon etwas Mehreres ohne Gefahr künftigen 

Mißbrauchs einräumen“. 
Da man verſucht, die hieſige katholiſche Bevölkerung irre 

zu leiten, ſo kann die Regelung der kirchlichen Verhältniſſe der 
Frankfurter Katholiken auf Veranlaſſung „eines ſo aufgeklärten 

Erzbiſchofs“ nur erwünſcht ſein. Weil die hieſige katholiſche 
Bürgerſchaft in Rückerinnerung an die früheren Verhältniſſe an 

die Abſonderung ihres eigenen Intereſſes von jenem des aus—
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wärtigen Diözeſans noch nicht gewöhnt iſt, ſo muß man der aus— 

wärtigen katholiſchen Oberbehörde in liberalſtem Sinne 

alles einräumen, was dieſer in proteſtantiſchen und gemiſchten 

Staaten zugeſtanden wird. 

Mit Bachmann und Schmid hielt er eine Dringlichkeit für 
die Regulierung der katholiſchen Verhältniſſe nicht für geboten. 

Gegenſtände, die nicht in die Rechte des Biſchofs einſchlagen, 

wie Beſoldung der Geiſtlichen, vermehrte Ausgaben können in— 

zwiſchen durch die katholiſchen Körperſchaften mit dem Senat 

beglichen werden. Wäre das nicht zu erreichen, muß natürlich 

der Legitimationspunkt berichtigt werden. — Wenn die kirch— 
lichen Verhältniſſe geregelt werden ſollen, ſoll nicht die Ver— 
tragsform gewählt werden, da die weſentlichen jura Dioecesani 

externi noch nicht feſtſtehen. Die jura Dioecesani waren im 

Weſtphäliſchen Friedensinſtrument beſtimmt; aber dieſe Norm 

gilt nicht mehr und eine andere iſt noch nicht erlaſſen. Man 

möge in Frankfurt eine geiſtliche Vikariatsbehörde des außer— 

halb wohnenden Biſchofs errichten und actus judiciales auch in 

Eheſachen unmittelbar ausüben; anderes möge durch Subdele— 

gierung der hieſigen Kirchen- und Schulkommiſſion erledigt 
werden. 

Syndikus Danz erſtattete über die Einrichtung der hieſigen 
katholiſchen Kirchenverfaſſung dem Senat am 19. März 1817 

Bericht; ſein neunſeitiges Gutachten beginnt mit einem Hinweis 

auf den amtlichen Bericht, den der verdienſtvolle verſtorbene 

Syndikus Seeger am 14. Nov. 1802 ausgearbeitet hatte: Die 

Klugheit gebietet, die öffentliche Meinung der katholiſchen Bür⸗ 
ger durch das Bemühen um das Einverſtändnis des Ordinarii 

zu gewinnen zu ſuchen und durch eine Konvention mit dieſem 
womöglich ſelbſt dasjenige feſtzuſetzen, was zwar ein mächtiger 

Monarch oder Fürſt ohne ein ſolches Einverſtändnis befehls⸗ 

weiſe oder einſeitig dürfte anordnen können, was aber eine ein⸗ 

zelne Stadt, welche durch ihre Macht nicht imponieren kann, 

ohne jene Einwilligung nie zu einer beruhigenden Konſiſtenz 

und Solidität wird bringen können. 

Es gibt allerdings Stimmen, welche von einer Verhandlung 
mit der Kirche nichts wiſſen wollen und den Staat zu einſeitiger 
Regelung auch der kirchlichen Verhältniſſe zu drängen ſuchen.
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Damit kann ſich Danz nicht einverſtanden erklären. „Schon die 

Art und Weiſe, wie die Kirchenrechte ausgeübt werden möchten, 
ſetzt ein wechſelſeitiges Benehmen voraus. Der Kircheneinfluß 
wirkt — gut geordnet — wohltätig auf den Staat; lehrt dieſes 

Verdienſt nicht ſo viel, daß die Kirche auf eine gefällige und 

freundſchaftliche Behandlung Anſpruch machen darf! Wollen 

wir den Krieg und das Mittrauen länger noch verewigen ſtatt 

dem Volke Beruhigung, der Kirche den Frieden zu geben!“ 

Zur Sache ſelbſt übergehend, bemerkt Danz, daß es hierbei 

auf zwei Fragen ankommt: 

I. Iſt es jetzt an der Zeit, eine neue Einrichtung der hieſigen 

katholiſchen Kirchenverfaſſung und was damit in Verbindung 
ſteht, zu treffen? 

II. Wird die Frage bejaht, iſt die vorgeſchlagene Ein— 

richtung der NMaterie und Form nach zu genehmigen? 

Ad I: Der Wiener Kongreß entſchied ſich für formale und 

materiale Rechtsgleichheit der chriſtlichen Konfeſſionen zu Frank⸗ 

furt. Wenn auch das ganze deutſche Kirchenweſen nur eine und 

dieſelbe Form erhalten ſoll, ſo hat ohne Zweifel jede Regierung 

das Recht, mit der Kirche über ihre äußeren Rechtsverhältniſſe 

zu verhandeln, wie und in welcher Form die Kirchenbefugniſſe 

nach den Fundamentalgrundſätzen des Staates mit wechſel— 

ſeitigem Vorteile ausgeübt werden können. Bei dem Ableben 

Dalbergs beanſprucht jedes der beiden erzbiſchöflichen Kapitel zu 
Aſchaffenburg und Regensburg das rechtmäßige zu ſein, und 

jedes wollte die ihm zuſtehenden Rechte ausüben. Das ſteht 
für Danz feſt, daß das Vikariat zu Aſchaffenburg jetzt nicht mehr 

ohne weiteres ein Abereinkommen mit den Behörden in Frank— 

furt treffen kann, ohne den Beweis vorher erbracht zu haben, 

daß es dazu berechtigt iſt; ſeine Rechte waren von keinem der 

beteiligten Monarchen anerkannt und auch in maßgebenden 

Kreiſen beſtritten. Der Obrigkeit der Stadt kann aber daraus 
kein Präjudiz erwachſen. 

Wenn ein Vicarius apostolicus ernannt wird, kann man 

ſich auf unangenehme Verwicklungen gefaßt machen. Eine neu⸗ 
lich beim Bundestag überreichte Denkſchrift beweiſt, daß mancher 

ſich noch ein Geſchäft daraus macht, die hieſige katholiſche Ge⸗ 

meinde zu reizen. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 16
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Daher verlangen die Verhältniſſe gebieteriſch eine Neu— 

ordnung der Frankfurter kirchlichen Verhältniſſe; Vorausſetzung 

dabei iſt natürlich, daß die geiſtliche Behörde, welche das Aber— 

einkommen abſchließt, ihre Kompetenz nachweiſt. 

Ad II: Aus dem Schreiben des Geiſtl. Rates Kopp geht 

hervor, daß es ſich nicht um einen einfachen Vertrag handelt, 

ſondern um eine gemeinſame Einrichtung zweier Behörden. 

Deshalb ſoll bei der ſchriftlichen Abfaſſung der gedachten Neu— 

einrichtung alles wegbleiben, was irgendwie an einen gewöhn— 

lichen Kontrakt erinnert. 

Gegen die Gründung von drei Pfarreien und die Zu— 

weiſung der Katholiken auf den Dorfſchaften kann man keinen 

berechtigten Einwand erheben; denn in den drei Kirchen wird 

jetzt ſchon öffentlicher Gottesdienſt abgehalten. Da jeder 

Katholik ſeinen eignen Pfarrer haben muß, wird es für die Land— 

bewohner angenehmer ſein, in der Stadt ihren eignen Pfarrer 

zu haben als in einem fremden Gebiet. Was dadurch den 

proteſtantiſchen Geiſtlichen auf dem Lande an Gebühren ent— 

geht, kann nicht der Rede wert ſein. 

Die Kirchenbücher hat unſtreitig der Pfarrer zu führen; 

will man daneben ein Zivilregiſter einführen, ſo wird die Exi— 

ſtenz der Kirchenbücher doch nicht überflüſſig. 

Die Kaplanſtellen haben für den Staat kein beſonderes 

Intereſſe. Die Kapläne ſind bloß zeitige Gehilfen der Pfarrer, 

„Praktikanten der Seelſorge“. Ihre Tätigkeit iſt eine bloß kirch— 

liche Hilfeleiſtung. 

Bei der Ernennung der unteren Kirchendiener — das Recht 

ihrer Ernennung war noch nicht geregelt — wird das hieſige 

Bürgerrecht als erwünſcht bezeichnet. 

Ausführlich verbreitet ſich das Gutachten über die Er— 

nennung der Pfarrer. Nach der zwiſchen Naſſau 1803 mit dem 

Aſchaffenburger Vikariat getroffenen Verabredung ſoll dem— 

ſelben zwar keine Kollation, aber doch eine Nomination 

eingeräumt werden. Nach einer eingehenden Würdigung der in 

den „Ideen zu der Organiſation der teutſchen Kirche“ (Frank— 

furt 1814 S. 52) darüber geäußerten Anſichten empfiehlt Danz 

folgenden Vorſchlag:
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Die katholiſche Kirchen⸗ und Schulkommiſſion erſucht das 

Ordinariat um den Vorſchlag von drei bis vier geeigneten Sub— 

jekten. Findet die Kommiſſion nichts dagegen einzuwenden, ſo 

bringt ſie dieſelbe beim Senat zur Wahl vor. — Der Homagial— 

pflichten der Pfarrer iſt im Gegenſatz zu denen der Kapläne 
nicht gedacht, die in §S 13 erwähnt ſind. — Bei der in den 88 16 

und 17 erwähnten geiſtlichen Gerichtsbarkeit glaubt Danz, daß 

man hier ein wenig zu leiſe aufgetreten iſt. 

Betreffs der Eheſachen ſpricht er ſich folgendermaßen aus: 
Bei Nichtigkeitsklagen hat die biſchöfliche Behörde über die 

Gültigkeit des Eheſakramentes zwiſchen zwei katholiſchen Ehe— 

leuten zu entſcheiden. Mit dieſer Entſcheidung iſt auch die 

bürgerliche Gültigkeit oder Nichtigkeit des Ehevertrags verbun— 

den. Auch die Frage vom Zuſammenwohnen oder nicht Zu— 

ſammenwohnen, von zeitlicher Trennung bleibt der biſchöflichen 
Entſcheidung überlaſſen, wenn beide Eheleute ſich zur katholi— 

ſchen Religion bekennen. Da kein Staat zulaſſen wird, daß in 
ſeiner Mitte Gerichtsbarkeit durch eine fremde Behörde aus— 

geübt wird und die katholiſche Kirchen- und Schulkommiſſion mit 

dem zeitigen Pfarrer und einem verbürgerten Juriſten beſtändig 

beſetzt iſt, ſo überträgt das Vikariat dieſer Kommiſſion den Ver— 

ſuch der Güte und die Inſtruierung des Prozeſſes, läßt auch den 

Parteien durch dieſe die nachfolgende Entſcheidung bekannt 
machen. Wenn in gemiſchten Ehen der unſchuldige Teil der 

katholiſchen Religion angehört, kann nur eine Trennung von 

Tiſch und Bett, aber keine Scheidung vom Eheband vor dem 

proteſtantiſchen Ehegericht beantragt werden. Wenn dagegen 
der katholiſche Teil der ſchuldige iſt, darf man dem evangeliſchen 

das Recht der Wiederverheiratung nicht ſtreitig machen, nur mit 

einem katholiſchen Eheteil darf er ſich nicht verheiraten. Daß 

der unſchuldige proteſtantiſche Teil zuerſt bei der katholiſchen 

Behörde Klage erheben ſoll, die das Weniger ausſpricht und 

dann bei der proteſtantiſchen das Mehr ausgeſprochen werden 

ſoll, bezeichnet Danz als etwas Außerordentliches; das 

Mehr ſchließt doch das Weniger ein. „Gereicht dies inzwiſchen 

zur Beruhigung, ſo bin auch nicht dagegen; nur wünſche ich, daß 

der Gebrauch der Akten geradezu ausgeſprochen werde“. 

§ 33 hält er für überflüſſig. 

16*
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Am 15. April 1817 befaßte ſich der Senat mit der Punk— 
tation, wobei der ältere Bürgermeiſter einen Vortrag hielt. 

Auch nach ſeiner Meinung kann die Dotationsfrage jetzt noch 
nicht geregelt werden, da dies die Finanzen der Stadt nicht 
geſtatten. Der Grundſatz, daß das Aerarium die Ausgaben 

für den katholiſchen Kultus begleichen muß, bleibt beſtehen. Die 

wegen der Frankfurter Verfaſſung erregte katholiſche Bevölke— 

rung muß beruhigt werden. Allerdings iſt der Erzbiſchof Dal— 

berg geſtorben und die Kompetenz des Aſchaffenburger General— 

vikariates wird beſtritten; doch hat der älteſte Suffraganbiſchof 
der Kirchenprovinz deſſen Zuſtändigkeit anerkannt, wenn der 

katholiſchen Gemeinde die Regelung der kirchlichen Angelegen— 

heiten mit dem Aſchaffenburger Generalvikariat angenehm iſt, 

kann es auch der Stadt recht ſein; nicht erwünſcht wäre es aber 

der Stadt, wenn der Papſt der verwaiſten Herde einen apoſtoli⸗ 

ſchen Kommiſſarius ſende. Im allgemeinen hält er die Rege⸗ 

lung der katholiſchen Angelegenheiten mit dem Aſchaffenburger 

Generalvikariat nicht nur für wünſchenswert, ſondern auch für 

notwendig. Allerdings koſtet die Einteilung der katholiſchen 
Gemeinde in drei Pfarreien der Stadt mehr Geld, doch empfiehlt 

ſich dieſelbe aus Gründen der kirchlichen Diſziplin. Die Er⸗ 

nennng der Pfarrer möge nach Danz' Vorſchlag geſchehen; die 
Angelegenheit betreffs des Tiſchtitels ſoll zurückgeſtellt werden, 

bis ſich die Diözeſanverhältniſſe geklärt haben. 

Gegen ſieben Stimmen wurden die Verhandlungen der 
Kommittenten gutgeheißen und die Amgießung der Punktation 

in ein Regulativ beſchloſſen, wobei einige underungen in dem 

Entwurf angeregt worden waren. Daraus ergab ſich die Not- 

wendigkeit weiterer Verhandlungen. Am 4. Mai 1817 über⸗ 

gaben die Frankfurter Deputierten dem Rat die abgeänderte 

Form der Abereinkunft, wie ſie in der gemeinſamen Sitzung mit 

Kopp am 26. April 1817 feſtgeſetzt worden war. Im großen 

und ganzen ſtimmen Punktation und Regulativ überein, weshalb 
wir davon abſehen, letzteres im Druck wiederzugeben. Wir 

fügen bloß die hauptſächlichen Anderungen hinzu. Die neue 

Einleitung können wir übergehen. 

Bei § 2 iſt hinzugefügt: Die Anderungen, die in das 

Kirchenbuch der Stadt eingetragen werden, ſollen dem zur Füh—
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rung des ſtädtiſchen Regiſters beſtellten Beamten mitgeteilt 

werden. 

§ 6 weiſt dem 2. und 3. Pfarrer je 1700 fl. zu und beſtimmt 

außerdem für den von beiden, der als Mitglied der katholiſchen 

Kirchen- und Schulkommiſſion angehört, noch 200 fl. 

In § 7 ſoll ſtatt ausmitteln geſetzt werden bemüht ſein aus— 
zumitteln. 

In § 10 heißt es: werden zunächſt aus den dazu bereits 

beſtimmten, zum Arar gehörigen Fonds, und ſoweit dieſe nicht 

zureichen, aus dem Stadtärar beſtritten. 

§ 12. Betreffs der Pfarrſtellen dahier „hat ſich die katholi— 

ſche Kirchen⸗ und Schulkommiſſion über die dazu taugliche Geiſt— 

liche mit dem biſchöflichen Ordinariat zu benehmen; dasſelbe 

wird jedesmal unter denen ihm von der katholiſchen Kirchen— 

und Schulkommiſſion vorgelegten Geiſtlichen die drey würdigſten 

Subjekte bezeichnen, welche ſonach die Kirchen- und Schul— 

kommiſſion einem hochedlen Rath zur definitiven Wahl vorzu— 

legen hat. ... Der neue Pfarrer iſt nach Art. 42 der Conſti⸗ 

tutions⸗Ergänzungsakte gehalten, das hieſige Bürgerrecht anzu— 

nehmen“. 

§ 13: „den beiden regierenden Herren Bürgermeiſter“. 

§ 14 lautet: „Die niederen Kirchendiener werden im Ge— 

folge Art. 40 der Konſtitutions-Ergänzungsakte von dem 

Kirchenvorſtand ernannt. 

§ 15 iſt der frühere § 145 er ſchließt nach den Worten: 

titulum mensae nach dem Beiſpiel anderer Staaten ertheilen.“ 

§ 16 fällt in der früheren Faſſung weg. Dafür erhält der⸗ 

ſelbe folgende Form: Anterſuchungen über etwa wichtigere 

Diſziplinar-Vergehen der hieſigen katholiſchen Geiſtlichen wird 

die biſchöfliche Behörde nicht, ohne vorher Einen hochedlen Rath 

in Kenntniß geſetzt zu haben, vornehmen. Der biſchöfliche 

Anterſuchungs-Kommiſſarius wird aus der Mitte der geiſtlichen 

Glieder der hieſigen katholiſchen Kirchen- und Schulkommiſſion 

zu nehmen ſeyn, inſofern nicht die Unterſuchung ſelbſt eines 

dieſer Glieder trifft, in welchem Falle das Erzbiſchöfliche Vi— 
kariat ſich vorderſamt mit Einem hochedlen Rath benehmen wird. 

Das Reſultat der Unterſuchung ſowie die ausgeſprochene Strafe
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iſt, falls ſie die kirchlichen Medizinalſtrafen überſteigen, Einem 

hochedlen Rath vor dem Vollzug mitzutheilen. 

§ 17 (früher § 15), da der frühere § 16 weggefallen iſt, 

bleibt unverändert. 

Bei § 18 (früher § 17) heißt es: Bei Sterbfällen wird ein 

biſchöflicher Kommiſſarius, den das Erzbiſchöfliche Vikariat aus 

den geiſtlichen Gliedern der Kirchen- und Schulkommiſſion be⸗ 
ſtimmen wird. 

§ 19 (früher § 18) von der „Konſiſtorialbehörde“. 

§§ 20, 21 und 22 bleiben in der früheren Faſſung der 
§§ 19—21 unverändert. 

§ 23 (früher § 22) fällt weg. 

§ 23 (früher § 2% erhält folgenden Zuſatz: Die katholiſchen 

Elementarlehrer dahier haben ſich übrigens mit einem Zeugniß 
des erſten Pfarrers ad. St. Barthol, über ihre Religionskennt⸗ 

niſſe vor ihrer Anſtellung gehörig bey der katholiſchen Kirchen— 
und Schulkommiſſion zu legitimieren. 

§ 24 (früher § 25) erhält folgenden Zuſatz: Dieſer Fonds 

mit allen ſeinen Zubehörungen kommt bei bewerkſtelligter 

Dotation des katholiſchen Religionskultus und Schulweſens in 

Aufrechnung. 

§ 25 (früher § 26) bis auf den Ausdruck nach Inhalt 

Artikel 41 der Conſtitutions-Ergänzungsakte unverändert. 

§ 26. Ein hochedler Rat behält ſich übrigens vor, bei den 

künftigen definitiven Diözeſan-Eintheilungen in Teutſchland 

rückſichtlich der hieſigen Stadt und Gebiet nicht weniger wegen 

der Eheſachen, ſowohl bei den rein katholiſchen, als gemiſchten 

Ehen rückſichtlich welcher es, bis zur näheren deßfalßigen Be— 

ſtimmungen in anderen teutſchen bundes Staaten bei der bis— 
herigen Gerichtspraxis verbleibt, diejenigen geſetzlichen Ein— 

leitungen zu machen, die das Wohl der Stadt und der katholi— 
ſchen Gemeinde erheiſchen mögen. 

Kopp erklärt am 27. April 1817 ſich damit einverſtanden, 

daß der Senat die Form der Punktation abgelehnt und dafür 

die des Regulativs gewählt habe, wenn er natürlicherweiſe am 

liebſten alle dieſe Angelegenheiten durch ein Konkordat geregelt 
hätte. Die definitive Kircheneinrichtung ſoll ſo getroffen werden, 

daß ſie auch bei jedem möglichen Wechſel zur Baſis dienen kann.
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In dem Vortrag des Senates betreffs des Regulativs am 
13. Mai 1817 an die geſetzgebende Verſammlung wird deſſen 

Annahme aus den uns bekannten Gründen empfohlen. Die⸗ 

ſelbe beſchäftigte ſich damit in den Sitzungen am 30. Juni und 

2. Juli 1817. 

Das Aſchaffenburger Generalvikariat erklärte dem Geiſtl. 

Rat Kopp am 4. Auguſt 1817, dem vom geſetzgebenden Körper 

modifizierten Entwurf des Regulativs nicht beitreten zu können; 

denn die Abänderung des § 10 ſei in einer Weiſe erfolgt, die 

das Vikariat offenbar in Kolliſion mit der katholiſchen Gemeinde 

bringen werde. Es ſei damit eine Streitfrage entſchieden, mit 

der ſich das Vikariat nicht befaſſen könne und wolle. Mit der 

Auslaſſung des §S 23 könne man ſich um ſo weniger beruhigen, 

als die Matrimonialfälle mit dem Gewiſſen und der Religions⸗ 

freiheit der Katholiken in engſtem Zuſammenhang ſtünden. 

Falls im künftigen Konkordat mit dem römiſchen Stuhle dieſe 
Angelegenheit eine andere Regelung fände, müſſe ſelbſtver— 

ſtändlich dieſes Regulativ angenommen werden; ſolange aber 

kein neues beſtehe, müſſe es „auf dem nach den billigſten Grund— 
ſätzen entworfenen Regulativ“ ſein Bewenden haben. Die 
Anderungen betreff des §7 werden als eine „ſchwankende 

Modifikation“ bezeichnet, gegenüber der man die feſte und 

beruhigende Zuſicherung betreffs der Pfarrhäuſer lieber 
gewünſcht hätte. 

Eingehender äußert ſich über die Modifikationen an dem 
Regulativ Geiſtl. Rat Kopp in einer Note vom 14. Auguſt 1817 

an die zur Errichtung des katholiſchen Kirchenweſens ernannte 

Kommiſſion der freien Stadt Frankfurt. 

Der § 10 des erſten Regulativs war ſo abgefaßt, daß er in 
keiner Weiſe die Rechte und Anſprüche der Stadt gefährdete. 

Die erzbiſchöfliche Stelle will in dieſer Streitfrage, die in der 

neuen Faſſung noch beſtimmter abgeändert iſt, als es in § 39 der 

Konſtitutionsergänzungsakte der Fall iſt, in einer gewiſſen 

Paſſivität bleiben. Zu dem Zweck war die erſte Faſſung des 
§ 10 ſehr geeignet. Mit dem Senat teilt die erzbiſchöfliche 

Behörde die Abſicht, die katholiſche Gemeinde durch das 

Regulativ zu beruhigen; die neue Faſſung des § 10 wird aber 

das ganze Regulativ mit den genehmigenden Behörden gehäſſig
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machen, zu Beſchwerden Anlaß geben, wozu das erzbiſchöfliche 

Vikariat wenigſtens ſich nicht hergeben darf. 

Betreffs Auslaſſung des § 23 wünſcht der geſetzgebende 

Körper, es möchte wegen der Eheſachen bei der bisherigen Ge— 

richtspraxis ſein Bewenden haben; dieſe Anordnung ruht aber 

deshalb auf einer ſehr ſchwankenden Grundlage, weil das erz— 

biſchöfliche Vikariat über die Ehefälle eine ſtändige, gleiche und 

beruhigende Gerichtspraxis in Frankfurt nicht kennt. Da die 

katholiſche Gemeinde einen Rechtsanſpruch auf ihre Religions— 

und Gewiſſensfreiheit beſitzt, die urſprüngliche Faſſung des § 23 

aber nach den Entſcheidungen der humanſten Kanoniſten formu— 

liert war, darf das erzbiſchöfliche Vikariat „bei den erleuchten 

Geſinnungen des h. Senats und bei dem toleranten Zeitgeiſt, 

der allen Religionszwang verabſcheut“, erwarten, „daß man die 

den religiöſen Prinzipien ſo nahe liegenden Eheſachen der 

Katholiken nicht nach einem anderen Geiſt behandlen wolle“. 

Kopp wiederholte die Bitte des Aſchaffenburger Vikariates, den 

§ 33 nicht zu ſtreichen. Die von dem erzbiſchöflichen Vikariat 

hinzugefügte Klauſel für den Fall, daß die deutſchen Fürſten ein 

Konkordat abſchließen, kehrt in der Note wieder, ebenſo die Be⸗ 

merkung betr. des 8 7. 

Intereſſe erregt beſonders die Außerung Kopps, daß man 

zu Frankfurt von dem Geſichtspunkt ausgehe, daß das erz⸗ 

biſchöfliche Vikariat als eine auswärtige Behörde angeſehen 

werden müſſe. „Das erzbiſchöfliche Vikariat iſt die biſchöfliche 

Behörde des Kirchenſprengels von Frankfurt und macht mit der 

Frankfurter Kirche kein ſeparates, ſondern ein vollſtändiges 

Ganze aus. Die biſchöfliche Behörde, zwar zufällig im Wohn⸗ 

ort getrennt, iſt aber nicht von der katholiſchen Frankfurter Kirche 

zu trennen, und kann deswegen in aller Hinſicht nicht als eine 

fremde auswärtige Stelle behandelt werden. Am jedoch den 
verſchiedenen Anſichten desfalls zu begegnen, hat man bereits 

im Regulativ aufgenommen, daß zu allen Unterſuchungen und 

Geſchäften nur die Geiſtlichen, die in Frankfurt perſönlich 

wohnen, beſtimmt werden ſollen.“ 

Die Frankfurter Kommiſſare hatten in wiederholtem Brief⸗ 

wechſel mit Kopp auch den genannten §88 10 und 23 eine Faſſung
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zu geben verſtanden, welcher das erzbiſchöfliche Vikariat zu— 

ſtimmte. Die Korreſpondenz hatte Schöffe Guaita geführt. 

§ 33 ſollte in ſeiner früheren Form ſtehen bleiben, ihm aber 

folgende Bemerkung zugefügt werden: „Sollten jedoch in anderen 

deutſchen Bundesſtaaten näher deßfalſige Einrichtungen im Ein— 

verſtändnis mit den geiſtlichen Behörden feſtgeſetzt werden, ſo 

behält ſich ein hoher Senat vor, dieſen beizutreten.“ Betreffs 

der anderen minderwichtigen Bedenken des erzbiſchöflichen Vi— 

kariates, die dieſes nur als Wünſche ausgeſprochen habe, hat 

man ebenfalls eine Verſtändigung eingeleitet, ſodaß aus dieſen 

Punkten keine Anſtände zu beſorgen ſind. 

Auf dieſen Bericht vom 8. November 1817 an den Senat 

erfolgte am 18. November 1817 Vortrag des Senates an die 

geſetzgebende Verſammlung, indem zunächſt auf die neue Form 

des 8 10 erläuternd hingewieſen wurde. Die neue Faſſung iſt 

mit der von der geſetzgebenden Verſammlung vorgeſchlagenen 

Form konform, bis auf die wenigen Worte „zum Arar gehörig“. 

Der Senat beantragte, ſich mit dieſer Faſſung einverſtanden zu 

erklären; denn die eingezogenen Güter ſind nach Art. 27 des 

Reichsdeputationshauptſchluſſes Eigentum der Stadt geworden, 

die das Recht beſitzt, ſie mit dem Vrar zu verſchmelzen; auch 

wenn davon in dem Regulativ keine Erwähnung geſchieht, kann 

„dies Recht der Stadt nicht dadurch geſchmälert werden. Zum 

Nutzen des Fonds hat man bisher dieſen ſeparat verwaltet. 

Sollte wegen dieſes Punktes das Regulativ nicht zuſtande 

kommen, dann würden die Perſonen, welche ohnehin ſcheel auf 

dasſelbe blicken, „zu ungebührlichem Aufſehen“ gereizt werden. 

Der Anſtand, der ſich gegen § 23 erhoben hat, kann als beſeitigt 

gelten; denn wenn dieſer nicht mehr als die bisherige Praxis 

ausſpricht, ſo würde auch hier durch Weglaſſung des Artikels 

„dieſe ſich wirklich dringend darſtellende Regulierung auf⸗ 

gehalten oder gar vereiteltz. Der von den Kommiſſaren vor⸗ 

geſchlagene Beiſatz beweiſt, daß man ſich nicht die Hände gebun— 

den hat, wenn anderen Staaten mehr eingeräumt werden ſollte. 

Die geſetzgebende Verſammlung beſchäftigte ſich am 17. und 

20. Dezember nochmals mit dem Regulativ und beſchloß, mit 

46 gegen 25 Stimmen, daß ſie keine Veranlaſſung habe, von
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ihrem Beſchluß vom 30. Juni und 2. Juli 1817 abzugehen, wo— 

mit das Regulativ abgelehnt war. 

Dieſer Beſchluß wurde am 30. Dezember 1817 im Senat 

verleſen. Da durch den Abſchluß des bayriſchen Konkordats ſich 

die Verhältniſſe des Generalvikariats in Aſchaffenburg ſo geän— 

dert haben, daß weitere Verhandlungen mit ihm nicht Platz 

greifen können, vielmehr das Intereſſe der katholiſchen Bevölke⸗ 
rung ihren Anſchluß an eine benachbarte Diözeſe erfordert, ſo 

werden die bisherigen Kommiſſare erſucht, nach eingezogener 

Erkundigung zur beruhigenden Erledigung dieſer Verhältniſſe in 

Antrag zu bringen. 

4. Kapitel. 

Die freie Stadt Frankfurt als Mitſtifterin des Bistums 

Limburg. 

Am 4. Dezember 1827 ſtattete der Senat der freien Stadt 

Frankfurt dem Bundestagsgeſandten, Schöffen, Syndikus 
Dr. Danz, Dank ab für die ebenſo umſichtigen als erfolgreichen 

Bemühungen, denen ſich dieſer bei der Errichtung des Bistums 

Limburg als Bevollmächtigter der Stadt Frankfurt unterzogen 
hatte. Erſt nach langem Drängen hatte Danz ſich dazu bereit 
erklärt, im Jahre 1818 an den Verhandlungen der vereinigten 

Höfe im Intereſſe der freien Stadt Frankfurt teilzunehmen; denn 

es verſtand ſich von ſelbſt, daß er als Vertreter eines kleinen 

Staates keine großen Worte reden konnte, ſondern ſich in der 

Regel der Anſicht der Bevollmächtigten der größeren Staaten 

anſchließen mußte. Für den Proteſtanten Danz war es ein pein— 

liches Gefühl, ſich vor Perſonen frei zu äußern, die nach den 

Grundſätzen der katholiſchen Kirche den Verhandlungen zu 

Frankfurt nicht beiſtimmen konnten. Gerade, weil ſämtliche 

Regenten der in den Frankfurter Konferenzen vertretenen Staa— 

ten Proteſtanten waren, konnte man Danz nur ſchwer dazu 
bewegen, das Amt eines Vertreters der Stadt bei dieſen 

Tagungen anzunehmen. Allein er merkte bald, daß er klug 

gehandelt hatte, die Bedenken zu verſcheuchen. 

Nachdem das Bistum Limburg errichtet war, fragte ſich 

Danz nach den Vorteilen, die der Stadt aus dieſer Stiftung
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zufloſſen und antwortet darauf, daß ſie den Vorteil hat, welche 

alle Staaten genießen, die Inſtitute beſitzen, die zwar Geld koſten 

und nichts einbringen, aber notwendig ſind. Lange genug hat 

man über das Fehlen eines Bistums geklagt. Danz gratuliert 

der Stadt zur Errichtung des Bistums „nicht zwar aus törichter 

Vorliebe für meine dabei gehabte Mühe und Arbeit“, ſondern 

aus der Aberzeugung heraus, ein gutes und notwendiges Werk 

gefördert zu haben, von dem er wünſcht, daß es der Bürger— 
ſchaft zum Nutzen gereiche. 

Das Frankfurter Stadtarchiv beſitzt in mehreren umfang— 
reichen Heften die Manualakten, die Danz als Bevollmächtigter 

der Stadt bei den Frankfurter Konferenzen und beſonders bei 

Errichtung des Bistums Limburg für ſeinen Privatgebrauch 
angelegt hat. 

Wenn Frankfurt bei der Gründung des Bistums Limburg 
vor hundert Jahren wie heute 138 000 Katholiken gezählt hätte, 

wäre ſeitens der Stadt der Plan einer eignen Bistumsgründung 

ernſtlich erwogen worden. Allein bei Beginn des 19. Jahr— 

hunderts hatte Frankfurt unter einer Bevölkerung von etwa 
40 000 Einwohnern nach Schwemer! nur zirka 2600 Katho⸗ 
liken. Syndikus Danz ſchreibt in einem Briefe an Regierungs⸗ 

präſident Möller in Wiesbaden am 2. Okt. 1827, daß die Seelen⸗ 

zahl der Katholiken „auf dem Papier, nicht alſo in Wirklichkeit, 

6000“ beträgt, mit einer Pfarrei und drei Filialen. Noch 

genauer hatte ſich darüber Danz in einem Gutachten an den 

Senat am 12. Oktober 1818 ausgedrückt, wonach in Frankfurt 

einſchließlich der zu der Stadt gehörenden Dorfſchaften 2565 

Katholiken vorhanden waren. Mit Zuzählung der auswärtigen 

rechnete Danz die Summe von 5988 heraus. Nach Diefen— 
bach“ wurden 1820 zu Frankfurt 75 katholiſche Ehen geſchloſſen 

und 181 katholiſche Taufen geſpendet. Im Jahre 1870 wohnten 

in Frankfurt unter 90 000 Einwohnern 23 000 Katholiken. Mit 
der Auflöſung des Landkreiſes Frankfurt am 1. April 1910 war 

die Zahl der Katholiken auf faſt 130 000 geſtiegen. Die Katho⸗ 

15 Geſchichte der freien Stadt Frankfurt (Frankfurt 1918) II 196 f. 

16 Zur Reformationsgeſchichte der freien Stadt Frankfurt a. M. 

(Frankfurt 1895) S. 88.
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liken der Stadt Frankfurt nebſt acht früherer Vororte, die zum 

Bistum Limburg gehören, zählten 1910 113 752 Seelen, 

während die Zahl der Katholiken in den acht übrigen Vororten, 

die bis 1910 den Landkreis Frankfurt bildeten, damals 16 115 

Seelen betrug. Dieſe gehören zum Bistum Fulda. Die ganze 

Stadt Frankfurt hatte bei Beginn des Völkerkrieges 445 000 

Einwohner , heute anfangs 1927 eine halbe Million, ein Vier— 
tel der Katholiken des Bistums Limburg wohnt in Frankfurt 

am Main. 

Einmal war in den Verhandlungen davon die Rede, den 
erzbiſchöflichen Sitz in die Stadt mit dem alten Kaiſerdom zu 

verlegen, wie aus dem Briefe Danzens an Möller vom 9. No— 

vember 1827 hervorgeht. Allein Danz hätte dieſem Gedanken 

ernſtlich widerſprochen, wenn man ihn weiter verfolgt hätte. So 

konnte bei der Neuordnung der kirchlichen Verhältniſſe nur der 

Anſchluß an ein anderes Bistum für Frankfurt in Frage 
kommen, wenn nicht die Stadt es vorzog, ſelbſtändig ſich an der 

Gründung eines Bistums zu beteiligen. Wenn man dagegen 
einwendet, daß Frankfurt auch jede Teilnahme an einer Bistums— 

gründung hätte ablehnen können, ſo mag das theoretiſch wohl 
richtig ſein. Aber praktiſch war dies aus verſchiedenen Gründen 
unmöglich; ſchon die geographiſche Lage mitten in den Ländern, 

welche ſich anſchickten, die oberrheiniſche Kirchenprovinz zu 

gründen, machte eine ſolche Neutralität unmöglich. Wenn 

Württemberg, Baden, die beiden Heſſen und Naſſau die kirch— 

lichen Verhältniſſe ihrer katholiſchen Bewohner neuordneten, 

konnte Frankfurt nicht zurückſtehen. Frankfurt, wie die übrigen 

Staaten, waren ferner durch den Reichsrezeß vom 25. Februar 

1803 infolge der Säkulariſation verpflichtet, die kirchlichen Ver⸗ 

hältniſſe neu zu regeln. Das der Stadt durch Aufhebung der 
Stifte und Klöſter zugefloſſene Vermögen belief ſich nach einer 

Schätzung Münzenbergers auf etwa acht Millionen Mark. 
Nicht die Stadt Frankfurt, ſondern die übrigen Staaten trifft 

die Hauptſchuld, daß die Regelung der katholiſchen Verhältniſſe 

in der Südweſtecke Deutſchlands ſich beinahe zwei Jahrzehnte 

17 Quirmbach, im ZJahrbuch des Bonifatiusvereins 1919 Pader— 

born, S. 4 ff.
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verzögerte. Sſterreichs wiederholte Aufforderung liez man 

unbeachtet und konnte mit dem früheren Kirchengut nach Gut— 
dünken ſchalten und walten. Mochten auch die Sonderwünſche 
der einzelnen Staaten bei der Gründung der Landesbistümer 

noch ſo ſehr auseinandergehen, ſo herrſchte doch bei allen, auch 

bei der freien Stadt Frankfurt, das gemeinſame Intereſſe vor, 

die Gelegenheit zu benützen, um auch auf kirchlichem Gebiete 

das ſtaatliche Sondertum und die ſtaatliche Souveränität nach 
iunen und nach außen möglichſt ſcharf zu betonen. 

Für Frankfurt lag hiſtoriſch der Anſchluß an Mainz nahe; 
wie Danz in der 28. Sitzung des Frankfurter Vereins am 
7. Oktober 1818 eigens bemerkte, hatten ſeine Kommittenten 

urſprünglich auch an eine Vereinigung mit Mainz gedacht; der 
einfache Anſchluß an Mainz hätte der Stadt am wenigſten 

Koſten verurſacht; aber gerade „wegen der traditionellen, auf 

eine Führer- und Obergewalt hinweiſenden Bedeutung des 

Namens Mainz wollte man davon nichts wiſſen. Mit Naſſau 

hatte Frankfurt verſchiedene Berührungspunkte. Der Stadt 

Frankfurt ſtand das Patronatsrecht über die naſſauiſchen 
Pfarreien Oberurſel und Schwanheim zu; die Zuteilung der 

Katholiken auf den Dorfſchaften des Stadtgebietes, Niederurſel, 
Bonames, Nieder⸗Erlenbach und Dortelweil, die erſt 1916 aus 

der Dompfarrei in die benachbarten Pfarreien eingepfarrt wur— 
den, legte ebenfalls eine Verbindung mit Naſſau nahe. Kurz, 

man glaubte ſich deshalb nicht an Mainz, ſondern an Naſſau 
anſchließen zu müſſen, um unvermeidliche Streitigkeiten zu be— 

ſeitigen. Die „beſonderen nachbarlichen Verhältniſſe“ und die 

freundſchaftlichen Beziehungen der beiden Staaten zueinander 
betonte Koch, der langjährige naſſauiſche Anterhändler, wieder— 

holt bei den Verhandlungen. Der Großherzog von Heſſen hätte 

es ſehr gerne geſehen, wenn der Kurfürſt von Heſſen und der 

Herzog von Naſſau ſich an der Gründung des Bistums Mainz 

beteiligt hätten, „unter Vorbehalt eigner an ſchicklichen Orten 
zu errichtender Vikariate oder Kommiſſariate“. Als aber Naſſau 
und Kurheſſen erklärten, eigne Bistümer zu gründen, blieb 
Frankfurt taub gegen das Werben des Darmſtädter Hofes. 

is Schwemer a. a. O.
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Kurheſſen, welches damals weit weniger Beziehungen als Naſſau 
mit Frankfurt unterhalten hatte, war ernſtlich für Frankfurt 

betreffs einer gemeinſamen Bistumsgründung gar nicht in Frage 

gekommen. Wegen der geringen Zahl der Frankfurter Katho— 

liken mußte der Biſchof zwar außerhalb der Stadt ſeinen Sitz 

haben, wurde aber als deren Oberhaupt in dem Verzeichnis der 
Behörden des kleinen Staates eigens angeführt, was dem 

Frankfurter hochgeſpannten Lokalpatriotismus nicht wenig 

ſchmeicheltes. Nachdem die Stadt alle anderen Brücken ab— 
gebrochen und Naſſau allein gegenüberſtand, durfte ſie als Mit⸗ 

kontrahent an der Stiftung des Bistums Limburg reichlich 
zahlen. Wenn Naſſau von der geldkräftigen freien Stadt 

anfangs 6000 fl. jährlich an Beitrag verlangte, ſo iſt es in 

erſter Linie der Feſtigkeit des ſtädtiſchen Anterhändlers Danz zu 

danken, daß man ſich auf jährlich 5000 fl. einigte. Die Höhe von 

5000 fl. dürfte ſich wohl damit erklären, daß auf andere Weiſe 

die zahlreichen Rechte der Stadt nicht zu erreichen waren. 

Ferner verpflichtete ſich die Stadt, 2000 fl. für eine Domherren— 
ſtelle in Limburg — der ſog. Frankfurter Domherren — zu 

zahlen, beſtritt den Gehalt des Frankfurter Stadtpfarrers, 

welcher durch den Vertrag mit Naſſau zum Domherrn an der 

Kathedrale zu Limburg ernannt worden war, und ſchenkte dem 

neuernannten Biſchof 400 Brabanter Taler. Gegenüber der an 

Geiz grenzenden Sparſamkeit der naſſauiſchen Regierung bei der 
Bistumsgründung wird man ſich des Gedankens nicht erwehren 

können, daß das finanzielle Moment Naſſau veranlaßte, gemein— 

ſam mit Frankfurt das Bistum Limburg zu gründen e. 
  

19 Bender, Die Verhandlungen der geſetzgebenden Verſammlung 

S. 134. 

20 Im Gegenſatz zu den reichen „Entſchädigungen“ des Reichsdepu— 

tationshauptſchluſſes war die Dotation des Bistums Limburg recht beſchei— 

den ausgefallen. Die Fürſten von Naſſau-Aſingen und Naſſau⸗Weilburg 

bezogen ſeit dem 1. Dezember 1802 für ihre auf dem linken Rheinufer ver— 

lorenen Einkünfte, die ſie mit jährlich 567 000 fl. reichlich berechnet hatten, 

aus bisher rein kirchlichen Gebieten, Klöſtern uſw. jährlich 905 000 fl. 

Wenn man bedenkt, daß erſt am 6. November 1827, alſo erſt fünfund— 

zwanzig Jahre ſpäter, der erſte Biſchof in Limburg inthroniſiert wurde, 

daß die Penſionen der ſäkulariſierten Geiſtlichen jährlich vielleicht 100 000 fi. 

betragen haben, ſo hätte ſich allein aus den Einkünften der Stifte und
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Die entgegenkommende Art, mit welcher die Stadt Frank— 
furt ſich an der Bistumsgründung beteiligte, berührt beſonders 

deshalb wohl, weil es in der Säkulariſation zu ſcharfen Auf— 

tritten mit Dalberg und den Frankfurter Geiſtlichen gekommen 

war. Bedenkt man, daß die Frankfurter Katholiken 1817 eine 

Denkſchrift an den Bundestag eingereicht, in der ſie um Schutz 

ihrer Rechte baten, gegen die Verfaſſung ſich ablehnend ver— 

hielten und große Streitigkeiten mit der Stadt betreffs der 

Dotation für Kirchen und Schulen jahrzehntelang zu erdulden 

hatten, ſo freut man ſich über die Haltung Frankfurts in der 

Frage der Bistumsgründung. 

Abteien ein jährlicher Aberſchuß von 125 000 fl. ergeben — in 25 Jahren 

hat man demnach 3 Millionen einhundertfünfundzwanzig 

Tauſend Gulden Uberſchuß vereinnahmt. Die Dotation des Bistums 

beträgt jährlich in Summa 21606 fl. Davon zahlte Frankfurt für kaum 

½5 der katholiſchen Bevölkerung des Bistums 5000 fl. jährlich; weil 
mehrere Domherrenſtellen des neuen Domkapitels mit Pfarreien vereinigt 

worden waren, wurden jährlich 6000 fl. eingeſpart; die Reſtſumme von 

10 606 fl. ſtellt noch nicht ½/21 der jährlichen Einkünfte dar, welche die 

Domänenkaſſe bloß aus den katholiſchen Stiften und Abteien bezog. (Vgl. 

Moriz Lieber, Katholiſche Kirchen- und Schulzuſtände in Naſſau und 

die Proklamation vom 5. März 1848 (Mainz 1849), M. Lieber, In 

Sachen der oberrheiniſchen Kirchenprovinz (Freiburg i. B. 1853) und 

Friedrich Schulte, Die Erwerbs- und Beſitzfähigkeit der deutſchen katholi— 

ſchen Bisthümer und Biſchöfe überhaupt und des Bisthums und Biſchofs 

von Limburg insbeſondere (Prag 1860) S. 100 f. 

21 Aus den Aktenfaſzikeln Nr. 20, 23 und 24 der Manualakten des 

Syndikus Danz, die auf dem hieſigen Stadtarchiv ſich befinden, geht hervor, 

daß auch der Großherzog von Oldenburg mit dem Herzog von Naſſau zwecks 

Einverleibung der dortigen Katholiken in Verbindung getreten war. Bei 

den Akten finden ſich mehrere Entwürfe über die geplante Vereinigung. 

Oldenburg war bereit, jährlich 2000 fl. für den Anſchluß der Katholiken des 

Landes an das Bistum Limburg zu zahlen. Das Generalvikariat in Vechta, 

beſtehend aus einem Vikar, zwei geiſtlichen und zwei weltlichen Aſſeſſoren 

nebſt einem Sekretär, ſollte im Lande ſelbſt zur Regelung der kirchlichen 

Verhältniſſe errichtet werden. Der Biſchof von Limburg ſollte nach Olden— 

burg reiſen, um dort Pontifikalien vorzunehmen. (Die Vereinigung kam 

nicht zuſtande. Vgl. Nikolay, Die Beteiligung der freien Stadt Frank— 

furt an der Stiftung des Bistums Limburg 17 f.) Dieſer Plan wurde 

1822 beſprochen. Im Jahre 1816 hatte Kirchenrat Koch Naſſau geraten, 

ſich mit Frankfurt oder Luxemburg zwecks Errichtung eines Bistums zu ver— 

binden. (Ebd. 55.)
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5. Kapitel. 

Der Kandidat der römiſchen Kurie, 
Geiſtl. Rat Dr. Marx von der Liebfrauenkirche zu Frankfurta. M., 

und der Kandidat der naſſauiſchen Regierung, Pfarrer Jakob 

Brand zu Weißzkirchen, für den biſchöflichen Stuhl zu Limburg. 

Staatsſekretär Conſalvi hatte bereits im Jahre 1823 

vierzehn Kandidaten den vereinigten Regierungen namhaft 

gemacht, welche die Kurie für die Biſchofsſitze in den fünf Diö— 

zeſen der oberrheiniſchen Kirchenprovinz in Vorſchlag brachte. 

Für das Bistum Limburg waren erwähnt: Pfarrer Hervel von 

Vilmar, Pfarrer Maas von Niederlahnſtein und Pfarrer Geiſt— 
licher Rat Dr. Marx von der Liebfrauenkirche zu Frankfurt 

am Main. 

Kandidat des apoſtoliſchen Stuhles war Geiſtlicher Rat 
Franz Lothar Marx; er war am 19. November 1764 zu Mainz 

geboren, hatte nach Abſolvierung des Gymnaſiums zu Regens⸗ 

burg Theologie und Philoſophie im Germanikum zu Rom ſtu— 

diert, wo er am 22. Dezember 1787 zum Prieſter geweiht wurde. 

1788 trat er das Kanonikat an der Liebfrauenkirche zu Frank— 
furt a. M. an; als er 1794 zum Dekan des Liebfrauenſtiftes er⸗ 

wählt werden ſollte, lehnte er dieſe Würde ab, worauf er die 

Scholaſterſtelle am Stift übernahm, die er bis zur Säkulari— 

ſation inne hatte. Bei der Einziehung des kirchlichen Ver— 

mögens durch die Stadt Frankfurt leitete ihn nur die eine Sorge: 

Erhaltung des katholiſchen Gottesdienſtes in der Liebfrauen— 
kirche. Am 30. November 1802 wurde Marx zum Pfarrdirektor 
von Liebfrauen ernannt und bekleidete dieſes Amt bis zu ſeinem 

im Jahre 1831 erfolgten Tode. Seit 1808 gehörte Marx der 

katholiſchen Kirchen- und Schulkommiſſion an; in ſeinem Nach⸗ 

ruf heißt es: Der Hingeſchiedene vereinigte mit gründlichen 

Kenntniſſen in den theologiſchen Wiſſenſchaften einen raſtloſen 

Eifer für ſeinen heiligen Beruf; dem unerſchrockenen Verteidiger 

der Lehren und Rechte ſeiner Kirche fehlte jene Liebe nicht, die 

ſein göttlicher Meiſter ihn gelehrt; wo es die Linderung einer 

Not galt, war jeder ſein Nächſter; ſtreng gegen ſich, mild gegen 

andere, war er ein Prieſter nach dem Herzen Gottes und geehrt 

von allen, von denen geehrt zu ſein eine Ehre iſt.
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Die katholiſche Gemeinde beſitzt noch die Marx verliehenen 

Orden vom goldenen Sporn und den Ludwigsorden. Die All— 
gemeine deutſche Biographie (Bd. 20 S. 549 f.) erwähnt die 

zohlreichen von Marx verfaßten Schriften. Leider wartet die 

bedeutendſte und einflußreichſte Perſönlichkeit im Frankfurter 

Klerus am Anfang des 19. Jahrhunderts immer noch auf eine 

gebührende biographiſche Würdigung, welche auch den römiſchen 
Agenten für weite Kreiſe nicht vergeſſen wird. — In dem Briefe 

des Geiſtl. Rats Marx an Friedrich Schlegel vom 21. März 
1824 — Finke veröffentlichte im Jahre 1917 als zweite Vereins⸗ 

ſchrift der Görresgeſellſchaft den Briefwechſel Schlegels — iſt 

auch die Rede von den kirchlichen Verhältniſſen in Mitteldeutſch— 

land. Da heißt es: „Daß es im Kirchenweſen in unſeren Gegen— 
den mehr als erbärmlich ausſieht, bedarf wohl keines Beweiſes. 

Das Herz blutet mir oft, und blutet mir auch deßwegen, daß 
Rom ſo wenig Gewicht darauf zu legen ſcheint, raſch durchzu— 
greifen, und eben nicht Bannfluch auszuſtoßen, doch conſequent 

zu handeln. Man könnte freilich das Gegenteil beweiſen — 

man kann es wirklich —, aber ob die bisherige, allzugroße Nach— 

giebigkeit in meiſt proteſtantiſchen Staaten nicht ein großes UAn— 

glück ſey, muß die Zeit lehren. Soviel iſt gewiß, [daßl wenn 

das Anweſen ſo fortgeht, in zwanzig Jahren nur noch Namen— 
katholiken in unſern Amgegenden ſeyn werden. Es fehlen uns 

rechtſchaffene Biſchöfe, es fehlt uns das gute Beiſpiel, welches 
ſie dem Clero zu geben haben, Mode-Kanoniſten und Mode— 

biſchöfe ſind nur ein Anglück für ein Land. Werden wir gute 

Biſchöfe erhalten? Nach meiner Anſicht nur dann, wenn Rom 
verſteht: Divide et impera, den proteſtantiſchen Fürſten ihr 

Dotatiönchen, die nur auf dem Papier ſtehen, vor die Füße 
hinwirft, und viros plenos Spiritu sancto als Vicarios in 

pagtibus infidelium als Biſchöfe ſetzt, auf daß man wieder das 

dankbare Manhu der Iſfraeliten hört.“ 

Da die naſſauiſche Regierung Marx als einen Altramon⸗ 

tanen für den biſchöflichen Stuhl abgelehnt hatte, wurde der bei 

der Regierung in beſonderer Gunſt ſtehende Pfarrer zu Weiß⸗ 

kirchen und Landdechant des Kapitels Königſtein erſter Biſchof 

von Limburg. 

Biſchof Dr. Jakob Brand von 1827-—1833. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 17
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Bevor Brand Pfarrer wurde, war er als Profeſſor am 

Gymnaſium in Aſchaffenburg tätig. Seine hervorragende 

humaniſtiſche Bildung kann man an den von ihm verfaßten 
Schulbüchern erkennen, die am Landesgymnaſium und in den 

Pädagogien zu Wiesbaden und zu Hadamar gebraucht wurden. 
Auch in den geiſtlichen Wiſſenſchaften war Brand wohl bewan⸗ 

dert, als Mann der Praxis tritt er uns in den zeitgemäßen Er— 

laſſen an den Klerus entgegen. Da Herzog Wilhelm von Naſſau 

dem Biſchof großes Vertrauen ſchenkte, ſo gelang es ihm, die 

Errichtung der theologiſchen Fakultät zu Limburg und die Ein— 

richtung eines katholiſchen Religionsunterrichts am Gymnaſium 

zu Weilburg durchzuſetzen. Wenn er manche ſeiner Pläne 

ſcheitern ſah, ſo dürfte das weniger auf Schwäche des Charak— 
ters zurückzuführen ſein, als auf das ſtarke Hineinregieren der 

naſſauiſchen Regierung in kirchliche Verhältniſſe. Das Drückende 

ſeiner Lage infolge ſeiner großen Abhängigkeit von der Staats⸗ 

gewalt nötigt ihm das Geſtändnis ab, daß er ſeit ſeiner Erhebung 
auf den biſchöflichen Stuhl keine glückliche Stunde mehr gehabt 

habe.



Die Säkulariſation und die Aufhebung der 

Prämonſtratenſerklöſter in Württemberg. 
Von A. Willburger. 

„Wer die Geſchichte Deutſchlands ſchreiben will, muß 

die Geſchichte ſeiner Klöſter ſchreiben“ (Böhmer). Dies gilt 

nicht am wenigſten für die Kloſtergeſchichte in ihrer letzten Zeit 

der traurigen, folgenſchweren Säkulariſation. Als die erſten 

Pläne und Verhandlungen zu Errichtung von Diözeſen für die 

Länder der jetzigen oberrheiniſchen Kirchenprovinz auftauchten, 

war den Klöſtern das Todesurteil bereits geſprochen und 
vollſtreckt. Die letzten Blätter ihrer Geſchichte wecken menſch— 

liche und geſchichtliche Anteilnahme. Wir greifen eine Gruppe 

von Klöſtern heraus, die eng verbunden waren durch Ordens— 

regel, Gründung, Geſchichte und letzte Schickſale. 

Die vier Reichsabteien des Prämonſtratenſerordens in 
Württemberg waren: Rot O.⸗-A. Leutkirch, Weißenau O.⸗A. 

Ravensburg, (Ober⸗)Marchtal O.-A. Ehingen und Schuſſen⸗ 
  

1 Benützt wurde: Landesbibiliothek in Stuttgart, mehrere Hand— 

ſchriften (LEBSt); Staatsarchiv in Stuttgart (StASt); Staatsfilial⸗ 

archiv in Ludwigsburg (FAL); Ordinariatsarchiv in Rottenburg 

(OAR); Pfarrarchiv Rot, Verkündbuch 1768—1775 (RVB). — Beck, P., 

8um 700jährigen Jubiläu§m des Prämonſtr.⸗Reichsſtifts Schuſſenried 

(Stuttgart 1883). — Busl, C. A., Zur Geſchichte des Prämonſtr.⸗ 

Kloſters und der Kirche Weißenau (Ravensburg 1883). — Das Prämonſtr.⸗ 

Kloſter Rot 1126—1926. (Selbſtverlag Pfarramt Rot, O.⸗A. Leutkirch 

1926.) — Erzberger, M., Die Säkulariſation in Württemberg von 

1802—1810 (Stuttgart 1902). — Keppler, P. W., Aus Kunſt und 

Leben. Neue Folge. (Freiburg 1906) S. 111—197; Wanderung durch 

Württembergs letzte Kloſterbauten. — Kohler, Cl., Führer durch die 

Kirche und den Bibliothekſaal von Schuſſenried (Schuſſenried 1923). — 

Stadelhofer, B., Historia Collegii Rothensis, III. Band (1630 

17* 
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ried O.⸗A. Waldſee n. (Adelberg O.-A. Schorndorf war ſchon 
1535 der Reformation zum Opfer gefallen.) Rot, 1126 

wohl durch den hl. Norbert ſelbſt gegründet, wurde die 

Mutter von Weißenau (1145) und Marchtal (1171); von 

Weißenau aus wurde dann 1183 Schuſſenried bevölkert. 

Abtei wurde Rot ſchon 1140 (reichsunmittelbar ſchon 1179), 

Weißenau 1257 (vor 1500), Marchtal 1440 (vor 1500), 
Schuſſenried 1440 (16242). 

I. Das Gemeinſame. 

1. Aber den Perſonalſtand der Klöſter um die 

Zeit der Säkulariſation beſtehen vielfach ganz falſche Vor— 

ſtellungen; einerſeits als ob ſie ſchon faſt ausgeſtorben geweſen 

ſeien und ſchließlich gern das Todesurteil angenommen hätten, 

andererſeits als ob die Klöſter mit Inſaſſen vollgeſtopft geweſen 

wären. Richtig iſt vielmehr, wenigſtens für unſere Prämon— 

ſtratenſerſtifte, daß ſie um 1800 einen Höchſtſtand hatten. Die 

Konventualen ſtammen nach den noch vorhandenen Verzeich— 

niſſen faſt durchbeg aus der näheren oder weiteren Um— 

gegend der Klöſter und gehören ausſchließlich dem bürgerlichen 
Stande an. 

In Rot waren es im Jahre 1701 13 Patres, 6 Fratres 
und 3 Laienbrüder?; 1800: 32 Patres, 7 Fratress, 1803: 
31 Prieſter, 3 Novizen, 1 (blinder) Laienbruder . 

Weißenau zählte im Jubiläumsjahr 1783 25 Patres, 
4 Fratres, 1 Bruder s. 1803 waren es 26 Prieſter, 4 Novizen“. 

In Marchtal beſtand der Konvent 1711 aus 39, 1719 

aus 37, 1746 aus 38 Mitgliedern. 1802 waren es 35 Prie— 

ſter, 4 Novizen, 2 Brüder r. 

bis 1789) handſchriftlich, Abſchrift im Pfarrarchiv Berkheim. — Va— 

notti, J. N., Friedrich v. Walter (Ehingen 1841). — Walter, Fr., 

Kurze Geſchichte von dem Präm.⸗Stifte Obermarchtal (Ehingen 1835). 

2 Die Namen ſtehen auf der großen „Verenaglocke“ von 1701. 

s LBSt Cod. hist. fol. 649, gedr. Verzeichnis. 

2 Ebd. 

5 Bodenſeeſchriften 41 (1912) S. 127 f. 

ée LBSt Cod. hist. fol. 649, Bl. 79. 

7 Walter S. 147, 153, 171, 219.
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Schuſſenried weiſt 1735 und 1742 44, 1746 ſogar 

46 Prieſter aufs, 1783 waren es noch 35 und 5 Fratres“. 

1797 finden wir dort 33 Prieſter, 1800 31, 1803 29 Prie⸗ 

ſter, 5 Novizen . 

Die letzten übte waren faſt durchweg tüchtige Männer, 

teilweiſe hervorragende Köpfe. Rot hatte von 1126—1803 

1 Propſt und 45 Abte. Der treffliche Hermann Vogler (1711 

bis 1739) galt ſeinen Ordensgenoſſen als ein Beiliger. 

Mauritius Moritz (1760—1782) wird von Stadelhofer be— 

urteilt als ſtreng mit ſich und andern, ein guter Redner, 

aber zuweilen zu ſehr Freund von Trinkgelagen, heftig, un⸗ 

beſtändig, im Aufwdand ohne Maß, gegen Verwandte zu frei— 

gebig; er „hinterließ viel Schulden, aber wenig Heimweh nach 

ſich“ (multum aeris alieni, exiguum autem sui desi- 

derium reliquit)h. Sein Nachfolger Willibold Held (1782 

bis 1789) war ebenſo bedeutend als Gelehrter wie als Kunſt— 

freund. Er ſchrieb ein umfangreiches „Reichsprälatiſches Staats— 

recht“ und iſt der Erbauer der Kloſterkirche. Der letzte Abt, Niko⸗ 

laus Betſcher von Berkheim (1789—1803, 7/ 1811), war ein 

guter Haushalter, der die 63 000 fl. Schulden vom Kirchenbau her 

raſch abzahlte. „Was ſeine übrigen Grundſätze in Hinſicht ſeiner 

Regierung betrifft, ſo waren ſie gegen die Antertanen Gerech— 

tigkeit; gegen ſeine Herren Conventualen Ordnung, gegen 

beide im Angehorſam Strenge, in der Anterwürfigkeit, ja ſchon 

im Beſtreben nach ſolcher Liebe und Güte. ... Nur ab— 

geſchliffener Hof- oder Weltmann war er keiner“, dafür aber 

„voll alt- und echtſchwäbiſcher Redlichkeit und Jovialität“. 

Nach ſeiner Penſionierung widmete er ſich der ſtillen Wohl— 

tätigkeit und der Arbeit. „Ganze Tage und Wochen ſaß er an 

ſeinem Schreibtiſche und componierte, verfertigte Schriften 

s Beck S. 66. 

9 G. Vogler, Die Feier des 6. Jahrh. der Stiftung des unmittel⸗ 

baren Reichsgotteshauſes Schuſſenried, 1783, S. 39—45. 

10 Gedr. Verzeichnis, Beil. in LBSt Cod. hist. fol, 649. 

1 D2Schw 1886, S. 47 f. 

12 LBSt Cod. hist. fol. 649, Bl. 15. 

13 Stadelhofer III, zum Jahr 1782.
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und Gebete“, ſo berichtet ſein Mitkonventuale, Pfarrer Vinzenz 

Lutz in Rot “. 
In Weißenau zählen wir von 1145—1803 8 Pröpſte und 

41 Gbte. Der letzte Prälat war Bonaventura Brem von 

Kaufbeuren (1794—1803, F 1818). Er war ein friedliebender, 

etwas zu gefügiger Herr, der ganz paſſend den Regenbogen 

mit der Taube und dem Glzweig im Wappen führte 1. 

In Marchtal regierten von 1171—1803 36 Pröpſte und 

24 Abte. Ignaz Stein (1768—1772) wird geſchildert als „ein 

tiefdenkender, wiſſenſchaftlich gebildeter Mann und als ein 

Muſter der Tugend““. Er forderte von ſich und andern ſtrenge 

Zucht und Ordnung. Unter ihm wurde 1771 die 600-Jahr⸗ 
feier des Kloſters glanzvoll begangen; Sebaſtian Sailer ſchrieb 
hiezu ſein „Jubilierendes Marchtall“. Abt Paul Schmid (1772 

bis 1796) war ein ſparſamer, kluger Wirtſchafter, dabei aber 

ſehr wohltätig. Er trug darauf an, „auf die Armen jährlich 
ein Drittel der Einkünfte zu verwbenden““. Für ſeine Kirche 

wendete er ſehr viel auf, hinterließ trotzdem viel bares Geld 

(ich hörte nur an Gold 80 000 fl.“, ſchreibt Fr. Walter) s5. Von 

Bernhard Kempter (1796—1802) wird gerühmt „ein durch— 
dringender Verſtand, vorzüglich wiſſenſchaftliche Bildung, große 

Beſcheidenheit, in ſeinen ſeelſorgerlichen Verrichtungen uner— 

müdeter und wahrhaft geiſtiger Eifer, und das edelſte Herz, 

welches die Güte ſelbſt war“. Er mußte die Leiden der 

Franzoſenkriege reichlich durchkoſten. Friedrich Walter von 
Ingſtetten bei Roggenburg, der letzte Abt (3. Mai bis 7. Dez. 

1802, F 1841) wäre bei längerer Regierung ſeinem Kloſter 

ſicher zum größten Segen geworden. Vor ſeiner Wahl war er 

Katechet an der Elementarſchule in Marchtal, 5 Jahre Pro— 

feſſor an der humaniſtiſchen Schule, Lehrer der Philoſophie an 

der höheren Schule, 5 Jahre Helfer in Munderkingen und 

Kirchbierlingen, 4 Jahre Pfarrer am letzteren Ort. Er ſchreibt 
    

14 Konſtanzer Archiv 1812, II, S. 269—271. 

1s Grabdenkmal in der Kirche zu Weißenau, vgl. Busl S. 25. 

16 Walter S. 183. 

17 Ebd. S. 190. 

1s Ebd. S. 202. 

19 Walter S. 205.
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ſelbſt: in einer „traurigen Lage übernahm Abt Friedrich die 
Regierung. Was ihn am mehrſten ſchmerzte, war die An— 

gewißheit über das künftige Schickſal des ihm anvertrauten 

Stiftes und das Anvermögen, auf den Fall der Säkulariſation 

ſeinen Mitbrüdern, die ihm ſo vieles Zutrauen geſchenkt haben, 

einen Notpfennig reichen zu können“?ꝰ. Tiefer blickend ſah er 

ein: „Seit langer Zeit war geiſtlichen Stiftern von Frei— 

maurern, Illuminaten und ſogenannten Philoſophen der Krieg 
erklärt. Dort, wo es etwas im Trüben zu fiſchen gibt, findet 

man leicht Alliierte.“ 

Schuſſenried weiſt von 1183—1803 22 Pröpſte und 24 

Abte auf. Es bleibt mit ſeinen letzten Vorſtehern hinter den 

Schweſterklöſtern zurück. Der letzte Abt, Siard Berchtold von 

Füſſen (1792—1803, 7 1816), war „ein ſchwacher Mann, der 

den auf ihn wartenden Schwierigkeiten, ſowie überhaupt ſeiner 
hohen Stellung nicht gewachſen war“21. Die Bedrängniſſe der 

Kriegsjahre ſetzten ihm und ſeinem Kloſter ſehr zu. 

2. Eine auffallende Erſcheinung des 18. Jahrhunderts iſt 

die lebhafte Bauluſt, ja Bauſucht. Faſt alle Klöſter Ober⸗ 

ſchwabens, ſo auch unſere Prämonſtratenſerſtifte, führten im 
letzten Jahrhundert ihres Beſtehens, ſelbſt noch während der 

letzten Jahrzehnte, große Bauten auf. „Sie bauen darauf 
los, als hätten ſie eine Ahnung davon, daß ihres Bleibens nicht 

mehr lange iſt, als gälte es, eine knapp bemeſſene Friſt noch 

möglichſt gut und klug auszunützen“?2. Man könnte ebenſogut 

ſagen: ſie bauten, weil ſie mußten, weil ſie wieder kräftig ge— 

worden, ſich erſtaunlich raſch und gut von den Wehen und 

Schäden des furchtbaren Krieges erholt hatten. Sie dachten 
noch an weitere Jahrhunderte Dauer und Beſtand. Dieſe 

Hoffnung kommt aus Anlaß der Jubiläen im 18. Jahrhundert 
immer wieder zum Ausdruck. 

Dieſen Kloſterbauten, und auch den Kirchen, haftet etwas 

Weltliches an. Es ſind Schlöſſer für vornehme Herren; der 

Prälat ſteht vor dem Abt, die Feſt⸗ und Prunkſäle wollen nicht 

recht zur Nachbarſchaft der Mönchzelle paſſen. Aber es iſt 

20 Ebd. S. 221. 

21 Beck S. 69. 

22 Keppler S. 112.
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anzuerkennen, daß regelmäßig neben dem Schloß auch die 

Kirche nicht vergeſſen, ja bevorzugt wurde. Weiter verdient 

Lob, „daß in den Kloſtergebäuden meiſt die Bibliothek, nicht 

der Speiſeſaal der ſchönſte Raum iſt“?s. Die Kirchen ſind 

durchweg im Stil der Zeit, alſo in Barock gebaut. Wer wollte 

das verübeln? Man baute, wie man betete. Gotteshaus und 

Gottesdienſt des 18. Jahrhunderts ſind Barock, „eruptiver 

Ausdruck innerer Glut“ (Weingartner). 

In Rot? ſind die Kloſtergebäude neu entſtanden aus der 

Aſche der furchtbaren Brände von 1681 (1681 bis etwa 1702). 

Die Kirche dagegen (1783—1785) war noch keine zwei Jahr— 

zehnte vollendet bei der Aufhebung des Kloſters, der ſpäteſte 

und letzte Kloſterkirchenbau in Schwaben (Wiblingen 1772 bis 

1781, Buchau 1774-—½1776), vielleicht in ganz Süddeutſchland. 

Sie iſt ein richtiger Mönchsbau. Faſt alles machte das Kloſter 

ſelbſt; der Bauplan war vom Abt erdacht, das Modell fertigte 

der Küchenmeiſter, P. Moritz Sohler, Bauführer war 

P. Siard Binder. Beim Bauen halfen die Konventualen 

wacker mit. Anter ihren Händen entſtand „die ſchönſte Kirchen— 

halle, welche dieſer Stil geſchaffen hat“?s. Der Grundriß iſt 

barock, das Innere klaſſiziſtiſch. Prachtſtücke ſind die Sakriſtei- 

ſchränke (1690) und das Chorgeſtühl (1693), beides noch von 

der früheren Kirche. Von den 9 Altären lein weiterer, der 

Kreuzaltar, wurde leider entfernt) iſt der Hochaltar ein voll— 

endetes Kunſtwerk. Die prächtige Orgel auf der Weſtempore 

(1789—H1792) hat auf drei Manualien 41, darunter 38 

klingende Regiſter. Die Deckenfresken von Januarius Zick ſind 

wohl die beſten Werke dieſes Meiſters. 

Weißenau?' führte das Kloſter von 1708 an (1708 bis 

1722, 1724—1765) neu auf. Die Kirche mit 8 Altären wurde 

1717—H724 neu gebaut; der Chor iſt noch von 1627. Der 

Hochaltar im Renaiſſanceſtil trägt ein ſchönes Gemälde (Ab— 

28 Ebd. S. 113. 

24 Das Prämonſtr.-Kloſter Rot S. 24 f., 31—54; hier die übrige Lite⸗ 

ratur. 

25 Keppler S. 160. 

26 Busl S. 17—23; Keppler S. 178—180.
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ſchied der Apoſtel Petrus und Paulus vor dem Martyrium). 

Der klaſſiziſtiſche Kreuzaltar iſt aus echtem, hellgeflecktem 

Marmor. Chorgeſtühl (nach 1650) und Paramentenſchränke 

ſind ſehenswert. Die ſchöne Orgel hat 48 Regiſter und 3160 

Pfeifen. 

Der Kloſterbau in Marchtal?“ ſtammt von 1686—1690, 

die Kirche von 1686—1692. Dieſe iſt ein einfacher und ern⸗ 

ſter, kräftig gegliederter Bau. Bedeutend ſind die Altarbilder, 

der Hochaltar in reichem Barock (1691), das Chorgeſtühl 

(1690), das Geſtühl im Kapitelſaal (1703), die Sakriſteiſchränke 

(1672), das Chorgitter in feinſter Kunſtſchloſſerarbeit (1690). 

Schuſſenriedꝛs kommt auch hier am ſchlechteſten weg, 

wenigſtens was ſeine Kirche anlangt. 1752—1770 wurde das 

Kloſter von Grund auf neu gebaut; von dem gewaltigen Plane 

wurde jedoch nur etwa ein Drittel ausgeführt. Noch kurz vor 

der Aufhebung hegte man die Hoffnung, den ganzen Plan aus⸗ 

führen zu können. Der Bibliothekar des Stifts St. Gallen, 

der 1786 Schuſſenried beſuchte, ſchrieb: „Wenn dieſes Stift 

einſt dem ſchönen Plane nach, den man uns vorgezeigt, aus— 

geführt wird, ſo muß es eines der herrlichſten in Deutſchland 

geben.“?' Der herrliche Bibliothekſaal (1754—1761) mit 

ſeiner reichen Gedankenwelt und ſeiner geiſtvollen Symbolik 

in Statuen und Malereien gilt als „vielleicht die geiſtvollſte, 

feſtlichſte und heiterſte Halle, welche der Zopfſtil geſchaffen 

hat“so. Die Kirche (nach dem Brande von 1647 wieder her— 

geſtellt) nimmt ſich neben dem Prunkbau des Kloſters dürftig 

und ärmlich aus, macht „den Eindruck des Zuſammen— 

geflickten“?r. Doch war auch für ſie ein Neubau geplant, deſſen 

zweitürmiges Modell noch vorhanden iſt. In der architektoniſch 

unbefriedigenden, weil unorganiſchen Kirche ſteht ein prächtiges 

27 M. Birkler, Die Kirchen in Obermarchthal (1893) S. 32 bis 

53; Keppler S. 138—142; Die Kunſt- und Altertumsdenkmale im 

Königreich Württemberg. O.-A. Ehingen (1912) S. 135—161. 

2s Kohler S. 4—25; Keppler S. 148—150. 

20 Kohler S. 9. 

30 Keppler S. 150; Kohler S. 27—56. 

31 Keppler S. 148. 
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Chorgeſtühl (1717), an Erfindungsgabe und Kunſtfertigkeit 

ähnlich dem in Rot, auch die Sakriſteiſchränke und der Hoch— 

altar (1717) ſind gute Arbeiten. 
Wenn je das Kloſter an ſeiner eigenen Kirche etwas ver— 

ſäumt hat, ſo wurde dieſe Unterlaſſungsſünde reichlich gut 

gemacht durch den Bau der 1728—1731 ausgeführten originellen 

Wallfahrtskirche in Steinhauſen O.-A. Waldſee; ein ovaler 
Grundriß, dreigliedriger Zentralbau mit 10 quadratiſchen 

Pfeilern . 

Hier ſei noch angefügt, daß drei von unſern vier Klöſtern 

hervorragend ſchöne Geläute beſitzens2s. Rot hat 7 Glocken, 

darunter die mächtige und prächtige Verenaglocke (Ton A, 

90 Ztr., 1701)0. In Weißenau ſind es ebenfalls 7 Glocken; die 

große Dreifaltigkeitsglocke (Ton A, 103 Ztr., 1753) wird wegen 

ihres prachtvollen Klanges von vielen ſelbſt der „Hoſanna“ in 

Weingarten vorgezogen. Marchtals Geläute iſt ſogar 12 

ſtimmig; die größte Glocke hat den Ton 4, wiegt 99 Ztr. und 

wurde 1688 gegoſſen. Schuſſenried konnte ſolcher Töne Pracht 

nur ſeine 5 kleinen Glocken entgegenklingen laſſen von dem 

ſchlanken, 55 Meter hohen Turm; die größte (1721) wiegt 
43 Ztr. (Zwei Glocken wurden 1917 abgenommen.) 

3. Es iſt eine alte Klage, daß wir über das religiöſe 

Leben in unſeren Klöſtern, alſo über das Wertvollſte ihrer 

inneren Geſchichte, ſo herzlich und ſchmerzlich wenig Poſitives 

wiſſen. Was aufgezeichnet wurde, und wonach jetzt die Archiv— 

beſtände meiſt eingeteilt ſind, betrifft wirtſchaftliche Dinge und 

Rechtsfragen, Verleihung und Beſtätigung von Privilegien, 

Erwerb, Verluſt oder Tauſch von Gütern, Prozeſſe mit Nach— 

barn. Wer aus ſolchen Bruchſtücken allein eine Kloſter— 
geſchichte zuſammenflicken wollte, würde ein rechtes Stückwerk 

und Zerrbild zuwege bringen. 

Im ganzen war das religiöſe Leben in den letzten Zeiten 

ein geordnetes. Die hochgeſteigerte Religioſität und Kirchlich⸗ 

keit, die das 18. Jahrhundert kennzeichnet, war auch gegen das 

32 Archiv für chriſtliche Kunſt Bd. 32 (1914) S. 75—78 u. 92—96. 
36 Prämonſtr.-Kloſter Rot S. 20; Busl S. 29—32; Birkler 

S. 49—52; Kohler S. 24f.
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Ende noch nicht verſchwunden. Reichlich viel Poſe und Geſte 
jener Barock- und Rokokozeit muß man mit in Kauf nehmen. 

Für Marchtal iſt bezeugt, daß die ſtrenge Kloſterordnung 

bis zum Schluſſe eingehalten wurde“. „So bequem und nied— 

lich war eben das Leben in den Klöſtern nicht“, bemerkt 

Fr. Walter, Marchtals letzter Abtss. Zum Beweiſe führt er 

die gewöhnliche Tagesordnung an: Nachts 12 Uhr Mette, die 

eine Stunde dauert. Am 5 Ahr in der Frühe wurde wieder 

geweckt, 6 Uhr halbſtündige Betrachtung, nach dieſer Prim, 

Kapitel und Terz in der Kirche. Nachher Studierzeit bis 
9 Ahr. Hierauf die Sext, das Amt, die Non bis 10 Ahr. 

Nun wieder Leſezeit bis 11 Uhr. Zetzt Mittageſſen, gewöhnlich 

von 4 Speiſen ſamt einem Trunk von einem Schoppen Bier 

und 1“ Schöoppen Wein. (Das ſcheint uns reichlich viell) 

Nachher eine Rekreationsſtunde. Von 1—3 Ahr Leſezeit oder 

für einige Muſikunterricht. 3 Ahr Veſper in der Kirche. Von 

da an wieder Studierzeit bis 75 Ahr. Dann Abendeſſen mit 
drei Speiſen und dem Trunk wie mittags. 6 Uhr Rekreations⸗ 

ſtunde; hierauf Komplet in der Kirche, tägliche Gewiſſens— 

erforſchung. 49 Uhr Nachtruhe bis nachts 12 Ahr. „Dieſe 

Lebensordnung war nun für gewöhnlich alle Tage die nämliche, 

und dabei außer der Rekreationszeit, ſelbſt bei Tiſche, wo 

gewöhnlich nützliche Schriften vorgeleſen wurden, anhaltendes 

Stillſchweigen. Nun ſoll ein jeder ſelbſt urteilen, ob wohl 

dieſe Lebensart ſo bequem ſei.“ In Rot war die Mette nicht 

mehr um Mitternacht, ſondern in der Morgenfrühe. Man ſieht 

das daraus, daß der Pfarrer (Vikarius) von Haslach und ſeine 

Helfer vom gemeinſamen Offizium dispenſiert waren an den 

Tagen, an denen ſie 4 Uhr früh vom Kloſter weggehen 

mutten ”. Auch in Schuſſenried wurde unter Abt Joſef Krapf 

(1775—1792) die mitternächtliche Mette aufgehoben, wie dort 
überhaupt die Konventualen ziemliche Freiheiten erhielten “. 

In Marchtal erwarb Abt Paulus Schmid (1772—1796) ſich 
  

3 Vanotti S. 5. 

as Walter S. 227 f. 
36 Pfarrarchiv in Haslach, Bemerkungen zur Gottesdienſtordnung 

von 1765. 

27 Beck S. 66.



268 Willburger 

den beſonderen Dank dadurch, daß er den älteren Geiſtlichen 

Ofen in ihre Zimmer ſetzen ließ, während die jüngeren nach wie 

vor bei der Kälte ſich in einem allgemeinen „Patermuſeum“ 

aufhalten mußten. 
Die Behandlung der Untertanen war mild und gerecht. 

„Anterm Krummſtab iſt gut leben.“ In Zeiten der Not kamen 

unſere Klöſter den Antertanen ſehr entgegen. Regelmäßig bei 

der Huldigung vor dem neuen Abt gewährte dieſer einen oft 

bedeutenden Schuldennachlaß. Arme wurden reichlich, oft zu 
freigebig unterſtützt. In Marchtal wurden an Herrſchaftsarme 

oder Wandernde Brotſpenden ausgeteilt, die ſich „manches 

Jahr auf 18—20 000 Laibchen, jedes zu 2 Pfund“ beliefen . 

Zu Zeiten beſonderer Not gab es außerordentliche Almoſen. 

Zur Zeit einer Hungersnot im Jahre 1694 wollte der Abt von 

Marchtal am Gründonnerstag jedem ankommenden Armen 

2 Pfund Brot geben. „Aber die Menge war ſo groß, daß 

beim Tore, wo man ſie in den Hof hereinlaſſen wollte, 42 er— 
drückt wurden““. Marchtals drittletzter Abt, Paulus Schmid 
(17721796) legte ſeinem Konvent nahe, das gewöhnliche Al— 

moſen noch zu vermehren und jährlich ein Drittel der Einkünfte 

für die Armen zu verwenden “. 

Gute Zucht und chriſtliche Sitte bei den Antertanen zu er— 

halten waren die ubte immer beſtrebt. Als Beiſpiel könnte 

dienen die durch den letzten Abt von Rot im Jahre 1796 er— 

laſſene ſtrenge Wirtshausordnung gegen „das teure und 

familienverderbliche Spielen und Zechen“, und die gleichzeitige 

ſcharfe Kleiderordnung gegen die „übertriebene, ſtandeswidrige, 

ſehr teure, verderbliche und ärgerliche Kleiderpracht unter dem 
gemeinen Volk und beſonders unter Weibsleuten““. 

Aber man weiß doch manches zu erzählen von dem leicht— 
fertigen Treiben und Weſen in einzelnen Klöſtern? Gewiß, 

jenes 18. Jahrhundert gibt manche Rätſel auf, iſt ein wunder— 

àas Walter S. 189. 

30 Ebd. S. 229. 

20 Ebd. S. 139. 

21 Walter S. 190, f. oben S. 262. 

42 Aus dem Rotiſchen Archiv abgedruckt im „Allgäuer Volksfreund“ 

(Leutkirch) 1926, Nr. 142 vom 24. Juni. 
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liches Gemiſch von Licht und Schatten, von Innerlichkeit und 
Außzerlichkeit, von Religioſität und Frivolität, intra muros 
et extra. Aber nicht alles, was uns befremdet, hat auch bei 

den Zeitgenoſſen Anſtoß erregt. Wenn man heute ſich aufhält 
über den frivolen Ton mancher Dichtungen, z. B. Seb. Sailers 

„Adam und Eva“, ſo muß man andererſeits wiſſen, daß ſchon 
Abt Walter bemerkt, daß dieſes Werk „religiöſes Gefühl leicht 

beleidigen könnte“sns. Warum tadelt man übrigens nur, daß 

ſolche zweideutigen Sachen geſchrieben wurden? Man hat ſie 

doch auch aufgeführt, natürlich auch vor Laien, immer „zum all— 

gemeinen Gaudium“. Das viele Komödienſpielen geſchah im 

Intereſſe der Schule, die „mit der Zeit“ gehen wollte und mußte. 

In Schuſſenried herrſchte ein weltliches, zu freies Treiben, 

das vor dem Jahre 1740 einſetztn. Zur Faſtnachtszeit 1737 

führten Schuſſenrieder Bürger im Kloſter „eine Comödie von 

Lamberto mit jedermanns Contento“ auf. Am Karfreitag 

1737 wurde in der Kirche nach der Paſſionspredigt die „Ko— 

mödie von dem verſtockten Sünder Horonzada, dem Chriſtus 

einſt ſein heiliges Blut ins Angeſicht geworfen“, aufgeführt. 

Die Bühne ſtand im Schiff zwiſchen Chorgitter und Kanzel; 

Mitwirkende waren Patres, Fratres und Studenten. Wäh— 

rend der Faſtnacht 1739 war große Maskerade im Kloſterhof 

und im Dorf. In der Faſtnacht 1740 kamen Stiftsdamen aus 

Buchau und Kavaliere maskiert ins Refektorium zu Schuſſen— 

ried. Am 10. November 1743, zum Geburtstag des Abtes, 

kam Seb. Sailer von Marchtal mit vielen andern hohen Gäſten 

nach Schuſſenried und trug zum „allgemeinen Gaudium“ ſeinen 

eben erſchienenen „Adam und Eva“ vor. 

Die Luſt, „Komödien“ in der Kirche zu ſpielen, lag im 

Zeitgeiſt und darf nicht zu hart beurteilt werden. Auch in Rot 

wurde alljährlich am Gründonnerstag nachmittag in der 

St. Johannkirche „eine nützliche geiſtliche Comödie“ geſpielt, 

zu welcher die Angehörigen der Kloſterpfarrei eingeladen wur— 

den ·a. Szeniſche „Vorſtellungen“ der Auferſtehung Chriſti am 

23 Walter S. 203. 

44 Beck S. 63 f. 
44a RVB S. 16, 33, 79, 134, 155.
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Karſamstag Abend und der Himmelfahrt des Herrn am Nach— 
mittag dieſes Feſtes fanden ebenfalls alljährlich ſtatt . 

Sonſt gilt für die Kloſtergeſchichte der Grundſatz: ſolange 

die Einrichtung der Viſitationen gut arbeitet, wird der Geiſt 

eines Kloſters kein dauernd ſchlechter ſein. Bei den Prämon⸗ 

ſtratenſern hat es an Viſitationen wirklich nicht gefehlt. 

J. Ein reſtlos erfreuliches Kapitel iſt das über die Seel⸗ 

ſorge. Die Norbertiner ſind ein ausgeſprochener Seelſorge— 

orden. Seelſorge zu treiben und Seelſorger zu bilden iſt der 

zweite Stiftungszweck, neben dem erſten der perſönlichen 
Heiligung. Darauf gehen auch die zahlreichen Inkorporationen 

von Kirchen an die Prämonſtratenſer zurück. Man hat dieſe 

Inkorporationen ſchon bezeichnen wollen als „eine ausſchließ— 

lich finanzielle Maßregel, planmäßig dazu verwandt, verarmten 

Klöſtern und Stiftern neue Einnahmen zuzuführen oder auch 
die Einkünfte reicher Abteien noch zu vergrößern“s. Allein 

bei der Entwicklung des Kirchenrechts konnten die Prämon— 
ſtratenſer ihre Prieſter kaum anders in die regelmäßige Seel— 

ſorge hinausbringen. Die einzelnen Klöſter erhielten vom 

Papſte jeweils die Erlaubnis, die Seelſorgeſtellen mit Welt⸗ 

prieſtern oder eigenen Konventualen zu beſetzen. Sie machten 

davon durchweg im letzteren Sinne Gebrauch; dem Kloſter 

nahe gelegene Orte wurden excurrendo verſehen. Für die 

ſchwäbiſche Ordensprovinz wurde das Privileg im Jahre 1750 
(als eine Konſtitution Benedikts XIV. die Ordensgeiſtlichen all⸗ 
gemein als zu Säkularpfründen unfähig erklärte “) zum letzten⸗ 

mal erneuert“. In den letzten Zeiten hatte Rot 8 Pfarreien 
zu beſetzen, Weißenau 9, Marchtal 8, Schuſſenried 9 (je mit 

dem Mutterort). Soweit man ſehen kann, waren dieſe Orte 

gut verſorgt. Einige Beweiſe: eine frühe Kinderkommunion 

in unſerem Sinne war im Bistum Konſtanz damals ſicher nicht 

die Regel, vielleicht ganz ſeltene Ausnahme. Dagegen in den 

Pfarreien des Kloſters Rot wurden die Kinder regelmäßig mit 

aah RVB S. 21, 23, 56, 159. 

45 G. Kallen, Die oberſchwäbiſchen Pfründen des Bistums 

Konſtanz (1275—1508) .(Stuttgart 1907), S. 206, vgl. 223—230. 

46 Pgl. Walter S. 174. 

27 1. Sept. 1750, Druck in StASt, Kl. Weißenau, Büſchel 31. 
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10 Jahren zum Tiſche des Herrn geführt “. Dies hielt an, bis 

Weſſenberg das 14. Lebensjahr für die Erſtkommunion feſt⸗ 

ſetzte. Zur erſten hl. Beicht wurden in Rot nach vorheriger 
Prüfung durch den Pfarrer die Kinder genommen, welche ſchon 

die Schule beſuchten, alſo mit 7—8 Jahren. Dieſe beichteten 
auch öfters während des Jahres. In der öſterlichen Zeit konn— 
ten die Eltern ſogar noch jüngere Kinder bringen. Der Eifer 
der Eltern, ihre Kinder recht frühzeitig zur Beicht zu bringen, 

war ſo groß, daß der Pfarrer (z. B. 1769) ihn eindämmen 
mußte: „Es wollen die Eltern doch nit ſo ſtark die Geiſtlichen 
plagen mit Vorwendung, ihre Kinder ſeien gewiß geſchickte 

Kinder, ſie verſchrecken nur“ a. Tag der öſterlichen Kinder— 

beicht war jeweils der Montag in der Karwoche, Kommunion— 

tag der folgende Dienstag, nicht etwa der „Weiße Sonntag“b. 

Eifriger Sakramentsempfang war ſonſt gegen Ende des 
18. Jahrhunderts abgekommen. Für die kleine Rotiſche Pfarrei 

Haslach (ſie zählte 1812 469 Seelen“, wurde von Rot 
aus excurrendo verſehen), heißt es in den „Notamina 

specialia pro singulis mensibus“ zu einer Gottesdienſt— 

ordnung von 1764, wegen großem Beichtkonkurs müſſe die 

Predigt öfter ausfallen; noch öfter müſſe der Vikarius einen 
oder mehrere Beichtväter von Rot mitnehmen, die „quarta 

hora surgunt et pergunt Haslachium“; oder (ſpätere Be⸗ 

merkung) „Si concursus ad lucrandas indulgentias a Pio VI. 
concessas perseveret, poterit D. vicarius unum aut duos 

a Prioratu petere subsidiarios, qui cum ipso omissis 

Matutinis hora quarta se conferant Haslachium“ . 

Eifrig wurde das Wallfahrtsweſen gepflegt und geför— 
dert. Im Gebiet von Rot: in Rot ſelbſt Verehrung des 

„Prager Jeſuskindes“, das 1745 beſchafft und aufgeſtellt wurde, 

ſowie Zulauf zum Grab (Leib) des ſeligen Wilhelm Eiſelin; 

in Berkheim Wallfahrt zum Grab des ſeligen Willibold; in 

Haslach ſeit etwa 1700 Verehrung einer Statue „Maria mit 

às Einträge in den Pfarrbüchern der Kloſterorte. 

4842 RWV. S. 15. 
asb RVB. S. 15 f., 52, 78, 113, 154 f., 184. 

40 Konſtanzer Archiv II 246. 

50 Pfarrarchiv in Haslach.
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dem Kinde“; in Haiſterkirch Wallfahrt zur Schmerzhaften 

Muttergottes (wegen des Zudrangs 1726 die Kirche erneuert); 

ebenſo in Illerbachen. Die blühendſte Wallfahrt entſtand 

1730 in Steinbach zur Schmerzhaften Muttergottes. Das 

Gnadenbild ſtammt vom Kloſter Rot. Schon 1734 mußte 

das Kloſter außer dem Pfarrer dorthin 2 Helfer ſchicken“ (der 

Ort ſelbſt hatte kaum 200 Einwohner), 1736 waren es 3 Hel— 

fer, 1746—1761 2, zeitweiſe 3, 1769—1797 4, dazwiſchen 

1779 ſogar 6 Helfer 2. Nach der Kloſteraufhebung finden 

wir 1805 nur mehr 3, 1821 ff. 1, von 1832 ab 2 weltliche 

Hilfsprieſter. Heilige Kommunionen wurden dort ausgeteilt 

jährlich 40 —50 000 (1763 ſogar 53 000, 1765 52 000) und 

jährlich etwa 2500 hl. Meſſen geleſen . An den Wallfahrts— 

tagen halfen fremde Geiſtliche aus, regelmäßig die Auguſtiner 

aus Memmingen, auch Franziskaner. Schuſſenried unterhielt 

die blühende Wallfahrt zur Schmerzhaften Muttergottes in 

Steinhauſen. Auch in den Kloſterkirchen ſelbſt wurden die 

hl. Sakramente fleißig empfangen. In Rot wurden 1724, ohne 

daß ein beſonderes Feſt ſtattfand, 24000 Kommunionen ge⸗ 

zählt“'. Die Kloſterjubiläen wurden als religiöſe Feſte 

begangen, ſo in Rot 1726, wobei man am Haupttage 15 000 

Feſtgäſte zählte. Während des Jubiläums in Weißenau, vom 

6. bis 15. September 17835s hörten an den Vormittagen 

4 Karmeliter und 4 Kapuziner beſtändig Beicht. „Ein 

Prieſter war beſtändig bloß mit Reichung der Kommunion 

beſchäftigt.“ Zum Sonntag heißt es: „Heute war der Beich— 

tenden eine ſo ungeheure Anzahl, daß neben den gewöhnlichen 

Beichtſtühlen der nächſte beſte Seſſel ... aufgeſtellt werden 

mußte“, 21 Beichtväter waren gleichzeitig beſchäftigt. „Nach 

überhaupts genommener Abzählung der conſecrierten Partikeln 

51 Pfarrarchiv Steinbach, Heiligenbuch und ökonomiſches Tagebuch, 

Aufzeichnungen über Geſchenke an die Subsidiarii, z. B. auf Oſtern 

(ad Osterayh. 

52 Catalogus personarum eccles. Dioec. Constant. 1779. 

58 Berechnet aus den Hoſtienrechnungen, Pfarrarchiv in Steinbach. 

54 Stadelhofer III, zum Jahr 1724. 

55 Bodenſeeſchriften Bd. 41 (1912) S. 111-—128.
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ſind es wenigſtens 10 000 Communicanten geweſen, die das 

Jubiläum hindurch allhier geſpieſen.“ 
Die Klöſter ließen in ihren Pfarreien Volksmiſſionen 

halten, meiſt durch Jeſuiten, ſo Rot von etwa 1750 ab, March— 

tal 1770 86. Nach der Aufhebung des FJeſuitenordens ſchickte 

Rot eigene Konventualen zu dieſem Zweck hinaus, 1781 rief es 

wieder Exjeſuiten *. 
An Bruderſchaften wurden gepflegt: in Rot und ſeinen 

Pfarreien die Barbara-, Sebaſtians-, Corporis⸗-Chriſti-, vor 

allem die Roſenkranz-Bruderſchaft; für die letztere wurde 
1737—741 die große und ſchöne St. Johannkirche gebaut. 

Der Chroniſt Stadelhofer bemerkt (1787), daß ſie „noch heute 

mit einer ſehr großen Zahl von Brüdern und Schweſtern 

blühe“ — trotz der amtlichen Aufhebung. In Weißenau be— 

ſtanden die Bruderſchaften vom koſtbaren Blute Jeſu, die 

Roſenkranz- und Sakraments-Bruderſchaft. In Marchtal die 

Sebaſtians-⸗, Roſenkranz- und Kreuz-Bruderſchaft, daneben 
z. B. in Kirchbierlingen die Bruderſchaft von der Todesangſt 

Chriſti. Joſeph II. hob 1784 für ſeine Länder ſämtliche 

Bruderſchaften auf und erſetzte ſie durch die blutleere „Bruder— 

ſchaft von der Gottes- und Nächſtenliebe“, die aber vom Volk 

abgelehnt wurde. 

Wie ſtark die Reliquienverehrung während des 18. Jahr— 
hunderts war, iſt allgemein bekannt. Jedes unſerer Klöſter 

hatte als treu behütete und viel verehrte Heiligtümer ſeine 

beſonderen Reliquienſchätze, beſonders in der Form ſo genannter 

(bekleideter) ganzer „hl. Leiber“. Weißenau hielt bis zur 

Aufhebung einen „Blutritt“ ähnlich wie Weingarten, d. h. eine 

mit der Reliquie des hl. Blutes von einem Prieſter zu Pferd 

unter Begleitung vieler Reiter und zahlreicher Fußgänger 
abgehaltene Sſchprozeſſion ꝛs. Schuſſenried ſchickte ſeine Patres 

auf Verlangen weit herum mit ſeinem „Magnusſtab“ zur 
Benediktion der Felder gegen Mäuſe und anderes Angeziefer. 

Am 12. November 1801 beſchwerte ſich der Pfarrer von 

Tomerdingen beim Ordinariat in Konſtanz, daß P. Fidelis 

56 Walter S. 186; Stadelhofer III, zu 1765 ff. 

57 Stadelhofer III, Bem. zu 1760—1768. 

58 Busl S. 14f. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 18
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Anna aus Schuſſenried mit ſeinem „wunderbaren Stabe“ zu 
ihm und nach Dornſtadt (beide O.-A. Blaubeuren) gekommen 

ſei und ſich habe „wohl bezahlen“ laſſen (was indes das 

Kloſter beſtritt'). Da zugleich an beiden Orten eine Hochzeit 

geweſen ſei, ſo haben „religiöſe Feierlichkeit und bauernhochzeit— 

licher Anfug ſonderbar kontraſtiert“ und die vom Luthertum 

ganz umgebene Gegend habe „zu ſehr ungünſtigen Raiſonne— 
ments“ Anlaß genommen““. 

5. Die Pflege der Wiſſenſchaft blieb keineswegs 

hinter der praktiſchen Seelſorge zurück. Jedes unſerer vier 

Klöſter unterhielt eine höhere Schule für die eigenen Leute 

(Novizen), in welcher Philoſophie und Theologie gelehrt 

wurde. Ein Beweis für die Wertſchätzung wiſſenſchaftlicher 

Tüchtigkeit liegt darin, daß gar oft die übte aus der Zahl der 

Profeſſoren genommen wurden. Ihre Studierenden ſchickten 

die Klöſter gern noch auf eine auswärtige Hochſchule, beſonders 

nach Dillingen zu den Jeſuiten. Als nach Aufhebung dieſes 

Ordens dieſer Brauch aufhörte, entſchuldigte ſich Fr. Walter, 

der letzte Abt von Marchtal “: es „verbreitete ſich auf hohen 

Schulen ein Geiſt, der, wie es die Erfahrung beweiſt, ſelbſt 

den Staaten gefährlich geworden iſt und für Klöſter am aller— 

wenigſten paßte“, Grundſätze, „die man bei uns immer ver— 

abſcheute“. 

Die letzten Mitgliederliſten unſerer Klöſter weiſen 

Gelehrte und Schriftſteller aus allen Gebieten auf. 

Wie Wiſſenſchaft, Askeſe und Seelſorge miteinander ver— 

bunden waren, das ſetzt P. Petrus Bayer von Marchtal dem 

Ordinariat in Konſtanz deutlich auseinander aus Anlaß der 

ihm von dort aufgezwungenen Konkursprüfung (1807) . Er 

ſchreibt: „Was mir in unſerem Orden beſonders gefiel, und 

was zur Bildung junger Geiſtlicher vorzüglich diente, beſteht 

darin: 1. wurde täglich in der Frühe eine halbe Stunde geiſt— 

liche Betrachtung und abends ebenſolange geiſtliche Leſung in 

einem und ebendemſelben Zimmer angeſtellt; 2. wurden 
  

56 OAR, Kl. Schuſſenried; das Weitere bei Erzberger S. 383 f. 

660 Walter S. 190, 231. 

61 OAR, Kl. Martchtal.
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gewöhnlich über Tiſch die beſten der neueren und älteren 

Bücher geleſen, wobei mit Skripturiſten, mit geiſtlicher und 

Profangeſchichte, mit Religionshandbüchern, mit Zeitungen 

und verſchiedenen andern über wichtige Gegenſtände heraus— 

gekommenen Piecen weiſe abgewechſelt wurde; 3. wurde Philo— 

ſophie, Theologie, Paſtoral, Moral, Natur- und Kirchenrecht 

gelehrt, und zum Behufe dieſer Wiſſenſchaften die bewähr— 

teſten Autoren ... herbeigeſchafft; 4. wurden über obige 

Gegenſtände monatliche Konferenzen, wobei alle erſcheinen 

mutzten, angeſtellt, wo man dann die Meinungen der Jüngeren 

und der Alteren hören, ſelbſt prüfen und das Beſte für ſich 

ausleſen konnte; auch wurde unter dem Jahr oder am Ende 

desſelben öffentlich defendiert, um die Studierenden hierdurch 

zu größerem Fleiße anzueifern. 5. Neu ausgeweihte Prieſter 

wurden nicht ſogleich auswärtig bei der Seelſorge angeſtellt, 

ſondern mußten excurrendo unter der Aufſicht eines Pfarrers 

Helferdienſte machen, um nach und nach in der Seelſorge 

geübt zu werden, und hatten dabei den größten Vorteil, daß ſie 

ſich bei vorkommenden Zweifeln bei älteren und jüngeren Mit— 

brüdern darüber beraten und ſich alſo immer mehr und mehr 

in der Seelſorge vervollkommnen konnten. 6. Die gewöhnliche 

Gaſtfreiheit trug vieles dazu bei, in der Menſchenkenntnis 

Fortſchritte zu machen, ohne ſolche Kenntnis erſt durch oftmals 

gefahrvolle Wege ſuchen zu müſſen. 7. So ſehr ich das oft zu 

häufig und ſchnell aufeinanderfolgende Wechſeln (welchem ſich 

nach meinem Arteil der Biſchof mit Recht hätte widerſetzen 

können) als Mißbrauch anerkenne, ſo hatte doch auch vernünf— 

tiges Wechſeln an ſich ſelbſt die beträchtlichſten Vorteile: ein 

Prieſter, der nachläſſig oder in ſeinem Wandel nicht erbaulich 

war, wie weit beſſer ſtund ihm die Zelle des Kloſters als eine 

neue Pfarrei an, auf welcher er das Argernis verbreiten konnte 

und durch ſeine Nachläſſigkeit noch ferner zu ſchaden Gelegen— 

heit fand!“ 

Zeichen und Zeugen wiſſenſchaftlichen Strebens ſind die 

Bibliotheken. Der Bücherei in Rot ſpendet ſchon im 

ee Stadelhofer III, zu 1751. 

18*
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Jahre 1751 ein Augsburger Bibliophile das höchſte Lob“. 

In dem prächtig geſchriebenen Katalog von 1796 zähle ich 

gegen 7000 zum Teil ſehr wertvolle Werke dieſer als 
„bibliotheka anterior“ und „bibliotheka posterior“ auf⸗ 

geſtellten Sammlung. Leider haben ſich von allem kaum 

kümmerliche Reſte erhalten. Beſonders das Fach der Hagio⸗ 
graphie war ſehr gut vertreten. Der Bibliothekar von 

Weißenau, P. Isfried Winkler, berichtet 1802, es ſeien etwa 

9000 Bände vorhanden, die Hälfte hievon theologiſchen In— 
halts, Kirchengeſchichte, Weltgeſchichte, Philologie, Medizin. 

Dazu 100 alte Handſchriften auf Papier, 50 auf Pergament, 

700 Wiegen- und Frühdrucke („alte Impreſſen vom Jahre 

1470—1500“ . Einen Teil der Bibliothek ließ der letzte Abt 

nach dem Schlößchen Liebenau O.-A. Tettnang bringen, wo 

ſich eine Anzahl Kloſtermitglieder zu einer „Exkonventual— 

ſozietät“ zuſammentaten. Ende der 1830er Jahre ſoll die 

Bibliothek in die Hände eines Antiquars gekommen und ver— 

äußert worden ſein. Vieles nahm die gräfliche Familie Stern— 

berg mit nach Sſterreich“?, manches kam nach Feldkirch. Die 

Marchtaler Bibliothek blieb im Kloſter, im Beſitze des Fürſten 

von Thurn und Taxis. Später kam ein Teil nach Beuron 

(1892) und nach Regensburg, neueſtens ein ſolcher nach Neres— 

heim. Schuſſenried ſteht mit der Zahl ſeiner Bücher an erſter 

Stelle. Die herrlichen Regale des Bibliothekſaales bargen 

nicht weniger als „etliche 20 000 Bände“ 6. 1810 kam ein Teil 

der Bücher an die Landesbibliothek, ein anderer 1813 an die 

Hofbibliothek. 1814 wurde alles wieder von der Sternberg— 

ſchen Familie zurückberlangt, wobei der Wert auf 25 000 fl. 

angegeben wurde. Erſt 1820 erfolgte die teilweiſe Rückgabe 

(6000 bzw. 4800 Bände). Allein im Januar 1835 verkauften 

die Sternbergſchen Erben alles an den Stuttgarter Antiquar 

Hallberger. 
    

63 Prämonſtr.⸗Kloſter Rot S. 27. 

64 Württ. Jahrbücher (1837) S. 383; Erzberger S. 380. 

65 DASch (1886) S. 70 f.; (1909) S. 11. 
66 Württ. Jahrbücher (1837) S. 382; Beck S. 73 f.; beſondere Beil. 

des Staatsanzeigers f. Württ. 15. März 1913; Kohler S. 55 f.
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6. Im mittleren, humaniſtiſchen Schulweſen waren 

die Klöſter Führer und Träger““. Die Aufklärung gewann in 

unſeren Klöſtern nur langſam Einfluß. „Das monaſtiſche Zdeal 

führte naturgemäß zu längerer Abſperrung gegen das höfiſch⸗ 
moderne Bildungsideal und deſſen neuſprachliche, naturwiſſen— 

ſchaftliche Anforderungen“.“« Auch die philanthropiſche Päda⸗ 

gogik (Baſedow, Peſtalozzi) konnte hier nur nach und nach 

Geltung gewinnen. Dem Einfluß der kaiſerlich⸗öſterreichiſchen 

Schulreformerei und deren zahlreichen Schulerlaſſen (ſo 1773, 
1775, 1776, 1777, 1779, 1780, 1781, 1782) konnten ſich unſere 
oberſchwäbiſchen Klöſter nicht entziehen. 

Die bedeutendſte lateiniſche Schule hatte Schuſſenried “. 

Sie wurde beſucht von den Kloſterkandidaten, Fratres und 

Novizen, aber auch vielfach von ſolchen, die nicht im Kloſter 

bleiben wollten. 1793 waren es 74 Schüler in 6 Klaſſen, im 
Kriegsjahr 1796 gegen 60, 1797 immer noch 40. Die bekann⸗ 

teſten Lehrer aus der letzten Zeit ſind P. Laurentius Löwe und 

vor allem P. Alexander Kirchmaier. Der letztere, hochbegabt, 

Zeichner, Maler und Dichter ſchrieb „Aber die Erziehung in 

Kloſterſchulen“ (Riedlingen 1794), „Lehrgegenſtände, nach 
welchen die Schüler im Reichsſtifte Sch. am Ende des Jahres 

1795 öffentlich geprüft wurden“ (Riedlingen 1795), „Lehr⸗ und 

Prüfungsgegenſtände der Zöglinge in dem Reichsſtifte Sch. 

in den Schuljahren 1796 und 1797“ (Riedlingen 1797). Im 

theoretiſchen Teil der letzteren Schrift lernen wir die Grund— 

ſätze Schuſſenrieds als einen gemäßigten Philanthropismus 

kennen. Man fürchtet die „moderne“ Schule nicht, wie manch 

andere tun: „ſtatt guter Lehren hätte ſie die Köpfe mit aller— 

hand ſchönen Tauſendſächelchen vollgepfropft, die Herzen zur 

Empfindelei geſtimmt und anſtatt erhaben zu denken und groß 

zu handeln, ſie bloß groß ſprechen gelehrt“. „Männer, welche 
    

67 Geſchichte des humaniſtiſchen Schulweſens in Württemberg. Der 

zweite (Doppel⸗-Band (Stuttgart 1920) behandelt die landesherrlichen 

und geiſtlichen Gebiete; unſere Prämonſtr.-Klöſter ſind indes wohl dem 

dritten Band vorbehalten. 

6s Ebd. II 765. 

6 Beck, Die Kloſterſchule in Schuſſenried vor 100 Jahren, in 

DASch 1900, S. 1—11, 33—40.
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mit dem Geiſte moderner Erziehung bekannt ſind, wiſſen, wie— 
viel Abertriebenes und Anwahres in dieſen Klagen enthalten 

iſt.“ Es ſei eben nicht wie in Frankreich: „Deutſchlands Geiſt, 

endlich einmal der ewigen Nachahmung müde, zerriß das 

Gängelband, an welchem ihn galliſche Gouvernantinnen lei— 

teten, und wollte Deutſche durch Deutſche in Deutſchland 

gebildet wiſſen“. Wir erhalten ferner Aufſchluß über Syſtem 

und Methode, Fächer, Anforderungen und Leiſtungen in der 

Schuſſenrieder Schule. Was da getrieben und geboten wurde 

in „Naturlehre“, „Rechnungskunde“, „Heimatkunde“, „Bürger⸗ 

kunde“ nötigt Achtung ab und mutet faſt neuzeitlich an. Man 

merkt auch überall, ſelbſt in fremdſprachlichen Stoffen, den 

pädagogiſchen und lebenskundlichen Einſchlag. Ein berühmter 

Schuſſenrieder Kloſterſchüler war der Lieder- und Opern— 
komponiſt Konradin Kreutzer (geb. 1781 in Meßkirch, 7 1849 in 

Riga, 1792—1796 in Schuſſenried). 

Eine „finſtere Mönchsſchule“ war Schuſſenried wahrlich 

nicht. Man ſah vor allem auf das Praktiſche, Acker- und 

Gartenbau, Technologie, Bierbrauerei wurde hereingenommen. 

Zur Erholung ſtanden Spielplätze, auch eine Kegelbahn zur 

Verfügung. Im Muſikbetrieb wagte man ſich ſogar einmal 
an die Aufführung von Haydns „Schöpfung“. 

Hinſichtlich der Schülerzahl ſtand Marchtal etwas zurück. 

Hier wurden „manchmal bis 40 Knaben in den unteren Klaſſen 

und in der Muſik unterrichtet““', für alle war die Schule ſehr 

billig, viele hatten Freiplätze. In Marchtal blühte beſonders 

die (lateiniſche) Schulkomödie, vor allem durch Sebaſtian 

Sailer gepflegt“', deſſen Stücke wohl bis zum Schluß der 

Anſtalt aufgeführt wurden. 

„Deutſche Schulen“, Volksſchulen wurden nicht ver— 

nachläſſigt. In Rot beſtand eine ſolche bei der St. Johann— 

kirche ſchon um 1730. Bei der Kloſteraufhebung ging die 

Anterhaltungspflicht des Schulhauſes auf den Rechtsnachfolger 
über. Eine weitere Schule war in Spindelwag, hier jedenfalls 

70 Walter S. 229. 

71 Johner in WV35H 1912 S. 269—314. Über Schuldramen aus 

Rot und Schuſſenried vgl. Beck in DASch 1894 Nr. 13 f. und Beil. 4 f.; 

1895 Nr. 2, 1900 Nr. 8.
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ſchon vor 1768 ˙2. Anterricht war nur im Winterhalbjahr. 
Die Eltern wurden öfters von der Kanzel aus gemahnt, ihre 
Kinder frühzeitig und fleißig in die Schule zu ſchicken 'w. 
In Schuſſenried läßt ſich ſchon für 1587 eine „deutſche“ 
Schule“ nachweiſen“. Marchtal pflegte auch in ſeinen 

Pfarreien das Volksſchulweſen. 1748 erließ der Abt eine 

Schulordnung . Sie wurde „allen Ammännern und Schult— 

heißen eingeſchickt, von dieſen gleich denen Gemeinden vor— 
geleſen und ſodann denen Schulmeiſtern auch mitgeteilt, um 

ſolche gleich dieſes Jahr in Gang zu bringen“. Es beſtanden 

„aller Orten in der Marchtalſchen Herrſchaft“ deutſche Schulen. 

Anterricht war bloß von Gallustag (16. Oktober) bis Georgi. 

Zum Schulbeſuch waren die Kinder vom 7. bis 14. Jahr ver⸗ 

pflichtet. Falls Eltern, „aus waterlei Fahrläſſigkeit oder wohl 

gar Ungehorſam“ ihre Kinder nicht ſchicken, haben ſie trotzdem 

„nit nur das ganze Schul-Gelt zu bezahlen, ſondern annoch eine 

willkührliche denen Amſtänden der Sachen wohl angemeſſene 

geſchärpffte Thurm- oder Gelt-Straff zu befahren“. Anter⸗ 

richtsgegenſtände waren außer Religion Leſen, Schreiben und 

Rechnen. Eine frühere Verordnung wird (1748) wiederholt, 

„vermög dero ſich verheurathen wollende Manns-Perſonen 

leſen und ſchreiben, die Mägdlein aber wenigſt den Truck leſen 

ſollen können, anſonſten der vorſeyende Heurath verſchoben 
werden ſolle“. 

Seb. Sailer nahm ſich als Pfarrer in Dieterskirch (1757 

bis 1774) ſehr um die Schule an. 1789, 1790 und 1797 kamen 

ſcharfe Erlaſſe des Abtes über Nachläſſigkeit im Schulbeſuch. 

Das Kloſter wirkte auf die Gemeinden ein, um ſie zu größeren 

Leiſtungen für die Schule zu gewinnen. Der letzte Abt, 

Friedrich Walter, ein Freund des Schulmannes Chriſtoph 

Schmid, ging in Marchtal und beſonders als Pfarrer von 

Kirchbierlingen fleißig in die Schule. Im letzteren Pfarr— 
ſprengel beſtanden (1823) nicht weniger als 5 Schulen *. 
    

71a RVB S. 3, 111. 

71b RVB S. 3, 38, 173. 

72 DASch 1900 S. 1. 

73 Magazin für Pädagogik, 2. Quartalheft 1883 S. 119—121. 

74 Katalog der kath. Kirchenſtellen im Königreich Württemberg (182).
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Walter machte eine reiche Stiftung für arme Schüler (auch für 

Theologieſtudierende und arme Dienſtboten): 136 Morgen 

Wald und 1500 fl. Kapital *. 

Daß der Geiſt der „Aufklärung“ ins Schulweſen hinein— 

leuchtete, iſt wenigſtens bei Schuſſenried nicht zu verkennen. 

Dort hielt P. Georg Vogler eine „Ermahnungsrede an die 

Eltern, bei Gelegenheit, als die allerhöchſte K. K. Verordnungen 
wegen dem Schulweſen (ſog. „Normalſchule“ 1782) von öffent⸗ 

licher Kanzel verkündet wurden“ (31 Seiten, gedr. 1784). 

„Der große Joſeph“ habe den Eltern ein Feld zu Verdienſten 
geöffnet, „er, der weiſeſte und tiefeinſehende Monarch, deſſen 

Geſetze und Verordnungen in ihrer Abſicht die heiligſten ſind 

und natürlicherweiſe die nützlichſten in ihrer Wirkung ſein 

werden“. Er, „die Stütze und der Verteidiger der Religion, 

hat Mißbräuche, Nebendinge, Aberglauben, Vorurteile beim 

Dienſte Gottes wahrgenommen. Er iſt nicht lange ſeufzend 

dabei ſtille geſtanden, hat auf ſchleunige und wirkſame Mittel 

gedacht, die Religion in ihre vorigen Rechte wieder einzuſetzen 

und dadurch dem leidenden Staat wieder aufzuhelfen“, nämlich 
durch die Schule. „Der Monarch hat euch die Wege gebahnt, 

betretet ſie mutig, gehet ſie beſtändig, und ſie werden euch zu 

eurem größten Glück führen.“ 

7. Anter den Künſten wurde die Muſik am ausgiebigſten 
gepflegt“'. Das 18. Jahrhundert, beſonders ſeine zweite Hälfte, 

war eine muſizierfreudige Zeit. Muſikbegabung mag manchem 

Kloſterkandidaten leicht Aufnahme verſchafft haben. Das traf 
zu bei dem ſpäteren Abt Nikolaus von Rot“ und ſpielte eine 

Rolle beim Eintritt Friedrich Walters in Marchtal, wo man 
eben einen Fagottiſten brauchte“s. In erſter Linie wurde 

Muſik und Geſang, Orgel und Orcheſter in den Dienſt der 

Liturgie geſtellt. Aber die weltliche, die Anterhaltungsmuſik 

kam nicht zu kurz, ſchon im Intereſſe der Kloſterſchule. Natür⸗ 
lich zeigen die in den Klöſtern entſtandenen und aufgeführten 
  

78 Beſchr. des Oberamts Ehingen (1893) S. 182. 

76 L. Wilß, Zur Geſchichte der Muſik an den oberſchwäbiſchen 

Klöſtern im 18. Jahrhundert (Stuttgart 1925). 

77 Konſtanzer Archiv (1812) II 268. 

7s Walter S. 2241.
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Muſikwerke, ob kirchlich oder profan, den Zeitſtil, jene italie⸗ 

niſche, theatraliſche, operettenhafte Art, wie ſie an den Höfen 

der Laienfürſten noch früher und ausgeprägter zu finden war. 

Aus Rot iſt beſonders zu nennen der letzte Abt Nikolaus 

Betſcher, deſſen Klavier- und Liedkompoſitionen zum Teil 

gedruckt und „in berühmte Sammlungen aufgenommen wur— 

den“. „Wer hatte Amgang mit ihm und liebt den Geſang in 

der Kirche oder im freundſchaftlichen Zirkel, und beſitzt nicht 

wenigſtens einige Kleinigkeiten von ihm — Lieder mit herz— 

lichem Ausdruck, voll kindlicher Andacht für öffentliche Gottes⸗ 

verehrungen, oder zum heitern, unſchuldigen Freudengenuß 

beim freundlichen Mahle, im vertrauten Bunde geliebter und 

liebender Freunde?““ 

In Weißenau ſtand beſonders die dramatiſche Muſik in 

Blüte, aber einen eigenen Kloſterkomponiſten weiſt das Stift 

nicht auf . 

In Marchtal wirkte der als Klavier- und Orgelkünſtler 

berühmte, als Komponiſt bekannte (Sonaten, Meſſen, Motetten) 

P. Sixtus Bachmann, der (1766) mit dem jungen Mozart in 

Biberach um die Wette ſpielte. Neben ihm ragen hervor als 

Komponiſten dramatiſcher Werke die Patres Isfried Kayſer, 

Martin Fiſcher und Auguſtin Pell'“. 

Der Schuſſenrieder Abt Siard I. (1733—1750) war ein 

großer Muſikfreund. Anter ihm zog allerdings ein ziemlich 

weltliches Treiben in die Kloſtermauern ein. Hier war Kon⸗ 

radin Kreutzer, wie oben erwähnt, Schüler und zugleich 

Organiſt ». Dieſer komponierte eine ſchwungvolle patriotiſche 

Dichtung ſeines Lehrers Kirchmaier („Erwacht, erwacht, ihr 

Sſterreichs Söhne, erwacht zu Frankreichs Strafgericht. ... 

Stürmt, ſtürmt mit uns auf unſre Würger, und ſtürmend ruft: 

Viktoria!“ͤ?). Zu großen Aufführungen, wie Haydns 

„Schöpfung“ mußte man Kräfte von auswärts kommen laſſen. 

79 Konſtanzer Archiv (1812) II 270 f. 

so Wilß S. 30. 
81 Wilß S. 17-—19, 52 f. und Notenbeiſpiele VI, VIII. 

82 1792—1796, nicht, wie Wilß S. 13 angibt, 1796—1799. 

s3 Wilß S. 12.
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8. Einige ſtörende Schatten im freundlichen Bilde 

ſollen nicht überſehen werden. 
Ein dunkles Blatt im Gerichtsweſen ſind die Hexenprozeſſe. 

Näheres wiſſen wir von Marchtals:. Im Gerichtsbereich 

dieſer Abtei wurden von 1571—1591 mehr als 30 „Zaube— 

rinnen“ mit etlichen Männern auf den Scheiterhaufen geſchickt. 

1592 wurde in Munderkingen eine „Hexe“ zum Tod durch 
Schwert und Feuer verurteilt. 1598—1682 wurden 15 Weiber 

enthauptet und verbrannt, wahrſcheinlich wegen „Hexerei“. 

Im März 1746 wurden zwei Frauen (Mutter und Tochter) 

verbrannt, am 15. November 1747 ebenfalls zwei (und noch 

einige aus Alleshauſen, O.-A. Riedlingen) gefoltert und ver⸗ 

brannt, eine ſoll ſich im Gefängnis erhängt haben. Marchtal 

hat den traurigen Ruhm, daß in ſeinem Gebiet die letzten 

„Hexen“ in Württemberg gerichtet worden ſind (Schwaigern 

1737, Stift Buchau 1746). Doch iſt die Bemerkung zu be— 

achten, die Abt Friedrich Walter zu dieſen Fällen macht: 

„Hätten Kloſtergeiſtliche bei Criminalunterſuchungen einigen 

Einfluß gehabt, wie würde heut zu Tage über ſie geſchimpft 
werden!“ And: „Da die Geiſtlichen, ſelbſt der Abt, in Crimi— 
nalſachen ſich nicht einmengen durften, würde auch die Ausſage 

des Beichtvaters nichts gefruchtet haben.“ 

Düſtere Wolken ſtanden über unſern Klöſtern im letzten 

Jahrzehnt ihres Beſtehens infolge der ſog. „Koalitionskriege“ 

(1792—1801). Die ſtändigen Truppendurchzüge, Einquar— 

tierungen, Kontributionen, Brandſchatzungen, Erpreſſungen, 

Antaten der Feinde brachten unſägliche Koſten, Schrecken und 

Leiden für die Klöſter und ihre Antertanen. Weißenau hatte, 
gleichzeitig mit dem nahen Weingartens“ die Schrecken der 

Franzoſeneinfälle ein volles Jahr (Mai 1800 bis April 1801) 

faſt beſtändig zu erdulden. Marchtal nahm in dieſer ſchweren 
Zeit viele vertriebene franzöſiſche Geiſtliche gaſtlich in ſeine 
Mauern aufs“. 

Die „Aufklärung“, wenigſtens in ihrer glaubens- und 
religionsfeindlichen Abart, drang in unſere Stifte ſpäter und 

84 Walter S. 78, 173; Beſchr. des O.⸗A. Ehingen J (1893) S. 265. 

85 Zu Weingarten vgl. DASch 1899—1902. 

36 Walter S. 195.
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ſchwächer ein als etwa in die Hochſchulen und weltlichen 
Fürſtenhöfe. Das iſt auch wohl begreiflich, da ja die Aufklärer 

ihren ganzen Haß und Hohn, ihre Wut und Verachtung 

gerade gegen die Klöſter richteten. In Marchtal fand, ſoweit 

man ſehen kann, der „neue Geiſt“ keinen Boden. Dem Kloſter 

Rot ſtellt Werkmeiſter, ohne es zu wollen, dasſelbe Zeugnis 

aus, wenn er den dortigen Geiſt als rückſtändig, unwiſſenſchaft⸗ 
lich, die Kloſterafkeſe als unmodern abtun wills“. Seit 1770 

war Konventuale in Rot der ſpätere (1787-—1798) Stuttgarter 

Hofprediger Wilhelm Mercyss. Herzog Karl kam ſelbſt nach 

Rot, um ihn zu hören und zu gewinnen. Seine aufkläreriſchen 
Ideen eignete ſich Mercy erſt am herzoglichen Hofe an. Er 

wollte dort zunächſt nicht eintreten, da das vom Herzog 1784 
eingeführte „Geſangbuch nicht für Katholiken allein paßte““. 

Mercy ſelbſt ſchildert ſich dem Herzog?“: 1. ſeine Predigten 

ſeien aus franzöſiſchen Büchern zuſammengeſetzte Stücke, 2. er 

ſei ein Miſanthrop und Melancholiker; 3. im Meſſeleſen ſei er 

der größte Skrupulant, der, wie er im Kloſter zum allgemeinen 

Gelächter gereichte, am Hofe Argernis erregen müßte; 4. er ſei 

ſo kränklich, daß er kaum predigen könne. Der Abt entließ ihn 

ungern; bei Zuſtellung der päpſtlichen Dispens ſchrieb er ihm: 

„So ſind Sie nun für uns auf immer verloren i. In Schuſſen— 
ried pries P. Georg Vogler in ſeiner oben erwähnten Predigt 

über die Joſephiniſchen Schulreformen die Aufklärung in den 

höchſten Tönen: „Man lernt (in der neuen Schule) zum Bei⸗— 

ſpiel, daß Bruderſchaften, Bittgänge, Wallfahrten, Feier— 

tage uſw. für ſich ſelbſt eine heilſame Sache ſein können, aber 

doch ſo, daß ohne ſie die von Jeſu Chriſto geſtiftete Religion 

lange beſtanden ſei und noch beſtehen könne. Die Geheimniſſe 

der Religion werden nicht willkürlich, ſondern nach dem wahren 

Sinn der Kirche und der Hl. Väter ausgelegt. Die Sitten— 

87 J. B. Sägmüller, Die kirchliche Aufklärung am Hofe des 

Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1906) S. 137, A. 1. 

ss Sägmüller S. 135—145; WVJS 1919 S. 76—166 (Briefe 
des P. Firmus Bleibinhaus). 

8 WVꝗß§ 1919 S. 104 f. Aber dieſes Geſangbuch vgl. Säg— 

müller S. 40—45. 

9o Vor der Anſtellung, vgl. WVꝗß§ 1912 S. 102. 

o1 Ebd. S. 111.
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lehre wird nicht aus manchmal fabelhaften und öfters ver— 
dächtigen Erzählungen und unzuverläſſigen Erſcheinungen, 

ſondern aus dem Evangelium, aus jenem göttlichen, untrüg— 

lichen erſten Buch unſeres Verhaltens hergenommen und der 
Jugend beigebracht. Joſeph hat Licht aufgeſteckt, eine richtige 

Folge, daß es Nacht war.“ Daß dieſer Georg Vogler um das 

Jahr 1789 Hofprediger in Stuttgart geworden ſei, trifft nicht 

zu“?. Den Joſephiniſchen Sparerlaſſen bezüglich des Auf— 
wandes für den Gottesdienſt konnten ſich die Klöſter nicht ganz 

entziehen. In Rot ſteht noch heute auf dem Dach der Kirche 

ein allgemeiner Sarg, deſſen Boden nach unten aufgeklappt 

werden kann; ein ſolcher Kinderſarg befand ſich bis vor etwa 

acht Jahren in der Kapelle zu Eichenberg bei Berkheim. 

II. Das Beſondere. 

Nach dem Abſchluß des Lüneviller Friedens (9. Februar 
1801) ſtellten die oberſchwäbiſchen Prälaten unter dem 13. April 

1801 dem Kaiſer vor, die Entſchädigung (Säkulariſation) ſolle 

durch eine „ſehr enge Reichsdeputation zuſtande kommen“, unter 
ihrer Mitwirkung; ſie beriefen ſich hierbei auf ihre treue Pflicht— 

erfüllung gegen Kaiſer und Reich. Aber andere Stände, ſo 

der Herzog von Württemberg, vertraten die Meinung, die doch 

zunächſt beteiligten geiſtlichen Fürſten und Prälaten ſollen nicht 

beigezogen werden. Noch am 25. September 1801 beantragen 

die ſchwäbiſchen Prälaten, die Reichsdeputation möchte die 

„fortdauernde Exiſtenz des geiſtlichen Fürſtenſtandes ihrer Auf— 
merkſamkeit würdigen und dies auch für den um Kaiſer und 

Reich verdienten Reichsprälatenſtand anordnen“. 

Die Reichsdeputation, in welcher die Reichsſtädte, Reichs— 
prälaten, Reichsgrafen und Reichsritter nicht vertreten waren, 

arbeitete mehrere Entſchädigungspläne aus. Nach dem end— 

gültigen Plan vom 8. Oktober 1802 wurden die reichsunmittel⸗ 
baren Abteien Oberſchwabens als Entſchädigungsobjekt für die 

Reichsgrafen in Ausſicht genommen. Reichlich ſpät und 

natürlich vergebens kamen die betroffenen Prälaten am 

92 So Beck in DuSch 1887 S. 13 und 1902 S. 100; dagegen 

Sägmüller S. 149, A. 1. 

9a Erzberger S. 15—22.
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26. Auguſt 1802 in Ammendorf zuſammen, um zu beraten, was 

noch geſchehen könnte zur Abwendung der drohenden Säkulari— 
ſation. And nochmals, am 18. Oktober richteten ſie eine zahme 

Vorſtellung und einen lahmen Proteſt nach Regensburg; ſie 

„glauben ... von einer mehr oder minder nahen und einer 

mehr oder minder großen Gefahr bedrohet zu ſein“?“. Aber 

ſchon am 13. November 1802 nahm die Aufhebungskommiſſion 

mit dem Sitz in Ochſenhauſen, unter dem Vorſitz des „Ober— 

adminiſtrators und Statthalters“ Schott (des früheren Ochſen— 

hauſiſchen Kanzlers) ihre Arbeit auf. Anter dem 1. Dezember 
mutten die Abte eine förmliche, demütigende Beſitzentſagungs⸗ 

urkunde unterzeichnen. Die neuen Herren drängten zur Eile. 

Noch ſei bemerkt, daß die Reichsdeputation am 26. Okt. 

18602 beſchloß, die Penſion für die Reichsprälaten, Abtiſſinnen 

und Abte ſolle im Minimum 2000 fl. betragen; „bei allen dieſen 

Beſtimmungen werde jedoch der Großmut der künftigen 

Landesherren kein Ziel geſteckt“). „Die Konventualen fürſt⸗ 
licher, auch Reichs- und unmittelbarer Abteien ... ſollen bis 

zu anderweitiger Verſorgung eine Penſion von 300—600 fl. 
nach dem Vermögen ihrer Stiftung“ erhalten. Abt Walter 

bemerkt dazu: „Dieſe Erklärung hatte keine großen Folgen; es 
wurde ſelten zu viel gegeben, aber oft zu viel verlangt““s. 

1. Rot. 

Die Abtei fiel an den Grafen Ludwig von Wartenberg. 

Sie umfaßte etwa 1“ Quadratmeilen, 45 Dörfer, Weiler und 
Höfe, 459 Familien mit 475 Feuerſtellen und 2871 Unter⸗ 

tanen?'. Der jährliche Reinertrag wurde auf 38 850 fl. an— 

geſchlagen. An eigenen Gütern beſaß das Kloſter 365,5 
Jauchert (1 Jauchert S1)/ Morgen) Acker, 201 Jauchert Wie⸗ 

ſen, 9 Jauchert Gärten, 25 Jauchert Weinberge, 1348 Jauchert 

Waldungen. Bemerkenswert iſt, daß 1 Jauchert Wald mit 

einem Jahresertrag von 1 fl. eingeſetzt iſt! Rot beſaß die 
niedere und höhere Gerichtsbarkeit, letztere ſeit 1619. 1744, 

9 Ebd. S. 40. 

os Walter S. 223; Erzberger S. 43. 

os LBSt Cod. hist. fol. 649, Bl. 232—236; Erzberger S. 388 

bis 390; Prämonſtr.⸗Kloſter Rot S. 26—28.
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1763, 1781, 1791 und 1793 wurde die Verleihung erneuert, 
als „feudum francum et perpetuum“, Als die Aufhebung 

unabwendbar ſchien, verteilte Abt Nikolaus (11. Okt. 1802) 

11 744 fl. an die Patres als ihr eingebrachtes Gut. Die feier— 

liche Beſitznahme durch den Grafen von Wartenberg erfolgte 

am 2. März 1803. Ein Gewährsmann, der den Vorgängen 

noch ziemlich nahe ſtand“, berichtet: der Abt „ließ es auf mili— 

täriſche Exekution ankommen“ (2). 

Nach der Übereinkunft vom 22. März 1803 erhielt der 

Abt 4500 fl. Penſion, der Prior 530 fl., 17 Patres je 450 fl., 

von den 3 Novizen jeder 425 fl., der blinde Laienbruder 300 fl., 

13 Prieſter wurden als Pfarrer oder Helfer angeſtellt. Als 

Rot (1806) unter württembergiſche Landeshoheit kam, lebten 
noch 13 Penſionäre, der Abt und 5 Patres in Rot ſelbſt. Als 

vom Ordinariat Konſtanz (31. März 1803) angeordnet wurde, 

während der Frühmeſſe eine Erklärung des Evangeliums zu 
geben, mußte der Pfarrer Vinzenz Lutz berichten: die penſionier— 
ten Religioſen weigern ſich, dieſe Bürde auf ſich zu nehmen. 

Die Antwort von Konſtanz erfolgte am 15. Oktober 1803: „Es 

werden ſich wohl zwei fähige Stiftsprieſter finden, die Luſt 

haben, abwechſelnd dies zu beſorgen““s. 

Abt Nikolaus Betſcher ſtarb am 12. November 1811, 
66 Jahre alt, und wurde als erſter ſeiner Mitbrüder auf dem 

Gemeindefriedhof begraben. Ihm widmete der bekannte Grab⸗ 

redenſänger und Gitarrenſpieler, Michael Ritter v. Jung, 

Pfarrer in Kirchdorf, O.⸗A. Leutkirch, einen poetiſchen Nachruf, 

in dem beſonders ſeine muſikaliſche Begabung und Wohltätig⸗ 
keit geprieſen wird ». P. Benedikt Stadelhofer, der Hiſtoriker 

des Kloſters, Prior in Rot, Pfarrer in Kirchberg und Berk— 

heim, Pfleger („Superior“) in Steinbach, erbat am 9. Nov. 

1804 die Entlaſſung aus dem Kloſterverband (bei dieſer Ge— 
legenheit wird er als „vir doctrina ac scientüs perspicuus 

et antiquarius in Suevia nostra clarissimus“ bezeichnet) und 

zog in das Benediktinerſtift Admont (Steiermark), wo er am 
    

97 F. Eggmann, Geſchichte des Illertales (Ulm 1862) S. 373. 

os OAR, Kl. Rot. 

9o Michael v. Jung, Melpomene oder Grablieder 1 (1839) 29—31. 

(Das Werk iſt jetzt ſehr ſelten.)
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14. Juli 1811 ſtarb. Als letzte “o der ehemaligen Roter Kon⸗ 

ventualen ſtarben: P. Otto Amann, Pfarrer in Dorndorf, 

dann in Steinberg O.-A. Laupheim, F 1836, 58 Jahre alt, 

P. Wilhelm (Fr. X.) Höge, Pfarrer in Berkheim, F 1840, 

68 Jahre alt, P. Thaddäus Geiger, Kaplan in Scheidegg, 
＋ 1848, 68 Jahre alt; P. Willibold Stelzer, Pfarrer in Haiſter⸗ 

kirch und Kaplan in Denkingen, F 1850, 69 Jahre alt. In Rot 
ſelbſt ſtarb als letzter Pfarrer Vinzenz Lutz, F 1828, 56 Jahre 

alt (Gedenktafel in der Kirche). 

2. Weißenau. 

Das Kloſter kam in den Beſitz des Grafen von Stern— 

berg⸗Manderſcheid. Sein Gebiet umfaßte nur fünf Orte mit 

112 Feuerſtätten und 664 Antertanen i. Die Beſitzungen des 

Kloſters lagen ſehr zerſtreut in 137 Dörfern, Weilern und 

Höfen, meiſt in den Oberämtern Ravensburg und Fettnang. 

Der Grundbeſitz der Abtei beſtand aus 427 Jauchert Uckern, 

259 Mahden (Morgen) Wieſen, 16,5 Zauchert Gärten, 
675 Tagwerk Weinberge, 3530 Jauchert Waldungen. Der 

jährliche Reinertrag wurde auf 28 778 fl. angeſchlagen, wovon 
jedoch etwa 8000 fl. auf die inkorporierten Pfarreien entfielen. 

Weißenau lag mitten im Gebiet der öſterreichiſchen Land— 

vogtei, dem die höhere Gerichtsbarkeit zuſtand. Durch Vertrag 

vom 14. November 1760 erhielt die Abtei pfand- und lehens⸗ 

weiſe gegen einen Pfandſchilling von 30 000 fl. auf 40 Jahre 

die hohe Gerichtsbarkeit innerhalb der Kloſtermauern und in 

einigen Dörfern. Das Stift durfte in dieſem Bannkreis „Stock 

und Galgen“ errichten, aber „keinen andern als den Landvogtei— 

Scharfrichter gebrauchen“. 1761, 1781 und 1793 wurde die 
Verleihung beſtätigt und erneuert ꝛ. 

Am 28. März 1803 verzichtete Abt Bonaventura, etwas 
zu devot. „Zu jedem Opfer für das Vaterland bereit und 

ganz in die höheren Leitungen der Verhältniſſe hingegeben. ... 

So durchdringend die Gefühle des Dankes für die uns von 

100 TO 1879 S. 270—274. 

101 LEBSt Cod. hist. fol. 649, Faſz. Weißenau; Busl S. 16 f.:; 

Erzberger S. 378-—382. 

102 StASt, Kl. Weißenau, B. 31.
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allen Antergebenen ſtets bezeugte Dienſtbegierde, Liebe und 

Anhänglichkeit in unſerem Herzen unaufhörlich bleiben werden, 
ſo tröſtlich iſt dagegen die Aberzeugung, die künftige Entgeltung 
derſelben von der wohtätigen Regierung eines hochgräflichen 

Hauſes verſprechen zu dürfen, deſſen Namen durch die er— 
habenſten Verdienſte um Religion und Vaterland erhöht und 

mit ungeteilter Verehrung allgemein geprieſen wird.“ * Für 

die in den Dienſt des neuen Herrn übertretenden Perſonen 
wurde eine ſtrenge Ordnung feſtgeſetzt 0*: „Alle Dienſtleute 

ſollen täglich der gewöhnlichen Frühmeſſe, an Sonn- und ge⸗ 

botenen Feiertagen aber der Predigt und dem übrigen, ſowohl 

vor⸗ als nachmittägigen Gottesdienſt beiwohnen, die Alteren 

und Vorgeſetzten aber vorzüglich mit gutem Beiſpiel vorleuch— 

ten. Nächtliches Ausbleiben und der auswärtige Aufenthalt 

ſowohl in Wirtshäuſern als anderwärts über die Zeit bleibt 

aufs ſchärfſte verboten. Widerſpenſtigkeit, Angehorſam oder 

Beſchimpfungen gegen die Vorgeſetzten macht jeden der 
ſchwerſten Strafe unterworfen. Angebührliche Sitten, Ge— 

ſpräche, verdächtiges Betragen und ärgerliche Handlungen 

ſetzen jeden in die Strafe des Dienſtverluſtes.“ 

Erbgraf Franz v. Sternberg kam am 28. Mai 1803 105 

nach Weißenau und wurde hochfeſtlich, mit faſt byzantiniſchen 

Ehrungen empfangen. „Allgemeines Verlangen nach dieſem 
Beſuch ... und einſtimmiges Beſtreben zu Beweiſung jedes 

möglichen Merkmals der tiefſten Ergebenheit belebte alle Be⸗ 

wohner des hieſigen Stiftes“, heit es in der „Relation“ über 
dieſen Beſuch “s. Der Prälat fuhr dem Grafen in einem 

vierſpännigen Wagen nach Ravensburg entgegen. „Der Ein— 
tritt geſchah unter fröhlicher, Muſik der ſtudierenden Jugend, 

unter allgemeiner Ehrfurchtsbezeugung der ganzen Geiſtlichkeit 

und unter dem herzlichſten Bewillkommungs- und Empfehlungs⸗ 

komplimente ſeiner Hochwürden und Gnaden.“ Bei der 

Mittagstafel wurde wieder muſiziert und geſungen. Dem 

neuen Herrn wurde ein „Mignaturgemäld“ überreicht, den 

10s Ebd., Weißenau, Säkular.⸗Akten, Faſz. II. 

104a Ebd. 
105 Nicht 1807, wie Erzberger S. 381 angibt. 

106 StASt, Kl. Weißenau, Säkular.-Akten, Faſz. II.
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lorbeerbekränzten Genius des Hauſes Sternberg darſtellend, 

welcher das „Friedensinſtrument von Lüneville“ (d. h. das 

Todesurteil über die Klöſter!) in der Hand hält; im Hinter— 

grund die Gefilde von Weißenau, auf welchen „der neblichte 

Dunſtkreis den lichten Sonnenſtrahlen weicht“. Weiter konnte 

die Selbſtvernichtung des Abtes und ſeines Konventes nicht 

mehr gehen. 

Abt Bonaventura erhielt 2000 fl. Penſion; die Patres 
ſollten je 325 fl. erhalten, mußten aber fortwährend um ihr 
Recht ſtreiten. Der Abt ſtarb 1808 in Weißenau, 53 Jahre 

olt. Als Weißenau 1806 württembergiſch wurde, lebten dort 

außer dem Abt noch drei Patres. Als die letzten ſind geſtor— 
ben 7: P. Wilhelm Heim, Pfarrer in Weißenau, Kaplan in 

St. Jodok, 7 1836, 69 Jahre alt; P. Friedrich Schlegel, 

Pfarrer in St. Chriſtina, F 1843, 72 Jahre alt. 

1835 wurde Weißenau an Württemberg verkauft für 

1 Million fl. Aus dieſem Kaufpreis ſieht man, wie gering der 

Reinertrag mit etwas zu 20 000 fl. bei der Aufhebung angeſetzt 

war. Bei 4 Prozent Ertrag hätte ſich nur “ Million fl. als 

Verkaufspreis ergeben. 1839 kam das Kloſter in Privatbeſitz, 
1851 an die württembergiſche Finanzkammer, „um bis auf die 

neueſte Zeit eines ihrer Schmerzens- und Sorgenkinder zu 
werden“ s. 1892 wurde eine ſtaatliche Heil- und Pflege— 

anſtalt für Geiſteskranke eingerichtet. 

3. Marchtal. 

Die ſchöne Abtei wurde dem Fürſten v. Thurn und Taxis 

zugewieſen als Entſchädigung für die Einkünfte aus der Reichs— 

poſt in den an Frankreich abgetretenen Provinzen. Das Herr— 

ſchaftsgebiet e erſtreckte ſich über etwa 3 Quaratmeilen mit 

ungefähr 6000 Antertanen. Es reichte von der Donau bis zum 

Federſee; 10 Pfarrdörfer und 15 kleinere Orte und Weiler 
gehörten dazu. Das reine Einkommen wurde auf 80 bis 
100 000 fl. geſchätzt. 

107 TQO 1879 S. 467—470. 

106 Busl S. 17. 

100 Walter S. 221—226; Erzberger S. 349- 355. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 19
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Am 4. Oktober 1802 war die proviſoriſche Beſitznahme. 

Mit erquickendem Freimut bezeichnet Abt Friedrich die ihm 
zugemutete „Ceſſion“ als „leere Formalität“. „Weder der 

Prälat“, ſchreibt er, „noch das Kapitel, hatten ein Recht, 

ſelbe (die Kloſtergüter) einem andern zu übergeben. Alles, 

was man antworten konnte, beſtund darin, daß man ſich in den 

Drang der Zeitumſtände fügen, und ſich, weil unvermögend, 
der Gewalt nicht widerſetzen wolle“. Den 7. Dezember 1802 

folgte die „Zivilbeſitzergreiſung“. Bis 1. April 1803 mußten 

die Patres das Kloſter räumen. 

Der Abt erhielt 5500 fl. Penſion und die Pfarrei Kirch— 

bierlingen. Für ſeine Konventualen wußte Abt Friedrich 

herauszuſchlagen, daß 8 Patres je 600 fl., die übrigen je 550, 
die 4 Novizen 400, 2 Fratres 300, 2 Laienbrüder je 250 fl. 

Penſion erhielten. Als Marchtal württembergiſch wurde, 

ſollte allen je ein Drittel abgezogen werden. Der Abt klagte 

beim Kgl. Gerichtshofe in Stuttgart und nachher beim Ober— 

tribunal in Tübingen. Um jedoch einem langwierigen Prozeß 

auszuweichen, ließ er durch Vergleich jährlich 1000 fl. nach, 
die übrigen Konventualen etwa in demſelben Verhältnis. 

Wie oben bemerkt, ſollten die Exkonventualen eine Pfarr— 
konkursprüfung ablegen (1805). Sie widerſetzten ſich zunächſt: 

„Wir können uns unmöglich von der Notwendigkeit des Kon— 
kursexamens überzeugen, da wir nicht annehmen zu müſſen 

glauben, daß diejenige Fähigkeit, welche durch die Admiſſion 

anerkannt worden, durch die eingetretene Veränderung und 

Säkulariſation der Stifte ſollte vernichtet worden ſein“ 

(Schreiben an das Ordinariat vom 2. Aug. 1805 ũ.. Ein⸗ 

zelne mußten aber trotzdem ſchriftliche Arbeiten einreichen aus 

Dogmatik, Moral, Paſtoral, Kirchenrecht, Predigt und 

Katecheſe (1806/07). Die nicht gar leichten Themate atmen 

den Geiſt Weſſenbergs. 

Im Frühjahr 1805 bekam Abt Friedrich mit dem Ordi— 

nariat Schwierigkeiten, als er in Oberſulmetingen die Be— 

erdigung des verſtorbenen letzten Abtes von Ochſenhauſen „in 
  

110 Walter S. 222. 

114 OAR, Kl. Marchtal.
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pontificalibus“ vornahm ui. Er wurde von Koſtanz aus 

„gerügt, denn dem Herrn Prälaten können die päpſtlichen 
Dekrete nicht unbekannt ſein, welche den Abten den Gebrauch 

der Pontifikalien außer in der Kloſterkirche verſagen“. Der Abt 

rechtfertigte ſich: er habe dies allerdings getan; „allein, da ein 

bloßer Gebrauch ſolcher Ehrenzeichen, den man auf Einladung 

macht, ohne dabei eine Handlung der geiſtlichen Gerichtsbar— 

keit oder eine höhere Ordensübung verrichten zu wollen, im 

Grund den Rechten eines jeweiligen Hochw. Biſchofs nichts 

benimmt, ſo glaubte ich, eine Hochwürdige Curia nicht zu be— 
leidigen“; das Ordinariat werde dem Prälaten eine ſtandes— 

gemäße Beiſetzung wohl gönnen. 
Die Exkonventualen wurden ſehr weit zerſtreut ““. 

Mehrere zogen nach Bayern [P. Adrian Jans Stadtprediger 

in Aichach; P. Wilhelm Demler priv. in Mindelheim; P. Alrich 

Braig priv. in Regensburg; P. Gottfried Maier priv. in Neu— 

burg i. Pf.; P. Ludwig Lang Pfarrer in Heimertingen, dann 

in Boos bei Memmingen). P. Ignaz Müller wurde Zucht— 

hauskaplan beim „Malefizſchenk“ in Oberdiſchingen. P. Petrus 

Bayer wurde Kaplan in Kirchbierlingen, ſtarb 1814 in Neres— 

heim. Frater Urban Ströbele zog ins elterliche Haus zu Ober— 

marchtal. Als letzte ihrer Mitbrüder ſtarben *. Abt Friedrich 

Walter, 1841, 78 Jahre alt; P. Ludwig Lang, 7 in Boos 

1845, 80 Jahre alt, P. Benedikt Bekler (Bechtler), Pfarrer in 

Dieterskirch, F 1850, 73 Jahre alt. 

4. Schuſſenried. 

Zugleich mit ihrem Mutterkloſter Weißenau wurde die 

prächtige Abtei dem reichsgräflichen Hauſe v. Sternberg— 

Manderſcheid zugeſprochen. Zum Herrſchaftsgebiet * gehör— 

ten 7 Ortſchaften mit 411 Feuerſtellen und 453 Familien und 

über 3200 Untertanen. Der reine Ertrag wird mit 50 079 fl. 

angegeben. Eigener Beſitz waren: 550 Jauchert Acker, 

112 Ebd. 

113 OAR, Kl. Marchtal. 

114 TO 1879 S. 261-— 265. 

116 CBSt Cod. hist. fol. 649, Faſz. Schuſſenried; Beck S. 73—75; 

Erzberger S. 382—385, 413—419. 

19*
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305 Jauchert Wieſen und Gärten, 28 Jauchert Weinberge, 
4405 Jauchert herrliche Waldungen, 1639 Jauchert Ried- und 

Moorboden. Bemerkenswert iſt der Anſchlag des jährlichen 

Ertrages: 1350 Eimer (gemeint iſt wohl „Trübeich“, 1 Eimer 

gleich 3,07 hl) zu je 2 fl. 55 Kr. Hievon werden aber 60 Pro— 

zent für Ankoſten abgezogen, ſo daß als Wert eines Eimers 

Wein nur 1 fl. 10 Kr. bleiben! Als Reinertag eines Jauchert 

Wald und Moor wurden 1 fl. 23 Kr. eingeſetzt, mit der Be— 

gründung: „weil ſämtliche Lehen-Leute und UAntertanen des 

Kloſters mit Bau- und Brennholz verſehen werden müſſen“,; 

ſreilich, aber gegen Bezahlung! Dieſe Schuſſenrieder Ertrags— 

faſſion diente als Muſter für die Ertragsberechnung bei zahl— 

reichen Klöſtern Oberſchwabens. 

Die Beſitzergreifung erfolgte gleichzeitig mit Weißenau. 

Der Abt erhielt 5500 fl. Penſion, der Senior der Konventualen 

600 fl., 8 weitere Patres 550 fl., den 7 Pfarrern der Kloſter— 

orte wurde ihr Einkommen auf 1000 fl. aufgebeſſerte*, die 

Helfer bekamen je 500 fl. Dieſe Penſionen wurden allmählich 

ſehr geſchmälert. Die Konventualen zerſtreuten ſich in alle 

Welt. Der Abt zog nach Stafflangen. P. Grimm wurde Ober— 

forſtmeiſter des Fürſten v. Wolfegg in Waldſee; P. Benedikt 

Wenz übernahm 1807 eine Kaplanei und die Organiſtenſtelle 
in Frauenfeld ( 1827). 

Die in Schuſſenried (im Schloß) bleibenden Exkonventualen 

ſollten nach dem Willen des Konſtanzer Ordinariates dem 
jeweiligen Pfarrer des Ortes unterſtellt ſein; ſie zogen es vor, 

ihren Obern ſelbſt zu wählen, „jedoch ohne Hintanſetzung der 

dem Herrn Reichsprälaten Siard ſchuldigen Ehrerbietung“. 

Sie wurden als beſondere Regiunkel des Landkapitels Saulgau 

angeſehen und hielten ihre eigenen Konferenzen ab. Anter dem 

14. Juni 1803 ſchloſſen ſie eine „Vereinigungsakte zu gemein— 

ſamer Lebensweiſe“ ab *. Dieſe iſt unterzeichnet von 18 Ex— 
konventualen. Sie ſoll „eine geſetzliche Norm über die künftige 

Lebensweiſe ſein, welche in Hinſicht auf Kirche und Vaterland 
unſerer erhabenen prieſterlichen Beſtimmmung möglichſt ent— 

116 Bericht des Dekanatamts ans Ordinariat, 28. Juni 1803, OAR, 

Kl. Schuſſenried. 

117 Ebd. 
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ſpricht und auf Zahl und Kräfte der zuſammenlebenden Prieſter— 

gemeinde berechnet iſt“. Beſtimmungen: „Jeden Morgen und 
jeden Abend verſammelt man ſich in der Kirche zu gemeinſamer 

Gottesverehrung durch Abbetung der ſog. kanoniſchen Horen, 

und zwar ſolange nach dem Ordensbrevier, bis von den 

Kirchenvorſtehern ein für Geiſt und Herz nahrhafteres Gebet— 

und Erbauungsbuch für Geiſtliche angeordnet ſei“. An Sonn— 

und Feiertagen werden die Horen vor der Predigt gebetet; 

nach dieſer wird ein Amt mit Orgelbegleitung geſungen; nach— 

mittags 3 Uhr wird bei der ſog. Volksveſper die Veſper geſun— 

gen und die Komplet gebetet. An Werktagen müſſen mindeſtens 
4 Mitglieder mit dem Vorſteher, an Sonn- und Feiertagen 

aber vor- und nachmittags alle Mitglieder, zum Gottesdienſt 
erſcheinen. Bei feierlichen Prozeſſionen innerhalb der Kloſter— 

mauern, ſowie bei der jährlichen Fronleichnamsprozeſſion müſſen 
alle teilnehmen, ebenſo bei beſonderen Feierlichkeiten, „um 

durch andachtsvolle Gegenwart und mit dem Volke vereinigtem 

Gebete die Anweſenden zu erbauen“. Wenn der Prälat er— 

ſcheint, ſoll er in der Kirche „den bisherigen Ehrenort ein— 

nehmen und an geeigneten Feſten pontifizieren“. Die Mitglieder 

ſollen die freie Zeit zur Seelſorge und wiſſenſchaftlichen Weiter— 

bildung benützen. Alle werden „auf den erſten Anruf des 

Vorſtehers“ bereit ſein zur Aushilfe in der Seelſorge. Rührend 
iſt der Schluß: „Das Los über uns iſt geworfen. Wir ſind in 

ſo mancher Anſicht nicht mehr, welche wir ehedem waren. Wir 

ſollen ausſterben. So tief angreifend dieſer Gedanke iſt, ſo 

rein und unerſchütterlich ſoll unſer aller Wille ſein, mit Herz 

und Kopf unabwandelbar dahin zu wirken, daß wir uns gegen— 

ſeitig das Leben ſüß und das Sterben leicht machen.“ Die 

„Vereinigungsakte“ wurde längere Zeit eingehalten. Im 

Jahre 1804 erbaten die Patres vom Ordinariat die Erlaub— 

nis, das weiße Ordensgewand mit der ſchwarzen Kleidung ver— 
tauſchen zu dürfen; dies wurde genehmigt unter der Bedingung, 

daß ſie „ein äußeres Zeichen ihres ehemaligen Ordenshabits 

beibehalten“. Das ſchöne und würdige Dokument der „Ver— 

einigungsakte“ iſt entworfen von P. Alex. Kirchmaier (T 1805 

als Pfarrer von Schuſſenried). Es verſöhnt uns mit manchem 
aus Schuſſenrieds letzter Geſchichte.
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Die letztſterbenden Patres waren u: Dominikus Zimmer— 
11s TOQ 1879 S. 472475. 

mann, Kaplan in Schuſſenried, F 1847, 82 Zahre alt, Fidelis 
Anna, Chorregent und Kaplan in Schuſſenried, T 1851, 

86 Jahre alt; Lorenz Löwe, Pfarrer in Schuſſenried, F 1855, 

86 Jahre alt. Er war überhaupt der hetzte der oberſchwäbi— 

ſchen Prämonſtratenſer. 

1835 kaufte der württembergiſche Staat das ehemalige 

Kloſter für 1 040 000 fl. Fünf Jahre ſpäter wurde der öſtliche 

Flügel abgebrochen. Die bittere Empfindung über dieſe Tat 

machte ſich in den Verſen Luft, die ſicher von einem der noch 
lebenden Exkonventualen ſtammen: 

„Falle, teures Kloſter, falle! 

Gefallen ſind auch wir, wie du! 
Wie die Taube in des Haobichts Kralle 

Findeſt du im Arm des Staates Ruh'.“ 

1875 wurde eine ſtaatliche Irrenanſtalt eingerichtet.



Hermann von Vicari im Dienſte der Konſtanzer 
und Freiburger Kurie. 

Von Adolf Röſch. 

1. Einleitung. 

Die Leitung der großen Erzdiözeſe Freiburg war der 

Hand eines faſt achtzigjährigen Greiſes anvertraut, als die 
deutſchen Biſchöſfe gemäß ihren 1848 in Würzburg gefaßten 

Beſchlüſſen mit aller Entſchiedenheit die der Kirche gebührenden 

Rechte von einer alles bevormundenden und beargwöhnenden 

Staatsgewalt zurückzufordern begannen. Nirgends ſtießen dieſe 

Forderungen auf heftigeren Widerſtand als in Baden, der 

Hochburg des aufgeklärten Liberalismus. So war denn der 

Erzbiſchofß Hermann von Vicari gezwungen, aus 

Pflicht gegen Gott und ſein heiliges Amt, einen ſchweren Kampf 
aufzunehmen und ihn auszukoſten, bis der Tod den Sechsund— 

neunzigjährigen von dieſem Schlachtfelde zu den himmliſchen 

Belohnungen abrief. „Ein Schauſpiel für die Welt und für 

die Engel“ iſt dieſer körperlich unſcheinbare Greis durch ſeinen 
Heldenkampf geworden. Der Heilige Vater, der Epiſfkopat 

der alten und neuen Welt, hervorragende katholiſche Laien 

aus allen Ländern fanden ſich zuſammen, um dieſem ehr— 
würdigen Kämpen für ſeine Standhaftigkeit und Treue den 

Tribut ihrer höchſten Bewunderung und Verehrung darzu— 

bringen. Hermann von Vicari, der dritte Erzbiſchof von 

Freiburg, hat aber nicht bloß das Verdienſt, die Freiheit der 

katholiſchen Kirche in ſeinem Sprengel wenigſtens angebahnt 

zu haben, ſondern hat auch in ſechsundzwanzigjähriger, reich 
geſegneter Regierung das tief darnieder liegende religiöſe 

Leben wieder geweckt und auf den verſchiedenſten Gebieten zu 

fruchtbarer Entfaltung gebracht.
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Bis heute hat dieſer Kirchenfürſt ungeachtet ſeiner für die 

Entwicklung der Erzdiözeſe Freiburg entſcheidenden Bedeutung 

und ſeiner Volkstümlichkeit keinen Biographen gefunden. 

Die nachfolgende Studie ſoll ein beſcheidener Beitrag zu 

einer Geſamtbiographie Hermanns ſein. Sie befaßt ſich mit 

der Vorbereitungszeit von Vicaris zum ſpäteren hohenprieſter— 

lichen Amte, die rund 40 Jahre mühſamer und entſagungs— 

voller Arbeit erſt an der abſterbenden Konſtanzer Kurie, dann 

ſeit Oktober 1827 im Freiburger Ordinariat und Domkapitel 

umfaßt. In Konſtanz war von Vicari über 25 Jahre Mit— 

arbeiter des um ein Jahr jüngeren Generalvikars und ſpäteren 

Bistumsverweſers Ignaz Heinrich Freiherr von Weſſen— 

berg. Wie Weſſenberg war auch von Vicari niemals in der 

Seelſorge tätig, er hat in ſeinem Leben keine einzige Perſon 
Beicht gehört und nur einmal, bald nach ſeiner Prieſterweihe, 

in St. Johann zu Konſtanz mit nicht eben glücklichem Erfolg 

gepredigt. Aber im Gegenſatz zu dem vielſeitigen, literariſch 

ungemein fruchtbaren Weſſenberg, war von Vicari der Mann 

der ſtillen Arbeit, der niemals als Schriftſteller nach außen 

hervorgetreten iſt. Ohne ſein Zutun ſtieg der geſchäftskundige, 

fromme und liebenswürdige Prieſter auf der kirchlichen 
Stufenleiter bis zur höchſten Würde empor, ſo recht das Werk— 

zeug der göttlichen Vorſehung. 

Die gedruckten Darſtellungen des Lebens und Wirkens 

Hermanns von Vicari, insbeſondere aus ſeiner Frühzeit, ſind 

wenig zahlreich und inhaltlich vielfach dürftig. Am reich— 

haltigſten ſind die Mitteilungen bei Maas“, der im weſent— 

lichen aus einer größeren, im Ordinariatsarchiv ruhenden hand— 

ſchriftlichen Biographie aus der Feder des ſpäteren Hofkaplans 

Strehle ſchöpft. Die vorliegende Arbeit beruht, ſoweit andere 

1 Heinrich Maas, Geſchichte der katholiſchen Kirche im Groß— 

herzogtum Baden (Freiburg i. Br. 1891) S. 121—128. Wertvoll iſt die 

Charakteriſtit eines Angenannten Dr. K. Bader?) in dem Aufſatz der 

Stuttgarter „Deutſchen Vierteljahrsſchrift“, 1854 S. 270 ff., Die katholiſche 

Kirche und die Badiſche Regierung. Populär gehalten iſt die aus einer 

Feſtrede entſtandene Schrift Heinrich Hansjakobs „Hermann von Vicari, 

Erzbiſchof von Freiburg.“ Würzburg 1873 (Deutſchlands Epifkopat in 

Lebensbildern, H. J S. 1—50). Die Lebensſkizze von Vicaris in den Bad. 

Biographien iſt tendenziös und wenig freundlich. 
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Quellen nicht genannt werden, durchweg auf den Akten des 

ehemaligen Konſtanzer und des Freiburger Ordinariates. 

2. Außzerer Lebensgang. 

Xaver Hermann Anton Konſtantin Franz Sales 

Pantaleon Johann Nepomuk von Vicari entſtammt einer 
nach der Familienüberlieferung aus Ztalien eingewanderten 

adeligen: Familie, aus der im 18. Jahrhundert mehrere Glie— 

der in ſtaatlichen und kirchlichen Dienſten angeſehene Stellungen 

bekleideten. Er erblickte am 13. Mai 1773 in Aulendorf als 

erſtes Kind des gräflich Königseggſchen Oberamtmanns Panta— 
leon von Vicari und deſſen Ehefrau Maria Pfyffer von Altis— 

hofen das Licht der Welt. Im elterlichen Hauſe erhielt der 

begabte Knabe ſeinen erſten Anterricht und beſuchte dann vom 

11. Lebensjahre an ein Jahr die Kloſterſchule in Weingarten 

und drei weitere die in Schuſſenried. In dieſe Zeit — 1786 — 
fällt der Tod der frommen Mutter, die auf dem Sterbebette 

dem Sohne die unvergeßliche Mahnung gab: „Hermann, was 

nützte es dir, ſo du die ganze Welt gewänneſt, aber an deiner 

Seele Schaden litteſt!“ Überall war der fleißige und wohl— 

geſittete Knabe der Liebling ſeiner Lehrer und errang ſich die 

beſten Zeugniſſe. Die humaniſtiſchen Studien ſchloß Hermann 

ab am Lyzeum zu Konſtanz, deſſen Präfekt Franz Anton 

Fändrich ihm am 4. November 1789 das folgende Abgangs— 
zeugnis ausſtellte e: 

„Testamur eundem in hujate Publico Caesareo Regio 

Academico Gymnasio Constantiensi Poeticam anno hoc 

litterario absolvisse cum laude ingenii capacis, diligentia 

maxima ac profectus in prima olasse inter primos valde 

insignis. Mores exhibuit integerrimos ac de prima et 

optima nota etiam atque etiam commendandos.““ 

2 Die Familie galt, obwohl 1810 nicht im Beſitz eines Adelsbriefes, 

ſeit Generationen als adelig; Hermann wird in den Schulzeugniſſen ſtets 

als „praenobilis“ bezeichnet. 

à In fakſimilierter Wiedergabe bei K. Beyerle, Geſchichte des 

Chorſtifts St. Johann (1908), S. 440. 

à Wir bezeugen, daß derſelbe an dieſem Kaiſerlich Königlichen Kon— 

ſtanzer Akademiſchen Gymnaſium in dieſem Schuljahr die Klaſſe der 

Poetik abſolvierte durch große Begabung, höchſten Fleiß und durch
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Wie in jener Zeit nicht ungewöhnlich, ſuchte der 16jährige 

Jüngling um Aufnahme unter die Kanoniker von St. Johann 
in Konſtanz nach, denen bereits ein Onkel von Vaterſeite 

(Anton von Vicari, Exjeſuit, der letzte Pfarrer an St. Johann) 

und von Mutter Seite (Joſeph Konſtantin Pfyffer von Altis— 

hofen, damals Kuſtos, F 1800 als Propſt) angehörten. Am 

5. November 1789 fand nach erteilter Tonſur die Inſtallation 

des jungen Kanonikers ſtatt; in den Genuß der Kanonikats— 

pfründe trat er aber erſt ein nach der am 1. Oktober 1797 er— 

langten Prieſterweihe. 

In den Jahren 1790 und 1791 hörte Hermann bei den 

Exieſuiten an St. Salvator in Augsburg die Philoſophie und 

hatte hier eine Zeitlang auch Herrn J. Heinrich von Weſſenberg 

als Mitſchüler. Die moderne Philoſophie eines Wolff und Kant 

hatte an dieſer Schule keinen Eingang gefunden; insbeſondere 

zählte Jakob von Zallinger, ein hervorragender Philoſoph und 

Kanoniſt, zu den entſchiedenſten Gegnern Kants, den er in 

mehreren Schriften bekämpfte. Das Abgangszeugnis unſeres 
Hermann vom 24. Auguſt 17915 war dem zwei Jahre zuvor 

erlangten Lyzealzeugnis völlig gleichwertig. 

Der angehende Aniverſitätsſtudent, mit ſehr guten Fähig⸗ 
keiten begabt, hatte dank beharrlichen Fleißes bisher ſtets nicht 

nur an allen Schulen ſich durch vorzügliche Fortſchritte hervor— 

getan, ſondern auch ebenſoſehr durch ſeine Sittenreinheit, 

Frömmigkeit und durch vortreffliches Betragen die höchſte Zu— 

friedenheit ſeiner Lehrer und Erzieher erworben. Auf den 

Wunſch des Vaters ſiedelte nunmehr der 18-Jährige in die 

Kaiſerſtadt Wien über, um dort von Herbſt 1791 bis dahin 1795 

den juriſtiſchen Studien obzuliegen. Hermann blieb auch in Wien 

bei allem Frohſinn der ehrbare, unſchuldige und ſtrebſame Stu— 
dent von ehedem, der mit ſeinem väterlichen Wechſel von jähr— 

Fortſchritt in der erſten Note unter den erſten ganz hervorragend. Sein 

ſittliches Vertragen war vortrefflich und verdiente mit der erſten und beſten 

Note aufs höchſte belobt zu werden. 

5 Philosophiam hoc anno absolvisse cum summae industriae con- 

stanter indefessae laude progressumque fecisse in utroque examine 

inter primos insignem. Mores exhibuit pios, reverentes, maturos ac 

de prima nota et proin omni prorsus laude et commendatione 

dignos.
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lich 400 fl. ſo gut zu wirtſchaften verſtand, daß ihm auch der 

Beſuch klaſſiſcher Schauſpiele und Opern der berühmten Kunſt— 

ſtadt möglich wurde. Nach den noch vorliegenden Zeugniſſen 
erhielt von Vicari in den jeweils abgelegten Semeſterprüfungen 

durchweg die „erſte Note“, dreimal mit dem Zuſatz „mit Vor— 

zug“. Von beſonderem Intereſſe für uns iſt, daß er 1794 und 

1795 vier Vorleſungen über öffentliches und Privat⸗ 
Kirchenrecht bei dem ganz entſchiedenen Febronianer und 

Joſephiner Joſeph Peheméä belegte und bei ihm auch die 

entſprechenden Examina ablegte. Es muß als ausgeſchloſſen 

gelten, daß der junge Rechtsbefliſſene bei aller kirchlichen Ge— 

ſinnung von den hier vorgetragenen Lehren völlig unberührt 

blieb. Beweis dafür iſt ſeine Mitarbeit in der Konſtanzer Ku— 

rie, auch nachdem der Hl. Stuhl 1817 Herrn von Weſſenberg 

6 Vgl. über ihn beſonders Röſch, Das Kirchenrecht im Zeitalter 

der Aufklärung, Archiv für kath. K.-R., Bd. 84 (1903) S. 457. In ſeinen 

Praelectiones in jus ecclesiasticum universum beſtreitet Pehem die 

notwendige Verbindung des römiſchen Biſchofsſtuhles mit dem Primate 

(J 95), lehrt, daß die Biſchöfe auch ohne den Papſt zum Konzil zuſammen— 

treten können (J 105), ſpricht dem Papſte das Recht einer mit den Bi— 

ſchöfen konkurrierenden Jurisdiktion ab (J 241), fordert zur Gültigkeit der 

päpſtlichen Geſetze die Zuſtimmung der Biſchöfe (J 172), erklärt päpſtliche 

Reſkripte für ungültig, wenn ſie gegen die Jurisdiktion der Ordinarien 

oder gegen öffentliche Geſetze der Nationen oder Provinzen verſtoßen 

(1 631 f.), ferner, daß der Papſt in Sachen des Glaubens nur proviſori— 

ſche Geſetze geben könne (J 166), daß er nicht unfehlbar ſei (I 194—204). 

Er erklärt die censurae latae sententiae für unvereinbar mit der 

Hl. Schrift und dem Geiſte der Kirche (II 704), nennt die potestas 

indirecta der Kirche abſurd (J 446), verwirft die zeitlichen Strafen der 

Kirche (J 449), erkennt den Biſchöfen Dispenſationsbefugnis in Einzel— 

fällen von allen rein kirchlichen Geſetzen zu ( 449) und führt einen 

ganzen Katalog (14) der ſog. zufälligen Rechte des Papſtes auf. Anderer— 

ſeits räumt Pehem dem Staate die weitgehendſten Befugniſſe auf kirch⸗ 

lichem Gebiete ein, ſo gegenüber den Orden (J 554), erklärt nur den 

Staat für berechtigt, trennende Ehehinderniſſe aufzuſtellen und die Ehen 

zu löſen (II 227, 346), lehrt, daß das Sakrament vom Vertrag der Ehe trenn— 

bar ſei (II 265), und räumt dem Staate unter dem Titel des jus inspes— 

tionis oder jus cavendi nicht weniger als 14 Einzelbefugniſſe ein 

(darunter das Recht des Plazet, des Rekurſes wegen Mißbrauchs der 

geiſtlichen Gewalt, das Recht, das Anweſentliche bezüglich der Religion 

zu beſchränken) und ebenſoviele aus dem Titel des jus advocatiae 

J 554 ff.).
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in ſchärfſter Form als Verweſer der Diözeſe Konſtanz abgelehnt 

hatte; bezeichnend für ſeine Bewunderung öſterreichiſcher Ver— 

hältniſſe iſt unter anderm auch die Tatſache, daß er noch als 

Freiburger Generalvikar in einem von ihm entworfenen Er— 

laſſe vom 18. Nov. 1831 ͤ an Dekan R. in M. ohne jeden be—⸗ 
ſonderen Anlaß von dem „großen Kaiſer Joſeph II.“ ſpricht. 

Auf einzelnes wird im Laufe dieſer Darſtellung noch einzugehen 

ſein. 
Nach der Rückkehr aus Wien, Spätjahr 1795, praktizierte 

Hermann als Sekretär ſeines Vaters, insbeſondere auch in Ge— 

ſchäften der ſchwäbiſchen Kreisverſammlung; einen Ruf zum 

Eintritt in die Kriegskanzlei des Erzherzogs Karl ſchlug er aus. 

Im März 1797 ſtarb der Vater. Schon zuvor hatte ſich Her— 

mann nach Dillingen zur Erlangung der juriſtiſchen Doktor— 

würde begeben; er ſchloß die mehrwöchentlichen Prüfungen am 
12. Mai 1797 mit der erſten Note ab. 

Das Streben des jungen Doktors beider Rechte ging nicht 
nach weltlichen Ehren und umtern. Im Sommer bereitete er 

ſich in Konſtanz auf den Empfang der hl. Weihen vor; die 

Prieſterweihe empfing er am 1. Oktober 1797 aus der Hand 

des Weihbiſchofs von Baaden; tags darauf brachte er ſein 

Erſtlingsopfer dar und ergriff am 7. Oktober Beſitz von ſeiner 

Kanonikatspfründe an St. Johann. Als Kanonikus ſollte er 
nun 30 Jahre lang das beſcheidene Haus zum St. Chriſtoph, 

jetzt Inſelgaſſe Nr. 3, bewohnen. Sein Gehalt als Kanonikus 

betrug jährlich etwa 700 fl.; in der Aufhebungsurkunde des 
Stifts 22. Mai/9. Juni 1807 wurde jedem Kanonikus eine 

Penſion von 750 fl. und ein Präſenzgeld von 50 fl. ausgeworfen, 

während die ſäkulariſierten Domkapitulare, zu denen auch Herr 

von Weſſenberg zählte, laut Vertrag vom 20./30. Nov. 1803 

neben andern geldwerten Vergünſtigungen eine Penſion von je 

2300 fl. erhieltend. Hermann von Vicari war der letzte Sekre— 
tär des Stifts. 

Die nächſten Jahre benützte der Kanonikus zum Studium 

der Theologie, wozu er ſich in allen Diſziplinen des Pro— 
ſeſſors am Lyzeum, Eugen Kaiſer, O. S. Aug., eines namhaften 

7 Beyerle a. a. O. S. 81, 317.



Hermann von Vicari 301 

Gelehrten und ſpäteren Profeſſors an der Freiburger Hochſchule, 

bediente. Trotz dieſes ungewöhnlichen Studienganges hat 

von Vicari in ſeiner ſpäteren Wirkſamkeit bewieſen, daß er ſich 

auch auf theologiſchem Gebiete einen achtungswerten Wiſſens— 

ſchatz erworben hat. 

Am 15. März 1801 bewarb ſich der ſchaffensfreudige 
Stiftsherr unter Hinweis auf ſeine juriſtiſchen und theologiſchen 

Studien beim Biſchof von Konſtanz um Verleihung der durch 

den Tod ſeines Onkels von Pfyffer freigewordenen Geiſtlichen 

Rats⸗Stelle in der Konſtanzer Geiſtlichen Regierung (Ordi— 

nariat). Von Vicari wurde denn auch noch im gleichen Jahre 

als Aſſeſſor in das Kollegium aufgenommen und bereits am 

24. Mai 1802 zum Wirklichen Geiſtlichen Rat ernannt, ein Be⸗ 

weis, wie man dieſe junge Kraft, den einzigen abſolvierten Ju— 

riſten, im Kollegium zu ſchätzen wußte, am 16. Juni 1802 erhielt 

von Vicari vom Nuntius in Luzern auch die Würde eines päpſt— 
lichen Notars (publicus authenticus Notarius ac Tabellio). 

Auf 1. November 1816 erfolgte die Beförderung von Vicaris 

zum Offizial an Stelle des durch Augenleiden geſchwächten 
Dr. Reininger, nachdem Herr von Dalberg bereits am 14. Sep⸗ 

tember 1816 das Gehalt ſeines geſchätzten Geiſtlichen Rates auf 

jährlich 500 fl. erhöht hatte. Als Offizial hatte von Vicari u. a. 

die Unterſuchung im Ehenichtigkeitsprozeß des Exkönigs Louis 

Napoleon von Holland mit der Hortenſia Beauharnais im Auf— 

trage Roms zu führen. 

Am 30. Juli 1827 erhielt von Vicari als einziger Geiſtlicher 

einer früheren Biſchöflichen Kurie im Bereiche der neuen Erz— 

diözeſe die Berufung zum Domkapitular in Freiburg, wo— 

für er ſeit Jahren in ſicherer Ausſicht ſtands. Bedeutungsvoller 

s Schon in einem Briefe vom 24. Juli 1822 an Herrn von Michel— 

berger zu Hall in Tirol teilt von Vicari mit, daß er vermutlich bald als 

Domkapitular nach Freiburg verſetzt werde, das er noch nicht kenne. 

Dr. Vitus Burg, Biſchöfl. Konſtanziſcher Kommiſſar und Wirkl. Geiſtl. 

Rat in Kappel a. Rh., ſchrieb am 4. Nov. 1825 Herrn von Vicari: „Herr 

Boll und ich ſehen Ihre Perſon als unumgänglich notwendig zur Führung 

der Geſchäfte an, und wir müßten uns ohne Sie, die Sie die ausgezeich— 

netſte Perſonal-, Lokal- und Sachkenntnis im ganzen Bistum Konſtanz 

haben, nicht zu raten und zu helfen. Auch iſt der Großherzog ſchon läng— 

ſtens mit Ihrem Eintritt in das Domkapitel einverſtanden.“ 
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war die Ernennung Hermanns zum erſten Generalvikar 

der Erzdiözeſe durch Erzbiſchöfliche Arkunde vom 25. Oktober 

1827 unter Abergehung des Domdekans Dr. Vitus Burg“, des 

ausgeſprochenen Vertrauensmannes der Badiſchen Regierung. 

Erzbiſchoſ Dr. Bernard Boll hatte am 17. Auguſt 1827 ſeinem 

Freunde von Hennenhofer in Karlsruhe über die Gründe ſeiner 

Wahl geſchrieben: „Im Vertrauen öffne ich Ihnen, daß ich zur 

Stelle eines Generalvikars den Hermann von Vicari auserſehen 

habe, einen Mann voll Sanftmut und Liebe. . .. Er iſt mir 

von Herzen zugetan und ich hoffe zuverläſſig, daß ſich ſeine 

Milde und vielleicht hie und da zu große Nachgiebigkeit mit 

meinem Ernſt amalgamieren und ſomit die treffende Richtung 

erhalten werde.“ Dem apoſtoliſchen Nuntius in München be— 

richtet der Erzbiſchof am 10. Oktober 1827 in gleicher Sache: 
„Interim, ne novo me periculo exponam, non ipsum Docto- 

rem Burg, prout ambivit et sperabit, vicarium meum gene— 

ralem renuntiabo, sed Dominum de Vicari, Officialem 

hactenus Capituli Constantiensis, virum pro fide orthodoxa 

et Sede Apostolica mecum mori paratissimum.“ 

Nach der Beförderung Dr. Burgs auf den biſchöflichen 

Stuhl zu Mainz wurde von Vicari unterm 18. März 1830 zum 

Domdekan ernannt. Erzbiſchof Bernard begründet ſein 

Geſuch an den Großherzog vom 13. März 1830 um Beſtätigung 

dieſer Wahl in folgender Weiſe: „Aus der reinſten, mir herzlich 

angelegenſten Abſicht, Harmonie, Friede und Eintracht meines 

Domlapitels unter ſich und mit der landesväterlichen Regierung 

zu erhalten und zu befeſtigen, nehme ich mir die Freiheit, zur 

erledigten Domdekansſtelle den Domkapitular und Generalvikar 

von Vicari alleruntertänigſt in Vorſchlag zu bringen, welcher 

Dr. Burg war Vertreter der Bad. Regierung bei den Frankfurter 

Verhandlungen zwecks Errichtung der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz ge— 

weſen und hatte als Miniſterialrat und Berater der Karlsruher Regierung 

auch an den ſpäteren Verhandlungen mit Rom und den Zirkumſkriptions— 

Geſchäften einen weſentlichen Anteil. Nach mündlicher Mitteilung des 

ſpäteren Erzbiſchofs an Herrn Kanzleidirektor Maas hat Domkapitular 

Prof. Dr. Hug Herrn von Vicari unmittelbar bei ſeinem Eintreffen in 

Freiburg, um ihn zu warnen, darauf aufmerkſam gemacht, Herr Burg 

habe ſeine Beförderung nach Freiburg — offenbar wegen der General— 

vikarswürde — zu hintertreiben geſucht. Vgl. Maas a. a. O. S. 126.
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durch ſeine Friedensliebe, ſeine herzliche Anhänglichkeit an Fürſt 

und Vaterland, ſeinen vieljährigen unermüdeten, unter Weſſen— 

berg ſehr erſchwerten Dienſteifer ſich rühmlichſt ausgezeichnet 

und die allgemeine Achtung und Liebe erworben hat.“ Nachdem 

Erzbiſchof Bernard ſchon 1830 und 1831 in wiederholten 

Schreiben an den Papſt und den Nuntius in Luzern ſich ſeinen 
treuen Mitarbeiter zum Weihbiſchof erbeten hatte, erfolgte 

im Konſiſtorium vom 24. Februar 1832 die Präkoniſation Her— 

manns von Vicari zum Biſchof von Macra i. p. i. Die Biſchofs⸗ 

weihe erteilte Erzbiſchof Bernard am 8. April 1832 unter Aſſi— 
ſtenz der Domkapitulare Dr. Hug und von Hauſer. 

Im Jahre 1835 wurde Hermann an Stelle des durch 

Alter und Krankheit verhinderten Erzbiſchofs zum Mitglied 

der Erſten Badiſchen Kammer berufen. Da der Geſundheits— 

zuſtand des Erzbiſchofs ſchon im Sommer 1835 ein baldiges 

Ableben wahrſcheinlich machte, rückte die ſo wichtige Frage der 

Nachfolge in greifbare Nähe. Da iſt beſonders intereſſant, daß 
gerade derjenige Mann, der berufen war, nach Erzbiſchof Ber— 

nard, wenn auch nur wenige Jahre, den Hirtenſtab des 

hl. Konrad zu führen, Domkapitular Dr. Demeter ſich Mühe 

gab, dem Weihbiſchof von Vicari nahezulegen, gegebenen Falls 

ſich zur Wahl als Erzbiſchof zur Verfügung zu ſtellen. Am 
25. Mai 1835 ſchrieb Demeter Herrn von Vicari nach Karls— 

ruhe, es ſei ihm von einflußreicher Seite mitgeteilt worden, 

von Vicari habe ſich dahin ausgeſprochen, er würde eine Wahl 

zum Erzbiſchof nicht annehmen; Demeter bittet den Weih— 

biſchof, ſich nicht eine diplomatiſche Schlinge umwerfen zu 

laſſen, ſondern in dieſer Sache einfach nach Gottes Willen zu 

handeln und nicht dazu beizutragen, daß ein von Weſſenberg 

oder Geheimer Rat Herr“ oder Engeſſeren oder Hug des 

würdigſten Bernhard Nachfolger werde. „Ich“, ſo fährt der 
Briefſchreiber fort, arbeite Tag und Nacht, um die Majorität 
für Ihre Wahl zu gewinnen.“ 

Nachdem am 6. März 1836 der vielgeprüfte erſte Erz— 

biſchof Bernard ſeine Seele in die Hände ſeines Schöpfers 

10 Pfarrer in Kuppenheim. Demeter macht gegen ihn nur geſund— 

heitliche Bedenken geltend. 

41 Mitglied der K. K. S. in Karlsruhe.
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zurückgegeben, wurde von Vicari zum Kapitelsvikar gewählt, 

der als ſolcher vor allem auch die Vorbereitungen zur Erz— 

biſchofswahl zu leiten hatte. Die am 16. März 1836 an die 
Regierung eingeſandte Kandidatenliſte?? erfuhr keine Bean— 

ſtandung und wurde die Wahl auf den 4. Mai 1836 anbe⸗ 

raumt. Von Vicari hatte ſelbſt das eingehende Wahlregle— 

ment entworfen und darin auch, über die Vorſchriften der Bulle 

hinausgehend, vorgeſehen, daß nach der Annahme der Wahl 

durch den Gewählten zunächſt zwei Wähler dem ſtaatlichen 

Wahlkommiſſär das Ergebnis mitzuteilen hätten mit der An— 

frage, ob von Seiten Sr. Kgl. Hoheit kein Hindernis entgegen— 

geſtellt werde. Die Wahl ſollte mit einem ſchrillen Mißklang 

enden. 

Am Abend des 1. Mai erſchien der landesherrliche Wahl— 
lommiſſar von Beek bei Kapitelsvikar von Vicari, um ihm zu 
eröffnen, daß der Großherzog ihn zwar nicht als „minder— 

genehm“ von der Wahl ausſchließen wolle, ihn aber unter den 

gegenwärtigen Verhältniſſen nicht zur erzbiſchöflichen Würde 

für geeignet halte und daher von ihm die beſtimmte Erklärung 

erwarte, eine etwa auf ihn fallende Wahl nicht annehmen zu 

wollen. Von Vicari überſandte anderen Morgens Herrn 

von Beek die gewünſchte ſchriftliche Erklärung, ohne davon 

dritten Perſonen Kenntnis zu geben. Am Wahltag fielen nun 

im erſten und zweiten Wahlgang alle Stimmen (mit Ausnahme 

der eigenen) auf den Weihbiſchof von Vicari, der aber beide 

Mal die Wahl ausſchlug; als aber auch der dritte Wahlgang 

zum gleichen Ergebnis führte, erklärte ſich Hermann auf das 
Drängen der Wähler zur Annahme der Wahl bereit, da er in 

der dreimaligen einhelligen Wahl den Ruf Gottes erkennen 
müſſe. Der Wahlkommiſſar, von dieſem Ausgang in Kenntnis 

geſetzt, verlas nun dem Wahlkollegium die ſchriftliche Erklärung 

von Vicaris, erklärte ihn für ausgeſchloſſen und den Wahlakt 

für ungültig; die ablehnende Haltung des Großherzogs be— 
gründete von Beek damit, daß derſelbe Herrn von Vicari bei 

ſeinem ſtillen, friedlichen und vielleicht mehr timiden Charakter 

12 Sie enthielt die Namen ſämtlicher Domkapitulare, des Geiſtl. Rats 

Herr in Kuppenheim, des Pfarrers Kolb in St. Peter und des Geiſtl. 

Rates Engel in Veringendorf.
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den ſchweren Aufgaben eines Erzbiſchofs für nicht gewachſen 
erachte. Von Vicari verzichtete nun endgültig auf die Wahl,; 

er hatte ſich tatſächlich die „diplomatiſche Schlinge“ umwerfen 

laſſen, vor welcher ihn Dr. Demeter das Jahr zuvor gewarnt. 

Aus der neuen Wahl vom 11. Mai 1836 ging Dr. Ignaz 

Demeter im dritten Wahlgang“ als gewählt hervor. 

Nach dem am 11. März 1842 erfolgten Tode des Erz— 
biſchofs Demeter wurde Hermann von Vicari, diesmal von der 
Regierung nicht beanſtandet, am 15. Juni 1842 im erſten 

Wahlgang einſtimmig als Erzbiſchof gewählt“ und am 25. März 
1843 als ſolcher inthroniſiert. 

3. Hermann von Vicari im Dienſte der Konſtanzer Kurie. 

Das Bistum Konſtanz zählte zur Zeit, als Hermann 

von Vicari in deſſen Verwaltung eintrat, über 1200 Pfarreien, 

2365 Weltgeiſtliche, 960 Mendikanten und 1220 andere männ⸗ 
liche Ordensmitglieder ſowie 2117 weibliche Ordensperſonen . 

Politiſch erſtreckte ſich die Diözeſe über den größten Teil von 

Schwaben und Vorderöſterreich, aber auch über eine Reihe von 
Schweizerkantonen!' und einzelne Diſtrikte im heutigen Bay— 
ern“ und in Vorarlberg. Der Biſchof war als Beſitzer 

eines wenn auch kleinen weltlichen Territoriums zugleich 

Reichsfürſt. Das Domkapitel zählte 20 Kanoniker und 4 Ex⸗ 
  

13 Von den Kandidaten hatte die Regierung nur Hug, Demeter und 

Engel nicht beanſtandet. In den beiden erſten Wahlgängen erhielt Hug 3, 

Demeter 2, Engel 1 Stimme. Nach dem Bericht des Wahlkommiſſars 

von Beek vom 21. Mai 1836 hatte von Vicari und Dr. Martin jeweils 

für Demeter die Stimme abgegeben. Die Konſekration fand am 29. Jan. 

1837 ſtatt. f 

14 Das katholiſche Volk, das dieſe Wahl erwartet hatte, begrüßte das 

Ergebnis mit größtem Jubel; vgl. den Artikel zur Erzbiſchofswahl in 

Nr. 167 der „Freiburger Zeitung“ 1842. 

15 Bgl. J. Marmor, Geſchichte des Bistums Konſtanz, Freiburger 

Diözeſan-Archiv Bd. 11 (1877) S. 306 ff. 

16 Luzern, Schwyz, Ari, Anterwalden, Zug, Appenzell, St. Gallen, 

Thurgau, Aargau, Zürich, ſowie Teile von Solothurn und Baſel mit 

17 Dekanaten, 301 Pfarreien und 305 Kaplaneien. 

17 Die Dekanate Legau, Lindau, Stiefenhofen und Weiler. 

is Die Dekanate Bregenz und Sulzberg mit 38 Pfarreien und 22 

Kaplaneien. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 20
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ſpektanten. Die Säkulariſation der deutſchen Kirche auf Grund 

des Friedens von Lunéville (1802) und des Regensburger 

Reichsdeputations-Hauptſchluſſes (1803) machte dieſer Herrlich— 

keit ein jähes Ende. Alle Stifter und Klöſter, ausgenommen 

in der Schweiz und in Vorarlberg, verfielen der Aufhebung, 

ebenſo auch das Domkapitel in Konſtanz, und führte von da an 

das Bistum Konſtanz bis zum Tode ſeines letzten Fürſtbiſchofs 

Karl Theodor von Dalberg, vordem Geiſtl. Kurfürſt und Erz— 

biſchof von Mainz, zuletzt auch Biſchof von Regensburg 

(F 10. Febr. 1817 in Regensburg) nur noch ein Schattendaſein. 

Noch Dalberg mußte die Lostrennung der Schweizer Kantone 

durch Dekret des Hl. Stuhles (1. Jan. 1815) erleben, und 

wenige Wochen nach ſeinem Tode, nämlich am 1. März 1817, 

wurde auch der in Württemberg gelegene Bistumsanteil mit 

475 Pfarreien und 162 Kaplaneien und Vikariaten der Ver— 

waltung eines einheimiſchen geiſtlichen Würdenträgers unter— 

ſtellt?. Die Bayeriſchen und Sſterreichiſchen Dekanate wur— 

den 1820 abgezweigt. Schließlich unterſtanden der Konſtanzer 

Geiſtl. Regierung unter Herrn von Weſſenberg nur noch die 

innerhalb Badens und der beiden hohenzolleriſchen Fürſten— 

tümer gelegenen Bistumsanteile tin Baden 391, in Hohen— 

zollern 73 Pfarreien), wozu dann noch die vormals Straß— 

burgiſchen Dekanate Lahr, Offenburg und Ottersweier ge— 

ſchlagen wurden, für die am 2. März 1809 ein eigener Biſchöf— 

licher Kommiſſar mit weitgehenden Vollmachten in der Perſon 

des Exfranziskaners Dr. Vitus Burg, des nachmaligen erſten 

Freiburger Domdekans und Biſchofs von Mainz, beſtellt wurde. 

Am 15. Oktober 1827 überſandte der Exekutor der päpſtlichen 

Bullen über die Errichtung der Freiburger Kirchenprovinz, 

Biſchoſ Keller von Evara in Rottenburg, ſowohl dem General— 
  

19 Am 22. Mai 1817 erſtattete der Geiſtl. Rat Herrn von Weſſen— 

berg auf deſſen Erſuchen vom 11. Mai ſein Gutachten über dieſe Abtrennung 

dahin, daß gegen die römiſche Entſcheidung nicht aufzukommen ſei, wie 

ſich das ſchon 1815 bei der Dismembration der Schweiz gezeigt habe. 

Dieſe Angelegenheit gehöre auch nach den neuen Kanoniſten zu den 

Gerechtſamen des Apoſtoliſchen Stuhles und könne der Papſt außerdem 

darauf hinweiſen, daß in Konſtanz nicht einmal ein Weihbiſchof ſei.
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vikariat als dem Domkapitel 2o in Konſtanz die Mitteilung, daß 

ihre Jurisdiktion mit dem 21. Oktober, dem Konſekrationstage 

des Erzbiſchofs von Freiburg, Dr. Bernard Boll, aufhöre. 

Damit hatte das mehr als 1000jährige Bistum Konſtanz ſein 

Ende gefunden. 
Mit der fortſchreitenden Verkleinerung der Diözeſe ging 

auch naturgemäß die Zahl der Amtsgeſchäfte der „Biſchöflichen 

Geiſtlichen Regierung“ d. h. der Ordinariatsbehörde zurück. 

Die Folge war, zumal in Rückſicht auf die ſtarke Verminderung 
der Einnahmen aus Taxen und Gebühren und der außerordent— 

lichen Sprödigkeit der Karlsruher Regierung in Bewilligung 

des Verwaltungsaufwandes, eine allmähliche Herabminderung 

des Perſonalbeſtandes bis zuletzt auf ganz wenige Kräfte. 

Während die Geiſtliche Regierung im Jahre 1802 im ganzen 
9 Mitglieder zählte , führt der Schematismus von 1821 (außer 

Dr. Burg) nur noch die folgenden Namen auf: von Weſſen— 

berg, von Vicari, Labhart und Straßer 22. Der inzwiſchen 

(1809) eingetretene Geiſtl. Rat Joſeph Metz ' ging 1812 zum 
  

20 Nach dem Konſtanzer Bistums-Schematismus von 1821 lebten da— 

mals außer dem Bistumsverweſer Herrn von Weſſenberg noch folgende 

Domherren: Prinz Meinrad von Hohenzollern, Pfarrer in Veringendorf, 

Frhr. Karl Friedrich von Rotberg, Frhr. Nikolaus Karl von Enzberg, 

Frhr. Joh. Nep. von Roll, Frhr. Joſ. Joh. von Reichlin-Meldegg, Graf 

Johann von Thurn und Valſaſſina und Graf Max von Königsegg— 

Rotenfels. 

21 Weihbiſchof Graf von Biſſingen, Generalvikar von Weſſenberg, 

Frhr. von Enzberg, von Vicari, von Baur, Labhart, Sturm, Merhart und 

Premauer, von denen nur die drei Erſtgenannten dem Domkapitel ange— 

hörten. Weihbiſchof von Biſſingen, der vor Weſſenberg auch Generalvikar 

geweſen war, erſchien nach den Protokollen faſt niemals mehr in den 

Sitzungen und verzichtete am 24. April 1813 auf ſeine Stelle unter Aber— 

nahme der Würde des Großpropſtes in Waizen (Ungarn). 

22 Joſ. Willib. Straßer, geb. 28. Febr. 1769 in Wolfach, Pfarrer in 

Göggingen und Meersburg, ſeit 1811 Geiſtl. Rat, 1813 Münſterpfarrer 

und Bezirks-Schulviſitator in Konſtanz, 7 geſt. 25. März 1846. BVgl. 

Bad. Biographien. 

23 Intereſſant iſt die von dem ſpäter geadelten Metz auf S. 101 

ſeiner 1818 geſchriebenen Selbſtbiographie enthaltene Charakteriſtik ſeiner 

Konſtanzer Kollegen von Vicari und Reininger: „Von Vicari iſt ein ſehr 

gebildeter, edler Mann, ein guter Juriſt, nur etwas zu ſchüchtern und in 

der praͤktiſchen Seelſorge zu wenig geübt. Reininger iſt der geſchickteſte 

20*
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Generalvikariat in Ellwangen über; der frühere Offizial und 

Provikar Weſſenbergs Dr. Anton Reininger ſtarb am 3. Mai 
1820. Am 25. November 1825 konnte v. Weſſenberg dem 

Großherzog über den Stand der Kurie berichten, daß nur noch 
drei Geiſtliche Räte vorhanden ſeien, nämlich v. Vicari, Lab— 

hart und Straßer, von denen Labhart ſtändig krank ſei. Da 

Straßer überdies durch ſein Pfarramt und ſein Schuldekanat 

weitgehend in Anſpruch genommen war, ſo lag die Geſchäfts— 

laſt in dieſen letzten Jahren faſt ausſchließlich auf Herrn 

v. Vicari, was auch äußerlich dadurch in die Erſcheinung tritt, 

daßz die drei letzten Jahresbände der Protokolle der Geiſtlichen 
Regierung von Herrn v. Vicari mit ſeiner charakteriſtiſchen, 

großen, ſauberen und deutlichen Handſchrift eigenhändig ge— 

ſchrieben ſind. 

Aber die Verteilung der Arbeiten bei der Geiſtlichen Re— 

gierung geben die Protokolle nur ausnahmsweiſe Aufſchluß. 

Von Vicari, als einziger Rechtskundiger dieſer Behörde, erhielt 

vor allem zugeteilt die Verwaltung von Stiftungen, überhaupt 

die Behandlung vermögensrechtlicher Angelegenheiten; daneben 

referierte er auch über Kirchenviſitationen, bearbeitete gelegent— 

lich die Fragen des Seminars in Meersburg?“, wirkte bei den 
Prüfungen?s mit und war ſeit 1816 Referent für Anſtellung 

der Hilfsgeiſtlichen. Im Jahre 1814 verfaßte er zwecks Vor— 

lage an die Regierung ein längeres Gutachten über die An— 
ſtellung und Honorierung von ſog. Kapitelsvikaren, welche bei 

dem allmählichen Ausſterben der Patres aus den Mendikanten— 

Orden in Krankheits- und anderen Bedarfsfällen vorüber— 

Arbeiter, beſitzt ſchöne Kenntniſſe, aber leider einen ſehr zweideutigen 

Charakter.“ 

24 Die Zahl der Alumnen betrug 1821: 25, 1822: 29, 1823: 36, 

1825: 26, 1826: 52, davon in den letzten Jahren jeweils einige aus dem 

Speyeriſchen Bistumsanteil. Die heiligen Weihen wurden von Biſchof 

Keller von Evara im Seminar ſelbſt, 1823 in Rottenburg erteilt. 

2s Für die Pfarrkonkursprüfung 1826 ſtellte von Vicari im Kirchen— 

recht folgende Fragen auf: Quae sunt jura Primatus naturalia et 

primigenia et quo fundamento nituntur? 2. Quae contra Pontificis jura 

non nisi fortuita et adventitia sunt eoque mutationi obnoxia? Es 

bleibe dahingeſtellt, inwieweit die Wahl dieſer Frage etwa dem Diktat 

des Generalvikars von Weſſenberg entſprungen iſt.
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gehend Aushilfe in der Pfarrſeelſorge leiſten ſollten. Die Ant— 

wort der Regierung, welche die Regelung bis nach Vollzug 
einer neuen Dekanatsordnung verſchoben haben wollte, ließ bis 

7. Januar 1819 auf ſich warten. 

Von Vicari widmete ſich den Dienſtgeſchäften mit nie er— 

müdendem Eifer. Anterſtützt von einer beneidenswerten Ge— 
ſundheit hat er faſt niemals bei den wöchentlich ein- bis zweimal 

ſtattfindenden Sitzungen gefehlt. Die einzige Erholung war die 

Pflege ſeines Gartens, beſonders lag ihm die Kultur des Reb— 

ſtocks am Herzen?“. Für die Fortſchritte der Landwirtſchaft 

und Bodenkultur bewahrte Hermann auch in Freiburg reges 
Intereſſe. 

Die Ernennung von Vicaris zum Offizial der Kon— 

ſtanzer Kurie durch Dekret Dalbergs vom 1. November 1816 

brachte dem bewährten Geiſtlichen Rat ein erhöhtes Anſehen 

— von Vicari zeichnet von nun an die amtlichen Erlaſſe regel— 

mäßig unter Beifügung des Amtstitels „Offizial“ — aber auch 

vermehrte Arbeit und Verantwortung. Nach der Inſtruktion 

des Fürſtbiſchofs Johann Franz vom 10. Juni 1705 über die 

Zuſtändigkeit der Kurialbeamten waren an der Konſtanzer 

Kurie die Amter des Generalvikars, Offizials, Fiskals, Kanz— 

lers und Großſieglers mit beſonderen Befugniſſen eingerichtet. 

Dem Offizial als Einzelrichter war zugewieſen die Behandlung 

der Eheſachen (Entſcheidungen über Verlöbniſſe, Trennung von 
Tiſch und Bett, Ehenichtigkeitsklagen), der Zehnt- und anderen 

Streitigkeiten des bürgerlichen Rechtes, der Schuldverpflich— 

tungen, Kirchen- und Pfarrhaus-Baulaſten und der Beleidi— 

gungsklagen — alſo Materien, die eine große Vertrautheit mit 

dem kirchlichen und weltlichen Recht vorausſetzten. Wie um— 

fangreich die Geſchäfte des Offizials noch gegen Ende des 

26 Am 24. Juli 1822 dankt er Herrn von Michelberger für Aber— 

ſendung der erbetenen Rebpflanzen und teilt mit, daß er jetzt 180 Gat— 

tungen von Reben in ſeinem Weinberge beieinander habe, er wolle ſich 

bemühen, in dieſem ſeinem Lieblingsfache nützlich zu wirken. Sodann fährt 

er fort: „Dieſe Erholung iſt mir ſehr notwendig, weil ich dermal faſt alle 

Bistumsgeſchäfte allein zu beſorgen, alſo ſehr viel zu tun habe.“ Wohl 

mit Rückſicht auf dieſe Tätigkeit hatte der Landwirtſchaftliche Verein in 

Ettlingen Hermann bereits am 28. März 1822 zum korreſpondierenden 

Mitglied ernannt.
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18. Jahrhunderts waren, beweiſen die Offizialats-Protokolle 

und die Taxenverzeichniſſe, welche z. B. im Rechnungsjahre 
1786/87 monatlich bis zu 26 Taxen für Offizialatsverfügungen 

regiſtrieren. Am 1816 dürfte die Geſchäftslaſt des Offizials 

allerdings eine ungleich geringere geweſen ſein, einmal wegen 

Verkleinerung des Diözeſangebietes, ſodann weil damals die 

Staatsgewalt in den angeführten bürgerlichen Rechtsfragen, ja 

ſogar weitgehend auch in Eheſachen die Entſcheidung an ſich 

gezogen hatte. 

In den letzten Jahren verwaltete von Vicari ohne beſon— 

dere Vergütung auch das Amt des Fiskals?“ und des Groß— 

ſiegelbewahrers?“. 

Die Gehaltsbezüge der Konſtanzer Kurialbeamten waren 
recht mäßige und blieben nach Abtrennung großer Diözeſanteile 

und der dadurch bedingten Verminderung der Kanzleitaxen, 

beſonders nach dem Tode Dalbergs, noch vielfach im Rückſtand. 

Von Vicari erhielt als Geiſtlicher Rat zunächſt jährlich 200 fl.; 
am 29. Mai 1812 weiſt ihm Generalvikar von Weſſenberg 

„zum Beweis der Erkenntlichkeit wegen ſeinen mit vielem 

Eifer, Tätigkeit und Einſicht beſorgten Geſchäften bei der 

biſchöflichen geiſtlichen Regierung“ eine Zulage von 150 fl. an. 

Ein Dekret Dalbergs, datiert Regensburg 14. September 1816, 

erhöht das Gehalt von Vicaris mit Rückwirkung auf das ver— 

floſſene Rechnungsjahr auf jährlich 500 fl., um ihm „einen 

Beweis von Anſerer Anerkennung ſeiner bisher ſeit 16 Jahren 
mit reinem Eifer, vorzüglichem Fleiß und gründlichen Kennt— 
niſſen geleiſteten Dienſte zu geben“. 

Die dienſtlichen Bezüge von Vicaris beliefen ſich in den 
zwanziger Jahren auf 633¼ fl. (davon 500 fl. als Offizial und 

Geiſtlicher Rat, 133½¼ fl. als Generalviſitator und Exami— 

nator) 2. Sein Einkommen blieb auch mit Einrechnung ſeiner 

27 Aufgabe des Fiskals war die Erhaltung und Wahrnehmung der 
biſchöflichen Rechte; der Fiskal war öffentlicher Ankläger in Strafprozeſſen, 

hatte den Strafvollzug zu überwachen, die Dekrete des Generalvikars aus— 

zuführen ſowie die Wahl der Dekane zu leiten. 

2s Dieſem kam insbeſondere die Verwaltung der Kanzlei-(Siegelamts-) 

Kaſſe und die Sorge um den Eingang der ihr zuſtehenden Gebühren zu. 

20 Zm Jahre 1823 bezogen die Geiſtl. Räte Labhart und Straßer 

als Gehalt je 200 fl., an Nebengebühren als Generalviſitatoren und 
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Penſion von 800 fl. als Kanonikus von St. Johann ein beſchei— 

denes, und nur große perſönliche Genügſamkeit und Anſpruchs— 
loſigkeit ſetzte den Offizial von Vicari in den Stand, in ſo 

großem Amfange Wohltaten zu ſpenden, daß ſchon in Konſtanz 

ſein Name deshalb beſonders gefeiert wurde“. Dieſe Frei— 

gebigkeit faſt über die Grenzen des Möglichen nötigte Hermann, 

zwecks Aufbringung der Umzugskoſten nach Freiburg, 1827 

ſeine insbeſondere durch die von ſeinen geiſtlichen Oheimen er— 

erbten Bücherſchätze wertvolle Bibliothek zu veräußern “. 

Die wichtigſte Frage für den Biographen Hermanns aus 

ſeiner Konſtanzer Periode iſt die: Wie ſtellte ſich der ſpätere 

Erzbiſchof von Freiburg zu den romfeindlichen und aufkläreri— 

ſchen Ideen eines von Dalberg und insbeſondere eines 

von Weſſenberg, mit dem er durch volle 25 Jahre in äußerlich 

nie getrübter Einigkeit zuſammenarbeitete? 

Strehle will zwiſchen der Geſinnung Dalbergs und 

Weſſenbergs einerſeits und von Vicaris andererſeits einen 

ſcharfen Trennungsſtrich ziehen, ebenſo Maas. Letzterer: 

bemerkt: „(Dalberg und Weſſenberg) hatten den Edelmut, ihn 

mit der Beſorgung der kirchenpolitiſchen Geſchäfte zu ver— 

ſchonen. Dieſe Rückſicht hat nicht wenig dazu beigetragen, daß 

der geſchäftliche Verkehr unter den drei Männern niemals 

geſtört wurde.“ Weſſenberg, ſo bemerkt Strehle weiter, machte 

Examinatoren 133 fl. 20 Kr. Der Generalvikar als ſolcher erhielt 516 fl. 

Nur der Kanzleidirektor Premauer mit 11303 und der General-Vikariats- 

Sekretär Held mit 1150 fl. und fünf Anterbeamte erhielten anſcheinend 

ihr ganzes Einkommen aus der Siegelamtskaſſe. Der Geſamtbedarf der 

Kanzlei wurde 1823 auf 7561 fl. 16 Kr. berechnet, wovon etwa 4000 fl. 

ungedeckt waren. 

30 Die Ergebenheitsadreſſe kirchentreuer Katholiken von Konſtanz an 

den Erzbiſchof von Vicari anläßlich der Firmung vom 30. Juli 1845 weiſt 

rühmend auf deſſen „allbekannte Mildtätigkeit“ hin. Insbeſondere 

nahm ſich von Vicari auch der armen Studenten an, ſo gewährte er 1822 

dem ſpäteren Geiſtl. Rat Thomas Geiſelhart die fehlenden Koſttage. 

31 Vgl. Strehle. Von Weſſenberg ſchenkte ſeinem langjährigen 

Mitarbeiter zum Abſchied von Konſtanz einen koſtbaren Chorrock. Von 

da an hat jeder ſchriftliche und perſönliche Verkehr der beiden Männer 

aufgehört. 

32 A. a. O. S. 16.



312 Röſch 

ſeine Dekrete ohne Wiſſen der Kurie; ein Mitglied ſagte ein— 

mal: „Wir ſind an ſeinen Sultanismus ſchon gewöhnt.““ 

Dieſe Angaben ſind im allgemeinen zutreffend. Die neo— 

logiſchen Grundſätze und Vorſchläge über Reform der Litur— 

gie, die im Bistum Konſtanz ſo viel Anheil anrichteten, über 
Bruderſchaften, Wallfahrten, Abläſſe, Anzulänglichkeit der 

unvollkommenen Reue, über Reform der Bußanſtalt uſw. 

wurden von Weſſenberg in der von ihm ausſchließzlich redi— 

gierten Konſtanzer Geiſtlichen Monatsſchrift, von 1804 ab in 

dem Konſtanzer Archiv für die Paſtoralkonſerenzen?, jähr— 

lich zwei Bände, unter dem Klerus verbreitet, der Generalvikar 

beſorgte im weſentlichen auch die praktiſche Verwirklichung dieſer 

Ideen ohne Zuhilfenahme des Geiſtlichen Rates durch die von 

ihm ſelbſt entworfenen Erlaſſe und Hirtenbriefe“. 

Ein Beiſpiel dieſer Art iſt die von Weſſenberg in Nach— 
ahmung ſeines bewunderten Vorbildes des Kaiſers Joſeph II. 

am 10. Januar 1809 zunächſt für Württemberg, am 28. Auguſt 

1811 auch für Baden angeordnete Amwandlung aller Bruder— 

ſchaften in die „Bruderſchaft von der Liebe Gottes und des 

Nächſten“, die 1812 auch als einzige Bruderſchaft in das Kon— 

ſtanzer Geſangbuch Aufnahme fand. Als im Jahre 1835 im 

Ordinariat zu Freiburg die Frage erneut zur Entſcheidung ſtand: 

„Sind die ſchon beſtehenden Bruderſchaften aufzuheben oder in 

eine allgemeine Bruderſchaft der Liebe Gottes und des Nächſten 

umzuwandeln oder überhaupt beſtehen zu laſſen, dabei aber ſie 

zu verbeſſern?“, nahm Generalvikar von Vicari in ſeinem ſchrift— 

lichen Gutachten einen ſtark gegenſätzlichen Standpunkt zu der 

Auffaſſung Weſſenbergs und ſeiner geſchworenen Anhänger ein, 
  

zs Ahnlich Maas a. a. O. S. 16 und 20, der bemerkt, von Vicari 

habe „mit ſchwerem Herzen“ unter Weſſenberg ſein Amt an der Kurie 

fortgeführt. Für ſeine kirchentreue Geſinnung habe er eine Stütze gefun— 

den an ſeinem Onkel Johann Anton von Vicari, dem letzten Stiftspfarrer 

von St. Johann, in deſſen Hauſe er viel mit kirchlichgeſinnten Männern, 

u. a. auch mit Clemens Maria Hofbauer, verkehrt habe. 

34 Vgl. darüber des Verfaſſers Schrift „Das religiöſe Leben in Hohen— 

zollern unter dem Einfluß des Weſſenbergianismus“ (Köln, Bachem 

1908) S. 12 ff. 

35 Sammlung der biſchöflich-konſtanziſchen Hirtenbriefe und Verord— 

nungen J. Bd. 1801—1808, dazu Fortſetzung 1—5 von 1809—1827.
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der ſeiner Frömmigkeit und ſeiner Anhänglichkeit an das be— 

währte Althergebrachte alle Ehre macht“. 

Gleichwohl kam auch die Ordinariatsbehörde in nicht 

wenigen ihrer Entſcheidungen an einer Stellungnahme für oder 

wider den Geiſt der Neuerung nicht vorbei, und muß es jedem 

Kundigen klar ſein, daß ein Weſſenberg mit ſeinem Talent und 

ſeiner Energie der ihm untergeordneten Behörde ſeine Richtung 

im allgemeinen aufzuzwingen verſtanden hat, ſelbſt wenn ein— 

zelne Mitglieder ſeine Aberzeugung nicht teilten. 

Es war noch verhältnismäßig harmlos, wenn die Geiſtliche 

Regierung in zahlreichen Einzelfällen die Anordnungen des 

Generalvikars über Einſchränkung der kirchlichen Feiertage, der 

Wallfahrten und Prozeſſionen ſowie über Beſeitigung angeblich 

unſchicklicher Andachtsbilder urgierte oder die Exekration und 

den Abbruch von Kapellen anordnete. Schlimmer ſchon war es, 

wenn dieſelbe dem Biſchof von Dalberg mehrfach die Dispens⸗ 

erteilung von den feierlichen Ordensgelübden empfahl, wozu 

dieſer Dispensvollmachten vom Hl. Stuhle ſchwerlich beſaß “. 
  

zs Votum vom 10. Nov. 1835: „Bei allen ſolch beſtehenden Bruder— 

ſchaften ergibt ſich erweislich vermehrte Andacht, eher Hinderniſſe zur 

Anſittlichkeit und hilfreichen Anterſtütung unter den Vereinten ... Sind 

etwa Mißbräuche in ſolche Bruderſchaften eingetreten, ſo mögen Verbeſſe— 

rungen in ihren Statuten das Erwünſchte erzielen unter dem nämlichen 

Titel der beſtehenden Bruderſchaft; aber ja nicht aufheben, wodurch An— 

wille und Verdacht erregt und unter den Gläubigen der nachteiligſte Er— 

folg, Kaltſinn, endlich ſelbſt Anglauben erzeugt wird ... Wie ſoll Nach— 

teiliges z. B. aus der ſog. Todesangſtbruderſchaft entſtehen, welche die 

Betrachtung des Leidens Jeſu zum Zwecke hat? Wie ſoll nachteilig ſein 

die Roſenkranzbruderſchaft, wenn ſie die Verehrung und Nachahmung der 

Tugenden Mariä zum Gegenſtand hat und mit den wichtigſten Geheim— 

niſſen des Lebens Jeſu in Verbindung gebracht wird? ... Ich kann und 

werde nach meinem Gewiſſen und Aberzeugung nie zur Aufhebung ſolcher 

Bruderſchaften einſtimmen, eher noch, wo keine ſind, zu errichten, um dem 

Kaltſinn entgegenzuwirken. Auch ſehe ich das Recht nicht ein, wie man die 

beſtehenden Bruderſchaftsfonde, ſeien ſie opfernd oder bedingend zuſammen— 

gebracht worden, zu anderen Zwecken verwenden könne, ohne Beiſtimmung 

der Vereinsbrüder, denen dieſer Fond zur Erreichung ihres frommen 

Zweckes gehört.“ 

37 Auch den Prieſterkandidaten in Meersburg erteilte die Geiſtl. Re— 

gierung regelmäßig anſcheinend kraft eigenen Rechtes Altersdispens bis
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Auſſeherechtlichem Gebiete wurde in Konſtanz nicht bloß 

ſogar in den nächſten Graden aus eigener Machtvollkommenheit 

dispenſierts, ſondern auch bezüglich der gemiſchten Ehen 

eine nicht mehr zuläſſige Toleranz geübts. Am 28. Februar 

1811 wird dem Pfarrer von St. Johann in Konſtanz geſtattet, 

die Leiche eines Proteſtanten in der Stola, jedoch ohne Inzens 

und Weihwaſſer, zu begleiten und für denſelben eine Seelenmeſſe 

ohne Tumbagebet zu leſen. Beim Tode des Großherzogs Karl 

Friedrich ordnete der Geiſtliche Rat unterm 15. Juni 1811 u. a. 

an, daß in der Kathedrale drei Pontifikalämter mit dem Gebet 

ad tumbam gehalten würden, durch dieſe Konzeſſion an die 

unkirchlichen Toleranzforderungen wurde der ſpäteren Frei— 

burger Kirchenregierung in dem ſog. Trauerkonflikt“ beim 

Heimgange des Großherzogs Leopold 1852 die Einhaltung der 

korrekten kirchlichen Grundſätze ganz beſonders erſchwert. 

In ihren Beziehungen zur Staatsgewalt vermied die Kon— 

ſtanzer Geiſtliche Regierung nach Möglichkeit jeden offenen Kon— 

zu einem Jahr, ausnahmsweiſe z. B. am 26. März 1817, auch bis zu 

16 Monaten. 

3s Bgl. die Feſtſtellung im Protokoll vom 18. April 1811, daß der 

Diözeſanagent in Rom die letzten 3 Jahre keine Dienſte leiſtete, und die 

Notiz im Protokoll vom 8. Mai 1817, daß „die Geſchäfte in Rom täglich 

weniger werden“, weshalb man einen ſtändigen Agenten entbehren könne. 

30 Eine Entſcheidung für St. Gallen vom 9. Januar 1806 ſieht vor, 

daß die gemiſchten Ehen von den Pfarrern beider Teile zu verkünden und 

zuerſt vom Pfarrer des Bräutigams, dann dem der Braut einzuſegnen 

ſeien. Noch am 23. Auguſt 1827 ergeht die Weiſung, einer Katholikin in 

W., die einen Reformierten heiraten will, ernſtlich ins Gewiſſen zu reden 

und wenigſtens zu verlangen, daß ſie die weiblichen Kinder katholiſch 

erziehen laſſe. Ahnlich verlangt noch ein von Generalvikar von Vicari 

am 5. März 1830 in Freiburg konzipierter Erlaß, von der katholiſchen 

Braut die Eingehung eines Ehevertrags über die Erziehung aller zu er— 

hoffenden Kinder „oder doch wenigſtens ihres Geſchlechts“ zu fordern. 

Korrekt iſt die Entſcheidung vom 22. März 1817, daß die Wiederverhei— 

ratung der Frau eines verſchollenen Mannes nur möglich ſei bei certitudo 

moralis de obitu mariti, aber bedenklich die Löſung des vorliegenden 

Falles, daß man mit Rückſicht auf die Miniſterialentſcheidung der kirchlichen 

Trauung nicht entgegen ſein wolle, wenn beide Teile ſich verpflichten, bei 

etwaiger Wiederkehr des Vermißten ihre Ehe als nichtig anzuerkennen. 

à0 Vgl. Maasa. a. O. S. 226 ff.
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flikten. Sie holt die Staatsgenehmigung zu Straferkenntniſſen 

gegen Geiſtliche ein und nimmt die Forderungen der ſtaatlichen 

Gewalt hinſichtlich der weitgehendſten Genehmigungs— 

pflicht kirchlicher Verfügungen ruhig hin, ſo das Verlangen 
der badiſchen Regierung vom 28. April 1811 bezüglich des Pla— 

zet aller biſchöflichen Verordnungen und vom 14. Mai 1817 

bezüglich aller von Rom kommenden und dahin abgehenden An— 
gelegenheiten, ſo das Anſinnen der öſterreichiſchen Regierung in 

Innsbruck vom 27. Mai 1817, wonach alle römiſchen Breven 

und Reſkripte nicht bloß des Plazet, ſondern auch des voraus— 

gehenden Vidit des öſterreichiſchen Botſchafters in Rom bedürf— 

ten. Dagegen verwahrt ſich dieſelbe am 24. Februar 1825 

41 Schon die Bad. Organiſationsedikte vom 26. Nov. 

1809 enthalten das engherzigſte Bevormundungsſyſtem der katholiſchen 

Kirche im Keime. Beil. C. n. 46, 47 wird die Wahl der Dekane dem 

Großherzog vorbehalten und deren Geſchäftskreis genau umgrenzt. Beil. 

E n. 6 behält die Auflöſung der Ehen den Hofgerichten vor. Beil. Fn. 20 

weiſt dem Kathol. Kirchendepartement u. a. folgende Aufgaben zu: 

„a) die Oberaufſicht über die Geiſtlichen ... in allen den Staat be— 

rührenden katholiſchen kirchlichen Sachen, ... die Wahrnehmung der 

landesherrlichen Rechte in katholiſchen Kirchenſachen gegen Eingriffe 

.. . fremder geiſtlicher Gewalten, die Erhaltung der katholiſchen 

Landesgeiſtlichkeit in den derſelben vom Staat kraft der Souveräni— 

tätsrechte angewieſenen Schranken, die Wachſamkeit darauf, daß durch 

katholiſche kirchliche Einrichtungen nichts geſchehe, was den Grund— 

ſätzen des Staates, dem Wohl der Untertanen und der wahren 

religiöſen Aufklärung hinderlich iſt ... 

b) die Aufſicht über die Prüfung der katholiſchen geiſtlichen Kandidaten, 

die Erteilung der landesherrlichen Tafeltitel und Rezeptionsſcheine, 

die Beſetzung der Kaplaneien .. 

c) die Oberaufſicht auf alle katholiſchen Lehr- und Erziehungs— 

anſtalten .. 

d) die Zentralleitung der Verwaltung aller den Katholiſchen zuſtehen— 

den Fonds, welche zu kirchlichen oder den öffentlichen Anterricht be— 

treffenden Zwecken, namentlich zu Beſoldungen der Kirchen- und 

Schullehrer, zu gottesdienſtlichen Erforderniſſen, zur Erbauung und 

Anterhaltung der Kirchen, Pfarr- und Schulhäuſer, zu Stipendien 

u. dgl. dermalen beſtimmt ſind ...“ 

Aber die entſprechenden Verhältniſſe in Hohenzollern vgl. meine 

Schrift „Die Beziehungen der Staatsgewalt zu der katholiſchen Kirche in 

den beiden hohenzolleriſchen Fürſtentümern von 1800—1850“ (Sigma— 

ringen 1906), Sonderabdruck aus dem Archiv für kath. K.-R.
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energiſch gegen das Verlangen des badiſchen Miniſteriums, daß 

für die biſchöflichen Hirtenbriefe das Plazet nicht bloß erteilt, 

ſondern auch auf denſelben aufgedruckt werden müſſe. „Dieſe 

Zumutung, die ſür den Biſchof erniedrigend iſt, kann in einem 

Staat, der eine Verfaſſung hat, aus dem mithin Willkür ver— 

bannt ſein ſoll, nicht ſtattgegeben werden.“ 

Die Geiſtliche Regierung proteſtiert am 10. Januar 1811 

gegen den Verſuch der badiſchen Regierung, die Verwaltung der 

Domfabrik in Konſtanz an ſich zu ziehen, am 5. April 1811 gegen 

die Forderung des Katholiſchen Kirchendepartements auf Ab— 

ſchaffung der Vigilfaſttage, am 25. Mai 1811 gegen einen Ein— 
grifſ der Kreisdirektion Freiburg bei Verſetzung eines Vikars, 

am 12. Juni 1817 gegen eine Miniſterialanweiſung an die 

Kreisdirektionen, Bittgänge und Wallfahrten zu geſtatten, wenn 

die Mehrzahl der Bürger dies wünſchen, ebenſo auch gegen 

einzelne Maßnahmen der Hohenzolleriſch-Sigmaringiſchen Re— 

gierung. 

Der Anteil Hermann von Vicaris an den Entſcheidungen 

im Geiſtlichen Rate lättt ſich in den meiſten Fällen nicht nach— 

weiſen; man wird aber insbeſondere auch im Hinblick auf ſein 
ſtets freundſchaftliches Verhältnis zum Generalvikar von Weſſen— 

berg!e und auf ſeine kirchenrechtliche Ausbildung durch einen 

völlig ſtaatskirchlich und romfeindlich eingeſtellten Lehrer? kaum 

annehmen dürfen, daß ſeine Stimme ſtets in korrekt kirchlichem 

Sinne abgegeben wurde. 

Der Tod des letzten Konſtanzer Biſchofs von Dalberg 
(F 10. Februar 1817)“ und die nachfolgende, vom Heiligen 

22 Vgl. den pathetiſchen Ausruf Dr. Burgs am Schluſſe eines Brie— 

fes vom 7. Juli 1823 an von Vicari, worin er dieſem mitteilt, der Hl. Stuhl 

habe jetzt alle Biſchofskandidaten der Regierungen, darunter auch Herrn 

von Weſſenberg, verworfen: „O armer Heinrich, wie reich biſt Du durch 

Deinen Freund, der Dich zu betrügen unfähig iſt! Würdeſt Du es er— 

kennen, wäreſt Du reicher noch!“ 

43 Pehem; öogl. oben S. 299. 

44 Der feierliche Proteſt gegen die Abtrennung der Schweizer Kan— 

tone vom 31. Januar 1815 ging formell vom Domkapitel aus, während 

allerdings gleichzeitig auch von Provikar Dr. Reininger, alſo dem ſtell— 

vertretenden Vorſitzenden der Geiſtlichen Regierung, ein Verwahrungs— 

ſchreiben an den Schweizer Bund, die Kantone und den Klerus erging.
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Stuhle verworfene Wahl des bisherigen Generalvikars von 

Weſſenberg zum „Bistumsverweſer“ (Kapitelsvikar) am 

19. Februar 1817, ſollte alle Mitglieder der Geiſtlichen 

Regierung, auch ihren Offizial von Vicari, vor die unzweideutige 

Frage ſtellen, ob ſie die Partei Weſſenbergs ergreifen oder 
ſich für Rom erklären wollten. Auch Hermann von Vicari hat 

ſich in dieſer Sache, wie ſeine Kollegen, an die Seite Weſſen— 

bergs geſtellt. 
Weſſenberg gibt von ſeiner einhelligen Wahl unterm 

24. Februar dem Geiſtlichen Rat Kenntnis mit dem Anfügen, 

daß er „der kanoniſchen Verfaſſung gemäß die übertragene Ver— 

waltung des Bistums Konſtanz antrete und zugleich ganz im 

Einklang mit dem hohen Domkapitel dem Herrn Provikar 

Reininger und den ſonſtigen Herren Geiſtlichen Räten die 

Vollmacht beſtätige .. die Bistumsgeſchäfte nach vor— 

geſchriebener Weiſe zu beſorgen““. Bezeichnend iſt, daß das 

dieſe Tatſache regiſtrierende Geiſtliche Rats-Protokoll Herrn 

von Weſſenberg als Coadjutor“è und als Vicarius generalis 

bezeichnet hat und auf eine gleichzeitige Zuſchrift Weſſenbergs 
an den Provikar Dr. Reininger Bezug nimmt, wonach der Titel 

„sede vacante“ zu unterlaſſen ſei und die Behörde ſich als 

„biſchöfliches Generalvikariat“ zu bezeichnen habe. 

Der Geiſtliche Rat, an deſſen Sitzung auch von Vicari teil— 

nahm, dankt Herrn von Weſſenberg für das ausgeſprochene 

Vertrauen und verſpricht die genaue Beachtung der gegebenen 
Weiſungen. 

Pius VII. hat durch Breve vom 7. Sept. 1816 dieſe Einſprache in der 
ſchärfſten Form zurückgewieſen. Siehe den Text beider Schreiben in der 

„Denkſchrift über das Verfahren des Römiſchen Hofes bei der Ernennung 

des Generalpikars Frhrn. von Weſſenberg zum Nachfolger im Bistum 

Konſtanz und zu deſſen Verweſer“ (Karlsruhe, Müller-Verlag, 1818) 

S. 91, 92 f. 

45 Geiſtl. Rats⸗Protokoll §S 282 vom 6. März 1817. 

46 Als ſolcher war er am 8. Sept. 1815 von Dalberg mit Zuſtim— 

mung des Domkapitels ernannt worden, obwohl Papſt Pius VII. durch 

Breve vom 2. Nov. 1814 Herrn von Dalberg „in Kraft des heiligen 

Gehorſams“ befohlen hatte, „den wegen ſeiner verkehrten Lehren, ſeines 

ſchlechten Beiſpiels und ſeiner frevlen Auflehnung gegen die Weiſungen 

des Apoſtoliſchen Stuhles berüchtigten Generalvikar von Weſſenberg 

ſofort zu entlaſſen“.
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Papſt Pius VII. erteilte durch Breve vom 15. März 1817 

dem Konſtanzer Domkapitel für dieſe Wahl einen ſcharfen Ver— 

weis, erklärte ſie für nichtig! und befahl die Wahl eines anderen 

Kapitelsvikars, der bei den Katholiken in gutem Rufe ſtehe und 

die Pflichten ſeines Amtes recht zu erfüllen imſtande ſei. Das 

Domkapitel verteidigte in ſeinem Antwortſchreiben vom 3. Mai 

1817 aufs lebhafteſte ſeine Wahl unter den größten Lobſprüchen 

auf Herrn von Weſſenberg und teilte eine Erklärung Weſſen— 

bergs zur Angelegenheit mit, wonach eine ſolche Verfügung des 

Hl. Stuhles „unter den gegenwärtigen Verhältniſſen in Deutſch— 

land ohne die Zuſtimmung der weltlichen Gewalt eine rechtliche 

Wirkung nicht habe“; im übrigen hätte das Domkapitel der 

Kurie (Geiſtlichen Regierung) alle zur Ehre Gottes und zum 

Heile der Seelen erforderlichen Vollmachten übertragen. Das 

Domkapitel lehnt alſo echt febronianiſch unter Berufung auf das 

ſtaatliche Plazet jede Einmiſchung des Hl. Stuhles in dieſe An— 

gelegenheit ab. 

Die ſtaatliche Hilfe ließ nicht auf ſich warten. Trotz eines 

eigenen päpſtlichen Breves an Großherzog Karl vom 21. Mai 

1817, worin dieſer um ſeinen Schutz und ſeine Anterſtützung 

gebeten wird, lautete die Antwort des Großherzogs vom 16. Juni 

völlig ablehnend unter Berufung auf die „alten Konkordate“; 

unter dem gleichen Datum gab der Großherzog ſeine Ent— 

ſchließung bekannt, daß er dem päpſtlichen Breve vom 15. März 

die Genehmigung verſage und Herrn von Weſſenberg als 

Bistumsverweſer in Baden anerkenne, ihm ſeinen Schutz ge— 

währe und erwarte, daß alle Geiſtlichen ihm Gehorſam leiſten. 

Die Konſtanzer Kurie ſtellte ſich ſofort ganz und entſchieden 

auſ die Seite Weſſenbergs und der Regierung. Schon am 

24. Juni 1817 erließ ſie an die „Großherzoglich Badiſche Geiſt— 

lichkeit“ folgendes Rundſchreiben: 
  

47 „Wir genehmigen die Wahl des von Weſſenberg zum Kapitular— 

Vikar nicht nur allein nicht, ſondern erkennen auch den von Weſſenberg 

als Kapitular⸗-Vikar und Anton Reininger als deſſen Stellvertreter durch— 

aus nicht an, noch werden unſere Geiſtlichen Gerichte ſie anerkennen oder 

auf Schreiben, die von denſelben erlaſſen ſind, je die mindeſte Rückſicht 

nehmen.“ Denkſchrift S. 4.
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„Seine Kgl. Hoheit der Durchlauchtigſte Großherzog von 
Baden haben unterm 16. d. Mts. die höchſte Entſchließung 

gefaßt, daß dem gegen den bisherigen Generalvikar des Bis— 

tums Konſtanz, Freiherrn von Weſſenberg erſchienenen, ſowohl 

ſeines Formals als ſeinem Inhalt nach ganz irregulären päpſt— 

lichen Breve keine Folge geleiſtet werden könne noch ſolle; viel— 

mehr Herr von Weſſenberg bis zu erfolgender neuen Kirchen— 

Einrichtung als Verweſer des Bistums anzuſehen und auf alle 
mögliche Weiſe zu ſchützen ſei. Dieſe höchſte Entſchließung wird 

aus Auftrag des Höchſtpreislich Großherzoglich Badiſchen Mini— 
ſteriums des Innern vom 18. dies anmit unverzüglich eröffnet und 
allen H. H. Dekanen und Kommiſſaren die Weiſung erteilt, ihre 

ſämtlich unterſtehende Geiſtlichkeit hiervon in Kenntnis zu ſetzen.“ 

Das Rundſchreiben iſt von Herrn von Vicari konzipiert 

und trägt die Anterſchrift: „Bei Verhinderung des 

Provikars: Dr. v. Vicari, Offizial.““ 

Nicht ſo leicht wie die Konſtanzer Kurie ergab ſich der 

Landesklerus in dieſen gewaltſamen Eingriff des Staates in die 

Rechte des kirchlichen Oberhauptes. Das Miniſterium des 
Innern erließ daher unterm 4. Februar 1818 an die Landes— 

direktorien die Weiſung, das „Manutenenz-Reſkript vom 

16. ZJuni 1817“ zu Gunſten Weſſenbergs „in ſeiner bis— 
herigen vollen Kraft fortbeſtehen und gegen alle etwaigen Stö— 

rungen in dem Maße handhaben zu laſſen, daß dem Bistums— 

verweſer ſowohl als dem Ordinariat noch die ſpezielle Weiſung 

zugehen ſoll, ihre desfallſige Aufmerkſamkeit zu verdoppeln und 

ſo oft und viel es nötig, die Hilfe der Staatsgewalt anzurufen“ . 
  

as Daß auch Weſſenberg ſelbſt Herrn von Vicari zu ſeinen Anhängern 

zählte, beweiſt deſſen Brief an Reininger vom 16. Februar 1815 in einem 

für den Schreiber ſehr kritiſchen Agenblick, als nämlich von Dalberg die 

Beſeitigung Weſſenbergs als Generalvikar und die Ernennung des Herrn 

von Roll an ſeiner Stelle beſchloſſen hatte. W. ſchreibt: „Es iſt das 

Wichtigſte, daß wir Zeit gewinnen. Herr von Roll wird ohnehin die 

Stelle nicht annehmen können. In allen Fällen rechne ich darauf, Sie, 

Straßer und Bicari werden die Verteidigung der 

guten Sache nicht aufgeben und mit Würde handeln.“ 

490 Provikar Reininger teilt am 5. März 1818 das Miniſterial— 

ſchreiben den Kommiſſariaten und Dekanaten zur Bekanntgabe an die 

Geiſtlichkeit mit.
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Demſelben Zweck diente auch die ſchon mehrfach erwähnte offi— 

zielle „Denkſchrift über das Verfahren des Römiſchen Hofes“ 

1818, ſür deren Verbreitung ſowohl von ſeiten der Regierung 

als der Konſtanzer Kurie in allen Dekanaten mit Hochdruck ge— 

arbeitet wurde. Aber die Sache kam damit noch lange nicht zur 

Ruhe”. So mußte ſich die Regierung noch mehrfach dazu 

herbeilaſſen, jede öffentliche Willensäußerung gegen ihren 

Schützling durch Androhung ſchwerſter Ahndung unmöglich zu 

machen *. 

50 So wurde Anfang 1819 unter den kirchentreuen Geiſtlichen in 

Baden ein Zirkular mit vier Fragen verbreitet, von denen die beiden erſten 

lauteten: „1. Ob es wahr ſei, daß der ganze Konſtanzer Klerus einen Bis— 

tumsverweſer oder gar Biſchof wünſche, der von Rom nicht anerkannt 

oder gar verworfen würde? 2. Kann ſich die Geiſtlichkeit dabei beruhigen, 

daß die Vollmacht von Weſſenbergs durch das Domkapitel einfach der 

ganzen Biſchöflichen Kurie übertragen werde?“ Münſterpfarrer Boll 

in Freiburg, der ſpätere Erzbiſchof, beantwortete beide Fragen mit „Nein“ 

und fügte bei, daß die ehemaligen Prälaten in Baden ſowie an hundert 

Pfarrer, Präſenziare und Kanoniker aus dem Breisgau, der Ortenau und 

dem Schwarzwald eine Erklärung gleichen Inhalts unterſchrieben hätten. 

1 Ein Miniſterial-Rundſchreiben vom 3. März 1819 unterſagte Zu— 

ſammenkünfte oder Zirkulare zwecks Stellungnahme für oder gegen Weſſen— 

berg und bemerkte: „Da dergleichen Machinationen in Materie und Form 

gegen die beſtehenden Geſetze und gegen die Würde des Cleri als Standes 

ſind, ſo erwarte man, daß von einem ſolchen Anweſen Abſtand genommen 

und dem Reſultat der offiziellen Verhandlungen in chriſtlicher Ruhe und 

Frieden entgegengeſehen werde, widrigenfalls man eine ſolche ordnungs— 

widrige Einſtellung in Regierungsangelegenheiten nach der Strenge der 

Geſetze ahnden werde“. Aber ſchon am 29. März hielt es die K. K. Sektion 

für nötig, an die landesherrlichen Dekane das nachfolgende Zirkular zur 

Anterſchrift durch alle Kapitelsgeiſtlichen zu ſenden: „Da nach weiteren Nach— 

richten die Bewegungen katholiſcher Geiſtlichen in Betreff der Bistums— 

Angelegenheit der wohlgemeinten Warnung vom 5. ds. Mts. ungeachtet 

noch immer fortdauern, ſo würden die. Geiſtlichen ihres Sprengels wieder— 

holt gewarnt, ſich in dieſe Angelegenheit auf keine Weiſe zu miſchen, weder 

zu Lob noch Tadel des Konſtanzer Bistums-Verweſers von Weſſenberg, 

Stimmen oder Anterſchriften zu ſammeln, am wenigſten aber der landes— 

herrlichen Fürſorge wegen, der katholiſchen Landeskirche bei der bevor— 

ſtehenden Stände-Verſammlung durch präokkupatoriſche Fragen vorzu— 

greifen. .. Wer ſich unterfange, dieſer wiederholten Mahnung und 

Warnung ungeachtet, an Stimmen- und Anterſchriftenſammeln, welche die 

Bistumsangelegenheit im allgemeinen oder die Perſon des Konſtanzer Bis— 

tumsverweſers — gleichviel für oder wider denſelben — teilzunehmen, der
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Auch der Konſtanzer Geiſtliche Rat ließ es an Bemühungen 

nicht fehlen, der Oppoſition gegen den Bistumsverweſer nach— 

drücklich entgegenzutreten. Auf ein Schreiben des bei den Frank— 
furter Konferenzen tätigen Dr. Burg vom 21. März 1818 an 

das Konſtanzer Generalvikariat, dasſelbe möchte doch alles tun, 

damit die Geiſtlichkeit einmütig zu Weſſenberg ſtehe, erwiderte 

Provikar Dr. Reininger am 9. April, die Ermunterung des Kle— 

rus zu aller ſchuldigen Ehrfurcht vor Seiner Exzellenz dem 

Herrn Bistumsverweſer ſei ſeit einem Jahre bereits zweimal 

erfolgt. 

Durch dieſes Zuſammenwirken von ſtaatlichen und kirch— 

lichen Behörden wurde ſchließlich jeder offene Widerſtand bei 
Klerus und Volk zum Schweigen gebracht. 

Einige Jahre ſpäter ſollte die Amfrage der katholiſchen 

Kirchenſektion bei den badiſchen Dekanen, welche „drei Sub— 

jekte“ ſie für die würdigſten zum Erzbiſchofsſtuhl hielten, die 

Perſon Weſſenbergs erneut in die öffentliche Diskuſſion ſtellen. 

Etwa zwei Drittel nannten an erſter Stelle Herrn von Weſſen— 
berg. Die Antwort Hermann von Vicaris vom 

25. Februar 1822, an den die gleiche Anfrage erging, hat folgen— 
den Wortlaut ꝛ: 

„Aus allerhöchſtem Auftrag giebt er als ſeine beſte Aber— 
zeugung an, daß die würdigſten Kandidaten zum Erzbiſchofsſtuhl 
ſeien: 

1. Ignaz Heinrich Freiherr von Weſſenberg 
2. Dr. Joſeph Vitus Burg 

3. Dr. Franz Sales Wocheler.“ 8 
  

werde nicht nur mit den Strafen, welche gegen feierliches Stimmen- und 

Anterſchriftenſammeln ſchon beſtimmt ſind, belegt — ſondern es werde nach 

Befund ſogar mit Sperrung der Temporalien gegen ihn verfahren werden.“ 

52 Vgl. das Original im Bad. Landesarchiv zu Karlsruhe. 

5s Wocheler, Exbenediktiner von St. Georgen, geb. 3. März 1778 zu 

Ballrechten, ſeit 1820 Stadtpfarrer und Schuldekan in AGberlingen, Gründer 

der dortigen Stadtbibliothek, war ein intimer Freund Weſſenbergs. — 

Bemerkenswert iſt, daß unter den Kandidaten für den Freiburger Erz— 

biſchofsſtuhl von vornherein auch der Name von Vicaris genannt wurde. 

So teilt Abt Ignaz Speckle in einem Brief vom 4. Nov. 1821 dem Nuntius 

Graf de Noſalle in Luzern mit: „Ex consiliariis curiae Constantiensis 

spem aut habere aut sibifacere creduntur dominus de Vicari, 

Freib. Dröz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 21
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Konnte man 1817 angeſichts der Haltung der Badiſchen 

Regierung von einer Zwangslage ſprechen, als mit dem Geiſt— 

lichen Rate auch ſein Offizial Dr. von Vicari gegen den Hl. Stuhl 

die Partei Weſſenbergs ergriff, ſo war dies 1822 bei der Am— 

frage nach den würdigſten Erzbiſchofskandidaten ſicher nicht mehr 

der Fall. Wenn alſo von Vicari bei dieſer Gelegenheit als die 

geeignetſten Kandidaten für den Erzbiſchofsſtuhl „nach der beſten 
überzeugung“ drei zwar ſehr befähigte, aber ausgeſprochen dem 

joſephiniſch-febronianiſchen Zeitgeiſte huldigende Männer be— 

zeichnete, ſo iſt damit bewieſen, daß er ſelbſt, entſprechend ſeinen 

Wiener Studien, in ſeiner Konſtanzer Periode dieſen Anſchau— 

ungen im ganzen nicht ablehnend gegenüberſtand. Er hielt es 
mit ſeinem Gewiſſen und ſeiner Aberzeugung für vereinbar, 

unter Herrn von Weſſenberg auch nach deſſen feierlicher Ver— 

werfung durch den Hl. Stuhl weiter Dienſte zu tun. Allerdings 

iſt ein voller Bruch mit Rom niemals erfolgt. Hermann 

von Vicari iſt wohl das einzige Mitglied der Konſtanzer Kurie, 

dem der Hl. Stuhl niemals ſein Vertrauen ganz entzogen hat; 

Beweis dafür iſt die Tatſache, daß der Nuntius Paſchalis Gizzi 
in Luzern am 28. März 1826 an ihn die Jubiläumsbulle 

Leos XII. mit der Bitte um Verkündigung überſandte. 

4. Hermann von Vicari als Generalvikar und Weibbiſchof 

in Freiburg (1827 —1842). 

Im gereiften Mannesalter von 54 Jahren traf der bewährte 

Konſtanzer Geiſtliche Rat und Offizial in der neuen Metropole 

Freiburg ein. Als Kollegen im Domkapitel und Ordinariat 
waren neben ihm gemäß der Bulle Provida solersque vom 

Erzbiſchof mit Genehmigung des Großherzogs berufen: 
Als Domdekan: Dr. Vitus Burg, geb. 27. Auguſt 1768 

in Offenburg, bisher Pfarrer und biſchöflicher Kommiſſar in 

Kappel a. Rh. 

vir ut fertur haudmalus, sedudebilis et in omnem 

partemtrahi facilis, dominus Straßer, parochus ecclesiae 

cathedralis et consiliarius ecclesiasticus, notissimus novator et ado— 

rator Wessenbergii.“ Nach dem Tode des deſignierten Erzbiſchofs Prof. 

Wanker ( 1824), empfahlen Boll und Burg Hermann von Vicari als 

geeigneten Kandidaten. 
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Als Mitkapitulare die Herren: 
Dr. Zoh. Leonhard Hug, geb. 1. Juni 1765 in Kon— 

ſtanz, Profeſſor der Theologie in Freiburg (F als Domdekan 

11. März 1846); 
Karl von Hauſer, geb. 6. Juni 1761 in Näfels, 

penſ. Propſt des Kollegiatſtifts in Waldkirch (F8. März 1836); 

Johann Adam Martin, geb. 23. Sept. 1767 in 

Heidelberg, Stadtpfarrer in Sinzheim (Fals Domdekan 1846); 

Johann Georg Flad, geb. 4. Mai 1767 zu Jung— 

nau, Stadtpfarrer in Säckingen (T 29. Mai 1839). 

Das letzte Kanonikat wurde erſt 1830 mit Johann 

Martin Schmitkt, geb. 12. Juni 1793 in Oberwittighauſen, 

Pfarrer und Schuldekan in Ettlingen, beſetzt, der aber bereits 
am 6. Oktober 1832, noch nicht vierzigjährig, ſtarb“. 

Am 31. Dezember 1832 wurde vom Domkapitel gewählt 

Konrad Martin, geb. 14. März 1765 in Konſtanz, Dekan 

in Neuenburg ( 3. Dez. 1844), am 2. Mai 1833 durch Er— 

nennung des Erzbiſchofs berufen Dr. Sanaz Demeter, 
geb. 1. Auguſt 1773 in Augsburg (Fals Erzbiſchof von Freiburg 

11. März 1842). 

1836 wurde ins Domkapitel berufen der Aniverſitäts⸗ 

profeſſor Dr. Ludwig Buchegger, geb. 24. Aug. 1796 

in Singen ( 28. Juli 1865), 1837 Dr. Karl Kieſer, geb. 

3. März 1775 in Mannheim, Stadtpfarrer in Grünsfeld 
(F 3. Jan. 1852); am 7. Okt. 1839 der Profeſſor der Moral 

Dr. Zohann Baptiſt Hirſcher, geb. 20. Jan. 1788 in 

Altergarten bei Ravensburg (Fals Domdekan 9. Sept. 1865). 

Die zu Ratgebern der Erzbiſchöfe im erſten Jahrzehnt Be— 

rufenen waren durchweg Männer in ſchon vorgerücktem Alter, 

mit reichen Erfahrungen und teilweiſe, wie Hug und Hirſcher, 

durch ihre wiſſenſchaftlichen Leiſtungen von europäiſchem Rufe. 

Neben Vertretern der theologiſchen Wiſſenſchaft finden ſich 
  

54 Die Inkorporation der St. Martinspfarrei in das Domkapitel 

gemäß der Dotationsurkunde wurde vom Staate rückgängig gemacht, nach— 

dem Erzbiſchof Boll die Ernennung des Stadtpfarrers und Schuldekans 

Biechele an St. Martin zum Domkapitular aufs entſchiedenſte abgelehnt 

hatte. Vgl. Baier, Zum Charakterbilde Joſeph Vitus Burgs in 860., 

N. F. Bd. 40, H. 4 S. 601, 603. 

21⁷
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Männer der ſeelſorgerlichen Praxis und der Verwaltung. Dem 
Generalvikar von Vicari an diplomatiſcher Erfahrung überlegen, 

an Gewandtheit auch in den Verwaltungsgeſchäften wenigſtens 

ebenbürtig, dazu auch in der praktiſchen Seelſorge geſchult, in— 

folge ſeiner hervorragenden Mitarbeit bei den der Errichtung der 

Erzdiözeſe vorangehenden Verhandlungen und ſeiner ſtaatskirch— 
lichen Geſinnung bei der Badiſchen Regierung persona gra— 
tissima war der Domdekan Dr. Vitus Burg. Die Aber— 

tragung des Generalvikariats an Herrn von Vicari hat dieſer 

geiſtig hervorragende Mann ſchwer ertragen s, zumal in der 

von Dr. Burg mitredigierten Kirchenpragmatik, der ſpäteren 

„Landesherrlichen Verordnung“ der Vorſitz im Ordinariat dem 

Domdekan zugedacht war; ein Zwieſpalt unter den bisher be— 

freundeten, wenn auch nach Charakter und Aberzeugung ſehr 

verſchiedenen Männern iſt aber nach außen nie hervorgetreten *a. 

Dr. Burg wurde am 28. Jan. 1828 als Biſchof von Rhodio— 

55 Vgl. oben S. 302. Die Abſicht Burgs, die Leitung der Ordinariats— 

geſchäfte in Freiburg in ſeine Hände zu bekommen, ſpricht ſich bereits in 

einem Briefe desſelben an von Vicari vom 23. Januar 1826 aus, worin 

er ihm „vertraulich“ einen Entwurf einer „Geſchäftsordnung beim Ordi— 

nariat“ vorlegt; in einem ſpäteren Brief vom 14. Nov. 1826 ſpricht er ſich 

gegen die Berufung eines weltlichen rechtskundigen Kanzleidirektors aus, da 

ſie beide des bürgerlichen und kirchlichen Rechtes genügend kundig ſeien. 

— In einem Briefe vom 5. Nov. 1827 an ſeinen Freund von Hennenhofer 

in Karlsruhe beſchwert ſich Burg bitter, daß er durch die Kabale des Geiſtl. 

Rates Herr und anderer zu der ihm ſehr unerwünſchten Stellung eines 

ſubalternen Rates im Ordinariat herabgedrückt ſei. „Ich glaubte“, ſo fährt 

er fort, „Herr von Vicari ſei den Geſchäften gewachſen, aber leider iſt er leer 

an Kenntniſſen und Ideen, bonus quidem civis, sed malus consul. Erz⸗ 

biſchof von Köln und München haben beide dieſes Arteil über ihn gefällt 

und den Kopf über ſeinen Ruf zum Generalvikar geſchüttelt.“ Am 

2. Nov. 1827 ſchrieb Burg dem Erzbiſchof ſelbſt: „Leider haben mich die 

wenigen Tage überzeugt, daß H. v. Vicari der Stelle eines Generalvikars 

und Direktors nicht gewachſen iſt. . . . Ich geſtehe Ihnen, daß es mir 

ein leichtes geweſen wäre, vom 21. Oktober an das ganze Erzbistum mit 

dem einzigen Domkapitular Hug und einigen Schreibern unter Ihrer 

Leitung zu verwalten.“ Baier a. a. O. S. 605, 629. Offenſichtlich iſt das 

Arteil über die Befähigung Hermanns infolge verletzten Ehrgeizes kein 

ungetrübtes. 

552 Am 23. ZJuli 1828 weiß Burg an Hennenhofer zu berichten, 

von Vicari habe ſchriftlich den Erzbiſchof, der ihn als Weihbiſchof ablehnte, 

umzuſtimmen geſucht. Baier a. a. O. S. 615. 
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polis i. P. i. präkoniſiert und am 28. Sept. 1828 in Limburg 

konſekriert, nachdem Erzbiſchof Boll ſeine Konſekration und 

Annahme als Weihbiſchoſ abgelehnt hatte ». Mit ſeiner Be— 
rufung als Biſchoſ nach Mainz (inthroniſiert 12. Jan. 1830, 

＋ 22. Mai 1838) wurde das Freiburger Domdekanat frei und 

Generalvikar von Vicari am 18. März 1830 auch zu dieſer 

Würde berufen. 
Die genannten Mitglieder des Domkapitels (anfangs 6, 

ſpäter 7) bildeten unter Hermann von Vicari als Generalvikar 

und Vorſitzenden das Freiburger Ordinariat, zuerſt auch 

Generalvikariat genannt, zu dem als Kanzleidirektor und Syndi— 

kus noch der Regierungsrat Hellerè, bisher in Bruchſal, hin— 

sautrat. 

Es war alſo eine an Zahl kleine Behörde, welche bei der 
Leitung der großen, aus Beſtandteilen von ſechs Diözeſen zu— 

ſammengeſetzten und durch die politiſchen Verhältniſſe ebenſoſehr 

wie durch die von der falſchen Aufklärung verurſachte innere 

Zerſetzung in äußerſt ſchwieriger Lage befindlichen Erzdiözeſe 

mitzuwirken berufen war. Von den Kollegialmitgliedern waren 
überdies zwei, der Profeſſor der Theologie Dr, Hug und der 

Dompfarrer Flad, infolge ihrer anderweitigen Amtspflichten 

verhindert, ihre volle Kraft den Ordinariatsgeſchäften zu widmen. 

So verblieb dem Generalvikar neben der Leitung der Geſchäfte 

und dem Vorſitz in den wöchentlich zunächſt zweimal ſtattfinden— 
den Sitzungen noch ein erheblicher Geſchäftskreis zu eigener 

Bearbeitung, vor allem das Perſonalreferat, das Taxen- und 

Gebühren⸗, Tafeltitel- und Anterſtützungsweſen, ferner die Ehe— 
dispenſen der näheren Grade “. 

Schon in der erſten Ordinariatsſitzung am 24. November 

1827 legte der Generalvikar eine von ihm entworfene Geſchäfts⸗ 

ordnung vor, die dem Domdekan zur Begutachtung überwieſen 
  

55b Baier a. a. O. S. 615. 

50 Ernannt mit 1800 fl. Gehalt am 18. Nov. 1827. Als Hilfsperſonal 

wurden 2 Sekretäre, 1 Regiſtrator und 1 Expeditor mit je 800 fl. ſowie 

1 Pedell mit 550 fl. berufen. 

7 Nach den noch allein protokollierten Sitzungsbeſchlüſſen von 1828 

hatte Dr. Burg das Referat über das Seminar, die Einrichtung der Kanz— 

lei, über Diſziplinarſachen und die Beſetzung der Pfarreien.
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und ſodann vom Erzbiſchof genehmigt wurde. Danach war die 

Beratung kollegialiſch und ſollten in wichtigeren Fragen von 

allen Mitgliedern ſchriftliche Vota eingefordert werden. Das 

Sitzungsprotokoll war jeweils dem Erzbiſchof zur Genehmigung 

vorzulegen. Bemerkenswert iſt der auf Antrag des General— 
vikars in der erſten Sitzung gefaßte Beſchluß, daß in das, All— 

gemeine Gebet“ in dem ſonntäglichen Pfarrgottesdienſte eine 

Fürbitte für den Papſt und den Erzbiſchof eingefügt werde. 

Eine eigene geiſtliche Gerichtsbehörde wurde erſt am 

24. April 1839 von Erzbiſchof Ignaz Demeter eingerichtet, wobei 

die Domkapitulare Hug, Buchegger und Kieſer zu Richtern der 
I. Inſtanz, von Vicari, Dr. Adam Martin und Konrad Martin 

zu Richtern der II. Inſtanz berufen wurden. 

Es fehlte im Domkapitels- und Ordinariatskollegium, je 

nachdem Erziehung und Praxis die einzelnen Mitglieder mehr 

oder weniger ins Fahrwaſſer der Aufklärung getrieben hatte, 

nicht an erheblichen Gegenſätzen in der Beurteilung allgemein 
lirchlicher und ſeelſorgerlicher Angelegenheiten '. In kirchen— 

politiſchen Fragen war es aber nach Abgang des Domdekans 
Dr. Burg bei der Rückſichtsloſigkeit des ſtaatlichen Kirchenregi— 

ments weniger ſchwer, eine Einheitsfront unter den Kollegial— 

mitgliedern herzuſtellen. Nach Ausweis der Akten hielten Herr 

von Hauſer ſowie der ſeit 1833 als „Provikar“ zeichnende 

Dr. Adam Martin und ſpäter Dr. Demeter in der Regel zum 

Generalvikar, während gegenüber Hug beſonders in kirchen— 

  

58 Vgl. z. B. über die auch inhaltlich von der Aufklärung nicht unbe— 

rührten katechetiſchen Werke des ſpäteren Erzbiſchofs Dr. Ignaz Demeter 

und den Katechismusentwurf des Profeſſors Dr. Hug von 1837 meinen 

Aufſatz „Zur Geſchichte des katholiſchen Religionsunterrichts in der Auf— 

klärungszeit“ im Pharus (Donauwörth 1914), S. 36 f., 40, 133. Dr. Burg 

entwickelt in einem Briefe an Hennenhofer vom 6. April 1826 über die 

anderen chriſtlichen Bekenntniſſe folgende ganz in dem Toleranzduſel der 

Aufklärung wurzelnde Auffaſſung: „In kirchlicher Beziehung halte ich die 

proteſtantiſche Kirche für einen Zweig der katholiſchen Kirche, der dem 

Arſtamme fortwährend angehört und mit ihm gleich gute Früchte trägt, wenn 

er ſich auch gleichwohl in der Form der Blätter unterſcheidet. . .. Dieſes 

iſt mein Bekenntnis, das ich in betreff meiner Anſichten über den Prote— 

ſtantismus jederzeit unverhohlen ausgeſprochen habe.“ Baiera. a. O. 

S. 624.
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politiſchen Materien zuweilen eine ſtärkere Gegenſätzlichkeit 

zu Tage trat. 

Die Beförderung von Vicaris zum Weihbiſchof unter dem 

Titel eines Biſchofs von Macra i. p. i. (Konſekration 8. April 

1832) legten demſelben bei dem hohen Alter und der Kränklich— 

keit des Erzbiſchofs neue Pflichten auf, vor allem in der Spen— 

dung der hl. Firmung, die in einzelnen Dekanaten bis zu 20, ja 

bis zu 30 Jahren“ unterblieben war. Weihbiſchof von Vicari 

ſpendete bereits im Jahre 1832 die Firmung in den Dekanaten 

Villingen, Triberg, Bruchſal, Philippsburg, Heidelberg, Waib— 

ſtadt, Weinheim, Buchen, Krautheim, Lauda, Mosbach, Tauber— 

biſchofsheim und Walldürn, 1833 in Waldshut, Neukirch, den 

vier hohenzolleriſchen Dekanaten, in Geiſingen, Engen, Meßtkirch, 

Stockach und Stühlingen““. Das katholiſche Volk nahm nach ſo 

langer Zeit ſeinen Weihbiſchof überall mit der größten Herzlich— 

keit und dem einem Kirchenfürſten geziemenden Gepränge auf; 

die nichts weniger als großzügige Haltung der K. K. Sektion, 

welche die Abernahme der Firmkoſten auf öffentliche Mittel 

großenteils ablehnte, vermochte nicht, die herrlichen Eindrücke zu 

verwiſchen. 

50 Vgl. diesbezüglich die Korreſpondenz Demeters mit von Vicari 

während deſſen Teilnahme an den Verhandlungen der Erſten Kammer im 

Sommer 1835. 

40 Erzbiſchof Bernard ſpendete 1828—1830 in 15 Dekanaten Mittel— 

und Oberbadens das hl. Sakrament. Derſelbe hatte ſchon 1825 dem 

Erzbiſchof von Köln die traurige Tatſache mitgeteilt, daß an den meiſten 

Orten ſeit 23 Jahren keine Firmung mehr geweſen ſei und 200000 Katho— 

liken in der Erzdiözeſe noch nicht gefirmt ſeien. Nach einer vom Ordinariat 

ergangenen Amfrage war zuletzt 1827 vom Biſchof von Würzburg in 

einigen Kapiteln gefirmt worden; in den ehemals Speieriſchen Dekanaten 

war teilweiſe noch 1821 Firmung, in den meiſten Konſtanzer Dekanaten 

datierten die letzten Firmungen in die Jahre 1802—1805 zurück; in Hohen— 

zollern ſpendete 1813 Weihbiſchoͤf von Kolborn in Regensburg die 

hl. Firmung. 

61 Eigentümlich iſt die Ablehnung der Firmpaten und deren Begrün— 

dung in einem von Weihbiſchof von Vicari unterzeichneten Erlaß vom 

27. März 1833 an die hohenzolleriſchen Dekanate: „Da ſämtliche Firmlinge 

ſelbſteigenes Bewußtſein haben, ſo ſind die Firmpaten überflüſſig und 

ſtörend und deshalb verboten.“
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Die anläßlich des Informativprozeſſes von Vicaris von 

den Mitgliedern des Domkapitels im Januar 1832 abgegebenen 

eidlichen Zeugniſſe geben uns wertvolle Aufſchlüſſe über das 

Anſehen und die Hochſchätzung, welche ſich der Generalvikar 

in ſeiner etwa vierjährigen Tätigkeit an der Freiburger Kurie 

bei ſeinen Kollegen erworben hatte. 
Sie bekunden übereinſtimmend, daß von Vicari täglich mit 

erbaulicher Andacht die prieſterlichen Funktionen übe und wegen 

ſeiner treuen Anhänglichkeit an den katholiſchen Glauben im 

Domkapitel ſich ſtets der größten Wertſchätzung erfreut habe. 

Bezüglich ſeiner Lebensführung genieße er überall einen ſo aus— 

gezeichneten Ruf, daß ſelbſt die Verleumdung ſich niemals an ihn 

herangewagt habe??. Niemals in ſeinem Leben habe er ein 
Argernis gegeben“?. Hervorgehoben wird ſeine ganz beſondere 

Herzensreinheit, Leutſeligkeit und Liebenswürdigkeit im Um— 
gang“. Ein Zeuge verſäumt nicht, auf die an von Vicari ſchon 

von Konſtanz her bekannte Mildtätigkeit hinzuweiſen ?s. Be— 

züglich ſeiner Amtsführung bemerkt ſelbſt der ſo kritiſch veran— 
lagte Hug, daß er gegen ihn wegen ſeines Ernſtes (Sravitas), 
ſeiner Klugheit und ſeiner Geſchicklichkeit in der Geſchäftsführung 

mit der höchſten Verehrung erfüllt ſei “. 

Eine neue, ungewohnte Tätigkeit trat an den Freiburger 

Generalvikar und Weihbiſchof heran, als er vom Großherzog 

durch Miniſterialſchreiben vom 7. März 1835 an Stelle des 

kranken Erzbiſchofs in die Erſte Kammer berufen wurde. Im 

Gegenſatz zu Weſſenberg fühlte ſich von Vicari auf der parla— 

62 Dr. Hug. 63 Dr. Martin. 

6a von Haufer: Dominum promovendum optimis imbutum moribus, 

instructum principiis vere catholicis, Sedi Apostolicae firmissime 

adhaerentem nosco atque ob singularem animi candorem, affabili- 

tatem ac comitatem in conversatione publica aestimatione vene- 

ratum scio. 

66 Zuſammenfaſſend ſchreibt von Hauſer: „Directorem nostrum vigi— 

lantem ac sollicitum, in tractandis negotiis versatissimum, disciplinae 

ccelesiasticae manutenendae tenacissimum, erga Collegas comem 

ac benevolum expertus sum; erga Subditos vero mitem, in pauperes 

largum, in omnibus circumspectum, tenerrimae conscientiae virum, 

universae Archidioecesi summopere commendatum.“ 

66 Auch Martin bezeichnet ihn als gravis, prudens, rerum usu prae— 

stantissimus. 
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mentariſchen Schaubühne unbehaglich, wohnte aber in ſeiner 

angeborenen Pflichttreue den Sitzungen von März bis Ende Zuli 

bei. Er hatte den Kommiſſionsbericht über den Geſetzentwurf 

betreffend die Gründung von Rettungsanſtalten für ver— 

wahrloſte Kinder zu erſtatten, wobei er in der Hauptſache die 

ihm von Demeter in einem eingehenden Entwurf vom 1. April 
entwickelten Gedanken verwertete, jedoch auf deſſen Vorſchläge, 

die Kinder von der Zeit ihrer Schulpflichtigkeit an in Familien 

unterzubringen und für dieſe Anſtalten 10 Prozent der Über— 

ſchüſſe der kirchlichen Fonde zur Verfügung zu ſtellen, nicht ein— 

ging“. Demeter richtete in parlamentariſchen Angelegenheiten 

am 20. Mai 1835 an den Weihbiſchof eine zweite Zuſchrift, 

worin er ihn beſchwört, der Erhöhung der Zuſchüſſe für Lehrer 

und Schulen nicht zuzuſtimmen, wenn die Rechte des Klerus an 

den Schulen verkürzt würden. „Der teufliſche Plan, die Schule 

von der Kirche zu trennen, muß vereitelt werden, und wenn Ihre 

biſchöfliche Stimme nicht durchdringt, ſo werden Sie wenigſtens 

Ihr Votum nie für religionsloſe Anſtalten abgeben.“ 
Was dem Geiſtlichen Rat in Konſtanz verſagt geblieben 

wat, nämlich durch Reiſen in die nähere und fernere Amgebung 

den geiſtigen Blick zu weiten und Erholung von der Laſt der 

Geſchäfte zu ſuchen, das ſollte ihm in ſeiner Freiburger Zeit er— 

möglicht werden. Als Weihbiſchof wie ſpäter als Erzbiſchof 

unternahm er faſt alljährlich mehrwöchentliche Reiſen in die 

Schweizer⸗, Tiroler und Bayeriſchen Alpen, nach Oberitalien 
und Sſterreich, wobei Fußwanderungen bevorzugt wurden, die 

der rüſtige Greis zuweilen ſchon in aller Frühe antrat“. 

Die Aufgabe, die der kirchlichen Verwaltungsbehörde der 
neuen Erzdiözeſe und beſonders ihres Generalvikars harrte, war 

in der Anſprache des Erzbiſchofs Bernard an das zum erſten— 

67 Die Angabe bei Maas a. a. O. S. 127, daß von Vicari in der 

Erſten Kammer mit Kommiſſionsarbeiten verſchont wurde, iſt alſo nicht 

ganz zutreffend. 

6s Noch liegen ſchlichte Tagebuchnotizen vor über eine Reiſe 1838 in 

die Nordſchweiz und an den Oberrhein unter Subregens Köſſing, 1839 mit 

Thomas Geiſelhart nach Oberitalien, 1841 nach Wien und zurück über Alt— 

ötting und München. 1837 unternahm er ſeine Schweizer Fußwanderung 

in Begleitung des ſchon genannten, tags zuvor von ihm zum Prieſter ge— 

weihten Thomas Geiſelhart.
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mal am 23. Nov. 1827 vor ihm verſammelte Domkapitel in den 
programmatiſchen Worten umriſſen: „Die nun bereits 

ſchwankende und lockere Ordnung unter Hir⸗ 
ten und Herde zu befeſtigen“. Leider wurde dieſe 

unerläßlich noktwendige Aufbauarbeit durch eine vom 

erſten Daſeinsmoment der Erzdiözeſe einſetzende, unglaublich 

engherzige Staatsbevormundung auf faſt allen Gebieten beein— 

trächtigt und vielfach unmöglich gemacht. 

Die Hauptarbeit der Freiburger Kurie ſchon im erſten 

Jahrzehnt erſchöpfte ſich in der Hauptſache in hartem, zähem, 
vielfach erfolgloſem Ringen um die kirchliche Freiheit. 

Es ſoll uns daher hier zunächſt die Darſtellung der Be— 

ziehungen der Freiburger Kurie zur Staats— 

gewalt beſchäftigen; im Anſchluß daran ſollen die Verhält— 
niſſe in der Erziehunge des Klerus geſchildert werden; 

zuletzt ſoll noch die Durchführung einiger paſtoraler Auf⸗ 

gaben von allgemeiner Bedeutung zur Sprache kommen. 

Die prunkhafte Teilnahme des Großherzogs und des 
Staatsminiſteriums an der Konſekrationsfeier des erſten Frei— 
burger Erzbiſchofs Dr. Bernard Boll am 21. Oktober 1827⸗ 

ließ die Außenſtehenden nicht ahnen, daß die nämliche Regierung 

gerade dieſen Anlaß dazu auserſah, um dem „Landesbiſchof“ 

und ſeinem Ordinariate die längſt geſchmiedeten Sklavenketten““ 

in aller Form anzulegen. 

Am 20. Oktober 1827 brachte das geiſtliche Mitglied der 

Kaholiſchen Kirchenſektion“ Johannes Ev. Engeſſer?' vor dem 

ees Als Gegenſtück zu dieſer katholiſchen kirchlichen Feier ſei erwähnt 

die ebenfalls in Anweſenheit des Großherzogs erfolgte Grundſteinlegung 

zur proteſtantiſchen Ludwigskirche in Freiburg am 25. Auguſt 1829, an der 

Erzbiſchof Boll mit ſeinem ganzen Domkapitel teilnahm, wofür er ſich vom 

Papſte unterm 28. Nov. 1829 eine ernſte Rüge gefallen laſſen mußte. 

70 Vgl. oben S. 315 die Auszüge aus dem Landesorganiſationsedikt 

vom 26. Nov. 1809 Beil. F. 

71 Zur Bearbeitung der katholiſch-kirchlichen Angelegenheiten in Baden 

wurde 1803 die Katholiſche Kirchenkommiſſion ſmit zwei geiſt— 

lichen und mehreren weltlichen Räten), 1809 das Katholiſche 

Kirchendepartement, 1812 die Katholiſche Kirchenſektion 

(K. K. S.) als beſondere Abteilung im Miniſterium des Innern berufen. 

72 Geb. 31. Dez. 1778 zu Fürſtenberg, 1814 Pfarrer in Mundelfingen, 

ſeit 1823 Mitglied, ſeit 1825 Direktor der K. K. S., 7 1867. Dieſen Mann
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Erzbiſchof und dem verſammelten Domkapitel namens des 

Miniſteriums das „Bistums-Fundationsinſtrument“ und die 

ſpäter im Staats- und Regierungsblatt St. III 1830 unter dem 

Datum des 30. Januar veröffentlichte „Landesherrliche 

Verordnung“ zur Verleſung und forderte deren Zu— 

ſtimmung zu den hier ausgedrückten Grundſätzen. 
Die „Verordnung“ trifft zur Wahrung des „landesherr— 

lichen Schutz- und Aufſichtsrechtes“ u. a. folgende Beſtim— 

mungen: 
Alle allgemeinen Anordnungen des Erzbiſchofs oder der 

anderen kirchlichen Behörden können nur mit ausdrück— 

licher Bemerkung der Staatsgenehmigung“ bekannt gemacht 

werden; auch Erlaſſe und Verfügungen, welche rein kirchliche 

Gegenſtände betreffen, ſind den Staatsbehörden zur Einſicht vor— 

zulegen und erſt nach Genehmigung zu publizieren (§ . 

Alle römiſchen Breven und ſonſtigen Erlaſſe müſſen vor 

ihrer Bekanntgabe und Anwendung die landesherrliche Geneh— 

migung erhalten; dasſelbe gilt auch in Bezug auf frühere päpſt— 

liche Anordnungen, ſobald davon Gebrauch gemacht werden 
will (8 5). 

erbat ſich Erzbiſchof Bernard unter dem von Karlsruhe auf ihn ausgeübten 

Drucke vom Großherzog am 2u. Mai 1828 und in ſeinem Neujahrsſchreiben 

1829 als Koadjutor mit dem Rechte der Nachfolge (). 

7s Dieſe Verordnung, eine ſpätere Redaktion der vom Hl. Stuhle 

feierlich perworfenen „Kirchenpragmatik“, beruhte auf gemeinſamem Beſchluß 

der bei der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz beteiligten Staaten und wurde 

denn auch in ihren Regierungsblättern veröffentlicht; in Hohenzollern-Sig⸗ 

maringen erſt 1838. 

74 Dies bezog ſich auch auf den jährlichen Faſtenhirtenbrief und das 

Faſtenmandat. Erzbiſchof Demeter, nicht ſo der erſte Erzbiſchof, ließ ſeine 

Faſtenhirtenbriefe mit dem Aufdruck verſehen: „Mit landesherrlicher Ge— 

nehmigung“; derſelbe Erzbiſchof gewährte 1837-—1839 allgemein Dispens 

vom Abſtinenzgebot, auch an den Freitagen. Der Faſtenhirtenbrief für 1831 

wird von der K. K. S. am 11. Jan. 1831 nur mit der Maßgabe genehmigt, 

daß ſie a) die Faſtendispens auf den Quatembermittwoch auszudehnen, 

b) die miter bezeichneten Worte aus J Cor. 2, 23 („den Zuden ein Arger— 

nis“) weggelaſſen wünſchen, weil ſie unter den gegenwärtigen Zeitumſtänden 

gegen die Iſraeliten aufreizen würden. Erzbiſchof Bernard hatte die 

Schwachheit nachzugeben, was Geiſtl. Rat Herr in Kuppenheim in einem 

Briefe an den Generalvikar vom 29. Jan. 1831 tief bedauerte.
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„In keinem Falle können kirchliche Streitſachen der Katho— 

liken außerhalb der Provinz und vor auswärtigen Richtern ver— 

handelt werden“ (§ 10). 

Diözeſanſynoden dürfen nur mit Genehmigung des Landes— 

herrn und im Beiſein landesherrlicher Kommiſſare gehalten 

werden (8 18). 
Nur der Erzbiſchof oder Erzbistumsverweſer ſteht „in freier 

Verbindung mit dem Oberhaupt der Kirche“, nicht dagegen gilt 

dies von den andern Diözeſangeiſtlichen (§ 19). 
„Das Domkapitel tritt in den vollen Wirkungskreis der 

Presbyterien und bildet unter dem Biſchof die oberſte Ver— 

waoltungsbehörde der Diözeſe, die Verwaltungsform iſt kollegia— 

liſch, der Dekan führt die Direktion“ (§ 21). 
Die Dekanate werden im Einverſtändnis der Regierungs— 

und biſchöflichen Behörden beſetzt (§ 23). 

Die Prüfung der Kandidaten für das Prieſterſeminar er— 

folgt gemeinſchaftlich (§S 27); ebenſo iſt die Prüfungskommiſſion 

ſür den Pfarrkonkurs von den ſtaats- und biſchöflichen Behörden 

gemeinſam zu beſtellen (§ 29). 

Den Diözeſanprieſtern ſteht wegen Mißbrauchs der geiſt— 

lichen Gewalt der Kirchenbehörde der Rekurs an die Landes— 

behörden offen (§ 36). 

„Die Güter der katholiſchen Kirchenpfründen, ſowie alle all— 

gemeinen und beſonderen kirchlichen Fonds werden unter Mit— 

aufſicht des Biſchofs in ihrer Vollſtändigkeit erhalten“ (§ 38). 

Der Erzbiſchoſ erklärte nach der Verleſung in ſeinem und 
der Domkapitulare Namen feierlich, „daß ſie ſich zu nichts, was 

gegen ihr Gewiſſen und die Rechte der katholiſchen Kirche ſei, 
verbindlich machen wollen“. Ihre Anterſchrift leiſteten ſie nur 

unter dem Vorbehalt, daß ſie damit nur die Vorleſung der Ver— 

ordnung quittieren, dieſelbe aber keineswegs als für ſich verbind— 

lich anerkennen wollten, womit der ſtaatliche Kommiſſar ſich zu— 

frieden gab. 
  

75 VPgl. das vom Erzbiſchof verfaßte und von den Domkapitularen (mit 

Ausnahme des Dr. Burg) mitunterzeichnete Pro Memoria vom 22. Okt. 

1827, an deſſen Schluß es heißt: „Hiermit wollen wir uns von jeder 

etwa künftigen Zumutung verwahren, und hinterlegen dieſen Vorgang 

als erſten Akt unſerer Erzbiſchöflichen Verhandlungen in der Kanzlei
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Die Publikation der Verordnung im Staats- und Regie— 
rungsblatt gab dem Erzbiſchof Veranlaſſung, dagegen beim 

Miniſterium unterm 10. Februar 1830 auch formell Ver— 

wahrung einzulegen; außerdem teilte er dieſelbe dem Kanonikus 

Geiger in Luzern mit, damit dieſer den päpſtlichen Nuntius von 

dieſem Eingriff des Staates in Kenntnis ſetze“?“. Hermann 

von Vicari erhoffte von der in Karlsruhe erfolgten Einſprache 

„nach den gerechten und mildväterlichen Geſinnungen unſeres 
Durchlauchtigſten Großherzogs“ vollen Erfolg; er ſollte ſich in 

dieſer Hoffnung bald empfindlich getäuſcht ſehen. 

Der Erzbiſchoſ hatte den Mut, wenige Tage nachher, näm— 
lich am 25. Oktober, in direktem Widerſpruch zu § 21 der Ver— 

ordnung nicht dem Domdekan Dr. Burg, ſondern dem Manne 

ſeines Vertrauens, Dr,. Hermann von Vicari, durch Ernennung 

zum Generalvikar die Leitung der Ordinariatsgeſchäfte zu 

übertragen. 

Die Katholiſche Kirchenſektion gab ihrem Anmut über 

dieſe ihre Zirkel ſtörende Tatſache bald unverhohlen Aus— 
druck. Sie rügt in einem Antwortſchreiben auf ein Schreiben 

des Generalvikars vom 19. Auguſt 1828 unterm 30. desſelben 
Monats, daß in den Generalvikariatserlaſſen dem Erzbiſchof der 

Titel „Exzellenz“ beigelegt werde und daß die Domkapitulare 

unſeres Erzbistums.“ Domdekan Dr. Burg hatte als badiſcher Ab— 

geſandter bei den Frankfurter Konferenzen an der Formulierung dieſer 

Verordnung wohl einen weſentlichen Anteil gehabt. Es mag ein 

dramatiſcher Augenblick geweſen ſein, als der vielgewandte Domdekan 

in der erſten Domkapitelsſitzung vom 23. Nov. 1827 in ſeiner Anſprache 

an den Erzbiſchof auch eine Verteidigung der beiden landesherrlichen 

Arkunden, über deren Exiſtenz man ſich lebhaft freuen müſſe, verſuchte und 

einen Kommentar über dieſelben von ſeiner Hand in Ausſicht ſtellte. Burg 

meint: „Wenngleich in dieſen landesherrlichen Arkunden manches vorkommt, 

was von Seite der Kirche nicht gutgeheißen werden kann, ſondern nur 

geduldet werden muß, ſo werden doch darin auch Rechte eingeräumt, welche 

zwar in der Natur ihrer Gewalt liegen, von ihr aber bis dahin noch nie— 

mals in ihrer Vollkommenheit ſind ausgeübt worden, wie ſie hier bezeichnet 

werden.“ 

76 Pius VIII. verwarf durch Breve Pervenerat vom 30. Juni 1830 die 

Landesherrliche Verordnung und wies die beteiligten Biſchöfe an, ihre 

Zurücknahme zu betreiben.
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ols „Generalvikariatsräte“ bezeichnet würden; man möge von 

ſolchen Neuerungen abſehen, da ſie im Widerſpruch mit § 21 

der Landesherrlichen Verordnung ſtünden. Der Generalvikar 

verwahrt ſich in ſeinem Antwortſchreiben vom 9. September 1828 

entſchieden gegen die Ausführungen der K. K. S.; in einem 

Nachtrag für das Ordinariats-Kollegium bemerkt er noch weiter: 

„Ich muß geſtehen, ich fühle mich ſehr ungehalten über die 

Großh. Miniſterialſtelle K. K. S., welche gegen ihre zwei Haupt— 

zwecke des juris Cavendi et Tuendi handelt, indem ſie das Erſte 

mißbraucht und das Zweite nicht ausübt, ſondern nur das Weſen 

unſerer Kirchenverfaſſung und Hierarchie zu untergraben und die 

weſentlichen Biſchöflichen Rechte an ſich zu reißen ſucht und die 

Biſchofsſtelle nur als bloßes Schattenbild und Deckmantel vor 

dem Publikum anſieht.“ 

Generalvikar von Vicari hat alſo von Anfang an in den 

ſtaatsrechtlichen Beziehungen klar geſehen und ſeinem Arteil 

hierüber einen ſcharfen, aber treffenden Ausdruck verliehen. 

Wir werden ähnlichen Außerungen noch öfters begegnen. 

Ein zweiter, ebenſo erfolgloſer Verſuch der K. K. S., die 

Selbſtändigkeit des Generalvikars auszuhöhlen, war die Aber— 

ſendung einer gedruckten „Geſchäftsordnung für das Biſchöflich 

Limburgiſche Domkapitel“ am 17. Februar 1830 mit dem An— 

ſinnen, eine ähnliche Geſchäftsordnung einzuführen. Freiburg 

blieb die Antwort zunächſt ſchuldig, bis die K. K. S. am 

27. April 1838 auf die Sache zurückktam. Das Domkapitel er— 

klärte hierauf in ſeiner von Hermann von Vicari entworfenen 

Antwort vom 4. Mai 1838 freimütig, „daß wir das fragliche 

Verlangen für unſere Stellung als zu herabwürdigend anſehen, 

weil es glauben machen muß, wir würden für ſo unwürdig ge— 

halten, daß uns die Norm einer Geſchäftsführung vorgeſchrieben 

werden müſſe, als ob wir uns dieſelbe nicht ſelbſt zu geben ver— 

möchlen. 

Dieſes ſchmerzliche Gefühl und weil unſere Geſchäfts— 

gegenſtände doch anderer Natur ſind als bei der hohen Staats— 

behörde verhandelt werden ....„5 veranlaßte uns bisher, lieber 

zu ſchweigen und hiermit das Anſuchen zu ſtellen, von dieſem 

geehrteſten Verlangen abſtehen und gefällig glauben zu wollen,
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daß wir wohl im Stande ſind, unſere kirchlichen Geſchäfte gehörig 

führen zu können.““ 
Die K. K. S. unterließ indes nicht, die Grundſätze der 

Landesherrlichen Verordnung alsbald auf allen Gebieten zur An— 

wendung zu bringen und ſo das Erzbiſchöfliche Ordinariat in eine 

ganz unerträgliche Lage zu verſetzen. Schon am 3. Auguſt 1830 

erſtattete Generalvikar von Vicari dem Erzbiſchof“ in dieſer 

Angelegenheit einen längeren Vortrag, in dem er u. a. ausführt: 

„Am die Grundſätze (der Geiſtlichen) dahin zu leiten, wie 

man ſie haben möchte, wurde der Kirchenbehörde der Einfluß 

auſ deren Erziehung und Anterricht verſperrt. Der Erzbiſchof 

ſoll nachhin den ... dem Glauben entzogenen Menſchen voll 

Kaltſinn ... die Hände auflegen. Die K. K. S. . .. miſcht 

ſich ... durch ihren Kommiſſär .. . in die Prüfung der 

(Theologie-Kandidaten) vor der Aufnahme in das Seminar ein, 
um . .. das Ordinariat auch hierin zu beſchränken. ... Von 

der Kirchenſektion wird verlangt, daß fehlerhafte Geiſtliche von 

ihrer Kirchenbehörde nicht unterſucht oder ... (beſtraft) werden 

ſollen ohne vorherige Einholung des Plazet. Dadurch iſt das 
der Kirchenbehörde zuſtehende Jurisdiktionsrecht gehemmt ..., 

die Skandale werden vermehrt. Daß der erzbiſchöflichen Be— 

hörde alle ... Beförderungsmittel .., die Vergebung von 
Pfründen ... entzogen wurden, hindert deren nötigen Einfluß 
zur Erwirkung alles Guten. . .. Auf die Erinnerungen zur 
zeitgemäßen Beſetzung von Pfründen wird wenig geachtet ... 

Jeder Geſellſchaft ſteht das Recht der Leitung und die Be— 

urteilung der Verwendung über die zur Erreichung ihres Zweckes 

beſtimmten Mittel zu. Nur die erzbiſchöfliche Kirchenbehörde iſt 

von der Leitung der kirchlichen Fonds ausgeſchloſſen. Die 

K. K. S. leitet dieſe Fonds ..,„, verwendet ſie oft ſtiftungs— 
widrig, ohne die Kirchenbehörde zu fragen. ... 

Die Erzbiſchöfliche Behörde ſoll keine Hirtenbriefe, Zirkulare 

in auch bloß kirchlichen Sachen herausgeben, ohne vorher die 

77 In einem ſpäteren Schreiben an die K. K. S. vom 14. Dez. 1838 

teilt das Ordinariat in dieſem Betreff lediglich mit, daß die Verwaltungs— 

form kollegialiſch ſei und daß man die Konſtanzer Geſchäftsordnung unter 

Weſſenberg zur Norm für den Geſchäftsgang genommen habe. 

s Maas a. a. O. S. 64 ff. 
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Bewilligung der K. K. S. eingeholt zu haben. . . . Andere 

Perſonen und Geſellſchaften ... wie Profeſſor von Reichlin 
und die hohe Schule . .. können ungehindert herausgeben, was 

ſie wollen. . .. Die Erzbiſchöfliche Behörde muß ſich ſo von 

untergeordneten Geiſtlichen und weltlichen Religionsverwandten, 

aus welchen die Kirchenſektion beſteht, beurteilen und nach deren 

Gutfinden hindern laſſen.“ 

Am 11. Februar 1831 wandte ſich nun Erzbiſchof Bernard 
in einer eingehenden Darlegung an den Großherzog, worin er 

für die Kirchenbehörde folgende Rechte reklamierte: 1. Einſicht 

in den Schulplan und das Recht, für die Schulen das Religions— 
handbuch und den Katechismus zu beſtimmen, 2. eine Einwirkung 

auf die Anſtellung der Lehrer und die Genehmigung des Reli— 

gionslehrbuches für Gymnaſien, 3. die Einrichtung eines aka— 

demiſchen Gottesdienſtes, 4. die unmittelbare Aufſicht über die 

theologiſche Fakultät, 5. das Diſziplinarrecht über die Geiſtlichen, 

6. das Ernennungsrecht auf weitere Pfründen“, 7. einen Ein— 

fluß auf die Verwaltung des Kirchenvermögens und die Mit— 

auſſicht über alle kirchlichen Stiftungen; 8. die Vorlegung der 

Baupläne der Kirchen, 9. die eigene Verwaltung des Seminar— 

und Emeritenfondes, 10. die Mitbeſtimmung bei Verwendung 

der Interkalarien, 11. die rechtzeitige Beſetzung der Pfründen, 

12. die Abänderung des Plazet hinſichtlich der kirchenobrigkeit— 
lichen Anordnungen. 

Man kann es heute nur ſchwer faſſen, daß vor noch nicht 
100 Jahren eine Bistumsverwaltung um ſolche Gerechtſame mit 
der Staatsgewalt ringen mußte“, noch weniger, daß dieſe 

Staatsgewalt Jahre lang auf dieſe Forderungen überhaupt keine 
  

70 Erſt am 2. Aug. 1838 räumt der Großherzog dem Erzbiſchof das 

freie Verleihungsrecht für 24 Pfarreien (von insgeſamt ca. 725) ein. 

80 Wirkl. Geiſtl. Rat Herr in Kuppenheim überreichte am 30. Mai 

1831 dem Großherzog Leopold eine eingehende, ſehr freimütige Denkſchrift 

über die Beſchwerden des Erzbiſchofs und Generalvikariats vom 11. und 

13. Februar 1831, worin er als die Quelle aller Abelſtände die Landesherr— 

liche Verordnung bezeichnet und treffend bemerkt: „Soll aber und muß die 

Frankfurter Verabredung ihrem ganzen Inhalt nach ins Leben mit 

Strenge gerufen werden — ſo hat die katholiſche Kirche in der ſüddeutſchen 

Provinz zu exiſtieren bereits aufgehört und iſt dieſelbe ſchismatiſch ge— 

worden.“
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Antwort erteilte und, als der Erzbiſchof am 22. Auguſt 1834 an 

die Sache erinnerte und einige neue Beſchwerden namhaft 

mochte, ſich nochmals reichlich ein halbes Jahr beſinnen mußte, 

bis ſie am 31. Mai 1835 erwiderte, daß die Sache „baldigſt“ 

beraten und entſchieden werde. Erſt am 4. April 1835 erfolgte 

die völlig unbefriedigende Antwort. 
Nun wurde die Bearbeitung der kirchlichen Gravamina 

vom Erzbiſchofſ dem geſchäftsgewandten, aber wenig entſchiede— 

nen Domkapitular Dr. Demeter übertragen, wie dieſer am 

3. Juni 1835 dem in Karlsruhe weilenden Generalvikar mit— 

teilte. Demeter ſetzte alle Hoffnung auf den bevorſtehenden 

Abgang des geiſtlichen Mitgliedes der K. K. S. Zahnsmund die 

Abernahme der Direktion durch ſeinen perſönlichen Freund 

von Beek, dem er in einem ſpäteren Schreiben an von Vicari 

vom 22. Juli 1835 „gute katholiſche Grundſätze und guten Willen 
für die — nur heilige und gerechte Sache“ nachrühmt. Der 

Generalvikar erwiderte am 14. Auguſt 1835, wobei er, weit— 

blickender als der allzu optimiſtiſche Kollege, das Heil allein im 

entſchiedenen Auftreten gegen die K. K. S. ſieht: 
„Die Sektion hat rechtlich nur Auſſicht zu führen, ob von 

der Ordinariatsgewalt der Staatsgewalt nichts Nachteiliges 
geſchehe; das regere Ecclesiam Dei gehört dem Biſchof. . .. 

Wir müſſen künftig nur energiſcher handeln, ohne über alles 

anzufragen, ohne viele zu herabwürdigende Ausdrücke, z. B. 

berichtlich; wir ſind keine Berichterſtatter, ſondern handeln in 
unſerer Sache.“ 

Seinem Unwillen über das Karlsruher Staatskirchentum 
und die ſchwächliche Haltung des Freiburger Ordinariats dagegen 

gab der Generalvikar ſchon anläßlich der Beratung über das 

Breve Gregor XVI. vom 4. Oktober 1833 Ausdruck in den 

kräftigen Worten: „Es wäre gut, wenn die Joſephiniſchen Grund— 

ſätze gehandhabt würden, aber die Liberalen würden ſich nicht 

dazu verſtehen und damit ſich begnügen. . .. Ich weiß aus 

Erfahrung, daß kräftiger wenigſtens von dem ehemaligen Kon— 

ſtanzer Generalvikariat die Biſchöflichen Rechte behauptet wur— 

den, als mir hier erlaubt wurde.“ 

81 Vinzenz Zahn, geb. 23. Jan. 1778 in Kirchen, ſeit 1825 Miniſterial— 

rat, 1836 Mitglied des Oberſtudienrates (T 1844). 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 22 
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Die von Demeter als Antwort auf die Miniſterial-Ent— 

ſchließung vom 4. April 1835 ausgearbeitete Denkſchrift an den 

Großherzog trägt das Datum vom 14. Oktober 1835. 

Es ſollte unter den beiden Vorgängern Hermanns auf dem 

Erzbiſchofsſtuhle zu einer Geſamtverſtändigung mit der Regie⸗ 
rung überhaupt nicht kommen — das ſtaatskirchliche Syſtem 

war zum Zuſammenbruch noch nicht reif — dagegen wurde in 

Einzelfragen eine Regelung verſucht, nicht ohne ſchwere Krän— 

kung der kirchlichen Rechte. Wir werden bei der Beſprechung 
der Erziehung der Prieſteramtskandidaten und der Leitung des 

Seelſorgeklerus auf dieſe Verſuche mehrfach zurückkommen. 
Zunächſt ſei auf die Einmiſchung des Staates in das kirchliche 

Eherecht kurz eingegangen. 

Am 30. Oktober 1832 fordert das Miniſterium des Innern, 
doß das Ordinariat künftighin bei Eingehung von Miſch— 

ehen keinerlei Mahnung zwecks katholiſcher Kindererziehung 

erteile, da dies den Staatsgeſetzen zuwiderlaufe; es müßte ſonſt 

gegen die betreffenden Geiſtlichen gemäß den Geſetzen einge— 

ſchritten werden. Ein Rekurs gegen dieſe Verfügung an den 

Großherzog wurde am 18. Mai 1833 abſchlägig beſchieden. 

Am 4. April 1835 wird das Ordinariat bei der K. K. S. dahin 
vorſtellig, ihm zu geſtatten, was in Mainz, Limburg und Fulda 

ungehindert geſchehe, Ehedispenſen im erſten Grad der 

Schwägerſchaft und zweiten Grad der Blutsverwandtſchaſt in 

Rom nachzuſuchen, anders handeln wäre Schisma; da die Vor— 

ſtellung erfolglos blieb, beſtellte der Erzbiſchof im gleichen 

Jahre einen Agenten in Rom zwecks Vermittlung der Dis— 
penſen “. 

Akut wurde die Miſchehenfrage in den Jahren 
1838—1840. 

Der Generalvikar hatte am 15. Juni für den Pfarrer in 

Dingelsdorſ eine Belehrung über die Miſchehe entworfen und 
darin bemerkt, daß eine kirchliche Trauung nicht ſtattfinden 
dürfe, wenn nicht das Verſprechen der katholiſchen Kinder— 

erziehung gegeben würde, da nach den neueſten Zeitereigniſſen 
ein ſolcher Geiſtlicher „jetzt wiſſentlich ſich gegen das Kirchen— 

82 Maas a. a. O. S. 81. 
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oberhoupt ungehorſam erweiſen und der Einheit der Kirche ent— 

gegenwirken“ würde. Der Erlaß wurde, offenbar infolge Wider— 

ſtandes der Ordinariatsmehrheit, nicht expediert, was 

von Vicari mit der unwilligen Bemerkung notiert: „bis die 

Staatsbehörde in dieſer Gewiſſens-Sache der Kir— 

chen behörde den Entſcheid gegeben hat!!! O temporal 

O mores!“ Anſtatt deſſen wurde, ſicherr ohne Zuſtimmung des 

Generalvikars, am 22. Juni 1838 der K. K. S. der Entwurf 

eines Zirkulars an die Geiſtlichen über die gemiſchten Ehen ver— 

traulich zur Außerung mitgeteilt mit der Begründung der Not— 

wendigkeit, um der Gewiſſensnot der Seelſorger zu ſteuern. Die 

K. K. S. erwiderte am 5. Dezember 1838 durchaus ablehnend, 

indem ſie auf 27 Seiten mit einem großen Aufwand von Zitaten 

ous Kirchenvätern und Kanoniſten den Beweis zu erbringen 

ſuchte, daß die jetzige Praxis dem kirchlichen Geiſte entſpreche. 

Im Ordinariat erſtattete ſodann Dr. Buchegger am 29. Januar 

1839 über dieſe Frage ein ſehr ausführliches Gutachten, über 

welches von Vicari am 16. Februar ſich äußerte: „Dem ſo ſehr 

überzeugenden, alles erſchöpfenden, gründlichen Gutachten ver— 

mag ich nichts als den innigſten Dank für die ausgeſprochenen, 

echtkirchlichen Grundſätze beifügen. Möge nun nach auf— 

geklärtem bisherigem irrigem Verfahren gewiſſenhaft gehandelt 

und nicht laviert werden, bis es der Staatsbehörde belieben 

wird, nach Jahren einen Beſchluß zu faſſen. Wir würden uns 

dem ewigen Richter ſchwer verantwortlich machen, in offenbarem 

Irrtum fortzuhandeln.“ 

Leider fand das Ordinariat in ſeiner Mehrheit nicht den 

Mut, ſich offen zum Standpunkt ſeines Generalvikars zu be— 

kennen. Nachdem am 19. März 1839 Staatsrat Nebenius in 

einer Ausſprache beim Erzbiſchof erklärt hatte, der Ordinariats— 

antrag in Sachen der gemiſchten Ehen habe den Großherzog ſehr 

betrübt und weder Großherzog noch Regierung würden die 

Hand zur Abänderung des Geſetzes, welches die Trauungsver— 

weigerung verbiete, geben, wurde in der Ordinariatsſitzung vom 

22. März 1839 mit vier Stimmen (darunter der des Erzbiſchofs) 

gegen drei beſchloſſen, die Einſegnung gemiſchter Ehen nach der 

alten Praxis auch weiter ſtattfinden zu laſſen. 

22²
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Vielleicht das ſchwerſte Sorgenkreuz der Freiburger Kurie 
war die Heranbildungund Erziehungdes Klerus 

im kirchlichen Geiſte. 
Die künftigen Prieſter hatten zunächſt während ſechs 

Semeſtern an der Aniverſität Freiburg theologiſche und kano— 

niſtiſche Vorleſungen zu hören und kamen dann nach dem 
gemeinſam von der Staats- und Kirchenbehörde abgenommenen 

Konkurs-Examen für etwa 10 Monate zur aszetiſchen und prak— 

tiſchen Vorbereitung in das am 26. Januar 1828 eröffnete 
Prieſterſeminar, das jetzige theologiſche Konvikt zu Freiburg. 

Das Kirchenrecht mußten die Theologen bei dem 

Profeſſor der juriſtiſchen Fakultät Hofrat Amann hören, 

über deſſen Richtung die eine Tatſache genug beſagt, daß 

er Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre ſich an 

die Spitze jener Profeſſoren und anderen gebildeten Laien ſtellte, 
welche mit allen Mitteln, insbeſondere durch Petitionen an den 

Badiſchen Landtag, für Abſchaffung des Zölibates 

eintraten. Erſt 1840 gelang es, dieſen Mann von der Lehr— 

kanzel des Kirchenrechts zu entfernen. 

In dertheologiſchen Fakultät waren der Profeſſor der 

Kirchengeſchichte Freiherr Dr. Karl Alexander von Reichlin— 

Meldeggs“ und der Profeſſor der Moral Dr. Heinrich 

Schreiber“ Anhänger der extremſten Richtung der Auf— 

klärung, beide endeten mit Abfall von der Kirche und Bruch 

ihres Zölibatsgelübdes. 

Schon die akademiſche Antrittsrede Reichlin-Meldeggs 

über die „Arſachen der Entwicklung des Mönchtums“ vom 

29. Mai 1828,ä welche das Mönchtum, „wenn nicht ſeiner erſten 
  

83 p. Reichlin-Meldegg, geb. 1801, ſeit 1822 Profeſſor am Gymnaſium 

zu Freiburg, Prieſter 29. März 1823, 1825 Supplent, dann Extraordinarius, 

1828 Ordinarius in der Theolog. Fakultät, trat 1832 zum Proteſtantismus 

über und fand dann Verwendung in der Philoſophiſchen Fakultät zu Heidel— 

berg (J 1877). 

84 Heinrich Schreiber, geb. 1793 in Freiburg, Prieſter 1815, ſeit 1826 

Profeſſor der Theologie, wurde 1836 als Profeſſor der geſchichtlichen Hilfs— 

wiſſenſchaften in die philoſophiſche Fakultät verſetzt; Schreiber las bis 1845, 

wo er zur deutſch-katholiſchen Kirche übertrat, auch über Ethik (T 1872). 

85 Abgedruckt in der Schrift „Theolog. Abhandlungen von Dr. K. A. 

Frhr. von Reichlin-Meldegg“ (Leipzig, Kollmann 1829); dieſelbe enthält
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Anlage, doch, wie unbeſtreitbar, in mancher Beziehung ſeiner 
weiteren Ausbildung nach in die Reihe menſchlicher Verirrungen“ 

verwies, gab dem Generalvikariat Veranlaſſung, am 13. Juni 
1828 beim Miniſterium des Innern Antrag auf Entfernung 

dieſes Dozenten zu ſtellen. Referent war Generalvikar 

von Vicari. Weit ſchwereren Anſtoß aber gab dieſer theologiſche 

Lehrer wenige Jahre ſpäter durch ſeine wiſſenſchaftlich unbedeu— 
tende, aber nach Ton und Inhalt das gläubige Gefühl aufs 

tieſſte verletzende „Geſchichte des Chriſtentums von 

ſeinem Arſprunge bis auf die neueſte Zeit“, J. Band bis 324 

nach Chriſtus“. Hier wird der Glaube an Chriſtus den Gott— 

menſchen, an ſeine wunderbare Geburt, an die meſſianiſchen 

Weisſagungen, an die Auferſtehung des Herrn in direkt frivolen 

Worten preisgegeben *. 

eine am 28. Sept. 1828 gehaltene Primizpredigt, die Chriſtus nicht undeut— 

lich zum bloßen Menſchen ſtempelte, und einen Vortrag vom 7. Februar 

1829 über die „Arſachen der Trennung der griechiſchen und lateiniſchen 

Kirche bis auf Photius“ mit ſtarken Ausfällen gegen die Päpſte. 

86 Die erſte Abteilung erſchien 1830 bei Groos in Freiburg, die zweite 

ebendaſelbſt 1831, zuſammen 934 Seiten. 

87 S. 339 f.: „Ein Viertel der gebildetſten Bewohner unſeres Erd— 

balles bekennt ſich gegenwärtig zu den religiöſen Lehrſätzen, welche von einem 

vor 1800 Jahren in Paläſtina gekreuzigten Juden, Jeſus von Nazareth, 

den Namen führen. Die Geburt des Stifters des Chriſtentums iſt, gleich 

den erſten Tagen ſpäter berühmt gewordener Männer, mit einem Dunkel 

verhüllt, was auch die Nachrichten ſeiner Schüler vergebens zu zerſtreuen 

ſuchen. Die Schüler ſchreiben die Geburt des Meiſters übernatürlichen 

Einwirkungen zu. Begeiſterte Freunde verfaßten Nachrichten über ſein 

Leben, um zu beweiſen, daß er der erwartete Meſſias des jüdiſchen Volkes 

ſei. Heilige Träume und Engelviſionen ſeiner Familienangehörigen, ſowie 

Familienhymnen bewahrten dieſen Glauben in Jeſu früheſten Kinderjahren 

in einem engeren Kreiſe, welcher ſich durch die Geſchwätzigkeit einer alten 

Prophetin, durch den Lobgeſang eines Verwandten und durch den bethle— 

hemitiſchen Kindermord frühzeitig erweiterte.“ S. 346: „Er ſelbſt war der— 

jenige, der im Gefühle ſeiner Kraft ſich den Sohn der Gottheit nannte.“ 

S. 520: „Jeſus wurde von ſeinen Eltern über die frommen Meſſiashoff— 

nungen unterrichtet, lernte durch den Amgang mit den Gelehrten und Phari— 

ſäern die Hl. Schrift des Alten Teſtaments und die Strohexegeſe der jüdi— 

ſchen Gottesgelehrten kennen.“ „Die Menſchenvergötterung der Heiden er— 

leichterte die Apotheoſe Chriſti.“ S. 542: „Eine Wolke entzog ihn den 

Blicken ſeiner ergriffenen Schüler, welche in ſeiner Entfernung eine Auf— 

nahme in den Himmel ſahen.“
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Gleichzeitig veröffentlichte Reichlin-Meldegg in Nr. 88 der 

„Allgemeinen Kirchenzeitung“, Darmſtadt, 6. Juni 1830, ſeine 
womöglich noch rationaliſtiſcher gefärbten „Vorſchläge zu 

Verbeſſerungen in unſerer deutſch⸗-katholi⸗ 

ſchen Kirche“, worin er eintritt für die deutſche Meſſe und 

den ſchwarzen Talar des proteſtantiſchen Geiſtlichen als Kirchen— 

kleidung für die katholiſchen Prieſter, für Verminderung des 

Meſſeleſens, Abſchaffung des Kreuzzeichens und des Brevier— 

gebetes. Den Biſchof ermahnt er, nicht zu vergeſſen, „daß er 
das Oberhaupt ſeiner Kirche iſt und für ihre Verwaltung nie— 

manden als Gott und ſeinem Regenten Rechenſchaft ſchuldig iſt“. 

Ein kräftiger Ausfall gegen den Prieſterzölibat krönt das 
Ganze. 

Neue Vorſtellungen des Ordinariates an den Großherzog 

vom 26. Juli 1830 gegen das Treiben dieſes theologiſchen 

Lehrers hatten nur den Erfolg, daß der Miniſter des Innern 

am 6. Auguſt 1830 Auftrag erhielt, demſelben namens des Lan— 

desherrn „das ernſtliche Mißfallen über die tadelnswerte Rich— 

tung ſeiner Lehrvorträge und über das Anſtößige ſeiner literari— 

ſchen Beſtrebungen“ zu erkennen zu geben. So konnte dieſer 

„Verderber“, wie ihn von Vicari in einem Schreiben vom 

2. Juni 1831 an den Erzbiſchof nannte, bis zum Winterſemeſter 

1831 unangefochten ſeine kirchengeſchichtlichen Vorleſungen fort— 

ſetzen. Im Februar 1832 vollzog der unglückliche Mann den 

Abertritt zum Proteſtantismus. 

Dr. Heinrich Schreiber veröffentlichte 1831 und 

1832 ſein in der Hauptſache auf Kant und der proteſtantiſchen 

Theologie aufgebautes „Lehrbuch der Moraltheolo— 

gie“ e. Der Verfaſſer weiß nichts von der impetratoriſchen 
  

88 „Die reinſte menſchliche Liebe iſt die des Mannes und der Frau in 

einer ſittlichen Ehe, und er, der Prediger der Liebe, ſoll nach den Geboten 

ſeiner Kirche entfremdet ſein von den heiligen Gefühlen ehelicher Freuden, 

der Gatten-, Eltern- und Kindesliebe, ſoll abgeſtorben ſein für dieſe Ge— 

fühle, unzugänglich für die reinen Genüſſe, abgeſchnitten vom Staate, von 

der Geburt an bis zum Grabe eine manus mortua, die Liebe predigen, 

deren Mangel ſelbſt der Glaube nicht erſetzt.“ 

80 Freiburg, Wagner, J. Teil 320, II. Teil 478 S. In der Literatur 

der Moralwiſſenſchaft werden faſt nur Proteſtanten aufgeführt.
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Wirkung des Gebetes“, auch nichts vom Gebet für die Ver— 

ſtorbenen »r. Das Buch übergeht die Sakramentenlehre, be— 

handelt aber in gehäſſiger Weiſe die Lehre vom Gelübde über— 

haupt »e und insbeſondere vom Keuſchheitsgelübde. Es 

führt darüber (Teil II S. 237) u. a. aus: „Was die feierlichen 

Gelübde der Armut, des Gehorſams und der Keuſch— 

heit im allgemeinen betrifft, ſo können dieſelben aus rein 

religiös-fittlichem, daher auch reinſchriſtlichem 
Geſichtspunkte nur mißbilligt und geradezu ver— 

worſen werden. Fürs erſte, weil ſie äußerlich nach— 

teilige Folgen (bürgerliche Strafen) mit einem Entſchluſſe 

verbinden, welcher nur ſolange eine eigentliche Bedeu— 

tung hat, als er einen religiös-ſittlichen Charak⸗— 

ter behauptet, ohne welchen es zum leeren Scheine und 

zur verächtlichen Heuchelei herabſinkt, und fürs 

zweite deswegen, weil ihnen in der Regel auch noch die 

Bedingung lebenslänglicher Dauer beigefügt 

iſt. 

Es iſt die ſchrecklichſte Sünde in den Geiſt, 

welcher ſich Staat und Kirche mitſchuldig machen, 

indem ſie ſolche feierliche und lebenslängliche 

Gelüb de nicht nur zugeſtehen, ſondern ſogar verlangen.“ 

Der römiſchen Kurie macht unſer Verfaſſer (ebenda 
S. 240— 244) die ſchärfſten Vorwürfe wegen der Zölibats-⸗ 

vorſchrißft, weil ſie „eine Zerrüttung der Ordnung der 

Natur, des Rechtes und der Moral“ herbeiführe. 

„Einer der gewaltigſten undumfaſſendſten Triebe 

kann unmöglich und beſonders bei dem ſtärkeren, 

produktiveren Geſchlechte ohne zerſtörende 

Rückwirkung auf das phyſiſche und pſychiſche 
Leben unterdrückt werden.“ 

Hermann von Vicari führt in ſeinem Gutachten an das 

Ordinariat 1833 über dieſe Angriffe auf den Zölibat aus: 
    

90 J. Teil S. 276 ff. 

91 II. Teil S. 430 f. 

92 II. S. 234: „Der Chriſt kann ſich nicht erſt durch ein Gelübde dazu 

verbinden, das religiös-ſittlich Beſſere zu tun, er hat ohnedies das Recht und 

die Pflicht dazu.“
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„Dieſe Einrichtung iſt einmal Kirchengeſetz; es verdient alſo 

deswegen alle Achtung inſolange, bis es wieder von der Kirche 

aufgehoben wird; jede Läſterung dagegen iſt wahre Empörung 

gegen das Geſetz und gegen die Entſcheidung der Kirche — eine 

ſolche läſternde Schilderung iſt eine um ſo ſträflichere Empörung, 

wenn ſie den jungen Männern vorgetragen wird, welche in 

dieſen Stand treten wollen und zur Erfüllung dieſes Geſetzes 

verpflichtet, dadurch mit Verachtung auch gegen andere Kirchen— 

geſetze und Einrichtungen mit eingeimpft.“ 

Schreiber beſtritt in einer Zuſchrift vom 16. Febr. 1833 an 

den Erzbiſchoſ nicht, daß er ſeine Schüler über die objektive 

Verwerflichkeit ſolcher Geſetze und auch darüber belehre, daß es 

jedem Chriſten daran liegen muß, „ein ſo ſehr gefährliches 

Tugendmitel auf geſetzlichem Wege wieder von dem 

ſpäteren Zwange befreit und der urſprünglichen 

Freiheit und Andacht und jedem Lebensalter 

zurückgegeben zu ſehen“. 

Auch die Bemühungen auf Entfernung dieſes Mitgliedes der 

theologiſchen Fakultät blieben Jahre lang ohne Erfolg. Die 

Weiſung des Staatsminiſteriums vom 29. Oktober 1834, „er 

habe ſich bei dem Vortrage über das Zölibat und die Gelübde 

auf den hiſtoriſchen und dogmatiſchen Teil zu beſchränken“, 

konnte bei der völlig unkatholiſchen Einſtellung dieſes Gelehrten 

nicht genügen; erſt im Jahre 1836 wurde durch die Verſetzung 

Schreibers in die philoſophiſche Fakultät Abhilfe geſchaffen. 

Die Erziehung im Seminar in Freiburg? 

war bei aller Strammheit der äußeren Ordnung nicht danach 

angetan, ein tieferes religiöſes Leben in den Herzen der 

Alumnen zu begründen. Für das Breviergebet z. B. 

war keine Zeit in der Hausordnung vorgeſehen, wie denn von 
einzelnen der edelſten, aus dieſem Seminar hervorgegangenen 
  

os Von Vicari ſchlug mit Zuſtimmung des Ordinariats 1836 den 

Stiftsdekan Hermann Kleiſer vom Kloſter Kreuzlingen bei Konſtanz zum 

Regens vor; das Geſuch wurde aber trotz eingehendſter Begründung am 

25. Okt. 1836 von der K. K. S. abgelehnt, da man keinen ehemaligen 

Ordensmann als Erzieher des Klerus für geeignet halten könne. — Referent 

für das Seminar war zuerſt Dr. Burg, dann Dr. Hug.
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Prieſter, z. B. Alban Stolz?“ und Thomas Geiſelhart“e in 

ihren Lebenserinnerungen betont wird, daß ſie noch Jahre 

nach der Prieſterweihe das Brevier nicht kannten. Ein vom 

Generalvikar entworfener Ordinariats-Erlaß vom 14. Auguſt 

1829 ſetzte für das Seminar ſieben Beichttage feſt und beſtellte 
zwei tüchtige Nachbargeiſtliche als Beichtväter der Alumnen““. 

Die Frequenz des Seminars war bis Ende der dreißiger 
Jahre keine ungünſtige “. 

Schon 1835 beſtand, wie Dr. Demeter am 25. Juli dem 

Generalvikar mitteilte, zwiſchen Erzbiſchof und Domlapitel 
Einverſtändnis, mit dem Seminar ein Konvikt für die an der 

Anirerſität ſtudierenden Theologen zu verbinden. Der Plan 

ſollte aber erſt im November 1841 verwirklicht werden durch 

Verlegung des ſog. Collegium Theologicum in das 
bisherige Seminar und Einrichtung des ſäkulariſierten 

Benediktinerkloſters St. Peter zum Prieſterſeminar?s. Der 

Konviktsgedanke fand ſeinen beſonderen Fürſprecher in Pro— 

feſſor und Domkapitular Dr. Hirſcher. Von Vicari lehnte in 
zwei Voten, vom 2. Februar 1840 und 13. Januar 1841, freilich 

vergeblich, die Einrichtung der Anſtalt als „Staatskonvikt“ 

entſchieden ab?. Der Erzbiſchof und die Mehrheit des Ordi— 
nariates glaubten auſ die Vorſchläge der K. K. S. bezüglich 

dieſes Studienkonviktes eingehen zu können. Das am 6. Juli 

92 Vgl. Julius Mayer, Alban Stolz S. 66. 

9s Selbſtaufzeichnung über ſeine Vilarszeit: „Brevier und Roſenkranz 

kannte er noch nicht.“ 

9s Die ſparſame K. K. S. bemühte ſich, den Beichtvätern das ihnen 

ausgeworfene Honorar zu entziehen. 

7 Nach H. Schreiber, Denkblätter aus dem Tagebuch eines Hoch— 

ſchullehrers (1849) S. 56, betrug dieſelbe 1828: 59, 1829: 31, 1830: 58, 

1831: 60, 1832: 42, 1833: 62, 1834: 53, 1835: 36, 1836: 33, 1837: 40, 

1838: 15, 1839: 19, 1840: 26, 1841: 15. 

os Erſter Direktor des Collegium Theologicum war der ſpätere Dom— 

kapitular Haitz. 

9o Hermann war dem Konviktsgedanken im Sinne einer vom Bi- 

ſchof geleiteten Anſtalt durchaus geneigt; ſchon am 21. Februar 1824 hatte 

er als Konſtanzer Offizial beantragt, das Freiburger Seminar für drei theo— 

logiſche Kurſe, alſo für mindeſtens 120—150 Alumnen, einzurichten (82 ſeien 

viel zu wenig); auch regte er die Einrichtung einer cassa pauperum für 

unbemittelte Alumnen an.
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1841 im Regierungsblatt (S. 171ff.) vom Miniſterium des 

Innern veröffentlichte und auf einer Vereinbarung mit Freiburg 
beruhende „Statut ſür das Collegium Theolosi— 

cumin Freibur g“geſtattetjedem Studierenden nach Belieben 

auch in der Stadt zu wohnen (§ 4), beſtimmt, daß eine Hausord— 

nung „mit Vermeidung alles klöſterlichen Zwanges“ vom Mini— 

ſterium des Innern „nach Anhörung des Dibözeſanbiſchofs“ zu 
erloſſen ſei (§S 6), behält die Ernennung des Direktors dem 

Landesherrn wieder „nach Anhörung des Diözeſanbiſchofs“ por 

(8 7), beſtellt eine vom Miniſterium des Innern zu ernennende 

Auſſichtskommiſſion (§S 8) und räumt dem Landesbiſchof nur 

das Recht ein, zu den Prüfungen und öffentlichen Akten einen 

Kommiſſär zu entſenden, das Haus zuweilen zu beſuchen und die 

Zöglinge vor ſich zu rufen, in die Halbjahrsberichte des Direk— 

toriums Einſicht zu nehmen, von allen neuen diſziplinären Anord— 
nungen Kenntnis zu erhalten, Vorſchläge über die Anſtalt und ihre 

Einrichtungen an das Miniſterium des Innern zu richten. Der 

Ausſchluß aus der Anſtalt iſt Sache der Aufſichtskommiſſion 

vorbehaltlich des Rekursrechtes an das Miniſterium des 

Innern (§ 10). 

Von Vicari war in vollem Rechte, wenn er eine ſolche, dem 
kirchlichen Bedürfniſſe in keiner Weiſe genügende „Staats— 
onſtalt“ ablehnte. 

Aus der Frühzeit des Freiburger Seminars haben wir hier 

noch eines Vorganges zu gedenken, der uns heute kaum faßbar 

erſcheint und der die ungeheuren Schwierigkeiten, welche der 

neuen Erzdiözeſe aus dem irregeleiteten Zeitgeiſt erwuchſen, mit 

grellſtem Schlaglichte beleuchtet, nämlich der Kundgebung 

der kurz vor der Prieſterweihe ſtehenden Alumnen des Jahres 

1831 ſür Aufhebung des Zölibates. 

Am 26. Juni 1831 veröffentlichte die „Freiburger Zeitung“ 
in ihrer Nr. 175 eine angeblich von einem Pfarrer H. in N. an 
die Badiſche Kammer gerichtete Zuſchrift, in welcher der 46 
Prieſterjahre zählende Greis ſeine Sympathie mit den Beſtre— 

bungen auf Beſeitigung des Zölibates der Prieſter zum Aus— 

druck bringt. Eine ſofort vom Generalvikariat veranlaßte Anter— 

ſuchung ergab, daß es ſich hier um den ſchändlichen Mißbrauch 

des Namens eines würdigen Prieſters handelte, der auch als—
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bald unter Proteſt und Betonung ſeines kirchlichen Standpunktes 

die Sache öffentlich richtigſtellte. Dieſer Artikel veranlaßte nun 

den Alumnus Henn wo, bei ſeinen Mitſeminariſten die Abſendung 

einer Dankadreſſe an genannten Pfarrer in Vorſchlag zu bringen. 

Sein ſchwulſtiges Elaborat, in welchem das „verwerfliche“ und 

„unnatürliche“ Inſtitut des Zölibates gebührend an den Pranger 

geſtellt wurde, erhielt 51 Unterſchriften und wurde, um den 

Skandal voll zu machen, vermutlich durch Vermittlung des 
Kirchenrechtslehrers Dr. Amann, in der ſchon genannten prote— 

ſtantiſchen „Darmſtädter Allgemeinen Kirchenzeitung“ veröffent— 

licht. Nur 10 Alumnen hatten ihre Anterſchrift verweigert, 

davon aber, wie das vom Generalvikar ſofort angeordnete proto— 

kollariſche Verhör aller Seminariſten ergab, nur zwei, weil ſie 
die Kundgebung inhaltlich mißbilligten; einige erklärten, ſie wür⸗ 

den auch ferner ſich bemühen, für Aufhebung des Zölibates 

lätig zu ſein. 

Am 15. Zuli 1831 ſetzte der Generalvikar den in Karlsruhe 

weilenden Oberhirten von dem betrübenden Vorkommnis in 

Kenntnis. Er bezeichnet das Vorgehen als ſtolze Anmaßung und 

Eigendünkel, als Unkenntnis der Rechte der Kirchengeſellſchaft, 

als Inſubordination gegen den Seminarvorſtand, und ſtellt feſt, 
dieſe Leute würden nicht bedenken, „daß aus der Zölibats-Ein⸗ 

richtung der Kirchengeſellſchaft viel Lohnendes und Zweckmäßiges 

hervorgehe und durch gegenteilige Einrichtung viel Wohltätiges 

und Gutes verhindert würde“. „Indeſſen“, ſo fährt von Vicari 

fort, „iſt die Schuld ſolcher unſeligen zeitgeiſtigen Ereigniſſen und 

Außerungen mehr den jetzt herrſchenden, Kopf verrückenden 

Lehrprinzipien als dieſen nur Irregeführten zuzurechnen.“ Der 

Generalbikar rät, Gnade für Recht ergehen zu laſſen **, nachdem 

den Alumnen ihr Vorgehen in ernſter Weiſe verwieſen, ihnen der 

Austritt nahegelegt und jedem das feierliche Verſprechen ab⸗ 

100 Derſelbe Henn richtete als Pfarrer von A. und Lehrer an der 
Bürgerſchule zu K. am 21. Mai 1837 an die Badiſche Kammer eine auch 

durch den Druck veröffentlichte Petition um Bewilligung der „Staatsehe“ 

für diejenigen katholiſchen Geiſtlichen, welche aus dem Kirchendienſt aus— 

treten, ohne daß ſie gleichzeitig genötigt würden, zu einer anderen Kon— 

feſſion überzugehen. 

101 Die Domkapitulare Dr. Hug, von Hauſer und Adam Martin hatten 

Antrag auf Entlaſſung der ſechs Rädelsführer geſtellt. 
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genommen worden ſei, daß er für ſeine Perſon die Pflicht des 

Zölibates gewiſſenhaft beobachten wolle. Der Erzbiſchof ging auf 
den Vorſchlag ſeines Generalvikars ein, und es gelangten ſämt— 

liche Alumnen nach Abgabe der geforderten Erklärungen zur 

Prieſterweihe. 
Im Jahre 1834 ſah ſich die Kirchenbehörde angeſichts der 

Haltung der akademiſchen Lehrer, insbeſondere eines Schreiber, 

nochmals in die Lage verſetzt, den Alumnen des Seminars in 

feierlicher Weiſe eine eingehende Belehrung über die Zölibats— 

pflicht zu erteilen. Domkapitular Dr. Demeter unterzog ſich 

dieſer Aufgabe in einer klaren und herzlichen Anſprache, worin 

er unter Bezugnahme auf eine von Prof. Dr. Möhler zu Gun— 

ſten des Zölibates verfaßte Schrift “» den Nachweis ſührte, daß 

dieſe Einrichtung keineswegs „widernatürlich“, „widerrechtlich“ 
und „unſittlich“ ſei 8. 

Der aufkläreriſche Zeitgeiſt hatte zumal im Bereich der ehe— 

moligen Diözeſe Konſtanz, befördert durch das mehr als 25 

jährige Kirchenregiment eines Weſſenberg, auch in den Reihen 
des Seelſorgeklerus die größten Verwirrungen an— 
gerichtet. Ein Einſchreiten der Kirchenbehörde und eine Beſſe— 

rung der Verhältniſſe begegnete aber den größten Schwierig— 

leiten. 

Der badiſche Staat hatte nicht bloß die Verleihung faſt 

ſämtlicher Pfründen in ſeine Hand gebracht, ſondern allerdings 

erſt nach mehrjährigem, teilweiſe ſehr energiſchem Widerſtande 

der Freiburger Kurie, auch das Pfarrexamen durch 

Landesherrliche Verordnung vom 10. April 1840 (Staats- u. 
Reg.⸗Bl. v. 1. Mai 1840) zur Staatsangelegenheit gemacht . 
  

102 Gber antizölibatäre Literatur in der Aufklärungszeit vgl. meine 

Schrift „Das religiöſe Leben uſw.“ S. 31. 

103 Bezeichnend für die damalige theologiſche Einſtellung iſt die Tat— 

ſache, daß der Redner ſich zwar auf das Tridentinum, aber auf keine 

päpſtliche Entſcheidung, wohl aber auf Joſeph II., die Synode von Piſtoja, 

den Emſer Kongreß und verſchiedene neuere Konkordate beruft. 

104 Näheres hierüber ſ. bei A. Stutz, Die Einführung des allgemeinen 

Pfarrkonkurſes in Baden (in der Feſtgabe für Paul Krüger 1911) und den 

Auffatz des Verfaſſers „Zur Geſchichte des Pfarrkonkurſes im Erzbistum 

Freiburg“ (Arch. f. kath. K. R. Bd. 96 S. 203 ff.). Dieſe Verordnung 

war in Baden von 1841—1852 in Abung. In Hohenzollern-Sigmaringen
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Zur Prüfung ſtellte der Staat den Vorſitzenden und 

zwei weitere Examinatoren, das Ordinariat ebenfalls drei Bei— 

ſitzer, während das ſiebente Mitglied aus den Dekanen und 

Schulviſitatoren zu berufen war; die Prüfungsnoten ſollten 
gemeinſam ausgeſtellt werden, das Geſuch um Zulaſſung war an 

die K. K. S. zu richten, welche auch die Zeugniſſe den Kandidaten 

übermittelte. Der Generalvikar hatte noch im Februar 1838 in 

einem ſchriftlichen Votum ſeinen ſchärfſten Widerſpruch gegen 

dieſe Pfarrkonkursordnung niedergelegt, denn: „1. Sie baſiert auf 

die nicht anerkannte Landesherrliche Verordnung vom 30. Jan. 

1830, 2. läßt in allen Teilen die Tendenz durchblicken, daß künf— 

tig die Staats- und nicht die Kirchenbehörde allen Wirkungskreis 

in allen Kirchenſachen erhaltet und dem Ordinariat noch den 
Schein laßt einer wirkungsloſen Beiſtimmung. ... 

In 50 Jahren iſt die Biſchöfliche Behörde ein überflüſſiges 

Möbel, das als unnütz abgeſchafft wird“ . 

Eine der dringendſten Forderungen des erſten Erzbiſchofs 
an die badiſche Regierung im Jahre 1831 betraf die Rück— 

gabe der Diſziplinargewalt über die Geiſtlichen. 

Am 7. Mai 1837 legte nun das Miniſterium des Innern dem 

Ordinariat einen Entwurf über die Erzbiſchöfliche 

Strafgewalt in 19 Paragraphen vor, worin dem Erz— 

biſchof ohne Staatsgenehmigung nur zugeſtanden wird, Verweiſe 

oder Butzhaft bis zu vier Wochen auszuſprechen; eine ſofortige 

Suspenſion darf nur im Falle großen Urgerniſſes verhängt 

werden, bedary aber nachträglicher ſtaatlicher Beſtätigung. 

Während Hug, C. Martin und der Erzbiſchof ſelbſt in dem 
Entwurſ wenigſtens eine Beſſerung des bisherigen Rechts— 
zuſtandes erblickten, nahmen der Generalvikar, Dr. A. Martin 

und Dr. Buchegger entſchieden dagegen Stellung. In einem 

erſten Votum vom 23. Januar 1837 erklärt von Vicari als 

  

war bereits am 23. Dez. 1825, in Hohenzollern-Hechingen am 14. Zuni 

1837 die „Dienſtprüfung der Geiſtlichen zur Erlangung von Pfründen“ als 

„wirkliche Staatsanſtalt“ eingeführt; ogl. meine Schrift über Staatsgewalt 

und Kirche in Hohenzollern von 1800—1850 S. 54ff. 

1065 Leider liez ſich der gutgeſinnte, aber ſchwache und beeinflußbare 

Erzbiſchof Demeter, diesmal im Gegenſatz zu ſeinem Domkapitel, nicht davon 

abhalten, ſich unter das kaudiniſche Joch zu beugen.
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Ziel des Entwurfs, dem Ordinariate nur noch ſcheinbar eine 

Diſziplinargewalt zu belaſſen und fügte bei: „Solche unſelige 

mißtrauiſche Behandlungen wird es nur in wenigen Staaten 
geben, ich weißz nur das Großherzogtum Baden und das König— 

reich Württemberg, womit auch die Regierung in Sigmarin— 
gen vs Inklination beweiſt“. In einem zweiten Referat vom 

7. März des gleichen Jahres lehnt der Generalvikar den Ent— 

wurſ wiederum aus grundſätzlichen Erwägungen ab und fügt bei: 

„Abrigens haben die Concordate und beſtehenden Canones alles 

ſo klar und beſtimmt reguliert, daß gar kein Strafregulativ ge— 

macht und vom Ordinariat angenommen werden ſollte, weil jedes 

derlei Regulativ Abänderungen gegen die Concordate und gegen 

die canones vigentes enthaltet, zu denen die Ordinariate nicht 

einmal berechtigt ſind“. Schließlich regelte die Regierung durch 

Staatsminiſterial-Entſchließung vom 23. Mai 1839 auch dieſe 

Angelegenheit eigenmächtig und teilte allen Dekanaten durch 
Zirkular mit, das Ordinariat könne Verweiſe, Geldſtrafen bis 

zu 30 fl. und Suspenſion vom Amte bis zu vier Wochen ohne 

Staatsgenehmigung ausſprechen, habe aber jeweils gleichzeitig 

der K. K. S. eine Abſchrift des Erkenntniſſes vorzulegen. Die 

Geldſtrafen fließen in den katholiſchen Kirchenfond. In allen 

Fällen ſteht den Beteiligten das Rekursrecht an die Staats— 

behörde zu; im übrigen bleiben die bisherigen Vorſchriften un— 
berührt “. Alſo auch auf dieſem Gebiete hatten zehnjährige 

Bitten und Vorſtellungen der Freiburger Kurie das Gegenteil 
erreicht *. 

106 Am 2. Nov. 1838 beſchwerte ſich die Fürſtliche Geheime Konferenz 

in Sigmaringen über das milde Vorgehen des Ordinariates gegen Pfarrer 

Spr. und fügte bei, ſie werde ſich künftig alle biſchöflichen Erkenntniſſe zur 

Beſtätigung vorlegen laſſen. 

107 Der Erzbiſchof ſchob in einer Zuſchrift an das Ordinariat rom 

5. Juli 18390 die Schuld an dieſer Verfügung dem Vize-Direktor der 

K. K. S. Zahn zu, der ſeit 15 Jahren ſein Anweſen treibe und die Kirchen— 

behörde haſſe. 

10s Die ganze Verkehrtheit des Staatskirchentums illuſtriert die Tat— 

ſache, daß das Staatsminiſterium am 3. Juni 1840 ein Verbot des Ordi— 

nariates in der Konſtanzer Spitalkirche das Sängerfeſt der Geſangvereine 

des Kreiſes Konſtanz abzuhalten, aufhob, und der Pfarrer dieſer Kirche, 

Dekan Kuenzer, am 12. Auguſt daſelbſt in laikaler Kleidung die zum Feſte 
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Der Antizölibatsſturm ſollte nicht bloß von den 

Kathedern aufgeklärter Profeſſoren aus Aufregung ins katho— 

liſche Volk tragen, ſondern, geleitet und geſchürt von radikal— 
libcralen Aniverſitätslehrern und anderen Laienbeamten der 

Stadt Freiburg und leider auch von zahlreichen Prieſtern offen 

unterſtützt, Jahre lang die ganze Erzdiözeſe in Atem halten. 

Am 25. Oktober 1831 konnte die „Freiburger Zeitung“ in ihrer 

Nr. 296 darauf hinweiſen, daß ſchon 1828 eine von 11 Pro— 
feſſoren der Hochſchule (darunter Dr. Amann *, Dr. Rotteck, 

Zell), dem Aniverſitäts-Amtmann, 8 Hofgerichts-Advokaten, 

1 Profeſſor des Gymnaſiums und 2 Urzten unterzeichnete 

Petition um Aufhebung des Zölibats an die Badiſche Kammer 

abgegangen ſei, welche ſich aber in dieſer Frage für unzuſtändig 

erklärt habe; heute liege nun eine neue Petition unter dem 

Namen des Geh. Rats Aniverſitätsprofeſſors Duttlinger und 
22 Laien vor, die mit den Anterſchriften von 165 Geiſtlichen 

bedeckt ſei, darunter 10 Dekanen, 3 Prieſtern mit über 75, 5 mit 

mehr als 60, 14 im Alter von 50—60 Jahren . 
Erzbiſchof Bernard erließ am 13. Juli 1832 gegen dieſe 

Angriffe auf den Prieſterzölibat ein eigenes Hirtenſchreiben, 

worin die Amtriebe der Hauptmacher, die ſchamloſe Fälſchung 

durch Mißbrauch des Namens eines würdigen Prieſtergreiſes, 

die Einladung der neugeweihten Prieſter zu einer Beſprechung 

in der Aniverſität mit dem Zweck, durch ſie Werbezettel des 

Prof. Amann gegen den Zölibat zur Zuſtimmungserklärung an 
die Geiſtlichen im Lande verteilen zu laſſen, ſowie die Geſchichte 

verſammelten Vereine feierlich begrüßte. Vgl. Deutſche Vierteljahrsſchrift 

1854 S. 305. 

100 Profeſſor Amann hatte die Kühnheit, ſchon am 20. April 1828, alſo 

wenige Monate nach der Konſekration, dem Erzbiſchof ein von einer Anzahl 

Profeſſoren und anderer Aniverſitäts-Angehörigen mitunterzeichnetes 

Schriftſtück um Aufhebung des Zölibates nebſt einer Abſchrift der Petition 

an die Kammer vorzulegen. 

110 Der Hauptagitator gegen den Zölibat in Hohenzollern, Pfarrer 

Sprißler, überreichte im Juli 1832 dem Dr. Amann für ſeine Agitation um 

Aufhebung des Prieſterzölibates einen von 90 Geiſtlichen aus Bayern, 

Württemberg, Hohenzollern und Baden geſtifteten Ehrenpokal. Über die 

zölibatsfeindliche Stimmung in Hohenzollern vgl. meine mehrfach zitierte 

Schrift S. 32, 33, 34.
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des Herrn Dr. Amann geſtifteten Ehrenpokals ſchonungslos an 

den Pranger geſtellt wurden. 
Der gefährliche Geiſt antikirchlicher Kritik und 

Oppoſition unter der Diözeſangeiſtlichkeit 

war aber mit dieſem Hirtenbrief noch lange nicht zum Schweigen 

gebracht. 
Am 24. Juli 1832 las der Geiſtl. Rat und landesherrliche 

Dekan Merſy in Oſfenburg vor einer Teilkonferenz des 

Landkapitels Offenburg ein Referat vor: „Sind Reformen 

in der katholiſchen Kirche notwendig““, das er 

olsbald durch Drucklegungnmund Verſendung an alle Dekanate 

der Diözeſe verbreitete. Die Schriftn*: ſchlägt vor: Einführung 
eines deutſchen Rituals unter möglichſter Sichtung des Bene— 

dictionale zur Abwehr des Aberglaubens, eine Reviſion des 
Missale unter Entfernung mehrerer legendärer Meſſen, ein 

Diözeſan-Geſang- und Andachtsbuch, Beſchränkung der Bruder— 

ſchaften, Ordnung der Prozeſſionen, Einſchränkung der Wall— 

fahrten, Abſchaffung der Meßſtipendien und Stolgebühren, 

Reform des Bußinſtituts, Abſchaffung des Abſtinenzgebotes, 

Verringerung der Feiertage, Abhaltung einer Diözeſanſynode us, 

Verſetzung der zölibatsmüden Geiſtlichen in den Laienſtand. 

Zur Verantwortung gezogen, rechtfertigten ſich die Anterzeich— 
ner der Offenburger Beſchlüſſe damit, „als 

Bürger des Staates ſeien ſie bei Herausgabe von Druckſachen 

niemand als der ſtaatlichen Zenſurbehörde verantwortlich“. 
Während Domkapitular Dr. Hug ſofortige Suspenſion Merſys 

beantragte, riet der Generalvikar am 24. Januar 1833, dem— 
  

111 Braunſche Buchhandlung, Offenburg 1832, 58 S. 

112 Der erſte Teil wendet ſich gegen die Abläſſe, deren Berechtigung 

beſtritten wird, da ſie nur an die Kirchenſtrafen der alten Bußdiſziplin 

erinnerten und nur den Wahn des operis operati befördern und nähren. 

113 Merſy gab 1835 eine eigene Broſchüre (90 S.) heraus „Die 

Diözeſanſynode im Erzbistum Freiburg.“ — Eine Petition um Synoden 

aus dem Kapitel Veringen vom 28. Juli 1833 wurde vom Ordinariat in 

aller Schärfe, ſpeziell gegen den Pfarrer Sprißler, zurückgewieſen. Ein 

lateiniſcher Hirtenbrief vom 21. Februar 1840 nimmt ausdrücklich auch 

Stellung gegen den Ruf einzelner Dekanate (Offenburg, Lahr) nach Sy— 

noden, da die Beſſerung der Sitten und die Hebung des geiſtlichen An— 

ſehens mehr Sache des einzelnen als einer Synode ſei.
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ſelben „eine ſanfte Belehrung und motivierte Vorſtellung über 

ſein Benehmen“ zu erteilen. Papſt Gregor XVI. hielt es für 

erforderlich, in einem eigenen längeren Breve an den Erzbiſchof 

von Freiburg vom 4. Oktober 1833 gegen die Offenburger 

Reformer ſcharf Stellung zu nehmen, was Merſy veranlaßte, 

dieſes Breve in dem „Bad. Kirchenblatt“““ in deutſcher Aber— 

ſetzung zum Abdruck zu bringenn» und unter dem Titel „An— 

merkungen zu dem päpſtlichen Breve an den Erzbiſchof von 
Freiburg“ in drei aufeinanderfolgenden Nummern desſelben 

Blattes!“ mit Namensunterſchrift in echt febronianiſcher Art 

anzugreifen und verächtlich zu machen. Der Generalvikar 

erſuchte ſchon unterm 8. Oktober 1834 die Ordinariatsmitglieder 

um ihre ſchriftliche Außerung über dieſe „freche Bekrittelung des 

kirchenoberhauptlichen Schreibens“ und bemerkte, „daß dieſe das 

Publikum ärgernde, das Kirchenoberhaupt herabwürdigende, 

freche, unkatholiſche Benehmen des Herrn Merſy nicht ungeahn— 

det belaſſen werden kann“ u. 

Das in Mittelbaden zu Beginn der dreißiger Jahre aus— 

gebrochene Feuer der aufkläreriſchen Oppoſition im Geiſte 

Weſſenbergs ſollte gegen Ende dieſes Jahrzehnts noch einmal 

grell am Oberrhein auflodern in dem ſog. Schaffhauſer 

Verein, deſſen ſtatutengemäßer Zweck ſein ſollte, „ihre 

kirchlichen Angelegenheiten in Rede und Schrift frei zu be— 

ſprechen und dadurch zur Beförderung des kirchlichen Lebens 

beizutragen“. Als Erzbiſchof Ignaz ſich am 22. Septem⸗ 

ber 1839 veranlaßt ſah, die Teilnahme an dieſem Verein unter 

Hinweis auf die ausdrückliche Mißbilligung des Heiligen Vaters 

114 Herausgegeben von Reink und Röther bei Wagner in Freiburg. 

115 Nr. 76 vom 21. Sept. und Nr. 77 vom 24. Sept. 1834. 

116 Nr. 77, 78 und 79; die letzte Nummer erſchien am 1. Oktober. 

117 Erſt am 15. März 1835 ließ ſich Merſy herbei, auf das von 

Dr. Hug entworfene Erzbiſchöfl. Schreiben vom 16. Dez. 1834 in recht 

gewundener Art ſein Bedauern über ſein Vorgehen auszuſprechen und 

Beſſerung zu geloben. 

118 Am 4. Okt. 1838 von Schweizer, württembergiſchen, badiſchen und 

hohenzolleriſchen Geiſtlichen unter dem Vorſitz des landesherrlichen Dekans 

Kuenzer von Konſtanz in Schaffhauſen gegründet; Vorläufer dieſes radi⸗ 

kalen Prieſtervereins war der 1833 errichtete „Krauchenwieſer Verein“,; 

vgl. meine Schrift „Das relig. Leben uſw.“ S. 29. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 23
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in einem Rundſchreiben an die Dekanate Konſtanz, Linzgau, 

Stockach, Stühlingen und Hegau zu verbieten, proteſtierte Dekan 

Kuenzer am 27. Oktober gegen das Verbot, wies auf den 

Mangel des ſtaatlichen Plazet hin und drohte mit Rekurs an die 

Staatsgewalt, den er auch ergriff. Obwohl der Erzbiſchof ſchon 

unterm 19. Oktober 1838 der K. K. S. die religionsfeindlichen 

und friedenſtörenden Beſtrebungen dieſes Vereins eingehend 

nachgewieſen und um die Hilfe der Staatsregierung gegen den 

Verein unter rührendem Hinweis auf die eigene Ohnmacht 

mangels jeglicher Strafgewalt e gebeten hatte, erging am 
4. Juli 1840 die das Anſehen der Kirchenbehörde aufs ſchwerſte 

ſchädigende Entſcheidung des Miniſteriums des Innern: „Da— 

gegen können wir dem Erzb. Ordinariat in keiner Weiſe das 

Recht einräumen, ſeinem Klerus in einer allgemeinen Verfügung 

die Teilnahme an einer Verſammlung eines nicht verbotenen 

Vereins zu unterſagen“. Die K. K. S. erhielt lediglich Auftrag 

zur weiteren Aberwachung des Vereins 1. 

Trotz der geſchilderten, von einer verſtändnisloſen und miß— 

trauiſchen, alles reglementierenden Staatsgewalt und einem 

teilweiſe unkirchlichen und unbotmäßigen Klerus ausgehenden 

ſchwerſten Hemmungen, vergaß die Freiburger Kurie ſelbſt in 

ihren erſten Anfängen nicht, auch an die Löſung dringlicher 

poſitiver Aufgaben heranzutreten. Schon am 

18. Februar 1829 gab Erzbiſchof Bernard in einem Erlaß an 
den Generalvikar Weiſung zur Ausarbeitung eines neuen 

Ritualenn und eines neuen Diözeſan-Katechis— 

119 „Wir haben bisher leider kein anderes Strafmittel als Verweiſe. 

Wie aber dieſe belächelt und verſpottet, verachtet und verhöhnt werden, 

davon zeugen ſämtliche Oppoſitionsblätter.“ 

120 Wie ohnmächtig ſich unter dieſen Verhältniſſen die Kirchenbehörde 

fühlte, beweiſt ein Schreiben des Erzbiſchofs aus Karlsruhe vom 17. Mai 

1839 an das Ordinariat, worin er erklärt, er könne dem zum Erzbiſchöflichen 

Dekan erwählten Pfarrer M. in R. trotz ſeiner Zugehörigkeit zum Schaff— 

hauſer Verein die Beſtätigung nicht verſagen, ſolange der Staat dieſen 

Verein dulde. Näheres über den Schaffhauſer Verein ſ. bei Maas 

a. a. O. S. 112 ff. 

121 Über den heilloſen Wirrwarr auf liturgiſchem Gebiete ſpeziell im 

ehemals Konſtanziſchen Bistumsanteil vgl. meine Schrift „Das relig. Leben 

uſw.“ S. 68 ff. Insbeſondere hatte das von Weſſenberg verfaßte
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musne2. Wenige Jahre ſpäter, 1833, erhielt der Freiburger 

Domkapellmeiſter Dompräbendar Lumpp den Auftrag zur 

Herausgabe eines neuen Diözeſan-Geſangbuches. 

Verfaſſer des 1835 in zwei Teilen (Sacramentarium und 
Benedictionale) erſchienenen Rituale Friburgense 

iſt Domkapitular Dr. Demeter, der nach beſtimmter Weiſung des 

Erzbiſchofs wenigſtens die Formeln der Sakramentſpendung auch 
lateiniſch aufzunehmen hatte. Bezüglich des vielumſtrittenen 

Exorzismus bei der Taufe machte der Generalvikar am 

18. Februar 1834 den Vorſchlag, die lateiniſche Formel für ſich, 
ohne nebenſtehenden deutſchen Text, zu drucken, wenn dieſelbe 

nicht, was ſehr zu wünſchen wäre, beſeitigt oder gemildert 

werden könnte. 

Dieſes Rituale erſchien ohne Approbation des 

Heiligen Stuhles, mußte aber in ſeinem ganzen Texte 

der K. K. S. zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Dieſe beanſtandete am 4. Oktober 1834 u. a. die Aufnahme 

des Ehehinderniſſes „der geiſtlichen Freundſchaft“, das ſtaat— 

lich nicht mehr anerkannt ſei, die Erwähnung von drei (tſtatt 

zwei) Eheverkündigungen, die nach dem „neueren Kirchenrecht“ 
unzutreffende Lehre, daß die Kirche trennende Ehehinderniſſe 

aufſtellen könne; die Erwähnung der Anzeigepflicht von Ehe— 

hinderniſſen will ſie nur in folgender Formulierung geſtatten: „ſo 
gebietet ſowohl der Staat als die Kirche unter dem ihnen ſchul— 

digen Gehorſam“. Das Ordinariat war genötigt, dieſen und 

noch kleinlicheren Wünſchen formaler Art der Staatsregierung 

Rechnung zu tragen. Als im Klerus gegen die Annahme des Ri— 

tuale ſich teilweiſe ſcharfer Widerſtand erhob ꝛes, erklärte die 

1831 anonym bei Cotta (Stuttgart und Tübingen) erſchienene, vollſtändig 

deutſche „Ritual nach dem Geiſte und den Anordnungen der katholiſchen 

Kirche“ beim Klerus ſtarken Anklang gefunden. 

122 Aber die faſt babyloniſche Verwirrung bezüglich der katechetiſchen 

Lehrmittel und deren teilweiſe ſtark rationaliſtiſche Färbung vgl. meine eben 

zitierte Schrift S. 46 ff. ſowie meinen Aufſatz im „Pharus“ (Donauwörth 

1914) S. 20 ff., 122 ff. 

123 Aber die Oppoſition im hohenzolleriſchen Klerus vgl. meine Schrift 

„Das relig. Leben uſw.“ S. 24, 75. Die Hechingiſche Regierung erteilte 

zwar dem Rituale ihr Plazet, verbot aber, geſtützt auf die Stimmung ihres 

Klerus, die offizielle Einführung desſelben; erſt Fürſt Konſtantin hob 1839 

23*
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K. K. S. am 30. Sept. 1836, das Vorwort des Rituale, in welchem 
den Geiſtlichen „in virtute sanctae obedientiae“ die Anwen— 

dung der lateiniſchen Sakramentsformeln geboten ſei, ſei ihr nicht 

zum Plazet vorgelegt worden; ſie könne daher auch das Ordi— 

nariat nicht gegen jene Geiſtlichen unterſtützen, welche ſich dieſer 

Anordnung nicht fügten, müſſe dem Ordinariat vielmehr die 

Zurücknahme dieſer Vorſchrift anheimſtellen ()““. 

Den Auftrag zur Ausarbeitung des neuen Diözeſan— 

Katechismus erhielt zunächſt Domdekan Weihbiſchof 
Dr. Burg; nach deſſen Weggang wurden Dr. Hug, ſeit 1834 
Dr. Demeter zu Referenten in dieſer Frage beſtellt. Zum 

Plane Dr. Burgs hatte der Generalvikar ſchon 1829 hinſicht— 

lich des Inhaltes geäußert: „Noch muß ich wünſchen, daß die 

Abläſſe, Gelübde, Prozeſſionen, Wallfahrten nicht umgangen 

werden“. Der 1833 vorgelegte Katechismus-Entwurf des Dom— 

kapitulars Konrad Martin kam den Wünſchen der Neuerer 

allzuſehr entgegen und iſt es wohl hauptſächlich das Verdienſt 

des Generalvikars, daß er nicht zur Annahme gelangte. 

Von Vicari hatte in ſeinem ſchriftlichen Referat vom 5. Dezember 
1833 an dem Entwurf in dogmatiſcher Hinſicht zu beanſtanden: 

„1. Bei der Belehrung über unſern göttlichen Erlöſer 

ſcheint mir die göttliche Natur zu wenig herausgeſtellt zu ſein, 

was bei dermalig ſozinianiſchem Zeitgeiſte vorzüglich beachtet 
werden ſollte. 

2. Bei dem göttlichen Geiſte iſt das Ausgehen vom Vater 
und Sohn nicht berührt. 

3. Der Primat, als weſentlich zur Erhaltung der Einheit, 
verdient mehr herausgehoben zu werden; er beſteht nicht, wie 

Herr Verfaſſer ſagt, aus der Anordnung ſämtlicher Biſchöfe, 

ſondern hat zu wirken als Oberhaupt der geſamten Kirchen über 
Biſchöfe. 

4. Eine Mitwirkung des Gnadenmittels der heiligen letzten 
Slung iſt auch Vergebung der Sünden, nach Jak. 

auf ein unmittelbares Geſuch des Erzbiſchofs das Verbot ſeines Vorgängers 

auf. 

122 Die K. K. S. hatte ſchon am 13. Februar das Ordinariat zur 

Milde in dieſer Angelegenheit gemahnt und daran erinnert, daß eine 

Suspenſion ohne Staatsgenehmigung nicht erfolgen könne.
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5. Der Ablaß gewährt nicht nur Nachlaß der Kirchen— 

ſtrafen, ſondern tilgt auch die Strafen vor Gott. 

6. An verbotenen Zeiten ... iſt das Hochzeiten nicht 

verboten, ſondern nur die Feierlichkeiten, Beluſtigung.“ 

In einer zweiten Kritik des Martinſchen Entwurfs vom 

12. März 1834 widerlegt von Vicari die Anſicht des Verfaſſers, 

daß das Gebot der Ohrenbeicht kein Dogma ſei. 

Nachdem Martin 1837 ſeinen Entwurf zurückgezogen, ſetzte 
ſich der Generalvikar am 10. März 1837, unterſtützt vom Erz— 

biſchof, warm für die Einführung des Katechismus von Chriſtoph 
Schmid ein und ſpricht ſich gegen die Einholung einer Mei— 

nungsäußerung der Dekane aus. Auf Beſchluß der Mehrheit 
wurden aber am 25. März doch die Dekane befragt. Gemäß 

deren Gutachten wurde angeordnet, daß vorerſt nur approbierte 

Katechismen gebraucht werden dürften und im übrigen das 

Erſcheinen des Katechismus von Hirſcher abzuwarten ſei. Die 

Einführung dieſes Katechismus fällt erſt in die Erzbiſchofszeit 
Hermanns. 

Das Diözeſan-Geſangbuch bearbeitet von Dom— 

präbendar Lumpp und dem Karlsruher Hofmuſikus Stemmler, 

erſchien 1839 in der Müllerſchen Hofbuchhandlung zu Karls— 

ruhe mit der Anweiſung, dasſelbe „nach den vergriffenen Auf— 

lagen der bisher gebrauchten Geſangbücher“ in ſämtlichen 

Pfarreien einzuführen. Dasſelbe lehnt ſich weithin an das 

1812 erſchienene offizielle „Konſtanzer Geſangbuch“ an. Einen 

weſentlichen Anteil an der Geſtaltung desſelben als Referent 

und ſpäter als Erzbiſchof hatte Demeter. Der Generalvikar 

ſcheint ſich nach den Akten mit dieſer Aufgabe näher nicht be— 

faßt zu haben. 

5. Schlußwort. 

Vierzig Jahre hatte Hermann von Vicari in hingebungs— 
vollſter Arbeit ſich der kirchlichen Verwaltung einer abſterben— 
den, ſodann einer neu ins Leben gerufenen Diözeſe gewidmet, in 

der erſten, der Konſtanzer Periode, in mehr untergeordneter, in 
der Freiburger Zeit als Generalvikar, in verantwortungsvollerer 

und leitender Stellung. Es waren von Anfang bis zum Ende 

für die Kirche Jahre ſchwerſter Prüfungen und Heimſuchungen,
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Kriegsjahre in des Wortes eigentlichſter Bedeutung ohne Aus— 

ſicht auf nahen Frieden. Derjenige, der in dieſer bitteren Zeit für 

ſeine Kirche litt und ſtritt und niemals den Mut und den Glauben 

an eine beſſere Zukunft verlor, Hermann von Vicari, ſteht bei 

Freund und Feind da als ein Mann vollendeter Liebens— 

würdigkeit und Herzensgüte, Genügſamkeit und Wohltätigkeit, 
als ein Vorbild aller prieſterlichen Tugenden. Die „Freiburger 

Zeitung“ hat in ihrem Artikel zur Inthroniſation Hermanns als 

Erzbiſchof von Freiburg vom 26. März 1843 Nr. 85 nicht zu— 

viel geſagt, wenn ſie ſchreibt: 

„Niemand iſt, der nicht ſeinem reinen Willen, der Milde 

ſeiner Geſinnung, ſeinem Geiſt des Friedens, ſeiner hohen 

Wohltätigkeit, ſeinem ganz fleckenloſen Leben, ſeinem Rechts— 

gefühl und erleuchteten Wiſſen aufrichtige Verehrung und An— 

erkennung zollte. Die Aberzeugung, daß die Geiſtlichkeit des 
Landes in ihm ein würdiges Vorbild auf der Bahn geſegneten 

Wirkens und der Abung aller Tugenden des hohen Berufes 

gefunden, dieſe Aberzeugung lebt in jedem Gemüt, welches bis 

daher ſeinen Lebensgang beachtete.“ 

Einig iſt auch das Arteil über die muſterhafte Pflichttreue, 
die Hermann von Vicari in allen ſeinen Amtern in ſeinem 
ganzen Leben auszeichnete. 

Eine teilweiſe verſchiedene Beurteilung hat Hermann er— 
fahren bezüglich ſeiner geiſtigen Fähigkeiten, ſeiner Charakter— 

ſtärke und ſeiner Einſtellung zur religiöſen Aufklärung in den 
Jahren ſeiner Frühzeit. 

Am das letztere vorwegzunehmen, ſo iſt zuzugeben, daß 

Hermann in ſeiner Konſtanzer Zeit die Irrwege eines Weſſen— 

berg nicht genügend erkannt hat und in bezug auf den päpſtlichen 

Primat in einzelnen Fällen praktiſch in febronianiſchem Geiſte 

handelte. Es geht aber zu weit, wenn der Artikel „Hermann von 
Vicari“ in den Bad. Biographien denſelben ſogar noch für ſeine 

Freiburger Zeit zu einem „Anhänger der gemäßigten Richtung 

Weſſenbergs“ ſtempelt. Von Vicari mag in Freiburg in einigen 

liturgiſchen Fragen weniger korrekt gedacht haben, ſeine warme 

Papſttreue ſteht von der erſten Freiburger Ordinariatsſitzung 

an, wo er die Fürbitte für den Heiligen Vater ins allgemeine 

Kirchengebet aufnehmen ließ, unzweifelhaft feſt, ſie äußert ſich
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in der ehrerbietigen Aufnahme der päpſtlichen Kundgebungen, 
in dem bitteren Schmerze über die Angriffe eines Diözeſan— 
prieſters gegen den Papſt, in dem Appell an das Gewiſſen ſeiner 

Amtskollegen, die päpſtliche Entſcheidung über die Frage der 

gemiſchten Ehen zu beachten. Der Generalvikar hielt in Frei— 

burg ſeine ſchützende Hand über die beſtehenden Bruderſchaften, 

über Wallfahrten und Prozeſſionen, er wußte die Einführung 

eines dogmatiſch unkorrekten Katechismus zu verhüten. Her— 

mann war in Freiburg ſicher kein Weſſenbergianer mehr. 

Von Vicari wurde auch bezüglich ſeiner geiſtigen Fähig— 

keiten nicht immer gerecht eingeſchätzt. Sein Mangel an Redner— 

talent, auch eine gewiſſe Schwerfälligkeit im Stil, ſodann vor 

allem ſeine beſcheidene Zurückhaltung, ließen ſeine Begabung, 

insbeſondere bei Außenſtehenden, teilweiſe geringer bewerten, 

als zutreffend war. Schon ein Konſtanzer Kollege Hermanns, 

der Geiſtliche Rat Metz, bezeichnet ihn als einen gebildeten 
und edlen Mann und guten Juriſten, aber als etwas zu ſchüchtern. 

Als trefflichen Kenner des weltlichen und kirchlichen Rechts hat 

ſich von Vicari ſtets bewieſen und der Verfaſſer des Artikels „Die 

katholiſche Kirche und die badiſche Regierung“ in der Viertel— 

jahrsſchrift, Stuttgart 1854, ſagt nicht zuviel, wenn er von dem 
bereits achtzigjährigen Erzbiſchof bemerkt: „Er iſt der beſte 

Kanoniſt und der gewandteſte Geſchäftsmann und ſelbſt ein 

Mann wie Hirſcher beugt ſich vor ihm.“ Was der begabte und 

fleißige Jüngling verſprochen, das hat der auf einflußreichen 
Poſten geſtellte Mann vollauf gehalten. Mag er auch in bezug 

auf Vielſeitigkeit der Begabung und Gewandtheit hinter einem 

Weſſenberg, Burg, Hug, Hirſcher zurückſtehen, ſo hat er dies 

durch ſeinen unantaſtbaren, vornehmen, edlen Charakter voll 

ausgeglichen. 

Schließlich iſt noch ſeine angebliche Furchtſam— 
keit und Willensſchwäche zu erwähnen, die den alten 

Erzbiſchof ſpäter, nach Behauptung der Liberalen, zum willen— 
loſen Werkzeug der Kamarilla an der Freiburger Kurie wer— 
den ließ. 

Hermann war zweifellos ein Mann, der aufrichtig den 

Frieden liebte. Seine Friedensliebe und ſeine angeborene und 

anerzogene Liebenswürdigkeit ließen ihn mit ſeinen Kollegen in
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Konſtanz und Freiburg trotz aller ſachlichen Meinungsver— 

ſchiedenheiten im beſten Einvernehmen verharren. Man hielt 

Hermann deshalb ſchon in ſeiner Konſtanzer Zeit für einen etwas 

ſchwachen Mann us und der badiſche Wahlkommiſſär glaubte 

ihn 1836 von der Erzbiſchofswürde deshalb ausſchließen zu ſollen, 

weil er bei ſeinem friedfertigen und timiden Charakter die 

Verhältniſſe nicht meiſtern könnte. Zweifellos hätte Hermann 

dem Anſinnen des Herrn von Beek zur Abgabe einer ſchriftlichen 

Erklärung über Nichtannahme der Wahl widerſtehen ſollen, und 

hätte er, nachdem er die Erklärung doch abgegeben, damit rechnen 

ſollen, daß Karlsruhe von der fatalen ſchriftlichen Erklärung gegen 

ihn Gebrauch machen würde. Aber er war einerſeits ſo ſelbſt— 

los und demütig, daß er für ſeine Perſon gern auf die hohe 

Würde verzichtete, andererſeits unter dem Eindruck dreier ein— 

ſtimmigen Wahlen davon überzeugt, daß er Gottes Stimme 

darin ſehen müſſe, und arglos genug, anzunehmen, daß auch die 

Regierung ſich dieſem Ergebnis fügen werde. 

Demeter hat Herrn von Vicari in einem Brief vom 3. Juni 

1835 in freundſchaftlicher Weiſe vor ſeiner zu optimiſtiſchen 

Menſchenbeurteilung zu warnen geſucht: „Wer iſt wohl Ihr 
größter Feind? ... Dieſer größte Feind iſt Ihreigenes 

gutes Herz, das nach ſeinen frommen und chriſtlichen Ge— 

ſinnungen alle Menſchen für gut hält, den Schein von der Wahr— 

heit nicht zu unterſcheiden weiß, Sophiſtik und Politik nicht kennt, 

das ausgeſprochene Wort für Ausdruck innerer Aufrichtigkeit an— 

nimmt, unter 10 Bitten nicht eine abſchlagen kann und hundert— 

mal getäuſcht werden kann, wie es ſchon hundertmal getäuſcht 

worden iſt.“ 

Der Irrtum, als ob von Vicari im ſpäteren badiſchen 

Kirchenſtreit nur der Geſchobene von Hintermännern geweſen 

ſei, dürſte aber durch die obige Darſtellung über ſeine Freiburger 

Generalvikarszeit endgültig widerlegt ſein. Von Vicari hatte in 

den mehr als 14 Jahren dieſer Amtsdauer bis zum Abermaß 

Gelegenheit, alle die großen und kleinen Eingriffe und Schikanen 

des engherzigſten Staatskirchentums bis zum Abermaß zu ver— 

koſten, und er hat ſich da nicht feige geduckt, ſondern von Anfang 

125 Vgl. oben S. 321, Anm. 53 die Charakteriſtik des Abtes Speckle.
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an immer wieder, bei aller Loyalität gegen den Landesherrn, die 

biſchöflichen, die kirchlichen Rechte in entſchiedenſter Form, 

nötigenfalls auch gegen den Widerſtand des Erzbiſchofs und 
ſeiner Kollegen im Ordinariat, vertreten und reklamiert und nicht 

nur einmal ſeinem Schmerze, ja ſeinem Ingrimm gegen die 
K. K. S. draſtiſchen Ausdruck verliehen; ich erinnere an ſeinen 

Proteſt vom 9. Sept. 1828 6, an ſeine ſcharfe Stellungnahme 

gegen das Staatskirchentum vom 3. Aug. 18301, an die Worte 

im Briefe an Demeter vom 14. Aug. 1835: „Das regere Eccle- 

siam Dei gehört dem Biſchof. . .. Wir müſſen künftig nur 

energiſcher handeln“, an ſeine Klage vom 4. Okt. 1833 178, daß 

ſelbſt das Konſtanzer Generalvikariat mehr Mut gegen die 

Staatsgewalt bewieſen habe als das Freiburger Ordinariat, 

an ſeine Klage 1838 über das feige Nachgeben in der Miſchehen— 
frage 1, an ſeinen Einſpruch gegen die Pfarrkonkursordnung 

1838 156, an ſeine Ablehnung des Staatskonviktes 1840 157. 

Hermann von Vicari war von Anfang ſeiner Generalvikars— 

zeit an zu tief durchdrungen von der vollen Unhaltbarkeit der 

kirchenpolitiſchen Verhältniſſe, als daß er nicht ſpäter als Erz— 

biſchoſ aus innerſter Gewiſſensüberzeugung, ſobald der geeignete 

Zeitpunkt gekommen erſchien, den Kampf um die kirchliche Frei— 

heit aufgenommen hätte. 
  

126 Oben S. 334. 

127 Oben S. 335. 

12s Oben S. 337. 

125 Oben S. 339. 

130 Oben S. 349. 

13t Oben S. 345.



Heinrich Ignaz Freiherr von Weſſenberg. 
Von Konrad Gröber. 

L. 

Die Aufklärung. Weſſenbergs Entwicklungsgang. 

Es dünkt uns, daß die deutſche Aufklärung als Geſamt— 
erſcheinung vier Weſenselemente aufweiſt: ein kirchenrechtliches, 

ein deutſchrechtliches, ein vernunftrechtliches und endlich, wenn 

wir uns ſo ausdrücken dürfen, ein gemütsrechtliches. Kirchen— 

rechtlich will ſie einerſeits die Autorität der Biſchöfe in 

gallikaniſchem und febronianiſchem Sinne gegenüber der Papal— 

gewalt betonen, andererſeits aber auch die Gewalt des Staates 
der Kirche gegenüber. Sie nennt es Anmaßung, wenn Rom 
auf ſeinem primatus jurisdictionis beſteht, und Hildebrandis— 
mus, ſo oft die Kirche die Feſſeln zerbrechen will, in die der 

Staat ſie geſchlagen hat. Ja, ſie verſucht es, die Priorität der 

Staatsgewalt und ihrer Rechte auf die Kirche und in der Kirche 
naturrechtlich zu begründen!. Darum gilt ihr auch die 

Säkulariſation nicht als Anrecht, ſondern als befugtes Aneignen 

von Dingen, die im Grunde genommen dem Staate gehören und 
von ihm beſchlagnahmt werden können, ſo oft das bonum 

publicum oder die Staatsraiſon es verlangen. 

Das deutſchrechtliche Element der Aufklärung 

äußert ſich durch die Forderung einer Nationalkirche, die ſich 

dem deutſchen Weſen anzupaſſen und ihren Brennpunkt nicht 

jenſeits der Alpen im Papſte, ſondern diesſeits im Primas von 
Deutſchland zu ſuchen habe. Wohl gibt der Aufklärer rechtliche 

Beziehungen des Papſtes zur deutſchen Kirche zu, aber er 

behauptet, daß dieſe mehr die Peripherie der deutſchen 
  

1 Dr. Fritz Geier, Die Durchführung der kirchlichen Reformen 

Jofef II. im vorderöſterreichiſchen Breisgau S. 4ff.
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Kirche ſtreifen als ihr Eigenleben berühren. Weil deutſche 

Kirche, ſoll ſie ſich auch der deutſchen Sprache als der litur— 

giſchen bedienen, ſtatt der bisherigen lateiniſchen, und die 
Liturgie im allgemeinen der deutſchen Volksſeele, nicht aber 
einem abſtrakten, überräumlichen und überzeitlichen, katholiſchen 

Empfinden anpaſſen. 
Zu dieſen beiden konſtitutiven Elementen tritt bei der Auf— 

klärung als drittes, das vernunftrechtliche. Sie will 

weſentlich Kulturfortſchritt ſein, die letzten Spuren mittelalter— 
licher Bindung verwiſchen, das religiöſe Denken mit der Zeit— 

philoſophie befruchten, durch Belehrung die „Bildung“ heben 
und ins Volk tragen. Mittel und Maßſtab des religiöſen 

Erkennens ſind ihr zuletzt weniger die Offenbarung als die 

Vernunft. Daraus ergibt ſich bei ihren extremen Vertretern 
eine ſcharfe Kritik aller Theologie, die aus Vernunft und 
Offenbarung ſchöpft und ihre Richtſchnur im Lehramt der 
Kirche erblickt, und eine Geringſchätzung des opus operatum 

und alles religiöſen Lebens, das ſich auf die Abernatur gründet, 
namentlich aber des Ordensſtandes als des status perfec— 

tionis. Dafür bemüht ſich der Aufklärer mit gern zur Schau 

geſtellter Weitherzigkeit ein liebevolles Verſtändnis für ab— 

weichendes religiöſes Erkennen und Erleben zu gewinnen, die 

Glaubensgegenſätze zu überbrücken und Proteſtanten und Katho— 

liken auf dem großen Gemeinplatz der Vernunftreligion in einem 
„ſublimierten“ Chriſtentum zu verbrüdern. 

Das gemütsrechtliche, oder wie wir es auch nennen 
können, das pietiſtiſche Element der Aufklärung, endlich reſultiert 
einerſeits aus der Berührung mit dieſer Richtung im Prote— 

ſtantismus und der verlaufenden „empfindſamen“ Welle, 

andererſeits aus dem vergewaltigten, deutſchen Gemüt, das 
unbewußt einen Erſatz für die durch den rationaliſtiſchen Puri— 

tanismus ihm geraubten religiöſen Werte ſucht. So ſehr man 

auch das Recht der Vernunft betonte, verlegte man das Weſen 

der Religion doch nicht in die Erkenntnis, ſondern in das 

Erlebnis. Darum erklingt auch immer und immer wieder der 
Hymnus außf die Liebe, die Menſchenliebe ſowohl als die Gottes— 

liebe, unter Vernachläſſigung des Glaubens. Aus der Gemüts⸗ 

betonung erklärt ſich auch die „Sprache des Herzens“, die von
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Salbung triefende Schreib- und Sprechweiſe und das Haſchen 

nach Rührung in der Predigt und Liturgie. 

Die Urſachen, welche die Aufklärung bewirkten, 

ſind vielfältig und können hier nur angedeutet werden. Für 

Deutſchland kam vor allem ſeine Abhängigkeit vom galli— 

kaniſchen Frankreich in Betracht. Der Rhein war von jeher 
weniger Grenze als Brücke der Anſchauungen, die jedoch nur 
herüber, und kaum je auch hinüber wanderten. Daneben iſt die 

Beeinfluſſung durch den Proteſtantismus nicht zu verkennen, 
der ſich nach dem Geſetze der Reaktion einerſeits rein rationa— 

liſtiſch und kritiſch auswuchs, andererſeits das Gemüt in den 

Mittelpunkt des religiöſen Lebens rückte und ſich in der Zeit 

unſerer Klaſſiker durch das hochgeſteigerte Kulturleben ſeiner 

Länder und die politiſche Machtſtellung Preußens, des führenden 

proteſtantiſchen Staates, beſonders empfahl. Auch der Sub— 
jektivismus und Individualismus, die der Aufklärung auf 
geiſtigem Gebiete eigen ſind, gehen auf proteſtantiſche Keime 

zurück. Sie fanden in der zeitgenöſſiſchen Philoſophie, in den 

politiſchen Freiheitskämpfen Nordamerikas und in der revo— 

lutionären Atmoſphäre Europas reichliche Nahrung. And doch 
konnte ſich daneben als ſein Extrem noch lange Zeit auf kirchen— 
politiſchem Gebiet ein Deſpotismus von ſo brutaler Art behaup— 
ten wie kaum je zuvor. Das „l'état, c'est moi“, war nicht bloß 

die Deviſe der Großen, ſondern auch der kleinen Gernegroße ge— 

worden, die in den katholiſchen Ländern ein ſelbſtändiges kirch— 

liches Weſen um ſo weniger aufkommen ließen, als in den pro— 

teſtantiſchen die Vollgewalt auch auf kirchlichem Gebiet in der 

Hand des Regenten lag. Von dieſem Souveränitätsduſel und 

unchriſtlichen Größenwahn waren auch die Biſchöfe als weltliche 
Herren angeſteckt, namentlich wenn ſie ein Kurfürſtenhut 

ſchmückte. Sie ſuchten ſogar in prunkhaften Bauten, in pom⸗ 
pöſen Hofhaltungen, in hierarchiſchem Dünkel und in einem 

gnädigen Mäzenatentum die weltlichen Herrſcher noch zu über— 

treffen. Es iſt, als ob die düſtere Ahnung ſie geplagt 

hätte, daßz ihrer weltlichen Macht und Ehre bald ein Ende 

ſei und ſie deshalb bemüht ſein müßten, aus dem ſchäumen⸗ 

den Becher des Erdenglücks noch einen tiefen Zug zu tun, 

ehe er ihrer Hand entfalle und zerſpringe. Damals
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ſind jene wundervollen biſchöflichen Reſidenzen entſtanden, 

die wir zwar vom kunſthiſtoriſchen Standpunkt aus be— 

grüßen und dankbar beſtaunen, vom kirchlichen aber als eine 

Verweltlichung und Verirrung, als ein Vergeſſen des „Reiches 

Gottes“, das „nicht von dieſer Welt“ iſt, bedauern müſſen. 
Kein Wunder, wenn die neue Lehre von der beſchränkten Macht 
des Papſttums in der Kirche und der faſt unbeſchränkten Macht 

der Biſchöfe innerhalb ihrer Sprengel, die von Febronius und 

den epiſkopaliſtiſchen Kanoniſten mit dem Anſchein eines wiſſen— 
ſchaftlichen Ergebniſſes dargeboten wurde, verlockend in ihren 

Ohren klang. Kein Wunder weiter, daß ſie die päpſtlichen 
Nuntien als unbequeme römiſche Eindringlinge und läſtige 

Poliziſten und Spitzel betrachteten und mit Gewalt aus ihren 

Gebieten zu verdrängen ſuchten. 

And nun war dem Größenwahn der Bourbonen das 

ſtärkſte Bollwerk der papalen Macht, der Jeſuitenorden, zum 
Opfer gefallen. Rom hatte ſich ſchwach und nachgiebig gezeigt 

und um des lieben Friedens willen, den man durch die Geſell— 
ſchaft Jeſu geſtört wähnte, ſeine allzeit ſchlagfertige Reichswehr 

darangegeben. Die Folge davon war, daß man jetzt erſt recht 
verſuchte, ins päpſtliche Gebiet vorzuſtoßen und nach Belieben 

Beute zu holen. And eigentümlich! Faſt niemand ſtellte ſich an 

den bedrohten Grenzen auf, um die Hoheit Roms zu wahren, als 

jene Exjeſuiten, die man wie Miſſetäter aus ihren Kollegien und 
Reſidenzen vertrieben, wie Schädlinge kirchlich kaltgeſtellt und 

herzlos der Laune des Schickſals überantwortet hatte. Nie 

hat der Orden ſeinen kirchlichen Geiſt glänzender bewieſen, 
wie damals, wo er Andank mit Dank und Treue belohnte. 

Als gar die franzöſiſche Revolution wie ein elementarer 

Sturmwind auch den Kirchenſtaat wegfegte und das Papſttum 

ſelber in den Augen einer nur naturgeſetzlich orientierten Welt 

in Frage ſtellte, vermeinte man um ſo mehr Recht zu haben, 

von den Machttrümmern des untergehenden Rom den einen 

oder anderen goldblitzenden Reif der Tiara für ſich zu bean— 
ſpruchen. 

Wir wollen es aber auch offen geſtehen, daß ſowohl der 

Febronianismus als der Rationalismus auf katholiſchem Boden 

eine Reaktion auf Extreme war. Tatſächlich lagen Dogmatik
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und Moral — von einigen rühmlichen Ausnahmen abgeſehen — 

in einer rückſtändigen, entgeiſtigten und verknöcherten Lehrweiſe 
wie im Winterſchlaf erſtarrt, während gewiſſe Kanoniſten die 

Machtvollkommenheit des päpſtlichen Stuhles und den Zentrali— 

ſierungsgedanken maßlos übertrieben und einzelne päpſtliche 

Nuntien, mehr als gut war, die Befugniſſe der Biſchöfe beſchnitten 

und an ſich riſſen. Auch in den Akzidentien des Kultus und litur— 

giſchen Lebens hatte ſich ein barockes Gewirr entwickelt und den 
Glauben mit dem Aberglauben überwuchert und vermengt. Dabei 
war es ganz unkatholiſch, ſich jeder Anpaffung an die Zeit zu ent— 

ziehen und im Intereſſe der Glaubensreinheit zwiſchen Katho— 
liken und Proteſtanten eine hohe, mit Stacheldraht beſetzte Mauer 

zu errichten. Das reizte kühner Veranlagte geradezu hinauf— 

zuklettern, in den Garten des Nachbars hinüberzuſchauen und ſich 
gelegentlich auch an den verbotenen Früchten den Magen zu 

verderben. So war den aufkläreriſchen Ideen der Boden 
bereitet. Es bedurfte nur der Männer, die ſie ausſtreuten, 
hegten und pflegten. And dafür ſorgten die Profeſſoren, 

namentlich die Kirchenrechtler und Kirchenhiſtoriker, die Hof— 

ſchranzen und die gekrönten Bürokraten: die Profeſſoren, in— 
dem ſie die einzelnen aus den verſchiedenen Vorausſetzungen 

keimenden Gedanken in ein Syſtem faßten, ihren Schülern 

als höchſte Weisheit und ihren Fürſten als geziemende Huldigung 

darboten, die Hofſchranzen, die ſie macchiavelliſtiſch als Staats— 

raiſon empfahlen, und die Regenten, die in ihrem abſolutiſtiſchen 

Dünkel die neuen Lehren begrüßten, approbierten, für ihre 
Schulen monopoliſierten und in der Staatspraxis exekutierten. 

Die tiefgläubige Maria Thereſia begann damit, vom Janſeniſten 
van Swieten übel beraten und mißbraucht, Joſef II. aber 

erblickte in völliger Verkennung ſeiner Kraft und des Weſens der 

Kirche ſeine Lebensaufgabe darin, ſich dünkelhaft als das katho— 
liſche Gegenſtück Friedrichs II. aufzuſpielen. In den übrigen, katho⸗ 
liſchen Ländern aber waren vor allem die geiſtlichen Kurfürſten als 

Emſer Punktatoren darauf bedacht, das päpſtliche Anſehen ab— 

zuſchwächen und der Aufklärung in ihren Kanzleien und Anter— 

richtsanſtalten Tür und Tor zu öffnen. Das Volk ſelber blieb 

vorerſt noch ziemlich unberührt, ſo ſehr auch ein Troß von radi— 

kalen Literaten wie Blau, Eulogius Schneider, Werkmeiſter und
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wie dieſe berüchtigten freigeiſtigen Exmönche und Jakobiner alle 
heißen, ihre Schriften und Predigten in die breite Maſſe zu 

werfen ſuchten. Die Biſchöfe aber überhörten entweder in den 

Prunkgemächern ihrer Schlöſſer die lauten Rufer im Streit, 

oder waren über eine ſolche Sprache ſtarr vor Schrecken, oder 

klatſchten im Geheimen und auch offen Beifall. Und wenn ſie 

zu Maßnahmen ſchritten, ſo geſchah es häufig, dank der Vor— 
mundſchaft des Staates und der eigenen Charakterſchwäche, ſo 
unſicher, zaghaft und ungenügend, daß die Getroffenen daraus 

geradezu Mut zu neuen revolutionären Vorſtößen und Helden— 

taten ſchöpften. Anders läßt ſich eine religiös-bolſchewiſtiſche 

Litcratur, wie ſie zwiſchen 1780 und 1800 auf deutſchem Boden 

anſchwoll, nicht erklären. 

And doch hat dieſe Zeit in der geſchichtlichen Entwicklung 
eine große Bedeutung. Sie war „Sturm und Drang“ und als 

ſolcher dazu berufen, mancherlei Morſches innerhalb der Kirche 

zu brechen und neues, geſundes Leben zu wecken. Mag man über 
die Auſklärung denken, wie man will, man wird ihr das Lob nicht 

verſagen können, daß ſie auf wiſſenſchaftlichem Gebiete den 

Horizont erweiterte, das katholiſche Denken von der Vergangen— 
heit auf die Gegenwart einſtellte, neue Wege namentlich in der 
praktiſchen Theologie anbahnte und Diſziplinen entwickelte, 

die vorher kaum bekannt oder doch recht ſehr vernachläſſigt 

waren. Ihr Hauptverdienſt iſt allerdings negativer Art, und 
liegt darin, daß ſie die Gedanken des Staats- und Deutſch— 

kirchentums und der religiöſen Toleranz ins Extrem entwickelt 
und damit ad absurdum geführt hat. 

Im Zuſammenhang mit dieſer Zeit, und doch wieder in 

Diſtanz von ihr, muß Heinrich Ignaz Freiherr von Weſſenberg 

(geb. 4. Nov. 1774 in Dresden) betrachtet werden. Er hatte 
recht, wenn er ſchon in ſeinem erſten, größeren Werk „Der Geiſt 

des Zeitalters, ein Denkmal des 18. Jahrhunderts zum Beſten 

des 19. errichtet“? ſchrieb: „Der Tod des Menſchen macht doch 

nicht gleich aller Täuſchung über ihn, aller Vorliebe für ihn und 

allem Neid gegen ihn ein Ende, er hinterläßt Freunde und 

Feinde, die es dem Unparteiiſchen immer noch erſchweren, den 

Mann richlig zu beurteilen, und der unparteiiſche Beurteiler 

Seite 13. 
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des einzelnen Mannes iſt gewöhnlich gerade derjenige, der ihn 

am wenigſten perſönlich gekannt, ſeinen Charakter zu ſtudieren 

am wenigſten Gelegenheit gehabt hat und von den wenigſten 
ſeiner Handlungen Zeuge geweſen iſt.“ Bei Weſſenberg gab 

ſich alles Mühe, ihm das Gepräge ſeiner Zeit möglichſt ſcharf 

und unauslöſchlich einzudrücken. Sein Vater Philipp, der 
Konferenzminiſter und Oberhofmeiſter der verwitweten Kur— 

fürſtin von Sachſen, war gewiß ein echter Edelmann mit 

vortrefflichen ſittlichen Grundſätzen und Eigenſchaften, er ver— 

tauſchte ihretwegen ſogar den üppigen Hof in Dresden mit ſei— 

nem recht beſcheidenen Landgut zu Feldkirch im Breisgau, aber 

er rühmte ſich auch ein aufgeklärter Mann, ein Bewunderer 

Joſef II. zu ſein und weinte vor ſeinen Kindern bittere 
Tränen, als ihm der Tod des geliebten Kaiſers gemeldet wurdes. 

Trotzdem begrüßte er, wie manche der Beſten ſeiner Zeit“, 
den Zuſammentritt der franzöſiſchen Nationalverſammlung „als 

die Morgenröte neuer goldener Zeiten“s. Er ſchwärmte für 
Lavater, dieſe ſeltſame Miſchung von Myſtik und Rationalis— 

mus, Katholizismus und Proteſtantismus, und führte ihm auf 

einer ausgedehnten Reiſe in die Schweiz ſeine Kinder zu, damit 
ſie einen Hauch ſeines ausgleichenden, empfindſamen Weſens 

verſpürten“. Bei der grenzenloſen Hochachtung, mit der 

ſie am Vater hingen“, prägten ſich ſeine Ideen um ſo leichter 

und nachhaltiger in ihre Seele ein, als die Mutter, eine Gräfin 

Thurn⸗Valſaſina, eine herzensgute, tiefreligiöſe Frau, ſchon im 
Winter 1779 an den Folgen ihrer ſechſten Entbindung verſtarb's. 

Damit erhielt Weſſenbergs ganze Erziehung ein einſeitig männ⸗ 

liches, verſtandesmäßiges Gepräge und führte, trotz des glück— 
lichen harmoniſchen Verhältniſſes der Kinder zum Vater und 
untereinander, zu einer geiſtigen Frühreife, die immer die Ge— 

fahr der Stagnation in ſich birgt. Die Schüchternheit des 

körperlich ſchwächlichen Knaben, ſeine übertriebene religiöſe 

Angſtlichkeit und ſein angeborner „eitler Trieb nach Aus— 

3 Dr. Joſ. Beck, Freiherr J. H. von Weſſenberg, ſein Leben und 

Wirken (Freiburg 1868) S. 24. 

Oskar Klein-Hattingen, Die Geſchichte des deutſchen Liberalis⸗ 
mus I S. 67. 

5 Beck J. o. 6 Beck S. 20. 7 Beck S. 14. s Beck S. 11.
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zeichnung“?', verbunden mit einer ſtarken Empfindlichkeit 

gegen Tadel, verhinderten den Austauſch und ſtellten ihn 

auſ ſich ſelbſt und auf die Welt ein, die ſeine Phantaſie 

aus den Worten des Vaters und aus der emſigen Lektüre 

vieler Bücher aufbaute. Was hätte auch ſonſt bei der 

Einſamkeit des reizloſen Landortes Einfluß auf ihn aus— 
üben können? Gewiß nicht der Hauslehrer, der bei ſeiner ſpär— 

lichen geiſtigen Regſamkeit hinter der Autorität des Vaters völlig 
verſchwand. Als Ignaz Heinrich ſechzehnjährig, mitten im über— 

ſchäumenden, freiheitsdurſtigen Flegelalter im Jahre 1790 das 
elterliche Haus verließ, um nach dem Willen ſeines Vaters die 

Studien in Augsburg bei den Exjeſuiten von S. Salvator fort— 
zuſetzen, und ſich als nachgeborener Sohn auf den Prieſterſtand 

vorzubereiten, hatte er ſchon ſeinen eigenen Sinn, ſeine beſtimmte 

Linie und feſte Richtung. And nun ſollte er hinein in einen 

nüchternen, ſyſtematiſchen, nach altem Muſter und im alten 

Geiſte geleiteten Schulbetrieb. Kein Wunder, daß er enttäuſcht 

war und ſchwer litt. Da wurden ihm andere Ideale vor Augen 

geſtellt als Lavater und Joſef II. Statt von Freiheit war hier 

von Autorität die Rede, ſtatt vom Fortſchritte vom Her— 
kommen. Die Entſchiedenheit und Ausſchließlichkeit, mit der die 
alte Richtung ſich hier behauptete, verſchärfte in ihm den inneren 

Widerſtand und verſtärkte die Sympathie für die neue. Darum 

ſuchte er auch, ſobald der Vater es erlaubte, Dillingen auf, 
wo aus der neuzeitlichen Ideenwelt heraus eine freiheitlichere 
Luft wehte . Seine Erwartung wurde erfüllt. Hier fand er den 

geiſtigen Boden wieder, in dem er wurzeln konnte. Was 

Joſef Weber * bot, war keine epigonenhafte Schulphiloſophie, 
ſondern Kantianismus “, was Benedikt Zimmer n las, alles 

9 Beck S. 16. 

10 Gber die Aniverſität Dillingen in jener Zeit vgl. Dr. Thomas 

Specht, Geſchichte der ehemaligen Aniverſität Dillingen S. 511 ff. 

11 Specht S. 574ff., Dr. Karl Werner, Geſchichte der kath. 

Theologie ſeit dem Trienter Konzil bis zur Gegenwart S. 291 ff. 

12 Aber die Verbreitung des Kantianismus in katholiſchen Kreiſen 

ogl.: Aufklärung über die aus dem Dunkel endlich hervorgetretene Denun— 

ciationsſchrift des Herrn Geh. Rats Gärtler zu Bruchſal gegen den Herrn 

Coadjutor Freiherrn von Weſſenberg, 1818 S. 5. 

1à Specht S. 570, Werner S. 254. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 24
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andere als trockene, ſyſtematiſche Dogmatikn. In Johann 
Michael Sailer aber gärte ſelbſt noch'die Jugend und vermengte 
die Myſtik mit ihrem Gegenteil ». Zu ihm, dem vielumſchwärm⸗ 

ten, fühlte ſich auch der junge, fürs Lehrhafte und Moraliſierende 

beſonders veranlagte Alemanne, heftig hingezogen, ja es ent— 
wickelte ſich eine Freundſchaft“,, die trotz aller Verſchiedenheit 

der beiden Naturen und Gegenſätzlichkeit der ſpäteren Anſchau— 

ungen und Wegrichtungen Jahrzehnte überdauert und ihn viel— 

leicht vor dem extremen Rationalismus bewahrt hat. Die Wolken, 

die ſich wegen ihres aufgeklärten Geiſtes über der Aniverſität 

Dillingen drohend ballten und im Jahre 1794 auf einzelne Leh— 

rer gewitterhaft entluden, drängten erſt recht zu rückhalt— 
loſer Parteinahme und veranlaßten den jetzt 20jährigen, die 

Aniverſitält Würzburg aufzuſuchen 7. Was ihm hier geſiel, 

war neben der reizenden Lage, dem ſüßen, perlenden Wein, der an 

den ſonnigen Talabhängen des Main gedeiht und dem aufgeklärten 
Geiſt eines Oberthür, Berg und Feder namentlich die Perſon 
des Kurfürſten Franz Ludwig von Erthal, eines Mannes, der 
„nach kurzer Ereiferung mit weltlichem Glanz und proteſtanti— 

ſcher Kultur ſich umgab“!s. Das war der Held ſeines Herzens, 

der auf ihn einen ſolch tiefen Eindruck machte, daß er ihm ſpäter 

im „Archiv für Paſtoralkonferenzen“ ein literariſches Denkmal 

14 Specht S. 571 Anm. 1. 
15 Dr. Remigius Stölzle, Johann Mich. Sailer, ſeine Maß— 

regelung an der Akademie zu Dillingen und ſeine Berufung nach Ingolſtadt. 

16 Dr. Wilhelm Schirmer, Aus dem Briefwechſel J. H. von 

Weſſenbergs Brief Nr. 70. Aber den damaligen Sailer vgl. auch Specht 

S. 566 ff. und S. 569 Anm. 1, wo ſich ein bezeichnendes Urteil Franz 

Xaver Kraus' über Sailer und ſeine Zeit aus den Spektatorbriefen, Beilage 

zur „Allgemeinen Zeitung“ 1898 Nr. 121, S. 6, findet. 

17 Beck S. 33. Die verfänglichen Lehrſätze, die in Dillingen vor— 

getragen wurden, decken ſich ziemlich mit Weſſenbergs ſpäteren reforma— 

toriſchen Theorien. Aber den Geiſt des Alumnates vgl. Specht S. 545. 

Manche der Prieſteramtskandidaten wollten von Brevier und Zölibat wenig 

mehr wiſſen. Daß Weſſenberg in Dillingen ſein philoſophiſch-theologiſches 

Gepräge erhalten habe, betont auch Friedrich, Bad. Biogr. II S. 453. 

Is v. Haſe, Kirchengeſchichte III. 2. 1. S. 180. Gber Erthal vgl. 

Leitſchuh Fr., Franz Ludwig von Erthal. Weſſenberg wohnte in Würz— 

burg bei einem gewiſſen Schragmiller, der ihm beim Abgang bezeugte, daß 

er keine Nacht außerhalb des Hauſes zugebracht habe. Weſſenbergarchiv. 

190 1804 S. 193 ff., 293 ff. und 379 ff. 
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innigen Dankes und überſchwänglicher Verehrung ſetzte, und 

ſoweit es möglich war, ſein eigenes Leben und Wirken im 

Kirchendienſte anglich. Auch der Vertraute des Fürſtbiſchofs, 

Präſident Seuffert, Staatskirchler und Kantianer zugleich“, 

gewann Einfluß auf ihn. Auf der Aniverſität aber mit ihrem 

„dem Jeſuitismus und Papalſyſtem abholden Geiſt“ ſtudierte 

er mit muſterhaftem Fleiße faſt ausſchließlich Rechtswiſſen— 

ſchaften?? im aufkläreriſchen Sinne. 

Der Aufenthalt in Würzburg wurde für Weſſenberg dadurch 

entſcheidend, daß er 1795 zum erſten Male mit Karlvon Dal— 

berg zuſammentraſ. Es war eine Schickſalsſtunde verwandter 

Seelen. Beide überraſchend vielſeitig und darum oberflächlich, 

und doch wieder, was die Aufklärung betraf, gründlich 

einſeitig. Beide Moraliſten und Philoſophen, Literaten und 

Dichter, Kunſtenthuſiaſten und Aſtheten ?«, beide ſelbſtbewußt 

und ſelbſtgefällig, gemütvoll und phantaſiereich, beide eminent 

fleißig und geſchäftsgewandt. Beide fühlten ſich bei aller Huldi— 
gung und Hingabe an die Muſen doch nicht dazu berufen, procu 

la negotiis der Kunſt und Wiſſenſchaft zu dienen, ſondern brann— 

ten darauf, in die Speichen des Kirchen- und Weltgeſchehens zu 
greifen?“. Beide verſpürten 28, daß ſie in einer Zeit der Wende 

lebten und damit reichlich Gelegenheit hätten, die Dinge und 

Menſchen in ihrem Sinne zu beeinfluſſen. Die ſtolze Höhe, die 

Dalberg damals ſchon im deutſchen Geiſtesleben und trotz ſeines 

Illuminatismus auch in der Hierarchie erklommen hatte 26, er⸗ 
  

20 Dr. A. Fr. Ludwig, Weihbiſchof Zirkel von Würzburg in ſeiner 

Stellung zur theologiſchen Aufklärung und zur kirchlichen Reſtauration 

I. Bd. S. 221. 

21 Bad. Biogr. II S. 454. Vgl. J. B. Schwab, Franz Berg, 

Würzburg 1869. 

22 Beck S. 36. 

2s Dalberg hatte wenige Jahre zuvor, 1791, in Erfurt ſeine „Grund— 

ſätze der Aſthetik“ erſcheinen laſſen. 

24 „Das Streben meines Geiſtes war von Jugend an zu ſehr auf das 

Leben gerichtet.“ Beck S. 360. 

25 Pgl. Weſſenbergs ſpätere Schrift „Der Geiſt des Zeitalters“. 

26 Er war ſeit 1787 auch Koadjutor von Konſtanz, nicht ohne Ver— 

dienſt, denn ihm war der Weiterbeſtand des Konſtanzer Bistums in ſeiner 

bisherigen Geſtalt zu verdanken. Im Jahre 1787 war in Wien das Pro— 

jekt ausgearbeitet worden, die vorderöſterreichiſchen Teile von der Diözeſe 

24⸗*
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hoffte auch Weſſenberg zu erſteigen, Dalberg hinwiederum 

hörte in ſeinem jungen Freund ſein eigenes Echo und erkannte 
in ihm ein überaus brauchbares Werkzeug für ſeine weiteren, 

kühnen Pläne. Ob der Koadjutor damals ſchon ahnte, daß 

der ſchmächtige Alemanne der klarere Denker und einheitlichere, 

ſtärkere und unabhängigere Charakter ſei, der ſich nicht von 

Stimmungen und Verhältniſſen und auch nicht von den Men— 

ſchen leiten ließ und im geſchickten Lavieren ſeine Hauptſtärke 

ſah, ſondern choleriſch an ſeinen aufgeklärten Grundſätzen feſt— 

hielt und rückſichtslos ſeine unverrückbaren Ziele verfolgte? 

Anterdeſſen rollte das Erdbeben, das vom Vulkan Paris 
ausging, unheilverkündend dem Rheine zu und über den Rhein 

hinüber, ſo daß Weſſenberg es vorzog, das gefährdete Würz— 
burg zu verlaſſen, und im Spätherbſt 1796 im entlegenen 

Wien ſeine Studien fortzuſetzen. Vom Mittelpunkt des 

heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation erhoffte er 
Vieles: neue Kenntniſſe, neue Anregungen, neue wertvolle 

Beziehungen und das hemmungsloſe Wehen jenes freien 
Geiſtes, der nach ſeiner Meinung von Joſef II. aus⸗ 

gegangen war. Durch die Energie des Kardinals Chriſtoph 

Anton Migazzi hatte ſich allerdings neben der aufgeklärten 

Richtung auch eine konſervative, kirchliche behaupten und 

ſeit dem Tode Joſefs entfalten können. Aber er vermied 

den Verkehr mit den Rückſtändigen. Dafür erwärmte er ſich für 
den febronianiſtiſchen Schwaben Dannemayer, der bis 1773 an 

der Freiburger Univerſität Kirchengeſchichte gelehrt hatte und nun 
in Wien von ſeiner Aufklärung ſo wenig Hehl machte, daß 
Migazzi über ihn und ſeine Vorleſungen beim Kaiſer bittere 
Klage führen mußte?. 

Mehr noch als die Hörſäle der Aniverſität zogen Weſſen⸗ 

bergs ſchöngeiſtige Veranlagung die mannigfaltigen Gelegen— 

Konſtanz loszulöſen und ein öſterreichiſches Bistum Bregenz zu bilden. 

Dalberg, der damals noch Domdechant in Mainz war, verhinderte es durch 

die Vermittlung des öſterreichiſchen Geſandten von Trauttmannsdorff. 

Geier S. 29. 

27 Dr. Cöleſtin Wolfsgruber O. S. B., Chriſtoph Anton, Kardinal 

Migazzi, Fürſterzbiſchof von Wien, S. 511; über die Geiſtesrichtung Danne⸗ 

mayers vgl. Werner S. 222. Die Wiener Matrikel Weſſenbergs iſt mit 

dem 2. November 1796 datiert. Weſſenbergarchiv.
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heiten an, die Wien als Kunſtſtadt ihm darbot. Malerei und 
Bildhauerei, Muſeen und Theater berückten ſeinen Geiſt. Vor 

allem aber taute er auf, wenn er ſich mit dem Reichsfiskal 
Boulanger, mit Dalberg, der im Auftrage des Fürſtbiſchofs von 
Konſtanz nach Wien gekommen war, mit den Metternichs, 

Reiſchachs, Colloredos u. a. mit ihm leiblich und geiſtig Ver— 

wandten aufgeklärt unterhalten konnte. And ſchon brachte den 

Vielſeitigen das große politiſche Leben außer Atem. Seit dem 
Frieden von Campo Formio, in dem Kaiſer Franz II. den Fran— 

zoſen die Abtretung des linken Rheinufers insgeheim verſprach, 
nachdem Preußen ſchon zwei Jahre zuvor im Frieden von Baſel 

ſich verpflichtet hatte, beim Abſchluß des Reichsfriedens keine 
Einſprache dagegen zu erheben, wurde in den Kreiſen, in denen 
er verkehrte, jenes unſelige Schachergeſchäft auf Koſten der 

Kirche und des alten Deutſchen Reiches, das man Säkulariſation 
nannte, mit Eifer beſprochen und gierig vorbereitet. 

Nachdem ſich Weſſenberg etwas über ein Jahr in der 

Kaiſerſtadt aufgehalten, kehrte er 1797 nach der Heimat zurück. 

Trotz Augsburg und Dillingen, Würzburg und Wien und 
trefflicher Zeugniſſe war ſeine Ausbildung lückenhaft geblieben!?“. 

Ein tief greifendes, ſyſtematiſches Studium der Philoſophie 
und Theologie war dieſes Hoſpitieren doch nicht. Dabei 

bewegten ſich ſeine philoſophiſchen Anſichten in einer Linie, 

die es ihm unmöglich machte, von hier aus eine Richtigſtellung 
ſeiner Theologie zu erwarten. Weſſenberg hat ſpäter die Dog— 
matik auch deswegen geringſchätzig behandelt, weil er ſie nie in 

ihrer ſpekulativen Vertiefung und in ihrem architektoniſchen Auf— 
bau kennen lernte, vielleicht auch, im Bewufßztſein, daß ihm die 

eigentliche ſpekulative Begabung abgehe, nicht kennen lernen 

wollte. Nur mit ſeinen umfangreichen Kenntniſſen im febro— 

nianiſtiſchen Kirchenrecht und in der aufgeklärten Kirchen— 

geſchichte ſtand er ganz auf der Höhe. 
Ein ſeltſamer Kontraſt: das bald in Hoffnung und Freude 

jauchzende, bald in Verzagtheit ſchweigſame oder vor Furcht 

2s Was auch Friedrich, Bad. Biogr. II S. 453, zugibt. „Tiefere 

theologiſche Bildung beſaß er gar nicht“, ſchreibt Schmidt, Geſchichte der 

katholiſchen Kirche Deutſchlands von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 

zur Gegenwart, S. 242.
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zitternde, leichtfertige Wien, und nun das kleine, ſeit dem Tode 
des Vaters (Frühjahr 1794) doppelt einſame Dorf im Breisgau, ſo 

nahe dem waffenumklirrten Rhein und dem feuerſpeienden Vulkan 

Frankreich, und doch ſo idylliſch ruhig und ungeſtört. In der 
Stille ſeines Gartens und unter den rauſchenden Bäumen des 

Waldes wurde in dem jungen empfindſamen Alemannen der 
Dichter wach. Er benützte ſeine Zeit aber auch dazu, in die 
Eindrücke und Ideen, die er in ſeinen Wanderjahren geſammelt 

hatte, etwas Ordnung zu bringen und ſich über die politiſchen 

und kirchlichen Verhältniſſe Rechenſchaft zu geben, wobei ihn 
ſeine Lieblingsſchweſter Joſephine unterſtützte. Mit regſtem 

Intereſſe ging ſie auf alle ſeine Gedanken ein und wurde ſo ſeine 
erſte gelehrige Schülerin. Sie blieb die Vertraute ſeines Herzens 

bis zu ihrem ſpäten Tod, als die einzige Frau, die er liebgewann. 

In der richtigen Selbſterkenntnis, daß in ſeinen Studien noch 

manches nachzuholen ſei, trug er ſich eine Zeitlang mit dem 
Plane, noch einmal auf die Hochſchule zurückzukehren, und 

dachte bezeichnenderweiſe an das proteſtantiſche Göttingen, 

ober wirtſchaftliche Bedenken und die Gefahr eines neuen 
Kriegsausbruchs hielten ihn davon ab. So entſchloß er ſich jetzt, 

nach Kon ſt anz zu ziehen, um dort in ſeiner geräumigen Kurie 
das Vorrücken in die Stelle eines Domherrn abzuwarten, auf 
die er ſchon ſeit ſeinem 16. Lebensjahr Exſpektanzen hatte. 
Es war im Frühſommer 1798. 

Die kleine, alte Stadt am reizvollen See zählte damals 

kaum mehr als 5000 Einwohner, die 2159 franzöſiſchen Emi— 
granten nicht eingerechnet, welche ſich in ihren engen Mauern 
tummelten??s. Und es waren nicht immer die beſten Elemente 

des franzöſiſchen Adels und der Geiſtlichkeit, die hier zwiſchen 
Bodenſee und Rhein einen Schlupfwinkel fanden. Der ſittlich 

ſtets reinliche Weſſenberg lehnte ihren Verkehr faſt völlig ab. 

Aber auch ſonſt bot ihm das „alte Pfaffenneſt“, wie Joſef II. 

Konſtanz genannt hatte, nicht viel Anregung. Wohl beſaß es 

ſein Lyzeum, aber die Männer, die daran dozierten, gefielen 

ihm nicht. Zwar ragte der gelehrte und geiſtreiche Joſef Anton 

Sulzer hervor, aber er huldigte anderen Anſchauungen als 

29 Ruppert, Konſtanzer Geſchichtliche Beiträge II S. 80 ff., Joſ. 

Laible, Geſchichte der Stadt Konſtanz S. 156.
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der junge Canonicus in herbis. Auch die Domherren ſagten 

ihm wenig zu. Nur zweien, dem gebildeten Baron Reinach und 

dem verwandten Grafen Thurn, ſchloß er ſich näher an. So 
blieb er, ſoweit der Kriegslärm innerhalb der Stadt es erlaubte, 

auf ſeine Studien angewieſen und widmete ſich wieder mehr, 
als es für ſeine Geſundheit zuträglich war, ſeinen Lieblings— 
ſächern, der aufgeklärten Kirchengeſchichte und dem febroniani⸗ 
ſchen Kirchenrechts. In der Konſtanzer Frühzeit, die durch 

einen längeren Aufenthalt in Augsburg unterbrochen wurde, 

vollendete Weſſenberg einige kleinere wiſſenſchaftliche Arbeiten, 

darunter zwei juriſtiſche Aufſätze , und begann die zeitgemäße, 

publiziſtiſche Schrift „Ambildung und Veredlung des Erbadels“. 

Damals zog er auch, dem Beiſpiele Dalbergs folgend, die Grund— 

linien einer Wiſſenſchaftslehre, auf denen er ſpäter ſein Lebens— 
anſchauungswerk „Gott und die Welt“ aufbaute. Daneben ſchuf 

er ganz im Charakter der Zeit mit ihrem didaktiſchen Anterton 
die politiſche Epiſtel „Ebeer den Verfall der Sitten 

in Deutſchland“ss, eine nicht untüchtige Arbeit, noch 

Sturm und Drang, aber mit jugendlichem Predigerfeuer, 

30 Daß er auch ſpäter faſt ausſchließlich gallikaniſche Literatur be— 

nutzte, bezeugt auch Friedrich, Bad. Biogr. II S. 455, und führt beſon⸗ 

ders an „de Marca, van Eſpen, Dupin, Boſſuet, Richer, Pithou, Fleury, 

Natalis Alexander u. A.; von älteren Schriftſtellern Peter d'Ailly, Gerſon, 

Nic. von Cuſa, insbeſondere aber die Konzilien von Konſtanz und Baſel 

mit den ſich daran knüpfenden deutſchen Konkordaten; aus der deutſchen 

Literatur iſt für ihn Gärtners Corpus jur. Ecel. Germ, eine beſondere 

Fundgrube, und er beruft ſich gerne auf den Würzburger und ehemaligen 

Schüler Papſt Benedikts XIV., Barthel und auf die Beſchwerden der drei 

geiſtlichen Kurfürſten von 1769, während er zugleich, da ſich die Diözeſe 

Konſtanz auf öſterreichiſches und ſchweizeriſches Gebiet erſtreckte, hier wie 

dort eine antirömiſche kirchliche Praxis vor ſich hatte. So iſt es natürlich, 

daßz Weſſenberg auch aus der älteren und älteſten kirchlichen Literatur 

namentlich die ihm ſympathiſchen Väter und Theologen oder ſeiner Anſicht 

entſprechende Konzilienbeſchlüſſe aufſuchte, und daß ihn nichts mehr an— 

widerte als die abſcheuliche Dichtung des Pſeudo-Iſidor, in dem er nicht 

mit Anrecht die Stütze des curialiſtiſchen Syſtems und der übertriebenen 

Anſprüche Roms erkannte“. 

31 „Das kaiſerliche Recht der erſten Bitten“ und „Die rechtlichen Wir⸗ 

kungen des Zufalls“. 

32 Dichtungen II S. 225 ff.
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wenn auch, wie Nikolais mit Recht betont, ohne „Geſchmeidig— 
keit, Wohlklang und Anmut“ geſchrieben““. 

Weſſenberg dachte wohl, die Zeit, die ihn aus ſeinen 

Privatſtudien reißen und mitten ins öffentliche Leben ſtellen 

ſollte, liege noch ferne. Aber da trat ein Ereignis ein, 

das ſeine Lage mit einem Schlage änderte. Der Fürſtbiſchof 
Max Chriſtoph von Rodt ſtarb am 14. Januar 1800 im Neuen 
Schloß zu Meersburg. Es ſtieg mit ihm ein Kirchenfürſt in die 
Gruft der ſchlichten Pfarrkirche, der zwar nicht zu den großen Füh— 

rern innerhalb der deutſchen Hierarchie gehörte, aber ſich doch 
beſtrebte, ein treuer Hirte ſeiner weit zerſtreuten Herde zu ſein. 

Im Gegenſatz zu anderen, die damals innerhalb des römiſchen 

Reiches deutſcher Nation Mitra und Stab trugen, wagte er es, 

unterſtützt von einer gleichgeſinnten geiſtlichen Regierung, den 
Verheerungen der Aufklärung mit einer für das ausgehende 

18. Jahrhundert ungewöhnlichen Prinzipienklarheit und Ent— 
ſchiedenheit Einhalt zu gebieten“ss. 

33 Allg. Deutſche Bibliothek Bd. 54 S. 74 ff. 

34 Das Arteil Becks in ſeiner kleinen Weſſenberg-Biographie S. 19 

iſt hier gegen Erwarten herb. Wir ſehen auch nicht ein, daß dieſer 

poetiſche Erguß ihm Feinde machen konnte, wie Beck und nach ihm Friedrich 

behaupten. Gewiß iſt die Epiſtel nicht Arſache geweſen, daß der alt— 

kirchliche Kurfürſt Clemens Wenzeslaus den jungen Domherren gelegent— 

lich eines Beſuches, den er in Augsburg abſtattete, ungnädig anließ, ſondern 

viel eher ſein intimer Verkehr mit dem aufgeklärten Domherrn von 

Maſtiaux. 

28s Dr. Joh. Bapt. Sägmüller, Die kirchliche Aufklärung am Hofe 

des Herzogs Karl Eugen von Württemberg S. 173, 180 ff. und namentlich 

183. Max von Rodt verſah u. a. auch die Toleranzedikte Joſef II. am 

11. Juni 1782 mit einer abſchwächenden Einleitung (Erzb. Archiv) und 

unterließ die Verkündigung des Joſefiniſchen Ehepatents vom 16. Januar 

1783. Aber die Gründe, die dabei mitſpielten, vgl. Geier S. 38. Vor⸗ 

übergehend zollte er dem Geiſte der Zeit durch den Erlaß vom 14. April 

1782, in dem er ſich als General der Klöſter innerhalb ſeiner Diözeſe 

präſentierte, und durch den anderen vom 4. April 1781, worin ſein 

Generalvikar Ernſt von Biſſingen mehrere kaiſerliche Dekrete, ſo die Auf— 

hebung der Bulle In coena Domini bekannt gab, einen kleinen Tribut. 

Freiburger Diöz.-Arch. 18 S. 161. Archiv für katholiſches Kirchen— 

recht Bd. 83 S. 650. Wie er über die Aufklärung dachte, zeigt eine 

Stelle in ſeiner Relatio Romam facta 1786, die auch nach einer anderen 

Seite hin intereſſant iſt. Es heißt dort: „Populi mores in passum abeunt.
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Nun trat an ſeine Stelle Karl von Dalberg. Damit war 

Weſſenbergs Stunde gekommen. Schon im Mai bot er ihm 
in Augsburg, wo beide ſich trafen und mehrere Stunden ein— 
gehend unterhielten, das Generalvikariat der Diözeſe an. Es 

war das eine überaus ehrenvolle Berufung für den erſt 265 
jährigen Mann, der noch nie in Demut gedient und nicht ein— 
mal die Prieſterweihe empfangen hatte, aber auch eine für den 

Fürſtbiſchof bezeichnende Tat. Nicht auf Reife und Erfahrung 
kam es ihm zuletzt an, ſondern auf die Geſinnungsverwandt— 

ſchaft. Weſſenberg nahm an und lehnte damit das Angebot des 

Kurfürſten von Trier, ſein Generalvikar oder Suffragan in 

Augsburg zu werden, endgültig ab. Eine durch die Erkrankung 
ſeines Onkels notwendig gewordene Reiſe nach Regensburg 

jedoch hinderte ihn, ſofort in die geiſtliche Regierung in 
Konſtanz einzutreten. Er brauchte den Aufenthalt in Regens— 
burg nicht zu bedauern, denn in der „Metropole des ver— 

fallenden Deutſchen Reiches“s« tagte eben der Reichstag und 

beſchloß über die Geſchicke des alten Vaterlandes und der deutſchen 

Kirche. Es iſt nun bewunderswert, wie der junge Konſtanzer 

Kleriker nicht bloß allüberall Zutritt erlangte, ſondern auch an 

den Beratungen teilnahm, ja mit poſitiven Vorſchlägen auf— 

warten konnte. Damals iſt ſeine anonyme Schrift über die 

Folgen der Säkulariſation entſtanden“. Von ſeinen Be— 
  

ducibus potissimum improbis librorum autoribus nec iis amplius 

quamvis quam maxime vellent, me cum effectu opponere valeo: cum 

mihi ipsi sicut et aliis Episcopis censura librorum sit magnam in 

partem interclusa. Unde calamitates meae Dioeceseos tantae sunt, 

ut sentiri ac lacrymis deplorari, non autem verbis describi queant.“ 

Erzb. Arch. Generale, Visitatio Liminum Relationes de statu dioe- 

cesis 1772—1816. Am der „Neuerungsſucht“ in der Theologie zu ſteuern, 

dachte Mar Chriſtoph auch daran, das Theologiſche Studium von Freiburg 

nach Konſtanz zu verlegen und unter die Aufſicht der biſchöflichen Kurie zu 

ſtellen. J. Schofer im Oberrh. Paſtoralbl. 1900 S. 152. Aber Max 

Chriſtoph von Rodts Hofhaltung vgl. Fr. L. Baumann, Bad. Neu— 

jahrsblätter 4 1894, Die Territorien des Seekreiſes S. 13f. 

36 Beck S. 70. 

7 Schirmer, Briefw. Nr. 2; ihr Inhalt bei Dr. Otto Mejer, Zur 

Geſchichte der römiſch.-deutſchen Frage 1 S. 459 Anmerkung. Weſſen⸗ 

berg ſieht als Folgen der Säkulariſation den Antergang der deutſchen 

Staatsverfaſſung, die Unterdrückung der katholiſchen Kirche, die Ver—
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mühungen zu gunſten einer deutſchen Kirche wird ſpäter die 

Rede ſein. Hier ſei nur bemerkt, daß ſeine Ideenwelt damals 
ſchon in ihren Grundzügen feſtlag und im Verlaufe der Jahr— 

zehnte nur unweſentliche Korrekturen erfuhr. 

Im Auguſt 1801 verließ Weſſenberg enttäuſcht Regens⸗ 

burg, beſuchte in Landshut Freund Sailer und kam Ende des 

Monats in Konſtanz an. Aber noch einmal verſperrte ihm 

etwas den Weg ins Generalvikariat. Dalberg ſchickte ihn in 

die Schweiz, um ihre unſelig verworrenen kirchlichen Verhält— 

niſſe ordnen zu helfen. Die alte Eidgenoſſenſchaft hatte ſich 

aufgelöſt, ein Staatsſtreich folgte dem andern, eine Verfaſſung 

der anderen s. Weſſenbergs Aufgabe ſollte darin beſtehen, 

„das Kirchengut vor bedrohlichen Eingriffen zu ſichern und durch 

Gewinnung des öffentlichen Zutrauens der ungehinderten 

Wirkſamkeit des Hirtenamtes freie Bahn zu ſchaffen“ '. Schon 

am 6. Oktober 1801 überreichte er eine Denkſchrift und 

ſchlingung der kleineren Staaten durch die größeren, den Niedergang des 

Kaiſertums und den Zerfall des Hauſes Habsburg, die Anſicherheit des 

Eigentums uſw. Allgem. Deutſche Biogr. 42 S. 149. Die Schrift trifft 

ſich in manchen Gedanken mit einer anderen, die damals in Meersburg er— 

ſchienen war und den Titel trug: „Aber Beſtimmung der Entſchädigungs— 

mittel für die Erbfürſten“. Von Beaulieu-Marconnay, Carl 

von Dalberg und ſeine Zeit (Weimar 1879) J S. 249 und Dr. Hubert 

Baſtgen, Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutſchland S. 19, 

ſchreiben die Schrift Dalberg zu. Ob mit Recht? Vor der anonymen 

Schrift Weſſenbergs, die leider ohne Wirkung blieb, war zu Gunſten der 

Säkulariſation Weiſſes Schrift „Aber die Säkulariſation der deutſchen 

geiſtlichen Reichsländer in Rückſicht auf Geſchichte und Staatsrecht“ (Leip⸗ 

zig 1798) erſchienen, der Franz Berg ſeine Broſchüre „Die Anrechtmäßigkeit 

der Säkulariſation“ (Philalethopolis 1799) entgegenſtellte. Auffällig iſt der 

Widerſpruch, der ſich aus Weſſenbergs Außerung in ſeiner leider ver— 

ſchwundenen Selbſtbiographie, die Beck ſo gründlich (ob ungloſſiert?) be⸗ 

nutzte, und einem Brief Weſſenbergs an von Ow vom 12. Auguſt 1801 

ergibt. In der Selbſtbiographie kommentiert er den Beſchluß des Reichs— 

tages: „Das ganze Friedensgeſchäft vertrauensvoll an kaiſerliche Majeſtät 

anheim zu ſtellen“, mit bitteren Worten, während er im Brief warm für ihn 

eintritt. Schirmer, Briefw. Nr. 2. 

zs Briefw. S. 206. Dr. Adolf Küry, Die Durchführung der kirch— 

lichen Verordnungen des Konſtanzer Generalvikars J. H. von Weſſenberg 

in der Schweiz. S. 8§f. 

320 Beck S. 85.
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teilte darin mit, daß Dalberg zur Beförderung des gemeinen 

Wohles mitzuwirken entſchloſſen ſei“, „durch Würde und 
Reinheit der öffentlichen Gottesverehrung im urſprünglichen 

Geiſte des Evangeliums mit Abſtellung eingeſchlichener Miß— 
bräuche, durch ſtetes Hinſtreben auf ſittliche Bildung des 

inneren Menſchen, durch echt chriſtliche Erziehung der Jugend, 
durch Förderung des Geiſtes der Eintracht und der Toleranz 
unter den Staatsgenoſſen, durch das Beſtreben Liebe zur Ver— 

faſſung, Folgſamkeit gegen die Geſetze und Achtung gegen die 
Vorgeſetzten zu begründen nach dem Geiſte des Evangeliums“. 
Der Biſchof werde beſtrebt ſein, innerhalb der Grenzen ſeines 

Berufes zu bleiben. Er kenne und ehre die Rechte des Staates 

in Kirchenſachen, er erwarte auf der anderen Seite aber auch 
Anterſtützung und Mitwirkung der politiſchen Gewalten für ſeine 

Ziele und die Zuſage, daß das Vermögen der Kirche unverſehrt 
erhalten und feierlich beſtätigt werde. Aufgabe einer Aber— 
einkunft werde es ſein, des näheren zu beſtimmen, welcher Art 
die Einkünfte der Kirche zur Erhaltung der kirchlichen Anſtalten 
und Perſonen, zu Lehranſtalten, Armenhäuſern und anderen 

frommen und wohltätigen Zwecken zu verwenden ſeien. „Hierin 

könnten manche frommen Stiftungen ſehr erſprießliche Dienſte 

leiſten. Mit den nämlichen geiſtlichen Orden, welche vor vielen 

Jahrhunderten die Wildnis in vielen Teilen der Schweiz in 

fruchtbare Felder umgebildet haben, . .. könnte nach den Be— 

dürfniſſen gegenwärtiger Zeiten die nützlichen Lehr- und Bil— 

dungsanſtalten für Jünglinge und Töchter verbunden werden; 

und die Ordenshäuſer werden ſich lebhaft erfreuen, durch eine 

ſolche ihrem urſprünglichen Beruf vollkommen angemeſſene 

Gemeinnützigkeit das Andenken der Verdienſte ihres Standes 

fortzupflanzen und ſich fernerhin der wohlverdienten Schätzung 

und Achtung ihrer Mitbürger würdig machen.“ 

40 Dr. Ludwig Snell, Geſchichliche Darſtellung der kirchlichen Ver— 

hältniſſe der katholiſchen Schweiz. 2 Bd. S. 6. Denkſchrift über das Ver⸗ 

fahren des römiſchen Hofes bey der Ernennung des Generalvikars Frhrn. 

v. Weſſenberg zum Nachfolger im Bisthum Konſtanz und deſſen Verweſer 

und die dabei von Sr. königl. Hoheit dem Großherzog von Baden genomme⸗ 

nen Maßregeln. S. 126f. Weſſenbergarchiv XXXII. 5. 

41 Denkſchrift S. 127.
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Es war nicht allzu ſchwer, auf dieſer breiten Baſis, mit der 

ſich auch Dalberg einverſtanden erklärte?, die Verhandlungen 

erfolgreich zu führen. Dabei wurde Weſſenberg von einer 

Reihe von Männern unterſtützt, die als Geiſtesverwandte 

bald mit ihm Freundſchaft ſchloſſen, ſo Aſteri, Eſcher, Chorherr 

Mohr, der damals Kultusminiſter war, Heinrich Füßli, 
Müller-Friedberg und Anderwert“. Weſſenberg ſelber benahm 

ſich in zuvorkommender Weiſe und brachte bei jeder ſchicklichen 

Gelegenheit ſeine und ſeines Biſchofs herzliche Sympathien für 
das „biedere Schweizervolk“ zum Ausdruck“, was ihn aber 

nicht hinderte, ähnliche Liebenswürdigkeiten auch dem franzö— 
ſiſchen Geſandten zu widmen?. Das Ende der Verhandlungen 

war, daß die bereits beſchloſſene Veräußerung eines Teiles 

der Kirchengüter für humanitäre Zwecke endgültig unterblieb 
und die Schweiz ſich damit begnügte, nur einen Teil des Er— 

trages derſelben dazu zu verwenden“. Der junge Weſſenberg 

konnte zufrieden ſein. Selbſt die Prälaten von Einſiedeln und 

Muri“, gratulierten ihm zu ſeinem ſchönen Erfolge und auch 
Freund Sailer in Landshut und Peſtalozzi beglückwünſchten ihn 
herzlich!. Als er nach Konſtanz zurückkehrte, fand er ſogar ein 
päpſtliches Breve vom 20. Nov. 1801 vor, das ihm für ſeine 

ſegensreichen Bemühungen zur Erhaltung der Kirchengüter in der 

Schweiz den Dank des Hl. Vaters in huldvollen Worten aus— 
ſprach. Die altkirchlichen Kreiſe argwöhnten allerdings, die 

Abmachung zwiſchen der Regierung und ihm ſei mehr eine Kon— 

zeſſion an den aufgeklärten Geiſt Weſſenbergs und Dalbergs, 

als an die Kirche geweſen. Die überreichte Oenkſchrift, einzelne 

Außerungen des biſchöflichen Geſandten, der Verkehr, den 

er in Bern pflog, die Freunde, die er ſich verpflichtete, das faſt 

überſchwengliche Lob, das ihm die gegneriſche Preſſe ſpendete, 
machten ſtutzig. Weſſenberg mußte es bald darauf mit 

42 Briefwechſel Nr. 8. Weſſenbergarchiv XXXII. 6. 

às A. Lauter, Der Zuſammenbruch der Helvetik S. 5f. 

44 Briefwechſel Nr. 6. 

45 Briefwechſel Nr. 4. 

à6 Snell S. 7, Denkſchrift S. 126. 

27 Küry S. 10. 

as Briefwechſel Nr. 7. Weſſenbergarchiv XXXII. 10. 

40 Beck S. 91.
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draſtiſcher Deutlichkeit erfahren, wie man da und dort über ſeine 

Perſon und Beſtrebungen dachte. Als er ſich beim Biſchof Odet 

in Freiburg i. Schw. gelegentlich vorſtellte, wurde er mit den 

unfreundlichen Worten empfangen: „Ha, Sie ſind der Wohl— 

bekannte, den alle Illuminaten in den Zeitungen ſo preiſen. Ihr 
Lobpreiſen hat ohne Zweifel ſeinen guten Grund. Wie hätten 
Sie auch ſonſt mit einer atheiſtiſchen Regierung in UAnterhand— 
lung treten können.““ 

Weſſenberg behielt auch in den folgenden Jahren die ver— 
wickelten Vorgänge in der Schweiz ſcharf im Auge und ließ ſich 

von ſeinen Getreuen, wie ſein Briefwechſel beweiſt, aufs 

genaueſte unterrichten .. Tatſächlich blieb das Land trotz 

ſcheinbarer Zentraliſation vorerſt in ſich zerriſſen und ein Spiel— 
ball in der gewaltigen Hand des erſten Konſuls von Frankreichs'. 

And nun wurde J. H. von Weſſenberg in Wirklichkeit 
Generalvikar. Seine ofſizielle Ernennung erfolgte am 
2. März 1802 von Erfurt aus, wo Dalberg ſich gerade aufhielt. 

Graf Ernſt von Biſſingen, der die verantwortungsvolle Stelle 
lange Jahre hindurch in Treue verwaltet hatte, wurde zum 
Weihbiſchof beſtimmt». Dem Klerus gab die geiſtliche Regie— 
rung den Amtsantritt des neuen Generalvikars und Präſidenten 
der geiſtlichen Regierung im Amtsblatt in lateiniſcher Faſſung 
kund, dem Commissarius Nuntiaturae Apostolicae Bäumlin 

in Luzern durch ein Schreiben vom 30. April. Seine Vereidi— 
gung mußte aber bis zur Rückkehr Dalbergs verſchoben werden“. 

Allem Anſchein nach blieb er auch als Generalvikar im gleichen 

Hauſe wohnen, das er im Jahre 1799 als Nachfolger des Dom- 

herrn Wilhelm Joſeph Leopold Willibald von Baden bezogen 

hatte ss. Mit dem Domkapitel trat er geſchäftlich kaum in Be— 

50 Beck S. 90. 

51 PVgl. Alfons Lauter, Der Zuſammenbruch der Helvetik im 

Herbſte 1802 und Briefwechſel Nr. 10 f.) 

52 Briefwechſel Nr. 16 und 17. 

53 Belobigungsſchreiben Dalbergs für Biſſingen vom 2. März 1802 im 

Erzb. Archiv. 

52 Protokollbuch der geiſtlichen Regierung 1802. 

55 Hof zum Pantherthier, auch „Dienheimiſcher Hof“ oder „zum 

Hennele“ genannt. Beyerle-Maurer, Konſtanzer Häuſerbuch 2 

S. 486f.
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ziehungen. Die ausſchließlich adeligen Kanoniker kümmerten 

ſich in ihrer Mehrzahl um die verwickelte Verwaltung der 

weiten Diözeſe recht wenig. Dagegen war ihm nun die geiſtliche 

Regierung unterſtellt, die ſich aus einer ganz kleinen Anzahl von 
Herren„mit geringer geiſtiger Qualifikation“, wie Beck einſeitig 

behauptet, zuſammenſetzte, aus dem Suffraganeus Ernſt von 
Biſſingen-Nippenburg (geb. 16. Juli 1750), aus den geiſtlichen 
Räten Domherr von Enzberg, den Stiftsherrn von St. Stephan 
Dr. Sturm, von Baur und Labhardt, aus dem jungen Kanonikus 

von St. Johann, Hermann von Vicari, dem Sekretär Premauer, 
dem Offizial Reutemann, und dem Fiskal Merhardt von 

Bernegg, Kanonikus von St. Stephan. Biſſingen war von der 

Aufklärung kaum berührt. Aber Enzbergs Charakter iſt uns nur 

weniges bekannt. Während des Streites mit Rom ſtand er, wie 
alle anderen Domherren, tapfer auf der Seite Weſſenbergs. Von 

Baur gehörte der geiſtlichen Regierung ſchon ſeit langen Jahren 
an. Daß er kein Aufklärer geweſen iſt, geht aus ſeinen Gut— 
achten in Sachen der Hofkapelle in Stuttgart hervor ͤ. Sturm 

wird von Dr. Mets, der von 1806 bis 1812 in der Konſtanzer 

geiſtlichen Regierung tätig war, als ein alter, würdiger, ſeiner 
Zeit ſehr tätiger, verdienter Mann bezeichnet. „Von Labhard“, 
heißt es in Mets Lebenserinnerungens“, „weiß ich nichts zu 

berichten; ich ſah außer den Vikariatsliſten und Liſten über 

Frouenkloſterviſitationen — keine Arbeiten.“s Von Vicari 

ſchildert Mets als „einen ſehr gebildeten edlen Mann“ und 
„großen Juriſten“. Er ſei nur etwas ſchüchtern und in der 

Seelſorge zu wenig geübt. Solange Weſſenberg Generalvikar 

war, trat in der geiſtlichen Regierung öfters Perſonenwechſel 
ein. Im Jahre 1814 beſtand ſie aus den geiſtlichen Räten 

Labhard, v. Vikari, Fiskal Reininger, Willibald Straſſer und 

Kopp, zu denen noch der alte Premauer als Kanzleidirektor kam. 

56 Sägmüller S. 191ff. 

57 Weſſenberg-Archiv Konſtanz. 

Is Dabei iſt zu bemerken, daß Dr. Mets Aufklärer war und Weſſen— 

bergs Vertrauen in hohem Maße genoß, während Labhard der alten 

Richtung angehörte. Darum auch in den Briefen des Biſchöflichen Vogtes 

der Reichenau Freiherrn von Hundbiß an Weſſenberg da und dort über 

Labhard eine anzügliche Bemerkung und die Charakteriſierung im Briefe 

vom 25. April 1802: „Cargé d'affaires mit dem blutroten Geſicht“.
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Im Schematismus von 1821 werden Reininger und Kopp nicht 

mehr erwähnt. Dafür erſcheint als abweſender geiſtlicher Rat 

der ſchlaue, überaus geſchäftsgewandte, chamäleonhafte Ex⸗ 

franziskaner J. Vitus Burg, Doktor der Theologie und Pfarr— 

rektor in Kappel a. Rh.““ 
Mit dieſen neun Männern“ hatte Weſſenberg die 

weite Konſtanzer Diözeſe zu verwalten, die von Ludwigsburg 

bis an den Gotthard, vom Lech bis an den Rhein reichte, 

eine Menge weltlicher Gebiete und Herrſchaften in ſich ſchloß 

und zur Zeit, als er das Generalvikariat übernahm, anderthalb 

Millionen Seelen zählte, wovon ein ſtarkes Drittel auf Baden 

kam. 

Schon in normalen Zeiten wäre er vor einer Rieſenaufgabe 

geſtanden. Aber nun ſtockte in dieſen Kriegsläuften oft jeder 
Verkehr *, dazu war alles im Fluß »'. Wer wußte damals, 

was der nächſte Tag auf politiſchem oder kirchenpolitiſchem 

Gebiete bringen werde? Das alte römiſche Reich deutſcher 

Nation lag in den letzten Zügen. Der Erbfeind jenſeits des 
Rheins erwuchs unter dem Genius des erſten Konſuls zu neuer 

gigantiſcher Kraft, während die Fürſten Deutſchlands ſich in 
vaterlandsverräteriſcher Selbſtſucht und Ländergier ſchmachvoll 

übertrumpften. Die preußiſche Partei im Reichstag hatte geſiegt, 

die geheimen Verhandlungen zu Berlin, Petersburg und Paris 

waren eingeleitet. Mit Preußens Zuſtimmung kam es zwiſchen 
  

50 Dr. Anton Reininger, zuvor Pfarrer in Liggeringen und Espaſingen, 

trat 1805 in die geiſtliche Regierung ein und wurde ſpäter Provikar. Er 

ſtarb nach langwieriger Krankheit am 3. März 1820. Erzb. Arch. Burg 

iſt zu bekannt, als daß er hier beſonders behandelt zu werden bräuchte. 

Er wird uns oftmals begegnen und in Weſſenbergs Leben eine ſeltſame Rolle 

ſpielen. Aber den tüchtigen Schulmann Straſſer vgl. Bad. Biographien II 

S. 327 f. und Felders Gelehrten- und Schriftſtellerlexikon II S. 430 ff. 

60o Weſſenberg begründet die geringe Anzahl der Mitglieder ſeiner 

geiſtlichen Regierung in ſeinen Punkten für eine Relatio ad limina im 

Jahre 1804 damit, daß der Biſchof alle ſeine Beſitzungen, die ad mensam 

Episcopalem gehörten, verloren habe, und nur noch einige Taxgefälle 

beziehe, die aber kaum hinreichten, um das allernotwendigſte Kanzlei— 

perſonal zu unterhalten. 

61 Erzb. Arch. 

62 Memoiren des letzten Abtes von St. Peter Ignatius Speckle. 

Herausgegeben von Dr. Stephan Braun S. 291.
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Bonaparte und dem Petersburger Hof zu einer Ubereinkunft, 
nach der die Sätulariſation in Deutſchland beinahe voll— 

ſtändig ſein und das Nähere darüber einer zu wählenden Reichs— 
deputation zu Regensburg als Richtſchnur ihrer Beratungen 

und Beſchlüſſe vorgelegt werden ſollte. Wer wird künftighin 
die Paſtoration der Gebiete beſorgen, die bisher den Klöſtern 

unterſtanden, wie werden ſich die einzelnen Staaten, über die 
ſich die Diözeſe ausdehnte, zum Kirchengut im allgemeinen 
ſtellen? Wagen ſie es vielleicht, den uralten Beſtand zu zer— 

ſprengen und das Bistum ſelbſtſüchtig aufzuteilen? Wird 

nicht die Willkür und Begehrlichkeit der weltlichen Herr— 
ſcher ſo anſchwellen, daß für die Kirche ſelber, auch für 

den Dom und ſein Kapitel nichts mehr übrig bleibt? Das 

waren Fragen, die man aufwarf, ohne vorerſt eine Antwort zu 
finden. Dabei zerfiel der Klerus damals ſchon in zwei Lager, 

in die Aufgeklärten und in die Kirchlich-konſervativen. Man 

hat bisher den Beginn der Aufklärung für die Diözeſe Konſtanz 
etwa mit dem Jahre 1800 datiert, damit aber einen viel zu 
ſpäten Zeitpunkt angeſetzt's. Ein Hemmſchuh für Weſſenbergs 

Geſchäftsführung lag weiter darin, daß er in ſeinen Vollmachten 
beſchränkt war. Der Fürſtprimas hatte ſich in einer Reihe von 
Gegenſtänden die Entſcheidung vorbehalten, nach Dr. Fridolin 

Huber“ alle in ſeinem Namen erlaſſenen Verordnungen und 

Hirtenbriefe, wie auch die allgemeinen Inſtruktionen für die 

biſchöflichen Kommiſſarien, alle Bittgeſuche der Ordensperſonen 

beiderlei Geſchlechts um Säkulariſation oder andere Dispenſen, 

jede Verabredung oder Abereinkunft mit einer Staatsregierung 
  

6s In Freiburg war ſchon von 1782—1788 der „Freymütige“ in vier 

Bänden erſchienen und hatte mit radikalem Fanatismus alles Abernatürliche 

zuſammengeriſſen. Wir wiſſen weiter, daß die Almer Jahrſchrift, die Werk— 

meiſter herausgab, hinter dem „Freymütigen“ kaum zurückblieb. Dr. Adolf 

Röſch, Das religiöſe Leben in Hohenzollern unter dem Einfluſſe des 

Weſſenbergianismus 1800—1850 S. 10 ff. Das Brutneſt der neuen 

Ideen befand ſich aber in Stuttgart am Hofe des Herzogs Karl Eugen von 

Württemberg. Vgl. Sägmüller, Die kirchliche Aufklärung am Hofe 

des Herzogs Karl Eugen von Württemberg 1774—1793. Wie es im 

Seminar zu Meersburg ausſah, werden wir ſpäter ſchildern. 

e Vollſtändige Beleuchtung der Denkſchrift über das Verfahren des 

römiſchen Hofes bei der Ernennung des Generalvikars Freiherr von Weſſen— 

berg S. 10.
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und endlich die Korreſpondenzen mit dem römiſchen Hofe und 

der Nuntiatur in Luzern. UAnd doch war er faſt immer ab— 

weſend »s. Aber Weſſenberg bangte nicht. Sein Wahl— 
ſpruch lautete: „Recte et fortiter!““'“ Der „änquietus 

juvenis“, wie ihn Speckle in einer Tagebuchnotiz vom 

19. Auguſt 1803 nennt“, vertraute auf die Klarheit ſeiner 

Ziele, auf ſeine Gewandtheit und Kraft und auf die 
Freundſchaft und Macht Dalbergs. Dazu hatte er ſich teils 
durch verwandtſchaftliche Beziehungen, teils durch perſönlich 
liebenswürdiges und vertrauenerweckendes Weſen auf Reiſen 
und durch brieflichen Verkehr im Klerus und in der 

Laienwelt eine erkleckliche Zahl von Anhängern erworben, 
auf die ein Verlaß war. So ſteckte er ſich das hohe Ziel, auf 

ſein Zeitalter wohltätig einzuwirken?“?s. „Eine wahre Beſſerung 

der kirchlichen Zuſtände“, meinte er ſpäter, „war die höchſte 

Idee, für die ich mir Sinn und Kraft zutraute“ ». Wie er ſich 

dieſe Beſſerung aber dachte, hatte er ſchon in ſeiner Denkſchrift 
an die ſchweizeriſche Regierung ausgeſprochen. Viel deutlicher 

noch offenbarte es ſein programmhaftes Weltanſchauungsbuch 

„Der Geiſt des Zeitalters“, das er gerade damals bei Orell, 

Füßli & Co. in Zürich erſcheinen ließ, ohne mit ſeinem Namen 
zu zeichnen, wie er ſich auch ſpäter mit Vorliebe hinter die Ano— 
nymität verſteckt hat. Aber bald wußte alle Welt, wer der 
talentvolle Verfaſſer des Werkes ſei. Die Geſchloſſenheit der 
Auffaſſungen „des Freundes der Wahrheit“, frappierte, berech— 

tigte aber auch zum Verdacht, daß er kaum mehr an eine über— 

natürliche Ordnung oder an eine von Gott geſtiftete Kirche 

6s In der Relatio Romam dirigenda vom Dezember 1800 ſchreibt 

Dalberg ſelber, er könne „haud ultra unum alterumve mensem“ in der 

Diözeſe anweſend ſein „ob exortos rursus belli tumultus in exteras 

regiones cedere coactus.. Erzb. Archiv. Generale visitatio limi- 

num 1772— 1816. 

66 Trefflich iſt die Charakteriſtik des damaligen Weſſenberg bei 

O. Mejer 1 S. 393: „Jung, ſeiner Aufklärung ſich mit Genüge bewußt, 

geſpreizt in gutem Willen, und nicht ohne unruhige Haſt, begann er in 

einer Menge Neuerungen das Zdeal katholiſch-rationaliſtiſcher Kirchen— 

verfaſſung, welches er erfaßt hatte, zu verwirklichen.“ 

67 Memoiren S. 292. 

6s Vgl. Geiſt des Zeitalters S. 63. 

60 Beck S. 79. 

Treib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 25
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glaube “' und zu jenen gehöre, die dem Staat ohne weiteres die 

Vormundſchaft über die Kirche zugeſtehe1. Wie er ſich 

zur Hierarchie ſtelle, ergab ſich aus der bezeichnenden Bemer— 
kung, daß jene, welche die Autorität des Papſtes oder des 
Biſchofs auf den Stifter der Kirche zurückführen und eine 

Anterwerfung von Gottes- und Rechtswegen fordern, den 
kritiſchen Beurteiler zum wehmutsvollen Rufe veranlaſſen, „ſie 
wußten nicht, was ſie taten!““ Zwar iſt in dem Buche immer 

und immer wieder die Rede von Abſtellung der Mißbräuche 
und Bekämpfung des Aberglaubens, doch nirgends davon, 

worin dieſe Mißbräuche beſtehen, und wo der Aberglauben 
beginne. Aber den Klerus aber fällt der „Freund der Wahr— 

heit“, nachdem er zuerſt das Ideal des Geiſtlichen mit erhabenen 

Worten geſchildert“, das bittere UArteil, er habe ſeine Berufung 

vergeſſen und die Religion mißbraucht, um Reichtum zu er— 
werben und die Herrſchaft über die Geiſter an ſich geriſſen und 
bedürfe darum einer dringlichen Erneuerung“. Auf die Frage 

aber: Soll das Reformieren von unten hinauf, oder von oben 
herunter geſchehen? wird die Antwort erteilt: „Von unten hinauf 
werden freilich die Winke, Belehrungen und Beweggründe zur 

Reform gelangen müſſen, aber die Reform ſelbſt muß von oben 
herabſteigen, wenn ſie ohne verderbliche Amwälzungen wirklich 
heilſam und für die Dauer geſchehen ſoll““. 

So war es alſo klar, was „von oben herab“ bevorſtehe. 

Darum die ängſtliche Frage allüberall, wo man vom Strudel der 

Aufklärung noch nicht erfaßt war: Was wird dieſer junge, ehr— 
geizige, choleriſche, dieſer ungemein gewandte, weltanſchaulich in 
ſich fertige Mann, dem es an den Erfahrungen des Lebens und 
an einer ſtarken Führung gebricht, für die Diözeſe ſein? Ein Segen 

oder ein Anſegen, ihr Aufſtieg oder ihr Antergang? Selbſt Weſſen⸗ 

bergs Freunde bangten und rieten zum Maßhalten: „Lieber 

Weſſenberg“, ſchrieb Graf Weſterholt von Regensburg aus am 
11. September 1801, . . .. „ich denke oft an Dich und an den 

kitzligen Standpunkt, auf dem Du Dich befindeſt. Eure Lage hat 

70 Vgl. Geiſt des Zeitalters S. 256. 71 S. 92. 72 S. 184f. 

73 S. 188. 

74 S. 171ff. 

75 S. 93,
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ihre Abgründe zur Rechten und zur Linken. Die Geiſtlichkeit 

teilt ſich meiſtens in die lichtloſe und in die herzloſe Partie. Die 
eine wittert überall Anglauben, die andere genießt nichts und 

will auch den übrigen nichts gönnen, ſie verfolgt das Gute und 

bellt es mit dem Worte Myſtizismus an! ... Biſt Du ein Freund 
des Fürſten, ſo wird Dir die eine oder die andere Partie, viel— 

leicht alle beide, ihre Garne aufwerfen, um Dich an ſich zu 

zi hen. Aus Deinem Buche über den „Geiſt des Zeitalters“ 
ſehe ich, daß Du Dich um Menſchenkenntnis in abstracto 
beworben haſt, aber das iſt nicht genug, wenn die in conereto 
nicht die Rechnungsprobe herſtellt. Decipimur specie recti. 

And das iſt umſo leichter, wenn man wie Du dem Guten mit 
Eifer nachjagt. Eile mit Weile — wandle pede suspenso, 

damit Du den Grund erkennſt, auf den Du trittſt.“““ 

„Eile mit Weile“, das hatte Weſſenberg ſelber in ſeinem 
„Geiſt des Zeitalters“ dem geraten, der die Mißbräuche be— 
kämpfen“ und Reformen durchführen wolle. Wir werden nun 

ſehen, daß er den Weg, den er anderen ſchulmeiſterlich wies, 
ſelber nicht ging. So ſehr er ſich anmaßte, den „Geiſt des 

Zeitalters“ zu kennen, er kannte ihn nicht. Der junge 

Mann ſtand immer noch in der Zeit Joſef II. und blieb 
in auffälliger Entwicklungsunfähigkeit trotz glänzender Gaben 
in ihr ſtehen. Und zuletzt war er ſelber eben doch kein 
Kaiſer, nicht einmal Biſchof, ſondern nur der General— 

vikar in spiritualibus eines Mannes, der den Kampf nur ſo 
lange liebte, bis er gefährlich wurde. 

Den Kaiſer Joſef II. hatte die Maſſe Papier, die er mit 

ſeinen Verordnungen vollgeſchrieben, zuletzt erdrückt. Weſſen— 
berg ſollte es nicht beſſer gehen. Er wird mit ſeinen Reformen 

eine Zeitlang in Deutſchland und weit über Deutſchlands Gren— 
zen hinaus von ſich reden machen, damit aber die Reaktion 

wecken und ſtärken und das eigene Bistum unſelig entzweien. Er 

wird unentwegt den Kampf um die deutſche Kirche führen, bis ſich 
Rom von den furchtbaren Schlägen, die es durch die Revolution 

und Bonaparte erhalten, wieder erholt hat. Aber dann wird 
es in unerſchütterlicher Ruhe mit ihm abrechnen, „et impavidum 

ferient ruinae“. 

Ls Briefwechſel Nr. 1. * S. 73. 

25*
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II. 

Weſſenberg und ſein Klerus. 
Wenn Weſſenberg „von oben herab“ reformieren wollte, 

traf er zuerſt auf den Klerus. Mit deſſen Ambildung begann er, 

denn er wußte wohl, daß alle anderen Reformen nur dann 
einen ſicheren Weg ins Volk finden, wenn ihm eine für ſeine 

Ziele gefügige Geiſtlichkeit als weittragendes Sprachrohr und 

ausführende Kraft zur Seite ſtehe. 
Das Bistum Konſtanz beſaß ſeit 1735 auf der ſteilen, von 

üppigen Reben umſponnenen Höhe öſtlich von Meersburg ein 
wohlgebautes, dem hl. Karl Borromäus geweihtes Seminar 

mit einem unvergleichlich ſchönen Blick auf den See, den Säntis 
und ſeine faſt endloſe alpine Gefolgſchaft?. Wenn die Haus— 
und Studienordnung, die Biſchof Johann Franz von Stauffen— 
berg der Anſtalt gegeben hatte““, mit Gewiſſenhaftigkeit befolgt 

wurde, dann war von der Anſtalt ähnliches zu erwarten wie von 
einem wohlgeleiteten klöſterlichen Noviziat. Vielleicht lag gerade in 
den hochgeſpannten Forderungen des Statuts eine gewiſſe Gefahr. 

Es war jedoch notwendig, die letzten Monate vor der Prieſter— 

weihe“ aſzetiſch und wiſſenſchaftlich ſo gut als nur möglich aus— 

zunützen, denn tatſächlich fehlte es trotz öfterer Mahnung und 
ſcharfer Maßnahmen von ſeiten der Biſchöfe n bei den Alum- 

nen nicht bloß an der Einheitlichkeit der Vorbildung, ſondern 

oft an der genügenden Vorbildung überhaupt. Genügten viel— 
leicht auch — rein quantitativ betrachtet — die theologiſchen 

Kenntniſſe, die ſie ſich in den öſterreichiſchen Gebieten der Diözeſe 
auf den Hochſchulen in Freiburg und Dillingen, oder in den 
Lyzeen zu Rottweil und Konſtanz trotz aller Hemmungen er— 

7s Aber den Stand des Seminars im Jahre 1784 und ſeinen alten, 

ehrwürdigen Regens ogl. Gabriel Meier: „Süddeutſche Klöſter vor 

100 Jahren. Reiſetagebuch des P. Nepomuk Hauntinger O, S. B.“ S. 5ff. 

70 Zelus domus Dei, quo... Dominus, Dominus Johannes Fran- 

ciscus .. L. B. Schenck de Stauffenberg:.. Seminarium cleri- 

corum saecularium e fundamentis erexit S. 23 ff. 

80 Den Seminaraufenthalt länger auszudehnen, erſchien bei der immer 

und immer wieder in den Relationen nach Rom betonten Armut der An— 

ſtalt kaum angängig zu ſein. 

81 Z. B. Franz Konrads von Rodt vom 11. April 1767. Erzb. Arch. 

82 über die Fächer, die in Konſtanz gegeben wurden, vgl. Dr. K. 

Gröber, Geſchichte des Jeſuitenkollegs und Gymnaſiums in Konſtanz
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worben hatten s?, zur Not noch“, ſo ſcheinen doch die 

jungen Theologen aus den Schweizer Kantonen häufig 
der ſyſtematiſchen Schulung überhaupt entbehrt zu haben “. 

Freilich war die Schnellbleiche im Seminar dann auch nicht 
mehr im Stande, das Verſäumte nachzuholen und die Kandi— 

daten ernſtlich auf ihren Beruf zu prüfen, zumal die Seminar— 

leitung bei der Lockerung der Sitten in jener Zeit, bei dem Frei— 
heitstaumel des ſterbenden 18. Jahrhunderts und der Abneigung 

der Schweizer gegen das im Schwabenland gelegene Seminar 

mit faſt unüberſteigbaren Hinderniſſen kämpfen mußte. Nun 

zeigte es ſich namentlich, wieviel die Kirche auch in Deutſchland 

durch die Aufhebung des Zeſuitenordens und ſeiner zahlreichen 

Anſtalten verloren hatte. Eine Reform war alſo durchaus am 
Platze, ſollte der Klerus ſeiner hohen Aufgabe gewachſen ſein, 

und ſeinen Einfluß in jener kulturell hochſtehenden Zeit nicht 
gänzlich einbüßen. 

Aber wie reformieren? Weſſenberg ging von 

der Bedeutung der Geiſtlichkeit aus, die er bewundernswert 

ideal erfaßte ,‚F und forderte ihretwegen „Heſſeren Unter— 

richt und ſtrengere Diſziplin“ als„den erſten Schritt 

zur Reformierung der Prieſterſchaft“s'. Darin traf er ſich auch 

ziemlich mit den Meinungen ſeiner Freunde und Räte?. So 

S. 160 ff., und Lender, Beiträge zur Geſchichte der Studien und des 

wiſſenſchaftlichen AUnterrichts in hieſiger Stadt Konſtanz, II. Teil 1834. 

83 Wozu vor allem die große Armut mancher Studierenden zu rechnen 

war, Geier S. 92. 

84 Geier S. 83f. J. Schofer im Paſtoralblatt 1900 S. 151f. 

s6 A. Küry, Die Durchführung der kirchl. Verordnungen des Kon— 

ſtanzer Generalvikars J. H. von Weſſenberg in der Schweiz S. 6 f. 

86 Geiſt des Zeitalters S. 188 f., Mitteilungen über die Verwaltung 

der Seelſorge nach dem Geiſte Jeſus und ſeiner Kirche von §. H. 

von Weſſenberg, II. Bd. S. 1 f. Vgl. auch ſeine ſpätere Schrift 

„Consideration sur l'état actuel de l'instruction publique du Clergé 

catholique en France et en Allemagne par un ancien Grand'-Vicaire 

1812 und Briefwechſel Nr. 132. 

87 G. d. 8. S. 124, vgl. auch ſeinen Bericht an Dalberg vom 16. Dez. 

1802 bei Küry S. 11. Es ſind ziemlich die gleichen Gedanken, die 

Zirkel etwa 8 Jahre zuvor in geiſtvoller Weiſe den Alumnen ſeines Würz— 

burger Seminars vorgetragen hatte. Ludwig, Zirkel J S. 67. 

ss Briefwechſel Nr. 42.
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ergaben ſich für ihn zwei erzieheriſche Programmpunkte: Re— 

viſion der Vorbildung der Prieſteramts— 

kandidaten im Seminar und in den theologiſchen 
Lehranſtalten, ſoweit es in ſeiner Macht ſtand, und ſorg— 
ſältige Weiterbildung der Prieſter ſelber. 

Noch ehe er das Generalvikariat antrat, hielt ihn, wohl 
geweckt durch Dalberg ,„ der Gedanke an eine Verbeſſerung des 
Meersburger Seminars in Spannung“. Aber die Schweizer 

Geſchäfte nahmen ihn damals völlig in Anſpruch. Doch noch 

1801 iſt er in der Lage, dem Fürſtbiſchof den Entwurf einer 
zweckmäßigen Einrichtung des Seminars zu überreichen. Dal— 
berg hieß ihn gut, nachdem der Seminarvorſtand und die meiſten 
Dekane dazu gehört waren und die geiſtliche Regierung das 

Statut eingehend geprüft hatte. Da auch Rom in ſeinem Be— 
ſcheid auf die Relatio von 1800 am 15. April 1802 die Sorge 

um das Seminar dem Biſchof abermals ans Herz legte, wurde 
die neue Seminarordnung am 6. Juli 1802 publiziert. Zwei 

Tage ſpäter teilte Weſſenberg der Diözeſangeiſtlichkeit mit, 

daß künftighin nur eine Aufnahme ins Seminar, und zwar an 
Allerheiligen, erfolgen werde, ſtatt der zwei bisherigen an 
Oſtern und Allerheiligen, und daß die Alumnen 10 Monate im 
Seminar zu verbleiben hätten eꝛ. Die ausführliche Darſtellung 
und Begründung der Seminarordnung gab er im „Archiv für 

die Paſtoral⸗Konferenzen in den Landkapiteln des Bistums 
Konſtanz“2. Da iſt die Rede von der allgemeinen Einrichtung 

und den Vorſtehern des Seminars, von der ſittlich-religiöſen und 

der wiſſenſchaftlichen Ausbildung der Alumnen, von der Haus— 

regel und Diſziplin und dem Verhältnis der Seminarvorſteher 
zu einander. 
  

89 Dalberg hatte ſchon am 11. Dezember 1798 Bericht über die 

Seminarien und ihre Anterhaltung erſtattet und 1800 von ſeiner geiſtlichen 

Regierung in Konſtanz einen klaren und kurzen Bericht über die Miß— 

ſtände im Seminar nach Rom ſenden laſſen in der Hoffnung, daß ihn auch 

der Hl. Vater leſe. Schreiben vom 29. September 1800. Erzb. Arch. 

90 Briefwechſel Nr. 4. 

91 Sammlung Biſchöfl. Hirtenbriefe und Verordnungen vom Jahre 

1801 bis 1808 S. 70. Uber Weſſenbergs weitere Tätigkeit zu Gunſten des 

Seminars zu jener Zeit vogl. Weſſenbergarchiv XXXII und XXXIII. 

92 1804 J. Bd.
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Was den Charakter der neuen Statuten vom Jahre 

1802 betrifft, ſo geben ſie jenen von 1735 an ernſter Auffaſſung 

kaum etwas nach. Manche Vorſchriften überſchreiten ſogar das, 
was wir jetzt noch in unſeren beſten Prieſterſeminarien zu for— 
dern pflegen. Abgeſehen von einigen methodiſchen Maßnahmen 
erinnert an den Schöpfer des Statuts nur die Ausſchaltung der 

Dogmatik“s und die Einführung der Kirchengeſchichte in das 
praktiſche Jahr*. Der Generalvikar wollte damit „die Einſeitig— 

keit in den Vorſtellungen verhüten“ und „die Grundſätze der ſo 

mannigfach und verſchieden gebildeten Zöglinge einander auf 

eine Art näher bringen, welche in ihnen zum Frommen nütz— 
licher Einrichtungen, wenn nicht eine gleiche, doch eine leichtere 

Willigkeit veranlaſſe““s, m. a. W. Kirchenrecht im aufgeklärten 
Sinne an alle jene vermitteln, die nicht ſchon auf der Aniverſität 

in Freiburg den Joſefinismus und Febronianismus eingeſogen 

hatten?s. Weſſenberg begnügte ſich mit dem neuen Statut und 

os Vgl. über den Anterricht in der Dogmatik: Mitteilungen JI. Bd. 

S. 254 f., dort die Ablehnung der Scholaſtik mit Berufung auf Melanch— 

thon! Schon im Juli 1803 hatte er entſchieden, man möge zu Gunſten des 

Paſtoral die Dogmatik um zwei Stunden kürzen. Weſſenbergarchiv XL. 

46. Noch 1844 klagte Weſſenberg über die ſchädlichen Wirkungen der neuen 

Scholaſtik, die nach ſeiner Meinung in der Ausbildung zu Streithähnen 

ſtatt zu Friedensapoſteln, in der Vernachläſſigung nützlicher und nötiger 

Wiſſenſchaften, z. B. der Erziehungskunde und in der Fütterung des Volkes 

mit Menſchenſatzungen ſtatt Heilswahrheiten beſtehen. „Die falſche Wiſſen⸗ 

ſchaft und ihr Verhältnis zum Leben“, Stuttgart 1844, S. 94 f. Die 

Schrift beweiſt wiederum, wie wenig ſpekulativ Weſſenberg eingeſtellt 

war, wie verächtlich er von der „dürren Stoppelernte“ auf dem Felde 

der Spekulation dachte, und wie ſehr er mit einer Art kantianiſchem 

Agnoſtizismus ſympathiſierte. 

os Kirchenrecht lehrte man ſchon im alten Seminar; die Dogmatik 

wurde in der Kontroverstheologie repetiert. 

9s Archiv für Paſtoraltheologie 1804, S. 255. 

9᷑ Aber den Geiſt der thologiſchen Fakultät der Aniverſität Freiburg 

am Ende des 18. Jahrhunderts vgl. Röſch S. 25, J. Schofer im Ober— 

rheiniſchen Paſtoralblatt 1900 S. 151f. In Rom war man über den 

unkirchlichen Geiſt der Hochſchule wohl unterrichtet. Pius VII. brachte ſeine 

Mißbilligung in ſeinem Breve vom 2. Juni 1817 zum Ausdruck, das die 

Antwort auf den Hilferuf der Univerſität an den Hl. Stuhl war, als es ſich 

für ſie, Heidelberg gegenüber, um Sein oder Nichtſein handelte. Vatik. Arch. 

Segret, di Stato Tit. 9. Nr. 254 (1814—18) Nr. 41. Daß aber auch im 

Seminar in Meersburg ſchon vor Weſſenberg die Aufklärung, wenn auch
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der ökonomiſchen Fürſorge?? nicht. Er war kaum je Bureau— 

krat, ſondern immer bemüht, die Beziehungen zum Menſchen 

und Leben aufrecht zu erhalten. Auch blieb er nie auf halbem 

Wege ſtehen, ſondern erſtrebte unabhängig von Stimmungen 

und Launen das Ganze. Darum ſchickte er nicht nur jede Woche 

einen geiſtlichen Rat ins Seminar, ſondern fuhr, ſo oft es ſeine 

Zeit erlaubte, ſelber nach Meersburg hinüber, um im Kreiſe der 

Alumnen zu weilen, und durch ſeine Perſon und Geſpräche tiefe 

Eindrücke in ihnen zu hinterlaſſen?s. Er hatte ſchon 1804 die 

Konferenzfrage n. 13 geſtellt: „Woher kömmt es, daß die Alumnen 

eines Prieſterhauſes insgemein das Ende ihres dortigen Aufent— 

halts ſo ſehnlich wünſchen?“ und ſich in dem folgenden Jahre alle 

Mühe gegeben, „daß ſie nur der Befehl der Oberen, nicht aber 

ihr eigener Wunſch aus dem Prieſterhaus entfernen“ ſollte. 

Selten nur verſäumte er, an den „Zirkeln“, den Prüfungen 

der Seminariſten, die eigentlich mehr Colloquia als ſtrenge 

Examina waren, feilzunehmen. Vor den Weihen aber pflegte 

er ſorgfältig ausgearbeitete, wenn auch nicht gerade inhaltstiefe 

Anreden an die Ordinandi zu halten . 

nicht offiziell, etingang und Gefolgſchaft gefunden hatte, bezeugt Werk— 

meiſter, Jahrſchrift VI S. 536, bei Sägmüller S. 161. Werkmeiſter 

erzählt dort, der Subregens, ein Ex-Jeſuit, habe mit eigener Hand die ab— 

lehnende Rezenſion ſeiner Schrift „Uber den neuen katholiſchen Katechismus“, 

aus dem Organ der Augsburger Exjeſuiten „Kritik über gewiſſe Kritiker“ 

abgeſchrieben und ſeinen Repetenten eingehändigt. Sie verlachten ihn 

aber und lieferten Werkmeiſter die Kopie aus, als er im Jahre 1796 das 

Prieſterſeminar beſuchte, um ihm damit zu zeigen, wie wenig Eindruck 

ſeine Verurteilung auf ſie gemacht habe. Sägmüller S. 161. 

7 Erlaß vom 1. Februar 1803. 

os Dr, Hubert Fr. Schiel, Joh. Bapt. von Hirſcher S. 15 

und 23. 

9 Sie wurden regelmäßig im „Archiv“ veröffentlicht, ogl. Mittheilung 

Bd. II S. 1 f. Damit das Seminar ſich ſein literariſches Material leich— 

ter und bequemer verſchaffen könne, war die Herderſche Buchhandlung 

ſchon 1801 veranlaßt worden, von Rottweil nach Meersburg überzu— 

ſiedeln. J. König, „Bartholomäus Herder“ in Bad. Biog. III. Bd. 

S. 52. Weſentliche Anregungen zum inneren Ausbau des Seminars gab 

Pfarrer Kropf in Hagnau, wie eine große Anzahl Schriftſtücke des Weſſen⸗ 

bergarchivs beweiſt. Andere Gutachten ſtammen von Prof. Schäfer. 

Weſſenbergarchiv XXXIX 53.
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Nachdem Weſſenberg die neue Seminarordnung getroffen, 

war es notwendig, den Seminar beſuch zu erzwingen, was 

namentlich in der Schweiz nicht ohne Reibungen abging“, und 
die Vorbereitung auf das Seminar zu vereinheitlichen. Da 
die vorderöſterreichiſche Regierung Dalberg ſchon 1802 auf— 

gefordert hatte, keine Kandidaten mehr ins Seminar aufzunehmen, 

die nicht die theologiſchen Studien in der vorgeſchriebenen Ord— 
nung zurückgelegt hätten i, wurde am 20. Oktober 1803 eine 

Prüfungskommiſſion auch für die Kandidaten der Theologie aus 

der Schweiz eingeſetzt, die ſeit 1. Juli 1808 auch in der prakti— 
ſchen Bibelkunde zu prüfen hatte 2. Etwa vier Jahre ſpäter “⸗ 

legte er abermals im Einzelnen dar, welche Vorleſungen jene 
gehört haben müßten, die ins Seminar zugelaſſen werden woll— 

ten. Nach langen Verhandlungen mit verſchiedenen Staaten 

wurde endlich ein Regulativ geſchaffen, wonach niemand 

das Studium der Theologie beginnen durfte, der nicht einen 
philoſophiſchen Kurſus in Logik, Pſychologie, Moralphiloſophie, 

Phyſik, „einer Wiſſenſchaft, die dem Seelſorger in mancher Hin— 
ſicht unentbehrlich iſt“, und Weltgeſchichte vollendet hatte. In 
der theologiſchen Studienzeit ſollte nicht nur Dogmatik, Moral 

und Kirchenrecht, ſondern auch Exegeſe, Kirchengeſchichte, Pa— 

ſtoral und Pädagogik gehört werden. Die Semeſtralprüfungen 
wurden obligatoriſch gemacht und die Zeugniſſe darüber beim 
Eintritt ins Seminar abverlangt . 

Leider haben die von Weſſenberg getroffenen Maßregeln 
zu keiner tiefgreifenden Reform des Seminarlebens geführt. 

Treitſchke hat zwar den tüchtigen, wiſſenſchaft⸗ 
lichen Anterricht in der Meersburger Prieſterbildungs— 

100 Erlaß vom 20. Juli 1808, Sammlung 1 S. 257. 
101 Protokoll der geiſtlichen Regierung 1802 S. 550. 

102 Sammlung II S. 260. 

10s Am 20. Februar 1812, Sammlung II S. 135. 

10 Beck S. 103. H. Lauer, Geſchichte der kath. Kirche in Baden 

S. 66. Schofer im Oberrh. Paſtoralbl. 1900 S. 153. ÜUber die Forde⸗ 

rungen, die an die Schweizer Kandidaten geſtellt wurden, vogl. Biſchöfl. 

Verordnung vom 20. Febr. 1812. Denkſchrift S. 118. Küry S. 25 f. 

Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 12. Durch eine Verordnung vom 

6. Juni 1803 und 11. Mai 1805, Sammlung 1 S. 216, wurde auch die 

Anleitung zur Behandlung der geiſtlichen Geſchäfte unter die Fächer des 

Seminars eingereiht. 
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anſtalt gerühmt “s, aber u. E. unverdient, weil es trotz des ver— 

längerten Aufenthalts gar nicht im Zweck des Seminars gelegen 
war, wiſſenſchaftlich anzuleiten, ſondern praktiſch vorzubilden. 
Dazu iſt uns von den Lehrern der Anſtalt kaum einer bekannt, 

der dazu befähigt geweſen wäre “. Andere ſpenden dem er— 

zieheriſchen Geiſte der Meersburger Anſtalt Aner— 
kennung, aber die Lobredner waren Geſinnungsgenoſſen Weſſen— 

bergs und damit Partei. Es wäre gewiß ungerecht, die ſittlich 

nicht einwandfreien Zuſtände darin ganz auf ſein Schuld— 

konto zu ſetzen. Manches war ſchon faul, ſehr faul, ehe Weſſen— 
berg kam““. Wir dürfen die Anſtalt und ihren Geiſt 

auch nicht einſeitig vom heutigen Geſichtspunkte aus beur— 

teilen. Aber ſelbſt wenn wir den Maßſtab ihrer Zeit 

105 Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert II S. 374. Dalberg, der 

ia ſeiner Relatio nach Rom vom 1. Januar 1816 der Anſtalt hohes Lob 

ſpendet, iſt Partei und von der Abſicht geleitet, nur die Lichtſeiten vor— 

zukehren. Weſſenbergarchiv LXXX 96. 

106 Regens waren der Geiſtl. Rat Flach, dann Keller, Herz und 

Fidelis Jäck, der „Buſenfreundß“ Weſſenbergs (Bad. Biogr. I S. 421). 

Die Aberwachung der Diſziplin unterſtand eine Zeitlang dem Kommiſſär 

Dominikus Herr, Pfarrer von Bellingen. Moraltheologie, Homiletik und 

Kirchenrecht lehrte 1804 Franz Schäfer, Kaplan zu Oberſtadion. 1802 

nahm Ignaz Demeter, Pfarrer von Lautlingen in der Diözeſe Augsburg, 

einen Ruf ans Seminar in Meersburg an. Was er dort vorgetragen 

hat, wiſſen wir nicht. Subregens und Skonom war lange Jahre Franz 

Xaver Otto, der die Alumnen auch in das Breviergebet und in den Meß— 

ritus einführte. 1805 wird Pfarrer Felder von Waltershofen Kommiſſär. 

Für Zäck iſt ein Eintrag ins Triberger Pfarrbuch charakteriſtiſch, worin 

er im Jahr 1807 den dreiviertel Jahr zuvor aus dem Wallfahrtsort 

vertriebenen hl. Clemens Maria Hofbauer und ſeine Mitbrüder „eine 

ſchwärmeriſche, fanatiſche Horde“ ſchilt und ihnen „fanatiſche Betrügereien“ 

vorwirft. Innerkofler, Ein öſterreichiſcher Reformator. Lebens— 

bild des hl. Clemens Maria Hofbauer S. 251 f. 

107 Vgl. Protokoll der geiſtlichen Regierung 1802 S. 467. Im 

gleichen Protokollband finden ſich auch Fälle, die den Geiſt der Kon— 

ſtanzer Theologieſtudenten erkennen laſſen. So wagten es z. B. einige, 

obgleich ſie vor der Aufnahme ins Seminar ſtanden, doch noch bei der 

geiſtlichen Regierung um die Erlaubnis nachzuſuchen, an den Faſtnachts— 

tagen tanzen zu dürfen. Protokoll 1802 S. 409. Schon vorher (28. Januar 

1802) mußte den Theologen der Beſuch des Theaters, der Bälle und der 

Wirtshäuſer verboten werden. S. 239. Einen Monat ſpäter ſieht ſich 

Präfekt Sulzer wiederum genötigt, ſtrengere Zucht der Studierenden zu 

fordern. Weſſenbergarchiv XXXIV 62.
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anlegen, bleibt doch das widerwärtige Gemiſch von katholiſcher 

Frömmigkeit und frömmelndem Rationalismus auflfällig. 
Noch in ſeinem römiſchen Prozeß wurde es Weſſenberg 

übel vermerkt, daß er Zſchokkes „Stunden der Andacht“ im 
Meersburger Seminar nicht bloß duldete , ſondern durch 

Dr. Fridolin Huber ſogar empfehlen ließ und ſie erſt vom 

ſiebten Band an ablehnte *s. Was nützte es, die Prieſteramts— 

kandidaten ins Brevier einzuführen, wenn ſie gegen die lächer— 
liche Gebühr von 48 Kr. unter der komiſchen Bedingung Dis— 
pens erhielten, daß ſie wenigſtens ein Breviarium Romanum 

im Hauſe haben ſollten? 

10s Almer Jahrſchrift Bd. 5 S. 97; Röſch S. 24. 

109 Röſch S. 15. Briefwechſel Nr. 179. Erlaß vom 5. Januar 1820. 

110 Speckle, Memoiren S. 298. Mone, Die katholiſchen Zu— 

ſtände in Baden II S. 34. Küry, der für Weſſenberg eintreten will, bezeugt 

deſſen Laxheit ausdrücklich, indem er folgende Entſcheidung anführt: „Wir 

müſſen darauf beſtehen, ſich das Brevier eigens anzuſchaffen und ſich damit 

bekannt zu machen. Erleichterungen werden erlaubt und Dereſer kann nur 

ſolchen zugeſtanden werden, von denen wir die Aberzeugung haben, daß ſie 

mit dem Brevier vertraute Bekanntſchaft gemacht haben“, Küry S. 27. 

Dabei geben wir zu, daß Weſſenberg nicht allein die Schuld an der 

Verachtung und Ankenntnis des Breviarium Romanum trägt. Wir 

danken Küry für ſeine Mitteilung, daß die Herder'ſche Buchhandlung ſchon 

am 18. Dezember 1801 geſchrieben hat: „Das Brevier in ſeinem jetzigen 

Zuſtand findet bei den wenigſten Geiſtlichen jenen Beifall, der dazu an— 

treibt, es ordentlich zu beten. Manche beten es gar nicht. Eine Ver— 

beſſerung ſcheint darum notwendig. Küry S. 26. Das Jahr darauf 

beklagte ſich ein Pfarrer in Schwäbiſch-Gmünd, daß die jungen Geiſtlichen 

ſich über das Breviergebet hinwegſetzen. Weſſenbergarchiv XXXIV 62. 

Weſſenberg geſtand es übrigens in ſeinem römiſchen Prozeß ſelber zu, vom 

Brevier Dispens erteilt zu haben, und unterließ es wohlweislich, die 

Dispensgründe anzuführen, ſondern bezog ſich nur auf die auferlegten 

Erſatzgebete. Denkſchrift über das Verfahren des römiſchen Hofes S. 43. 

Wenn die Anſtalt ſo ausſah wie ſie der nachmalige Apoſtat Karl Alexander 

Freiherr von Reichlin-Meldegg in ſeiner Schrift: „Das Leben eines ehe— 

maligen römiſch-katholiſchen Prieſters“, eine Jubelſchrift, (Heidelberg 1874 

S 41 f. ſchildert, dann ſtellte ſie die reine Karikatur eines Prieſterſeminars 

dar. Der Regens Herz ſtand bei den Alumnen im Verdacht des Kon— 

kubinats, dem maßlos toleranten Subregens Michel gebrach es an „prak— 

tiſcher Klugheit“. Honſtetter, der in die Liturgie einführte, wurde als 

Bibulus und Demeritus verachtet. Im vierten Stocke des Seminars 

wohnten, wohl zum abſchreckenden Beiſpiel für die Ordinandi, die Deme— 

riten der Diözeſe! Wie locker die Anſchauungen der Alumnen waren,
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And wie mußte es verführeriſch, aufreizend und erſchlaffend 
zugleich in den Ohren der jungen gärenden Kandidaten klingen, 

wenn ſie vor der Subdiakonatsweihe hören und leſen konnten, 

der Zölibat beſtehe zur Zeit nur deswegen fort, weil „ſeine Auf— 

hebung noch zu große Schwierigkeiten zu finden ſcheine und 

darum noch manche Vorkehr erfordere, um nicht mehr zu ſchaden 
als zu nützen“ni. Gewiß waren auch früher ſchwere ſittliche 

Verſtöße im Seminar zu beklagen, und ſchon ſeit 1780 Schriften 
zu Gunſten der Prieſterehe auf Schleichwegen eingeſchmuggelt 
worden, aber nun wurden die Grundlagen des Kirchengeſetzes 

von autoritativer Seite in Frage gezogen, ſeiner Verteidigung 

Schwierigkeiten in den Weg gelegt »', ſeine Abſchaffung in Aus— 

ſicht geſtellt, und damit ſeine verpflichtende Kraſt erſchüttert. 

Der Wind, den Weſſenberg als Kind ſeiner Zeit hier ſäte und 
ſäen ließ, erwuchs zum häßlichen Sturm der Antizölibats-Bewe— 

gung des Jahres 1831, auf den der ſittenreine, gegen ſich ſelbſt 
ſo ſtrenge ehemalige Generalvikar gewiß nicht ſtolz ſein konnte. 

Neben der Reviſion der Vorbildung lag Weſſenberg die 
ſorgſältige Weiterbildung ſeiner Geiſtlich— 
keit am Herzen ue. Er wollte das Niveau heben, auf dem 

ſein Klerus ſtand, damit er ſich den ſeelſorgeriſchen und kultu— 
rellen Anforderungen ſeiner Zeit gewachſen zeige *. Hierin war 

er vom weltlichen Regierungswillen unabhängig *. Auch Dal— 
berg ließ ihm freie Hand . Da er nun wohl wußte, daß die 

wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe und Intereſſen auch bei beſter Hoch— 

ſchul- und Seminarvorbildung wieder verloren gehen, wenn ſie 

nicht immer wieder aufgefriſcht und genährt werden, ſuchte er 
    
konnte man aus ihren Reden über Liebe und Liebſchaften entnehmen. 

And wenn das Brevier im Seminar wirklich ſo gebetet wurde, wie 

Reichlin S. 46 beſchreibt, dann war es begreiflich, daß den Alumnen 

alle Luſt daran bald und gründlich verging. 

111 Mitteilungen J S. 389f. 

112 Schofer im Oberrh. Paſtoralbl. 1900 S. 177. 

113 Bericht an Dalberg vom 15. Dezember 1802. Küry S. 11. 

114 Nach Schirmer, Weſſenberg S. 14, pflegte Weſſenberg zu ſagen: 

„Lieber gar keine Geiſtlichen, als geiſtesträge Ignoranten, von denen einer 

mehr verdirbt, als ein Halbdutzend brave Männer gutmachen können“. 

115 Vgl. Kurbadiſche kathol. Kirchenkommiſſionsverordnung 1804 

S. 54f. 

116 Brief Dalbergs vom 24. Dezember 1802. Küry S. 12.
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ſeine Geiſtlichkeit durch ſuggeſtive, perſönliche Anregungen in 
Ausſprachen oder in ungezählten wohlwollenden Privatbriefen u*“ 

und durch eine Reihe von Erlaſſen zu eifrigen, zielbewußten 

Studien anzuhalten. Er führte eine ſtrengere Prüfungsordnung 
für die Admiſſionserneuerung ein * und verſchärfte die jähr— 

lichen Konkursprüfungen für die Pfründen u, er förderte die 

Lektüre der Hl. Schrift e und die Kenntnis der geiſtlichen 

Geſchäftspraxis!?' und ſchloß mit nimmermüdem Eifer trotz 
heftiger Widerſtände den Klerus der Kapitel zu Arbeitsgemein— 

ſchaften zuſammen, die in den neu belebten, jährlich drei— 
mal wiederkehrenden Konferenzen 122 mit obligatoriſchen Konfe— 

renzarbeiten zum Ausdruck kommen ſollten »s und auch dazu be— 

rufen waren, den Ausgleich zwiſchen der Ordens- und Welt— 
geiſtlichkeit anzubahnen *. Weſſenberg ſteckte ſich dabei ein hohes 

Ziel. „Erſt dann“, ſchrieb er, „werden die Paſtoralkonferenzen in 
voller Bedeutung das ſein, was ihre Anlage beabſichtigt, wenn 

ſie in allen Geiſtlichen das Gefühl des Bedürfniſſes unaufhör⸗ 
licher Selbſtvervollkommnung rege gemacht haben; wenn ſich 
alle Geiſtlichen auf den verklärten Standpunkt lebhafter Aber— 

zeugung werden erhoben haben, daß die Religion Chriſti kein 
toter Buchſtabe ſei, ſondern ein Geiſt unzertrennlicher Wahrheit 

und Liebe, zur Beſſerung und Beglückung der Menſchen vom 

Himmel gegeben, daß es mithin des Lehrers und Bildners 
menſchlicher Seelen wichtigſtes, ja einziges Geſchäft ſei, dieſen 

Geiſt in ſich ſelber zu beleben, um ihn den Pflegbefohlenen mit⸗ 
  

117 Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 309. 

118 Erlaß vom 26. Januar 1804. 

110 Erlaß vom 20. Oktober 1803 und 20. Oktober 1804 für den Kan⸗ 
ton Zug, und vom 22. Juni 1813 Sammlung II S. 155. Nur ſolche Geiſt— 

liche, welche die Seelſorge ohne weſentlichen Tadel verſahen, konnten vom 

Concursus pro beneficiis befreit werden. 

120 Arch. für Paſtoralkonf. II S. 162. 

121 Erlaß vom 6. Juni 1803. 

122 Kapitelskonferenzen gab es in der Diözeſe ſchon lange, die Con- 

stitutiones synodi dioecesanae Constantiensis revisae, Constantiae 

1761, S. 107 ſchärften ſie neuerdings ein. 

128 Paſtorale Dalbergs vom 5. Januar 1803. Zirkular vom 16. Auguſt 

1804. Arch. f. Paſt. 1804 S. 9f. Zirkularnote vom 10. Juni 1803 und 

in zahlloſen andern Kundgebungen. Weſſenbergarchiv XLIII u. a. a. O. 

124 Bericht von Dalberg vom 18. Dezember 1802. Küry S. 11.
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zuteilen.“ Trotz ſeiner vielen Geſchäfte nahm er ſich, um die 

Veranlagung, den Bildungsgrad und Fleiß ſeiner Prieſter kennen 

zu lernen, ſogar Zeit, die Konferenzarbeiten ſelber durchzuſehen 
und das Ergebnis in ausführlichen Rezeſſen zu veröffentlichen““. 

In der Abſicht, ein Organ zu ſchaffen, durch das er ſeine Ideen der 

Geiſtlichkeit mitteilen und die Anregungen des Klerus auffangen 

könnte, hatte er ſchon 1802 die „geiſtliche Monats⸗ 

ſchrift“ gegründet und bei Herder in Meersburg verlegt““ 

und 1804 durch das wiederum von ihm redigierte „Archiv 

für Paſtoralkonferenzen“ erſetzt. Neben andern 

thematiſchen Aufſätzen ſollten darin die Löſungen der von 

ihm häufig auf Anregung von außzen geſtellten Preis— 

aufgaben ſmit oft recht erheblichen Preiſen, z. B. 

100 fl., 20 Karolin uſw.) Aufnahme finden , deren Gegenſtand 

Weſſenberg zumeiſt ſeinen Lieblingsfächern Paſtoral, Homiletik 

und Katechetik entnahm . Damit der wirtſchaftlich ſchlecht 

geſtellte Klerus ohne eigene große Opfer literariſches Material 

für ſeine Studien erhalte, ſchrieb er trotz heftiger Widerſtände 

die Gründung von Kapitels-Bibliothekenne und 

Leſevereinen vor und ließ darin nicht nur Bücher, ſon— 

dern auch periodiſche Veröffentlichungen auflegen. Sein Beſtre— 

ben, die oft ſo reichen Bibliotheken der aufgehobenen Klöſter für 

dieſen Zweck zu erwerben, ſcheiterte leider zum unerſetzlichen 

Schaden der Wiſſenſchaft im Jahr 1807 am Widerſtand der 
  

125 Mitteilung über die Verwaltung der Seelſorge 1 45f. Gber das 

Organiſationsregulativ der Kuralkonferenzen ogl. Oberrh. Paſtoralbl. 1900 

S. 143 f. 

126 Inhaltsangabe bei Dr. Joh. Bapt. Müller, Ignaz H. von 

Weſſenberg als Pädagog S. 147f. 

127 Erzb. Arch. Faſz. 266. 

128s Er empfahl dieſe Fächer immer und immer wieder ſeinem Klerus 

zu eindringlichem Studium, Mitteilung 2 S. 45, 55 ff. und Verordnung vom 

6. März 1809 und ernannte in jedem Kapitel einen oder mehrere 

Pfarrer zu Zenſoren der Hilfsprieſter in der Homiletik und Katechetik. 

Sammlung II S. 60. Küry S. 32 ff. 

129 Aber noch 1818 gab es Kapitel, in denen man erſt an die Grün— 

dung einer Kapitelsbibliothek dachte. Erzb. Archiv, Faſz. 64c0. 

130 Auf Anraten von Karlsruhe her. Baier S. 37 f. Zirkular vom 
12. März 1808. J. Schofer 1. c. S. 154 f.
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Karlsruher Regierung u. Dafür ſuchte er wenigſtens das Archiv⸗ 

material der einzelnen Pfarreien zu ſichern und ermunterte 
als Freund des Altertums zur Pflege der Diözeſangeſchichte!“ 

und zur Anfertigung von Pfarr- und Dorſchroniken““. 
Als Verehrer und Freund Peſtalozzis wie ſelten einer von der 

Bedeutung der religiöſen Volksunterweiſung durchdrungen, er— 

ließ er die Verordnung vom 5. Januar 1803 zu Gunſten der 

Chriſtenlehre und des katechetiſchen Schulunterrichts, und ſtellte 

ſeine Geiſtlichen, die er „die erſten Volksbildner in unſeren 

chriſtlichen Staaten nannte ⸗, mitten in die Volksſchule hinein. 

In gleich vorbildlicher und weitſichtiger Weiſe förderte er die 
Ausbildung der Lehrer durch Wort, Schrift und Tat *s. 

And doch iſt unter dieſen ſo vielſeitigen Beſtrebungen und 
Neuerungen kaum eine, die nicht bei näherer Betrachtung zur 

Kritik herausfordert. Weſſenberg ſelbſt war namentlich auf ſein 
Archiv der Paſtoralkonferenzen ſtolz »'s, deſſen Bände zuletzt 

ganze Regale füllten, tatſächlich viel Wertvolles bergen 

und dem literariſchen Eifer des Konſtanzer Klerus ein gutes 

Zeugnis ausſtellen ** daneben aber auch manches, das 
unzweideutig die Abſicht verrät, durch wiſſenſchaftliche 

Beeinfluſſung „die reinere Denk- und Sinnesart“, d. h. die 
Aufklärung zu begründen und zu befeſtigen. Dazu rechnen wir 
ſeine Anordnung, die Erörterung dogmatiſcher Fragen von 
den Kapitelskonferenzen fernzuhalten , weil ſie „ſchädliche 

Mißverſtändniſſe, Irrungen und Verhetzungen“ hervorrufen. 
Aus einem ähnlichen Grunde ſchaltete er „alle in das 

Kirchenſtaatsrecht oder das Verhältnis zwiſchen der geiſt— 

131 Erzb. Arch. 

122 J. Schofer im Oberrh. Paſtoralbl. 1900 S. 154. 

133 Mitt. 1 S. 414 f. 

134 Elementarbild. Ausdehnung und Entwicklung S. 57. 

136 Pgl. die vorhin erwähnte Monographie: Ignaz Heinrich von 

Weſſenberg, ein chriſtlicher Pädagog, ein Beitrag zur Geſchichte der Päda— 

gogik im 19. Jahrhundert von Dr, Joh. Bapt. Müller, die viel Stoff 
zuſammenträgt, aber es leider nicht ſelten an der nötigen Kritik fehlen läßt. 

136 Pgl. Erlaß vom 30. Dez. 1826, Sammlung II S. 274. 

137 Es erſchien auch ein Auszug in 7 Bänden. Erzb. Arch. Auszug 
des Auszugs bei Müller S. 170f. 

138 Zirkular vom 10. Heumonat 1803, Samml. 1 S. 97. Oberrh. 

Paſtoralbl. 1900 S. 145 f. 
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lichen und weltlichen Gewalt einſchlagenden Fragen“ aus, 

„um ungünſtige Stimmung der Regierung gegen die 

Konferenzen zu vermeiden“re. Weſſenberg beging ſogar die 
Anklugheit, in ſeiner „geiſtlichen Monatsſchrift“ ſo wenig Hehl 

aus ſeinem Aufkläricht zu machen, daß ſie der Aufregung und 
des Widerſtandes wegen, die ſie hervorrief, ihr Erſcheinen nach 
kurzem Beſtande auf Dalbergs Befehl am 1. Juli 1804 einſtellen 
mußte “o. „Der Wortrauſch verhüllte oft“, wie er ſelber ge— 
ſteht, „das Licht, das ſie verbreiten ſollte““r. Aber auch das 

Archiv bewies Band für Band, weſſ' Geiſtes Kind es ſei, ob— 

gleich der Fürſtbiſchof ausdrücklich verlangt hatte, daß es „zu 

keinen Zänkereyen Anlaß“ gebe. Dabei liegt es uns ferne, alle 

darin vorgetragenen Anſchauungen mit denen ſeines Schrift— 

leiters zu identifizieren v2. In den Kapitelsbibliotheken aber 
und in den Leſevereinen fanden Bücher Aufnahme, die den 

offenkundigen Zweck verfolgten, gegen das Papſttum Front zu 
machen *a. Ein Index librorum prohibitorum exiſtierte für 

Weſſenberg nicht *. Dieſe Weitherzigkeit, die ſich auch durch 

139 Küry S. 37. 

140 Kirchenlexikon XII. (Art. Weſſenberg, Spalte 1347). Dalberg 

ſchrieb am 26. Mai 1804 von Aſchaffenburg aus an Weſſenberg: „Aus wich— 

tigen Gründen muß die Meersburger Monatsſchrift von nun an auf— 

hören. Dieſes gebietet die Liebe des Friedens, welche im gegenwärtigen 

Zeitpunkte wichtig iſt.“ AU. a. hatte auch ein Aufſatz Dr. Frid. Hubers 

ſcharfe Verurteilung beim konſervativen Klerus gefunden. Weſſenberg— 

archiv XLIII 60. 

141 Küry S. 38. 

142 Eine zu ſcharfe Zenſur der Aufſätze des Archivs findet ſich in der 

Streitſchrift: Weſſenberg auf der Kehrſeite. Ein Seitenſtück zu Fridolin 

Hubers „Weſſenberg und das päpſtliche Breve“ S. 114 f. Zur Kritik das 

Archiv für Paſtoralkonferenzen vgl. auch Dr. Karl Nörber im Kirchen— 

lexikon XII, Art. Weſſenberg, Spalte 1350/51. Schon 1805 ſah ſich der 

Generalvikar genötigt, gegen die anonymen Kritiker des Archivs Stellung 

zu nehmen. Weſſenbergarchiv XLVIII 93. 

143 So zirkulierten in den Pfarreien des Kapitels Konſtanz im Jahre 

1819 die „Beiträge zur Geſchichte der katholiſchen Kirche im 19. Jahrhun— 

dert in Beziehung auf die neueſten Verhältniſſe derſelben gegen die römiſche 

Kurie 1818“, eine Schrift, welche in leidenſchaftlicher Form den extremſten 

Gallikanismus verficht. 

144 Die Druckerlaubnis für Bücher, die innerhalb der Diözeſe erſchienen, 

wurde von den aufgeklärten Bücherzenſoren Dr. J. V. Burg, Pfarrektor 

zu Kappel a. Rh., Dr. Ferdinand Wanker, Profeſſor der Moraltheologie in
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die Aufnahme von günſtigen Rezenſionen unkirchlicher, ja 

geradezu chriſtentumsfeindlicher Bücher im Paſtoralarchiv 
äußerte, ſollte ſpäter noch bei ſeinem Prozeß mit dem Hl. Stuhl 
und in der damit verbundenen Polemik eine Rolle ſpielen. Auch 
die Konferenzen wurden bald von den konſervativen Geiſtlichen 
als Anterrichtskurſe der Aufklärung angeſehen und gemieden!“, 

oder zu unerquicklichen Debatten zwiſchen den Konſervativen 

und „Klubiſten“ benützt, und verloren zuletzt bei Weſſenbergs 

Parteigängern ihren Reiz, ſo daß er ſie durch Mahnungen und 
Sanktionen von neuem beleben mußte **. So beſtand eigentlich 
die ganze Weiterbildung des Klerus in einer Verwäſſerung der 
Ideen, in einem „ſublimierten Chriſtentum“““, dem der über— 

natürliche Geiſt entwichen war, und in einer verhängnisvollen 

Spaltung der Prieſterſchaft in eine konſervative und liberale 

Partei. Statt der erſtrebten Vereinheitlichung der Anſchauungen 
traten nun die Gegenſätze nur umſo ſtärker hervor. 

Weſſenberg wußte wohl, daß auch eine wiſſenſchaftlich hoch 
gebildete Geiſtlichkeit nur taubes Salz ſei, wenn ſie nicht einſitt⸗ 

liches Leben führe, das dem Ziele und der Würde ihres 
Berufs entſpricht“?. „Wie ein heller Grund die Flecken auf— 
fallender macht“, hatte er ſchon im „Geiſt des Zeitalters““ ge⸗ 

ſchrieben, als ein dunkler, ſo werden auch die Gebrechen der 

Prieſterſchaft durch die Heiligkeit ihrer Geſinnung mehr als die 
Gebrechen irgend eines Standes ins Licht geſtellt und hervor— 
gehoben.“ „Vita clericorum liber laicorum.“ Es war ihm 
darum heilige Gewiſſensſache, einen durch lauteren Wandel 
muſtergültigen Klerus zu erhalten ⸗o. 
  

Freiburg, und Dr. ZJoh. Nep. Biechele, Stadtpfarrer von St. Martin in 

Freiburg, unſchwer erteilt. Schon 1804, 30. Januar, lehnte Weſſenberg 

es ab, Flugſchriften gegen „ehrenwerte“ Schriftſteller das Imprimatur zu 

erteilen. Weſſenbergarchiv XLIII 69. 

145 Küry S. 39 f., 43 f. 

146 Weſſenbergarchiv XXXVIII 27. Mitteilung 1 S. 272. Vgl. auch 
Arch. f. Paſt. 1823, I S. 83f. 

147 Geiſt des Zeitalters S. 256. 

14s „Aber die Verbindungen der wiſſenſchaftlichen mit der ſittlichen 

Kultur der Geiſtlichkeit“ im Archiv für Paſtoralkonf. I 14. 

149 S. 121. 

150 Vgl. den Erlaß vom 16. Okt. 1803 und ſeine Maßnahmen gegen 

den prieſterlichen Müßiggang, Ord. Zirk. vom 10. Aug. 1808, beſonders 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 26
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Ausgehend von dem Grundſatze „sicut rex ita grex“, be⸗ 

ſtimmte Weſſenberg, daß nur ſolche Dekane gewählt werden 

ſollen, die durch ihre vorzüglichen Eigenſchaften „das wahre 

Wohl des Kapitels, geiſtliche Zucht und Ordnung“ verbürgen. 

Er verſuchte ſogar ihre freie Wahl durch den Klerus dahin zu 

beſchränken, daß die Kapitulare aus zwei oder drei von ihm 

vorgeſchlagenen Kapitelsgeiſtlichen jenen bezeichnen ſollten, der 

ihnen genehm ſei. Damit aber auch die Behörde in jedem 

Kapitel einen Vertrauensmann und eine Kontrollperſon für die 

Dekane beſitze, erneuerte und erweiterte er das Inſtitut der 

aber die treffliche Verfügung vom 2. April 1806, in der es heißt: „Es 

unterliegt keinem Zweifel, daß jeder Prieſter bei allen ſeinen Geſchäften im 

Tag eine Viertelſtunde erübrigen könne, um der Betrachtung obzuliegen.“ 

Weſſenberg ſchärfte auch die jährliche ſeeliſche Erneuerung in den Exerzitien 

ein und nennt ſie „ein wahres Bedürfnis“ für jeden Prieſter. Der Dekan 

wird verpflichtet, den Kapitularen anläßlich der Kapitelskonferenz die Medi— 

tation und die Exercitia spiritualia zu empfehlen. Erzb. Archiv. Wenn 

zur Zeit, als er die Leitung der Diözeſe übernahm, nicht alles innerhalb des 

Klerus in Ordnung war, vgl. Protokollband 1802 S. 472 f., 476 f., 492 f., 

497 f., ſo kann die Konſtanzer Biſchöfe des 18. Jahrhunderts kaum Schuld 

treffen. Sie mahnten und warnten genügend. Wir verweiſen auf die 

Monitio des Biſchofs Joh. Franz von Stauffenberg vom 16. Juni 1713, 

auf das Edikt desſelben vom 18. Oktober 1719 und das ſeines General— 

vikars Joſef Ignaz von Bildſtein vom 14. März 1720, auf die „monita ad 

continendos clericorum mores“ des Biſchofs Johann Franz von Stauffen⸗ 

berg vom Jahre 1724, auf die Dekrete des Biſchofs Damian Hugo von 

Schönborn vom 22. April 1741, 23. Mai 1741, 13. Juli 1741 und 4. Sep⸗ 

tember 1742, auf die ſchöne „Regula recti seu monita salutaria in uni— 

formem usum venerabilis Cleri Constantiensis collecta auctoritate 

et mandato Rev. et Cels, S. R. I. Principis et Domini Domini Joannis 

Francisci Episcopi Constantiensis, Typis Antonii Labhardt 1667, auf 

das „edictum de canonica morum sanctitate in venerabili clero 

dioecesis Constantiensis restauranda et conservanda“ des Biſchofs 

Franz Conrad von Rodt vom 11. April 1767 (in der Einleitung findet ſich 

eine ziemlich erſchöpfende Darſtellung deſſen, was ſeit dem Ausgang des 

Mittelalters von Biſchof Thomas Berlower an für die Diſziplin des Klerus 

in der Diözeſe geſchehen war) endlich auf die „mandata episcopalia a 

venerabili clero tam saeculari quam regulari dioecesis Constanciensis 

stricte observanda“ des Biſchofs Max Chriſtopbb von Rodt vom 

1. März 1777 und die „monitiones“ vom 24. Februar 1778, 7. April 1781 

und 14. Auguſt 1781.
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biſchöflichen Deputatersn. Eine Hauptaufgabe der Dekane 

ſollte in den periodiſchen Viſitationen der einzelnen 
Pfarreien liegen, wie es die Kirche ſchon längſt angeordnet?“ 

und auch in der Diözeſe Konſtanz mit eingehenden An— 
weiſungen von ſeiten der geiſtlichen Regierung durch— 

geführt hatte *, bis ſie gegen Ende des Jahrhunderts in 
Vergeſſenheit gerieten . Darum war ihre Einſchärfung ange— 

bracht s. Schon vor Weſſenbergs Eintritt in die geiſtliche Re⸗ 
gierung hatte Dalberg durch einen Erlaß vom 10. Januar 1801 

den Geiſtlichen Rat von Baur beauftragt, eine neue eingehende 

Viſitationsordnung auszuarbeiten. Sie konnte bereits am 
28. November 1801 veröffentlicht werden, nachdem ſie am 

24. Oktober das Exequatur der vorderöſterreichiſchen Regierung 

in Innsbruck und am 13. November in Freiburg erhalten hatte. 

Weſſenberg befand ſich damals in Bern und verſchaffte ihr das 
placitum politicum auch für die Schweizer Kantone. Als 

Generalvikar lag es ihm nun ob, die Viſitationen durch die 

Dekane tatſächlich zu veranlaſſen “e und ſie immer wieder!“ 
einzuſchärfen. Er ließ es dabei nicht bewenden. Er erinnerte 
an die Reſidenzpflicht s, verbot das Tabakrauchen , den 

151 Brw. Nr. 25 Erlaß vom 11. Herbſtmonat 1802, Küry S. 13 ff. 

Schofer im Oberrh. Paſtoralbl. 1900 S. 190 f. 

152 VPgl. den Artikel „Viſitation“ im Lexikon des Kirchenrechts von 

Dr. Andreas Müller Bd. 5 S. 472 ff. 

163 Vgl. die kleine Druckſchrift: „Forma recti et modus visitandi 

Episcopatum Constanciensem. Constanciae typis et formis Episco— 

palibus apud Joannem Adam. Köberle, Typografum Ordinarium. 

Anno MDCC.“ Erzb. Arch. Weiter die Instructio pro Ruralium 

Capitulorum Decanis unter Biſchof Caſimir Anton von Sickingen vom 

5. Dez. 1748. 
154 Küry S. 19. In manchen Pfarreien hatte ſeit 20 bis 30 Jahren 

keine Viſitation mehr ſtattgefunden. Erzb. Arch. 

155 In einem Brief vom 6. Juli 1803 ſchrieb Hundbiß an Weſſenberg: 

„Heißt es immer, wie bey des H. Merhards Viſitationen, — Visitare, es 

bleibt wie es ware“. 

156 Es war eine Anmenge von Fragen (144!) zu beantworten, die 

tatſächlich Herz und Nieren der Pfarrer erforſchten und auch kultur— 

geſchichtlich hochintereſſant ſind. 

157 So ſchon am 2. Mai 1805 Samml. 1 S. 218. 

158s Erlaß vom 20. Januar 1809 Samml. II S. 35. 

15 Küry S. 21. 
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Wirtshausbeſuch *o und den des Theaters und der Tanzſäle *, 

und erneuerte die Vorſchrift, ſich klerikal zu kleiden“'. Er be— 

nützte die Konferenzrezeſſe, um zu mahnen und zu warnen“ und 
das Verhältnis der Geiſtlichen zueinander zu ordnen *. Dabei 

findet er oft herrliche hohenprieſterliche Worte. Daneben er— 

teilte er eine Reihe wichtiger ſeelſorgeriſcher Anweiſungen, ſo 

über die Pflicht, Gottes Wort zu verkündigen“, über den Ehe— 

unterricht *6, über den religiöſen Vortrag am Krankenbett““, 

über die Predigten in der Frühmeſſe “s, die Eidesbelehrung?“ 

und die Behandlung gefallener Perſonen *e uſw. Es waren 

das lauter Verordnungen, die durchweg eine Vermehrung des 

ſeelſorgerlichen Eifers erſtrebten, in manchem ihrer Zeit voraus— 

eilten und der Abſicht der Kirche vollauf entſprachen. 

Aber leider entwertete er auch dieſe Reformen in den Augen 

der nicht aufgeklärten Geiſtlichkeit dadurch, daß er ſie nur zu 

häufig als Mittel betrachtete, um ſeine Ideen zu verankern. 

Dazu geſtattete er Ausnahmen, welche die Verordnungen ſelber 

wieder durchlöcherten. So erhielten nicht bloß manche Neu— 

prieſter Dispens vom Brevier, wenn ſie das Seminar verließen, 

ſondern auch ältere Geiſtliche »r, und zwar in einem Amfang, 

datz die Almer Jahrſchrift 1807 ſchreiben konnte: „Gegenwärtig 

ſcheint mir die Zahl der das Brevier nicht mehr Betenden die 

Zahl der Betenden weit zu überſteigen und mithin auch die Ge— 

wohnheit“, nur noch in der Einbildung zu beſtehen *. Und 

wie ſchwieg er ſich aus, als der Pfarrer Wilhelm Merſy von 

Gruol in ſeiner 1808 erſchienenen Schrift „Aeber die auf— 

160 Erlaſſe vom 8. April 1803 und 2. März 1809. 

161 Erlaß vom 16. Nov. 1803, Samml. I S. 179 ff. 

162 Erlaß vom 16. Nov. 1803 und Mitteilung 1 S. 275 ff. 

163 Mitt. I S. 51 u. a. O. 

164 Mitt. I S. 409 ff. 

165 Erlaß vom 5. Jan. 1803 Samml. I S. 84. 

1e6 Erlaß vom 18. Jan. 1809 Samml. II S. 37. 

167 Abereinkunft m. d. Kt. Aargau v. 28. Juli 1813 Samml. II S. 156. 

16s Erlaß vom 31. Maärz 1803. 

166 Erlaß vom 20. Juni 1819 Samml. II S. 203. 

170 Mitt. J S. 221. 

171 Röſch S. 28, 34 u. 35, Hiſtoriſch. pol. Blätter 1912 S. 144. 

172 Sc. die Verpflichtung zum Breviergebet. 

173 Almer Jahrſchrift II. Bd. S. 438.
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gehobenen Klöſter“ das Brevier und den Zölibat leidenſchaftlich 

angrifflu“ Wann je hat er klare und entſchiedene Stellung 
gegen die deſtruktiven Tendenzen eines Werkmeiſter genommen, 

der in ſeiner „Almer Jahrſchrift für Theologie und Kirchenrecht 
der Katholiken““s ſo ziemlich alles verdammte und niederriß, was 
den Katholiken vom Proteſtanten und Rationaliſten trennte? 

Konnte es dem Klerus verborgen bleiben, daß ihn nicht bloß ein 
reger Briefwechſel, ſondern ſogar eine dauernde Freundſchaft mit 
dieſem alten Amſtürzler verband? Und wie ſah er geduldig zu, wenn 

ſich in Konſtanz an den Faſtnachtstagen die Geiſtlichkeit und die 

Kloſterfrauen im Konventſaal bei einem Tänzchen ergötzten! 

Wie begnügte er ſich, trotz ſeiner offiziellen ſcharfen Verbote, mit 
„gütlichen Warnungen und Mahnungen“ von ſeiten der De— 
kane, ſo oft die Geiſtlichen auch draußen auf dem Lande die 

Tanzböden beſuchten “'. Und wie lockerte er die geiſtliche Zucht 
durch die Erteilung von Dispenſen, die nun einmal nicht ihm, 

ſondern nur dem Papſte zuſtanden! Die Freiheiten, die er ſich 
Rom gegenüber anmaßte, machten ſich bald ſeine Anhänger in 
logiſcher Konſequenz auch der biſchöflichen Gewalt gegenüber zu 
Nutze und ſprachen von den „demokratiſchen Prinzipien der 

Kirche“ und von der Selbſtändigkeit, die ihre Dekane auch vom 
Biſchof unabhängig mache, ja die Pfarrer ſelber zu Gliedern 

der lehrenden Kirche erhebe“, wobei ſie ſich auf Sauter und 

andere gleichzeitige Kanoniſten beriefen *s, die bei Weſſenberg 

als Autoritäten hoch in Ehren ſtanden “D. Schade, daß es 

174 Röſch S. 31. Profeſſor Salat weiß noch in einem Brief an 

Weſſenberg vom 15. Mai 1846 zu berichten, daß auch Dalberg für die Auf— 

hebung des Zölibates geweſen ſei und ſich auf dem Nationalkonzil in Paris 

1811 dafür verwendet habe, und ſucht einen von Weſſenberg dagegen er— 

hobenen Zweifel mit dem Hinweis auf ſeinen Gewährsmann, den Geiſtlichen 

Rat Mets, zu zerſtreuen. Briefw. 213. Weſſenberg hatte ſchon 1805 ein 

Gutachten über das Zölibat ausgearbeitet und darin der Dispens davon 

das Wort geredet, aber nur für den Fall, daß der Dispenſierte alle geiſt— 

lichen Amtsverrichtungen aufgebe. Weſſenbergarchiw XLVIII 32. 

175 Sie erſchien von 1806—1830. 

176 Röſch S. 37. 

177 Röſch S. 28. 

17s Röſch S. 27ff. 

176 Vgl. Röſch, Das Kirchenrecht im Zeitalter der Aufklärung im 

Archiv für Kirchenrecht Bd. 83 S. 455. 
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Weſſenberg nicht gelungen iſt, ſeine Geiſtlichkeit auf einer der 

von ihm ſo erſtrebten und verteidigten Synoden zu ver— 

ſammeln. Wir glauben, eine einzige hätte genügt, um ihn von 

der Unausführbarkeit der geiſtlichen Parlamente, wie er ſie 

ſich dachte, zu überzeugen und ihm Forderungen ſeines Klerus 

zu offenbaren, über die er die Hände über dem Kopf zuſammen⸗ 

geſchlagen hätte. Bei ſeiner völlig undemokratiſchen Eigenart 

konnten auch ſie ihm nichts weiter ſein als ein letztes Mittel, 

um ſeinen andern Ideen die Herrſchaft im Klerus zu ſichern. 

Den Fluch ſeiner Aufklärung mußte Weſſenberg auch auf 

einem Gebiete erfahren, das er ſonſt, obgleich er ſelber darin 

unausgeſetzt tätig war, ſeiner Prieſterſchaft ſorgfältig verſchließen 

wollte, auf dem der Politik. Da forderte er von ihr 

ſchon in den Wirren, welche die Schweiz zu Anfang des 
19. Jahrhunderts zerriſſen, abſolute Neutralität? e. Mit 

dem Hinweis auf die Apoſtel ſchrieb er auch ſpäter noch: 

„Sie enthielten ſich ſorgfältig aller Einmiſchung in Staats— 

angelegenheiten, ja ſogar jeder Kritik derſelben; ſie lehr— 

ten endlich die Chriſten ein Gleiches zu tun und empfahlen 

ihnen, für die Obrigkeit zu dem alleinigen Gott zu bitten, der 

auch den Fürſten der Erde ihre Gewalt verleiht. Hingegen fin— 

den wir in den ſämtlichen Schriften des Neuen Bundes nicht 

eine Sylbe des Lobes oder des Tadels an den Staat, die Obrig— 

keit oder ihre Anordnungen. Mithin ſei auch der Prediger des 

Evangeliums kein Sprachrohr des Staates, kein Lobredner der 

Regierung, kein Herold der Zeitpolitik. Er laſſe die Diener der 
Welt les gibt ihrer immer genug) der Welt dienen.“* Viel⸗ 

leicht hoffte er, daß ſich der Staat auch der Kirche gegenüber 

neutral und wohlwollend verhalte. Aber das widerſprach 

eigentlich ſeiner grundſätzlichen Einſtellung zum Staat *, dem 

er die Kirche unterordnete **. Wir haben bereits die weit— 

gehenden Zugeſtändniſſe kennen gelernt, die er Ende 1801 der 
Schweiz machte. Das waren keine Kompromiſſe unter dem 

1806 Briefw. Nr. 10 und 14. 

151 Mitt. I S. 244. 
182 Das aufgeklärte Kirchenrecht hatte dem Staat das „jus supremae 

inspectionis“, das „jus cavendi et placiti regii“ und das „jus protectio— 

nis et advocatiae“ zugeſtanden. Ludwig, Zirkel J S. 344. 

183 Geiſt des Zeitalters S. 92. 
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Druck der Zeiten und Verhältniſſe, ſondern Konſequenzen aus 

dem febronianiſchen Kirchenrecht. Noch in ſeinem Werke „Gott 

und die Welt“ räumte er dem Staat das Recht der Aufſicht 
über alles Außere der Kirche und das Schutzrecht ein. Wie 

könnte der Staat dieſen Rechten entſagen, meinte er, ohne ſeine 
Selbſtändigkeit aufzugeben! “* Damit brachte er aber ſich ſelbſt 

und ſeinen Klerus in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Staat, 
das eine freie Verwaltung und eine Kräfteentfaltung der Kirche 

nicht zuließ. Die Regierung in Baden ſchaltete darum auch 
nach anfänglicher Reſpektierung der der katholiſchen Kirche 
günſtigen 8§8 11 und 21 des Konſtitutionsediktes“ nach Will— 
kür 8, hob die Kath. Kirchenkommiſſion durch das Organiſations— 

edikt vom 26. Nov. 1809 auf und legte den Proteſt des General— 
vikariates Konſtanz vom 1. Februar 1810 kühl zu den Akten!“. 

Wie maßlos unparitätiſch, extrem proteſtantiſch man damals in 

Karlsruhe dachte, beweiſt am beſten das 1808 vom Oberhof— 

richter von Drais gefällte Verdikt: „Weſſenberg komme als 

Biſchof für Baden nicht in Betracht wegen ſeiner ſtaatsgefähr— 
lichen, katholiſchen Tendenzen.“ s Ja man ging mit den 

Katholiken des Landes wie mit Rechtloſen um, ſo daß ſich 
ſogar Napoleon veranlaßt ſah, am 12. Februar 1810 eine 
warnende Note an die Badiſche Regierung zu richten und ſeine 

Glaubensbrüder in Schutz zu nehmen 8e. Leider war die 

Drohung trotz aller momentanen Erſchütterung der Gemüter in 
  

184 Gott und die Welt II S. 358 ff. Es ſind die gleichen Gedanken, 

die auch der ungeläuterte Zirkel in Würzburg im Jahre 1796 ſeinen Theo— 

logen vortrug, um zu ſchlußfolgern: „Laſſet uns auch Bereitwilligkeit an den 

Tag legen, Vorrechte fahren zu laſſen, die nach veränderten Amſtänden nur 

läſtig ſind, wenig erfreuen. Anſer Stand bedarf einer Art Selbſtändig— 

keit, gleichwohl unter Aufſicht und Leitung des Staates“. Ludwig, 

Zirkel 1 S. 64. Andere Aufklärer gingen in ihrer febronianiſchen Tendenz 

noch weiter, vgl. O. Mejer 1 S. 237. 

185 „Kirchenherrlichkeit des Staats“ N. I. Konſtitutionsedikt die kirch— 

liche Staatsverfaſſung des Großherzogtums betr. 1807 S. 32. 

186 Vgl. hierzu Baier S. 20. 

187 Maas: Geſchichte der katholiſchen Kirche in Baden S. 15. 

18s Baier in dieſer Zeitſchrift S. 20. 

189 Kath. Zuſtände II. Beilage I. Longner S. 146, namentlich 

ober Andreas, Geſchichte der Badiſchen Verwaltungsorganiſation von 

1802 bis 1818 Bd. I S. 269 f.
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der Reſidenz und des Verſprechens der Beſſerung von recht 
kurzer Wirkung. Sowohl das katholiſche Kirchendepartement 
wie die ſpätere Katholiſche Kirchenſektion fühlten ſich nicht bloß 

als die Beſtaller und Herren des Klerus, ſondern auch als die 
Aufſichtsbeamten des Generalvikars ſelbſt, maßten ſich rein 
kirchliche Rechte an“e, riſſen die Patronate an ſich ** und waren 

ſofort mit ihren Vorſtellungen zur Hand, wenn er die 

Staatshoheit je einmal überſah und einen Erlaß oder ein 
harmloſes Faſtenpatent oder (vom Jahr 1813 an) die 
Hefte des Archivs für Paſtoralkonferenzen herausgab, ohne die 

Regierung ergebenſt um ihr Plazet zu bitten 2ꝛ. Es war 
ein für die Kirche unwürdiger Knechtszuſtand. Allerdings trug 

Weſſenberg daran nicht allein die Schuld. Er war hier Erbe 
und Kind ſeiner Zeit. Schon auf Grund einer kaiſerlichen Ver— 

ordnung vom 13. September 1767 und einer anderen vom 
29. März 1781 durften päpſtliche Bullen, Breven und Konſti— 

tutionen nur dann veröffentlicht werden, wenn ſie das Plazet 
erhalten hatten. Dieſe Verfügungen wurden ſpäter auch auf alle 

biſchöflichen Erlaſſe, insbeſondere auf die Hirtenbriefe und Faſten— 

patente ausgedehnt“. Aber der Konſtanzer Generalvikar tat 

nicht nur nichts, um die Feſſeln des Staates zu ſprengen, ſondern 
verſtärkte ſie vr. Wir werden noch ſehen, daß er zuletzt durch 

190 Röſch S. 28 Anm. 4. 

191 Gönner und Seſter, Das Kirchenpatronatsrecht im Groß— 
herzogtum Baden S. 51ff. 

192 „Der Biſchof hat nicht das Geringſte zu veröffentlichen“, ſchrieb 

Domkapitular und Profeſſor Hug noch in einem Bericht vom 4. Oktober 

1833 nach Rom, „was nicht die Zenſurſchere, die Genehmigung des Mini— 

ſteriums paſſiert hat. Sogar zur Beſtrafung eines geſtändigen, ſchuldig 

erklärten Prieſters muß er die Anterſuchungsakten zur Beſtätigung des 

Oberhirtlichen Arteils der Regierung vorlegen. Dort fehlt aber auch dem 

verbrecheriſchen Prieſter ſelten ein mächtiger Beſchützer.“ Maas, Ge— 

ſchichte der katholiſchen Kirche in Baden S. 47. Aber die lächerlichen 

Korrekturen an den Faſtenpatenten, die Regierungsorgane ſich erlaubten, 
okl. Baier S. 36 f. 

193 Geier S. 77 f. 

194 Für die Abhängigkeit der Kirche vom Staat unter Weſſenberg nur 

einige Beiſpiele: Am 24. November 1812 zieht die Kreisdirektion Villingen 

die geiſtliche Regierung in Konſtanz zur Verantwortung, weil ſich ein biſchöf— 

licher Erlaß in die Gegend verirrt hatte, der kein Plazet beſaß. Weſſen— 

berg benachrichtigt das Dekanat Villingen und bedauert den ſtaatlichen Ein—
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ſchlimmſte Erfahrungen gewitzigt, doch daran dachte auf dem 

Wege einer Kirchenverfaſſung mehr Freiheiten zu erwerben, ja 
ſogar dem Klerus, den er doch zuerſt nach dem Vorbild der 
Apoſtel vom politiſchen Leben fernhalten und auf die Seelſorge 

ſeſtlegen wollte, die Teilnahme an der Geſetzgebung dauernd 

griff, um dann fortzufahren: „Indeſſen können wir dergleichen Zeit— 

erſcheinungen nicht hindern, ſondern müſſen ſie in Erwartung einer beſſeren 

Zukunft geduldig ertragen.“ (Erzb. Arch.) Schon zwei Jahre zuvor hatte 

er ungebührliche Anſprüche des Kath. Kirchendepartements in Karlsruhe 

zurückweiſen müſſen, das ſich z. B. auf Grund des neuen Organiſations— 

edikttes vom 26. Nov. 1809 die Beſtellung der Kapläne und der Hilfs⸗ 

prieſter anmaßte. Auch Burg, Weſſenbergs ſtaatskirchleriſcher Geſinnungs— 

genoſſe, mußte bittere Erfahrungen machen. Ein Vikar Ignaz Lehn vertrug 

ſich mit der Haushälterin ſeines Pfarrers ſchlecht und wandte ſich deswegen 

an den ihm bekannten Amtmann in Offenburg, der darauf die 56jährige, 

ſchon ſeit langen Jahren im Pfarrhaus bedienſtete Perſon ohne weitere Unter— 

ſuchung fortſchaffen ließ und ihr drohte, ſie durch Hatſchiere über die Grenze 

zu ſchieben, wenn ſie es je wagen ſollte, in das Pfarrhaus zurückzukehren. 

(Erzb. Arch.) In ſeinem Brief vom 27. Nov. 1811 iſt derſelbe Burg über den 

Abſolutismus des Kirchendepartements höchſt empört. Briefw. Nr. 126. Er 

ſchreibt: „Das Großherz. Kirchendepartement ſieht die Generalvikariate 

offenbar als dependente Stellen an und will, daß ſie alle kirchlichen Grund— 

ſätze aufgeben und ohne Rückſicht auf die geſamte katholiſche Kirche, nach 

Art der Proteſtanten, von der Staatsbehörde ſich regieren laſſen. Wollen 

ſie dies nicht, dann nennt man ſie Oppoſitionspartei, die nicht geduldet 

werden kann.“ Am 20. März 1812 muß ſich Burg gegen einen Verweis 

der Regierung wehren, weil er einen Pfarrverweſer vorübergehend ange— 

wieſen hatte, obgleich er dazu in ſeiner Stellung als Biſchöflicher Kommiſſair 

durchaus befugt ſei.“ (Erzb. Arch.) Am 27. Jan. 1814 will die Katholiſche 

Kirchenſektion in Karlsruhe Vikare der Diözeſe Konſtanz ſelbſtherrlich in 

Orte der Diözeſe Speier verſetzen, ohne ſich darüber mit den zuſtändigen 

Generalvikariaten zu benehmen. Dabei iſt zu bemerken, daß die berüchtigten 

Brunner und Häberlin, die als Geiſtliche in der Kirchenſektion zu Karls— 

ruhe ihr Anweſen trieben, Burgs und Weſſenbergs Freunde waren. Das 

Charakterbild des Illuminaten Philipp Brunner, der mit Weſſenberg 

ſchon ſeit Ende des 18. Jahrhunderts im Briefwechſel ſtand, iſt bekannt, 

Häberlin aber hatte im Jahr 1811 ein Büchlein mit dem Titel heraus⸗ 

gegeben: „An die Souveraine der rheiniſchen Conföderation. Aber das 

Recht, ihren Staaten eigene Landesbiſchöfe und eine eigene Diözeſanein— 

richtung nach Gutdünken zu geben.“ Hundbiß zog ſchon am 4. November 

1804 gegen die Knauſerei und Bettelei in Karlsruhe los, als ein katholiſches 

Kirchlein gebaut werden ſollte, und meinte, der Kurfürſt ſei doch verpflichtet, 

für die Religionsübung ſeiner Diener zu ſorgen. Weſſenbergarchiv 

XLVII 65.
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garantieren zu laſſen.“ Aber das bedeutete in ſeinem Sinne 

doch nur eine Lockerung der Ketten, nicht aber ihre Zerbrechung 
und eine Befreiung der Kirche. Auch in der von ihm erträum— 
ten „deutſchen Kirche“ ſollte der Staat kaum eines ſeiner bis— 
herigen Rechte einbüßen, in jedem Falle keines, das den Plazet— 

zwang aufhob —. Man ſage nicht, daß in der Praxis damals 

kein anderer Weg gangbar geweſen ſei, weil die Kirche durch die 
Revolution und Säkulariſation an den Rand des Verderbens 

gebracht war. Wir geben es zu, lehnen es aber ab, nur in 
der Zwangslage das Motiv Weſſenbergs für ſein maßloſes 

Staatskirchentum zu ſuchen, indem wir daran erinnern, daß 
gerade er es war, der ſich zum beredten Anwalt der Staats— 

rechte aufwarf und ſeine überlebten Anſchauungen von neuem 

auftiſchte, als die Kirche ſich in Baden ſpäter anſchickte, ein 
rührend beſcheidenes Maß von Freiheit auf legalem Wege zu 

crringen . 

Angeteiltes Lob verdient Weſſenberg zuletzt nur für ſeine 
Maßnahmen zu Gunſten der wirtſchaftlichen Beſſerſtellung der 

Hilfsgeiſtlichen. Es ſtand mit ihnen trotz ſchützender, biſchöflicher 
Erlaſſe 's nicht gut. Sie wurden nur aus den Tax— 

gebühren ungenügend bezahlt, waren ganz dem Willen des 
Pfarrers ausgeliefert und konnten entlaſſen und brotlos gemacht 
werden, je nachdem es ihm beliebte. Dieſem unwürdigen 
Hausknechtsverhältnis machte Weſſenberg endlich ein Ende. 

Schon die Erlaſſe vom 16. Juni 1802 und 23. Juni 1802 

bahnten eine Beſſerung an *»v. Am 8. Dezember erſchien 

198s „Wie kann die Geiſtlichkeit“, fragt er in ſeiner Schrift: Die Deutſche 

Kirche S. 11 f., „von dieſer Repräſentation ausgeſchloſſen werden, ohne ſie 

unter die anderen Klaſſen der Staatsbürger tief herabzuwürdigen? Viel— 

leicht wendet man ein, als Landſtand werde der Geiſtliche zum Nachteil 

ſeines Berufes in die Angelegenheiten dieſer Welt hineingezogen. Aber 

warum ſollte die Teilnahme an den ſchönſten irdiſchen Intereſſen der Völker 

dem Berufe des Geiſtlichen Eintrag tun? Sollen ihm dieſe Intereſſen fremd 

bleiben?“ Ludwig, Zirkel II S. 430. 

16 Ludwig, Zirkel II S. 43. 

197 Vgl. ſeine Schrift: Die wahre Freiheit der Kirche und das Ver— 
hältnis zum Staate S. 4, 7, 11, 17, 19. 

10s So ſchon des Biſchofs Damian Hugo von Schönborn vom 30. Dez. 

1740. (Erzb. Archiv.) 

109 Mitt. I. 402 ff.



Heinrich Ignaz Freiherr von Weſſenberg 411 

eine weitere Verfügung, wonach ſich die Hilfsprieſter nicht 

mehr in den Wirtshäuſern ihre Verköſtigung erhalten 

ſollten. Auch ſonſt ſuchte er in langwierigen Auseinander— 
ſetzungen mit der badiſchen Regierung?“ die wirtſchaft⸗ 

liche Lage der Geiſtlichkeit zu heben. In der Schweiz ſetzte 

er ſich zu Gunſten des Klerus mit den Gemeinden kräftig aus— 

einander und gründete im Benehmen mit der Regierung des 

Kantons Aargau einen Anterſtützungsfond für Geiſtliche “. 
Wenn wir uns zuſammenfaſſend äußern ſollen, ſo hat 

Weſſenbergs Abſicht, den Klerus „von oben herab“ zu 
erneuern, von einigen Erfolgen abgeſehen, zu keiner durch— 

greifenden Reform im guten Sinne geführt. Es iſt 
ihm zwar gelungen, eine Anzahl trefflicher Katecheten, 

eifriger und tüchtiger Freunde und Förderer der Schule, ſal— 
bungsvoller Prediger und erfahrener Lehrer der praktiſchen 

Theologie heranzubilden. Wir verkennen es auch nicht, daß ſich 
manche Geiſtliche ſeiner Zeit durch die Freundlichkeit ihres 

Weſens und die Weitherzigkeit ihres Denkens, durch welt— 

männiſchen Schliff und umfaſſende Geſchäftskenntniſſe aus⸗ 

zeichneten. Es liegt uns endlich ferne, den ſittlichen Wandel 
der weſſenbergianiſchen Geiſtlichen im allgemeinen anzu— 
taſten, denn es befanden ſich darunter eine Reihe edler und 
geiſtig hochſtehender Prieſter, die ihrem Stande alle Ehre 

machten 02. Aber das hatten ſie zuletzt weniger der Schule ihres 

200 Baier S. 45 f. 
201 Verordnung vom 22. Okt. 1812. Samml. II S. 146. Die Ver⸗ 

einbarung mit der Regierung erfolgte am 18. Juni 1813. Sammlung II 

S. 159. 
202 Zu den hervorragenden Weſſenbergianern gehörten der Konſtanzer 

Münſterpfarrer Willibald Straſſer, die rechte Hand ſeines Meiſters auf 

dem Gebiete der Liturgie und Pädagogik, und ſein Nachfolger Silveſter 

Klotz, der berüchtigte Dekan und Spitalpfarrer, wie ihn Longner nennt, 

Dominik Kuenzer (ogl. über ihn Dr. Gröber, Aus der Geſchichte der 

Dreifaltigkeitspfarrei im Konſtanzer kath. Jahrbuch 1913 S. 146 ff.), der 

Konſtanzer Benefiziat Wiggenhauſer, der ſpätere Stockacher Pfarrer Riko— 

demus Diez, Dekan Wocheler in Überlingen, die Freiburger Profeſſoren 

Hirſcher, Staudenmaier, Hug, Wanker und Schinzinger, der Deißlinger 

Pfarrer Dr. Fridolin Huber, der ſpätere Pfarrer von St. Martin in Frei— 

burg Dr. Joh. Nepomuk Biechele, der Domkapitular Konrad Martin, die 

Pfarrer Keller in Pfaffenweiler und Merſy in Offenburg u. a. In der 

Schweiz ragten als Weſſenbergianer hervor der Pfarrer Moritz Mejer, 

   



412 Gröber 

Meiſters als ihrer vornehmen Veranlagung, ihrer perſönlichen 
ſittlichen Kraft und der göttlichen Gnade zu verdanken, die 

unter einer kirchlicheren Beeinfluſſung wahre Prieſterideale 

hätten entfalten können. Mancher von dieſen hat es ſpäter 

eingeſtanden, wie unendliche Mühe es ihm gekoſtet habe, über 

die heftigen ſeeliſchen Stürme Herr zu werden, die aus Weſſen— 

bergs Ideenwelt wie aus einem brauenden Wetterwinkel über 

ſein Glaubens- und Sittenleben hereinbrachen. Andere weniger 

Starke aber benützten mit Gier die ihnen gewährten Freiheiten, 

ſchwelgten vergnügt in der von ihm geweckten und genährten 

Hoffnung, das Joch des Zölibates in abſehbarer Zeit abwerfen 

zu können und hielten ſich heimlich und verſchwiegen ſchadlos. 

Weſſenberg hatte, das räumen wir ihm ohne weiteres ein, die 

Vergeiſtigung ſeines Klerus mit Ernſt geſucht und mußte nun 

die große Verweltlichung ſo vieler und im Zuſammenhang 

damit ihre Verachtung beim Volke bedauern. Er erſtrebte 

die Geſchloſſenheit und Einheit innerhalb der Diözeſe und des 

Klerus und bewirkte die Zerriſſenheit und gegenſeitige Be— 

geiferung. Statt der guten, treuen Hirten, die er im Seminar 

erziehen und in der Paſtoration weiterbilden wollte, drangen 

Mietlinge in den Gemeinden ein, die ihre Seelſorge in die 

Aufklärung verlegten, wie jener einfältige Pfarrverweſer Broll 

an der Spitalkirche in Konſtanz, der in ſeiner Eingabe an 

die Kath. Kirchenſektion in Karlsruhe zur Bewerbung um die 

ſchöne Pfarrei im Jahre 1836 über ſeine braven gläubigen Vor— 

gänger überlegen ſpöttelte und mit Selbſtlob betonte, er ſei als 

Pfarrverweſer redlich bemüht geweſen, „das reine Chriſtentum zu 

begründen und den bisherigen Aberglauben zu verdrängen“, leider 

habe dieſer aber zu tiefe Wurzeln gefaßt, als daß er in dieſer 
  

Kapitular des Kloſters Rheinau, den Weſſenberg im Jahre 1807 zum 

großen Leidweſen des Nuntius (Vatik. Arch. Nunz. Spizz. Nr. 110. Teſta⸗ 

ferrata an Conſalvi 28. Oktober 1807. Teſtaferrata nennt ihn „pessimo 

oggetto“) zum Pfarrer von Zürich beſtellte; der Domdekan Vock und Pro— 

feſſor Alois Kaiſer in Solothurn, Pfarrer Hübſcher in Schongau, ſpäter in 

Rapperswyl, der biſchöfliche Kommiſſär und Pfarrer Thaddäus Müller in 

Luzern, Pfarrer Robert Kälin in Zürich, Stiftspropſt Joſef Kard Leu und 

Pfarrer G. Sigriſt in Luzern, ſpäter in Aarau, Pfarrer Joſef Spichtig in 

Göslikon u. a.
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kurzen Zeit hätte ausgerottet werden können“s. Es war wohl 

ein zu ſchlechtes, weil zu ſtark verallgemeinerndes Zeugnis, das 
der damalige Domkapitular Leonhard Hug in einem Schreiben 

an den Hl. Vater vom 4. Oktober 1833 dem Klerus dem jungen 
Erzbistum Freiburg ausſtellte'', aber bei manchen Diözeſan— 
prieſtern traf es leider zu?'s. Gewiß hatte die Zeit vor Weſſen— 

berg ſchon manches Ankraut geſät und wachſen laſſen, aber ſeine 

Aufgabe wäre es geweſen, zu jäten. Nun aber erblickte er ſeine 

Lebensarbeit in der Ausrottung anderer Dinge, und ſo wucherte 

das Ankraut weiter und erſtickte auch den guten Samen, den er 

zu ſtreuen bemüht war. 

III. 

Der Kampf gegen Mißbräuche und Aberglauben. 

Weſſenberg wollte nach ſeinen eigenen Worten „das Ge— 
ſtrübpp von Mißbräuchen und Anordnungen ausrotten“ 26, 

Reformer und Aufklärer ſein und ſah darin ſeinen „großen reli— 

giöſen Beruf“. Wenn er es nun in der idealen Auffaſſung ge⸗ 
weſen wäre, die er anderen vor Augen ſtellte *, ſo hätte ihm die 
Mit- und Nachwelt dafür nur Dank wiſſen müſſen. Die Geſchichte 

hat aber bewieſen, daß ſeine Reformen und Aufklärungen ſich in 
einer Richtung bewegten, die ihn und andere vom katholiſchen 

Empfinden und Herkommen und vom Zentrum der Kirche ent— 
fernten. Er vermeinte zwar mit ſeinen Maßregeln — und wir 
billigen ihm gerne die bona fides zu — der Religion und den 

Seelen zu dienen, eine reinere und tiefere Beziehung zu Gott 
und eine beſſere Moralität zu begründen, aber er täuſchte ſich, 

203 Konſtanzer Kath. Jahrbuch 1913 S. 146. Ebd. über den bekann⸗ 

ten, geiſtig hochveranlagten Dekan und Spitalpfarrer Dominikus Kuenzer, 

der an Weſſenbergs Ideen zu Grunde ging. 

204 „Jeder untergeordnete Geiſtliche wagte es, nach ſeinem Belieben 

am Kultus, an der Verwaltung der hl. Sakramente zu reformieren.. 

Dieſe zuchtloſen Prieſter hofften auf das von ihnen erſehnte Schisma. Die 

Lehren proteſtantiſcher Theologen ſind verbreitet, wodurch ſie die ganze 

Offenbarung umſtürzen, die chriſtliche Religion zum nackten Naturalismus 

machen.“ 

e Ob ſich Hug dabei ſelber an die Bruſt klopfte und als Mitſchuldiger 

bekannte? 

206 Beck S. 96. 

207 So noch in ſeinem Werk „Gott und die Welt Bd. II S. 399—401 

und in den Mitteilungen J S. 49 ff. 
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wie ſo mancher „Reformer“ ſich getäuſcht hat, und erreichte das 

Gegenteil. 

Weſſenberg hatte ſchon im Geiſt des Zeitalters die Me— 

thode ſtizziert, nach der er reformieren wollte. Da war zu 

leſen ·s. „Bringe bey deinem Wirken die Zeit in Anſchlag! 

Aeberlaſſe ihr das Meiſte! Suche nur alle Umſtände ſo zuzu— 

bereiten, daß die Zeit dieſelben dem guten Zwecke noch günſtiger 
ausbilden und dieſen am Ende zur Reife bringen möge! (guod 

cito fit, cito perit.]“ Er wiederholte damit eine Regel, die 

andere ſchon vor ihm empfohlen hatten v. Der Reformator iſt 

ſich aber nicht treu geblieben, teils getrieben durch ſein eigenes, 

impulſives Temperament, das nicht langſam wachſen laſſen 

konnte, und alle Halbheit verabſcheute, teils gedrängt durch 

die weltliche Obrigkeit?e“ oder veranlaßt durch Rat— 

geberzn wie Reininger, Straßer, Biechele, Thadäus 

Müller , von Hundbiß, Walchner und manch andere s, die 

von einer wahren Reformwut befallen, immer wieder „laut 

und ungeſtüm eine zeitgemäze Reform des Gottesdienſtes ver— 

langten“2“*. Er hat leider viel zu ſpät den wahren Charakter 

206 S. 73, vgl. auch S. 185 ff. 

200 Ludwig, Zirkel Bd. I S. 218. Auch Dalberg riet ſchon 1802 

Klugheit und Mäßigkeit bei den kirchlichen Reformen an. Weſſenberg— 

archiv XXXV 51. 

210 So forderte Erbtruchſeß Graf Joſeph von Wolfegg, daß, wenn die 

Aufhebung des Collegialſtiftes daſelbſt nicht bald erfolge, doch die unver— 

zügliche Abſtellung des übertriebenen Opfernehmens, die Einſchränkung der 

Prozeſſionen und Wallfahrten und die Aufhebung des täglichen Chor⸗ 

gebetes. Erzb. Arch. Protokollbuch 1806 S. 277 ff. Weſſenberg ſelber 

beruft ſich wiederholt und nachdrücklich in ſeinen Erlaſſen, z. B. gegen die 

Bittgänge auf die an ihn von Seiten der landesfürſtlichen Regierungen 

ergangenen Aufforderungen, z. B. Samml. II S. 68. 

211 Wie Reininger Brw. 15. 

212 Küry S. 48. 

213 Hundbiß ſchrieb ſchon 1804 an Weſſenberg: „Ich bewundere oft 

Ihre raſtloſe Tätigkeit, und freue mich, daß Sie es ſind, die über das 

Bistum Konſtanz, in ſo wenigen Jahren, unter ſo vielen Stürmen, und mit 

ſo ſchönen Folgen, einen edlen wohltätigen Geiſt von Ordnung und 

wahrer, nicht falſcher Aufklärung verbreiteten.“ 

214 Das Leben J. H. von Weſſenbergs ... von einem Freund und 

Verehrer 1860 S. 6, vgl. Dr. Fridolin Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 4.
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mancher ſeiner Freunde erkannt, aber dann mit beißendem Sar— 

kasmus gekennzeichnet *s. 
Vor allem aber war es der von ſeinem Illuminatentum 

noch immer nicht ganz geneſene Dalberg, der ſeinen jungen, 
ehrgeizigen Generalvikar durch allzu häufige und überſchwäng⸗ 

liche Anerkennung ſeiner Reformen'e jedes Maßhalten er⸗ 
ſchwerte und verdarb. Dazu kam, daß Weſſenberg mit ſeinen 

Neuerungen in weiten Kreiſen ein freudiges Echo fand. Das 

mußte ihn in der Meinung beſtärken, er ſei auf dem rechten 

Weg. Die Aniverſitäten mit ihren ſtaatskirchlichen Vorleſungen, 
das Generalſeminar in Freiburg mit ſeinem joſefiniſchen Geiſt ꝛ*, 

der neue, von Abt Rautenſtrauch entworfene Studienplan, der 
breite, reißende Strom der aufkläreriſchen Literatur von 1770 an 
und die anderen in der Einleitung ſchon berührten Faktoren 
hatten ſeinen Reformen einen wohlgedüngten Boden bereitet 71s. 
    

215 Gott und die Welt, Bd. II S. 401. Da ſchreibt er: „Wem muß 

die Erſcheinung nicht auffallen, daß ſo oft die Sehnſucht nach Kirchen— 

reformen und ein Streben darnach ſich öffentlich kund gibt, „ſo daß gleich— 

ſam die ganze Atmoſphäre davon erfüllt iſt, gleich eine Schar von Leuten 

in die vorderſten Reihen ihrer Fürſprecher und Förderer ſich vordrängt, 

von denen man nur weiß, daß ſie bis dahin dem religiöſen und kirchlichen 

Leben fern geblieben, und daß gerade ſolche ſich nun herausnehmen, darüber 

mit Dreiſtigkeit das große Wort zu führen, über die Reformfragen abzu— 

ſprechen und mit maßloſem Dünkel auf diejenigen herabzuſchauen, die ihrer 

gleich Pilze über Nacht aufgeſchoſſenen Weisheit die Bewunderung und 

Huldigung verſagen? Wie kann ein Apoſtolat, das auf dieſe Weiſe ſich 

kund gibt, einer wahren, chriſtlichen Reform förderlich ſein? Die wirklich 

dazu Berufenen haben den vollen Grund auszurufen: Gott möge ſie vor 

Freunden ſolchen Gelichters bewahren!“ 

216 Briefw. Nr. 87 und 130. 

217 Trotz des tadelloſen Wandels ſeiner Vorſteher. FDA. X 267, 
XI S. 273. 

21s ber den Geiſt der Freiburger Aniverſität von ca. 1770 an ogl. 

die Artikel der „Augsburger allgemeinen Zeitung“ 1806, „Blüte auf deut⸗ 

ſchen Aniverſitäten“ (Freiburg) S. 605ff. O. Mejer Böd. I S. 284. 

Teſtaferrata ſpricht in einem Bericht, den er am 18. Februar 1809 nach 

Rom ſandte, von Pfarrern, die deswegen den Neuerungen Weſſenbergs 

zuſtimmen, weil ſie erzogen worden ſeien „nelle piũ corrotte Università di 

Germania“. Vat. Arch. Nunz. Svizz. 303 Nr. 17. Damit die Aufklärung 

auch in die Kloſterſchulen dringe, war von der vorderöſterreichiſchen Regie— 

rung in Innsbruck am 25. Auguſt 1791 verordnet worden, daß die theo— 

logiſchen Studien in keinem biſchöflichen Seminar oder Kloſter geſtattet
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Endlich verfolgte auch ſeine Erziehung und Weiterbildung des 
Klerus den ausgeſprochenen Zweck, taugliche Werkzeuge für 

ſeine Reformaufgaben zu ſchaffen ““. 
Tatſächlich wurde die Diözeſe von 1802 an, in die Zeit 

Joſeſ II. verſetzt und mit Ordonanzen überſchwemmt?“, ſo daß 
ſelbſt der ſtürmiſche Hauenſteiner Dr. Fridolin Huber, damals 

Pfarrer von Waldmöſſingen, dämmen mußte r. And doch 

blieb Weſſenberg, was das von ihm erſtrebte Maß der Auf— 

klärung betraf, noch weit hinter den Zielen der radikalen Auf— 
klärer und oft auch hinter dem zurück, was in anderen Diözeſen 

bereits behördlich angeordnet und durchgeführt war. Es wäre 
daher ungerecht, ihn mit den Aufklärern übler und übelſter 

Sorte wie Eulogius Schneider, Werkmeiſter u. a. im Bauſch und 

Bogen zuſammenzunehmen und zu verdammen. 

Die nähere Aufgabe, die er ſich mit ſeinen Erlaſſen ſetzte, 

war die Vereinfachung und die Vereinheitlichung des liturgiſchen 
Lebens, die Herausſchälung des Weſentlichen, die Entfernung des 

wuchernden Rankenwerkes, mit einem Wort der Klaſſizismus 
auf religiöſem Gebiet mit ſeiner vornehmen aber langweiligen 

Weitztünche und linearen Nüchternheit. Dabei ging er als echter 
Epiſkopaliſt von der geruhigen Uberzeugung aus, daß er mit 

dieſen Neuerungen ſeine Amtskompetenzen nicht im mindeſten 
überſchreite. „Liturgiſche Anordungen“, ſo ſchrieb er an die 

Konferenz Schramberg am 14. September 1808, „ſind die 

Sachen des Biſchofs, deſſen Sorge dahin geht, den kirchlichen 

Ritus nach den Forderungen des Evangeliums der Apoſtel und 
der Konzilien ſo erbaulich und lehrreich zu machen als 
möglich.“ 222 

werden ſollen, wenn nicht die Biſchöfe und Ordensobern ſolche Lehrer 

beſtellen, die an einer erbländiſchen Lehranſtalt über ſämtliche vorgeſchrie— 

benen Lehrgegenſtände geprüft und für tauglich erklärt worden ſein. Erzb. 

Arch. Faſz. 265. In der Relatio Romam facienda vom Jahre 1779 ſchreibt 

Fürſtbiſchof Max Chriſtoph von Rodt: „In eam calamitatem collapsus 

sum, ut perniciosa Febronii dogmata ab Auctore iam retractata et in 

scholis personent et in aulis dominentur“. Erz. Arch. Visitatio 

Jiminum. 

219 Röſch S. 53. 
220 Speckle S. 292. 

221 Kirchenlexikon XII Sp. 1348. 

222 Röſch S. 14.
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Ehe wir nun hier die Einzelgebiete betreten, auf denen ſich 

Weſſenberg reformatoriſch betätigte, betonen wir noch, daß er 
nur der letzte Vollſtrecker des Joſefinismus ohne nennenswerte 

eigene Ideen geweſen iſt. Es werden ſich faſt bei jeder ſeiner 
Verfügungen Vorlagen oder Parallelen anderswo finden laſſen. 
Dieſer auffällige Mangel an Originalität bedingt aber auch eine 

Verminderung ſeiner Schuld. Wir müſſen weiter das, was er 

anordnete, von dem ſäuberlich ſcheiden, was ſeine extremen 
Anhänger in ihrer Praxis daraus machten. Es wird ſich dann 
ergeben, daß Brücks Behauptung ꝛs, er ſei „in der Einführung 

unkirchlicher Neuerungen am weiteſten gegangen“, nicht ganz 

zutrifft. Daß er als aufkläreriſcher Reformer am bekannteſten 

wurde, hatte er vor allem ſeiner überragenden perſön— 

lichen Bedeutung, ſeiner umfaſſenden Tätigkeit im öffent— 

lichen Leben und ſeinem Aufſehen erregenden Prozeß in Rom 
zu verdanken. Bei einzelnen Verordnungen werden wir ſogar 
als Arſachen tatſächliche Miß ſtände vorfinden, die unbedingt 

nach raſcher Abſtellung riefen. Aber auch ſeine beſten Reformen 
krankten am Motiv. Es lag ihnen kein katholiſches Bewußtſein, 
kein sentire cum ecclesia zu Grunde. Das Wort „anbeten im 

Geiſte und in der Wahrheit“, das Weſſenberg ſo gerne in der 

Feder und im Munde führte, bedeutete für ihn ein Anbeten im 
neuzeitlich, deutſch-kirchlichen, dogmenarmen Geiſte, den er mit 
der Wahrheit verwechſelte. 

Weſſenbergs Kampf galt in erſter Linie dem Aber— 
glauben. Er hat ſpäter die richtige Definition des Begriffes 
gegeben?. Daß er ihn in der Praxis aber viel weiter faſſe, 
war ſchon aus ſeinem „Geiſt des Zeitalters“ 28 zu ſchließen. 

Er wollte eben in die Fußtapfen Joſefs II. und ſeiner auf⸗ 

geklärten Ratgeber treten?'«, und alles das einbegreifen, was 

ſie als Irrwahn brandmarkten, zunächſt alſo die E&x orzismen 

und Benediktionen. Wir geben zu, daß ſich darunter 

abergläubiſche Mißbräuche befanden. Seine Erlaſſe vom 
  

223 Geſchichte der kath. Kirche in Deutſchland 1 S. 457. 

224 Mitt. I S. 130 ff. 
225 S. 261. 

226 Was Joſef II. unter dem Kampf gegen den Aberglauben verſtand, 

ſ. Wolfgruber, Kard. Migazzi S. 679ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 27
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12. Dez. 1808 ꝛꝛœa und vom 19. Juni 1821˙⁷ waren durchaus 

am Platze. Gerade der Schwabe in ſeinem angeborenen Hang 

zum Aberſinnlichen, der Alemanne mit ſeiner Vorliebe für das 

Geheimnisvolle, der weltferne Bergbewohner der Schweiz in 
ſeinem hilfloſen Preisgegebenſein an die dunklen, unwiderſteh— 

lichen Naturgewalten der Berge, der reißenden Gewäſſer und 
niedertoſenden Schneelawinen, waren für den Aberglauben 
überaus empfänglich. Schon die alten Konſtanzer Biſchöfe 

hatten ihm immer wieder mit aller Entſchiedenheit Halt gebieten 
müſſen, ohne aber einen bleibenden Erfolg zu erzielen ?2à. 

Aber Weſſenberg ging zu weit, ſowohl in der Wahl der 
Mittel, wenn er in ſeinem Erlaß vom 19. Mai 1819 27ů die 

Mißbräuche der Segnungen mit Suspenſionen belegte 
und die Mendikantenklöſter über Gebühr brand— 

markte, als auch im Ziel. So verlangte er z. B. die Ab— 
ſtellung des beim Volke ſo beliebten Blaſiusſegens?“, obgleich 

daran, auch bei kritiſcher Betrachtung, nicht eine Spur von Aber— 
glauben zu entdecken war. Mehr noch als den Benediktionen 

galt ſein Kampf den oft damit verbundenen oder ſelbſtändig auf— 
tretenden Exorzismen. Um den abergläubiſchen Teufels— 

ſpuk zu bannen, verwies die Aufklärung den Teufel ſelbſt ins 
Reich des Aberglaubens. Darum ſchaffte Weſſenberg auch die 

Waſſerweihe an Epiphanie in der bisherigen Form ab 8, um an 
ihre Stelle eine wirkliche Verwäſſerung *2 treten zu laſſen. Der 

Teufel war ausgetrieben, aber auch vom Geiſt nichts mehr 

übrig geblieben. Andere Exorzismen hingegen konnte er getroſt 

preisgeben, ohne daß wir ihnen Tränen nachzuweinen brauchen, 
ſo alle jene, die bei natürlicher Krankheit unter der Wahnvor— 

ſtellung verwendet wurden, auch hier ſei der böſe Geiſt mit 
ſeinem geſundheitswidrigen Einfluß und ſeiner Beſeſſenheit im 
Spiele. Wir müſſen ihm ſogar Dank dafür wiſſen, daß er mit 

22642 Sammlung II 43. 

227 Sammlung II 215. 

228 Vgl. z. B. den Erlaß Kardinal Franz Konrad von Rodt vom 

31. Juli 1757. Erzb. Arch. 

229 Sammlung II 202. 

230 Röſch S. 78. 

231 Denkſchr. S. 135 ff. 

232 Longner S. 217.
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einem kühnen Federſtrich die ganze Sectio IX des Konſtanzer 

Benediktionale vom Jahre 1781 außer Kraft ſetzte und die Exor— 

zismen im Sinne der Kirche nur mit Erlaubnis der biſchöflichen 
Behörde vollziehen ließ 2»:. Da ſich der Klerus aber trotzdem 

immer wieder der althergebrachten Formularien bediente und 
damit den Volkswahn ſtützte, ließ Weſſenberg, um Gleichförmig— 
keit zu erzielen, den kategoriſchen Erlaß vom 12. Dezember 
1809 Merſcheinen. — Als Aſyle und Brutſtätten des Aber— 

glaubens betrachtete die Aufklärung die Gebetsvereine 
und Bruderſchaften. 

Es iſt eine natürliche Sache, daß Gleichgeſinnte ſich zu— 
ſammenſchließen, und eine urchriſtliche Sitte, gerade durch 

Gebetsvereinigung den Geiſt der Brüderlichkeit zu wecken und 

zu fördern. Wer wollte leugnen, daß die Kongregationen und 
Bruderſchaften zu gewiſſen Zeiten 2*s eine merkliche Steigerung 
des religiöſen und ſittlichen Lebens bewirkt hatten? Darum war 

auch ihre Empfehlung wohl zu verſtehen * und ihr Anwachſen zu 
begrüßen, bis ihrer zuletzt zuviele wurden, und Entartungen 
einriſſen ':. Aber nicht jedes Rankenwerk unſchöner Art ver— 

233 Beck S. 134. Zwar ſprach ſich auch das Benediktionale von 1781 

gegen Mißbräuche aus, indem es die Anwendung von Benediktionen und 

Exorzismen einſchränkte, vier „Monitiones“ für ihren Gebrauch erteilte und 

ſchon in der Vorrede betonte: „Juemadmodum vero aliis rebus sacris 

saepius abuti experientia Benedictiones quoque vertit in male- 

dictiones precationes in praestigia, et Exorcismos in execrationes“. 

Aber es blieb doch noch ein guter Reſt Aberglauben zurück. 

234 S. II S. 57. 

236 Pgl. Dr. K. Gröber, Geſchichte des Jeſuitenkollegs und Gym⸗ 

naſiums in Konſtanz S. 202 ff. 

236 Vgl. Dr. H. Franz, Studien zur kirchl. Reform Joſef II. 

S 70 ff. Kaiſer Joſef II. hatte durch ſein Hofdekret vom 9. Auguſt 1783 

mit ihnen ſtark aufgeräumt und ihr nicht unbeträchtliches Bermögen dem 

Staat überwieſen. (Geier S. 193, Franz S. 76 ff., Dr. R. Hitt⸗ 

maier, Das Kloſtertum im Land ob der Enz, S. 139, Wolfs⸗ 

gruber S. 718 ff. Schon die Synode von Rorſchach 1690 unter 

Fürſtabt Cöleſtin Sfondrati von St. Gallen war der Meinung: „Es 

beſtehen noch viele nebenſächliche Andachten, wie z. B. die Skapuliere; 

die weſentlichen dagegen ſchätzen ſie nicht. Jene ſollen alſo abgeſchafft 

werden, damit dieſe um ſo mehr gepflegt werden. Neue Bruderſchaften 

dürfen nicht eingeführt werden.“ Zeitſchr. für ſchweiz. Kircheng. 1919 

S. 70.) 

257 Küry S. 52. 
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langt die Fällung des Baumes, nicht jede Wucherung die Zer— 

ſtörung des ganzen Organismus. Darin lag der Mißgriff 
Weſſenbergs, daß er ſchon in der „Geiſtlichen Monatsſchrift“?* 
den radikalen Kampf gegen ſie aufnahm, um ihn im 
„Archiv“ fortzuſetzen ꝛs2s. Nur eine Bruderſchaft durfte all— 

überall errichtet werden, die Bruderſchaft der tätigen Liebe 
Gottes und des Nächſten *. Er zeichnete ſie, um ihre Einſüh— 
rung zu empfehlen, ſogar freigebig mit einem eigenen Ablaß 2* 

und beſonderen Feſten aus? 2. Der Oſtermontag ſollte das Feſt 

der chriſtlichen Erziehung, der Pfingſtſonntag des öffentlichen 

chriſtlichen Anterrichtes ſein, wofür Weſſenberg ſelbſt ein Gebet 

verfaßte **. Der erſte Sonntag im Oktober war das Feſt der 

chriſtlichen Wohltätigkeit, der Stephanstag das der chriſtlichen 

Feindesliebe. Statt der Bruderſchaftsbüchlein, die zu vernichten 

waren, ſollten die Evangelien geleſen werden “. 

Weſſenberg verkannte hier die Volksſeele, die jeglicher 

Schablone und Gleichmacherei abhold iſt. Er verſuchte das 

in kleinerem Gemeinſchaftsleben betätigte Streben nach 

Vollkommenheit zu verallgemeinern und verflachte es. Er ſchloß 

die Konkurrenz aus und begab ſich ihres Segens. Dabei war 

es in der Diözeſe ein offenes Geheimnis, daß er mit den Bruder— 

ſchaften die Klöſter treffen wollte, die häufig die Konfra— 

ternitäten gegründet hatten und leiteten. Darum ließ er auch 

das Joſefiniſche Hofdekret vom 23. September 1782, das den 
II. Orden aufgehoben hatte ⸗, in ſeinem Erlaß vom 18. Auguſt 

1804 aufleben und entzog den Mendikanten, angeblich im 

23s Jahrgang 1802 und 1808. 

230 Röſch S. 13. Man könnte einwenden, daß die diesbezüglichen 

Artikel nicht Weſſenbergs Namen tragen und nachweislich auch nicht von 

ihm herrühren. Aber ſie erſchienen mit ſeiner Erlaubnis und ohne ſeine 

Korrektur. Daß er ſelber die Angriffe billigte und die Ausrottung der bis⸗ 

herigen Bruderſchaften erſtrebte, verriet er durch ſeine Erlaſſe vom 

24. Juli 1807 und 10. Januar 1809. Samml. I S. 245 und II S. 15. 

240 Erlaß vom 28. Auguſt 1812. Samml. II S. 143. 

241 Samml. II S. 19. 

242 Samml. II S. 21. 

243 Samml. II S. 70 ff. 

244 Samml. II S. 17. 

245 Erzb. Archiv.



Heinrich Ignaz Freiherr von Weſſenberg 421 

Intereſſe des Pfarrgottesdienſtes, die geiſtliche Verſorgung 

ihrer anhänglichen Adepten. 
Das Bruderſchaftsweſen ſtand im Zuſammenhang mit den 

Prozeſſionen, Bittgängen und Wallfahrten. 
Das waren die Hauptanläſſe, bei denen ſie mit ihren Liedern, 

Fahnen, Statuen und anderen Abzeichen feierlich und geſchloſſen 
in die öffentliche Erſcheinung traten. 

Was die Prozeſſionen betrifft, ſo hatte Weſſenberg 
theoretiſch die richtige Auffaſſung““. Wie beim Aberglauben 

deckten ſich aber auch hier bei ihm Theorie und Praxis nicht. 

Dabei räumen wir gerne ein, daß ſich Mißſtände eingeſchlichen 
hatten?“, die eine Einſchränkung verlangten und ſchon am 

2. September 1789 eine ſcharfe Rüge des Biſchofs Max 

Chriſtoph von Rodt erfuhren. Aber wiederum verwarf er den 
Aſus des Abuſus wegen, ganz wie Joſef II. 2*s und die aufgeklärten 

Biſchöfe des Rheinlandes vor ihm 2*. Selbſt grobe Exzeſſe bei 

einzelnen Wallfahrten, wie Trunkenheit und Anzucht, machten 
die Wallfahrten ſelbſt noch zu keinem „Gift für die Moralität“. 
Es hieß darum auch heilige Autoren mißbrauchen, wenn er ſie 
für ſeinen Radikalismus ins Feld führte 2. Gab es der Bitt— 
gänge zuviele und bewegten ſie ſich an zu entfernte Orte, ſo 
konnte dem auch ohne ihre völlige Abſtellung geſteuert werden. 

Aber Weſſenberg iſt eben mit ſeinen Erlaſſen vom 17. März 
1803 und 15. Dezember 1803 und 1. Februar 1804 2³½, vom 

12. Februar 1809 und 4. März 1809 25à, bei aller Sublimität 

ſeiner Motipe ', der nüchterne Klaſſiziſt, der keinen Sinn hat 

für das hiſtoriſch Gewordene, in Freizucht Lebende s und populär 
Ergötzliche ꝛ*. 

246 Mitt. I S. 137. 247 Küry S. 46. 

24s Hitmaier S. 53, Wolfsgruber S. 464. 

249 Brück, Rational. Beſtrebungen S. 101 ff. 

250 Mitt. 1 S. 315. 
251 P. Odilo Ringholz O. S. B., Wallfahrtsgeſchichte unſerer 

l. Frau von Einſiedeln S. 300. 

2514a Sammlung II S. 67 ff. 

252 Röſch S. 62. 

253 Viele Bittgänge waren ex voto in Kriegs- und Peſtzeiten ent⸗ 
ſtanden. 

254 Nach einem Briefe Hundbiß' an Weſſenberg vom 27. Januar 1805 

wurde auch der Reichenauer Blutritt abgeſtellt, dagegen das Blutfeſt bei—
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Weſſenbergs Aufklärungsfanatismus verſtieg ſich nach dem 
kleinlichen Vorbilde Joſef II. und der Aufklärer unter Maria 

Thereſia auch dazu, zum Urger des Volkes die allerdings nicht 
immer künſtleriſchen Votivtafeln, die Krücken, die Bruder— 
ſchafts- und Wallfahrtsbüchlein wegſchaffen und vernichten 

zu laſſen, ja ſogar die Zerſtörung der oft ſo ſtimmungsvoll 

in der Landſchaft gelegenen und maleriſch gebauten Kapellen 

zu fordern 's, zu denen ſich die Bittgänge zu bewegen 

pflegten ꝛs. Damit und durch die unterſchiedloſe Entfer— 

nung ſo manch' anderem Volkstümlichen und naiv Luſtigen 

aus den Pfarrkirchen iſt den Werken des Barock unſäglicher 

Schaden entſtanden, ſo daß dem hochmütigen Stilpurismus der 

Romantik im Gebiet der Konſtanzer Diözeſe nur wenig zu tun 
übrig blieb. 

Selbſt die uralte, große Wallfahrt von Maria Einſiedeln 
ſollte aufhören 2. Als Weſſenberg freilich ſelber im Jahre 
1806, gerade an dem Tage dahin kam, an dem das katholiſche 

Volk von Glarus ſeine jährliche Kreuzfahrt hielt, empfing er von 
der rührenden Andacht der zahlreichen Pilger einen ſolch 

tiefen Eindruck, daß er ſich dem Zuge unwillkürlich anſchloß, um 

ihn zur Kirche zu begleiten. Hier begrüßte das Volk mit einem 
einſtimmigen andächtigen Lied das Muttergottesbild in der 

Gnadenkapelle und betete noch lange inbrünſtig. „Mit unver⸗ 

wandten Augen“ beobachtete der Generalvikar alles und ſagte 
endlich zu ſeinen Begleitern: „So habe ich es nicht gedacht, ſo hat 

man es mir nicht beſchrieben.“ ?ss Leider war der günſtige Ein— 
druck nur von kurzer Dauer, denn es folgte drei Jahre ſpäter 
eine neue, ablehnende Verordnung *v. 

behalten; ja Hundbiß lädt Weſſenberg in einem Briefe vom 2. Juni 1805 

ein, in ſeiner Chorkleidung das hl. Blut ſelbſt zu tragen. Vicari halte 

das Amt. Schon am 8. März 1805 hatte er geſchrieben: „Die Prozeſſion 

wird glänzend ſein und wir werden Sie im Triumphe begleiten.“ 

255 Röſch S. 96; hier auch das abfällige Arteil Gotheins über dieſe 

Maßnahmen. 

256 ber Weſſenbergs Kampf gegen die Wallfahrt auf den Lindenberg 

vgl. Speckle S. 132. 

257 P. O. Ringholz O. 8S. B., Wallfahrtsgeſchichte u. l. Frau von 

Einſiedeln S. 330 ff. Erlaſſe vom 1. Februar 1804, 7. Mai 1804 und 

26. Februar 1805. 258 Ringholz S. 304. 

259 Vom 4. März 1809. Samml. I S. 66 ff. 
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Wer die Wallfahrten bekämpft, wird beim Zuſammen— 

hang der beiden auch kein Freund der Reliquien ſein. 
Weſſenberg ſuchte die Verehrung heiliger Aberbleibſel durch 
ſeinen Erlaß vom 16. Juni 1808 einzuſchränken, indem er ihre 

Ausſetzung nur unter der Bedingung geſtattete, daß der Biſchof 

ſelber dazu die Erlaubnis gebe. Auch hier iſt er Epigone 

Joſeſ II., der zwei ähnliche Dekrete im Jahre 1784 unter— 

zeichnet hatte?“». Er verfolgte damit aber noch den weiteren 

Zweck, den Patrozinien Eintrag zu tun, bei denen häufig 

die Reliquien der Kirchenheiligen feierlich zur Verehrung aus— 

geſtellt wurden. Nach ſeiner Auffaſſung waren ſie wahre Sammel— 

becken der Mißbräuche. Das Volk dachte darüber freilich 

anders. Das Feſt des Kirchen- oder Stadtpatrons folgte in ſeiner 

Wertſchätzung gleich hinter den Hauptfeſten des Jahres und 

wurde ſowohl im Gotteshaus als in der Gemeinde mit ge— 

ziemender Pracht begangen. Wir geben zu, daß ſich auch 

hier ſchwere Mißbräuche entwickelt hatten und das laute Ver⸗ 

gnügen nicht ſelten ſein Recht nachdrücklicher forderte, als der 

religiöſe Sinn, ja daß der Teufel oft an ſolchen Tagen eine 

größere Freude und Ernte hatte als der Kirchenpatron. Wir ver— 

kennen es auch nicht, daß mit den Patrozinien und Nebenpatro— 

zinien ꝛ zu den allzu vielen anderen Feiertagen noch weitere 

gekommen waren und das Volk der Berufsarbeit entzogen. 

Hätte Weſſenberg nur der Trunkſucht und den ſittengefähr— 

lichen Tänzen und anderen Ausſchweifungen an ſolchen Feſten 

gewehrt, ſo wäre er wie die alten Biſchöfe vom Volke ver— 

ſtanden worden. Vielleicht hätte es ſich auch bei richtiger 

Belehrung mit der Verlegung der Patrozinien auf den 

Sonntag abgefunden, aber Weſſenbergs Radikalismus verbot 

jegliche Prozeſſion und jede beſondere Feier und unterſagte 

ſogar der Nachbargeiſtlichkeit „unter ſchwerer Verantwortung“, 

ſich daran zu beteiligen, Aushilfe zu leiſten oder eine Predigt zu 

halten *, ja er machte es den Ortspfarrern zur Pflicht, die 
  

260 Wolfsgruber S. 702. Über Weſſenbergs Kampf gegen das 

Walburgisöl in Sandweier vgl. Baier, dieſe Zeitſchrift S. 13. 

261 Samml. J S. 240. 
262 Erlaß vom 3. Januar 1811.
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Katecheſe und die Wiederholungsſchule an dieſen Tagen gerade 

ſo zu halten wie an einem gewöhnlichen Sonntag. 
Man hat behauptet, daß Weſſenberg ein Feind der 

Marienverehrung geweſen ſei. Aber das iſt falſch. Es 

klangen in ihm wohl ſüße Erinnerungen an ſeine eigene fromme 

Mutter nach, wenn er ſeiner Muttergottesliebe in innigen 
Liedern wohlklingenden Ausdruck verlieh?'s. Vielleicht gab zu 

der irrigen Meinung, als ſei ihm auch der Marienkult ein 
Dorn im Auge, ſeine Stellung zum Roſenkranzgebet 

Anlaß. Weſſenberg hatte zunächſt auch hier Grund, Ein— 
ſchränkungen zu empfehlen, denn der Roſenkranz wurde nur zu 

häufig mechaniſch heruntergeleiert. Es gab ſogar Pfarreien, in 

denen er jahraus, jahrein, die hohen Feſttage nicht ausgenom— 
men, die gottesdienſtliche Zeit reſtlos ausfüllte. Die Leute 
ſagten: wir brauchen keine Orgel und keinen Geſang, wir beten 
den Roſenkranz. Das war verkehrt und berechtigte zum Ein— 
ſchreiten. Auch ſeine Mahnung, über dem Roſenkranz das 
Myſterium der heiligen Meſſe nicht zu vergeſſen, müſſen wir 
billigen?“!. Aber er verſiel wieder ins andere Extrem. Zwar 

verbot er den Roſenkranz nicht ausdrücklich, obgleich ſich das 

Gerede eine Zeitlang behauptete?“, ja er findet für ihn ſogar 
anerkennende Worte?“, aber er überſchritt die gebührenden 

Grenzen damit, daß er in der Gottesdienſtordnung vom Jahre 
1809 den Roſenkranz — „ſo gut an ſich ſelbſt deſſen Beſtand— 
teile ſind“ — aus der Meßandacht völlig verbannte *. Da— 

bei ließ er es aber bewenden und lehnte in ſeinen offi— 

ziellen Erlaſſen jenen Radikalismus ab, der in der Almer 
Zeitſchrift?ess wahre Orgien feierte. Da er aber die wenig 

geiſtreichen Verſuche einzelner Aufklärer, den Roſenkranz 
zu „moderniſieren“, beifällig regiſtrierte »ẽ2', nahmen ſeine 

263 Sämtliche Dichtungen III., namentlich die Lieder des 1.IIII. 

Bandes. 

264 Briefw. Nr. 59. 265 Briefw. Nr. 99. 

266 Mitt. IJ S. 142. 

267 Samml. II S. 50 und Briefw. S. 57. Vgl. auch Weſſenberg— 

archiv XLVIII 103, wo er ſchon am 9. Februar 1805 einen Pfarrer belobt, 

der „das mechaniſche Lippengebet“ des Roſenkranzes verdrängen wollte. 

268 Samml. I S. 645. 

260 Röſch S. 11 ff., Samml. I S. 69, Mitt. J S. 143.
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Anhänger mit Recht an, daß ſie in der Praxis darnach ver— 

fahren dürften. Dazu wollte er von den mit dem Roſenkranz— 
beten verbundenen Indulgenzen, die er ſchon im „Geiſte 

des Zeitalters“ neben die „gottesdienſtlichen Mechanismen“ 

geſtellt hatte, nicht viel wiſſen, weil ſie dem „Standpunkt 
der Kultur, auſ dem wir jetzt ſtehen“, widerſprechen?”'. Weſſen— 

berg iſt auch hier Kind ſeiner Zeit . Doch ließ er die Abläſſe 
in der Praxis gewähren, dehnte aber am 24. Januar 1812 
ohne römiſches Indult den Portiunkula-Ablaß aus perſönlicher 

Machtvollkommenheit auf alle Pfarreien aus und verbot am 

Ablaßtage oder am darauffolgenden Sonntag den feierlichen 
Gottesdienſt oder eine feſtbezügliche Predigt ꝛꝛ. Damit wollte er 
wieder die Bettelorden ſchädigen, die gerade dieſen volkstüm— 
lichen Anlaß in ihren Kloſterkirchen gottesdienſtlich ausnützten. 

Noch weiter ging er damit, daß er den Druck eines aufgeklärten 

„Kongregationsbüchleins“ genehmigte, in dem der Verfaſſer nach 
eigenem Gutdünken vollkommene und unvollkommene Abläſſe frei— 

gebig austeilte, vollkommene z. B. an ſolche, die ein armes Kind in 

die Schule ſchicken oder ein Handwerk lernen laſſen, oder ein wach⸗ 

ſames Auge auf ihre Kinder haben, unvollkommene an jene, die 
ihre eigenen Kinder fleißig in die Schule ſchicken und dafür ſor— 
gen, daß ſie keinen Müßiggang treiben 2s. 

Bei ſeiner nüchternen, klaſſiziſtiſchen Einſtellung und ſeinem 
Beſtreben, die ſinnenfälligen Außerungen der Religion auf das 

Kleinſtmaß zu beſchränken, und alles, was Andersgläubigen als 

mißliebig auffiel, aus falſcher Toleranz zu beſeitigen, mußten 
endlich auch die beim Volke immer wieder gern geſehenen 
Paſſionsdarſtellungen verſchwinden. Man konnte 

zwar auch hier geteilter Meinung ſein. Nicht jedem war es 

2770 Geiſt des Zeitalters S. 261. 
271 Vgl. die Verordnung JFoſefs II. vom 27. Nov. 1781, Hitmaier 

S. 52 ff. Wolfsgruber S. 679 ff. Aber die prinzipielle Stellung 

der Aufklärer zum Ablaß vgl. Dr. Frid. Huber, Vollſt. Bel. S. 207 ff. 

272 Auch bei dieſer Gelegenheit, die das Volk aus den Ortſchaften weg 

in die Kloſterkirchen führte, gab es Mißſtände. Hundbiß ſchrieb am 

10. Auguſt 1704 an Weſſenberg: „Ich möchte über den Portiunkulaablaß 

weinen. Das fromme Volk von hier hat doch ſeinen heiligen Eifer geſtillt, 

und iſt toll und voll zurückgekehrt.“ 

278 Geiſtl. Monatsſchrift 1802 J. Bd. S. 378 ff., 439 ff., II. Bd. 
S. 401 ff. und 473 ff.
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gegeben, an dieſer Verquickung von tief religiöſem Empfinden, 
derber Realiſtik und exploſivem Volkshumor Gefallen zu haben. 

Weſſenberg und ſein Freundeskreis erblickten in ihnen „eine 
unheilige Farce“, „entehrende Poſſen“, „ärgerliche Aberbleibſel 

roher Zeitalter“, mit denen man ſich bei den Andersgläubigen 
bloßſtelle *. Damit überſpannte er wieder den Bogen. Er 

hatte doch ein ſo gereiftes Verſtändnis für das Volkslied und 
trat ſeinetwegen mit Clemens Brentano in Korreſpondenz ꝛ“s. 

Wäre es da nicht klüger geweſen, das Anheilige und dichteriſch 

Wertloſe auszumerzen und das Geſunde und Heilige zu erhalten 
oder das Rohe durch ein Verfeinertes zu erſetzen, ſtatt dem ſo 
vergnügungsarmen Volk Schauſtellungen zu verbieten, an denen 
es Herz und Sinn erbaute? 

Wir ſahen bereits, daß Weſſenberg die auf Werktage fallen⸗ 
den Patrozinien auf die Sonntage verlegte, damit kein Arbeits— 

tag ausfalle. Das war für ihn auch der Hauptgrund, warum er 
den Kampf gegen die vielen Feiertage mit der ihm eigenen 

Nachdrücklichkeit führte. Ein Neuerer war er damit nicht, ſon— 
dern ſetzte nur das fort, was von den Konſtanzer Biſchöfen 

ſchon das ganze 18. Jahrhundert hindurch mit Recht erſtrebt 
wurde :“. 

274 Briefw. Nr. 36 und 37. 

275 Briefw. Nr. 69. 

276 Schon 1723 ſchaffte die biſchöfliche Regierung in Konſtanz durch 

Erlaß vom 22. Mai eine Anzahl Feiertage ab, „weil ... „die Vielheyt 

der angenommenen Feyertägen, ſo fromm es Anfangs der gemeine Mann 

darmit gemeynt haben mag, nichts anders als den ſchädlichen Müßigang 

pflanzte, mithin weder die darunter geſuchte Ehre Gottes und ſeiner lieben 

Heiligen, noch die Wohlfahrt der Seelen und deß Leibs ſo weniger erreicht 

werde .... daß gemeiniglich an ſolcherley Tägen die meiſt- und größte 

Laſter in Schwung gehen und getrieben, und darzu noch zu großem Scha— 

den deß Publici öfters geſchieht, daß ... was mit ſaurem Schweiß die 

ganze Woche hindurch gewonnen ... auf einmal verſchwendet und darmit 

ſich und reſpektive ſeine Kinder an Bettelſtab bringet, das Land mit über⸗ 

läſtig und öffters Laſterhafften Bettlern anfüllt, und was das meiſte iſt, 

ſeiner Seelen hayl in Gefahr ſetzet, zumahlen auch der ſonſt haußlich embſig 

und arbeitſamme Handwercks- und Bauersmann durch die Menge ſolcher 

Particularfeſten in Anſehung, daß er ſeinen müßigen Hausgenoſſen mit 

ſonderem Nachſtand unterhalten muß, mercklich zu Schaden kommet.“ Erzb. 

Arch. Am 9. März 1754 hob ein kaiſerliches Edikt 24 Feiertage auf. Es 

durfte zwar der Gottesdienſt beſucht, aber auch knechtliche Arbeit verrichtet 
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Aber immer noch beſtand bei der Mannigfaltigkeit der 

Territorien innerhalb der Konſtanzer Diözeſe und der Ver— 

ſchiedenartigkeit der Regierungen und ihrer Auffaſſungen in 

Bezug auf die Feiertage ein Wirrwarr, der eine einheitliche 

Löſung dringend erheiſchte. Mit jedem Kanton oder Antertanen⸗ 

gebiet wechſelte ihre Zahl. Wir können es darum durchaus be— 

greifen, daß Weſſenberg eine einheitliche Praxis erzwingen wollte. 

Es bedurfte dazu einer Fülle von Erlaſſen und Verhandlungen. 

Wir erwähnen nur die Verordnungen vom 10. Dez. 1803 2,ů 

vom 15. Dezember 1803 an die Pfarrer und Seelſorger in den 

Kurbairiſchen Staaten?“ und an die Reichsangehörigen des Bis— 
tums ?*, vom 10. März 1804 *8, das Zirkular vom 9. Mai 1804 

werden. Innsbrucker Zeitſchr. für kath. Theolog. II 1878 S. 284. Ganz 

ähnliche Gründe wie Biſchof Johann Franz Schenck von Stauffenberg 

veranlaßten Martin Gerbert zu ſeiner 1765 erſchienenen Schrift: De 

Dierum festorum numero minuendo, celebritate amplianda Dr. S. 

Merkle, Die kathol. Beurteilung des Aufklärungszeitalters, S. 91, 

Anm. 96. Am 25. Februar 1766 erlaubte Biſchof Franz Conrad von Rodt 

auf Grund einer Vollmacht Benedikt XIV. vom 19. Januar 1756 die knecht⸗ 

liche Arbeit an den abgewürdigten Feiertagen. Ein kaiſerlicher und biſchöf— 

licher Erlaß von 1771 nahm den Kampf abermals auf. Die Bullen Cle— 

mens' XIV. vom 22. Brachmonat 1771 und vom 16. Mai 1772 und ein 

Breve Pius' VI. an Biſchof Mar Chriſtoph von Rodt vom 21. März 1778 

(Denkſchrift S. 100 f.) boten eine neue Handhabe. Weil das Volk aber 

immer noch die abgeſchafften Feiertage beging, folgte der Erlaß Max 

Chriſtophs von Rodt vom 9. Januar 1782. Noch kurz bevor Weſſenberg in 

die geiſtliche Regierung eintrat, hatte Generalvikar Ernſt von Biſſingen in 

einer Verfügung vom 3. Dezember 1801 wiederum mahnen müſſen, die 

abgeſchafften Tage nicht wieder aufleben zu laſſen, und in einem Ordi⸗ 

nariatszirkular die Aufforderung an die Vorderöſterreichiſche Kuratgeiſtlich— 

keit gerichtet, die ſeit 1771 durch Clemens XIV. abgeſtellten Feſte endlich 

zu unterdrücken. (Protokollbuch 1802 f. 152.) Geiſtl. Rat Tſchudi in 

Arbon faßte die Motive, die für eine Verminderung der Feiertage 

ſprachen, in einem Briefe an Weſſenberg vom 3. Mai 1804 in die kurzen 

Worte zuſammen: „Die Erfahrung lehrt, wie liederlich und üppig mit 

Spielen und Saufgelagen dieſe zugebracht werden, auch Kinder, wegen 

Anterlaſſung der Schule, und Dienſtboten, um müßig zu gehen, ſelber 

wünſchen. (Briefw. Nr. 38.) 

277 Samml. J S. 162. 

27s Erzb. Arch. 

279 Denkſchrift S. 94 f. 

280 Samml. I S. 166.
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an die Pfarrer und Seelſorger im Lande Breisgau?“, die Er— 

laſſe vom 12. Juli 1806 252, vom 12. Dezember 1806*8., vom 

J. November 1806 2³2, vom 20. Auguſt 1808 88, vom 28. Dez. 

1808 ꝛ86 und vom 31. Oktober 1810 5. Namentlich dieſe letzte 

Verfügung beweiſt, wie dringend angebracht es war, eine Redu— 

zierung der Feiertage vorzunehmen, denn noch 1810 wurden als 

gebotene Feiertage im Kanton Appenzell begangen: Das Feſt 

der Beſchneidung Chriſti, Mariä Lichtmeß, das Feſt des 

hl. Joſeph, Mariä Verkündigung, Oſterſonntag, Oſtermontag, 

das Feſt des hl. Bonifatius, Chriſti Himmelfahrt, Pfingſtſonntag 

und Pfingſtmontag, Fronleichnam, das Feſt des hl. Johannes 

des Täufers, Peter und Paul, Maria Himmelfahrt, Maria 

Geburt, das Feſt des hl. Mauritius, Allerheiligen, Maria 

Empfängnis, Weihnachten. Dazu für jeden Pfarrbezirk das Feſt 

des 1. Patrons und außerdem noch 19 andere Feiertage, die 

Nebenpatrozinien, das Kirchweihfeſt und das Dankfeſt nicht mit— 

gerechnet. Weſſenberg ſelber berief ſich in ſeiner Antwort 

auf die 1. Note Conſalvis darauf, daß die Reduktion der 

Einheitlichkeit wegen und auf Drängen der Souveräne vom 

Biſchof ſelber ausgegangen ſei, geſtützt auf die Bulle 

Clemens' XIV. von 1772 und das Breve Pius' VI. an Max 

Chriſtoph von Rodt e8s. 

Wenn er im Kampfe gegen die Feiertage einen Fehler 

beging, ſo lag es wohl darin, daß er Althergebrachtes und mit 

dem Bistum Verwachſenes mit einem zu heftigen Geſtus 

ablehnte und ſeine Verordnungen zu wenig durch Aufklärung 

des Volkes von der Kanzel herab oder in Chriſtenlehre und 

Schule vorbereiten ließ. Tatſächlich hat die auf ihn folgende 

Reaktion an dem damals geſchaffenen Zuſtand nichts geändert. 

  

281 Erzb. Arch. 

282 Denkſchrift S. 96. 

283 Samml. I S. 237. 

282 Samml. I S. 174. 

285 Samml. I S. 242. 

288 Samml. I S. 26. 

287 Samml. II S. 115. 

288 Denkſchrift S. 39.
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Es iſt dem Konſtanzer Generalvikar vorgeworfen worden, 

daß er in unbefugter Weiſe das Faſten gemildert habe?“. 

Die Erleichterung war aber ſchon vor ihm?“ aus wirtſchaftlichen 

und geſundheitlichen Gründen auf die Vorſtellungen der welt— 
lichen Regierungen hin erfolgt, denen die Faſtenmandate zur Er— 
teilung des Plazet vorzulegen waren *i. Dazu gingen die 

Quareſimalpatente vom Biſchof ſelber aus. Weſſenberg iſt nur 
inſofern eine Schuld beizumeſſen, als er trotz der Rüge Roms 
durch das Brebe vom 4. Februar 1809: und der Des⸗ 

avouierung durch Dalberg * an der Abſtellung des Samstags 

als Abſtinenztages feſthielt 5. 

Die weſentlichſten Neuerungen Weſſenbergs lagen auf dem 

Gebiete des Ritus und der Liturgie. 

Wenn er in ſeinem römiſchen Verfahren behauptete, 
er habe die in der lateiniſchen Kirche allgemein üblichen 

Kirchengebräuche nicht abgeändert?“s, ſo blieb er nicht bei 

der Wahrheit. Rom wußte genau, wie ſelbſtherrlich er vorging. 
Dabei legen wir einzelnen Erlaſſen über das Sakrament der 

Taufe, z. B. dem Hirtenſchreiben vom Ende 1805 und der Ver— 
fügung vom 20. Juni 1806, in denen er die Anwendung lauen 
Taufwaſſers in der kalten Jahreszeit befahl 'ẽ, und bei ſchlech— 
ter Witterung die Haustaufe erlaubte?“, weniger Bedeutung 
    

289 Kathol. Zeitſchrift II S. 33. 

200 Die Praxis war gegen früher recht mild geworden. Man braucht 

nur etwa das Faſtendekret des Biſchos Max Chriſtoph von Rodt vom 

6 Februar 1781 mit jenem von 1802 (Protok. 1802) zu vergleichen. 

201 Vgl. Geier S. 80; dort ein bezeichnender Fall landesherrlicher 

Abergriffe aus der Diözeſe Baſel. Ebenſo charakteriſtiſch iſt das im Prot. 

reg. Eccl. 1814 pag. 962 Vermerkte. 
292 Denkſchrift S. 101. 

203 Denkſchrift S. 104. 

204 Denkſchrift S. 39. Tatſächlich beſtand die Dispens für die vorder⸗ 

öſterreichiſchen Lande ſchon 1802 (Prot. 1802, peg. 77 ff.), für Luzern ſchon 

ſeit 7. Januar 1799. Sie wurde für dieſe Stadt 1802 zurückgenommen, 

aber von Dalberg wieder verlängert. (Prot. 1802, pag. 466.) Die Emſer 

Punktatoren hatten die Faſtendispensgewalt für die Biſchöfe in Anſpruch 

genommen und weitgehend benüßt. (Brück, Rat. Beſtr. S. 104, Archiv 

für kath. Kirchenrecht Bd. 83 S. 648. 

295 Denkſchrift S. 41. 

296 Vgl. auch die Frage 42 der Kirchenviſitationsordnung. 

297 Denkſchrift S. 80 f.
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bei. Er tat damit zwar der von der Kirche vorgeſchriebenen 

Taufe im Gotteshaus Abtrag und legte den Schwarzwald— 

pfarrern ſchwere Laſten auf, aber er konnte ſich für ſeine Neuerung 
auf die freilich irrige und von den eigenen Dekanen beſtrittene 

Anſicht der damaligen Urzte berufen, die eine große Anzahl 

Erkrankungen der Kinder auf Erkältungen beim Taufgang zurück— 
führten. Auch ſein theologiſcher Analogieſchluß, daß die Haus— 
taufe unter gewiſſen Amſtänden mindeſtens ebenſo erlaubt ſein 

müßzte als die Spendung der Krankenkommunion „in der niedrig— 
ſten und ſchlechteſten Hütte“, ſchien plauſibel zu ſein. Dazu war 
er in der Lage, ſich auf eine ähnliche Praxis in den Diözeſen 

Salzburg und Würzburg beziehen zu können ?“s. 

Hingegen verſtieß er mit der Genehmigung eines Tauf— 
ritus für den Fall, daß ein katholiſcher Pfarrer Kinder prote— 
ſtantiſcher Eltern zu taufen habe?“e, ſchwer gegen die 

Geſetze der Kirche und übte damit eine Duldſamkeit, die ſelbſt 
Proteſtanten unverſtändlich blieb, obgleich ſie im Sinne des 

Toleranzedikts Joſef II. lag. 
Was ſeine Anderungen beim Empfang des Sakra— 

ments der Bußen betrifſt, ſo war es nicht unangemeſſen, 
den Klerus nach neuen Mitteln ſuchen zu laſſen, um es wirk— 

ſamer zu machen, die Beichtordnung in der öſterlichen Zeit zu 
regeln »o ·und die Gläubigen in Abteilungen — „die apoſtoliſch 

Linnéiſche Klaſſifikation der Beichtenden“, nennt ſie Hundbiß — 

zur Beichte zu beſtellen »1i. Auch die Zuführung der Kinder zum 

Bußſakrament vom 9. Lebensjahre an 2 widerſprach weder dem 

katholiſchen Herkommen, noch einem Kirchengeſetz. Es wäre 
auch wenig gegen die „liturgiſchen Beichten“ einzuwenden ge— 
weſen, bei denen nach einer Anſprache des Pfarrers an die 

Beichtkinder gemeinſam das Gewiſſen erforſcht und Reue und 

20s Huber, Vollſt. Bel. S. 99, Baier, dieſe Zeitſchr. S. 18. 

299 Paſtoralarch. 1811 II 143 ff. Röſch S. 16. 

300 Erlaß vom 6. Januar 1804 Samml. I S. 57. 

301 Br. vom 1. Februar 1804. 

302 Samml. II S. 19. Dr. Fridolin Huber hatte vorgeſchlagen, die 

Kinder erſt dann beichten zu laſſen, wenn ſie zum Empfang der erſten 

hl. Kommunion fähig ſeien. Aber die chriſtkath. Bußanſtalt. Die mit 

Preiſen und dem erſten accessit beehrten Abhandlungen über dieſe Preis— 

fragen des biſchöfl. Ordinariates zu Konſtanz S. 198.
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Leid erweckt wurde, wenn ſie nicht von einzelnen Geiſtlichen 

zu allgemeinen Beichten ohne Einzelbekenntnis mißbraucht 
worden wären. In keinem Falle aber war es zu recht— 

fertigen, daß er die Parochianen anwies, beim eigenen 

Pfarrer zu beichten“s. Er wollte mit dieſer Maßnahme 
die pfarrliche Autorität ſtärken und die Leute vom „Aus— 

laufen“ in die Klöſter abbringen, beſchnitt aber damit die 

Freiheit der Beichtkinder in einer dem Sakrament unwürdigen 
und ſchädlichen Weiſe *n. Weil ſich das Volk nicht in die 

Pfarrbeichtſtühle zwingen ließ, und auch manche Pfarrer vom 
verſtärkten Zuſtrom der Beichtenden wenig erbaut waren, ent— 

wickelte ſich ziemlich raſch jene troſtloſe Sakramentsflucht, die 

in den weſſenbergianiſch paſtorierten Pfarreien ſpäter ſo typiſch 
wurde und einen merklichen Rückgang der Sittlichkeit verſchul— 
det hat s. 

Hinſichtlich des Empfangs der hl. Kommunison traf 
Weſſenberg einige Maßregeln, die höchſtens als Neuerungen 

ſchlechthin betrachtet werden können, ohne daß ſie aber dem 
Glauben oder der Diſziplin der Kirche zuwiderliefen, ſo wenn 
er mit Berufung auf die altkirchliche Sitte den Empfang 
der hl. Kommunion unter der hl. Meſſe, nach der Kommunion 
des Prieſters, empfahl»s. Die deutſchen Gebete des Prie— 
ſters bei der Austeilung der hl. Kommunion gehen nicht 

auf ihn zurück, ſondern wurden aus den Nachbardibzeſen 

übernommen, in denen ſie jetzt noch trotz aller Reaktion 

üblich ſind. Was das Alter der Kinder beim Empfang der 
erſten hl. Kommunion betrifft, ſo hielt er jene Kinder, die 

noch nicht zur Schulentlaſſung kamen, vom Tiſche des Herrn 
  

30s Röſch S. 7, 114, Samml. I S. 59. 

304 Hundbiß ſchrieb am 7. Februar 1804 „der Schluß, daß man 

dem eigenen Pfarrer beichten ſoll, wird häßlich mißdeutet, und bigotte 

Pfarrer meinen und glauben: man müſſe nur ihnen ſelbſt, ſonſt niemanden 

beichten; wodurch dem Beichten auf immer der Herzſtoß gegeben würde“. 

305 Cf. für Hohenzollern Röſch S. 119 ffl. Gröber, „Aus der 

Geſchichte der Dreifaltigkeitspfarrei“ im kathol. Jahrbuch für die Stadt 

Konſtanz (1913) S. 147. Noch 1847 mußten ſich die Konſtanzer Katho— 

liken beim erzbiſchöflichen Ordinariat in Freiburg darüber beſchweren, daß 

in der Dreifaltigkeitskirche der Beichtſtuhl fehle! 

306 Gottesdienſtordnung vom 16. März 1809 Samml. II S. 51.
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fern *, und begründete es damit, daß die Eltern ſie ſonſt nicht 

mehr zum fleißigen Schulbeſuche anhalten, weil ſie vermeinen, 

das „Ziel des Lernens“ ſei jetzt erreicht. Man vergeſſe bei der 

Beurteilung dieſer Verfügung nicht, daß ſie erſt nach lang— 

wierigen Verhandlungen mit den verſchiedenen Regierungen 

erfolgen konnte. Dabei wurde Weſſenberg u. a. nahe— 

gelegt, die Erſtkommunionfeier aus hygieniſchen Gründen vom 

Weißen Sonntag in den Sommer zu verſchieben. Er hörte 

dazu die Meinung der Kapitelkonferenzen und blieb der Schul— 

entlaſſung wegen beim alten Termin““. 

Schwere Überſchreitungen ſeiner Kompetenzen und offen— 

bare Widerſprüche mit der kirchlichen Geſetzgebung ließ ſich 

der Konſtanzer Generalvikar in ſeinen Beſtimmungen über das 

hl. Sakrament der Ehe zuſchulden kommen. Wohl gab er 

auch hier treffliche Anordnungen im Rahmen ſeiner Zuſtändigkeit, 

indem er durch den Erlaß vom 18. Januar 1809 die vor— 

ſchriftsmäßige Erteilung des Brautunterrichts einſchärfte, in 

einer ausführlichen Eheinſtruktion das Weſen, die Voraus— 

ſetzungen und Pflichten des Eheſakramentes den Gläubigen 

darlegte 'o, und den Schulentlaſſenen einen Anterricht über die 

in jedem Territorium der Diözeſe beſtehenden Ehehinderniſſe 

erteilen ließ *o. Daneben liefen aber die Sponſalienerlaſſe vom 

10. Dezember 1804 , 13. Dezember 1807, 2. Auguſt 1808, 

und 21. Januar 1809 52, in denen er dekretierte, daß kein ge— 

machtes Eheverſprechen als gültig anerkannt werde, es ſei denn 

im Pfarrhaus in Gegenwart des rechtmäßigen Pfarrers und 

zweier Zeugen gegeben worden, mit Ermächtigung der Eltern 

oder Vormünder. Die Verfügung war bei den tatſächlich be— 

ſtehenden, im Zivilrecht wurzelnden Mißſtänden *e gewiß gut 

gemeint, aber ſie verſtieß gegen das kirchliche Ehegeſetz und 

307 Erlaß vom 28. Dezember 1808 Samml. II S. 50 ff. 

30s Erzb. Arch. 

300 Samml. II S. 38 ff. 

310 Allg. deutſche Biogr. 42 S. 151. 

311 Denkſchrift S. 79f. 

312 Samml. I S. 246 f. II 33, Huber S. 79 ff., Longner S. 80. 

313 Huber, Vollſt. Bel. S. 79.
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erging ohne Zuſtimmung Roms l. Weit ſchlimmer als die 

Sponſalienverordnung war der Erlaß vom 3. Dezember 1808 

an einige Kantonalregierungen in der Schweiz über die 
gemiſchten Ehensv. Er ſiel um ſo mehr auf, als damals 

die benachbarten Biſchöfe von Baſel und Lauſanne das Beiſpiel 

des Fürſtabtes Cöleſtin Sfondrati von St., Gallen nach— 

ahmtens“ und durchaus kirchliche Grundſätze vertraten. Weſſen— 

berg hielt es zwar für wünſchenswert, daß ſämtliche Kinder in 
der katholiſchen Religion erzogen werden, und verlangte, daß 
dieſer Wunſch auch vom Pfarrer dem katholiſchen Brautteil 

nachdrücklich ans Herz zu legen ſei. Wenn er aber nicht erfüllt 
werden könne, ſo bleibe nichts anderes übrig, als die Knaben in 
der Religion des Vaters und die Mädchen in der der Mutter 

zu erziehen. Die Eheſchließung habe jeweils vor dem Pfarrer 

des Bräutigams zu geſchehen, nachher ſollen die Getrauten 
auch vor dem Pfarrer der Braut den Ehekonſens erneuern *., 
  

314 Selbſt Schulte muß zugeben, daß Weſſenberg vom Standpunkt 

des geltenden Kirchenrechts, welches zugleich das bürgerliche war, durch 

dieſe Verordnung ſeine Kompetenz überſchritten habe. Allg. deutſche 

Biogr. 142 S. 150. Die Rechtfertigung Weſſenbergs iſt ſchwach, wenn er 

auf die Vorſtellung, daß die Sponſalienverordnungen gegen das Triden— 

tinum verſtoßen, erwidert: Das Tridentinum handle in ſeinem Dekret nicht 

von dem Eheverlöbnis, ſondern von der Ehe. Huber, Vollſt. Bel. S. 84. 

Denkſchr. S. 33. Zu ſeiner Entlaſtung diene, daß obiger Erlaß zuletzt nichts 

anderes war als ein Abklatſch der Kaiſerlichen Verordnung vom 4. Mai 

1770 (Innsbrucker Zeitſchr. für kathol. Theologie II 1878, S. 122), eines 

biſchöfl. Konſtanziſchen Erlaſſes vom 2. Dezember 1785, Prot. 1802 S. 47 

und einer Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Verordnung aus dem gleichen Jahre. 

Eine ähnliche Verfügung erging noch 1801 unter dem Generalvikar Ernſt 

von Biſſingen. Der Heilige Stuhl wußte davon, denn die eingehende und 

wirkſame Begründung dafür findet ſich ſchon in der Relatio Romam facta 

vom Jahre 1773, verfaßt vom Geiſtl. Rat von Merhardt. (Erzb. Arch.) 

Eine Erinnerung von Rom aus erfolgte nicht. ÜUber die Stellung des 

febronianiſchen Kirchenrechts zu den Sponſalien und zur Ehe im all— 

gemeinen ſ. Huber, Vollſt. Bel. S. 88. 
318 Denkſchrift S. 83, Longner S. 190, Huber, Voſt. Bel. 

S. 100 ff. 

316 Zeitſchr. für Schweiz. Kirchengeſch. (1913) S. 66. 

317 So ſehr es Weſſenberg hier an katholiſcher Prinzipienfeſtigkeit 

fehlen ließ, muß doch zu ſeiner Entlaſtung geſagt werden, daß der ominöſe 

Erlaß nur eine Wiederholung des Toleranzedikts Joſef II. vom 13. Okto⸗ 

ber 1781 §6 (Geier S. 209f) und eine Befolgung des kurfürſtlich badi— 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 28
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Wie ſehr auch hier eine falſche Toleranz mitſpielte, bewies 

Weſſenberg noch damit, daß er ins Archiv für Paſtoral— 

ſchen Edikts über Religionsübungen vom 15. Februar 1813 (Longner 

S. 144) war. Ein ähnliches Dekret wurde am 18. Mai 1803 von der 

bayriſchen Regierung für das Bistum Würzburg verkündigt. (Ludwig, 

Zirkel 1 S. 336.) Vgl. auch das königl. bayriſche Edikt über die inneren 

Rechtsverhältniſſe der Einwohner des Königreichs Bayern in bezug auf 

Religion und kirchliche Geſellſchaften Kap. III 512, Tübinger theol. Quar— 

talſchrift 1819 S. 124ff. Weihbiſchof Zirkel vertritt in ſeinen „Aphorismen 

über das Verhältnis des Staates zur Kirche“ (1803) Nr. 123 und 124 den 

Standpunkt, daß ſich der katholiſche Teil bei proteſtantiſchen Trauungen die 

prieſterliche Benediktion ad impetrandam gratiam erteilen laſſen ſolle. 

Die Kinder der gemiſchten Ehen ſeien entweder in der Religion des Vaters 

oder in der der Mutter zu erziehen, um zu verhüten, daß die Religions— 

trennung auch des Familienverhältniſſes ſich bemächtige, die häusliche Ein— 

tracht ſtöre und das Band zerreiße, welches die Natur ſo feſt geknüpft hat. 

Eudwig, Zirkel J S. 375.) Rom gegenüber rechtfertigte ſich Weſſenberg 

mit den Worten: „Das biſchöfliche Dekret verpflichtet die Kommiſſarien und 

Seelſorger kein Mittel unverſucht zu laſſen, um die Erziehung aller Kinder 

in der katholiſchen Religion zu bewirken. Aber wie hätte es ſolches mit 

unbeugſamer Strenge fordern können, ohne den Frieden der Kirche einer 

Störung durch die Maßregeln der Zivilbehörden auszuſetzen, ein Abel, das 

ohne Abhilfe geweſen wäre? Man hat geglaubt, der Religionsvorteil ver— 

lange vor allem, daß die Einführung der bloß bürgerlichen Ehe gehindert 

werde. In Anſchauung der feierlichen Einſegnung ſolcher Ehen ſchrieb das 

biſchöfliche Dekret dem Pfarrer des katholiſchen Teiles beſtimmt vor, darauf 

zu beſtehen, daß ſie in jedem Falle in Beziehung auf das Sakrament, vor 

ihm geſchehe.“ (Denkſchrift S. 35.) Daß damals Beſtrebungen beſtanden, 

die Ehe ihres kirchlichen Charakters zu entkleiden und zu einer rein bürger— 

lichen Sache zu erniedrigen, ergibt ſich aus Briefw. Nr. 126. Burg ſchrieb 

am 27. Dezember 1811 an Weſſenberg: „Brunner und Häberlein wollen nun 

mit Gewalt die Staatsehen durchſetzen. And warum? Um die Verwirrung 

noch größer und die Kirche (die ſogenannte Kirche, wie Brunner ſagt) 

noch verächtlicher zu machen. Denn wer immer die Staatsehen wird billi— 

gen, und das werden ſehr viele, die von der Kirche nichts zu fürchten, vom 

Staate aber etwas zu hoffen haben, der wird am Ende das Kirchenweſen für 

entbehrlich halten, und dahin ſcheint man zu zielen. Aus den Staatsehen 

muß notwendigerweiſe auch eine Staatsreligion folgen, d. h. eine Religion, 

die von einer Kirche keine Notiz nimmt, die weder einen Prieſter, einen 

Biſchof, noch Chriſtus braucht. And haben wir unter den Honoratioren 
einmal zehn Staatsehen, ſo wird man ſich zu ſchämen anfangen, ſich durch 

einen Pfaffen kopulieren zu laſſen. Denn nach Brunners Anſichten iſt alles 

Pfaffentum, was nicht von Staats wegen geſchieht. Meines Erachtens iſt 

es noch ſehr fraglich, ob das Pfaffentum mehr bei Hofe oder bei den Vika— 

riaten herrſche.“ Obgleich die kirchlichen Grundſätze über die gemiſchte Ehe
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konferenz '' ein Formular für eine „Trauung proteſtantiſcher 
Paare vor dem katholiſchen Geiſtlichen“ aufnahm, und das 
Jahr darauf beſtimmte, daß die Proteſtanten mit Glocken— 

geläute, Begleitung des katholiſchen Ortspfarrers und einer 

Leichenrede desſelben beerdigt werden ſollen. Ausgehend vom 

ſebronianiſchen Axiom: die Erteilung der Ehedispenſen iſt 

Sache des Biſchofs . und dem Vorwand, daß die politiſchen 

ſchon längſt beſtanden und noch in den erſten Generalvikariatszeiten 
Weſſenbergs von Rom aus durch ein Breve vom 8. Oktober 1803 an den 

Biſchof von Mainz und durch die Schreiben vom 23. April 1809 und 

31. Oktober 1810 an das Generalpikariat von Ehrenbreitſtein von neuem 

eingeſchärft wurden, ging dennoch die laxe, unkirchliche Praxis ihren Weg 

ouch in anderen Diözeſen weiter. Intereſſant iſt eine Bemerkung, die 

Baron von Fürckheim am 10. Auguſt 1819 in einem Bericht an 

ſeine Regierung über die Anſichten Conſalvis macht. Er ſchrieb: 

Les mariages mixtes sont defendus dans quelques Etats de IItalie 

et ne peuvent pas avoir lieu que par une dispense de la Cour 

de Rome. Les tribunaux romains exigent ordinairement de la 

partie non Catholique le Serment d'élever les enfants des deux 

Sexes dans la religion catholique. En outre le Curé n'ose ni 

proclamer les parties, ni leur donner la bénédiction, l'acte doit se 

faire en secret hors de l'église, et le Curé est tenu d'enjoindre 

à la partie Catholique, comme une obligation grave de faire tous 

ses efforts pour convertir la partie acatholique. Une discipline pareille 

ne pourrait jamais étre suivie en Allemagne, elle est contraire aux 

dispositions du congrès de Vienne et aux lois organiques de la 

confédération Germanique, qui établissent une entière liberté des 

consciences. (Großh. Haus- u. Staatsarchiv III, Kirchenſachen, Faſz. 51.) 

Die eigentliche Läuterung ſetzte katholiſcherſeits erſt um 1818 ein, um mit 

dem Kampf des Erzbiſchofs von Droſte-Viſchering in Köln ihr Ziel zu 

erreichen und der konſequenten katholiſchen Praxis zum Siege zu verhelfen. 

Intereſſant für dieſe Frage iſt noch ein Brief des apoſtaſierten Fürſtbiſchofs 

Grafen L. Seldnitzty an Weſſenberg aus dem Jahr 1841, worin behauptet 

wird, daß die „alte Praxis in der Angelegenheit der gemiſchten Ehen“ 

früher im größten Teile von Deutſchland beſtanden habe. (Briefw. 

Nr. 209 S. 186.) 

321s 1812 Bd. I S. 102 ff. 
310 Cf. die Auffaſſung der Emſer Punktatoren bei Brück, Rat. Betr. 

S. 116ff. und Arch. f. kath. Kirchenrecht (1883) S. 648. Vgl. auch der 

„Freymütige“ eine Monatsſchrift von einer Geſellſchaft zu Freiburg i. Br. 

9. Heft, wo die diesbezüglichen Verordnungen Joſef II. von 1781 und 1782 

veröffentlicht ſind. Longner S. 142. Auch das Ehepatent Joſef II. 

von 1783 wies dem Biſchof eine ausgedehnte Dispenſationsbefugnis zu. 

Geier S. 37. Aber die Stellung der aufgeklärten Kanoniſten zum römi— 
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Wirren ein Benehmen mit dem päpſtlichen Stuhl nicht geſtatten, 
dispenſierte Weſſenberg nach anfänglichem korrekten Verhalten 
ohne Angſtlichkeit unter Billigung Dalbergs“?' auch von Ehe— 
hinderniſſen, die nach dem allgemeinen Kirchenrecht dem 

Heiligen Stuhle reſerviert waren, und verlangte für die Ehedis— 
penſen, die der Nuntius erteilte, die Mitwirkung der Konſtanzer 
Kurie »i, Erſt auf beſondere Vorſtellung Teſtaferratas hin 

ſchlug er den kirchengeſetzlichen Weg wieder ein, um aber auf 

dem Wiener Kongreß die Hand zu noch Schlimmerem zu bieten, 

indem er in ſeiner „deutſchen Kirche“ forderte, daß die Ein— 
ſegnung der Ehe in Zukunft unter Strafe der Nich—⸗ 

tigkeit erſt geſchehe, wenn die Kontrahenten die Staats— 
erlaubnis erhalten hätten. Zirkel konnte mit Recht erwidern: „Wir 

begreifen wohl, daß der Staat eheliche Einſegnungen, bevor er 

ſeine Erlaubnis dazu erteilt hat, unterſagen kann, allein wir 
ſehen nicht ein, aus welchem Grunde eine ſolche Ehe nichtig ſein 

ſolle.“ Der zwiſchen der Ehe als Vertrag und als Sakrament 
gemachte Anterſchied ſei ganz grundlos, denn das Sakrament be— 

ſtehe nicht bloß in der Gnade, ſondern auch in dem religiöſen 
Zeichen der Gnade, und dieſes Zeichen ſei die Einwilligung zur 
Ehe, die im Angeſichte der Kirche erklärt wird. Die Ehe 

werde darum mit Anrecht unter die bürgerlichen Verträge ge— 

ſtellt . . . Die Einwilligung, vor dem Altare ausgeſprochen, ſei 

ſelbſt ſakramentaal.. Die himmliſche Form der Ehe ſei 
mit der Einwilligung des Mannes und der Frau zur Ehe unauf⸗ 

löslich verbunden und mache mit ihr ein unzertrennliches Ganzes 
aus. Was aber Gott im Sakrament verbunden, das ſoll der 
Menſch, d. h. der Hoftheolog und Hofkanoniſt nicht trennen 8. 

ſchen Dispensrecht cf. Dr. Frid. Huber, Vollſt. Bel. S. 64ff. Wie 

Miniſterialrat Dr. Häberlin, ein Mitglied der katholiſchen Kirchenſektion in 

Karlsruhe über das römiſche Ehedispensweſen dachte, verrät er in ſeinem 

Briefe an den Provikar Reininger vom 13. Juni 1814. Er ſchließt mit den 

Worten: „Ich wenigſtens ſtimme und verwahre mich für je und allezeit 

gegen jede Nachſuchung kirchlicher Ehedispenſe in Rom, denn juris- 

prudentiam ecclesiasticam non pontificiam (von Häberlin unter— 

ſtrichen!)) profiteor“, (Erzb. Archiv.) 

320 Briefw. Nr. 110. 

321 Hchsli, Schweiz. Geſch. I 658. 

322 Prot. reg. Ecel. 1814 p. 1264. 

32s Cudwig, Zirkel II S. 442 ff. 
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Am nun zu Weſſenbergs Reform des ſonntäglichen 

Gottesdienſtes überzugehen, ſo handelte er auch hier als 
gelehriges Kind ſeiner Zeit und ahmte nach, was andere vor 

ihm verſucht hatten ''. Das traf ſchon auf das Verbot des 
Opſergehenss“ zu, womit er eine joſefiniſche Maßnahme 

kopierte ', weil der Gottesdienſt nur zu leicht dadurch 

geſtört werde. Aus ähnlichem Grunde ſtellte er auch die Mitter— 

nachtsmeſſe an Weihnachten ab?“ und verlegte ſie in die frühe 

Morgenſtunde. Es lag weiter im Geiſte der Zeit, die Be— 
deutung der ſonntäglichen Predigt zu betonen, 

was um ſo notwendiger erſchien, als nicht wenige Pfarrer unge— 

achtet der Forderungen der Diözeſanſtatuten 's nur alle Monate 
eine Predigt oder Chriſtenlehre zu halten pflegten . Man wird 

es ihm auch nicht verübeln können, daß er, trotz mannigfacher 
Widerſtände, die Homilie in der Frühmeſſe einführte, 

damit auch jene, die ſich am Amte nicht beteiligen konnten 

oder wollten, das Wort Gottes und ſeine Auslegung 
hören, oder daß er in den Städten auch innerhalb der 

ſonntäglichen Beimeſſen das Evangelium deutſch 
verleſen und in einer kurzen, homiletiſchen Erklärung 

verſtändlich machen ließ. Es war auch keine unkluge Neue— 

rung, wenn die Verkündigung der Ehevorhaben und Wochen— 

gottesdienſte nicht mehr gleich nach der Predigt, ſondern erſt 
am Schlußt des Amtes erfolgen ſollte, damit die Wirkung der 

Homilie nicht beeinträchtigt und das Verweilen bis zum 
Ende der hl. Meſſe oder des Amtes eher erreicht werde *n. 

Wenn er aber die Predigt in ſeinem Erlaß vom 5. Jan. 1803 5ů2 

324 Erzbiſchof Erthal von Mainz hatte eine eigene oongregatio Rituum 

eingerichtet. Brück, Ration. Beſtrebungen S. 106. 

325 Röſch S. 105. 

326 Congner S. 107. 

327 Erlaß vom 15. Dez. 1808. Diesbezügliche Anweiſungen waren 

aber ſchon früher ergangen. efk. den Brief Hundbiß' an Weſſenberg vom 

28. Oktober 1804. 

328 Constitut. Synodi Dioces. Constant. Revisae 1761 S. 71 und 74. 
320 Kirchenlexikon XII Sp. 1345. Dagegen ſtellte er die ſog. Exempel— 

predigten ab. Weſſenbergarchiv XLV 58. 

330 Samml. II S. 49. 

331 Erlaß vom 30. Sept. 1813 Samml. II S. 163. 

332 Samml. I S. 84.
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als den „wichtigſten Teil der Seelſorge“ bezeichnete, ſo tat er 

damit dem katholiſchen Gedanken Eintrag, der, bei aller Wert— 

ſchätzung des Kanzelwortes, das Zentrum auch der Seelſorge eben 

nicht in das opus operantis, ſondern in das opus operatum 

und in das hl. Opfer verlegt“. 
Als eine Art Zuſammenfaſſung alles deſſen, was Weſſen— 

berg von 1802 an „secundum temporum et locorum 

circumstantias“ auf liturgiſchem Gebiet erſtrebte, iſt 

ſeine Gottesdienſtordnung vom 16. März 1809 

anzuſehen ⸗»⸗'. Daß ſie extrem war, ergab ſich aus der 

Mahnung der badiſchen Regierung, ſie nur allmählich ein— 

zuführen und auf die Volksſtimmung Rückſicht zu nehmen, und 

aus dem tatſächlichen Widerſtand sse, den ſie ſofort erfuhr. Kol— 

born hatte Weſſenberg gewarnt, indem er ſchrieb: „Freund, das 

Reformieren iſt immer ſchwer, zu unſerer Zeit aber und bei 

unſeren Verhältniſſen mit der weltlichen Regierung, mit der 
größten Behutſamkeit zu unternehmen. Der Rubikon iſt alſo 

überſchritten, welches werden die Folgen ſein?“ Ahnte er, daß 

Weſſenberg Wind geſät hatte, um Sturm zu ernten, oder ſprach 

ſich damals ſchon Dalberg gegen ſie aus? Er nahm ſie tat— 

ſächlich ſpäter ohne Weſſenbergs Wiſſen zurückss“ und begrün⸗ 

dete die Maßnahme in einem Schreiben an das Domkapitel 

vom 29. Juli 1815 damit, daß ſie zwar wohlgemeint, aber allem 

Anſchein nach bei ihrer Veröffentlichung nicht hinlänglich vor— 
bereitet geweſen ſei. Sie habe darum „im ſchwäbiſchen Anteil 

der Diözeſe, im Württembergiſchen, im Breisgau, im Zolle— 
  

33s Wie ſehr die Aufklärung bemüht war, die Predigt an die Stelle 

des liturgiſchen Gottesdienſtes treten zu laſſen, vgl. Sägmüller S. 8. 

And was wurde gepredigt! Es liegen uns die gedruckten Predigtwerke von 

Klotz und Vogt und die ungedruckten des Weſſenbergianiſchen Münſter— 

pfarrers Kotz vor, die trotz gewiſſenhafter Ausarbeitung, ſprachlicher Glätte 

und rhetoriſchen Schwungs über ein leeres Moraliſieren ohne dogmatiſche 

Fundamentierung nicht hinaus kommen und augenſcheinlich das ſpezifiſch 

Katholiſche vermeiden. Weſſenberg ſelbſt empfahl als Vorlage für die 

Frühpredigten Dereſers Erbauungsbuch für kath. Chriſten. Samml. II 

S 56. 
334 Denkſchrift S. 22. 

335 Samml. II S. 49 ff. 

336 Briefw. Nr. 96. Weſſenbergarchiv LXVIII, LXIX, LXX passim. 

337 FDA. II S. 443.
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riſchen, im Salmannsweilſchen Gebiet Hinderniſſe, in den demo— 
lratiſchen Schweizer Kantonen ſogar auf eine höchſt auffällige 
Weiſe Widerwillen gefunden“. Die Gottesdienſtordnung 
forderte vor allem den umfaſſenden Gebrauch der deutſchen 
Sprache und des deutſchen Meßgeſanges innerhalb 
des Gottesdienſtes. Es wäre nun verkehrt zu glauben, daß vor 

Weſſenberg die Mutterſprache keine Berückſichtigung im katholi— 

ſchen Kultus der Diözeſe Konſtanz gefunden hätte. Das Rituale 
vom Jahr 1766 beweiſt das Gegenteil. Aber ein beſcheidenes 

Maß, das dem katholiſchen Gedanken keinen Abbruch tat und 
doch dem deutſchen Bedürfnis entſprach, genügte der Aufklärung 

nicht. Sie vermeinte mit Rückſicht auf das Volk weit mehr Ver— 
deutſchungen, ja ſogar ein nur deutſches Rituale mit 

neuen Gebeten und Formularien und die deutſche Meſſe ver— 
langen zu müſſen *'. Bei Weſſenberg kam dazu noch der Ge— 
danke an die deutſche Kirche, die ihre Eigenart auch im Ge— 

brauch des Mutterlauts zum Ausdruck zu bringen habe. Damit 
beſchritt er wieder die Bahn Joſefs II. , der febronianiſchen 

Kurfürſten von Mainz, Köln und Trier zu, des Erzbiſchofs von 
Salzburg *r und Werkmeiſters, der ſchon 1787 in ſeiner Schrift 

„Aber Meß- und Abendmahlanſtalten in der katholiſchen Hof— 

kirche zu Stuttgart““» und 1789 in den „Beiträgen zur Ver— 
beſſerung der katholiſchen Liturgie in Deutſchland“ die deutſche 

Liturgie heftig gefordert hatte. Es war eine Zeitſtrömung, die 
ſich in allen deutſchen Diözeſen bemerkbar machte u. 
  

338s Erzb. Arch. 

230 Conſalvi unterſchied in einem Schreiben an Teſtaferrata vom 

18. Juli 1807 genau zwiſchen Verdeutſchung und Verdeutſchung, indem er 

ſagt: „Altro sarebbe il tradurre in idioma Germanico quasi tutto quello, 

che la chiesa fa in latino, unicamente per aiutare lääntelligenza del 

popolo, la qual cosa si prattica in molti luoghi; altro sarebbe di 

tradurre cosi, per abbandonare la lingua latina nella pubblica Liturgia 

Ecclesiastica, e invece sostituirvi la lingua Allemana.“ Vat. Arch. 

Nunz. Svizzere 1807 Nr. 191. 

340 Wolfsgruber S. 701. 

341 Brück, Rat. Beſtr. G. 92. 

342 Hirtenbrief von 1782. 

343 S. 41— 46. 

3a4 So erſchien ſchon 1800 eine „deutſche Meſſe von einem Regular— 

Landpfarrer im Bistum Augsburg“. Weſentlich radikaler ſind die faſt
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Zwar gibt Weſſenberg theoretiſch weder der einen 

noch der anderen Sprache einen weſentlichen Vorzug““, 
aber praktiſch entſchied er ſich für das Deutſche?“. Darum 
diktierte er in ſeiner Gottesdienſtordnung?“: „Der pfarrliche 

Gottesdienſt ſoll an den Sonn- und gebotenen Feiertagen 

vormittags in einem Amte mit deutſchem Meß⸗ 

geſang . . . beſtehen“. Es war das eine Vorſchrift, die 

entſchuldbarer wird, wenn man ſich an die klägliche Armſeligkeit 

des damaligen Gottesdienſtes in nicht wenigen Pfarreien der 
Diözeſe erinnert. Manche Kirchen hatten keine Orgeln, andere 
  

gleichzeitigen Schriften J. B. Graſers und J. W. Schellhorns. 

1810 gab Vitus Winter ein deutſches kritiſches Meßbuch heraus und machte 

in ſeinem erſten deutſchen kritiſchen Ritual (Landshut 1811) Vorſchläge 

zur Einführung der Landesſprache bei den kirchlichen Funktionen. 1812 

ließ Anton Selmar das „Ritual für katholiſche Geiſtliche“ in München, 

zwei Jahre ſpäter Winter ſeinen „Verſuch zur Verbeſſerung der katholi— 

ſchen Liturgie“ in Landshut erſcheinen. Aber Winter und Selmar Brück, 

Geſchichte der katholiſchen Kirche in Deutſchland 1 S. 461 f. Wie Gärtler 

noch um 1807 über die deutſche Liturgie dachte, ergibt ſich aus ſeinen 

„Bemerkungen über die Anwendung oder Ausdehnung des franzöſiſchen 

Konkordates vom Jahre 1801 auf die deutſche katholiſche Kirche“. (Großh. 

Haus⸗ und Staatsarchiv III Staatſachen, Religions- und Kirchenſachen, 

Faſz. 113, pag. 340 ff.) Er ſchreibt: „Der Wunſch, die Liturgie deutſch zu 

haben, iſt vollkbommen der Vernunft und dem Bedürfnis des Volkes 

angemeſſen — es wird ſich aber ſo leicht nicht befriedigen laſſen — 

ging Frankreich voran, ſo wurde der Weg gebahnt; und ſoviel 

auch die franzöſiſche Sprache Ahnlichkeit mit der lateiniſchen hat, ſo wird 

man doch nicht behaupten, daß das franzöſiſche Volk, welches beſonders die 

Landesſprache hat, die lateiniſche Meſſe, Veſper etc. verſtehe, wollte man 

aber in Deutſchland durchgreifen, ſo würde ſicher Rom dagegen ſchreiten, 

wo man Nonnen jahrhundertelang verpflichten kann, das lateiniſche Brevier 

zu beten, da iſt keine Hoffnung zur Erkenntnis der leichteſten Wahrheit, 

noch weniger zur wirklichen Ablegung der erklärteſten Vorurtheile. Selbſt 

deutſche Biſchöfe wollen die lateiniſche Sprache beibehalten wiſſen, aus 

Gründen, die mir aber nicht einleuchten. Inzwiſchen würde dieſer Zutritt 

zu dem römiſchen Widerſtand die Schwierigkeiten doch ungemein vermehren. 

Ich ſehe kein Mittel als freundſchaftliche Communication und die Ge— 

winnung des Primas zu dieſem guten Vorhaben.“ 

3as Mitt. I S. 155. 

zas Über die Stellung der febronianiſchen Kanoniſten zum Gebrauch 

der Mutterſprache im Gottesdienſte vgl. Huber, Vollſt. Beleuchtung 

S. 243 ff. 

247 Samml. II S. 50.
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bei der ſchlechten muſikaliſchen Ausbildung der Lehrer keine 
Organiſten oder keine Sänger?“. Sollte etwas Erſprießliches zur 

wirklichen Feier des Amtes geſchehen, ſo konnte es am leich— 
teſten durch den deutſchen Meßgeſang erfolgen. „Es war“, ſo 

heißt es im St. Blaſianer Geſangbüchlein vom Jahre 1773, „zum 
Teil ein gerechter Wunſch der Herren Seelſorgers“, daß doch auf 

dem Lande an höheren Feſttagen ein Amt oder Meſſe zu ſingen 
eingeführt werden möchte. Was nutzet aber bei Bauersleuten 

ein lateiniſcher Geſang, wenn ihr Herz und Verſtand unmöglich 
theilnehmen und mithin auch keine Erbauung und Andacht er— 

hofft werden kann? Laſſet demnach unſer chriſtliches Volk 
ehender in ſeiner Mutterſprache dem Herrn Lieder ſingen; er 

wird ſolches mit Wohlgefallen anhören und ſeinen Segen deſto 

reichlicher über uns ausſchütten, je verſtändlicher wir zu ſeinem 
Lobe Mund und Herzen vereinigen.“ Schon im Sommer 1804 
wechſelte in Meersburg „unter dem Hochamt Chorgeſang mit 

Figuralmuſik und deutſchen Kirchengeſängen ab“ss'. Weſſen— 
bergs Freund Hundbiß konnte ſeinem Meiſter am 7. März 1805 
berichten, Chrismar „beſitze den deutſchen Meßgeſang, um ihn 

durch die Geiſtlichkeit einführen zu laſſen“. Im ſelben Jahre teilte 
der Generalvikar dem Profeſſor Jacobi in Freiburg mit, daß 

neuerdings nicht ohne Widerſpruch der deutſche Geſang nach den 

Melodien Sulzers auch in der Konſtanzer Lyzeumskirche üblich 
ſei v, wenn er auch dabei noch „die Salbung, das Rührende, das 

Herzerhebende“ vermiſſe. Gleichzeitig (7. Januar 1805) erklärte 
er im Konferenzrezeß für das Kapitel Endingen »o: „In Hinſicht 

der Frage über den Vorzug der deutſchen Kirchenlieder oder der 

Choral- und Figuralmuſik beim Gottesdienſte muß ich dem 

Votum der Minorität völlig beitreten, welches dem deutſchen 
Kirchengeſang den Vorzug zuſpricht.“ Außer der Orgel ſollte 

jedes andere Muſikinſtrument verbannt ſein. Da es an Texten 
gebrach, ſtellte er „Preisaufgaben zum Meßgeſang bei dem Volk 

3as Küry S. 63, ogl auch Baier in dieſer Zeitſchrift S. 14 f. 

34 Merkle S. 33. 

350 Archiv für Paſtoralkonf. 1 S. 257. Dabei wurden wohl Prachers 

„Kirchenlieder zum Gebrauche des katholiſchen Gottesdienſtes“ verwendet, 

die 1804 erſchienen waren. Exemplar im Weſſenbergarchiv. 

351 Brief vom 10. Januar 1805. 

352 Mitt. I S. 117 f. 
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aufſ dem Lande auch beim feſtlichen Amte zu ſingen“ ,‚ auf. Das 

Jahr darauf, 1806, wurde der „Entwurf eines neuen Rituals“ 
von ihm approbiert, der laut Titelblatt von einer „Geſellſchaft 

katholiſcher Geiſtlicher des Bistums Konſtanz verfaßt“ ſein 

ſollte, aber faſt ganz Beda Prachers Arbeit wars'*. Darin 

hieß es gleich zur Eröffnung des J. Abſchnittes : „Der all— 

gemeine deutſche Meßgeſang iſt auf dem Lande in den meiſten 

Orten eingeführt. Wie lange werden die kleinen Städte noch 

fortfahren, ihre elenden Dudeleyen und die großen ihre Theater— 

muſik in ihren Kirchen aufzuführen?“ Dann wird verraten, daß 

bereits Teile des Amts „mit gnädigſter Erlaubnis des Biſchöf⸗ 

lichen Ordinariats“ deutſch geſungen werden *'. Als Verfaſſer 

der deutſchen Meßgeſänge werden genannt: Benefiziat Hage in 

Immenſtaad ** und Pfarrer Pracher in Leinſtetten s. 

Es folgten 1807 Werkmeiſters und Prachers Geſangbuch “ 

und das „Andachts- und Geſangbuch“ und im gleichen Jahr 

Weſſenbergs deutſche Bearbeitung lateiniſcher Hymnen für den 

katholiſchen Gottesdienſt?'. 1812 endlich erſchien bei Thaddäus 

Waibel in Konſtanz das „chriſtkatholiſche Geſang- und 

Andachtsbuch“, 940 Seiten ſtark, und wurde durch einen 
Einführungshirtenbrief Dalbergs vom 20. April 1812 offi⸗ 
ziell der Diözeſe dargeboten. Nach dem Vorwort ſollte darin 

353 Bäumker, Das katholiſche Kirchenlied IV S. 367. 

352 Röſch S. 69 Anm. 3. 

355 S. 11. 

356 Wohl in der Aberſetzung Werkmeiſters, ogl. Sägmüller 

S. 47 ff. Der ganze Verlauf eines deutſchen Amtes im „Entwurf zu einem 

neuen Rituale“ S. 54 ff. 

357 S. 11, pgl. auch Bäumker, Das kath. Kirchenlied IV S. 100. 

zöos Aber den Exbenediktiner Beda Pracher vgl. Sägmüller 

S. 149 ff. Die Behauptungen der Freimütigen Blätter 1836 J. Heft S. 78: 

„Schon längſt haben ſich eifrige Seelſorger die Freiheit genommen, auch in 

der Meſſe die Orationen, die Epiſtel, das Evangelium deutſch vorzutragen, 

das Credo in deutſcher Sprache anzuſtimmen und ſofort vom Chor fortſetzen 

zu laſſen und den wahrhaft ſchönen, reichhaltigen Lobgeſang (Präfation) 

deutſch abzuſingen“, war alſo keine Abertreibung. 

359 Bäumker IV S. 100 ff. 

360 Briefw. Nr. 101. 

361 Samml. II S. 139.
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„vor allem auf das Bedürfnis und den Bildungsgrad der großen 

Mehrheit Rückſicht genommen werden, ohne die äſthetiſche An— 

forderung mehr Gebildeter unberückſichtigt zu laſſen; Trockenheit 

und jede Spur von theologiſcher Schulweisheit war notwendig 

ebenſo ſorgfältig zu vermeiden als tändelnder und empfindeln— 

der Myſtizismus; die Geſänge und Gebete mußten kurz und ein— 

ſach, aber mit lichter Wärme den Geiſt des Evangeliums aus— 

ſprechen“. Der eigentliche Bearbeiter des Buches war Joh. 

Willibald Straßer, Geiſtl. Rat und Münſterpfarrer in Kon— 

ſtanz »', doch konnte es Weſſenberg inſofern für ſich in An— 

ſpruch nehmen, als er es nach dem Zeugnis Dr. Frid. Hubers?“ 

„nicht nur revidiert, gutgeheißen, ſondern viele Lieder und Ge— 

bete ſelbſt verfertigt“ hatte. Stark benützt wurde dabei das drei— 

bändige Münchener Geſangbuch von 1810. Wie in dieſem fin— 

det ſich auch hier eine Menge Lieder proteſtantiſcher Verfaſſer, 

was im Vorwort beſonders vermerkt wird. Man darf Weſſen— 

berg deswegen keinen beſonderen Vorwurf machen. Er hätte ſich 

in der Abwehr auf andere katholiſche Geſangbücher berufen 

können, die proteſtantiſche Lieder aufnahmen, ohne daß ihre 

Verfaſſer von der Aufklärung berührt waren. So enthielt das 

1773 von dem Braunsberger Jeſuiten herausgegebene Geſang— 

buch „aẽnch manche proteſtantiſche Lieder“?““. Weſſenbergs 

eigene, unter Gellerts Einfluß geſchaffenen Hymnen“s wurden 

von Brugger, H. G. Nägeli““, Schmittbauer, Zſchokke, Knecht 

und Sulzer in Muſik geſetzt, wie er ſelber in der Ausgabe ſeiner 

ſämtlichen Dichtungen gelegentlich vermerkt. Sie fanden ver— 

einzelt auch Aufnahme in proteſtantiſche Geſangbücher “. 

Im „Geſang⸗ und Andachtsbuch“ waren ſowohl die Ge— 

ſänge für den vormittäglichen als auch für den nachmittäg— 
  

362 Bäumker IV S. 140. 

365 Vollſt. Bel. S. 149. 
364 Bäumker III S. 87. 

36s M. Schneiderwirth, Das katholiſche, deutſche Kirchenlied 

unter dem Einfluß Gellerts und Klopſtocks (München 1908). 

366 Kirchengeſänge zum Diözeſangeſangbuch des Bistums Konſtanz. 

367 Cf. E. Koch, Geſchichte des Kirchenliedes und Kirchengeſanges in 

den chriſtlichen, insbeſondere der deutſchen evangeliſchen Kirche. I. Teil. 

6. Bd. S. 551.
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lichen Gottesdienſt enthalten '', der nach der Gottesdienſt— 
ordnung von 1809 in einer „Veſper mit deutſchem 

Geſang“ beſtehen ſollte ». Weſſenberg hielt es für zweck— 

mäßig, die Veſpern „im Choralton ſingen zu laſſen, weil er 

„den feyerlichſten Eindruck macht und der allgemeinen Faſſungs— 
kraft am angemeſſenſten iſt?“. Als letzte Gabe auf dem Gebiet 

des kirchlichen Geſanges konnten 1825 ſeine „Lieder und Hymnen 

zur Gottesverehrung der Chriſten“ (Konſtanz 1825) er- 
ſcheinen“:v. Da Weſſenberg den Gebrauch der deutſchen 

Sprache im liturgiſchen Amt nicht beanſtandete, durfte er um 

ſo weniger dagegen ſein, wenn die Prieſter ihr Brevier, 
ſofern ſie es überhaupt beteten, in der Dereſer'ſchen Bearbei— 
tung rezitierten, was er Rom gegenüber ſelber zugab “. 

Ein Neuerer war er damit nicht, weil der Kampf gegen 
das lateiniſche Brevier ſchon vor ihm entbrannt war, wenn auch 
nicht mit der Heftigkeit, wie um das Rituale *. Um einen 

Erſatz zu bieten, hatte Dereſer ſchon 1792 ſein deutſches Bre— 
vier ſür „Stiftsdamen, Kloſterfrauen und jeden guten Chriſten“, 

wozu er auch die Geiſtlichen rechnete, erſcheinen laſſen?“, 
und immer wieder aufgelegt?”. Selbſt der feine Humaniſt 

Leonhard Hug war eine Zeitlang, wie die meiſten Aufklärer ““, 
ein Feind des lateiniſchen Breviers. Dr. Frid. Huber ſchrieb 
darum an Weſſenberg am 5. Sept. 1830: „Der erſte (Sug) betet 
mit zum Himmel gerichteten Blicken im Chor das lateiniſche 
  

368 II. Teil S. 469—844. 

369 Am die Veſpern textlich zu verſorgen, hatte er ſchon 1805 eine 

Preisaufgabe ausgeſchrieben (Samml. 1 S. 264) und am 30. Auguſt 1808 

(Samml. 1 S. 269) erneuert. Nach dem „Entwurf für ein deutſches 

Rituale“ (S. 29) gab ſich vor allem Beda Pracher um deutſche Veſpern— 

terte Mühe. Wir dürfen in ihm wohl den Vater einzelner, jetzt noch 

geſungener, deutſcher Veſpern erblicken; die übrigen gehen augenſcheinlich 

auf verſchiedene Verfaſſer zurück. 

370 Samml. II S. 51. Der II. Teil des Geſang- und Andachtsbuches 

enthält im Anfang auch die Metten. 

371 Koch 1. c. S. 551. 

372 Denkſchrift S. 43. 

373 Roskövany, Coelibatus et Breviarium Tom. V. Buch I 463. 

274 Bad. Biogr. I S. 174. 

375 Röſch S. 23 Anm. 2. 

376 Vgl. Huber, Vollſt. Bel. S. 257 ff.
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Brevier, das er früher ſeinen Schülern ſo oft lächerlich gemacht 

hatte“s“. 
Den Schlußſtein und die Bekrönung der liturgiſchen Re— 

formen Weſſenbergs ſollte ſein Rituale bilden. 

Es war ſchon über ein halbes Jahrhundert her, ſeitdem 

unter Franz Conrad von Rodt die letzte Ausgabe des Kon— 
ſtanzer Rituales (1766) erſchienen war“s. Nun konnte es mit 
ſeinem engen Anſchluß an das Rituale Romanum und 

ſeinem klugen Maßhalten im Gebrauch der Mutterſprache, dem 

Geiſt der Aufklärer nicht mehr genügen??”. Sie wollten etwas 

Neuesse und dünkten ſich für eine ſolche Arbeit ausnehmend 

befähigt. „Noch nie konnte man erwartungsvoller einer 

beſſeren und dem Zeitgeiſt angemeſſeneren Liturgie entgegenſehen 

als gegenwärtig, da ein Dalberg als Biſchof und ein R. §. 
H. Weſſenberg als Vicarius Generalis in unſerer Kirche leuch— 

ten“, war in dem Vorwort des Entwurfs zu einem neuen 

Rituale zu leſen. Weſſenberg gab ſich Mühe, das auf Vorſchuß 

erteilte hohe Lob ſeiner Anhänger zu rechtfertigen. Schon 1804 
hatte er durch Konferenzthemen*! und 1805 durch Preisauf— 

gaben gegen den „Mechanismus“ geeifert. Wir gehen wohl 

nicht fehl, wenn wir auch den Entwurf von 1806 auf ſeine An— 
regung zurückführen, vielleicht auch den gleichzeitigen ſeines 
Freundes Mercy ꝛ. Nachdem ihn aber beide und auch der 

377 Briefw. Nr. 205. 

37s Neben dem größeren Rituale ſtand noch ein Compendium Ritu— 

alis Constantiensis im Gebrauch, das in bewundernswert praktiſcher 

Anlage das Wichtigſte für den ſeelſorgeriſchen Bedarf und eine große An— 

zahl deutſcher Anterweiſungen und Gebete enthielt. Das Benedictionale 

Constantiense war jüngeren Datums. Das Einführungsdekret des General— 

vikars Ernſt von Biſſingen iſt vom 23. Februar 1781. 

370 Dekan Steinhauſer an Weſſenberg 1802. Röſch S. 68. 

380 Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 6, läßt den aufgeklärten Klerus 

zu Weſſenberg ſprechen: „Wir bitten um eine Liturgie, die ſich für ver— 

nünftige Chriſten ſchicket, um einen dem Volk verſtändlichen Kult, damit es 

ſich daran erbauen und mit heiligen Entſchlüſſen erfüllt und durchdrungen 

den Tempel verlaſſen kann. Wir bitten um ein anderes Benediktionale! 

Das andere enthält mehr Malediktionen als Benediktionen“. 

361 Nr. 170, 171, 180. 

382 Entwurf eines neuen Rituals oder: Soll man jetzt den Kultus 

reformieren?“ Mittl. II 192.
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„Verſuch eines Rituals“ von K. Schwarzel und das „Rituale 
des Pfarrers Burghard von Seedorf in etwa enttäuſcht hatten, 
ſchrieb er am 20. Dezember 1810 von neuem Preisaufgaben 

aus 8s. Wie er ſich grundſätzlicch zum Rituale ſtelle, ließ 
er allerdings erſt 1815 durch Burg im Paſtoralarchiv““ ver— 

lauten, wo wiederum nach gallikaniſchem und febronianiſchem 

Muſter das Recht des Biſchofs für die Abänderung der Liturgie 
in Anſpruch genommen und hiſtoriſch geſtützt wurde. Das Jahr 

darauf (1816) ſprach ſich Weſſenberg ſelbſt in einem Konferenz— 
rezeßz an die Mitglieder des Kapitels Lahr, Offenburg und 
Ottersweier dahin aus, daß die Liturgie „Gemeinſchaftsſache der 

Kirchengenoſſenſchaft“ ſei. „Jedes Mitglied der Kirche hat das 

Recht zu verlangen, an der Erbauung und Belehrung, welche 

die Liturgie gewährt, möglichſt Theil zu nehmen.“ In der 
früheſten Zeit ſei deswegen dieſer Gegenſtand von der Synode 

behandelt und beſtimmt worden, wobei auf die Bedürfniſſe der 

Gläubigen ſorgſam Rückſicht genommen worden ſeisss. Anter— 
deſſen hatte er auch damit begonnen, ſeine liturgiſchen Grund— 

ſätze praktiſch zu verwerten und eine Liturgie der Inveſtitur““, 
der Sſchprozeſſion und der Waſſerweihe an Epiphanie ge— 

ſchaffen und anderes von ſeiner Geiſtlichkeit verſuchen laſſen. 
Aber obgleich Burg ſchon 1815 „im Namen der Kleriſey“ 

den Biſchoſ, d. i. Weſſenberg, von neuem nachdrücklich bat, 
„in Bälde ein verbeſſertes, die ganze Liturgie umfaſſendes 

Ritual“, dem Bistum zu ſchenken, vergingen doch noch lange 

Jahre, bis er es endlich im Jahre 1831 „den Hoch— 

würdigſten Erz- und Biſchöfen, ihren Vikariaten und der 

geſammten hochwürdigen Geiſtlichkeit im Katholiſchen Deutſch— 

land und den künftig von ihnen abgehaltenen Synoden zur 

Prüfung ehrerbietigſt“ vorlegen konnte, zu einer Zeit alſo, in der 

er bereits aus dem öffentlichen kirchlichen Dienſte geſchieden 
war. Als Leitſpruch ſtand an der Spitze des Buches Saoilers 
Wort aus dem Jahre 1811: „Daß bei der Ausſpendung der 

383 Samml. II S. 124. 

284 S. 90f. 

385 Mittl. I S. 282. 

366 Samml. II S. 89 ff. 

3287 Samml. I S. 181ff.
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Sakramente die deutſche Sprache (mit Genehmigung des 
Biſchofs) eingeführt werden könne, wie denn ſelbſt in unſerem 

Rituale einiges ſchon in deutſcher Sprache mitunter ausgedrückt 

iſt, wird man wohl für entſchieden anſehen dürfen. Daß aber 
unſere Ritualen nicht bloß einer Aberſetzung, ſondern einer 

genquen Reviſion und Verbeſſerung bedürfen, wird wohl von 
den wenigſten beſtritten werden.““ Weſſenberg befolgte dieſe 

Grundſätze, mit denen Biſchof Sailer gewiß damals ſelber nicht 
mehr einverſtanden war, in ausgiebigſter Weiſe. Die lateiniſche 

Sprache iſt völlig verſchwunden. Meiſtens wird nicht einmal 
die Aberſetzung des Rituale Romanum geboten, ſondern ein 

ganz neuer Text. Trotzdem, oder gerade deswegen, waren 
Weſſenbergs Freunde des Lobes volls. Bei einer Diſtanz von 
faſt 100 Jahren ſehen wir nüchterner und ſind darum auch 

eher in der Lage, gerechter zu urteilen. Vor allem iſt zu 

bemerken, daß Weſſenberg kein Neuland betrat, ſondern 

ſich auf Vorbilder und Vorarbeiten ſtützen konnte. Seit— 
dem am Vorabend der franzöſiſchen Revolution Werkmeiſters 

umſtürzleriſche „Beiträge zur Verbeſſerung der katholiſchen 
Liturgie in Deutſchland“ erſchienen waren, hatten ſich, wie wir 
ſahen, noch manch' Andere, nicht bloß in der Konſtanzer Dibözeſe, 

ſondern auch in den übrigen, mit liturgiſchen Neuerungen 

praktiſcher Art beſchäftigt und nicht immer ohne Geſchick. Was 
Weſſenbergs Veröffentlichungen angeht, ſo zeichnen ſie ſich vor 
den meiſten andern unſtreitig durch leichteren Fluß und wohligen 
Rhythmus der Sproche aus, ja ſie offenbaren oft eine bemerkens— 
werte dichteriſche Kraft, namentlich in der Paraphraſe der Pſal⸗ 

men. Dazu waren ſowohl die Gebete wie die Anſprachen gemein— 
rerſtändlich, in andächtigem, ſalbungsvollem Tone gehalten und in 

muſterhafter Weiſe für den lauten Vortrag geſchaffen, den 

Weſſenberg auch bei ſeinen Hirtenſchreiben im Auge behielt 

und bei ſeinem Klerus zur liturgiſchen Feierlichkeit ſteigern 
wollte o. 

38s J. M. Sailer, Neue Beiträge zur Bildung der Geiſtlichen. 

II 281f. 
zsd Vgl. Tübinger Theol. Quartalſchrift 1832 J. Heft, zitiert im „Leben 

H. v. W., herausgegeben von einem Freunde und Verehrer des Ver— 

ſtorbenen“ (1860) S. 99 

300 Mitt. J S. 167. 
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So vollkommen er auch den unperſönlichen Kurialſtil be— 

herrſchte, nahm er ihn doch nicht in ſeine anderen Arbeiten hin— 
über, ſondern redete mit den Leuten und zu den Leuten in er— 

quickender Klarheit und gewinnender Herzlichkeit i. Daneben 

finden ſich aber auch ganz unerwartete und auflällige 

Mängel. Was der proteſtantiſche Theologe Günther an Werk— 
meiſters liturgiſchen Beſtrebungen ausſetzte'?, das kehrt 

teilweiſe auch in Weſſenbergs liturgiſchen Schöpfungen 

wieder: „Die intellektualiſtiſche und moraliſche Verkürzung 
der Religion, der unzeitgemäße und aufdringliche Beleh— 
rungseifer, das Uberwuchern der Subjektivität gegenüber 

dem hiſtoriſch Gewordenen und objektiv Gegebenen.“ Bei 
oberflächlicher Betrachtung überſehen wir wohl den ſprudelnden 

Wortreichtum und die typiſchen Wiederholungen, bei eingehen— 

dem Studium aber öffnet ſich hinter „der Sprache des 

Herzens“, dem ſchönen und ſcheinbar wundervollen Phraſen— 
getön und den moraliſierenden Reflexionen eine bedenkliche 

Armut an Gedanken, vor allem an charakteriſtiſch katholiſchen. 
Nun merken wir, daß es ein Bach iſt, der über Kieſel geſchwätzig 
plätſchert, aber kein Strom, der Schätze in ſeinen Tiefen birgt. 
Mag man dieſes Sakrament ſpenden oder ein anderes, immer wie— 

der gähnen dieſelben Gemeinplätze und faſt regelmäßig münden 

die verſchlungenen liturgiſchen Wege beim „Licht“ und bei der 
„Liebe“. Daneben fallen einzelne Plattheiten auf, die man beieinem 

äſthetiſch ſo feinfühligen und ſtiliſtiſch ſo newandten Manne nicht 

erwarten ſollte. Er wollte ſich möglichſt vom herkömmlichen 

Riluale loslöſen und tat es ſo übergründlich, daß von der Präg— 

nanz und Gedankenſchwere der alten Gebete nichts mehr übrig 
blieb. Der Hauptfehler des Rituales liegt aber darin, daß das 
opus operatum eigentlich Nebenſache iſt und alles in proteſtan— 
tiſchem Anklang auf das opus operantis hinausläuft. Weſſen⸗ 

berg dachte hier etwa wie Pracher, der in „ſeinem Entwurf zu 
einem Rituale* im Hinblick auf die alten Ritualien ſchrieb: 

301 Ein Muſter dafür iſt ſein Abſchiedshirtenbrief an die Geiſtlichkeit 

vom Jahr 1827. 

302 Die erſte deutſche Liturgie, Monatsſchrift VI 1901, S. 372 f. 

Sägmüller S. 220. 
393 S. 5.
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„Das bloße opus operatum, das derley liturgiſche Anſtalten in 
ſich ſchon wirken ſollen, wird wohl ſchwerlich einem Pfarrer mehr 
genügen.“ Darum iſt alles auf die ſeichte Belehrung, auf die 

Weckung einer andächtigen Stimmung und ſeeliſchen Rührung 
abgetönt und darüber das geheimnisvolle Wirken der Gnade 

und Gnadenmittel vergeſſen. 

So tiefgreifende Neuerungen, wie ſie Weſſenberg auf dem 
Gebiete der Liturgie, des Ritus und des kirchlichen Lebens im 

allgemeinen erſtrebte und betätigte, konnten nicht ohne Wider— 
ſtände und Kämpfe erfolgen. Er ſelber nannte die Durchführung 
ſeiner Reformen ſchon früh „eine herkuliſche Arbeit“. Auf ein— 
mal, meinte er, laſſen ſich die Mißbräuche nicht ausrotten. „Nur 

die Beharrlichkeit kann ſie zermalmen oder untergraben.“ “ 

Aber er war nicht ſo beharrlich, wie er es vermeinte, und 
erſchwerte ſich die Arbeit durch verhängnisvolle Inkonſequenzen, 
zumal weltlichen Fürſten gegenüber??. Gerade dadurch aber 

ermutigte er die Oppoſition und Reaktion zu ausſichtsreichem 

Anſturm. Der Widerſtand kam von verſchiedenen Seiten. Ein— 

mal vom Welt- und Regularklerus, der ſich ſchon 
gegen die aufkläreriſchen Dekrete, die unter Maria Thereſia er— 
gangen waren, „mordacius et usque ad contemptum“ ge— 

wehrt hatte, ſo daß eine ernſte Vermahnung des damaligen 

Konſtanzer Generalvikars Franz Joſef von Deuring am 9. Jan. 
1777 erfolgen mußte *. Seither war allerdings faſt ein halbes 

Jahrhundert vergangen und hatte die Geſchloſſenheit des Klerus 
gelockert und geſprengt. Nun konnte man drei Klaſſen von Geiſt— 

lichen unterſcheiden: die aufgeklärten Oraufgänger, die Zag⸗ 

haften und die Reaktionäre. Die Draufgänger lobten über die 
Maßen““ und gingen in ihren Gemeinden rückſichtslos vor, wo— 

303 Briefw. Nr. 36. 

305 Briefw. Nr. 80. 

306 Erzb. Arch. 

307 In der „Erklärung des Klerus der vier Kapitel der Hohen— 

zollerſchen Fürſtentümer Hechingen und Sigmaringen vom 5. März 1818 

heißt es: „Er ließ daher — nicht poſitiv gebietend, ſondern nur anleitend, 

wünſchend, vorbereitend — deutſche Meß-, Veſper- und Prozeſſionsgeſänge 

nach und nach einführen; und wir Landpfarrer vorzüglich danken ihm, daß 

die in den Dörfern ſo unerbauliche Inſtrumentalmuſik verſtummt. Wir 

danken ihm, daß das Volk dadurch näher mit dem Prieſter vereinigt und 

  

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXVIII. 29
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bei ſie den Anwillen des „Pöbels“, wie ſie mit Vorliebe das 

altgläubige Volk hießen, ſtolz verachteten, in der feſten Aber— 

zeugung, eine Kulturtat zu vollbringen und dem „Lichte“ zu die— 

nen. Nur die Klügeren unter ihnen riefen ſowohl dem Meiſter 
wie den Mitbrüdern ein „festina lente!“ zu“s. Die Zaghaften 

und Halben aber ſchloſſen Kompromiſſe und führten nur ſtückweiſe 

aus, indem ſie ſich hinter den tatſächlichen oder vermeintlichen 
„Eigenſinn“ und Anwillen des Volkes verſchanzten '. Die Alt⸗ 
gläubigen und Konſervativen endlich widerſtanden und riefen zum 

Widerſtand auf „“o. And hier waren es namentlich die kirchlichen 
Kreiſe in der Schweiz, denen jeder Abſolutismus und Modernis— 

mus zuwider war, ob er nun von einem Fürſten oder einem all— 
gewaltigen Generalvikar kam. Dazu hatte ihr Stammescharakter 

etwas vom Beharrlichen und Trotzigen ihrer Berge. Nicht ver— 

dorben durch die verwäſſerte, kraftloſe Koſt der Generalſemi— 
narien und durch den Zwangs-Joſefinismus nicht ums sentire 

cum ecclesiaà gebracht, wohl aber aufgerüttelt durch die Ver⸗ 

heerungen der Revolution“*, wieſen ſie darauf hin, daß man ſich 
unter der Führung Weſſenbergs von der Tradition bedenklich ent— 

ferne, auffällig dem Proteſtantismus nähere und ſo für ſeinen 

katholiſchen Glauben bangen müſſe. Aber auch diesſeits des 
Rheins dachten viele ähnlich und fanden gelegentlich den Mut, 

ihre Meinung weithin hörbar zum Ausdruck zu bringen, ſo daß 

allmählich aufhört, ſeinen Roſenkranz, der nicht zur Feyer des Abendmahles 

tauglich iſt, anſchließend zu beten. Die Meſſe ſelbſt blieb immer in der 

lateiniſchen Sprache; nur die Epiſtel und das Evangelium wurden auf 

deutſch vorgeleſen, und hiemit das Conzilium von Trient buchſtäblich er— 

füllt“. 

308 So ſelbſt Dr, Fridolin Huber, der ſchon Ende 1804 an Weſſenberg 

ſchrieb: „Mein Wunſch war ſchon lange, daß nicht ſoviele Dekrete erſcheinen 

möchten, die heute dieſes und morgen ſchon wieder etwas anderes gebiethen 

oder verbiethen. Prieſter — von mir und meinesgleichen gilt das freilich 

nicht — und Volk werden durch die immerwährenden Veränderungen, die 

kein Ende nehmen wollen, nur aufgebracht.“ 

3o Briefw. Nr. 70. Reininger hatte ſchon 1804 das Gutachten 

ausgearbeitet: „Was hat der Seelſorger zu tun, wenn die Antertanen ſich 

nicht in die biſchöfliche und landesherrliche Ordnung fügen wollen?“ 

Weſſenbergarchiv XLIV 108. 

400 Küry S. 66 f. 

401 Dr. Fr. Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 11 bedauert, daß „die 

Fackel der Aufklärung in der Schweiz noch zu wenig leuchte. Küry S. 9. 
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Burg am 21. Sept. 1809 an Weſſenberg ſchreiben konnte: „Das 

größte und einzige Hindernis bei den kirchlichen Verbeſſerungen 

ſind die Geiſtlichen ſelbſt. „Seht, man will Euch lutheriſch machen“, 
ſo ſprechen Neunzehntel theils aus ſubjektiver Aberzeugung, theils 
aus Heuchelei, theils aus tückiſchem Neide.““: Sogar alte Auf— 

klärer, wie Klüpfel, Sauter u. a., nannten die Neuerungen „un— 

ſchicklich, unzeitig und keineswegs heilſam“ 4. Ganz bezeichnend 

iſt ein Brief Profeſſor Schwarzels an Weſſenberg vom 11. Jan. 

1806 58. Er lautet: „Ew. Exzellenz haben die Güte, mich in 

Ihrem letzten Schreiben zu ermahnen, daß ich an der hieſigen 

Pfarrei (St. Martin in Freiburg) ja nichts ändern möchte, was 

Herr Galura eingeführt hat. Ich danke ſehr für dieſe freund— 

liche Ermahnung. . .. Abrigens bin ich kein Liebhaber von 

Anderungen in geiſtlichen Dingen, denn ich habe allezeit die 

philoſophiſche Lehre vor Augen: „Omnis immutatio, etsi utili- 

tate prosit, novitate perturbat.“ Wie viele Abänderungen, 
leider, habe ich ſeit Kaiſer Joſef II. erleben müſſen! Leopold 

wollte es wieder anders, und Franz II. wieder anders, ſodaß 

nun unſer katholiſches Volk nicht ohne Recht ſagte: „Jetzt wiſſen 

wir nicht mehr, was wir glauben oder thun müſſen; man will 

uns halt mit Gewalt lutheriſch machen.“ Um die Renitenten 

umzuſtimmen und die Mitteilung ſeiner Erlaſſe an das Volk zu 

erzwingen, griff Weſſenberg zu verſchiedenen Maßnahmen. 

Nicht bloß ließ er die pfarramtliche Verkündigung der biſchöf— 

lichen Verordnungen durch die Vögte kontrollieren und ſchriftlich 

beurkunden““«, er lieh auch Denunzianten das Ohr und drohte mit 

hochnotpeinlichen Anterſuchungen und Strafen bis zur Suspenſion 

einſchließlich!“, ja er will die freie Dekanswahl abſchaffen, 

„weil die Pfarrer an den Dekanen nur Anwälte haben wollen, 

402 Briefw. Nr. 100. 

à03 Hundbiß hatte bereits am 7. März 1805 an Weſſenberg berichtet: 

„Chrismar hat ſchon den deutſchen Meßgeſang, und ich hoffe nun doch, die 

ſchwarzen Stink- oder Faulthiere .. werden einmal angetrieben, wenigſtens 

etwas zu thun.“ 

204 Kath. Zuſtände II S. 33. 

205 Briefw. Nr. 64. 

406 Kirchenlexikon XII Sp. 1349. 

407 Briefw. Nr. 8. 
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wie ſie die biſchöflichen Anordnungen nicht vollſtrecken.“““ Der 

Erfolg war, daß tatſächlich manche mürbe wurden oder es vor— 

zogen, ihre Gedanken in der Sffentlichkeit zu verheimlichen und 

nur unter den Gleichgeſinnten oder in vertraulichen Briefen zu 

verraten. 

Faſt noch mehr als die Weltgeiſtlichkeit leiſteten die 

Ordensleute den Neuerungen Widerſtand““e. Abgeſehen 

davon, daß ſie als Prieſter der katholiſchen Kirche mit mancher 

Verfügung nicht einverſtanden ſein durften und zuletzt ſich, wenn 

ſie exempt waren, um dieſelben auch nicht zu kümmern brauch— 

ten *d, handelten ſie häufſig im Intereſſe ihrer Selbſtachtung 

und Selbſterhaltung. Wir ſahen ja, daß Weſſenberg bei einer 

Reihe von Erlaſſen den Haupt- oder Nebenzweck verfolgte, die 

Kloſterkirchen und Wallfahrtsorte zu entvölkern. Und nicht ohne 

Wirkung. Selbſt Einſiedeln verlor ſeine ungewöhnliche Zug— 

kraft und litt eine Zeitlang unter der Einſtellung der Wall— 

fahrten ſchwer i. Weſſenberg brauchte ſich alſo nicht zu ver— 

wundern, wenn wenig ſchmeichelhafte Worte gegen ihn fielen 

und den Reden Taten des Widerſtandes folgten. Nament— 

lich die Kapuziner predigten „ſehr unklug, und ſind aufgewiegelt, 

um wieder aufzuwiegeln. Glaublich iſt die Nuntiatur aber im 

Stillen tätig.“ Leider griff man auch zu verwerflichen Mitteln 

und ſetzte blöde Abertreibungen, ja offenkundige Verleumdungen 

in Amlauf u. So konnte Th. Müller am 26. Auguſt 1809 an 

Weſſenberg ſchreiben: „Es iſt unglaublich, mit welchen ſtändigen 

Gerüchten man das Volk betört und in Anruhe ſtößt, als: man 

dürfe keinen Roſenkranz mehr öffentlich beten, alle Feiertage 

ſind aufgehoben worden, es dürfe nur einmal im Jahr gebeichtet, 

nur eine Meſſe ſonntäglich geleſen werden uſw. Wie man 

das Anſehen des Biſchofs herabſetzt, darf ich nicht einmal aus— 

ſprechen. Selbſt eine Broſchüre „Luther und Dalberg“ zirku— 

4os Kirchenlexikon XII I. o. 

400 Z3. B. die Klöſter Muri und Wettingen, Briefw. Nr. 70. 

410 Küry S. 72. 

411 Küry S. 47. 
412 Briefw. Nr. 99. 

413 Briefw. Nr. 20 und 40. Weſſenbergarchiv XLV 109. L 100.
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lierte, die ich aber nicht geleſen habe.“ * Die Oppoſition 
erſtarkte um ſo mehr, als man draußen im Klerus und in den 

Klöſtern wohl wußte, daß Weſſenbergs Reformen auch inner— 
halb der geiſtlichen Regierung nicht in allweg gebilligt, 
ſondern von dem einen oder andern Mitglied ſcharf verurteilt 
wurden. Der wohlunterrichtete Abt Ignaz Speckle von St. Peter 

konnte ſchon am 19. Auguſt 1803 in ſein Tagebuch ſchreiben, der 

Geiſtliche Rat Sturm habe ihm zwar viel über die Talente und 
den Eifer des jetzigen Generalvikars, aber noch mehr über ſeine 
Anklugheit, Hartnäckigkeit und Neuerungsluſt erzählt *. Aber 

den Weihbiſchof Biſſingen weiß er noch 1812 zu berichten, daß 
er aufs höchſte die kirchlichen Neuerungen Weſſenbergs, „der 

immer nur umkehren und ändern will“, mißbillige, aber nur in 
der Domkirche als Dekan die underungen zu unterbinden ver— 

möge. Im übrigen müſſe er dulden und ſchweigen, da er keine 
Macht habe “. Aber auch als Biſſingen, überdrüſſig der Kon— 

ſtanzer Zuſtände und des ſeeliſchen Druckes, der auf ihm lag, 
ſich weit weg nach Waizen in Angarn verzog, hörte der Wider— 

ſtand des Domkapitels nicht ganz auf. Am 27. Oktober 1814 
ſchrieb Weſſenberg an Reininger von Wien aus, einige Dom— 
herren hätten gegen den Gottesdienſt im Dom (zu Konſtanz) 

geklagt und prätendieren das Recht mitanzuordnen““. Aber 

die Weſſenberg wenig günſtige Geſinnung der Ordinariatsmit— 

glieder Merhardt und Labhardt *s haben wir ſchon an einer 

anderen Stelle geſprochen. Ob einer von dieſen beiden den 

Ausſpruch tat, „der einzige Weſſenberg macht ohne unſer Wiſſen 
alles, obgleich im Namen der Kurie; wir ſind an ſeinen Sultanis— 
mus ſchon gewöhnt“ s, wiſſen wir nicht. Gefallen iſt er und ſicher 

nicht von Hermann von Vikari, der in Konſtanz zu Weſſenbergs 

214 Briefw. Nr. 49. Weſſenberg hatte am 4. Februar 1803 einem 

Pfarrer geſchrieben: „Einen zweiten Luther kann ich der Menſchheit un— 

möglich wünſchen. Von ganzem Herzen aber wünſche ich unſerer chriſt— 

katholiſchen Kirche recht viele Fénélons“. Weſſenbergarchiv XXXVI 6é6. 

415 Speckle S. 293. 
416 Speckle S. 298. Feſtaferrata ſchrieb am 11. Juli 1807 an 

Kardinal Caſoni in Rom über Biſſingen: „ha principi tutto opposti 

a quelli di Wessenberg.“ Vat. Arch. Nunz. Svizzere 302 Nr. 70. 

417 Erzb. Archiv. 

21s Briefw. Nr. 58. 

419 Denkſchrift S. 100. Kirchenlexikon XII Sp. 1340. 
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Hauptpfeilern zählte und ſein vollſtes Vertrauen beſaß. Bei 
ſolchen Hemmungen im Klerus verlor der Reformator oft ſelber 

den Mut, rückſichtslos vorzugehen, wie ſehr ihn auch ſeine radi— 
kalen Freunde dazu drängten. So mußte er davon abſehen, die 
Gottesdienſtordnung von 1809 in der Schweiz einzuführen *. 

In andern Fällen dispenſierte er auf Oppoſition hin von ſeinen 

Anordnungen, wodurch er die altgläubige Partei erſt recht zum 
Widerſtand reizte. — Den entſchiedenſten Widerſpruch gegen 
Weſſenbergs Reformen leiſtete aber das Volk, meiſtens frei— 

lich nicht ohne kräftige Nachhilfe der Geiſtlichkeit aber auch 
ohne dieſe und in offenem Gegenſatz zu manchem Pfarrer. 

Es hatte im zähen Feſthalten am religiös Hergebrachten 

ſchon gegen Joſef II. Dekrete remonſtriert ꝛ2ꝛ. Nun erhob 
es ſich von neuem. Zwar fanden ſich gebildete Laienkreiſe, 

die dem aufgeklärten Generalvikar und ſeinen Ideen lauten und 
begeiſterten Beifall klatſchten, ſofern ſie nicht als Muſikfreunde 
an den Inſtrumentalmeſſen intereſſiert waren, und es gab auch 
Neuerungen, die den einfachen Mann vollauf befriedigten . So 

begrüßte er namentlich die deutſchen Veſpern **. Aber manches 

andere mißfiel und ärgerte :. Hundbiß ſchrieb ſchon am 
11. Juli 1805 an Weſſenberg über die Auflehnung der Allens— 
bacher Bevölkerung gegen die Entfernung eines Muttergottes— 

bildes aus der Pfarrkirche: „Im Hintergrund ſtehen die Orts— 

vorſteher. Dieſe Kerls haben jetzt alle möglichen Bosheiten aus— 
geheckt und möchten gern die Maria ertrotzen, allein ich beſtehe 

darauf, daß man ſolche aus der Kirche ſchaffen ſoll.““?« Bereits 

im April 1805 hatte er Weſſenberg erzählt, man habe in der 
Gegend von Stockach oder Liggeringen folgendes Bild auf der 

Straße gefunden: Ein großer Baum mit der Aufſchrift „Katholi— 

ſcher Glaube“ ſtehe ſinkend auf einem Hügel. „Ein Geiſtlicher mit 

420 Küry S. 73 und Briefw. Nr. 99. 

421 Küry S. 70. 

422 Geier S. 183 u. a. O. 

223 Huber S. 8. 

424 Röſch S. 77, Briefw. Nr. 11. 

425 Küry S. 12, 13, 50, 52, 70, 75. Röſch S. 78, 82. Huber 

S. 186, Briefw. Nr. 35, 36, 41, 57, 99. 

426 Nach einem früheren Brief vom 27. Juni 1804 hatte er die Allens⸗ 

bacher mit Strafe bedroht.
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einem Kränzlein, Serr Generalvikar, haut mit einer 
Axt am Stamme des Glaubens. Herr Dechant Reininger 
befördert durch ſein Anſperren deſſen Sinken. Endlich kommt 
Dalberg und ſtürzt den Baum vollends zur Erde.“““ „Man 

will uns halt alle gute Gelegenheit zum Beten, Beichten und 
Kommunizieren unvermerkt wegnehmen. Nichts als Predigen 
und noch etwas Singen wie im (Zwinglianiſchen) Keßwil“, hieß 

es in der Schweiz, als Weſſenberg die Homilie in der Früh— 
meſſe einführten'. Ja, auf der Halbinſel kam es wegen des 
Verbots der Prozeſſion nach Loretto bei Konſtanz, im Kanton 

Aargau der Oſterprozeſſion zur hl. Verena nach Zurzach wegen 
und im Landkapitel Rheintal (Schweiz) infolge der Einſtellung 
einer Wallfahrt nach St. Gallen zu eigentlichen Revolten. Die 

Bauern erklärten hier: „wir fragen dem Biſchof von Konſtanz 
nichts nach“, und pilgerten tapfer ohne Geiſtliche zum hl. Gallus 
weiter 's. In Allensbach aber brachten die Frauen ein 

Marienbild, das entfernt worden war, „gewaltſam unter Ge— 
ſang“ wieder auf ſeinen alten Platz zurück, indes in der Höri 
der „Prozeſſionsteufel“, wie Hundbiß ſich ausdrückte, „kreuz 

und quer in die Köpfe der Leute fuhr“. Auch die durch 
den Gegenſatz zu den Proteſtanten in ihrem Glaubensleben 

geweckten Katholiken im Thurgau lehnten ſich auf *, des⸗ 

gleichen die oberbadiſchen Gemeinden Lienheim, Rhein— 

heim, Schwerzen, Minſeln, Nollingen, Reichenbach, Weil— 
heim i1, Immendingen und Hüfingen *ſz. Eine ganz uner⸗ 
wartete, faſt verhängnisvolle Wirkung hatten Weſſenbergs 

Neuerungen und Toleranzedikte im Jahre 1809 am Oberrhein, 
in der Nähe von Kappel, wo Weſſenbergs intimer Freund 
Dr. Vitus Burg als Dekan und Pfarrer waltete. Statt nach 

Weſſenbergs Weiſung ſich mit den Proteſtanten beſſer zu ver⸗ 

427 Briefw. Nr. 56. 

428 Baier in dieſer Zeitſchrift. 

420 Küry S. 52. 

230 Küry 1. o0. 

431 In Weilheim hatte der Pfarrer das laute Roſenkranzbeten in der 

hl. Meſſe verboten. Brief Hundbiß' an Weſſenberg vom 18. Oktober 1804 

und 7. April 1805. 
432 Kirchenlexikon XII 1349. Aber die Widerſtände in anderen Gegen— 

den oder Gemeinden, vgl. Baier in dieſer Zeitſchrift S. 7ff. 
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tragen, überwarf man ſich mit ihnen gänzlich, weil man arg— 

wöhnte, man wolle die Katholiken mit Gewalt proteſtantiſch 
machen. Die Aufregung ſchwoll derartig elementar an, daß 
die Proteſtanten bewaffnete Angriffe befürchteten und ſich auf 
Aberfälle vorbereiteten“s. Langſam aber erlahmte der Wider— 

ſtand faſt überall und hörte zuletzt ganz auf. Dafür zog das 

Volk mit der ihm eigenen Logik die Konſequenzen aus Weſſen— 
bergs Lehren und Einrichtungen. Entweder verfiel es erſt recht 

der „Aftermyſtik“ und quittierte damit Weſſenbergs Ver— 
nünftelei““ oder es paßte ſich ſeinem Klerus an und huldigte 

jener Grundſatzloſigkeit im Denken und Handeln, an der es in 

Baden bis tief ins Jahrhundert hinein ſo jämmerlich krankte. 

Die Klügeren unter den Aufklärern hatten es wohl geahnt, daß 
die üblen Folgen der Aufklärung bei der „plebs hominum“ 

auf dem ſittlichen Gebiete zu ſuchen ſeiss. Der Widerſtand 

des Volkes blieb auch Dalberg nicht unbekannt. Er ſchrieb 
deswegen nach Rom, der Kanonikus Weſſenberg habe durch 
ſeine Liturgiſchen Neuerungen „scandalum pusillorum“ erregt. 

Nach Conſalvis Außerung!“ hat er ſich weit ſchärfer aus— 

gedrückt. Ende 1814 hielt er es ſogar für ſeine biſchöfliche 

Pflicht, Erlaſſe und Hirtenbriefe gegen die Hauptneuerungen 
zu entwerfen, die Weſſenberg und ſeinen Anhang ſo rück— 
ſichtslos bloßſtellten, daß ſie alles aufboten und ſelbſt die 
Regierung mobil machten, um ihre Anterdrückung zu erreichen. 

And Karlsruhe half aus der Not, wie faſt immer, wenn 
es ſich um den Schutz der Aufklärung drehte. Und wie 

Karlsruhe auch die untergeordneten Organe'. Hundbiß 
konnte ſchon den 9. März 1803 ſchreiben: „Ich bin durch ein 

Regierungszirkular vom 28. Februar männlich und ſtark auf— 

433 Briefw. Nr. 101. Einſchreiten der Großh. Regierung des Ober— 

rheins durch Erlaß vom 10. Auguſt 1809. 

434 Vgl. Pfarrer Alois Henhöfer und die Glaubensbefreiung im 

Gemmingenſchen Gebiet. FDA. N. F. 1910. 

435 Ludwig, Zirkel II S. 104, vgl. auch die Klage des Pfarrers 

Ph. Scherer in Windſchläg im Archiv für Paſtoralkonf. 1823 J S. 58 ff. 

Aber die ſittlichen Erſchütterungen in Hohenzollern infolge des Weſſenbergia— 

nismus of. Röſch S. 124 ff. 

436 Denkſchrift S. 97. 
437 Speckle S. 294. Kath. Zeit II S. 32 und 33.
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gefordert, den zu erſcheinenden Hirtenbrief wegen der Pro— 

zeſſion uſw. mächtig zu unterſtützen“ *s. Weſſenberg war ſogar 

in der Lage, bei den meiſten ſeiner Erlaſſe, ſo auch bei jenem 

wichtigſten vom 16. März 1809, öffentlich zu erklären, daß die 

landesherrliche Regierung „den vollen Beifall“ ſpende und die 

Macht ihres Armes zur Verfügung ſtelle, um die An— 

ordnung gegen Widerſprüche aufrecht zu erhalten ». And doch 

kam es vor, daß badiſche Regierungsſtellen den Reformen des 

Generalvikars Halt geboten““. Selbſt im freundnachbarlichen 

Meersburg lehnte es die Regierung ab, — das „ſchwache 

Collegium“ nennt ſie Hundbiß in einem Brief vom 11. Juli 

1804 — ſeine Neuerungen in allweg durchführen zu laſſen, und 

nahm auf die Volksgefühle Rückſicht. Die Kreisregierung in 

Freiburg gab ſogar einzelnen Geiſtlichen und Beamten Ver— 
weiſe wegen rückſichtsloſer Anderungen im Gottesdienſte . 

Auch der König von Württemberg unterſagte, dem Beiſpiel 

des Fürſten von Sigmaringen folgend, der ſich an den 

Kaiſerhof wenden wollte, um die Belaſſung des Fidelisfeſtes 

auf dem bisherigen Tag zu erzwingen, den Vollzug der An— 

ordnungen Weſſenbergs, weil er den Gottesdienſt ſeiner 

katholiſchen Antertanen ungekränkt wiſſen möchte »v. „Der 

König von Württemberg hat Recht“, ſchrieb damals Abt 

Speckle, „und ſo muß ein proteſtantiſcher Fürſt die Neuerungs— 

ſucht eines katholiſchen Generalvikars zurückhalten. Salus ex 
  

43s Über die Weſſenberg günſtige Haltung der fürſtlichen Regierung 

in Sigmaringen vgl. Röſch S. 9 ff. 

439 Sammlung II S. 69. Wie ſehr die Katholiſche Kirchenſektion 

Weſſenberg unterſtützte, ergibt ſich aus ihrem Einſchreiten gegen den 

in einzelnen Pfarrkirchen noch üblichen lateiniſchen Geſang. So gegen das 

Pfarramt Radolfzell, das am 12. Juli 1823 in Konſtanz denunziert wurde, 

damit „auch von dort das Geeignete“ geſchehe, was auch bereitwilligſt vom 

Offizial beſorgt wurde. Erzb. Arch. 
440 Briefw. Nr. 100. 

441 Kath. Zuſtände II S. 33. Auch Reininger klagte Weſſenberg 

gegenüber über Schwierigkeiten, die ihm bei Ausführung der Reformen 

von den weltlichen Beamten bereitet werden, und meinte: „Es iſt ſoweit 

gekommen, daß jedes Obervögtlein verlanget, der Biſchof ſoll bei Sr. Hoheit 

um das placetum regium einkommen.“ Weſſenbergarchiv XXXIX 127. 

442 Kath. Zuſtände II 32. Weſſenbergarchiv XLIX. 19. LXXIII 66.
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inimicis“. *8 Zumeiſt erfolgte freilich der Einſpruch der welt— 

lichen Behörde nicht aus Abneigung gegen die Neuerungen, 

ſondern weil ſie ſich durch das Vorgehen Weſſenbergs in ihren 
landesherrlichen Rechten verletzt fühlte, oder Volksunruhen 
befürchtete, oder durch den Schutz des Hergebrachten der zu 

Baden geſchlagenen, unzufriedenen Bevölkerung beweiſen wollte, 

wie wohl der katholiſche Glaube im Großherzogtum geborgen 

ſei““. Im Hungerjahr 1817 wurde Karlsruhe ſogar rührend buß— 
fertig und fromm und ordnete an, daß Pfarrer und Schullehrer 
die Prozeſſionen, Bittgänge und Wallfahrten, welche das Volk 
der üblen Witterung wegen wünſchte, mit dem Kreuz zu 

begleiten und öffentliche Bußtage und Betſtunden abzuhalten 
hätten. „Die Not lehrt beten, wenn es noch Zeit iſt“, meint 

hier Mone, der wohlunterrichtete Verfaſſer der katholiſchen 
Zuſtände in Baden “. 

Nur der Reformator ſelbſt blieb unerſchüttert. Noch 
in ſeinem allgemeinen Rezeß über die Akte der Paſtoralkonfe— 
renzen in den Landkapiteln des Bistums Konſtanz vom Jahre 

1826 iſt er auf ſeine Neuerungen merklich ſtolz und des frohen 

Glaubens, daß ſich der Zuſtand der Seelſorge in den 25 Jahren, 

in denen er die Diözeſe leitete, in vieler Beziehung ſehr 

gebeſſert habe: „Die öffentliche Gottesverehrung hat eine 
würdigere Geſtalt, mehr Anſtand und Ordnung erhalten“. 

And dann zählt er etwas phariſäerhaft auf, wie er dem geiſt— 
tötenten Mechanismus geſteuert und Geiſt und Herz zur 
innigen, freudigen und erbauenden Anbetung erhoben habe . 
Wir räumen es ein, daß manches von dem, was er einführte, 
nicht ſchlecht, einzelnes ſogar gut, ja ſehr gut war, und 

bis auf den heutigen Tag verdientermaßen ſich erhalten hat. 

Anderes aber muß, um einen Ausdruck O. Mejers“ zu 

gebrauchen, als „wohlmeinende Intention“ aber nicht als 

„geſunder Gedanke“ betrachtet werden und verging, noch ehe 
Weſſenberg ſelber vergangen war. Ein Reſt endlich trug 

243 Speckle S. 294. 

444 Briefw. Nr. 80, 81. 

445 Samml. II S. 45. 

426 Samml. II S. 256 ff. 

447 Zur Geſch. der röm.-deutſchen Frage I S. 383.
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den Stempel des Ankirchlichen und Ankatholiſchen deutlich 

an der Stirne und half mit, auch das Gute ſeiner Reformen zu 
verdunkeln und den Namen ſeines Arhebers noch mehr zu 

brandmarken, als gerecht war. 

IV. 

Weſſenberg und die Klöſter. 

Die Diözeſe Konſtanz war bis in die letzten Jahrzehnte 
des 18. Jahrhunderts hinein mit Klöſtern aller Art faſt über— 

reich geſehnet. Da gab es«“s Benediktiner-Abteien 

mit Fürſtäbten in Kempten, Einſiedeln, Muri, St. Blaſien und 
St. Gallen, Benediktinerklöſter mit übten in Engelberg, Fiſchin— 
gen, Mehrerau, Ochſenhauſen, Petershauſen, Reichenau (mit 
einem Superior), Rheinau, St. Georg in Villingen, St. Peter, 
St. Trudpert, Weingarten, Wieblingen, Iſny und Zwiefalten. 

Es lebten Auguſtiner⸗Chorherren in Beuren bei Ebingen, 
Kreuzlingen, Riedern, Oehningen, St. Märgen (mit einer 

Probſtei in Freiburg), Waldſee und Wengen bei UAlm; Ziſter—⸗ 
zienſer in der gefürſteten Abtei Salem, in St. Urban im 
Kapitel Willisau, in Thennenbach und Wettingen, Prämon- 
ſtratenſer in Marchthal, Roth an der Roth, Schuſſenried 
und Weißenau, Pauliner in Bonndorf, Grünenwald bei 

Stühlingen, Langnau bei Lindau, Rohrhalden bei Rottenburg, 
und Thann bei Villingen, weltabgeſchiedene, ſchweigſame 

Jüngerdes hl. Bruno in den Karthauſen zu Freiburg und 

Ittingen. Daneben beſtanden zum Teil blühende Konvente der 

Auguſtiner-Eremiten in Breiſach, Konſtanz, Freiburg, 
Oberndorf, und Attenweiler bei Munderkingen, Karme⸗ 
literklöſter in Ravensburg und Rottenburg, Domini— 
kanerklöſter in Konſtanz, Freiburg und Rottweil, Kapu— 

zinerklöſter in 43 Orten, Klöſter mit Franziskaner— 
Konventualen in 7 und Klöſter mit Franziskaner— 
Rekollekten in 10 Orten. 

Dazu kamen Benediktinerinnen mit Fürſt⸗ 
äbtiſſinnen in Buchau, Lindau und Säckingen, mit Abtiſſinnen 

in 11 Klöſtern. Es lebten in ſtrenger Klauſur Auguſtine⸗ 
rinnen in 3 Klöſtern, Ziſterzienſerinnen in 19 Klö⸗ 

àas Nach dem Schematismus von 1779. Erz. Arch.
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ſtern, Klariſſinnen in 5 Klöſtern und Urſulinen in 

3 Klöſtern. An anderen Frauenkonventen nennt der Schema— 
tismus von 1779 3 mit Auguſtinerinnen, 26 mit Dominikaner— 

innen und 50 mit Franziskanerinnen. Endlich weiß er noch von 
160 Eremiten zu berichten, die da und dort, meiſtens in der 

Nähe der Ortſchaften, ihre romantiſchen Klauſen hatten. 

Alſo eine reiche Fülle. Der Joſefiniſche Kloſterſturm ent— 
völkerte freilich bald eine Reihe von ihnen““. Aber die meiſten 

blieben erhalten, ſo daß man zur Zeit, als Weſſenberg das 

Generalvikariat antrat, noch 1220 Ordensgeiſtliche nicht betteln— 
der, 906 bettelnder Orden und 2217 Nonnen zählen konnte . 

Was den kulturellen und religiöſen Zuſtand der Klöſter 
betraf, ſo bot er zu allgemeiner Beanſtandung keinen Anlaß *1. 

Es war das letzte, herrliche Aufleuchten vor dem Antergang“s, 
denn der Artikel 7 des Friedens von Luneville und der § 35 des 
  

440 Dr. Hermann Franz, Studien der kirchlichen Reform Joſef II. 

mit beſonderer Berückſichtigung des vorderöſterreichiſchen Breisgaus S. 149. 

450 Beck S. 94. In den puncta Weſſenbergs für die Relatio 

Romam facienda vom Jahre 1805 heißt es über die Klöſter der Diözeſe: 

„Im Eſterreichiſchen ſtehen ſie noch aufrecht, in ſoweit ſie nicht unter Kaiſer 

ZJoſef unterdrückt worden ſind. Den Mendikanten iſt die Novizenauf— 

nahme wieder geſtattet, und die Klöſter bevölkern ſich auch mit Mitgliedern 

der aufgehobenen Reichsſtifte aus Bayern, Württemberg uſw. Im Reichs— 

anteil haben alle Klöſter ihre Beſitzungen verloren; die Abte und 

Religioſen ſind auf Penſionen reduziert. Einige Klöſter ſind von den 

Landesherren aufgelöſt worden, ohngeachtet der Gegenbemühungen des 

Biſchofs. Einige, z. B. Ochſenhauſen, Salem, Schuſſenried uſw. bilden noch 

eine Kommunität. .. Die Nonnenklöſter ſind bisher noch nicht aufgelöſt; 

der Biſchof wird es, ſoviel möglich, verhindern; die Novizenaufnahme iſt 

jedoch unterſagt. In der Schweiz ſind die mehrſten Klöſter bereits in die 

Selbſtverwaltung ihrer Güter wieder eingeſetzt, und die anderen haben 

einige Hoffnung dazu. Die Novizenaufnahme iſt jedoch noch keinem 

geſtattet.“ Erzb. Arch. 

451 Die Relatio Romam dirigenda vom Jahre 1800 ſchreibt: „Viget 
in iis (sc. religiosis asceteriis) monastica disciplina cum virtutum ac 

litterarum studio conjuncta, perguntque viri religiosi, maxime quod 

Mendicantes adpellant, strenuam in animarum cura navare operam 

ac subsidio suo operariorum saepe saecularium penuùriam supplere.“ 

Erzb. Arch. 

452 Aber den religiöſen Geiſt und das hohe kulturelle Streben der 

großen ſchwäbiſchen Stifter jener Zeit vgl. P. Gabriel Meier, O. S. B., 
Süddeutſche Klöſter vor Hundert Jahren. Reiſetagebuch des P. Nepomuk
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Reichsdeputationshauptſchluſſes verurteilten faſt alle zur Säku— 
lariſation. Einzelne fielen dem mörderiſchen Schickſal ſofort zum 

Opfer“ss. Anderen ließ man eine entnervende Galgenfriſt auf un— 
beſtimmte Zeit. Daher das Hangen und Bangen, das Schweben 
zwiſchen Hoffnung und Ergebung in das Geſchick, das oſt ſo 
rührende Ausblicken nach irgend einer natürlichen oder über— 
natürlichen Macht, die ſich wie ein deus ex machina zu ihrem 

Schutze plötzlich einſtelle. And daneben doch wieder, aus 

ſeeliſcher Zermürbung, eine verblüffende Gleichgültigkeit dem 
drohenden Antergang gegenüber. Es gab ſogar, ſelbſt in den 
beſtregierten und religiös eifrigen Klöſtern, einzelne Mönche 
und Nonnen, die wie unerfahrene, tolle Kinder dem kommen— 
den Ende ihres Gotteshauſes mit wachſender Angeduld entgegen— 

harrten und ſich von der Freiheit in der Welt noch ein großes 

Glück erträumten, ja zum Urgernis der anderen und des Volkes 

ein Stücklein dieſer Freiheit jetzt ſchon vorwegnahmen, ehe ſich 
die Kloſterpforten für immer öffneten“. 

Wir können es Weſſenberg nicht verargen, wenn er ein 

Feind ſolcher Mönche und Nonnen oder ſolcher Klöſter war, die 
den rechten Geiſt verloren hatten, oder ſich anſchickten, ihn zu 
verlieren!s. Es war ſeine Gewiſſenspflicht, hier nach dem 

Rechten zu ſehen und die Trägheit und Sittenloſigkeit der 
Kloſtergeiſtlichen mindeſtens ebenſo ſcharf zu verurteilen, wie 
die ſeines Weltklerus. 

Wer will ihm weiter einen Vorwurf daraus machen, daß 
er ein Feind der zu vielen Klöſter war? Auch der treueſte 

Katholik und erprobteſte Freund des Mönchtums wird hier im 
Intereſſe der Kirche und des Ordensſtandes, von andern Geſichts— 

punkten ganz abgeſehen, eine feſte Grenze ziehen müſſen. Die 

Fülle klöſterlichen Gemeinweſens bedeutete dazu eine unge— 

wöhnliche Belaſtung und Erſchwerung der kirchlichen Regierung. 

Man durchblättere die dickleibigen Protokollbände des Kon— 

Hauntinger, O. §, B. und L. Wilß, Zur Geſchichte der Muſik an 
den oberſchwäbiſchen Klöſtern im 18. Jahrhundert. 

453 Die kath. Zuſtände in Baden, II. Abtl. S. 11ff. 

454 Speckle S. 293. Aber das Kloſter Weingarten Weſſenbergarch. 

XXXVIII 9 und 36. 

545 Vgl. über das Kloſter in Horb, Protokollbuch der Geiſtl. Regierung 

1802 pag. 1343.
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ſtanzer Ordinariates jener Zeit und rechne zuſammen, wie viele 
und langandauernde Sitzungen der Beſtallung ihrer Vorſteher, 
der Verweſung ihrer Pfarreien, der Verwaltung ihrer Fonde, 
der Approbation ihrer Beichtväter, der Schlichtung ihrer 

inneren Spannungen, der Behebung ihrer Streitigkeiten mit 

anderen Klöſtern oder der Pfarrgeiſtlichkeit und der Beant— 
wortung der zahlreichen Beſchwerden gewidmet werden mußten, 
die um die Wende des Jahrhunderts von den Staatsbehörden 

oder auch von den Gemeinden erhoben wurden, wo oft gerade 
die leitenden Stellen joſefiniſch dachten und ſich bereits an— 
gelegentlichſt um die klöſterliche Konkursmaſſe kümmerten. 

Nicht zu verwundern iſt weiter, wenn Weſſenberg als 
Feind jener Klöſter auftrat, in denen er, wie Kaiſer Joſef II.“““ 

die Heim- und Brutſtätten des „Aberglau— 
bens“ und die Bollwerke der Aufklärungsfeinde erblickte. 

Tatſächlich wandten ſich manche von ihnen mit unverblümter 
Offenheit und bewunderswerter Entſchiedenheit gegen die 

Neuerungen und die Aufklärer. Das waren neben einzelnen 
hochſtehenden Benediktierabteien?? vor allem die Mendi— 

kanten, die „Bärenhäuter“ wie ſie Hundbiß wenig geſchmack— 
voll, die „Müßiggänger“, wie ſie Reininger ungerecht ſchalt““. 

Weſſenberg traf ſie empfindlich mit ſeinem Erlaß vom 15. April 

1812 , in dem er ihnen die ſog. Segensmeſſen entzog und ſie, 

den Grundſätzen der Aufklärung getreu, den Ortspfarern unter— 

ſtellte, und im anderen vom 20. Brachmonat 1812, der ihre 

neuen Mitglieder einer biſchöflichen Prüfungskommiſſion über— 

wies“, vor allem aber mit jenem vom 19. Mai 1819, worin 
er ſie geradezu als Förderer des Aberglaubens brandmarkte *. 

456 Vgl. die Verordnung vom 10. März 1783. 

457 Sägmüller S. 166, 172 ff. 

45s Brief vom 10. Dezember 1804 an Weſſenberg. Die Mendikanten- 

klöſter wurden ſchon lange als Aſyle des Aberglaubens betrachtet. Geier 

S. 137. Röſch, Das Kirchenrecht im Zeitalter der Aufklärung im Archiv 

für kath. Kirchenrecht Bd. 83 S. 166. Auch die kurbadiſche Regierung war 

ihnen nicht gewogen. § 43 der kurbadiſchen kath. Kirchenkommiſſions⸗ 

ordnung 1804. 

459 Samml. II S. 134. 

460 Samml. II S. 135ff. Der Erlaß iſt ganz joſefiniſch, vgl. Geier 

S. 134. 

4261 Samml. II S. 202.
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Den Mendikanten ſtellte Weſſenberg ſpäter auch die 

Redemptoriſten gleich, obgleich er ſie zuerſt, dank dem trefflichen 
Eindruck, den Pater Klemens Hofbauer auf ihn machte, im 
Konſtanzer Sprengel begrüßt, begünſtigt und ſogar gegenüber 

ciferſüchtigen Religioſen des Kloſters Rheinau in Schutz genom— 
men hatte “2. Als der Heilige aber in Triberg die Wallfahrt 

in ungeahnter Weiſe hob und in nähere Beziehung zum Nuntius 
Teſtaferrata trat, hörte die Freundſchaft für immer auf. Amſonſt 
verwendete ſich die vorderöſterreichiſche Regierung in Freiburg 

für ihn und ſeine Mitbrüder. Vergeblich war auch die rührend 
demütige Abbitte des Heiligen ſelber, wenn er etwa, ohne es zu 

wiſſen, gefehlt haben ſollte. Weſſenberg nennt ihn und die Seini— 

gen jetzt „berüchtigte Idioten, Schwärmer und Bigotten“, die 
ſchlecherdings ungeeignet ſeien, das Volk für die beſſere Ordnung 

in religiöſen Dingen zu gewinnen. Sich ſtützend auf die Ab⸗ 

neigung einzelner aufgeklärter Pfarrer, namentlich ſeines Freun⸗ 

des Jäck, des nachmaligen Regens des Meersburger Seminars, 

verhängte er am 4. Nov. 1805 ſogar die Suspenſion über ſie und 

verbot ihnen den Aufenthalt in der Diözeſe. So mußte Hof— 

bauer ein neues Arbeitsfeld in Augsburg ſuchen und mit 
Schmerzen ein Volk verlaſſen, das den Hauch ſeiner Heiligkeit 

verſpürte und ihm darum die Liebe ſeines Herzens bewahrte s. 

Weſſenberg und er ſollten ſich auf dem Wiener Kongreß 
wiederfinden, wo der hl. Redemptoriſt „le plus efficace anta- 
goniste“ des Konſtanzer Generalvikars wurde “, und in Gebet 

und rühriger Arbeit die Fundamente zerſtörte, die derſelbe für 
ſeine deutſche Kirche legen wollte. 

Bei ſeiner ganz auf das Wirken nach außen eingeſtellten, 

dem Beſchaulichen abholden und alles Myſtiſche als Ent— 

artung verdammenden Weſensart, ſtand Weſſenberg auch 

jenen Klöſtern verſtändnislos gegenüber, die ſich nur der perſön⸗— 

lichen Vervollkommnung und Heiligung und nicht der Seel— 

462 P. A. Innerkofler, Ein öſterreichiſcher Reformator. Lebens- 

bild des hl. P. Klemens Maria Hofbauer S. 219. 

463 Innerkofler S. 234ff. Der demütige Brief des Heiligen an 

Weſſenberg iſt in Triberg geſchrieben und mit dem 29. Auguſt 1805 datiert. 

Weſſenbergarchiv L. 168. 

464 Georges Goyau, L'Allemagne religieuse et le Catholi- 

cisme, I. Bd. S. 218. 
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ſorge der Bevölkerung oder dem Anterrichte widmeten. Er 
forderte deswegen unter freudiger Zuſtimmung Dalbergs und 

ſeiner Freunde ganz im Sinne der bayeriſchen Aufklärer ihre 

Amſtellung“, ließ ſelber Ordensleute in dieſer Abſicht 

weiter ausbilden, und belobte in ſeinen Punkten für die 
Relatio Romam facienda vom Jahre 1804 ausdrücklich das 

Kloſter St. Arban, weil es ſich durch die Errichtung eines Lehrer— 
ſeminars gemeinnützig gemacht habe“s. Er wollte damit 

einerſeits die Erhaltung einzelner Klöſter ſichern!“, andererſeits 

im Sinne ſeines Vorbildes Foſef II. aufklären, der ſich nicht 
bloß in ſeinem Schreiben vom 30. Oktober 1781 und in 
jenem vom 9. Januar 1782“88 gegen die beſchaulichen Orden 

ſcharf ausgelaſſen, ſondern ſogar einen eigenhändigen Aufſatz 
gegen ſie im „Freymütigen“ vom 30. November 1781 ver— 

öffentlicht hatte“?. Doch wußte ſich Weſſenberg hier ziemlich 

in den Grenzen ſeiner Befugniſſe zu halten und radikalen Zu— 

mutungen zu entziehen. So verweigerte er der katholiſchen 
Kirchenkommiſſion in Bruchſal, die am 22. März 1804 die 

Gründung eines neuen den Zeitverhältniſſen und Zeitbedürf— 

niſſen angepaßten Ordens erſtrebte, ſeine Mitwirkung, weil ein 
ſolches Anternehmen nicht ſeine Sache, ſondern die des Papſtes 

465 Briefw. Nr. 8, 11, 12, 21, Schirmer S. 208, Küry S. 22 ff. 

Weſſenbergarchiv XXXVII 100, 101, XXXV 37. Weſſenberg verfuhr hier 

oft ohne Rückſicht auf die beſtehenden örtlichen oder perſönlichen Verhält— 

niſſe. So wollte er im Jahre 1803 das einſame, von jedem Verkehr ab— 

geſchnittene Auguſtinerſtift Beuron in ein Lehrerſeminar einrichten. Es 

fiel dem Prälaten des Kloſters nicht ſchwer, dem Generalvikar die völlige 

Anausführbarkeit dieſes Planes nachzuweiſen. Briefw. S. 208. 

466 Erzb. Archiv und Briefw. Nr. 39. 

467 Briefw. Nr. 62, Denkſchrift an die helvetiſche Regierung vom Ok— 

tober 1801 in „Der neue ſchweiz. Republikaner“ 1801 Nr. 491 S. 714 ff. 

Huber, Vollſt. Beleuchtung S. 27, Küry S. 22 f. Weſſenbergarchiv 

XXXIX 26. 

46s Geier S. 40, Huber, Vollſtändige Beleuchtung S. 26. 

466 gnaz von Longner, Beiträge zur Geſchichte der Ober— 

rheiniſchen Kirchenprovinz S. 143. FJoſef II. eignete ſich darin die Grund— 

ſätze der Koblenzer Konferenz vom Jahre 1769 an, die von den drei geiſt— 

lichen Kurfürſten und vom Erzbiſchof von Salzburg beſchickt war, und die 

Amſtellung der Klöſter erörtert hatte. Arch. f. Kath. Kirchenrecht 83 

S. 646 ff.
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ſei“». Dagegen fand man in ihm einen mutigen Kampf— 

genoſſen, wenn es ſich um die Befehdung und Abſchaffung der 
klöſterlichen Exemptionen und anderer Privilegien der Ordens— 
leute handelte. Weſſenberg dachte hier durchaus als Epiſkopaliſt 

und Joſefiner“n. Er konnte ſich zu ſeiner Rechtfertigung auf 
eine Erklärung Pius' VI. vom Jahre 1782“2 und auf die durchaus 

kirchlich geſinnten Konſtanzer Biſchöfe des 17. und 18. Jahr⸗ 

hunderts berufen, die ſich gleichfalls durch die Ausnahmeſtellung 
der Klöſter in ihren Rechten gehemmt fühlten und darüber faſt 
in jeder Relation nach Rom bewegliche Klage führten““s, Nur 

nimmt Weſſenberg, von Dalberg nachdrücklichſt unterſtützt, den 
Kampf energiſcher und prinzipiell auf. So ſchrieb er z. B. am 
29. Juni 1803 ͤ an den Abt von St. Märgen: „So aufrichtig 
Se. kurf. Gnaden, der hochwürdigſte Herr Ordinarius den 
Stiftern und Klöſtern ihres Bistums ergeben ſind und ihr 
wahres Wohl zu befördern wünſchen, ſo feſt ſind Höchſtdieſelben 
auf der anderen Seite entſchloſſen, ihren biſchöflichen Rechten 

nichts zu vergeben, am allerwenigſten dieſelben durch anmaßliche 

Exemptionen, welche dem Kirchenrat von Trient ſo ſehr zuwider 
laufen, ſchmälern zu laſſen““ n. Der Abt von St. Märgen 

ſchwieg. Als ſich Weſſenberg aber in ähnlicher Tonart gegen 
das ſchweizeriſche Kloſter Rheinau vernehmen ließ, trat der 

Nuntius von Luzern für deſſen Rechte entſchieden ein und er— 

470 Tatſächlich hatte Rom öfters die Verſicherung gegeben, die Klöſter 

mit dem Lehr- und Erziehungsweſen mehr als bisher zu betrauen. Long—⸗ 

ner S. 87. 

471 Vgl. das Hofdekret Joſef II. vom 11. Sept. 1782, Geier S. 40 ff. 

Arch. für Kirchenrecht 83 S. 465. Der Kampf gegen die Exemptionen war 

auch von den Emſer Punktatoren (Punkt 1 ç.) proklamiert worden. In 

Oſterreich hob ein Hofdekret vom 10. Sept. 1805 die Exemptionen der Orden 

und Stifte ausdrücklich auf. 

472 Als Pius VI. 1782 in Rom war, legten ihm die ungariſchen Bi— 

ſchöſe unter anderen Fragen auch dieſe vor: „Quoniam religiosi 

exemptionibus gaudentes per Suam Majestatem jurisdictioni episco- 

porum subjiciuntur immediate, quid et quomodo eatenus agendum?“ 

Respondit Sua Sanctitas: „Id episcoporum prudentiae et directioni 

relinqui“. Huber, Vollſt. Bel. S. 242. 

473 Vgl. namentlich die Relationen von 1712 und 1773. In der 

Relation von 1786 kann der Fürſtbiſchof von Konſtanz wenigſtens ſchreiben: 

„Ad minimum cum Exemptis dimicandum modo non est“. Erzb. Arch. 

47 Briefw. Nr. 28. 
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klärte dem Abt, die Konſtanzer Verfügung ſei null und 
nichtig:. Die Entſcheidung des Nuntius machte auf Weſſen— 

berg wenig Eindruck. Er verhehlte ſeine Feindſeligkeit den exemp— 

ten Klöſtern gegenüber auch nachher nicht, ja beantragte die 

Abſchaffung der Exemptionen bei den Regierungen und auf dem 
Wiener Kongreß, ſo daß ihn Conſalvi deswegen zur Rechenſchaft 
ziehen mußte““. 

And doch lag ihm die Aufhebung der exempten Klöſter 
fern“”. Er rechnete wie Dalberg mit ihrem Fortbeſtand“s, 

trat ſchweizeriſchen Säkulariſationsgelüſten gegenüber nachdrück— 
lich für ſie ein, und verfolgte auch ſonſt die kloſterfeindlichen 
Regierungsverhandlungen mit größter Aufmerkſamkeit“?. Wir 
erinnern weiter an ſeine herzlichen Beziehungen zu den 
St. Blaſianermönchen?', an ſeine wohlwollenden Korreſpon— 

denzen mit Abten und Mönchen und vor allem an die Tatſache, 

daß mehrere von dieſen Ordenshäuſern ganz in ſeinem Sinne 

verwaltet wurden und darum kaum Anlaß zu Feindſeligkeit 
boten. Dalberg brauchte alſo weder zu lügen noch zu beſchönigen, 

wenn er ſeinen Generalvikar in dieſem Punkte Rom gegenüber 
in Schutz nahm 81. Weſſenbergs Denunzianten hatten wohl von 

475 „Que cette communauté n'est soumise spirituellement qu'au 

St. Sidge; que c'est avec surprise, qu'il voit les étranges procédés 

de Mr. de Wessenberg; que par la raison sus-dite tout ce que celui-ci 

à fait, doit ètre regardé comme nul et non avenu... Briefw. Nr. 66. 

476 Denkſchrift S. 23, Aber die Stellung der Febronianer zur Exemption. 

Dr. Frid. Huber S. 229ff. 

277 Teſtaferrata täuſchte ſich, als er am 13. Oktober 1806 an Kardinal 

Caſoni ſchrieb, Weſſenberg laſſe kein Mittel unverſucht, „per la destruzione 

dei Monasteri“. Vat. Arch. Nunz. Spizz. Faſz. 302 Nr. 178. 

47s Briefw. Nr. 21. Weſſenberg hatte noch am 30. Auguſt 1806 in 

einem Schreiben an den Pfarrer und Dekan Dr. Joſef Thomas Müller in 

Merzhauſen die beſtimmte Hoffnung ausgeſprochen, daß ſich die Erhaltung 

von St. Peter, St. Trudpert und St. Märgen zuletzt doch noch erreichen 

laſſe. Erzb. Arch. 

279 Weſſenbergarch. XXXIV 65—72. Briefw. Nr. 39, 44 und 45. 

480 Beck S. 99. 

481 Antwort Dalbergs auf das päpſtliche Breve vom 28. Februar 1807, 

worin es heißt: „In meum Dioeceseos Constantiensis Vicarium generalem 

injustos forem, si ei testimonium non redderem apud vestram sancti- 

tatem, quod à monasteriorum helveticarum destructione adeo alienus 

sit, ut potius ad eorum in luctuosa illa procella conservationem,
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ſeinen Freunden und Schülern auf den Meiſter ſelber geſchloſſen, 
oder kräftige Ausdrücke, die er gelegentlich, gereizt durch bös— 
willig denunzierende Mönche, gegen die in Oppoſition ſtehen— 
den Klöſter gebrauchte, verallgemeinert. Dabei fällt aller— 
dings auf, daß ſeine kloſterfeindlichen Anhänger in ihren Briefen 

an ihn eine Sprache führen konnten, welche die Vermutung, daß 
er auf ihrem Boden ſtehe, deutlich vorausſetzt“. 

emnem suam operam collocaverit. Hac intentione animatus dietam 

Bernensem ipse adiit, nihilque omisit, quo imminens monasteriis 

strages averteretur. Ad finem istum certius stabiliusque obtinendum, 

navandam educandae juventuti operam commendavit.“ Der Erſolg 

Weſſenbergs in dieſer Hinſicht iſt nach Schirmer (Briefw. S. 207) auch 

neuerdings in der ſchweizeriſchen Kirchenzeitung 1908 anerkannt worden. 

Die Aufklärung war auf verſchiedenen Wegen in die Kloſter eingedrungen. 

Die Erziehung einzelner Mönche in den Generalſeminarien (Archiv für 

Kirchenrecht Bd. 83 S. 645) und die Bemühungen der öſterreichiſchen Re— 

gierung, dem Zoſefinismus zwangsweiſe die Konvente zu öffnen — ſo 

mußte z. B. Rieggers aufgeklärtes Kirchenrecht bei Tiſch vorgeleſen wer— 

den (vgl. Dr. Hermann Franz S. 49) — war nicht ohne Wirkung ge— 

blieben. Dazu gelang es den auf dieſe Weiſe inkubierten Mönchen trotz 

aller Wachſamkeit ihrer Obern immer und immer wieder radikale Litera— 

tur auf Schleichwegen in ihre Zellen einzuſchmuggeln und anderen zuzu— 

ſtecken. Wurden ſie gar als Prediger an den Hof des aufgeklärten Herzogs 

Karl Eugen von Württemberg berufen, ſo verloren ſie ihren kirchlichen 

Halt und Sinn meiſtens vollſtändig. So kam es, daß gerade die maß— 

loſeſten Aufklärer, die Werkmeiſter, Eulogius Schneider, Ildefons Schwarz, 

Alrich Mayr, Wilhelm Mercy, Beda Pracher u. a. Mönche waren. Der 

Biſchof Johann Bapt. von Keller erzählte oft, Conſalvi habe ihm während 

ſeines Aufenthaltes in Rom mit Anſpielung auf Werkmeiſter einmal geſagt: 

„Die meiſten Schismen und Häreſien und das meiſte Anheil in der Kirche 

komme von den Exmönchen her.“ Longner S. 96, Sägmüller 

S. 35, Anm. 1; corruptio optimi pessima! 

482 So ſpickte Hundbiß ſeine intimen Billette aus der Reichenau immer 

wieder mit böſen Sarkasmen gegen die Mönche. Zſchokke ſchrieb noch am 

29. Herbſtmonat 1818 mit Bezugnahme auf die ſchweizeriſchen Klöſter: 

„Leider ſtehen unſere durch den Artikel 12 des Bundesvertrages garan— 

tierten Klöſter wie Felſen. Aber mögen ſie zuletzt ſtehen wie Felſeninſeln, 

einſam und wegen ihrer Anfruchtbarkeit unbeſucht — nur wegen ihrer 

Gefährlichkeit den Schiffern verhaßt und bekannt“. Briefw. Nr. 178. 

Pfarrer Blattmann berichtet am 18. Mai 1805 dem Generalvikar trium— 

phierend: „Gott Lob! Das Kloſter St. Gallen iſt gefallen.“ Weſſenberg— 

archiv XLIX 124. Weſſenberg muß aber auch ſelber im Freundeskreiſe 

vorübergehend aus der Reſerve gefallen ſein, ſonſt wären Weſterholds 

Worte in einem Briefe vom 28. Dezember 1804 nicht verſtändlich. Dort 

30*
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Selbſt der Mendikantenklöſter hat ſich Weſſenberg, 

freilich mehr im Intereſſe der bedrohten Seelſorge, zuweilen 

fürſorglich angenommen, ſo der Kapuziner in Radolfzell, 
Stockach und Riedlingen, denen die Regierung in rückſichtsloſer 

Weiſe ſämtliche Effekten, wie Kirche, Kloſter und Keller ver— 

kaufen wollte . Aber auch hier erſchütterte er den Glauben 

an die Aufrichtigkeit ſeines Wohlwollens durch ſein energiſches 
Beſtreben, die Kloſtergottesdienſte den Pfarrgottesdienſten zu 
opfern, indem er den Hauptgottesdienſt in den „Nebenkirchen“ 
an Sonn- und Feiertagen verbot, ja nicht einmal geſtattete, zur 

Zeit des Pfarrgottesdienſtes eine ſtille hl. Meſſe darin zu leſen, 

oder ſie auch nur zu öffnen. Es mußte weiter als Feind— 

ſeligkeit gegen ſie gedeutet werden, daß er ihr Auftreten als 

Prediger nicht gerne ſah, ihre Bruderſchaften und Patroziniums— 
feiern unterdrückte oder wenigſtens ſtark einſchränkte und die 

Gläubigen veranlaßte, in den Pfarrkirchen zu beichten und zu 
kommunizieren. Beſonderen, nicht unberechtigten Unwillen erregte 

Weſſenberg in den Klöſtern aber dadurch, daß er ihnen die Auf— 
nahme von Novizen erſchwerte. Nicht allein wollte er die Na— 
men derſelben gleich bei ihrem Eintritt erfahren “, ſondern auch 

das Noviziatsjahr erſt dann beginnen laſſen, wenn die jungen 
Leute „an einer inländiſchen hohen Schule oder einem Lyzeum 
das ganze philoſophiſche Studium hinterlegt“ haben . Der 

Zweck dieſer conditio sine qua non lag auf der Hand. Weſſen⸗ 
berg konnte freilich zur Begründung anführen, daß ſich manche 

Klöſter bisher mit einer viel zu beſcheidenen Ausbildung ihrer 

Kleriker begnügt hatten. Darum ſchob er ihnen auch am 
20. Juni 1812 beſondere Examina vor einem biſchöflichen 

Prüfungskommiſſär zu “sa. 
  

heißt es: „Deine Anſichten betreffs der Mönche — du weißt, es ſind nicht 

die meinigen — habt ihr denn unter eurer Weltgeiſtlichkeit ſo viel Emi— 

nentes, daß ihr einen geſchulten und brauchbaren Mönch verſchmähen könnt? 

And warum?“ Briefw. Nr. 52. 

ass Erlaſſe vom 6. Auguſt 1806 und 21. Auguſt 1806, FDA. II S. 451 

und Erzb. Arch. 

484 Erlaß vom 27. Juli 1805. Erzb. Arch. 
485 Erlaß vom 30. Oktober 1805. Erzb. Arch. 
485a Samml. I S. 135. Dr. Fridolin Huber hatte ſchon 1803 ein auf⸗ 

geklärtes Gutachten über die Viſitationen der Kapuziner und Franziskaner
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Um ſo leichter war bei ihm die Erlaubnis zum Austritt aus 
den Ordenshäuſern zu erreichen. Er ging hier als echter Auf— 

klärer“s von der Meinung aus, daß junge Leute nur zu oft in 
einer raſch auflodernden und bald wieder verfliegenden Begeiſte— 

rung ohne genügende Aberlegung und Selbſtprüfung, vielleicht 

auch lediglich durch äußere Beeinfluſſung und die Ausſicht auf 
ein ſorgenloſes Daſein beſtimmt, ins Kloſter gehen. Zwar 

hatte er an Dalberg am 12. Januar 1803 geſchrieben: „Der 

Baron Duminique hat mir einſt geſagt: „Der Teufel gehört in 
die Hölle, der Mönch ins Kloſter!“ Dieſe Vergleichung iſt aller— 

dings zu hart, aber der Satz ſelbſt iſt wahr. Der Austritt aus 

den Klöſtern iſt daher gar nicht zu begünſtigen. Schlechte 

Mönche würden außerdem viel Skandal und Anheil ſtiften. 

Gute Mönche können aber nirgends nützlicher arbeiten als in 
ihrem Kloſter.“““ Aber ſpäter richtete er ſich nicht mehr nach 

der draſtiſchen Maxime jenes ihm ſo verhaßten kurtrieriſchen 

Miniſters, ſondern dispenſierte, mit Berufung auf das Epiſkopal— 
recht“s, ſogar von den feierlichen Gelübden, trotz des Einſpruchs 
der Nuntiatur“e. 

Wurden die Mönche aber durch die Aufhebung ihrer Klöſter 
ſäkulariſiert, ſo weigerte ſich Weſſenberg, ſie auf ein Beneficium 

Saeculare zuzulaſſen, wenn ſie ſich nicht entſchlöſſen, Weltprieſter 

zu werden. „Es wäre zu wünſchen“, ſchrieb er in den „Punkten 

durch ihre Provinziale ausgearbeitet und darin Forderungen geſtellt, die 

Weſſenberg nicht in allweg billigen konnte. Weſſenbergarchiv XXXVIII 137. 

486 Aber die Anſchauungen der Emſer Punktatoren vgl. Brück, Rat. 

Beſtr. S. 111 ff. und Arch. f. kath. K. 83 S. 649. 

487 Briefw. Nr. 18. 

48s Briefw. Nr. 109. 

4890 Denkſchrift S. 23. In der Erklärung des Klerus der vier Kapitel 

in den hohenzolleriſchen Fürſtentümern Hechingen und Sigmaringen vom 

5. März 1818 heißt es: „Wir ſahen zwar einen oder den anderen Laien— 

bruder, wir ſahen ein paar Kloſterfrauen ſich verehelichen; aber wir nahmen 

nicht den geringſten Anſtoß daran. Entweder war der Rekurs nach Rom 

durch Krieg oder jenes Ereignis verſchloſſen, welches die ganze Kirche in 

Traurigkeit ſtürzte, oder wir dachten, das Band zwiſchen dem Kloſter und 

ſeinen Bewohner ſey durch höhere Gewalt der Saekulariſationen zerriſſen, 

oder der Stellvertreter des Biſchofs habe nur in außerordentlichen Fällen 

die Nichtigkeit der Gelübde, wegen früherem Zwang, Irrthum oder aus 

anderen Gründen anerkannt.“
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für die Relatio Romam facienda 1804, „daß von Sr. päpſtl. 
Heiligkeit keiner ad haee beneficia habilitiert werde, es würden 

ſonſt dieſe Pfründen der Weltgeiſtlichkeit verloren gehen, für die 
ſie geſtiftet ſeien.“ Und damit hatte der Generalvikar wohl 

recht. 
Endlich konnten es die Prälaten und Exmönche Weſſenberg 

nie verzeihen, daß er die Säkulariſation der Klöſter ſelber 

als unabwendbare Tatſache hinnahm und nichts Weſentliches 

dagegen erinnerte. Der Erlaß, der dieſes Anglück für die 

Kirche am 16. Dezember 1802 ankündigte, war ſo proteſt— 

los und matt, daß er nur als reine Kenntnisnahme und 

geruhiges Sichabfinden mit den neuen, durch einen brutalen 

Herrſcherwillen herbeigeführten Verhältniſſen bezeichnet werden 
kann. And dies trotz des zu energiſchen Schritten auffordern— 
den Breves des Papſtes an Dalberg *i.. Aber wie konnte 

Weſſenberg ſich aufregen und proteſtieren? Er hatte ja dem 
Staat ſchon in ſeinem „Geiſt des Zeitalters““? einen Rat 

gegeben, der einer Aufforderung zur teilweiſen Säkulariſation 
ziemlich gleichkam““'s. Innerliche Bedenken hemmten ihn darum 

auch nicht, als er zum Schmerze des Papſtes mit dem Kanton 

Luzern über die Aufhebung von Klöſtern verhandelte““. Dalberg 

hatte zwar im Jahre 1803 in ſeiner Betrachtung über die gegen— 
wärtige Lage der deutſchen Kirche geſchrieben: „Die Säkulari⸗ 
ſationen ſind Werke der Gewalt, nicht des Rechtes“, aber ſogleich 

hinzugefügt: „Für jeden deutſchen Biſchof iſt es bedenklich, mit 
ſolchen Verwahrungen aufzutreten, wollte er auch mit edelmütiger 

Entſchloſſenheit ſich in die Gefahr ſetzen, diejenigen Penſionen zu 
verlieren, die er von den entſchädigten Fürſten zu beziehen hat, 
ſo würde er doch Anſtand nehmen, das Mißtrauen des Landes— 

herrn zu erregen und künftig in ſeinen biſchöflichen Amtsverrich— 
tungen gehindert zu werden.““e Weſſenbergs Anſichten deckten 
  

290 Erzb. Arch. Vgl. auch Weſſenbergarchiv XLI 98. 

291 Beaulieu⸗Marconnay II S. 320 ff. 

492 S. 128. 
493 S. 128 vgl. dazu S. 123. 

4a Longner S. 186. 

46 Baſtgen, Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutſch— 

land S. 294. Dalberg hatte ſich ſchon 1772 die Gunſt Joſef II. durch ſeine 

kloſterfeindliche „kurfürſtlich-mainziſche Verordnuung wegen Mönchsorden“
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ſich hier mit denen ſeines Herrn. Wenn er die Aufhebung 
St. Blaſiens als einen „Akt der Barbarei“ bezeichnete“s, ſo 

ſprach hier ſeine perſönliche Freundſchaft zu den wiſſenſchaftlich 

hochſtehenden und etwas freiſinnigen Mönchen des altehr— 

würdigen Schwarzwaldkloſters mit. Trotzdem tat er nichts, 
um dem Greuel der Verwüſtung zu wehren, den die Organe 

der Regierung an heiliger Stätte verübten““. Später aller— 

dings ging ihm die klare Erkenntnis auf, daß die Säkulariſation 
der Klöſter eine furchtbare Kataſtrophe für die katholiſche 

Kirche geweſen ſei. Nun erinnerte er ſich, „daß faſt mit 
jeder Abtei, ſelbſt mit manchem anderen Kloſter, eine Lehr— 
anſtalt verbunden war, wo eine größere oder kleinere An— 
zahl von Knaben in den gelehrten Sprachen und den An— 

fangsgründen der Wiſſenſchaft, oder auch in der Philoſophie 

Anterricht erhielten“. Nun fiel ihm wohl auch die Klage des 
Abtes Bernhard Maria von Gengenbach ein, der ihm am 

30. Januar 1806 geſchrieben hatte: „Ja Freund, allgemeine Zer— 
ſtörung iſt das Werk der Zeit . . .. Nun iſt Schuttern auch da— 
hin! . . . Alſo wieder ein Erziehungshaus weniger, ein Haus, 

wo die Muſen auch ihren Aufenthalt hatten, wo für Religion 
und Sittlichkeit gearbeitet wurde, während nirgends andere An⸗ 
ſtalten oder gedeihliche Einrichtungen dafür getroffen werden. 

Wie muß der Anglaube jubeln, wie der Philoſophismus über 
ſolche Siege triumphieren! Doch nur Geduld, der ſchläft nicht, 
der ſeiner Kirche geſagt hat: „Portae inferi non praevale- 

bunt.“ Und nun klagt er ſelber, angeſichts eines ungeheuren 

Prieſtermangels, über die Aufhebung der Kloſterſchulen *s, 

bringt ſich damit aber in einen ſeltſamen Widerſpruch zu ſeinem 

eigenen Verhalten. Denn als 1814 der letzte Verſuch unter— 

nommen wurde, die untergegangenen Männerklöſter des badi— 

ſchen Oberlandes wieder herzuſtellen, und der Abt von Salem 

mit Kaiſer Franz zu Baſel, die ubte von Schuttern und 

St. Peter mit dem päpſtlichen Nuntius und dem Herrn 

erworben. Werner, Geſchichte der kath. Theologie ſeit dem Trienter 

Konzil bis zur Gegenwart S. 345. 

496 Beck S. 20. 

497 Kathol. Zuſtände II S. 26 ff. 

408s Erzb. Arch. Faſz. 254. Mitt. I S. 362 ff.
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von Alm, dem landesſtändiſchen Präſidenten von Kärnten, ver— 
handelten, und die Amſtellung ihrer Klöſter für den Anterricht 
und die Aushilfe in der Seelſorge verbürgten“?, um den 

brennenden Mangel an Seelſorgern in der damaligen Seuchen— 
zeit zu beheben, legte er wieder die Hände in den Schoß. Auch 

auf dem Wiener Kongreß verſagte Weſſenberg den Klöſtern 
gegenüber völlig, was ihm ſein damaliger Gegner, der Weih— 

biſchof Zirkel von Würzburg, beſonders übel vermerkte““. In 

ſeinem Alter mag er anderer Meinung geworden ſein, denn als 
die aus der Schweiz vertriebenen Ziſterzienſermönche von Wet— 

tingen das Kloſter Mehrerau am Bodenſee in den 50er Jahren 

gründeten, unterſtützte er ſie mit einer freundlichen Gabe von 
200 fl— 

Was Weſſenbergs Verhältnis zu den Frauenklöſtern 
betrifft, ſo hetzten zwar einzelne ſeiner Freunde * radikal gegen 
ſie und ſprachen in der Tonart eines Hintertreppenromans von 
der „dickſten Ignoranz“, und vom „Mangel des ſittlichen Ge— 

fühls für Freundſchaft und Liebe“, die darin herrſchen, von 
„unglücklichen Schlachtopfern“, die „auf jede Weiſe mißhandelt 

werden“, ja ſogar von einem „Meer von Jammer und Elend“, 
das im Herzen der Nonnen „hochangeſchwollen“ ſei. Der 

Generalvikar ſelbſt dachte nüchterner. Er konnte ja im befreun— 
deten Dominikanerinnenkloſter Zoffingen die Erfahrung machen, 

daß es ſich bei der Schilderung ſeines temperamentvollen Wald— 

möſſinger Freundes um eine maßloſe Übertreibung handelte. 
Darum trat er auch für ihre Erhaltung ein“, ſofern ſich die 

Inſaſſen mit dem Anterricht der Jugend beſchäftigen, und ver— 
warf mit überraſchender Entſchiedenheit die kloſterſtürmeriſchen 

bayriſchen Verordnungen, die ihre Aufhebung auch dann noch 

verlangten, wenn ſie gemeinnützigen Aufgaben dienten. Die 

Amſtellung auf erzieheriſche Zwecke galt für Weſſenberg aller— 
dings auch hier als conditio sine qua non 8's. Er mußte auch 
  

499 Kathol. Zuſtände II S. 31. 

500 Ludwig, Zirkel II S. 440. 

501 8. B. Dr. Fridolin Huber, Briefw. Nr. 9. 

502 Briefw. Nr. 3, ogl. auch das Gutachten des Geiſtl. Rats Lab— 

hardt vom 26. Juni 1809 Erzb. Arch,. und Maas, Geſchichte der kathol. 

Kirche im Großherzogtum Baden S. 520, Anm. 2, das Weſſenberg annahm. 

503 Erlaß vom 13. Oktober 1806.
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darauf dringen, weil in Baden der Artikel 11 des 4. Organi— 
ſationsediktes vom Jahre 1803 nur die „der Mädchenerziehung 
oder ihrem Anterricht gewidmeten Frauenklöſter bei ihrem bis— 

herigen Stande, Einkommen und Verfaſſung“ beſtätigte. Die 

urſprüngliche Einrichtung der Frauenklöſter aber hob er auf, 
indem er ohne Erlaubnis Viſitationen in ihnen vornahm?“, in 

der Meinung, daß Anverſtandenes auch nicht andächtig gebetet 

werden könne, das lateiniſche Breviergebet abſtellte und durch 
Dereſers „deutſches Brevier“ erſetzte“s und ihre Bibliotheken 
von herkömmlicher asketiſcher Literatur ſäuberte. Viel tief— 

greifender war das biſchöfliche Regulativ, das er 1808 für die 
umgeſtellten Frauenklöſter entwerfen ließ. Darin wurde mit dem 
allmonaſtiſchen Weſen überhaupt aufgeräumt, die Ordenstracht 

abgeſchafft und die Ablegung der ewigen Gelübde erſt mit dem 
45. Lebensjahre geſtattet, ganz wie die alten Aufklärer in völliger 

Verkennung des Vollkommenheitsideals und der Frauennatur es 

vorgeſehen hattens's. Die hl. Komunion ſollte nur gemein— 

ſchaftlich empfangen werden dürfen, und wenigſtens an den 
Hauptfeſten des Jahres ſtattfinden. 

Da nach der Verwandlung der Frauenklöſter in Erziehungs— 
anſtalten auch der Staat bei ihrer Verwaltung mitreden wollte 

und darauf drang, daß bei den Wahlen der Vorſteherinnen 
ſtaatliche Kommiſſäre zugegen ſeien “*, ſah ſich Weſſenberg ver— 

anlaßt, mit der badiſchen Regierung unter Benützung der Gut— 
achten Dr. Häberlins, Labhardts, Mets', Burgs, Gärtlers und 

Rothenſees's, ein neues Regulativ vorzubereiten, das die Re— 

504 Dr. Fridolin Huber S. 228, Herder'ſches Kirchenlexikon 12. 

Spalte 1352. 

505 Die Rezitation des lateiniſchen Breviers für Kloſterfrauen hatte 

ſchon 40 Jahre vorher Abt Martin Gerbert von St. Blaſien in 2 Briefen 
an den Kardinal von Rodt vom 5. Nov. 1771 und 5. Februar 1772 einer 

ſcharfen Kritik unterzogen, indem er Proben einer wirklich trefflichen Ver— 

deutſchung vorlegte. Erzb. Arch. Aber die Säuberung der Bibliotheken 

Weſſenbergarchiv XLVIII 114. 

506 Brück, Rat. Beſtr. S. 88, Huber, Vollſt. Bel. S. 54. In 

ſeiner Schrift „Die deutſche Kirche“ ſetzte Weſſenberg ſogar das 50. Lebens— 

jahr für die Ablegung der ewigen Gelübde feſt. 

507 Erlaß der Großh. Regierung des Oberrheins vom 26. Mai 1809, 

Erzb. Arch. 

508 Erzb. Arch.
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gierung im Herbſt 1810 fertigſtellte, indem ſie es ihm überließ, 
eine Gelübdeformel zu verfaſſen oder verfaſſen zu laſſen. Damit 
nicht zufrieden, bemühte ſich der Generalvikar durch Erlaß vom 

10. Oktober 1810 bei einzelnen Punkten des Regulativs die 

Rechte der geiſtlichen Regierung tunlichſt zu wahren. Nachdem 

noch eine Inſtruktion für die Kommiſſäre und Viſitationen ent— 
worfen war, konnte am 16. September 1811 das endgültige 

Regulativ veröffentlicht werden »ꝛo. Das von der geiſtlichen Re⸗ 
gierung konzipierte „Profeſſionsformular“ folgte am 26. Dez. 

1811 nach . Bezeichnend bleibt, daß das vom Staate geneh—⸗ 

migte, „dem Geiſt und den Bedürfniſſen der Zeit“ angepaßte 
Regulativ in verſchiedenen Punkten kirchlicher ausfiel als das, 
was Weſſenberg ſelber bisher angeordnet hatte *r. Daß aber 
trotzdem bei den damals konſtituierten Lehr- und Erziehungs⸗ 
inſtituten von einer mit klöſterlich religiöſem Geiſte erfüllten 

Gemeinſchaft keine Rede ſein konnte, ergab ſich aus mehreren 
Paragraphen, namentlich aus jenem eindeutigen § 29, der ver— 

langte, daß die vom Landesherrn zu beſtätigende oder zu er— 

nennende „Vorſteherin“ immer aufgeklärt ſein ſolle :ꝛ. Am die 
älteren Nonnen, die noch vom urſprünglichen Geiſt ihrer 

Klöſter erfüllt waren und ſich mit den Neuerungen nur wider— 
willig abfanden, aus den Kommunitäten oder wenigſtens aus 

den führenden Stellungen darin zu entfernen, ſchlug Weſſenberg 
der Regierung vor, ſie nach Auflöſung ihrer Gelübde durch den 

Papſt zu penſionieren. Das Großh. bad. kathol. Kirchendeparte⸗ 

dos Der Wortlaut desſelben bei Maas, Geſchichte der kathol. Kirche 

in Baden S. 522 ff. 

510 Samml. II S. 115. Es iſt nicht richtig,n wenn Maas S. 520 be⸗ 

hauptet, daß das Profeſſionsformular einſeitig von der Regierung erlaſſen 

worden ſei. 

511 Maas S. 521. 

512 VBgl. über den Charakter des Regulativs die Schrift: „über das 

Regulativ der kathol. weiblichen Lehrinſtitute Badens“, Speier 1832. Con⸗ 

ſalvi verurteilte in einem Schreiben an den Luzerner Nuntius vom 31. Mai 

1823 das Regulativ mit den Worten: „L'estratto dei principali articoli 

del regolamento per le institutrici catholiche del gran Ducato di Ba- 

den mostra ad evidenza quanto siano contrarii i principii adattati 

dal governo alle regole prescritte dalla Chiesa, poichè detto regola- 

mento attacca di fronte e distrugge l'essenza della vita claustrale.“ 

Vatic. Arch. Segr. di Stato, Tit. g. No. 254 (1810—22] n. 227, 

Anlage.
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ment lehnte es aber ab, denn „die Auflöſung der Gelübde faſſe die 
Auflöſung des gemeinſchaftlichen Lebens und den Austritt aus 
dem Kloſter (nach dem Regulativ) nicht in ſich, es könne alſo 
auch von keiner Penſion die Rede ſein“!. 

Bei allen Mängeln, die dem Regulativ und den weib— 

lichen Lehrinſtituten Weſſenbergianiſchen Gepräges anhaften, 
hatten ſie doch den einen Segen, daß ſich einzelne klöſterlich 

geartete Anſtalten auch in den ſchlimmſten Jahrzehnten des 

vergangenen Jahrhunderts in Baden erhalten konnten. Die 

alten Frauenklöſter aber wurden vernichtet. Nur in der Schweiz 

lebten und blühten ſie weiter, dank dem Schutz, den ſie durch 
die Männerklöſter, durch die päpſtliche Nuntiatur in Luzern und 

inzelne kirchlich geſinnte Regierungen erfuhren. 
War es bisher nicht leicht, eine Abereinſtimmung zwiſchen 

den Worten Weſſenbergs und ſeinem Gebaren den Klöſtern 
gegenüber herzuſtellen, ſo tritt ſein Verhältnis zum Orden 
der Geſellſchaft Jeſu umſo klarer zu Tage. Der junge 

Jeſuitenfeind von St. Salvator in Augsburg iſt ſich zeitlebens 
treu geblieben. Schon in ſeinen erſten Generalvikariatsjahren 

vermutet er in den Augsburger Exjeſuiten die Urheber ſeiner 
Denunziation in Rom. „Die Nachrichten“, ſchrieb er damals 

am 5. März 1805 an Dalberg, „die aus dem Jeſuitenkollegium 
in Augsburg nach Rom gehen, finden, wie es ſcheint, unbeding— 
ten Glauben, und dieſe Quelle iſt nichts weniger als ungetrübt 

und authentiſch. Aus dieſer Quelle fließt indeſſen ohne Zweifel 

auch die Meinung, daß das Bisthum Konſtanz ganz vorzüglich 
mit ſchlechten irreligiöſen Büchern und Grundſätzen angeſteckt 
ſei. Die Ketzerriecherei hat in Augsburg bekanntlich ihre Haupt⸗ 
niederlage. Die daſigen Jeſuiten vertreten gleichſam die Kette 
eines Inquiſitionsgerichtes, und wenn es nach ihrem Wunſche 

ginge, ſo müßten alle Bücher, in denen es hell ausſieht, dem 
Flammentod überliefert werden“1. Mit Beſorgnis verfolgten 

er und ſeine Freunde den langſam erſtarkenden Einfluß des ver— 

haßten, unter der Verſchüttung neu keimenden Ordens »˙ und 
bangten vor ſeiner Wiederherſtellung, während Dalberg auf— 
fälligerweiſe ſich einen ſchönen Reſt Vorurteilsloſigkeit bewahrte. 
  

513 Verord. vom 12. März 1811. 514 Briefw. Nr. 54. 

515 Briefw. Nr. 32, 33, 34, 49. Weſſenbergarchiv XLVII 26.
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Als die Geſellſchaft Jeſu gar 1814 von neuem auflebte, 
kannte Weſſenbergs Entrüſtung keine Grenzen. „Es iſt 

auffallend“, ſchrieb er in ſeinen Aufzeichnungen aus jener 

Zeit, daß der römiſche Stuhl eine ſo bedeutſame und folgen— 
ſchwere Maßregel ohne förmliche Zuſtimmung der Mächte, auf 

deren Verlangen die Aufhebung des Jeſuitenordens erfolgt war, 
eigenmächtig, und zwar in einem Zeitpunkte vornehmen konnte, 

wo der größere Teil des Kirchenſtaates noch von den verbün— 
deten Mächten beſetzt war, und dieſe noch keineswegs ſehr gewillt 

ſich zeigten, das weltliche Regiment des Papſtes in früherer 
Weiſe wieder herzuſtellen““. 

Weſſenberg hielt es ſogar für ſeine Pflicht, „an entſcheiden— 

den Orten“, insbeſondere aber am öſterreichiſchen Hofe (bei 

Metternich) auſ das „Anheilvolle und die ſchlimme Vorbedeu— 
tung aufmerkſam zu machen, welche die Wiedererweckung des 

Jeſuitenordens für die Zukunft der Kirche wie der Staaten in 

ſich ſchließe.“ 
„Die Arſachen“, bemerkte er, „warum der Orden der Jeſu— 

iten, ſo wie er ſich ausgebildet, mit der Wohlfahrt der chriſtlichen 

Kirche ſowohl als der Staaten, und mit der Eintracht zwiſchen 
beiden durchaus unvereinbarlich iſt, ſind ſo viele und ſchwer— 

wiegende, daß es im höchſten Grade befremden muß, daß die 
Häupter von Staaten in dem Orden jetzt wieder eine mächtige 
Stütze ihres Anſehens ſuchen mögen. Seine Grundſätze ſind ſo 
geſchaffen, daß ſie unvermeidlich die chriſtliche Glaubens- und 
Sittenlehre verderben und das Verhältnis zwiſchen Staat und 

Kirche zerrütten müſſen. Alle Arten von Aberglauben, heid— 
niſche und phariſäiſche Geſinnungen werden durch jene 

gehegt.“: Weſſenberg wußte, warum er dieſe leidenſchaftlich 

ungerechten Arteile fällte und ſich auch auf dem Kongreß in Wien 
    

516 Beck S. 230. 

517 In den Aufzeichnungen ſeiner römiſchen Eindrücke kehrt die Klage 

über die Wiederherſtellung des Jeſuitenordens in noch gehäſſigerer Weiſe 

wieder. Er ſchreibt: „Hätte ich den Machthabern von Rom von den Abel— 

ſtänden unſerer Kirche einen getreuen Spiegel vorhalten ſollen, ich hätte 

als einen der ärgſten und einflußreichſten die Herſtellung jenes Ordens mit 

ſtarken Farben hervorheben müſſen. Hunderte und Tauſende in Rom ſelber 

waren wie ich überzeugt, daß dieſes unſelige Ereignis jeder heilſamen Re— 

form die Thüre verriegelte und ſie einer Anzahl von Mißbräuchen wieder
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in Wort und Schrift ſcharf gegen die Einführung des Ordens 
wandte »'s. Gerade unter den Exjeſuiten hatten ſich die Weni— 
gen gefunden, die der Aufklärung mannhaft die Stirne boten, 
das katholiſche Dogma, die katholiſche Liturgie und den Primat 
des Papſtes, trotz des Anrechts von 1773, verteidigten *. And 
kaum war der Orden wieder errichtet, als er das Hauptziel ſeiner 

erſchloß. Mit Schmerzgefühl ſah ich dieſe „Schwarzröcke mit den hohen 

Krägen und den breiten Kremphüten“ die ewige Stadt durchziehen, welche 

und mit ihr leider die Oberleitung der ganzen Kirche ihnen wieder zur Beute 

fallen ſollte.“ „Denn raſtlos, und durch die bald eintretende allgemeine Reat— 

tion begünſtigt, waren die Jeſuiten ſeit ihrer Wiederherſtellung bemüht, ihr 

Reich zu erweitern. Alle Erziehungsanſtalten brachten ſie nach und nach in Rom 

in ihre Hände. Ein paar Jahre reichten hin und die römiſche Kurie ſelbſt 

ſtand wieder ganz unter der gebieteriſchen Vormundſchaft dieſer ſchlaueſten 

Kaſte der modernen Phariſäer. Das Schlimmſte dabei iſt, daß es dem 

Orden von Rom aus, und durch die Mittel, die ihm dort zu Gebote ſtehen, 

mehr und mehr gelingt, wie ein anſteckender Peſthauch zu wirken, und ihren 

Geiſt und ihr Weſen einem nicht geringen Teil der Geiſtlichkeit aller Län— 

der einzuimpfen.“ . 

„Geiſter, wie Voltaire und ſeine Helfershelfer“, bemerkte Weſſenberg 

weiter, „haben dem Chriſtentum in den ſog. ziviliſierten Ländern viel 

geſchadet. Da ſie aber zugleich viele Mißbräuche und Schändlichkeiten, die 

im Schoße der Kirche und der Chriſtenheit gehegt und geſchützt werden, 

aufgedeckt und Abſcheu davor in der öffentlichen Meinung erregt haben, ſo 

läßt ſich nicht leugnen, daß aus ihren Beſtrebungen auch mancher Vorteil 

für die Religion hervorging. Jene Kaſte dagegen, die ſich den ſtolzen 

Titel der Geſellſchaft Jeſu beizulegen nicht geſcheut, hat unter dem Vor— 

geben, die Kirche zu ſchützen und zu verherrlichen, dieſe eigentlich nur zum 

Vehikel ihrer eigenen Herrſchaft zu geſtalten geſucht. Zu dieſem Behuf hat 

ſie den innerſten Lebenskeim des Chriſtentums durch phariſäiſchen Sauer— 

teig vergiftet und iſt fortwährend beſtrebt, ein Gemiſch von geſetzlichem 

Judenthum und neuem ſelbſtgeſchaffenen Heidentum der ſchlimmſten Art an 

die Stelle der Religion des Geiſtes, der Liebe und Wahrheit zu ſetzen. — 

Den unermeßlichen Schaden, den der Orden durch ſolches Beſtreben an 

den höchſten Intereſſen der Menſchheit anrichtet, hat er durch ſeine uner— 

müdliche politiſche Tätigkeit, um den äußeren Kirchenverband gegen Auf— 

löſung durch Sektengeiſt zu bewahren, keineswegs aufwiegen können. ... 

„Die jetzt in Rom allmächtige Jeſuitenpartei möchte es dahin bringen, 

nicht bloß aus allen anderen Orden, ſondern aus dem geſamten Klerus der 

Kirche dienſtwillige und bequeme Werkzeuge des Ordens und ſeiner Zwecke 

zu machen.“ 

51s Ludwig, Zirkel II S. 449. 

519 Sägmüller S. 174, Anm. 6. Pacca, Hiſtoriſche Denk— 

würdigkeiten S. 93 ff.
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Tätigkeit in Deutſchland in der Vernichtung der falſchen Auf— 
klärung erblickte. „Die Jeſuiten gewinnen immer mehr an Bo— 
den und die früher eingeführten Verbeſſerungen geraten völlig 

in Verfall. Von ſeiten der Biſchöfe aber geſchieht gar nichts, 

um dem Strom eine beſſere Richtung zu geben“, klagte Weſſen— 
berg noch am 17. Februar 1841. Ein Jahrzehnt ſpäter mußte er 

gar erleben, daß jene Großh. badiſche Regierung, die er immer 

und immer wieder vor den Jeſuiten gewarnt hatte, nach den 

Amſturzjahren 1848 und 1849 ſie gerade ins Land rief, 

um die Ordnung wieder herzuſtellen, die er als Arheber aller 
Anordnung in Kirche und Staat gebrandmarkt hatte. 

V. 

Weſſenberg und die deutſche Kirche. 

Das größte Ziel, das ſich Weſſenberg ſteckte, war die 

deutſche Kirche. 

Er verſtand darunter nicht etwa eine völlig romfreie, wohl 

aber eine von Rom möglichſt unabhängige Kirche, wie ſie die 
Gallikaner für Frankreich erſtrebten. Der Primat war dem 
reiferen Weſſenberg zwar göttlichen Arſprungs, aber nicht min— 
der auch der Epiſkopat. Die Biſchöfe beſitzen nach ſeiner Mei— 
nung ihre Rechte nicht durch ihre Verbindung mit dem Papſt, 

ſondern unmitelbar von Chriſtus ſelbſt. Darum auch in den 

eigentlichen Epiſkopaldingen keine Anterordnung unter Rom, ſon— 
dern eine Art Nebenordnung, ein reſpektvolles Verhältnis, das 

aber nicht zum kanoniſchen Gehorſam verpflichtet. Zu dieſem 
mehr negativen, konſtitutiven Element kam in ſeiner Weſens— 
beſtimmung der deutſchen Kirche ein poſitives: Die Einbe— 

ziehung aller deutſchen Katholiken und die Anpaſſung der Kirche 
in Glauben und Liturgie an die deutſche Eigenart. An die 

Spitze dieſer geſamtdeutſchen Kirche ſollte ein Primas treten, 
und doch wieder jeder Biſchof in der Ausübung ſeiner Rechte 
innerhalb der Diözeſe möglichſt ungeſchmälert verbleiben. Der 
Zuſammenſchluß hätte das einheitliche Zuſammenwirken und die 
Stärkung der biſchöflichen Stellung Rom gegenüber zu be— 
zwecken ', denn „ohne Primas würden die deutſchen Biſchöfe 

willenloſe Werkzeuge des römiſchen Hoſes“ . 

ꝛo „Die deutſche Kirche“ S. 19 ff. 21 „Die deutſche Kirche“ S. 21.
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Noch ein drittes Element ſollte der deutſchen Kirche weſent— 

lich ſein: Ihre enge Verbindung mit dem Staat und ſeinen Lei— 
tern. Weſſenberg hat ſich zwar darüber nicht immer eindeutig 
genug ausgeſprochen. Er dachte vorübergehend ſogar an eine 
freie Kirche im freien Staat; aber dieſer ſchöne Traum zerrann 

an realpolitiſchen Erwägungen. Am aber das Verhältnis der 
deutſchen Kirche zu Rom einerſeits, und zum Staate anderer— 
ſeits nicht der Aprilenlaune der Politik zu überlaſſen, erſtrebte 
er ein Abereinkommen der Kirche mit ſämtlichen deutſchen 

Staaten und allgemeiner Geſetzeskraft. Damit erhoffte er 

eine Garantie für ihren inneren Aufbau und ihr äußeres Ver— 

hältnis zu den ſtaatlichen Faktoren und eine Art Autonomie 

Rom gegenüber zu erlangen 522. 

Weſſenbergs kirchenpolitiſche Anſichten deckten ſich ziemlich 
mit denen Dalbergs, nur daß ſie beim Fürſtprimas mehr 
verſchwommen, zerſtreut und innerlich zuſammenhanglos auf— 

traten, während ſein Generalvikar bei ſeiner doktrinären Eigen— 
art und klaren Faſſungskraft beſtrebt war, ſie zu ordnen und in 
ein Syſtem zu binden. Dabei ſtimmte er in den Grund— 
zügen mit den Zdeen eines Werkmeiſter, Kopp und Koch vs 

überein, nur iſt er im großen und ganzen realpolitiſch und ariſto— 

kratiſch eingeſtellt und deshalb gemäßigter. Dabei empfindet er 

lebendiger und verbindet mit ſeinen Plänen den feſten Willen, 

ſie mit Anwendung aller Mittel und unter Hintanſetzung ſeiner 
eigenen Perſon zu verwirklichen. 

Die Umrißlinien ſeiner deutſchen Kirche trug Weſſenberg 
ſchon in ſich, als er, wie wir ſahen, im Jahre 1801 dem Reichs— 
tag von Regensburg beiwohnte. 1803/04 bemühte er ſich 
neuerdings, die Wiener Verhandlungen in gleichem Sinne zu 
inſpirieren und das Jahr darauf den Reichstag zu Regensburg 
zu beeinfluſſen. Damals ſchon ängſtigten ſich ſeine Freunde und 

er im Gedanken an das Zuſtandekommen eines Konkordats mit 

Röm, das vom Kaiſer ernſthaft erwogen wurde und ihre deutſch⸗ 

522 „Keine Bulle, kein Breve und keine Verordnung Sr. päpſtl. Heilig— 

keit oder von päpſtlichen Behörden darf kund gemacht und vollzogen wer— 

den, bevor der Landesherr nach Einvernehmung des Erz- und Biſchofs die 

Bewilligung dazu erteilt hat.“ „Die deutſche Kirche“ S. 51. 

523 Brück, Geſchichte der kathol. Kirche in Deutſchland J. Bd. 

S. 321 ff. 
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kirchlichen Pläne zu durchkreuzen drohte. Darum auch ſein 

Zorn auf die „Brüder von Ignatius von Loyala“, die man als 
treibende Faktoren hinter den Konkordatsplänen wähnte d'e, und 

doch wieder eine gewiſſe Beruhigung, als der Papſt dem Biſchof 

von München erklären ließ, er wolle kein Separatwerk, ſondern 
ſei entſchloſſen, mit dem Kaiſer allein für das Reichsganze ein 
Abereinkommen zu treffen 2s. Die Tagung von Regensburg 

ſchloß,, ohne daß die kirchlichen Angelegenheiten geregelt worden 
wären. Statt Annibale della Genga, den Legaten des Papſtes, 

anzuhören, ging man, wohl wiſſend warum, über ſeinen Proteſt 
gegen die Sätulariſation mit Ausflüchten zur Tagesordnung 

über s. And doch wäre es zur Neuordnung der kirchlichen 

Verhältniſſe in Deutſchland dringend nötig geweſen, der ſchmach— 
voll beraubten Kirche das Lebensnotwendige zurückzuerſtatten. 

Nur etwas konnte durch die perſönlichen Verhandlungen Dal— 

bergs in Paris erreicht werden: eine Verlegung des Primatial— 
ſitzes von Mainz nach Regensburg . Anderes war in Aus⸗ 

ſicht genommen. Noch ehe es aber bei aller Bereitwilligkeit des 

Hl. Stuhles erörtert werden konnte, hatte das alte römiſche Reich 
deutſcher Nation würdelos zu exiſtieren aufgehört. Damit ver— 

ſchob ſich das ganze politiſche Schwergewicht. Nun neigt ein 
Teil des Länderkomplexes, den man bisher Römiſches Reich 

deutſcher Nation nannte, ſelbſtſüchtig Napoleon und Frank— 
reich zu: das Rheinbündnis kommt zuſtande und findet 

Dalbergs und Weſſenbergs Billigung. Die beiden jammerten 

ihren Schmerz über Deutſchlands Zerriſſenheit in rührenden 

Sprüchen und Verſen aus gl. Weſſenbergs Gedicht: 

„Deutſche Klage“), aber vergaßen raſch die deutſche Not 

und die unauslöſchliche Schmach, die im Zuſammengehen mit 

dem Franzoſenkaiſer lag, wenn ſich ihnen nur eine begründete 

Ausſicht bot, über Paris die deutſche Kirche zu erhalten. 

Schon 1807 erfolgten Verhandlungen dort wegen Abſchluſſes 
eines deutſchen Konkordats ''. Das Jahr darauf legte Weſſen— 

524 Briefw. Nr. 32. Weſſenbergarchiv XLVII 137. 

525 Briefw. Nr. 33. 524 Beck S. 219, Anm. 

527 Dr. Otto Mejer, Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage 1 

S. 215. Die Beſtätigung erfolgte durch die Bulle vom 1. Februar 1805. 

52s Großh. Haus- und Staatsarchiv III Religions- und Kirchenſachen, 

Faſz. 113.
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oͤerg dem Fürſtprimas neuerdings „Bemerkungen im betreff der 

deutſchen Kirche“ vor d, worauf ihm dieſer in einem Briefe vom 

11. Mai ſeine eigene Anſchauung etwas verworren offenbarte: 

„Die Einheit der deutſchen Kirche bezielt die Erhaltung katholi— 

ſcher Glaubens- und Sittenlehre durch unabhängige Wirkſam— 

keit der biſchöflichen Gewalt. Die Richtſchnur hierin liegt in den 
Kirchengeſetzen, durch welche die Hierarchie beſtimmt iſt.“ Aus 
der Tendenz nach Einheit folgerte Dalberg die Notwendigkeit 
eines Anſchluſſes an den Papſt, aber auch an Napoleon, den 
Protektor des Rheinbundes. Einen Nebenzweck der Einheit 
ſollte die Dotation der Biſchöfe bilden, und hierin erhoffte der 

Optimiſt von der Großmut der Fürſten vieles, der Hauptzweck 
aber müßte in der „ungebundenen Wirkſamkeit der biſchöflichen 

Gewalt, der chriſtlichen Lehre und ſittlichen Anſtalten“ beruhen. 

Dann redet Dalberg wieder einmal in hohen Tönen: „Allein 
tranſigieren kann und werde ich mit keinem (der Fürſten) über 

Kirchen- oder Konföderationsverfaſſung in Deutſchland; und ich 
würde die Wirkſamkeit des Primatialamtes ſchwächen, wenn ich 
hierin etwas bei denſelben ſollizitieren ſollte.“ So oft Dalberg 

ſich am kühnſten gebärdete, war er am feigſten, das wußte 
Weſſenberg und drängte von neuem. Er überreichte ihm am 

10. Januar 1809 eine Denkſchrift über die Lage der deutſchen 

Kirche und die Notwendigkeit einer Reform. Beſchleunigte 

Hilfe ſei notwendig, weil die deutſche Kirche ſich „ohne Geſetze, 

ohne geſicherte Fonds und ohne Garantie ihrer weſentlichen 

Verhältniſſe“ beſinde. Der Zeitpunkt politiſcher Annäherung 

zwiſchen Napoleon und Pius VII. ſei zu ungewiß, als daß es 

ratſam ſein könnte, die Sicherſtellung der deutſchen Kirche bis 

dahin zu verſchieben. Die Einheit der Kirche dürfe durch keine 

politiſche Fehde Abbruch leiden. Das Verhältnis zwiſchen Kai— 

ſer und Papſt werde nicht im mindeſten geſtört, wenn der Pri— 

mas Deutſchlands mit Deutſchlands Protektor ein Syſtem ver— 

abrede, nach welchem die deutſche Kirche aus ihrem anarchiſti— 

ſchen Zuſtand geriſſen werde. Auch Kolborn, Dalbergs Weih— 

biſchof in Aſchaffenburg, erwartete für die deutſche Kirche von 

Napoleon alles. „Ohne Napoleon ſind wir gewiß verloren, 

529 Briefw. Nr. 85. 
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durch ihn können wir gerettet werden“?*, was er in den Briefen 

vom 11 Zuni und 7. Dezember des gleichen Jahres mit Bezug auf 
die deutſchen Fürſten noch draſtiſcher ausdrückt 'i. Selbſt Dal— 

berg glaubt jetzt nicht mehr an ſie *» und gibt ſich Mühe, Na— 

poleon die deutſche Kirche zu empfehlen, erhält aber die 

nüchterne Antwort, daß er „vor Beilegung der Mißhellig— 
keiten mit dem Papſte ... in den deutſchen Kirchenangelegen— 

heiten nichts unternehmen werde“sss. Das klang wenig tröſt— 
lich und ſah einer Verſchiebung ad calendas graecas gleich. 

Trotzdem plante Dalberg damals, ſeinen Konſtanzer 
Generalvikar nach München zu ſenden, wo Verhandlungen 
wegen eines bayriſchen Konkordates im Gange waren **. Wir 

wiſſen nicht, ob dieſe Miſſion zuſtande kam; wenn ja, hatte ſie 

gewiß den Zweck, vor Separatkonkordaten zu warnen, die Rom 
ſchon im Jahre 1807 beabſichtigte ꝛꝛ' und wieder in beängſtigende 

Nähe rückte *. Und nun taucht, angeregt durch die bekannten 
franzöſiſchen Beſtrebungen und im Einklang mit Weſſenbergiani— 
ſchen Grundgedanken, der Plan eines Konziles aufss', Na— 

poleon machte aus Gründen, die zur deutſchen Kirche frei— 

lich in keiner Beziehung ſtanden, damit ernſt. Trotzdem dachten 

Dalberg und Weſſenberg daran, aus dem franzöſiſchen National— 

konzil auch für die deutſche Kirche Nutzen zu ziehen. Der Fürſt— 

primas wagte es vorerſt zwar nicht, mit einer Einladung nach 

Paris zu rechnen, aber vorſorglich bietet er Weſſenberg an, ihn 

gegebenenfalls dahin zu begleiten s. Das Anerwartete traf 

zur Genugtuung der beiden ein. Dalberg wurde von Napoleon 
eingeladen , und der Generalvikar von Konſtanz hatte die 

Ehre, in ſeiner Nähe weilen zu dürfen. 
  

530 Briefw. Nr. 86, vgl. auch Brief an Weſſenberg vom 2. Auguſt 

1810 bei Schirmer aus dem Briefw. J. H. von Weſſenberg S. 212. 
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Weſſenberg kam am 8. Juni 1811 in Paris an, wo er Dal— 
berg und Kolborn bereits vorfand“. Es folgten jene glänzen⸗ 

den Empfänge und feierlichen Sitzungen, die er in ſeinem Tage— 

buch ſo ausführlich ſchilderte, ohne aber dabei vermerken zu 

können, daß ſie ſeinem Hauptzwecke in Paris, der Ausrufung 
einer deutſchen Kirche, förderlich geweſen wären. „Gott gebe“, 
hatte Dalberg zwar vor der Abreiſe an Kolborn geſchrieben, 
„daß wir unſerer deutſchen Kirche nützlich werden“. Er ſcheint 

auch diesbezügliche Zuſagen von Napoleon erhalten zu haben. 
Darum legte er in der Adreßdebatte vom 27. Juni 1811 mit 
großer Wärme den Wunſch an den Tag, es möge auch die ver— 
laſſene Lage der deutſchen Kirche ausdrücklich erwähnt und der 

Wunſch ausgeſprochen werden, daß auch dieſer Kirche mit 
geeigneten Mitteln geholfen werden möge. Der Kardinal Feſch, 

der ſich vor der Sitzung dem Fürſtprimas gegenüber geäußert 

hatte: „Was haben wir mit der deutſchen Kirche zu tun“, ent— 
gegnete jetzt: Das Konzil müſſe über den Zuſtand der deutſchen 

Kirche allerdings ſehr gerührt ſein, doch könne er den Zeitpunkt, 
in dieſe Sache einzutreten, erſt dann für gekommen anſehen, 
wenn die Diskuſſion wegen der ungehinderten Wiederbeſetzung 
der erledigten Bisthümer in Frankreich und Italien ſtatthaben 
werde. In gleichem Sinne ſprach der Biſchof von Nantes, 
Duvoiſin. „Daher ließ man die Sache vorderhand be— 
ruhen.“ “1 An der Erfolgloſigkeit der Bemühungen Dalbergs 

und Weſſenbergs in Paris war aber nicht bloß die Priorität der 

franzöſiſchen und italieniſchen kirchlichen Angelegenheiten ſchuld, 

ſondern auch der Einfluß einiger deutſcher Regierungen. Der 

Fürſtprimas hatte ſchon am 1. Juli Gelegenheit, Intereſſantes 
darüber zu erfahren, denn an dieſem Tage eröffnete ihm Eugen 

Beauharnais, der Vizekönig von Italien und Schwiegerſohn des 

Königs von Bayern, daß „ſeine Anweſenheit in Paris und ſeine 

Teilnahme am Konzil die Beſorgnis einiger deutſcher Regie— 
rungen, insbeſondere der bayeriſchen erweckt habe, es möchte 

ihnen in Beziehung auf die Kircheneinrichtungen etwas auf— 

dao Aäber den Aufenthalt der beiden in Paris vogl. Beck S. 176 ff. 

Beaulieu-Marconnay II S. 236. 

dar Weſſenbergs Tagebuch bei Beck S. 184, Otto Mejer 1 
S. 366 ff. 
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gedrungen werden“. In ähnlicher Richtung bewegten ſich die 

diplomatiſchen Motivierungen des Geiſtl. Rats Keller, des 

württembergiſchen Geſandten in Paris, der es klar ausſprach, 
die Kirchenangelegenheiten der deutſchen Staaten müßten ohne 

fremden Einfluß berichtigt werden r, eine Außerung, 
die Weſſenberg „auffallend“ nannte, Dalberg aber als poſitiven 
Tadel empfand. Er konnte daraus ſehen, daß ſein Traum, in 
ſeinen alten Tagen die Rolle eines deutſchen Papſtes ſpielen zu 
können, auf erhebliche Hinderniſſe ſtoße. Vorerſt begnügte man 

ſich damit, den württembergiſchen Geſandten hinzuhalten und 
ihm unverbindliche Erklärungen zu geben““. 

Ende Juli 1811 iſt Weſſenberg wieder zu Hauſe und findet 
einen Brieſ Werkmeiſters vor, dem er entnehmen konnte, daß 
ſeine unentwegten Beſtrebungen um die deutſche Kirche auch hier 

nicht überall und in allen Punkten Sympathien finden. Der alte 

Aufklärer hatte über das Metropolitanſyſtem in Deutſchland 

ſeine eigenen, nicht ganz unbegründeten Anſchauungen. „Wenn 
wir das Metropolitan-Syſtem“, ſo meinte er, „herſtellen, ſo 
übergeht der päpſtliche Druck nur auf einen Subalternen, und 
er wird uns umſo empfindlicher, je näher er alsdann iſt. Es iſt 
unter den gegenwärtigen Amſtänden, wo der Papſt aus anderen 
Gründen ſeine weſentliche Macht nicht ausüben kann, allerdings 

nötig, daß eine andere dirigierende Macht eintrete, und da die 

Metropoliten noch beſtehen, ſo iſt es natürlich, daß ſie interi— 

miſtiſch jene Direktion führen. Aber ich wünſche nicht, daß wir 
ſoviel Päpſte bekämen als Metropoliten.“““ Aber Weſſenberg 

brauchte eben den Metropoliten als Gegengewicht zum Papſt 
in ſeinem Syſtem, dazu war er durch Rückſichten auf Dalberg 

gebunden, der in ſeinem Ehrgeiz immer wieder geſchmeichelt und 
geſtachelt werden mußte, wenn er bei ſeinem Wankelmut für die 
deutſche Kirche ſich hilfreich erweiſen ſollte. Tatſächlich tauchte 

beim Fürſtprimas bereits wieder ein neuer Plan auf. Wir 
ſahen, daß er zur Begründung der deutſchen Kirche einer— 
ſeits Napoleon, andererſeits den Papſt in Ausſicht nahm. 
Da Napoleon verſagt hatte, blieb nur noch der Papſt übrig. 

542 Longner S. 356 f. 

543 O. Mejer 1 S. 369 ff., Longner S. 356 f. 

544 Briefw. Nr. 120.
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Deswegen gedachte Dalberg den Konſtanzer Domprobſt Grafen 
von Thurn in Sachen der deutſchen katholiſchen Verhältniſſe an 

ihn zu entſenden. Weſſenberg iſt begreiflicherweiſe von dieſem 
Plane nicht entzückt, wenn er ſich auch mit der Perſon des Ge— 
ſandten einverſtanden erklärt. Sein Geſchäft, ſo meinte er 

aber, müſſe ſich darauf beſchränken, „erſtens daß S. Heiligkeit 

bewogen werde, der Anarchie in der deutſchen Kirche durch Ab— 

ſchließung von Konkordaten mit den deutſchen Souveränen ab— 
zuhelfen; zweitens, daß S. Heiligkeit dem Primas der deutſchen 
Kirche das Zutrauen widme, ihm die Vorſchläge der Souveränen 
zum Gutachten mitzuteilen, damit in das ganze deutſche Kirchen— 
weſen Einheit gebracht werde; drittens, daß S. Heiligkeit mit— 
wirken müßte, daß die Verhältniſſe des Primas der deutſchen 

Kirche nach dem Bedürfnis dieſer letzteren und mit Rüchſicht 

auf die politiſche Verfaſſung beſtimmt werden“. Aber raſch, 

wie er aufgetaucht, verſchwindet der Gedanke einer Miſſion an 

den Papſt bei Dalberg wieder. Weſſenberg trauerte ihm nicht 
nach. Beim Primas lebte nun die Hoffnung auf Napoleon von 
neuem auf, zumal Biſchof von Gruben am 6. Oktober 1811 aus 
Paris an Weſſenberg geſchrieben hatte, das franzöſiſche Konkor— 
dat mit dem Hl. Stuhl werde auf Deutſchland ausgedehnt 

werden “*. Aber ſowohl er, wie alle anderen, die darauf 
warteten, überſahen immer und immer wieder einen ausſchlag— 
gebenden Faktor, den Machthunger der deutſchen Fürſten, die, 

gleichgültig ob ſie proteſtantiſch oder katholiſch waren, bei ihrer 
abſolutiſtiſchen Veranlagung das regſte Intereſſe daran hatten, 
die deutſche Kirche möglichſt in ihre Hand zu bringen, oder gar 

nicht erſtehen zu laſſen, wobei ſie, wie Burg in einem Briefe 
vom 27. Dezember 1811 ärgerlich bezeugt, die „Hoftheologen“ 

— er meinte damit die ſtaatskirchlichen Mitglieder der katholi— 

ſchen Kirchenſektion in Karlsruhe, die Brunner und Häber— 

lin * — nach Kräſten unterſtützten. Burg rät, zur Neuordnung 
  

545 Briefw. Nr. 122. 
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547 Häberlin arbeitete damals an ſeiner früher ſchon angeführten 
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der kirchlichen Angelegenheiten Deutſchlands einen Kongreß zu 

berufen, der von den Fürſten des Rheinbundes beſchickt und vom 
Fürſt⸗Primas präſidiert werden ſollte. „Ohne dieſen Kongreß 

iſt nichts zu erwarten.“ Als Gegenſtände der Kongreß-Bera— 
tungen bezeichnet er folgende: 1. Die Neueinteilung der deut— 
ſchen Kirchenſprengel, 2. die Beſtimmung der biſchöflichen Sitze 
innerhalb derſelben, 3. die Frage, wer den Biſchof zu ernennen 
habe, und was in Hinſicht der Beſtätigung vom Papſte und der 

Weihen allgemein zu verfügen ſei, 4. wie die Dotation er— 
folgen ſolle, und 5. wie die gefaßten Reſultate in Vollzug zu 

ſetzen ſeien. Burg hält es für dringend notwendig, den Kongreß 

alsbald zu berufen. „Wehe uns“, ruft er aus, „wenn der Fürſt— 

primas ſterben ſollte, bevor dieſer Kongreß beendigt wäre!“ 
Anter denen, die am Kongreß ſich zu beteiligen hätten, müßte 

vor allem Weſſenberg ſein. Aber auch vor Burg ſteigt das 

Geſpenſt des unerſättlichen Machthungers der Bundesfürſten 
auf. Darum ſetzt er ſeine Hoffnung wiederum auf Kaiſer Na— 
poleon, der als Protektor des Rheinbundes „auch ein Wörtchen 
dazu zu ſagen und einen Geſandten zu ſchicken habe“. 

Der Burgſche Plan nahm keine greifbare Geſtalt an. Wie 

ſein Arheber befürchtet hatte, ſcheiterte er an den Sonder— 
intereſſen der Fürſten und Länder. Baden trug ſich wieder 
ernſthaft mit dem Gedanken, ein Landesbistum zu errichten?“ 

und ließ nun im September durch ſeinen Geſandten Herrn 
von Pfirdt bei Dalberg anfragen, ob er der Errichtung eines 

Landesbistums entgegen ſein werde '. Dalberg aber lehnte es 

aus, ſei damit gegeben, daß „jeder Regent ſelbſt ohne weitere Rückſicht 

die katholiſche Kirche in ſeinem Staate organiſiere“. Hiezu bedürfe es 

weder eines Konkordats, noch eines Konziliums.“ Es hänge vielmehr „bloß 

von dem Willen und von der Dispoſition der Souveräne ab, ihren Staaten 

eigene Diözeſen und eine eigene biſchöfliche Diözeſaneinrichtung nach Gut— 

finden zu geben, und zwar ohne bei einer ſolchen Einrichtung dem Katholi— 

zismus zu nahe zu treten, „weil der Regent befugt ſei, alles in den Kir— 

chen anzuordnen, was nicht im ſtrengſten Sinne des Wortes geiſtlich iſt.“ 

Brück, Geſchichte der kathol. Kirche J S. 333ff. Eine knappe Biographie 

Häberlins in Bad. Biogr. I S. 325. 
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in einem Briefe vom 8. Februar 1812 ab und führte u. a. aus: 
„Da die Regenten der meiſten konföderierten Staaten zu wün— 
ſchen ſcheinen, daß ihre Landesbiſchöfe mit Amgehung eines 
deutſchen Metropolitans unmittelbar unter dem allgemeinen 

Oberhaupte der katholiſchen Kirche ſtehen, ſo iſt doch immer die 

Frage noch nicht entſchieden, ob der erhabene Protektor des 
Rheiniſchen Bundes einer ſolchen Einrichtung der deutſchen 
Kirche ſeinen Beifall ſpende.“''': Aber Napoleon hatte damals 

andere, weit größere Pläne. Das ungeheure Rußland lockte ihn 
mit Sirenengeſang, und ſo ſchob er die in ſeinen Augen kleine 

deutſche Kirchenangelegenheit völlig in den Hintergrund. Auch 

Dalberg war wieder ſchlaff geworden. Zwar weiſt ihn Weſſenberg 
eindringlich auf das große gemeinſame Ziel hin, aber er vertröſtet 

den unbequemen Mahner „bis zum allgemeinen Frieden — dann 
iſt der Augenblick da!“ꝰs: Wie ſich der alte Mann den allgemeinen 
Frieden dachte, iſt für den Monat März des Jahres 1813 leicht 
erſichtlich. Bei ſeinem unerſchütterlichen Glauben an Napoleons 

Glück und Genie hoffte er ſicher auf einen endgültigen, euro— 

päiſchen Erfolg ſeines hohen Protektors und auf einen Welt— 
frieden, den Bonaparte diktiere. 

Der allgemeine Friede kam, aber nicht der von Dalberg 

geträumte. Napoleon wurde geſchlagen, geſtürzt und auf die 
Inſel Elba verbannt, der Rheinbund zerriß, Dalberg ſelber 
irrte verfehmt und landesflüchtig umher und lief dem Nuntius in 
die Arme. Zunächſt denkt niemand mehr an die deutſche Kirche. 
Erſt der Wiener Kongreß läßt den Plan wieder aufleben. 

Weſſenberg wußte wohl, daß bei der Neukonſtituierung 

Deutſchlands und Europas in der Kaiſerſtadt an der Donau 
der entſcheidende Augenblick auch für ſeine deutſche Kirche ge— 

kommen ſei. Jetzt oder nie! Er befand ſich im Sommer 1814 in 
Franzensbrunn zur Kur 8's. Dort ſcheint er von Dalberg in 

ſchmeichelhaften Worten den Auftrag erhalten zu haben, ſich am 
Wiener Kongreß zu beteiligen „mit Vollmacht des Primas zum 
Beſten der deutſchen Kirche“, aber auf eigene Koſten, weil er ſelber 
  

551 Aus einem Briefe Dalbergs an Burg bei Brück, Geſchichte der 
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verarmt ſei ''. Weſſenberg muß das böhmiſche Bad anfangs 

Auguſt 1814 verlaſſen haben. Am 5. Auguſt iſt er in Eger und 
ſchreibt von da aus an Reininger, ſeinen Stellvertreter in der 

geiſtlichen Regierung in Konſtanz, über ſeinen Aufenthalt in 

München, wo er länger verblieben ſei, als er vorhatte, und weiß 
auch ſchon zu berichten, daß kein Geringerer als Conſalvi auf 

den Kongreß kommen werde und wahrſcheinlich vor ihm noch der 
Nuntius della Genga. Rom verlange, wie ſchon 1806 in Regens⸗ 

burg, die Herſtellung der alten Bistümer, „wohl mit Recht“, und 

ſcheine „ſich das Anſehen geben zu wollen, als ob es von der 
Säkulariſation gar nichts wiſſe. Dies iſt aber nicht ignorantia 
invincibilis!“s'ͤs Beck weiß, daß Weſſenberg den weiteren Weg 

über Regensburg nahm“e, um dort mit Dalberg ſeine Aufgaben 

auf dem Kongreß noch einmal zu beſprechen, nachdem Dalberg 
ihm brieflich bereits einige Anweiſungen gegeben und empfohlen 
hatte, ſich an Graf Rechberg zu halten. Am 29. September 
langt er in Wien an *, nimmt aber nicht, wie Becksss hbehaup⸗ 
tet, bei ſeinem Bruder, ſondern beim Grafen Joſeph Palfy 
Wohnung »d. 

Die erſten Wochen, die er in der Kaiſerſtadt zubrachte, 
waren zwar anregend, aber doch nicht befriedigend. Der Kon— 

greß erweckte damals ſchon den Anſchein, daß er wohl ein 

glänzendes, fürſtliches Stelldicheins'', aber keine Tagung mit 

feſten Zielen und ernſter, gemeinſamer politiſcher Arbeit werden 

ſollte. Weſſenberg ſelbſt fand bei den Diplomaten „gewöhn— 
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lichen Schlags“ „mehr guten Willen als gründliche Einſicht in 
die kirchlichen Verhältniſſe“ssn. Wohl waren auch Männer da 

wie Wilhelm von Humboldt, Graf Münſter, Freiherr 

von Pleſſen, Freiherr von Gagern, Freiherr von Türkheim, 
und ſein alter aufgeklärter Freund, der Domdechant Freiherr 

von Spiegel von Münſter, die ſeine ZIdeen teilten und ſeine 
Hoffnungen beſtärkten; aber auch die Gegner machten ſich bald 

bemerkbar, vor allem die beiden Oratoren Freiherr Franz von 

Wamboldt, „ein gutgeſinnter Mann“, wie Dalberg in einem 
Brief an Weſſenberg vom 30. November 1814 ihn nannte, 

und Joſeſ Helfferich, zu denen noch die Romantiker, geführt 

von Friedrich von Schlegel, ſtießen. Weſſenberg fühlte es 
bald, daß es ſich im Kampfe mit ihnen nicht bloß um neben— 
ſächliche Dinge, etwa um einige Paragraphen der Kirchen— 
verfaſſung drehe, ſondern um Grundanſchauungen. Während 
er den Katholizismus dadurch retten wollte, daß er ihn ſeiner 

zeitlichen und örtlichen Allgemeinheit entkleidete und mit den 
Zeitideen und dem Staatsweſen verband, gingen jene von der 

univerſalen Bedeutung der Kirche aus und erſtrebten für ſie 

eine ideale Machtſtellung wie im Mittelalter. Es war der 
Beginn jener erbitterten Auseinanderſetzung zwiſchen Staats— 
kirchentum und Weltkirchentum, die erſt gegen Ende des Jahr— 

hunderts völlig zum Austrag kam. Störend wirkte auf Weſſen— 
bergs Stimmung und Arbeitsluſt, daß ihm von Konſtanz her 

ganz ſeltſame, ja niederſchmetternde Nachrichten zuflogen. Wie 

wir an einer anderen Stelle noch ſehen werden, wurden damals 

in der geiſtlichen Regierung die letzten ſchweren Kämpfe um den 
Schweizer Bistumsanteil mit wenig Geſchick und Glück aus⸗ 
gefochten, und Dalberg ſelber raffte ſich auf, mit unerhörtem 

Mute und in unerwarteter Gegenſätzlichkeit zu ſeinem bisherigen 

Mitarbeiter durch einen lateiniſchen Hirtenbrief das Reformwerk 
umzuſtoßen, das dieſer in jahrelangem, unermüdlichem Eifer 

auf dem liturgiſchen und katechetiſchen Gebiete geſchaffen 
hatte . And hätte Weſſenberg gar gewußt, was zwiſchen Dal— 

berg und Conſalvi damals über ſeine Perſon verhandelt wurde! 

561 Beck S. 222. 

562 Brief Reiningers vom 21. November 1814 und vom 13. Januar 

1815. Erzb. Arch. 
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Schon am 6. September 1814 hatte der Fürſtprimas an 

Conſalvi geſchrieben und ihm bereitwillig verſprochen „in 

Gehorſam und Eifer den Willen des Hl. Vaters zu erfüllen“, 

ja ſogar um Belehrung über ſein künftiges Verhalten gebeten “s, 

was auf Conſalvi einen günſtigen Eindruck machte. Und doch 

wollte ihm nicht recht behagen, daß Dalbergs Wahl eines 

Delegierten für den Wiener Kongreß gerade auf den Konſtanzer 

Generalpikar gefallen ſei. Der Primas ſcheint dieſe Angereimt— 

heit ſelber empfunden zu haben, denn er erteilte, ohne Conſalvis 

Antwort abzuwarten, in einem zweiten Brief darüber Auskunft. 

Es ſei geſchehen, erklärte er in einem auffälligen Widerſpruch zu 

ſeinem Brief vom 21. Juni 1814˙4, weil Weſſenberg in Wien 

zahlreiche Freunde beſitze und bei Hof wohl gelitten ſei. Aber 

dieſe Entſchuldigung mußte Conſalvi erſt recht beunruhigen, denn 

damit wurde der Mann auf dem Kongreß um ſo gefährlicher. 

Das drückte er auch in einem Briefe an den ſtellvertretenden 

Staatsſekretär Pacca in Rom aus, ja er befürchtete, daß 

Weſſenberg mit Hilfe ſeines Bruders Johann Philipp, des 

öſterreichiſchen Miniſters, einen Biſchofsſtuhl erhalte, wie 

Weſſenberg ſelber ſchon habe verlauten laſſen *. Auch ein 

dritter Brief Dalbergs an Conſalvbi vom Anfang November 

konnte den Argwohn des welterfahrenen päpſtlichen Diplomaten 

nicht zerſtreuen. Wieder leitet er das Schreiben an Pacca nach 

Rom weiter und weiſt darauf hin, Dalberg habe doch vom 

Hl. Stuhl den ſtrengen Befehl erhalten, ſeinen Generalvikar 

zu entlaſſen, und nun betraue er ihn trotzdem mit einer ſo wich— 

tigen Sendung. Dazu ſei Weſſenberg beauftragt, die Hoff—⸗ 

nungen und Wünſche der deutſchen Kirche dem Kongreß zu 

unterbreiten, womit Dalberg wohl ſeine Primatialhoheit zu 

befeſtigen gedenke“s. Wie die folgenden Monate bewieſen, 

563 Ruck, Die römiſche Kurie und die deutſche Kirchenfrage auf dem 

Wiener Kongreß S. 26 ff. und Anlage 3. 

562 Briefw. Nr. 150. 

565 Ruck S. 29. 

566 Ruck S. 30. Tatſächlich ſchrieb Dalberg am 12. November 1814 

an Weſſenberg: „Ihr Eifer für das Wohl der deutſchen Kirche thut mir 

wohl.“ Weſſenbergarchiv LXXVIII 138.
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waren Conſalvis Befürchtungen alles eher als leer und un— 
begründet“. 

Die Bedenken der päpſtlichen Legaten Conſalvi und Seve— 
roli wurden durch eine Anterredung Severolis mit Weſſenberg 
noch verſtärkt. Da tiſchte er in unverblümter Offenheit ſolch un— 

kirchliche Anſchauungen auf, daß der Nuntius ſich veranlaßt 
fühlte, ſeine Entlaſſung von Dalberg neuerdings zu forderns«s. 

Aber dann kam die beruhigende Nachricht, ſeine Entſendung nach 

Wien ſei nur eine Einleitung zu ſeiner endgültigen Entfernung 
aus dem Generalvikariats“. Trotzdem riet Pacca im Brief vom 

26. November 1814 Conſalvi, vor Weſſenberg auf der Hut zu 

ſein *o. 

Zunächſt gab der Verdächtige keinen Anlaß zu weiterem 
Mißtrauen. Am 27. November 1814 überreichte er dem Kon— 
greß ſeine erſte Denkſchrift '. Er erinnerte daran, wieviel 

Deutſchland der katholiſchen Kirche verdanke und beklagte dann 
ihren troſtloſen Zuſtand. Es ſei darum dringend nötig, Abhilfe 
zu ſchaffen und das Bedürfnis nach einer Kirchenverfaſſung in 
den deutſchen Ländern zu befriedigen. Mit Recht forderte er 
die Rückgabe des kirchlichen Eigentums, denn die Veranlaſſung 
der Säkulariſation, der Verluſt der deutſchen Länder auf dem 
linken Rheinufer, ſei durch die Wiedervereinigung derſelben mit 

Deutſchland beſeitigt. „Als Stimme der ganzen teutſchen 

Nation wird demnach der ehrerbietige Antrag anzuſehen ſein, 
daß in die Arkunde des teutſchen Bundes nachſtehende Be— 

ſtimmungen aufgenommen werden möchten.“ 
„Für die kanoniſche Einrichtung und Dotierung und für die 

geſetzliche Sicherſtellung der katholiſchen Kirche, ihrer Erz- und 
Bisthümer, im Umfange des teutſchen Bundes, wird durch ein 

mit dem päpſtlichen Stuhl eheſtens abzuſchließendes Concordat 

567 Vgl. dazu auch Goyau, L'Allemagne religieuse et le Catho- 

licisme I. Bd. S. 123 ff. 

568s Ruck S. 31. 
569 Ruck l. c. 

570 „Essere in guardia e vigilare sui passi, che questi farà, non 

essendo fuori di proposito, che voglia fare rivivere le antiche preten- 

zioni sulla qualità di Primate.“ Ruck S. 32 Anm. 55. 

571 Klüber, Akten des Wiener Kongreſſes IV. Bd. S. 2209 ff. 

Brück, Geſchichte der kath. Kirche in Deutſchland J. Bd. S. 295 ff.
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fürgeſorgt werden. Die Einleitung dazu wird der oberſten 

Landesbehörde übertragen. 
Das Concordat, ſobald es förmlich abgeſchloſſen iſt, wird 

einen weſentlichen Beſtandtheil der Verfaſſung des teutſchen 
Bundes ausmachen, und es wird unter den Schutz der Ver— 

faſſung der oberſten Bundesbehörde und des Bundesgerichtes 
geſtellt, in deſſen Amfange alle Bisthümer ein Ganzes, als 

teutſche Kirche unter einem Primas bilden werden. 

Die in Teutſchland beſtandenen Bisthümer und Dom— 
kapitel ſollen, ſoviel möglich, jedoch mit Vorbehalt einer an— 

gemeſſenen Berichtigung der Diözeſangrenzen, auch nach Erfor— 

dernis, der Verſetzung eines alten Biſchoſſitzes, oder der Er— 
richtung eines neuen erhalten werden. Zur Dotation derſelben, 

wie auch der dazu gehörigen Anſtalten, insbeſondere der Semi— 
narien, werden ihre noch vorhandenen Güter beſtimmt. Dieſe 
Dotation ſoll aus liegenden Gründen, mit dem Rechte eigener 
ſelbſtändiger Verwaltung, beſtehen. Der rechtmäßige Beſitz— 

ſtand aller Pfarr-, Schul- und Kirchengüter, wird feierlich 

garantiert; und es ſoll darüber ohne Beſtimmung der Kirche 

keine Verfügung getroffen werden können. Auch ſollen alle 

diejenigen frommen und milden Stiftungen ohne Ausnahme, 
die durch den §S 65 des Reichs-Deputations-Hauptſchluſſes von 

1803 bezeichnet ſind, hergeſtellt, und für ihre frommen und mil— 

den Zwecke erhalten werden; von Seite des Staats aber ſoll den 

ſtiftungsgemäßen Verwaltungsrechten kein Abbruch geſchehen, 

ſondern voller Schutz verliehen, — überhaupt ſoll die freie 

Wirkſamkeit der katholiſchen Kirchenbehörde von den Staats— 

behörden keineswegs beeinträchtigt, ſondern vielmehr kräftigſt 

geſchützt werden.“ 

Mit dieſen Forderungen ſeiner Denkſchrift kam Weſſenberg 

ziemlich nahe den Anträgen Conſalvis und der ſog. Ora— 

toren. Was ihn davon unterſchied, war eine Inkonſequenz, denn 

er erklärte zwar, daß die Vorausſetzungen der Säkulariſation 

aufgehört haben, zog aber darus nicht wie jene den durchaus 

logiſchen Schluß, daß die ſäkulariſierten Güter an ihren recht— 

mäßigen Eigentümer zurückzufallen hätten, ſondern begnügt ſich 

damit, die noch vorhandenen Güter zur Dotation der Bis— 

tümer, der Domkapitel und Seminarien zu reklamieren. Weſſen—



Heinrich Ignaz Freiherr von Weſſenberg 493 

berg war hier wieder Realpolitiker, inkonſequenter aber klüger. 

Mit ſeinen Vorſchlägen konnte ſich der Kongreß beſchäftigen, 
während die Forderungen Conſalvis und der Oratoren unter 
den Tiſch fielen. 

Noch am ſelben 14. November reichte Weſſenberg eine 
kleinere Denkſchrift ein s'', welche die Gleichſtellung der Biſchöfe 

und Domkapitel und der Landſtände erſtrebte, und verlangte in 
einem dritten Vorſchlag die Erhaltung der deutſchen Bistümer, 

ſoweit es „mit den Bedürfniſſen einer Berichtigung der 

Diözeſangrenzen oder auch der Verſetzung eines alten Biſchofs— 
ſitzes, oder der Errichtung eines neuen vereinbarlich ſei. Er 

beſtimmte weiter das Minimum der Dotation eines Biſchofs 
und beantragte die Gleichſtellung der Erzbiſchöfe und Biſchöfe 

mit den mediatiſierten Reichsfürſten und eine Garantie für den 
rochtmäßigen Beſitzſtand aller Pfarr-, Schul- und Kirchen— 
güter. 

Im „abermaligen Vorſchlag“ ſteuerte Weſſenberg bereits 
auf ſein Hauptziel los, indem er forderte, daß alle Bis— 
tümer des deutſchen Bundes ein Ganzes bilden und unter einem 
Primas ſtehen ſollen, deſſen Vorrechte, unbeſchadet der geiſt— 

lichen Gerichtsbarkeit anderer Erzbiſchöfe, nur auf die Leitung 

der allgemeinen Angelegenheiten der deutſchen Nationalkirche 
ſich beziehen ſollen. „Ihre Einrichtung wird nach gepflogener 

Anterhaltung mit dem päpſtlichen Stuhl ein Geſetz des Staaten— 
bundes beſtimmen, mit deſſen Abfaſſung der oberſte Bundesrat 

ſich unverweilt beſchäftigen wird. Dieſes Geſetz wird einen 
weſentlichen Beſtandteil der Verfaſſung des deutſchen Bundes 
ausmachen, und den verfaſſungsmäßigen Schutz des oberſten 
Bundesrates und des Bundesgerichts erhalten.“ * 

Weſſenberg dachte alſo wieder an Geſamtverhandlungen 
wie auch dem Fürſtprimas damals noch ein eigentliches Konkor— 

dat vor Augen ſchwebte, und fand, was die taktiſche Frage 
betraf, längere Zeit auch Conſalvi, der ſich damit von Paccas 
Richtlinien entfernte, auf ſeiner Seite “, ſo ſehr ſich die beiden 

ſonſt in der Sache unterſchieden und bekämpften. 

572 Klüber IV S. 305. 

573 Klüber IV S. 306 ff. 

7 Ruck S. 60ff. 
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Aber der Kongreß hatte vorerſt anderes zu tun als ſich mit 
der Regelung der kirchlichen Angelegenheiten zu befaſſen. Man 
fuhr fort, rauſchende Feſte zu feiern, reizende Ausflüge zu 
machen und ſich über die rein politiſchen Geſchäfte endlos zu 
unterhalten s'''. Weſſenberg hatte ſomit reichlich Zeit, ſeine 

Ideen über die deutſche Kirche, ihre äußeren Beziehungen 
und ihre innere Ausgeſtaltung einer Aberprüfung zu unter— 

ziehen und in einer ausführlichen Schrift ſyſtematiſch nieder— 

zulegen. Sie erſchien im April 1815 anonym unter dem 

Titel: „Die deutſche Kirche, ein Vorſchlag zu ihrer neuen Be— 
gründung und Einrichtung“, aber es war bald kein Geheimnis 
mehr, wer ſie verfaßt habe““. 

Darin war alles zuſammengetragen, was das aufgeklärte 
Kirchenrecht ſeit Febronius erſtrebt hatte?. Zwar will ſich 

Weſſenberg Zurückhaltung auferlegen und namentlich Rom 
gegenüber klug und vorſichtig ſein 's,‚H aber was er mit Worten 
predigte, das widerlegte er durch ſeine Tat und Tendenz, vom 

Papſte ſo unabhängig als möglich zu werden und dem Staate 

ſoviel Einfluß zu verſchaffen als möglich. Staat und Biſchof 
erledigen die kirchlichen Angelegenheiten ohne Mitwirkung 

Roms, der Metropolit leitet den Informationsprozeß der 

Biſchöfe ein und beſtätigt ſie, wenn der Papſt keine begründeten 
    

575 Beck S. 222. 

576 Der ausführliche Inhalt der Schrift bei Dr. Fridolin Huber, 

Vollſt. Bel. S. 152 ff. und Brück J S. 295 7ff. Original im Weſſenberg— 

archiv. 

577 Wohin die deutſche Kirche Weſſenbergs führe, hat Perthes deut— 

lich ausgeſprochen. „Würde in Deutſchland dieſes Patriarchat hergeſtellt, 

ſo könne eine Losreißung von Rom, alſo ein Ausſcheiden aus dem feſten 

Zuſammenhang der kath. Kirche und eine Herrſchaft der Landesherren über 

die Biſchöfe nicht ausbleiben. Um die Kirche frei von den Fürſten zu er— 

halten, müßten die Bistümer Rom unmittelbar untergeordnet bleiben und 

ohne Rückſicht auf die Grenzen der Staaten angeordnet werden, ſo daß ein 

Territorium zu drei, vier verſchiedenen Bistümern gehören und ein Bistum 

in drei, vier verſchiedenen Territorien liegen könne. Nicht Landesbiſchöfe 

dürften die Biſchöfe ſein, und nicht von einem Staatsgehalt, ſondern von 

eigenem, wenn auch geringem Vermögen leben.“ So hörte Perthes, 1816, 

in Frankfurt aus dem Kreiſe der Oratoren und Schlegels. Perthes, 

Leben II S. 122. 

57s O. Mejer J S. 465.
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kanoniſchen Beſchwerden gegen ſie habe. Aber wer entſcheidet 

darüber, ob die Beſchwerde begründet iſt oder nicht? Darüber 

ſchweigt ſich Weſſenberg aus. Landesherr und Biſchof ſind 

nach ihm im Notfalle auch befugt, ohne den Papſt all— 

gemeine Konzilien zu berufen. Die Kompetenzen der Pro— 

vinzialſyynoden aber ſollen ausgedehnt und den Prieſtern 

kein Glaubensbekenntnis mehr abgefordert werden. „Weſſen— 

bergs Vorſchläge“, ſagt Werner“?, „enthalten alle Ele— 

mente, die Kirche aufzulöſen, indem ſie von ihrem ewigen 

Fundamente hinweggerückt und zu einer bloß weltlichen Anſtalt 

gemacht, das biſchöfliche Amt in ein durchaus ſubalternes Ver— 

hältnis zur Staatsgewalt geſetzt, und das Band, das alle 

Gläubigen mit dem ſichtbaren Zentrum der katholiſchen Gemein— 

ſchaft verbindet, möglichſt locker gezogen werden ſoll; ſtatt Rom 

ſoll das neue Patriarchat der Mittelpunkt der kirchlichen 

Einigung ſein.“ Es konnte nicht überraſchen, daß ſich bei ſo 

gearteten Theorien und Vorſchlägen ſofort laute und heftige 

Widerſprüche erhoben und zwar nicht allein bei Conſalvi, den 

Oratoren und Romantikern in Wien e, ſondern auch im 

katholiſchen Deutſchland *i. Der literariſche Hauptgegner er— 

ſtand Weſſenberg indes im Würzburger Weihbiſchof Zirkel. 

Selber aus der Zeitphiloſophie, dem Febronianismus und 

der extremen Aufklärung herausgewachſen, war er am beſten 

in der Lage, das Sprachrohr des katholiſchen Gedankens 

und der gegen die Aufklärung kampfbereiten prinzipien— 

klaren Reaktion zu ſein und eine Aberzeugungskraft zu 

entfalten, die nur aus einem jahrelangen inneren Kampf 

und Läuterungsprozeßz erklärlich iſt. Seine Schrift trug 

den Titel: „Die deutſche katholiſche Kirche, oder Prüfung 

des Vorſchlags zur neuen Begründung und Einrichtung der 

deutſchen Kirche“. Sie erſchien erſt 1817, aber noch zeitig 
  

579 Geſchichte der kathol. Theologie ſeit dem Trienter Konzil S. 355. 

Das Arteil iſt faſt wörtlich dem „Vorbericht“ der Schrift Zirkels: „Die 

deutſche Kirche“ entnommen. Vgl. Anm. 582. 

5s60 Otto Mejer II S. 466 und 470, Joſef von Görres, Ge⸗ 

ſammelte politiſche Schriften Bd. III S. 31ff. 

581 Brück 1J S. 335 ff,
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genug, um einem Erfolge Weſſenbergs vorzubeugen “, denn in 

Wien kam die Frage in ihrer Geſamtheit überhaupt nicht zur 
Verhandlung. So gab ſich Weſſenberg Mühe, wenigſtens die 

Aufnahme eines Artikels in die Bundesakte zu erreichen, „wo— 
durch die Berichtigung dieſer nationalen Sache zu einer gemein— 
ſamen Angelegenheit des Bundes erklärt, auch die künftige kirch— 
liche Einrichtung unter den Geſamtſchutz des Bundes geſtellt 

würde“. Es gelang ihm auch in dem von Preußen vorgelegten 

Entwurf einer deutſchen Bundesakte vom April 1815 den 

Artikel 15 mit dem Wortlaut unterzubringen: „Die katholiſche 

Kirche in Deutſchland wird unter der Garantie des Bundes eine 
ſoviel möglich gleichförmige ihre Rechte und die zur Beſtreitung 
ihrer Bedürfniſſe notwendigſten Mittel ſichernde Verfaſſung 
erhalten“. Sſterreich aber beantragte eine andere Formulierung. 

Auch Conſalvi wünſchte an Stelle des Wortes „Verfaſſung“ ein 

32 Pgl. Ludwig, Zirkel Bd. II S. 434ff., Brück Bd. I 338 ff. 

Vor Zirkel hatte ſchon der Bamberger Geiſtl. Rat F. A. Frey mit ſeinen 

„Bemerkungen zu der Schrift: Zdeen zur Organiſation der kathol. Kirche 

(Bamberg 1815)“ den Kampf eröffnet. Werner S. 356, Brück Bd. 1 

S. 331 ff. Zirkel faßte ſein Arteil über Weſſenbergs „Deutſche Kirche“ 

in die Worte zuſammen: „Im Anfang nimmt die deutſche Kirche den Ton 

der Freimütigkeit an (wie Koch und Werkmeiſter) und ſpricht wahr und 

treffend von der Beraubung der katholiſchen Kirche in Deutſchland, von dem 

Verluſte der Selbſtändigkeit, Freiheit und Anabhängigkeit, von der un— 

angemeſſenen Ausdehnung der landesfürſtlichen Beſtätigung, von dem un— 

verkennbaren Beſtreben, die geiſtliche Gewalt mit der Staatsgewalt zu ver— 

einigen; aber kaum hat ſie ſich des Vertrauens der Leſer bemächtigt, ſo 

benutzt ſie es, einem Vermittlungsweg Eingang zu verſchaffen, durch den 

ſie das, was ſie als Aſurpation dargeſtellt, der weltlichen Macht in die 

Hände legt ... wobei ihr (der Kirche) mehr nicht als der leere Titel ver— 

bliebe, wie manchem Fürſten der Titel der verlorenen Länder. Der Vor— 

ſchlag zur neuen Begründung und Einrichtung der deutſchen Kirche (die 

nie aufgehört hat in ſich als katholiſche Kirche begründet zu ſein) enthält 

alle Elemente, ſie aufzulöſen und nur ein Schattenbild von ihr zurück— 

zulaſſen; ſie wird von ihrem Fundamente Chriſtus hinweggerückt und zu 

einer bloß weltlichen Anſtalt gemacht, das biſchöfliche Amt in ein durchaus 

ſubalternes Verhältnis geſetzt, die hierarchiſche Gewalt gelähmt und endlich 

wird das Band, welches die Gläubigen mit dem Mittelpunkte der katholi— 

ſchen Kirche vereinigen ſollte, gelöſt oder doch nur ſchlaff gezogen. Dagegen 

wird für Deutſchland ein neuer Mittelpunkt durch Errichtung eines 

Patriarchates geſucht.“
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beſſeres, etwa „Einrichtung“, was auch Weſſenberg einleuchtete. 
Als aber neue Erinnerungen erfolgten, ſchlug Sſterreich in der 

5. Sitzung die gänzliche Streichung des Artikels vor. Auf 

Betreiben Weſſenbergs wurde zwar in der 7. Sitzung beſchloſſen, 
ihn wieder aufzunehmen und den Artikel 14 („Die Verſchieden— 

heit der drei chriſtlichen Religionsparteien kann in den Ländern 
und Gebieten des deutſchen Bundes keinen Anterſchied im Genuß 
bürgerlicher und politiſcher Rechte begründen.“) damit zu ver⸗ 

ſchweißen; doch auch ſo blieb der Artikel nicht lebensfähig, denn 
Bayern beantragte in der 10. Sitzung ſeine abermalige 

Tilgung, weil er unklar und einſeitig ſei. Dazu wußte man 
in den weiten Kreiſen des Kongreſſes nur zu gut, daß Weſſen— 

berg damit die Aufrichtung einer Nationalkirche vorbereite. Es 
gaben ſich darum auch Conſalvi und die Oratoren neuerdings 
Mühe, einzelne ausſchlaggebende Staaten auf ihre Seite zu 
ziehen. Weſſenberg bot nun das Außerſte auf. Er wies auf 

die Zurückſetzug der Katholiken zu gunſten der Proteſtanten hin, 
wenn man die Verfaſſung ihrer Kirche nicht feſtlege und garan— 
tiere '2. Er richtete am 1. Juni 1815 ein eindringliches 

Schreiben an Metternich “*, indem er es als „wahre Schande 

vor den Augen der Welt“ bezeichnete, wenn die in Deutſchland 

wohnenden Juden mehr Gehör und Berückſichtigung fänden 

— eine Anſpielung auf Artikel 16 — „als das deutſche Volk 

ſelbſt hinſichtlich einer Garantie und Sicherſtellung ſeiner kirch— 

lichen Intereſſen“. Er verſuchte mit ſeiner Note vom 8. Juni 

18155 auch andere einflußreiche Mitglieder des Kongreſſes zu 

gewinnen und fand beim mecklenburgiſchen Geſandten von 

Pleſſen volles Verſtändnis und nachdrückliche Anterſtützung. 

Aber es war zu ſpät. Bei der Leſung der Bundesakte wurde 

der Artikel weggelaſſen, weil er, ſo, wie er liege, ſchwer zu faſſen 

ſei, in nähere Beſtimmungen aber einzugehen, jetzt manche Be⸗ 

denklichkeiten habe öse. 

8s3 Vgl. auch den Anhang der Schrift: „Die deutſche Kirche“ unter dem 

Titel: „Verhältnis der katholiſchen Kirche zur proteſtantiſchen in Deutſch⸗ 

land“. 
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Es war nicht das einzige Fiasko, das Weſſenberg in Wien 
erlitt. Er hatte ſich mit großer Energie für den Art. 13 der 

Bundesakte eingeſetzt, der die landſtändiſche Verfaſſung betraf, 

und ihn als einen der wichtigſten für die Zukunft des deutſchen 
Volkes bezeichnet '. Es lag auch mancherlei vor, das ſeine 

Annahme erhoffen ließ. Aber wiederum waren es Bayern und 
Württemberg, die ſeine Pläne durchkreuzten. Was zuletzt noch 
Annahme fand, („in allen Bundesſtaaten wird eine landſtändiſche 

Verfaſſung ſtattſinden“, während er beantragt hatte: „In allen 

deutſchen Staaten ſoll eine landesſtändiſche Verfaſſung be— 
ſtehen“), befriedigte ihn nicht. Wir können ſeinen Schmerz be— 
greifen, denn nun blieb es den einzelnen Souveränen überlaſſen, 

ihren Antertanen eine landesſtändiſche Verfaſſung zu geben 
oder nicht. Weſſenberg dachte hier lobenswert fortſchrittlich. 

Ganz erfolglos war ſeine Arbeit auf dem Wiener Kongreß 
aber doch nicht. Es glückte ihm, den Art. 16 der Bundesakte 
durchzuſetzen mit dem Wortlaut: „Die Verſchiedenheit der chriſt— 

lichen Religionsparteien kann in den Ländern und Gebieten des 

deutſchen Bundes keinen Anterſchied in dem Genuß der bürger— 

lichen und politiſchen Rechte begründen“sss. Es gelang ihm 

weiter, die längſt gefährdeten Gehälter der vielen geiſtlichen und 
weltlichen Penſionäre und das Einkommen Dalbergs zu ſichern, 

die der Säkulariſation oder ſpäteren Veränderungen zum Opfer 
gefallen waren 58. 

Wenn Weſſenberg auf dem kirchenpolitiſchen Gebiete 

keine großen Erfolge beſchieden waren, hatte er es zuletzt 

einem in der politiſchen Sffentlichkeit weniger hervortreten— 

den, aber für die Intereſſen der Kirche bei Conſalvi, den Ora— 

toren, den Romantikern und manch anderen um ſo raſtloſer 

arbeitenden heiligen Manne zu verdanken, den er über ein Jahr⸗ 

zehnt zuvor zwar freundlich in ſeine Diözeſe aufghenommen und 

unter ſeine ſchützenden Fittiche geſtellt, aber dann in ſeinem Auf— 

klärerfanatismus von Jeſtetten und Triberg wieder brutal ver— 

trieben hatte: dem Redemptoriſtenpater Clemens Maria Hof— 
bauer 5o. 

587 Beck S. 245. 528 Beck S. 243. 58o Beck S. 248. 

590 Hofer, Leben des hl. Klemens M. Haufbauer S. 282.
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Aber nun landete am 26. Februar 1815 Napoleon wieder 
in Frankreich und marſchierte auf Paris los. Der Kongreß ſtob 

auseinander, wie ein Feſt, in das ein Kanonenſchuß fällt. Sein 

Reſultat beſtand auf kirchenpolitiſchem Gebiete nach einem 

bezeichnenden Worte Klübers darin, daß „die wenigſtens mit 
der Bildung des Vaterlandes gleichzeitig höchſtverdient wirkende 

Kirche geſchlachtet wurde““. 

Wie der Papſtssee, ſo hoffte auch Weſſenberg jetzt auf 
dem Frankfurter Kongreß. Dort ſollten ja bei Feſtſtellung 
der „organiſchen Geſetze über die inneren Verhältniſſe des 
Bundes“ auch die „tirchlichen Verhältniſſe Deutſchlands“ 
behandelt werden. Noch in Wien verfaßte er ein Pro— 

memoria an die deutſchen Regierungen, um ſie zu gemeinſamem 
Handeln in Frankfurt zu bewegen *, „baldmöglichſt eine Konſe— 

renz von ſachkundigen Bevollmächtigten in Frankfurt, als dem 

Sitz des künftigen Bundestages, zu veranſtalten, um die Grund— 
züge des wichtigen Werkes, das für Deutſchlands Wohlfahrt, 
Ruhe und Ordnung großen Einfluß üben wird, zu beraten und 
zu verabreden; welche Grundzüge ſodann auch den Verhand— 
lungen mit dem päpſtlichen Stuhle zur gemeinſamen Richtſchnur 
und zum Leitfaden dienen ſollen“?'à. Mitte Juni 1815 verab— 

ſchiedete er ſich von Wien „mit wehmütigen Gefühlen“. Er 
hatte ſo vieles erhofft und ſo wenig erreicht. „Mit dem Be— 

wußtſein redlicher Pflichterfüllung“ begab er ſich zuerſt nach 
Regensburg, wo ihn der Primas erwartete 's. Noch ehe er 
onkam, hatte ihm dieſer ſeine Meinung über das jetzt Geeignete 

brieflich dargelegt. Es ſind die alten, Weſſenberg-Dal⸗ 

bergiſchen Gedanken in etwas phraſenhafteren Formen. „Zu 

wünſchen iſt“, ſchrieb er gegen Schluß, „daß der Kongreß als ein— 
fache Grundlinien das Beſtreben der Vertilgung aller Mißbräuche 

in Kirchenangelegenheiten ausſpreche und zur kräftigen Mitwir— 
kung den deutſchen Bund ermächtige. Hab ich feſten Grund, hat ſich 
der Kongreß wegen Vertilgung der Mißbräuche ausgeſprochen, 

501 Klüber IV S. 295. 

592 Konſiſtorialalokution vom 14. Juni 1815, Klüber VI S. 437, 441. 
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dann trete ich feſt und entſchloſſen als Primas auf, wenn es 
auch mein Leben koſtet! Ausſpruch des Kongreſſes iſt nötig. 
Privatkonkordate würden das „divide et impera“ zur Folge 

haben.“ In ähnlichen Gedankengängen bewegten ſich wohl auch 

die Unterhaltungen, welche die beiden Männer in Regensburg 

pflogen. Weſſenberg erlangte die Approbation für das, was er 
in ſeinem Promemoria ausgeſprochen und die ofſizielle Bevoll— 

mächtigung in Dalbergs „Name und Auftrag für eine neue 
Begründung der deutſchen Kirche nach UAmſtänden Sorge zu 
tragen“ . 

Er berührte auf ſeiner Weiterreiſe nach Frankfurt Mün— 
chen, um mit Montgelas und anderen Miniſtern zu verhandeln, 
damit er nicht mit ſeinen Ideen auf dem neuen Kongreß in 

gleicher Weiſe wie in Wien an den bayeriſchen Klippen Schiff— 
bruch erleide. Aber er erhielt von ihnen, obgleich ſie kirchen— 

politiſch kaum poſitiver dachten als er, nur ausweichende Ant— 
worten. Nicht einmal ſein ſchmeichelhaftes Angebot, Bayern 

möge ſich an die Spitze ſtellen und die Verhandlungen mit Rom 
führen, verfing. So reiſte er plötzlich ab, „als hätte er Brenn— 

neſſeln in den Hoſen“, wie ein Freund ihm nachher wenig ge— 
ſchmockvoll ſchrieb. 

In Frankfurt ſuchte Weſſenberg zuerſt Klarheit über ſeine 
Lage und einen Reſonanzboden für ſeine Ideen. Eine Anter— 
haltung mit ſeinem Vetter Metternich, der auf der Rückkehr 
von den zweiten Pariſer Friedensverhandlungen begriffen 

war, gaben ihm Hoffnung, daß der „Antrag auf Zuſammentritt 
von Bevollmächtigten zur Ordnung der kirchlichen Angelegen— 

heit“ bei den Höfen nicht ungünſtig aufgenommen werde. Und 

nun hielt er es an der Zeit, am 22. Dezember 1815 bei 

den deutſchen Regierungen ſein zweites Memorandum einzu— 

reichen, mit dem ſich auch Dalberg einverſtanden erklärte “. 

Damit bezweckte er, daß ſie ſich ohne Zuziehung der 
Kurie verabreden, wie es auch früher in Deutſchland 
gehandhabt worden ſei. Vor allem müßte die Kirchen— 

angelegenheit eine nationale Angelegenheit werden, um 
  

596 Mejer lII S. 55. 
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dann erſt an den päpſtlichen Stuhl zu gelangen. Dabei ſei es 
aber nicht notwendig, alles und jedes dem römiſchen Hoſe zu 

unterbreiten, ſondern nur das, was der katholiſchen Kirchen— 
verfaſſung zufolge die Mitwirkung des Papſtes erheiſche. Die 

Grundſätze, nach denen die Verhandlungen zu führen ſeien, 

bätten die Konzilien von Konſtanz und Baſel, die Konkordate 
der deutſchen Nation und die ehemalige kaiſerliche Wahlkapitu— 
lation ſchon längſt feſtgelegt's. Da die Haltung Barerns aber 

immer noch fragwürdig blieb“, mußte auch die breite Sffentlich— 
keit für die Sache intereſſiert werden, was nicht nur die im 
Dienſte Weſſenbergs ſtehende Preſſe, ſondern auch die Schriſten 

ſeiner Freunde Werkmeiſter, Koch und Klüber beſorgten “e, ob— 

gleich er in wichtigen Punkten von ihnen abwich, während er 
ſelber die Schrift: „Das katholiſche Deutſchland an ſeine Für— 

ſten“ entwerfen ließ und überarbeitete. 
Wie ſich Rom zu Weſſenbergs Plänen ſtelle, wußte ohne 

weiteres alle Welt. Der Papſt hatte ja in ſeiner Konſiſtorial— 

anſprache vom 4. September 1815 verkündigt, was er erwarte, 

und die deutſchen Fürſten gebeten, ihn in den Stand zu ſetzen, 

„die geiſtlichen Angelegenheiten Deutſchlands in Ordnung zu 
bringen“. Damit verriet er, daß er wiederum, wie auf dem 

Wiener Kongreß, ein allgemeines Konkordat nicht von der Hand 
weiſen werde. Conſalvi, der ſich während des Wiener Kon— 
greſſes immer und immer wieder zu Gunſten von Separat— 
konkordaten ausgeſprochen hatte, war alſo über Pacca Sieger 
geworden i1. Rom wußte ſeine Sache auch in Frankfurt wohl 

geborgen, weil die Wiener Kongreßoratoren und die Romantiker 

neuerdings auf dem Plane erſchienen '. Friedrich von Schlegel 

5es Beck S. 255. 
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erwartete ſogar „für die Reſtauration der kirchlichen Herrlichkeit 
große Dinge“. Damit aber auch, was bei der Rührigkeit der 

Gegner beſonders notwendig erſchien, eine für ihre Sache gün— 

ſtige öffentliche Meinung ſich bilde, hatten ſich die lirchlich Ge— 

ſinnten in ganz Süddeutſchland zuſammengeſchloſſen. Die 

Sammelpunkte, die ſich bisher auf Eichſtätt, Bamberg und 

Augsburg beſchränkten, wurden vermehrt, indem man nach 
Norden Würzburg, Fulda und Hildesheim einbezog. In Würt— 

temberg aber reiſte Offizial Egger von Eichſtätt umher und 

verband die Freunde, während Peter Lipburger, der Prior der 

vormaligen Karthauſe Burheim und Ittingen“e den Verkehr 

mit Konſtanz, der Schweiz und dem Nuntius in Luzern aufrecht 

erhielt 4. 

Aber Weſſenbergs damalige Stimmung geben uns einige 

Briefe Aufſchluß, die er als Antwort auf eigene Briefe empfing. 

Da konnte Domdechant Graf von Spiegel ſchon am 19. Januar 

1816 ſchreiben: „Wie weit ſind wir von dem großen Ziele ent— 

fernt, wie gering die Hoffnung, daß der Wille der großen Höfe 

und der mindermächtigen Fürſten von gleichartiger Aberzeugung 
ergriffen werde!““e Noch kläglicher klingt es aus einem Briefe 

desſelben vom 12. März 1816: „Einen äußerſt merkwürdigen 
Artikel über das Bistum Baſel finde ich in Nr. 56 vom „Jour- 

nal de Frankfort“. Sie verehrteſter Freund, werden mir am 

eheſten ſagen können, in wieweit die Vorgänge wahr ſind, und 

im Bejahungsfalle kann man allen Domkapiteln Deutſchlands 

das Horoſkop nach dieſem ſtellen. Wambolds und Konſorten 

ihre Anträge zeigen ſich in ihren Folgen; die Grundſätze des 

Nuntius in Wien über Beſetzung der erledigten Biſchöflichen 

Sitze und über die Art, neue Domkapitel aus alten und neuen 

Mitgliedern zuſammenzuſetzen, die Rechte der noch lebenden 

Domprälaten und Kapitularen unberückſichtigt zu laſſen, ge⸗ 

langen zur Vollziehung. Dann aber, werteſter Freund, ſage ich 

mit Fielding: „It is time to sleep.“ 00 
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Dazwiſchenhinein fiel aber doch wieder ein heller Sonnen— 

ſtrahl, denn Wilhelm von Humboldt ſchrieb an Weſſenberg, 
der preußiſche Hof laſſe es ſich ſehr angelegen ſein, „auf das 
baldmöglichſte mit den übrigen deutſchen Regierungen wegen der 
für Deutſchlands inneres Wohl ſo höchſt notwendig zu treffenden 

Einrichtung zur Aufrechterhaltung der deutſchen katholiſchen 

Kirche überein zu kommen“““. Dalberg aber, der Rom damals 

wegen der vermeintlichen Ernennung Hohenlohes zum General— 
vikar ſür Ellwangen, Augsburg und Würzburg beſonders gram 

war, blies wieder einmal hochgemut zum Angriff, damit „die 
deutſche Kirche ſich vereinige, mit ihren Befugniſſen feſt auftrete, 
ohne welche eine feſte Vereinigung durch ein neues Konkordat 

dato et retento nach unveräußerlichem kanoniſchen Rechte, nach 
deutſch patriotiſchem Sinne nicht denkbar iſt““'s. And es ſchien 
auch, daß Sſterreich nachdrücklicher als bisher Weſſenberg 

unterſtützen, ja ſich ſogar ſeiner Perſon bedienen wolle s. 

Aber es war nur eine ſchöne Morgenröte, auf die häß— 

licher Regen folgte. Der Brief Metternichs vom 23. Sep— 

tember 1816 brachte die Enttäuſchung v»v. Nun war der 

Plan eines allgemeinen deutſchen Konkordates wiederum 

durch das Vorgehen Bayerns und Württembergs nicht 

bloß gefährdet, ſondern ſo gut wie vernichtet *n. Metter— 
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nich ſelber ſchien retten zu wollen, was zu retten war, und for— 
derte Weſſenberg auf, ſich gutächtlich darüber zu äußern, „welche 

Gegenſtände der Kirchenverfaſſung und der kirchlichen Verhält— 

niſſe in Deutſchland zu dem allgemeinen deutſchen Konkordat 
geeignet zu erachten, welche aber den einzelnen Regierungen zur 
weiteren Beſtimmung und etwaigen Spezialkonkordaten zu über— 

laſſen wären“. Der Konſtanzer Generalvikar ſcheint darauſhin 
die Bildung einer Kommiſſion vorgeſchlagen zu haben *, zu 
deren Zuſammentritt Sſterreich einladen ſolle, damit die gemein— 
ſamen Grundſätze feſtlägen, „ehe der päpſtliche Nuntius zur 

Anterhandlung eines Konkordates wirklich in Deutſchland an— 

langt, indem die getroffene Verabredung die weſentliche Grund— 
lage dieſer Anterhandlung abgeben ſoll“. 

Das war am 23. November 1816, 3 Wochen, nachdem der 

Kongreß in Frankfurt feierlich eröffnet worden war, vier 

Wochen, ſeitdem Dalberg ſeinen Bevollmächtigten wieder ein— 
mal in einer ernſthaften Anwandlung von Kirchlichkeit oder 
von Primatialdünkel die Hände binden wollte, indem er 

ihm am 28. Oktober 1816 ſchrieb: „er müſſe unabänderlich 
darauſ beſtehen, daß Weſſenberg mit keiner Silbe bei der 

Bundesverſammlung etwas vertrete, was er nicht ſelber 

geprüft, ausdrücklich genehmigt und eigenhändig unterzeichnet 
habe »:s. Wir glauben zwar nicht, daß Weſſenberg ſelbſt dieſe 

Einſchränkung ſeiner Rede- und Handlungsfreiheit beſonders 
tragiſch genommen hat, doch erſchütterte ſie vorübergehend 

ſeine Ruhe, die er als Führer der deutſchen Kirche damals recht 

wohl hätte brauchen können. Da aber gewiſſe Rückſichten auf 

Dalberg bei dem ſtarken Mißtrauen, das der alte Herr in der 

letzten Zeit gegen ihn hegte, doch geboten waren, erſchien die 
Bundesgenoſſenſchaft Metternichs um ſo wertvoller. Dazu hatte 

Weſſenberg begründete Ausſicht, auch Preußen auf ſeiner Seite 

zu ſehen. Aufgefordert durch W. von Humboldt hatte er ins 
Einzelne gehende Vorſchläge zur Organiſation der Katholiſchen 

Weſſenbergs Papieren unter dem Fitel findet: „Wie man in Deutſchland 

bei Regelung der katholiſchen Angelegenheiten verfahren ſoll, ob gemeinſam 

oder jeder Staat allein mit Rom?“ Weſſenbergarchiv LXXX 84. 
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Kirche Deutſchlands ausgearbeitet, die Humboldt ſo ſehr geſielen, 
daß er ſie am 5. November 1816 nach Berlin mit der Begut— 

achtung weiter gab, die antipäpſtliche Tendenz des Aufſatzes 
und die Nichtantaſtung der Landesherrlichen Rechte erſcheine 
darin als „beſonders liebenswürdig““*. Aber Berlin verſpürte 

vorerſt noch keine Luſt, für Weſſenberg Kaſtanien aus dem Feuer 
zu holen und wartete ab *s. Auch bei Metternich machten 

ſich langſam durch ſeinen Sekretär Adam Müller Einſlüſſe gel— 

tend „, die Schlimmes befürchten ließen *. Nachdem die Ora— 

toren ſich vergeblich bemüht hatten, Weſſenberg durch mündliche 
Anterredung zu gewinnen “*, betrachteten ſie ihn als Werkzeug 
der Loge *e und traten offen und entſchieden gegen ihn auf , 
und nicht ohne auf Metternich Eindruck zu machen. Leider 

vermiſſen wir den Brief, den er am 22. Februar 1817 an 
Weſſenberg ſchrieb », wir glauben aber, daß er nur ein ahnungs⸗ 
voller Vorbote des Schreibens vom 17. März 1817 war. 

Darin iſt zwar noch die Rede davon, daß die meiſten deutſchen 
Regierungen einer gemeinſamen Zuſammenkunft in katholiſchen 

Kirchenangelegenheiten nicht abgeneigt ſeien, daß Weſſenberg 
aber ſelber gut daran täte, ſich bei ſeinem derzeitigen Konflikt 
mit Rom möglichſt im Hintergrund zu halten »ꝛꝛ. Das ergab 

ſich durch ſeine Reiſe in die ewige Stadt von ſelbſt. Anterdeſſen 

aber — trotz aller Gegenwehr der von Weſſenberg inſpirierten 

61 Brück J S. 313ff. 

615 Brück J 316 ff. 

616 Eichſt. Paſtoralbl. (1865) S. 229. 

617 O. Mejer lII S. 60. 

618 Eichſt. Paſtoralbl. (1865) Nr. 50 S. 229. 

619 Eichſt. Paſtoralbl. 231. 

620 Brück 1J S. 318ff. Es war namentlich Helferich, der im Früh— 

jahr auf ihn eindrang. Er erzählte ſpäter, daß er ihn überall zugänglich 

gefunden habe, nur nicht „im Punkte vom Papſte“. Dieſe Frage regte ihn 

leidenſchaftlich auf. Als er ſah, daß jede Bemühung, Weſſenberg für die 

lirchliche Sache zu gewinnen, vergeblich ſei, reiſte er nach Wien, um dort 

gegen ihn zu wirken, weil ſich der Kaiſer durch Weſſenbergs Gutachten 

gegen die Partikularkonkordate hatte gewinnen laſſen. 

42t Wie aus Briefwechſel Nr. 165 hervorgeht. 

622 Metternich redete noch im Juli 1817 einer gemeinſamen Aktion 

unter Führung Sſterreichs, auf das Rom beſonders Rückſichten zu nehmen 

habe, das Wort. Großh. Haus- u. Staatsarchiv J. c. Faſz. 115.
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Febronianer und Illuminaten * — „zerrißz Bayern die Rechte 
der deutſchen Kirche vollends“, wie Pfarrer Meyer am 10. Fe⸗ 

bruar von Gurtweil aus temperamentvoll an ihn ſchrieb, 

um fortzufahren: „unſer alter Metropolitanſtuhl des hl. Pir— 
min — von Mainz nach Regensburg übertragen — ward 
zertrümmert, wir ohne Metropoliten, Deutſchland ohne Pri— 
mas, alle Bistümer iſoliert““'':s.. Kaum war Weſſenberg 

aber wieder von Rom zurück, ſo ſuchte er ſofort auf die neuen 
Verhandlungen in Frankfurt beſtimmenden Einfluß zu ge— 

winnen. Die ZJnauguralrede, die Freiherr von Wangenheim, 
der Geſandte des Königs von Württemberg, am 24. März 1818 

hielt, ſchien für ihn eine gute Poſition zu ſchaffen. Dazu 

war bekannt, daß Baden auf ſeiner Seite ſtehe. Er be— 

mühte ſich, ſeine Stellung noch zu befeſtigen, indem er auf 

Anregung W. von Humboldts“ ſeine „Betrachtungen über 
die Verhältniſſe der katholiſchen Kirche im Amfang des deut— 

ſchen Bundes“ in Druck gab, ohne aber damit viel Neues zu 
bieten, denn ſie ſind nichts anderes als eine Amarbeitung ſeiner 
Schrift „Die deutſche Kirche“':. Und doch hatte er in einem 

weſentlichen Punkte ſeine Anſchauung revidiert, weil er nun, 
durch die veränderten Verhältniſſe gezwungen, die Zdee eines 

Bundeskonkordates mit Rom aufgab, und dem Bunde nur mehr 
„die Garantie der Verhältniſſe mit dem kirchlichen Staat“, vor 

allem aber auch zwiſchen der deutſchen Kirche und Rom über— 
trug“. Wie man aber mit dem Papſte bei etwaigen Anter— 

handlungen verfahren ſolle, ließen namentlich ſeine Schweizer 

radikalen Freunde Vock und Zſchokke in ihren Briefen durch— 
tlingen ꝛs. „Eine förmliche Anterhandlung“, ſchrieb der erſtere, 

o2s Eichſt. Paſtoralbl. (1865) S. 235. 
624 Briefw. Nr. 169. 

625 Allgemeine deutſche Biographie 42 S. 152. 

626 O. Mejer lII 71ff. 

627 O. Mejer II S. 85. 

62s Briefw. Nr. 172, 173. Weſſenberg ſelber hatte in ſeinen „Betrach— 
tungen“ u. a. folgende Forderungen aufgeſtellt: „Von keinem Bundesſtaat 

ſoll durch einſeitige Verhandlung mit dem römiſchen Hofe eine Abänderung 

in der jetzt verabredeten und gemeinſam feſtgeſetzten Kircheneinrichtung be— 

werkſtelligt werden, ſondern eine ſolche Abänderung ſoll, wenn ſie nöthig 

erachtet wird, nur nach gemeinſamer Verabredung der betheiligten Staaten 

geſchehen. — Wenn jemals von Seite der römiſchen Kurie in die Rechte 
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„ſoll man nicht anerkennen. Es ſtehen ſich da nicht Souveräne 
gegenüber, deren Wille Geſetz iſt. Rom iſt kein Souverän, wie 
es behauptet. Die Kirchengeſetze ſind da. Rom iſt oberſte 

Wächterin und treue Vollſtreckerin derſelben.“ Die von den 
Fürſten und Regierungen getroffenen kirchlichen Einrichtungen 

ſeien ihm alſo nur zur Einſicht, nicht zur Anterhandlung vor— 
zulegen. Zſchokke aber ſtellt Weſſenberg den Ruhm der Nach— 
welt in Ausſicht und erhebt ſeine Bedeutung ins Heroiſche, in— 
dem er väterlich mahnt: „Wirken Sie fort, oder vielmehr entziehen 

Sie ſich dem nicht, der durch Sie Großes auf das Jahrhundert zu 

wirken beſchloſſen zu haben ſcheint — Gott. Durch eine jener 

bedeutſamen Verkettung der Amſtände, die wir oft in der Ge— 

ſchichte wahrnehmen, wurden Sie, ohne es zu wollen und zu er— 

warten, eine nun der Geſchichte Deutſchlands und der Kirche 

ongehörende Perſon; es iſt ebenſo leicht möglich, daß Ihr Da— 
ſein und Wirken welthiſtoriſch werden ſoll.“'' Weſſenberg war 
inzwiſchen bemüht, die ungeheuren Erwartungen Zſchokkes zu 
rechtfertigen. Er hatte ſchon in Wien geraten, von den durch 

„eine Kommiſſion ſachkundiger deutſcher Männer“ zu entwerfen— 
den Konkordatspunkten „nur die notwendigſten, ohne welche die 
Freiheit der deutſchen Kirche nicht beſtehen kann, dem Papſte 

zur „Beiſtimmung“ vorzulegen. In den „Betrachtungen“ waren 
dieſe notwendigſten Punkte formuliert worden. Der Kongreß 

aber nahm ſie in einer durch Werkmeiſters Einfluß etwas modi— 
fizierten Geſtalt in die „Deklaration“ hinüber. Auch in Rom 

deutete man in der Kongregation der außerordentlichen kirch— 
lichen Angelegenheiten ſofort, als die 17 Frankfurter Protokolle 
und die Grundlagen vorlagen, auf Weſſenberg hin, und glaubte 

dieſe Aktenſtücke als das Reſultat ſeines verheerenden Einfluſſes 
betrachten zu müſſen. Man wußte dort auch, wie ſehr ſeine Partei 

in Bayern bemüht ſei, das Konkordat wieder zu Fall zu bringen 
ohne Rückſicht auf Treue und Glauben. Darum ließ man umſo 
energiſcher „gegen das arbeiten, was man Ihre Doktrin nennt“, 

und Freyheiten der katholiſchen Kirche im deutſchen Staatenbund irgendwo 

Eingriffe geſchehen würden, deren Abhülfe die Mitwirkung der Staats— 

gewalt erforderte; ſo machen ſich alle Souveräne katholiſcher Unterthanen 

verbindlich, ſich zu dieſer Abſicht gemeinſamD zu verwenden.“ Betrachtungen 

S. 112 ff. 

629 Briefw. Nr. 178.
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wie am 9. Oktober 1818 de Genotte an Weſſenberg ſchrieb““. 

Daß dieſe römiſche Arbeit aber nicht zu unterſchätzen ſei, deutete 

Burg in einem Brief vom 31. Oktober 1819 an. „Ich 
behaupte“, ſo meint er, „wenn die Fürſten klug ſind und das 

Proviſorium zu benützen verſtehen, ſo werden ſie ungehindert 
letzt der deutſchen Kirche jene Verfaſſung geben können, die den 
Rechten der Nation und den Bedürfniſſen der Zeit angemeſſen 

iſt. Verſtehen ſie aber den Zeitpunkt nicht, ſo fürchte ich, Rom 
werde den Zeitpunkt benützen, die deutſche Kirche ganz zu unter— 

jochen und in einen ſchlimmeren Zuſtand zu verſetzen, als ſie in 

Holland iſt.““1 

630 Briefw. Nr. 180. Namentlich war Helferich wieder in Wien 

tätig, wo er den Kaiſer entſchloſſen fand, für die Separatkonkordate und 

ihre Aufrechterhaltung einzutreten. Er trug ihm beim Abſchied ſogar auf, 

in München den König zu bitten, das bayeriſche Konkordat feſt und ſtand— 

haft zu vollziehen. Metternich gab ihm ein Schreiben an Weſſenberg mit, 

in dem er ihm davon abriet, ſich für ſeine bisherigen Pläne weiter ein— 

zuſetzen. Eichſt. Paſtoralbl. (1865) S. 238. 

63t Wie Türckheim über die Machinationen Weſſenbergs, Burgs 

und Kochs auf dem Frankfurter Kongreß dachte, ergibt ſich aus ſeinen 

Bemerkungen zum Kongreßbeſchluß vom 20. Juli 1819. Er ſchreibt darüber: 

„Rien ne me seroit plus facile que de relever plusieurs erreurs dans la 

délibération du 20. Juillet: je n'ai pũ que rire de l'espèce de censure 

que j'ai éprouvé pour avoir dit qu'il n'y avoit que les Protestants 

qui ne regardoient le Pape que comme primus inter pares. On n'a 

qu'à ouvrir le premier ouvrage de droit ecclesiastique Autrichien 

pour se convaincre qu'on lui attribue dans toute IEglise Catholique 

la suprème inspection sur la discipline, jurisdiction sur les Evéques, 

maintien du canon, définition provisoire du dogme, droit d'accorder 

dispense de confirmenter Evéques et recevoir leurs serments et 

rapports: d'étre enfin le centre de l'unitéè de cette église une: si on 

accordait comme le veut la délibération du 20, Juillet a chaque 

Evéque le droit de changer la discipline et d'abroger les canons, toute 

unité seroit bientét rompue et IEglise Romaine deviendroit une vraie 

eglise protestante quot dioceses totritus tot sensus. Je 

conviens, qu'avec de tels principes il est absolument impossible de 

s'accorder arrive donc ce qui voudra. Si. Mr. Koch qui 

paroit étre l'oracle de Francfort donne encore un avis aussi super- 

ficiel que dictatoire sur la note officielle tel qu'il a donné sur la con- 

lidentielle du Cardinal: on peut en prévoir le résultat: certainement 

on ne dira pas que ce soit une abeille qui en a tiré du miel, mais une 

araignée qui en a distillé du poison.“ Großh. Haus- und Staatsarchid 

Faſz. 51.
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Die Verhandlungen der nächſten Zeit ließen erhoffen, daß 
die Fürſten „klug“ ſeien. Noch am 4. Juli 1820 kann Weſſen— 
berg an Burg berichten, er ſei wieder in Frankfurt geweſen und 

habe feſtſtellen können, daß in der für die Kirchenſache beſtellten 
Kommiſſion „volle Eintracht und Zuſammenſtimmung in den 
Grundſätzen und Hauptanſichten“ herrſchen . Das Gleiche 
konſtatierte auch Dr. Fridolin Huber am 12. Auguſt desſelben 

Jahres und drückte ſeine beſondere Freude darüber aus, daß 
Dr. Koch, der beweibte Prieſter, Rationaliſt und extreme Staats— 

kirchlicher, an den Beratungen ſich beteilige s. Und doch zittert 

durch alle dieſe Schreiben die Angſt, Rom werde den Kommiſ— 
ſionsbeſchlüſſen „entweder die Beſtätigung verweigern, oder ein 
langes Stillſchweigen beobachten“. So hoffte man denn auf den 
baldigen Tod des Papſtes und auf einen Syſtemwechſel, der 

damit zu erwarten ſei. Weſſenberg aber wurde durch 
Burg ſuggeriert, im Intereſſe der deutſchen Kirche ſeine Perſon 
zum Opfer zu bringen *à. And er tat es, weil er wohl wußte, 

daßz er bei der badiſchen Regierung nicht mehr den nötigen Rück— 
halt finde, um ſich Rom gegenüber durchzuſetzen. Damit war 
der Weg zu erſprießlicheren und raſcher voranſchreitenden 

Einzelverhandlungen geebnet, trotz der Heimlichkeit, mit der ſie 
ſich vollzogen, oder vielleicht gerade dadurch. Ungeachtet aller 

entgegengeſetzten Bemühungen verfolgten die Länder dabei ihre 

eigenen Intereſſen und gingen der deutſchen Kirche ſcheu aus 
dem Wege. 

So zerſtörte die rauhe Wirklichkeit das ſchöne Horofkop, 
das Weſſenberg in ſeinen febronianiſchen Träumen der „deut— 

ſchen Kirche“ geſtellt hatte. Das Kind ſtarb, ehe es geboren 
wurde, und hinterließ bei denen, die es unter Schmerzen zeugten, 

nur tiefe Trauer und eine ſtille, ſchwache Hoffnung auf eine 
beſſere Zeit “s. 
    

632 Kirchenlexikon XII Sp. 1362. 

633 Briefw. Nr. 184. 

634 Briefw. Nr. 189 und 190. 

6a2s Goyau I S. 438 ff.





Bericht über das Vereinsjahr 1927. 
Indem wir auf das im Vorwort zu dieſem Bande Geſagte 

hinweiſen, können wir uns hier kurz faſſen. Auf der 26. Gene— 
ralverſammlung des Vereins, die am 14. Dezember in Gegen— 
wart des Hochw. Herrn Weihbiſchofs Dr. Burger ſtattfand, 

hielt nach einem warmen Nachruf des Vorſitzenden auf den 

7 Geiſtl. Rat Profeſſor Dr. J. Mayer Herr Dr. H. F. Schiel 
einen Vortrag über den Freiburger Profeſſor Dr. J. L. Hug, 

von dem er ein auf bisher unbekanntem Quellenmaterial, vor— 

züglich Briefen, aufgebautes Lebenbild entwarf. Der Vortrag 
gab zu einer angeregten Diskuſſion Veranlaſſung. Die außer— 
ordentliche gut beſuchte Jahresverſammlung, die in Baden— 
Baden am 28. Juli ſtattfand und bei der der Anterzeichnete über 

„Das großherzogliche Haus und die Errichtung der ober— 

rheiniſchen Kirchenprovinz“ und Altſtadtrat Apotheker Dr. Röß⸗ 

ler über „Der Baugrund der Stiftskirche in vor- und nach— 
römiſcher Zeit“ ſprach, nahm einen ſchönen Verlauf und hatte 
den Beitritt neuer Mitglieder zur Folge. Bei dem ange— 

ſchloſſenen Beſuch der Stiftskirche und der Städt. Sammlungen 

übernahmen Geiſtl. Rat Stadtpfarrer Martin und Geh. Rat 
Schmitz die Führung; allen, die zum Gelingen der Tagung bei— 
getragen haben, ſei auch hier beſtens gedankt. 

Die hohen Koſten dieſes und des nächſten Bandes nötigen 
uns, für den Beitrag je 6 Mk. zu erheben, was bei dem großen 
Amfang der beiden Bände nicht viel iſt. Mitglieder, denen 
dieſer Betrag finanziell unerſchwinglich iſt, mögen bei dem 
üblichen Beitrag von 5 Mk. bleiben. Jedoch iſt im Zntereſſe 

der Sache zu wünſchen, daß dies nur in Ausnahmefällen 
geſchieht. — Wegen des großen Amfanges des Bandes wurden 

keine Bücher-Beſprechungen aufgenommen. Das Mitglieder— 
Verzeichnis wird in einem ſpäteren Bande wieder folgen. 

Allen Gönnern und Freunden entbieten wir mit der Aus— 
gabe dieſes bedeutſamen Bandes Gruß und Dank. 

Freiburg i. Br., den 13. November 1927. 

Aniverſitätsprofeſſor Dr. E. Göller 
Päpſtlicher Hausprälat 

I. Vorſitzender.







DBR. WILHELM BURGER 
WEIHBISCHOFVONFREIBURG 

DBüs Ersbistum Freiburg 
in Bergangenheit und Segenwart⸗ kin kirchliches Heimatbuch 

In Verbindung mit Priestern der Erzdiözese heraus- 
gegeben. Mit einem Titelbild und 80 Abbildungen im 
Text. Lex.-8“ (XII u. 248 Seiten) Kartoniert 4.50 MKk.: 
gebunden in Leinen 6 Mk. 

Eine neue Literaturgattung dürfte mit diesem Buch be- 
gonnen haben: die Literatur des kürchhichen Heimatbuches. 
Es fuührt den Leser in die Vergangenheit und in das gegen- 
wartige Leben der Heimatdiozese und weckt Verständnis 
und Liebe für sie. Das Buch ist eine kostbare Jubilaumsgabe 
fur das katholische Volk der Freiburger Erzdiozese, und 
es will das Lesebuch sein für die heranwachsende Jugend. 

DR. FRIEDBRICHHEFELE 

Wie Freiburg Biſchofsſtadt wurde 

D R. h. c. 

Mit 18 Bildern. gr. 8“ (VIII u. 48 Seiten) 2 Mark 
Hefele schildert zum erstenmal und nach ganz neuen 
Quellen, wie sich Freiburg im Wettstreit mit Bruchsal und 
Rastatt den badischen Bischofssitz erobern muſſte, wie 
dann das Bistum zu Freiburg eingeriehtet wurde und wie 
das Fest der Inthronisation des ersten Erzbischofs verlief. 
Die gut illustrierte Schrift ist ein schr wertvoller Beitrag 
zur Geschichte des Erzbistums und der Stadt Freiburg. 

FRIEDRICH KEMPF 
MUNSTERBAUMEISTER 

Bas Ffreiburger ſfflünſter und ſeine 
Pflege in den Jahren 1810—1854 

gr. 8 (94 Seiten) 2 Marle 

Was in den letzten Jahrzehnten an Einzelheiten uber die 
Tatigkeit der sog. Verschonerungskommission (1819—1834) 
zur Pflege des Munsterbaues geschrieben worden, ist in 
vorliegender Abbandlung, an Hand neuen Aktenmate- 
rials, ebenso grundlich wie anschaulich, mit neuen For- 
schungsergebnissen zusammengefaſt. Kein Freund der Ge- 
schichte und Kunst des Münsters kann sie unbeachtet lassen. 

HERDER & CO., FREIBURGIM BREISGAU 
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